
Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 25. Juli 2002.

Deutscher Bundestag Drucksache 14/9852
14. Wahlperiode 05. 08. 2002

Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Sondergutachten
des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen

Für eine Stärkung und Neuorientierung des Naturschutzes



Drucksache 14/9852 – 2 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU)

Prof. Dr. phil. Martin Jänicke, Berlin (amtierender Vorsitzender),

Prof. Dr.-Ing. Max Dohmann, Aachen,

Prof. Dr. med. Thomas Eikmann, Gießen,

Prof. Dr. rer. hort. Christina von Haaren, Hannover,

Prof. Dr. iur. Hans-Joachim Koch, Hamburg,

Prof. Dr. rer. pol. Peter Michaelis, Augsburg,

Prof. Dr. phil. Konrad Ott, Greifswald.

Während der Arbeiten an diesem Gutachten ist Prof. Dr. iur. Gertrude Lübbe-Wolff im
April 2002 aus dem Umweltrat ausgeschieden. Am 27. April 2002 wurde Prof. Dr. iur. Hans-
Joachim Koch in den Umweltrat berufen.

Zum wissenschaftlichen Mitarbeiterstab des Umweltrates gehörten bei Abschluss des Gut-
achtens: Dr. Christian Hey (Generalsekretär), Dipl.-Volkswirt Lutz Eichler (Stellver-
tretender Generalsekretär), Dr. rer. nat. Helga Dieffenbach-Fries, Dr. rer. pol. Ralf Döring
(Greifswald), Dr. rer. pol. Tobias Jäger, Dipl.-Politologe Helge Jörgens, Dr. rer. nat. László
Kacsóh, Dipl.-Ing. Stephan Köster (Aachen), Dipl.-Ing. Tanja Leinweber (Hannover), Iris
Ober (Bielefeld), Dr. jur. Moritz Reese, Dr. rer. nat. Heike Seitz (Gießen), Dipl.-Politologe
Axel Volkery (Berlin), Dipl.-Physiker Tobias Wiesenthal, Dipl.-Ökonom Peter Lorenz
Zerle (Augsburg).

Mit dem Umzug der Geschäftsstelle des Umweltrates nach Berlin im Frühjahr 2002 fand
ein Wechsel bei den nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen statt. Zu den ständigen Mit-
arbeiterinnen der Geschäftsstelle gehörten bei Abschluss des Gutachtens: Petra Busch,
Susanne Junker, Dipl.-Biologin Yvonne Kiefer, Sabine Krebs, Pascale Lischka, Gabriele
Schönwiese.

Anschrift: Geschäftsstelle des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen,

Reichpietschufer 60, 7. OG, D-10785 Berlin, 

Tel.: (030) 26 36 96-0, Telefax: (030) 26 36 96-109, 

e-mail: sru@uba.de, internet: http://www.umweltrat.de.

Der Umweltrat dankt den Vertretern der Ministerien und Ämter des Bundes und der Län-
der, insbesondere dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
sowie der Leitung und den Mitarbeitern des Umweltbundesamtes, des Statistischen Bun-
desamtes und des Bundesamtes für Naturschutz, ebenso wie allen anderen Personen und
Institutionen, die den Umweltrat bei der Erarbeitung des Gutachtens unterstützt haben.

Auch für dieses Gutachten hat der Umweltrat auf externen Sachverstand zurückgegriffen.
Die folgenden Ausarbeitungen sind in das Gutachten eingeflossen:

Prof. Dr. Detlef Czybulka (Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Umweltrecht und
Öffentliches Wirtschaftsrecht, Universität Rostock): „Meeresnaturschutz“.

Dr. Dieter Ewringmann, Dipl.-Volkswirt Michael Vormann und Martina Jung (Finanz-
wissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln – FiFo): „Wirkung des
bestehenden Fördersystems für Wohnbau auf die Inanspruchnahme von Flächen“.

Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume der Bundesforschungs-
anstalt für Landwirtschaft Braunschweig (FAL): „Analyse der Bedeutung von naturschutz-
orientierten Maßnahmen in der Landwirtschaft im Rahmen der Verordnung (EG)
1257/1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums“. – Bearbeiter:
Dipl.-Ing. agr. Bernhard Osterburg.

Dipl.-Ing. Ivo Niermann (Planungsgruppe Digitalis, Hannover): „Studie zur Personal-
situation in den Naturschutzverwaltungen in der Bundesrepublik Deutschland“.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 3 – Drucksache 14/9852

Zuarbeit durch Textentwürfe oder Kommentare zu Textentwürfen leisteten Frau Yvonne
Becker (Universität Bielefeld), Dipl.-Ing. Jürgen Jebram und Cand.-Ing. Simone Kellert
(Universität Hannover), Dr. Ekkehard von Knorring (Universität Augsburg), Ministerial-
rat Prof. Dr. Hans Walter Louis (Universität Hannover), Dipl.-Ing. Stefan Ott (Universität
Hannover).

Der Umweltrat hat außerdem zahlreiche Fachgespräche und eingehende Diskussionen mit
Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachdisziplinen und mit Politikern, Vertretern von
Ministerien und Behörden sowie Verbandsvertretern geführt. Der Umweltrat dankt allen
an der Erarbeitung des Sondergutachtens Naturschutz Beteiligten.

Berlin, im Juni 2002

Max Dohmann, Thomas Eikmann, Christina von Haaren, Martin Jänicke, Hans-Joachim
Koch, Peter Michaelis, Konrad Ott

Redaktionsschluss: 30. April 2002



Drucksache 14/9852 – 4 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Inhalt Seite

1 Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1 Zum Verständnis der Aufgabe „Naturschutz 
und Landschaftspflege“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2 Erfolge des Naturschutzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3 Ungelöste Kernprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3.1 Lebensraum- und Artenschwund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3.2 Einschränkung der Leistungs- und Nutzungsfähigkeit
des Naturhaushaltes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3.3 Einschränkung der Erholungs- und Erlebnisqualität
der natürlichen Umwelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.4 Von der Defizitanalyse zur Strategieentwicklung  . . . . . . . . . . . . . 14

2 Begründungen und Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1 Begründungen und Prinzipien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.1 Prinzipien des Naturschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.2 Naturschutzbegründungen – grundlegende Argumentations-
ansätze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.2.1 Instrumentelle Werte: Begründungen für den Schutz nutzbarer 
Naturressourcen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.2.2 Eudaimonistische Werte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.2.3 Moralische Eigenwerte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.2.4 Begründungen für die Arbeitsfelder und Schutzziele

des Naturschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.1.3 Fazit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2 Ziele und Zieldefizite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.1 Bedeutung von Zielvorgaben und Qualitätsanforderungen  . . . . . . . . 25
2.2.1.1 Aufgaben und Zweck von Zielvorgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.1.2 Anforderungen an Zielvorgaben auf unterschiedlichen 

Politikebenen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.2 Stand der Zielvorgaben im Naturschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.2.1 Stand der Zielvorgaben und Indikatoren auf internationaler 

Ebene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.2.2 Stand der Zielvorgaben und Indikatoren in Deutschland  . . . . . . . . . 30
2.2.2.2.1 Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung  . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.2.2.2 Naturschutzrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.2.2.3 Ziele und Zieldefizite in der Planung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.2.3 Schwierigkeiten und Ansatzpunkte bei der Entwicklung 
von Zielen, Standards und Indikatoren im Naturschutz  . . . . . . . . . . 37

2.2.4 Zusammenfassung und Empfehlungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 5 – Drucksache 14/9852

Seite

3 Akzeptanzdefizite im Naturschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.1 Allgemeine Gründe für Akzeptanzdefizite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2 Akzeptanzdefizite innerhalb von Schutzgebieten  . . . . . . . . . . . . . 49

3.3 Möglichkeiten zur Akzeptanzverbesserung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.3.1 Verbesserung der Voraussetzungen für die Akzeptanz 
von Maßnahmen des Naturschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.3.2 Spezielles Vorgehen zur Akzeptanzsteigerung in Schutzgebieten . . . 58

4 Strukturelle Schwächen der Durchsetzbarkeit 
von Naturschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.1 Personalsituation in den Naturschutzverwaltungen . . . . . . . . . . . 59

4.2 Strukturelle Schwächen der Durchsetzbarkeit von Naturschutz 
in der Abwägung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.2.1 Strukturelle Schwäche der Natur- und Landschaftsschutz-
belange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.2.2 Rechtliche Vorgaben für die planerische Abwägung  . . . . . . . . . . . . . 66

4.2.3 Unzureichende prozedurale Flankierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.2.4 Begrenzte Relevanz von Verfahrens- und Abwägungsfehlern  . . . . . 67

4.2.5 Einschränkungen der gerichtlichen Durchsetzbarkeit  . . . . . . . . . . . . 68

4.2.6 Korrekturmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2.6.1 Abwägungsfeste Schutzpositionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2.6.2 Weitere Stärkung der Bedeutung der Landschaftsplanung  . . . . . . . . 71
4.2.6.3 Verbesserte Flankierung durch Verfahren und gerichtlichen 

Rechtsschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5 Instrumente zur Umsetzung der Naturschutzziele  . . . . . . . . . . . . 73

5.1 Ökonomische Grundlagen und Steuerungsinstrumente  . . . . . . . 74

5.1.1 Instrumente zur Tendenzsteuerung der Flächen-
inanspruchnahme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.1.1.1 Defizite der flächenwirksamen Subventionen und 
Fördermaßnahmen im Wohn- und Städtebau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.1.1.1.1 Wohnungsbauförderung von Bund und Ländern . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.1.1.1.2 Städtebauförderung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.1.1.1.3 Fördermaßnahmen der Kommunen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.1.1.1.4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.1.1.2 Neue Instrumente zur Tendenzsteuerung 

der Flächeninanspruchnahme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1.1.2.1 Handelbare Rechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1.1.2.2 Abgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.1.1.2.2.1 Reform der Grundsteuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.1.1.2.2.2 Einführung zusätzlicher Abgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81



Drucksache 14/9852 – 6 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Seite

5.1.1.2.3 Ökologischer Finanzausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.1.1.3 Empfehlungen zum Policy-Mix der Instrumente 

zur Tendenzsteuerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.1.2 Finanzierung des Naturschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.1.2.1 Voraussetzungen für den effizienten Einsatz

finanzieller Ressourcen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.1.2.1.1 Voraussetzungen im Bereich der Ziele und Prioritäten 

des Naturschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.1.2.1.2 Naturschutzmaßnahmen und -instrumente unter Effizienz-

gesichtspunkten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.1.2.2 Staatliche und private Finanzierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.1.2.2.1 Ausgaben des Bundes und der Länder für Naturschutz . . . . . . . . . . . 89
5.1.2.2.2 Finanzierungsquellen für den Naturschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.1.3 Förderung des Naturschutzes durch Agrarumweltprogramme  . . . . . 92
5.1.3.1 Zu geringe Honorierung ökologischer Leistungen  . . . . . . . . . . . . . . 93
5.1.3.2 Die Einkommenssituation in der Landwirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.1.3.3 Agrarumweltprogramme und Effizienz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.1.3.4 Die Evaluierung der Agrarumweltprogramme  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.1.3.5 Bedeutung der naturschutzorientierten Maßnahmen  . . . . . . . . . . . . . 99

5.1.4 Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft  . . . . . . . . 105

5.1.5 Zusammenfassung und Empfehlungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.2 Planungs- und ordnungsrechtliche Instrumente 
des Naturschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.2.1 Räumliche Gesamtplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2.1.1 Bundesraumordnung und Landesplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2.1.2 Regionalplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.2.2 Landschaftsplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.2.3 Die Landschaftsplanung im Verhältnis zu neuen Instrumenten 
des Umweltrechtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.2.3.1 Bedeutung der Landschaftsplanung für die UVP nach
dem neuen UVPG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.2.3.2 Das Verhältnis der Wasserrahmenrichtlinie 
zur Landschaftsplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.2.3.3 Landschaftsplanung und Strategische Umweltprüfung  . . . . . . . . . . . 119

5.2.4 Schutzgebiete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.2.5 FFH-Verträglichkeitsprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.2.6 Eingriffsregelung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.2.7 Gute fachliche Praxis der Landnutzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.2.7.1 Ziele und Strategien bei der Festlegung einer guten 

fachlichen Praxis der Landnutzungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.2.7.2 Verhältnis zwischen generellen Vorgaben für die gute 

fachliche Praxis und spezifischem Regelungsbedarf . . . . . . . . . . . . . 134



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 7 – Drucksache 14/9852

Seite

5.2.7.3 Derzeitige rechtliche Anforderungen insbesondere
§ 5 Abs. 4 BNatSchG n. F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.2.7.4 Die derzeitige Erfüllung der guten fachlichen Praxis nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz durch die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.2.7.5 Durchsetzung der guten fachlichen Praxis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.2.7.6 Fazit und Empfehlungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

5.2.8 Umweltbeobachtung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.2.8.1 Ökologische Umweltbeobachtung und Naturschutzbeobachtung  . . . 143
5.2.8.2 Rote Listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

6 Zusammenfassung und Fazit: Bausteine einer
nationalen Naturschutzstrategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6.1 Vorbemerkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6.2 Zielvorgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

6.3 Sektorale Integrationsstrategien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.3.1 Handlungsfelder und prozedurale Aspekte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.3.2. Einzelaspekte einer sektoralen Integrationsstrategie 
für den Handlungsbereich Siedlung – Vorschläge 
zum Themenfeld Flächeninanspruchnahme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

6.3.3 Einzelaspekte einer sektoralen Integrationsstrategie 
für den Handlungsbereich Landwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.4 Verbesserung der Rechts- und Finanzierungsinstrumente 
im Zuständigkeitsbereich des Umweltressorts  . . . . . . . . . . . . . . . 159

6.5 Strategieempfehlungen zur Umsetzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6.5.1 Naturschutzstrategien in der Umsetzung vor Ort  . . . . . . . . . . . . . . . 161

6.5.2 Qualitative und quantitative Veränderungen in der Ausstattung 
der Naturschutzinstitutionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

6.5.3 Das Konzept einer differenzierten Landnutzung als Grundlage 
der Strategiebildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

6.5.4 Teilstrategien zur Umsetzung im Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.5.4.1 Vorrangflächen für den Naturschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.5.4.2 Integration von Schutz und Nutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.5.4.3 Vorrang der Nutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

6.6 Umweltbeobachtung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

6.7 Akzeptanzförderung des Naturschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

6.7.1 Allianzbildung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

6.7.2 Diskursverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

6.8 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170



Anhang Seite

Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sachverständigen
für Umweltfragen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Literaturverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Verzeichnis der Abkürzungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Schlagwortverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Veröffentlichungsverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Drucksache 14/9852 – 8 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 9 – Drucksache 14/9852

Verzeichnis der Abbildungen im Text Seite

1-1 Siedlungs- und Verkehrsfläche im Jahr 2001 in Deutschland  . . . . . . 13

3-1 Entscheidungsgründe für die Teilnahme am „Förderprogramm 
umweltschonende Landwirtschaft“ (FUL) in Rheinland-Pfalz  . . . . . 46

3-2 Kritikpunkte am „Förderprogramm umweltschonende Landwirtschaft“
(FUL) in Rheinland-Pfalz und die prozentuale Häufigkeit 
ihrer Nennungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4-1 Anzahl der Arbeitskräfte in den Unteren Naturschutzbehörden 
Deutschlands und deren anteilige Vergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5-1 Abgaben zur Steuerung der Flächennutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5-2 Steuerklassen der Flächennutzungssteuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5-3 Naturschutzausgaben der Länder (1999) – ohne Stadtstaaten  . . . . . . 89

5-4 Sachliche Aufgliederung der Naturschutzausgaben des Bundes 
und der Länder (ohne Stadtstaaten) für das Jahr 1999 (Sollausgaben) 
auf die unterschiedlichen Ausgabenbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5-5 Position der guten fachlichen Praxis im Verhältnis zu Zielen 
und Umsetzungsinstrumenten des Naturschutzes  . . . . . . . . . . . . . . . 134

5-6 Erfüllungsgrad der neu eingeführten guten fachlichen Praxis 
in § 5 Abs. 4 BNatSchG n. F. durch landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsformen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6-1 Bausteine einer nationalen Naturschutzstrategie  . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6-2 Differenzierte Landnutzung und situationsangepasste 
Naturschutzstrategien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163



Drucksache 14/9852 – 10 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Verzeichnis der Tabellen im Text Seite

2-1 Zielvorgaben auf den einzelnen Ebenen der Naturschutzpolitik  . . . . 29

2-2 Naturschutzrelevante Ziele der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2-3 Überblick über die Indikatorarten der Nachhaltigkeitsstrategie, 
ihre Bestandsentwicklung und die durch sie charakterisierten 
Lebensräume  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2-4 Zielvorgaben in Landschaftsprogrammen und sonstigen 
programmatischen Texten der Bundesländer – Beispiele für 
landwirtschaftliche Flächen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2-5 Grundlagen für die Ableitung von quantifizierbaren Umweltzielen 
aus Bestandsdaten der Bundesländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2-6 Übersicht zum Handlungsbedarf für Zielkonkretisierungen 
im Naturschutz auf Bundesebene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3-1 Managementkategorien für Schutzgebiete (Protected Area 
Management Categories) nach IUCN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3-2 Empirische Studien zur regionalwirtschaftlichen Wirkung 
des Nationalparktourismus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4-1 Fallzahlen pro Jahr und durchschnittliche Bearbeitungszeiten 
pro Fall bei unterschiedlichen Vorhabenstypen in ausgewählten 
Unteren Naturschutzbehörden (UNBs)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4-2 Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen des Trägers bei 
öffentlich-rechtlichen Trägerschaftsmodellen von Kompensations-
flächenpools  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4-3 Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen des Trägers bei 
privat-rechtlichen Trägerschaftsmodellen von Kompensations-
flächenpools  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5-1 Förderung von Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen der 
Verordnung VO(EWG) Nr. 2078/1992 im Durchschnitt der 
Jahre 1998 bis 1999 und Planungsdaten für Maßnahmen im 
Rahmen der Verordnung VO(EG) Nr. 1257/1999, Artikel 22 
im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 (nur EU-kofinan-
zierte Förderung)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5-2 Gewinne in der Landwirtschaft nach Haupt-, Nebenerwerb und 
ökologischem Landbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5-3 Ökonomischer Vergleich verschiedener Standorte bezüglich 
Getreideproduktion in Brandenburg und Sachsen  . . . . . . . . . . . . . . . 95

5-4 Kosten für die Offenlandpflege in Thüringen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5-5 Maßnahmen nach der VO(EG) Nr. 1257/1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5-6 Vergleich der jährlichen öffentlichen Aufwendungen für Umwelt-
maßnahmen gemäß Artikel 52 der VO(EG) Nr. 1257/1999 im Durch-
schnitt der Jahre 2004 bis 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5-7 Kofinanzierungssätze in der Agrarumweltförderung gemäß 
VO(EWG) Nr. 2078/1992 und VO(EG) Nr. 1257/1999
(in % vom Gesamtbetrag)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5-8 Fachliche Standards nach den Kriterien umweltverträglicher 
Landwirtschaft (KUL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

5-9 Ausgewählte rechtliche Standards für die Landwirtschaft  . . . . . . . . 137

5-10 Verfügbare Naturschutzdaten auf Bundesebene  . . . . . . . . . . . . . . . . 146



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 11 – Drucksache 14/9852

1. Der Schutz von Natur und Umwelt hat für die meisten
Menschen in unserer Gesellschaft allgemein einen hohen
Stellenwert. Umfragen bestätigen, dass Naturschutz und
Landschaftspflege (im Folgenden als Naturschutz ab-
gekürzt) als gesellschaftliche Aufgabe grundsätzlich ak-
zeptiert sind (BMU, 2000, S. 17; PREISENDÖRFER und
WÄCHTER-SCHOLZ, 1997, S. 38). Bei konkreten Ent-
scheidungen vor Ort wird Naturschutz häufig aber als Lu-
xus betrachtet, auf den verzichtet werden kann und darf,
insbesondere wenn wirtschaftliche Interessen entgegen-
stehen. Diskrepanzen zwischen genereller Einstellung
und individuellem Handeln, wie sie im Umweltbereich oft
feststellbar sind, treten besonders dann auf, wenn mit
Naturschutzmaßnahmen persönliche Nachteile oder Ein-
schränkungen verbunden sind (vgl. Kapitel 3). Um die
Durchsetzungsschwäche des Naturschutzes zu vermin-
dern, wird zunehmend empfohlen, die Kommunikation
und Kooperation sowie Kompromissbereitschaft gegen-
über den Nutzern von Landschaft zu verbessern. Die mit
diesen Ansätzen verbundenen Hoffnungen werden sich
jedoch kaum erfüllen, wenn sie nicht in eine Gesamtstra-
tegie zur Verbesserung der Wirkungsmöglichkeiten des
Naturschutzes in Deutschland eingebunden werden. Mit
dem vorliegenden Gutachten möchte der Umweltrat
Denkanstöße für die konzeptionelle Ausgestaltung einer
solchen Gesamtstrategie für den Naturschutz geben.

Die Erarbeitung einer entsprechenden Gesamtstrategie ist
von hoher Dringlichkeit. Die Gefährdung der Biodiver-
sität und ein breites Spektrum von Beeinträchtigungen
des Naturhaushaltes sind in Deutschland weiterhin un-
gelöste, „persistente“ Probleme. Gemessen an dem Maß-
stab der Ziele und Grundsätze des Bundesnaturschutz-
gesetzes fällt die Bilanz des Naturschutzes in Deutschland
ungeachtet erfreulicher Teilerfolge insgesamt unbefriedi-
gend aus (s. statt vieler EEA, 2001; OECD, 2001; UBA,
2001; BfN, 1999). Umso mehr fällt es ins Gewicht, dass
bisher keine langfristige Planung existiert, die problem-
bezogene Ziele und Maßnahmen für einen wirkungsvol-
len Schutz des Naturhaushaltes formuliert (Tz. 40 ff.).

1.1 Zum Verständnis der Aufgabe 
„Naturschutz und Landschaftspflege“

2. Naturschutz wird in der öffentlichen Wahrnehmung
häufig auf den Schutz von seltenen oder vom Aussterben
bedrohten Tier- und Pflanzenarten reduziert. Der gesetz-
liche Naturschutzauftrag geht jedoch weit über die-
ses enge Verständnis hinaus. Er bezieht sich ebenso auf
die Leistungsfähigkeit des gesamten Naturhaushaltes, 
die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaft (§ 1 Abs. 1 
BNatSchG n. F.). Außer dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz) enthält kein ande-
res Umweltgesetz einen solch umfassenden Zielkanon.
Die praktische Naturschutzarbeit berücksichtigt medien-

übergreifend den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
(vgl. SRU, 2000, Tz. 334 f.; SRU, 1996, Tz. 235; SRU,
1994, Tz. 464; SRU, 1987, Tz. 356 f.). Dieses in Deutsch-
land seit langem verankerte Naturschutzverständnis beginnt
in einigen anderen Ländern Europas erst Fuß zu fassen
(siehe  z. B. DROZDOV, 2001; HANDLEY und WOOD,
2001).

Bei der Konzeption von Maßnahmen zur Pflege oder
Entwicklung der unterschiedlichen Naturgüter bringt die-
ser Ansatz und die darin implizierte umfassende Herange-
hensweise erhebliche Synergieeffekte mit sich. Maßnah-
men können beispielsweise so konzipiert werden, dass sie
mehreren Landschaftsfunktionen (wie der Lebensraum-
funktion, der Erlebnisfunktion oder der biotischen Er-
tragsfunktion) zugleich dienen. Instrumente zur Umset-
zung dieses Ansatzes bietet das Bundesnaturschutzgesetz
insbesondere mit der Landschaftsplanung und der Ein-
griffsregelung. Darüber hinaus sind auch einige der vom
Gesetz zur Verfügung gestellten Kategorien des Flä-
chen- und Objektschutzes (Landschaftsschutzgebiete,
Biosphärenreservate, Naturparke, geschützte Landschafts-
bestandteile) auf das Ziel eines umfassenden Schutzes des
Naturhaushaltes ausgerichtet. Andere Schutzkategorien
wie Naturschutzgebiete, Nationalparke und gesetzlich 
geschützte Biotope sind dagegen überwiegend als Instru-
mente des Arten- und Biotopschutzes sowie – mit Ein-
schränkungen – des Naturerlebens konzipiert. Das Natur-
schutzgesetz hat also eine Doppelfunktion als Instrument
eines übergreifenden Naturhaushaltschutzes sowie als
Fachgesetz für den Arten- und Biotopschutz. Man kann
deshalb von Naturschutz im engeren und weiteren Sinne
sprechen. Beide Dimensionen werden bei der folgenden
Beschreibung von Problemen und Lösungswegen berück-
sichtigt. Dem Arten- und Biotopschutz kommt allerdings
an einigen Stellen besondere Beachtung zu, da das Natur-
schutzgesetz diesen Bereich in alleiniger Zuständigkeit
regelt und über ein umfassenderes Instrumentarium ver-
fügt als im Falle der übrigen Schutzgüter, deren spezieller
Schutz auch durch eigene Fachgesetze geregelt wird.

1.2 Erfolge des Naturschutzes
3. Der Naturschutz in Deutschland hat im internatio-
nalen Vergleich eine weitgehend entwickelte gesetz-
liche Grundlage und ist auf breiter Ebene institutionell
verankert. In den vergangenen Jahren ist bei den mit dem
Naturschutz befassten Behörden, Institutionen und Ver-
bänden ein Umschwenken von einer restriktiven und
hoheitlichen Vorgehensweise zu einem stärker koope-
rativen, verhandlungsorientierten Agieren unter Einbe-
ziehung der von Naturschutzvorhaben betroffenen In-
teressengruppen zu beobachten. Die Wirksamkeit des
Naturschutzes kann jedoch nicht an institutionellen Ver-
änderungen und neuen Verhandlungsformen, sondern 
nur am tatsächlichen Zustand von Natur und Landschaft

1 Einleitung
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gemessen werden. Einerseits wurde in vielen Fällen durch
die Eingriffsregelung eine erfolgreiche Kompensation
von Funktionsverlusten des Naturhaushaltes bewirkt. An-
dererseits trüben erhebliche Umsetzungsdefizite die Er-
folgsbilanz dieses Instruments. Des Weiteren konnte z. B.
mithilfe von EU-Förderprogrammen in vielen Gebieten
Grünland erhalten oder die Nutzung extensiviert werden.
Seit 1990 wurde auch eine nicht unbeträchtliche Steige-
rung der Fläche der Naturschutzgebiete von 1,3 % der
Landesfläche auf 2,6 % im Jahr 2001 erzielt (BfN, per-
sönliche Mitteilung vom 30. 04. 2002). Auch Erfolge, die
durch den technischen Umweltschutz erzielt wurden, z. B.
die Verbesserung der Wasserqualität von größeren Fließ-
gewässern, haben sich positiv auf die Funktionsfähigkeit
des Naturhaushaltes ausgewirkt. Die Bestände bestimm-
ter schutzwürdiger Pflanzen- und Tierarten konnten stabi-
lisiert oder vergrößert werden. Diese Teilerfolge im Ar-
tenschutz sind allerdings lediglich punktueller Art oder
nur dort erzielt worden, wo keine grundlegenden Nut-
zungsänderungen auf größeren Flächen erforderlich wa-
ren, sondern die Pflege kleinerer Flächen oder die Besei-
tigung einzelner Störfaktoren wie z. B. die Bejagung oder
die Unterbrechung von Wanderstrecken ausreichte (vgl.
auch BfN, 1999, S. 64).

Insgesamt vermögen diese erfreulichen Teilerfolge aller-
dings nicht darüber hinwegzutäuschen, dass für die große
Mehrheit der naturschutzrelevanten Umweltprobleme
keine ausreichenden Erfolge bei der Problembewältigung
erzielt worden sind. Vielmehr sind negative Trend-
verläufe im Bestand der Naturgüter als Regelfall festzu-
stellen.

1.3 Ungelöste Kernprobleme
4. Materiell handelt es sich bei den ungelösten Proble-
men (s. dazu SRU, 2002, Tz. 32 ff.) um die weiterhin fort-
schreitenden Einschränkungen der Leistungs- und Nut-
zungsfähigkeit des Naturhaushaltes, um die Reduzierung
der Biodiversität und um die Beeinträchtigung der Erho-
lungsqualität der Landschaft. Die Defizite bei der Errei-
chung der Naturschutzziele wurden bereits im Umwelt-
gutachten 2000 aufgeführt (vgl. SRU, 2000, Tz. 343 ff.,
Tz. 452 ff., Tz. 585, Tz. 715 ff.). Im Folgenden sollen des-
halb nur die Kernprobleme hervorgehoben werden.

1.3.1 Lebensraum- und Artenschwund
5. Ein zentrales Problem des Naturschutzes stellt der
Verlust sowie die Beeinträchtigung von Lebensräumen
und die damit verbundene Dezimierung der Artenvielfalt
dar. Nur wenige Kennzahlen sollen an dieser Stelle den
nach wie vor bestehenden dringlichen Handlungsbedarf
veranschaulichen (s. auch SRU, 2000, Tz. 344, 353). Über
zwei Drittel (69 %) aller in Deutschland vorkommenden
Biotoptypen werden hierzulande als gefährdet eingestuft.
Ein Anteil von 15 % der Biotoptypen ist in Deutschland
sogar von völliger Vernichtung bedroht. Mindestens 
39 % aller in Deutschland vorkommenden Tierarten und
28 % der Pflanzenarten sind in ihrem hiesigen Bestand 
gefährdet oder bereits ausgestorben (BfN, 1999, S. 59, 66).

In einer Aufstellung der Europäischen Umweltagentur
hinsichtlich der Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten für
die Erhaltung von europaweit schutzwürdigen (FFH-)Ar-
ten und Biotopen, insbesondere der atlantischen und kon-
tinentalen biogeographischen Regionen, wird Deutsch-
land an fünfter Stelle geführt (EEA, 1999, Fig. 3.11.6).
Angesichts dieser internationalen Verantwortung wiegt
die Aussicht besonders schwer, dass bei Fortwirken der
Gefährdungsursachen mit dem vollständigen Verlust ei-
ner großen Zahl von Biotoptypen und in der Folge vo-
raussichtlich auch vieler an diese Lebensräume gebunde-
ner Arten zu rechnen ist (BfN, 1999, S. 81).

Die Roten Listen für Deutschland geben keine Anhalts-
punkte, ob eine gefährdete Art ihren Verbreitungsschwer-
punkt in Deutschland hat oder ob hier der Rand ihres 
Verbreitungsgebietes liegt bzw. sie als Inselpopulation
vorkommt. Zwar besteht eine besondere nationale Verant-
wortung selbstverständlich in erster Linie für endemische,
ausschließlich in einem abgegrenzten Areal vorkom-
mende Arten und Sippen oder für Arten und Biotoptypen
mit Schwerpunktvorkommen in Deutschland (vgl. z. B.
BOYE und BAUER, 2000; FLADE, 1999). Doch auch
isolierte oder randliche Vorkommen können sowohl für 
die genetische Weiterentwicklung einer Art als auch für 
die regionale Vielfalt an Arten und Biotoptypen eine 
besondere Bedeutung haben. Die Roten Listen (vgl. 
Abschn. 5.2.8.2) erfüllen daher trotz gewisser Schwächen
(SRU, 2000, Tz. 347, 354) eine wichtige Warnfunktion 
für den Zustand der nationalen Biodiversität.

6. Ursachen für den Arten- und Lebensraumschwund
sind vor allem die direkte Zerstörung und mechanische
Schädigung sowie die Verinselung und Zerschneidung
der Lebensräume, insbesondere durch den Städtebau,
den Bau von Verkehrsanlagen und den Abbau von Roh-
stoffen. Abbildung 1-1, zeigt die Flächeninanspruch-
nahme durch Siedlung und Verkehr in Deutschland. Hin-
sichtlich der Verinselungs- und Zerschneidungsprobleme
ist der Bau von Verkehrsanlagen hervorzuheben. In
Deutschland existierten im Jahr 2000 bereits 230 735 km
Straßen des überörtlichen Verkehrs (Statistisches Bundes-
amt, 2001). Dieses dichte Netz soll nach den derzeit in der
Diskussion befindlichen Planungen des Bundesverkehrs-
wegeplans beträchtlich erweitert werden. Die Barriere-
wirkung von Straßen verhindert die Wiederansiedlung,
Ausbreitung und die Bildung stabiler Populationen sehr
vieler Tierarten (z. B. des Luchses). Auch im europä-
ischen Vergleich weist Deutschland einen sehr hohen
Zerschneidungsgrad auf (s. EEA, 1999, S. 297). Die
Aufrechterhaltung der Populationen wird dadurch für
viele Arten erheblich erschwert. Abgesicherte Erkennt-
nisse hierzu liegen für Indikatorarten von Vögeln und
Säugetieren in Feuchtgebieten und Wäldern vor (s. EEA,
1999, Fig. 3.11.7 und 3.11.8).

Weitere wichtige Ursachen des Arten- und Lebensraum-
schwundes sind einerseits die intensive landwirtschaft-
liche Nutzung mit der Ausbringung von Nähr- und Schad-
stoffen sowie andererseits die Nutzungsaufgabe extensiv
bewirtschafteter Lebensräume und in der Folge der Verlust
von wertvollen Offenlandbiotopen. Auch Agrarumwelt-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 13 – Drucksache 14/9852

Abbildung 1-1

Siedlungs- und Verkehrsfläche im Jahr 2001 in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2002
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programme konnten dem Trend des Artenrückgangs auf
landwirtschaftlichen Flächen in vielen Gebieten nicht aus-
reichend entgegentreten (s. EPPLE, 1999; für die Nieder-
lande: KLEIJN et al., 2001). Der Inlandsabsatz von Pflan-
zenschutzmitteln ist seit Mitte der Neunzigerjahre wieder
angestiegen (Statistisches Bundesamt, 2001).

Neu hinzugekommene Risikofaktoren infolge von zuneh-
mender Verkleinerung und Isolierung der Biotope sowie
des Schad- bzw. Nährstoffeintrags sind geringe Samen-
bildung und verminderte ökologische Anpassungsfä-
higkeit sowie Bastardisierung. Diese Faktoren können 
ebenso wie die Ausbreitung von bestimmten Neophyten 
(s. KOWARIK, 2001, S. 19) zum Aussterben von Pflan-
zenarten führen, die in ihrem Lebensraum bereits die 
kritische Populationsgröße erreicht oder unterschritten
haben. Die Unterbindung der natürlichen Dynamik insbe-
sondere in Auen und Wäldern (vgl. BfN, 1999, S. 61, 69)
zerstört die Lebensbedingungen besonders schutzwür-
diger, spezialisierter Arten dynamischer Lebensräume
und beraubt den Menschen bestimmter Aspekte des Na-
turerlebens.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Tier- und
Pflanzenwelt können bisher nur ansatzweise abgeschätzt
werden. Mit starken Veränderungen ist jedoch insbeson-
dere nach dem Jahr 2010 zu rechnen. Vermutlich werden
bis 2050 in großen Teilen Europas weniger als 80 % der
Arten in ihrem bisherigen Areal verbleiben. Während im
östlichen Mitteleuropa die Erhaltung der überwiegenden
Zahl der Arten trotz der Arealverschiebungen relativ
wahrscheinlich ist, wird für Westeuropa vermutet, dass
nur zwischen 65 und 80 % der Arten stabil bleiben wer-
den (EEA, 1999, S. 302).

1.3.2 Einschränkung der Leistungs- und 
Nutzungsfähigkeit des Naturhaushaltes

7. Die genannten Ursachen beeinträchtigen die Leis-
tungs- und Nutzungsfähigkeit des Naturhaushaltes ins-
gesamt. Die so genannten abiotischen Schutzgüter des 
Naturschutzes Boden, Wasser, Luft und Klima sind in 
ihrer Funktionsfähigkeit in vielen Gebieten dauerhaft ge-
stört. Bodenverdichtungen sind beispielsweise bereits 
auf ca. 30 bis 40 % der ostdeutschen Ackerflächen fest-
zustellen (FRIELINGHAUS et al., 1999; DÜRR et al.,
1995; WERNER und REICH, 1993; vgl. auch SRU, 2000,
Tz. 464). Trotz erheblicher Verstärkung der Anstrengun-
gen im Gewässerschutz verschlechtert sich die Grund-
wasserqualität in vielen Gebieten oder zeigt bei einem 
unbefriedigenden Ausgangszustand nur geringfügige 
Verbesserungen. Dieses ist – neben generellen Schwie-
rigkeiten einer Umstellung der landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung – in vielen Fällen auf den Pflanzenschutz-
mitteleinsatz und die Grünlandumbrüche vergangener
Jahre und Jahrzehnte zurückzuführen, deren Folgen sich
auch noch in Zukunft im Grundwasser zeigen werden
(FELDWISCH und FREDE, 1998, S. 21; MULL und
NORDMEYER, 1995, S. 169). Die Flächeninanspruch-
nahme für den Bau von Siedlungen, Gewerbe und Ver-
kehrswegen hält trotz gegenläufiger politischer Ziel-
formulierungen nach wie vor ungebremst an. Die bebaute

Fläche nimmt in Deutschland täglich um durchschnittlich
ca. 130 Hektar zu (UBA, 2001; vgl. auch SRU, 2000,
Tz. 456). Die damit verbundene Versiegelung eines gro-
ßen Teils dieser Fläche hat gravierende Auswirkungen auf
alle Schutzgüter, unter anderem ist damit ein vollständi-
ger Verlust des Bodens und seiner vielfältigen Funktionen
verbunden.

1.3.3 Einschränkung der Erholungs- und 
Erlebnisqualität der natürlichen Umwelt

8. Parallel zu den Beeinträchtigungen der Biodiversität
und des Naturhaushaltes gehen die Voraussetzungen für
das Natur- und Landschaftserleben und die Erholung ver-
loren. Bedingt wird dies vor allem durch den Verlust von
wohnortnahen Naturerlebnisräumen, die Zerschneidung
und Verlärmung der Landschaft und die mit der Intensi-
vierung der Landnutzung einhergehende Ausräumung
und Vereinheitlichung der Landschaft. Die für die Erho-
lung attraktiven Gebiete werden zunehmend kleiner, so-
dass eine Konzentration der Erholungs- und Freizeitnut-
zung auf diesen verbleibenden Flächen stattfindet. Dies
wiederum erzeugt Konflikte sowohl zwischen verschie-
denen Erholungsfunktionen als auch mit dem Arten- und
Biotopschutz, dessen Schutzbemühungen sich häufig auf
die gleichen Gebiete beziehen (SRU, 1998, Tz. 1000 ff.).
Verschärft wird diese Situation durch die Zunahme neuer
Freizeitaktivitäten in der Natur, wie Canyoning oder 
Mountainbiking, die auch zu Konflikten zwischen den
verschiedenen Nutzergruppen führen können.

1.4 Von der Defizitanalyse zur
Strategieentwicklung

9. Über die Analyse der Defizite hinaus müssen die Ur-
sachen der ungelösten Probleme im Naturschutz genauer
beleuchtet werden. Eine wesentliche Ursache dieser 
ungelösten Probleme ist der im Vergleich zu ökono-
mischen Interessen geringe politische Stellenwert des 
Naturschutzes in konkreten Entscheidungs- und Abwä-
gungsprozessen (Kapitel 3, Kapitel 4.2, Kapitel 5.1; vgl.
z. B. EKARDT, 2001; HEILAND, 1999, S. 24; AG 
FFH-VP, 1999; RÖHRS, 1998, S. 15). Dieser geringe
Stellenwert ist jedoch zum Teil seinerseits auf andere
Hemmnisse zurückzuführen oder wird von diesen beglei-
tet. So gibt es naturschutzinterne Hemmnisse (Kapitel 2.2,
Kapitel 4.1) ebenso wie Hindernisse durch das Politik-
umfeld (Kapitel 3), durch die von der EU gesetzten Rah-
menbedingungen und durch fehlende oder unzureichende
rechtliche und ökonomische Steuerungsinstrumente (Ka-
pitel 5). Vorhandene Naturschutzinstrumente können häu-
fig aufgrund gegenläufiger, die Nutzungen weitaus stär-
ker beeinflussender Voraussetzungen und Interessen nicht
ausreichend wirksam werden. Strategiedefizite bestehen
sowohl in Bezug auf die Umsetzung von Naturschutz-
zielen auf Vorrangflächen des Naturschutzes als auch 
bezüglich der Integration von Schutz und Nutzung auf
den übrigen Flächen: Häufig erfolgt z. B. eine zu starke
Betonung des hoheitlichen Vorgehens oder eine ineffi-
ziente Mittelverausgabung (s. Kapitel 6, Abschnitt 5.1.2).
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Im Folgenden sollen die Problemfelder und Hemmnisse
eines erfolgreichen Naturschutzes näher beleuchtet wer-
den, um daraus Ansatzpunkte für eine zukunftsweisende
Naturschutzpolitik zu gewinnen. Eine Patentlösung für
alle Problemfelder ist dabei nicht zu erwarten. Wirksame
Maßnahmen können nicht isoliert vorgenommen werden.
Sie sollten auch die Fachpolitiken erfassen. Eine stärkere
Politikintegration ermöglicht einen effizienteren Mittel-

einsatz und die Kooperation mit anderen gesellschaft-
lichen Kräften. Ebenso begünstigt sie eine breite gesell-
schaftliche Unterstützung des Naturschutzes (s. Kapi-
tel 6). Letztendlich muss sich eine Naturschutzstrategie
auch auf Wertgrundlagen (s. Kapitel 2.1) stützen können,
die für eine breite Mehrheit der Bevölkerung nach-
vollziehbar sind und im konkreten Verwaltungshandeln
berücksichtigt werden können.
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2.1 Begründungen und Prinzipien
10. Der Naturschutz stellt eines von mehreren gesell-
schaftlichen Zielsystemen dar. Seine Zielsetzungen kon-
kurrieren auf vielfältige Weise mit anderen Zielsetzungen
im Raum. Angaben über das erforderliche Ausmaß, die
sinnvollen Prioritäten und die konkreten raumbezogenen
Ziele des Naturschutzes erfordern nachvollziehbare
Begründungen. Obgleich die Prinzipien und die allgemei-
nen Ziele des Naturschutzes bereits in internationalen Ab-
kommen und im Bundesnaturschutzgesetz niedergelegt
sind, ist der Naturschutz jenseits rechtlicher Normen auch
durch ethische Argumente zu begründen, die prinzipiell
jedem einleuchten können. Mit ihrer Hilfe kann das An-
liegen des Naturschutzes sowohl bei der gesamtgesell-
schaftlichen Zielfindung als auch in Konfliktfällen „vor
Ort“ gestärkt werden.

2.1.1 Prinzipien des Naturschutzes
11. Die Staatszielbestimmung des Artikel 20a GG ver-
pflichtet die staatlichen Institutionen, darunter insbesondere
die Legislative, zum Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lagen (CZYBULKA, 1999a und b; MURSWIECK, 1996).
Der Artikel 20a GG und § 1 des neuen Bundesnatur-
schutzgesetzes mit seinem umfassenden Schutz- und
Entwicklungsauftrag stehen im Einklang mit internatio-
nalen Abkommen und Konventionen zum Schutz der bio-
logischen Vielfalt, z. B. mit der so genannten Biodiver-
sitätskonvention. Diese Grundsätze lassen sich mit den in
der Idee einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung
enthaltenen Prinzipien a) der Erhaltung des verbliebenen
Bestandes an Naturkapital sowie b) einer erforderlichen
Investition in Naturkapital begründen (ausführlich hierzu
SRU, 2002, Tz. 21 f.).

Der § 1 des novellierten Bundesnaturschutzgesetzes be-
gründet die obersten Ziele des Naturschutzes damit, dass
„Natur und Landschaft (...) aufgrund ihres eigenen Wer-
tes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen“ zu schüt-
zen, zu pflegen, zu entwickeln und gegebenenfalls
wiederherzustellen seien. Der Verweis auf den „eigenen
Wert“ von Natur und Landschaft ist neu in das Gesetz auf-
genommen worden. Die Formulierung „aufgrund ihres 
eigenen Wertes“ ist insofern bemerkenswert, als der Aus-
druck „eigener Wert“ eine über menschliche Interessen
hinaus reichende, also physiozentrische Begründungs-
strategie im Naturschutz anzeigt. Der Ausdruck „Eigen-
wert“ kann zwar auch so verwendet werden, dass er auf
menschliche Lebensvollzüge bezogen wird, die sich um
ihrer selbst willen lohnen (beispielsweise naturästhetische
Erfahrungen); diese auf ein gutes menschliches Leben 
abstellende („eudaimonistische“) Definition (Tz. 15)
scheint jedoch nicht gemeint zu sein, da dann die nunmehr
aus dem Gesetz gestrichene Passage „als Voraussetzung

für seine Erholung“ hätte beibehalten werden können. Der
Gesetzgeber meint offensichtlich mit „eigenem Wert“ die
moralische Berücksichtigungswürdigkeit der Natur um
ihrer selbst willen. Diese vermutliche Aufnahme einer
physiozentrischen Naturschutzbegründung in das Bundes-
naturschutzgesetz macht eine Interpretation des umstritte-
nen „Eigenwert“-Begriffes erforderlich, die zu einer Kon-
kretisierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffes
herangezogen werden könnte (Tz. 25 ff.).

2.1.2 Naturschutzbegründungen – 
grundlegende Argumentationsansätze

12. Naturschutz lässt sich nicht rein naturwissenschaft-
lich begründen. Eine ökologische Sachstandserhebung
sagt als solche nichts über die Schutzwürdigkeit eines Ge-
bietes oder einer Biozönose aus. Naturschutz ist daher
keineswegs nur angewandte Ökologie. Der Schluss von
einem natürlichen Sein auf ein Sollen wird im Anschluss
an D. HUME, G. E. MOORE und M. WEBER als natura-
listischer Fehlschluss bezeichnet (s. statt vieler ENGELS,
1993; ESER und POTTHAST, 1999). Naturalistische
Fehlschlüsse entwerten Naturschutzbegründungen. Sie
liegen auch dann vor, wenn empirische Eigenschaften
(„selten“, „komplex“, „alt“, „endemisch“, „natürlich“
usw.) ausnahmslos als „in sich gut“ definiert werden. Es
ist allerdings kein naturalistischer Fehlschluss, „Natürlich-
keit“ als ein Kriterium der Schutzwürdigkeit zu verwen-
den, sofern dahinter eine eigenständige Begründung oder
eine gesellschaftlich anerkannte Zielsetzung steht, ver-
bliebene ursprüngliche und naturnahe („oligohemerobe“)
Gebiete zu erhalten. Auch hinter den Kriterien der Kon-
zepte zur naturschutzfachlichen Einstufung müssen daher
wertbezogene oder normative Argumente stehen, die es
ermöglichen, von der „Wertigkeit“ von Gebieten, Arten,
Biotoptypen usw. zu sprechen. Die unvermeidliche Über-
führung von ökologischen Sachstandserhebungen in Aus-
sagen über Schutzgüter und Ziele sowie deren Wertigkeit
wird als „Bewertungsproblem“ bezeichnet (zu den De-
tails des Bewertungsproblems s. statt vieler ESER und
POTTHAST, 1997). Ziele des Naturschutzes, wie sie in
Kapitel 2.2 entwickelt werden, lassen sich ebenfalls nicht
rein naturwissenschaftlich bzw. ökologisch begründen,
sondern sie verbinden höherstufige Ziele (wie z. B. die Er-
haltung der Artenvielfalt) mit naturwissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu einer insgesamt plausiblen Orientierungs-
größe („Richtwert“), die politisch-programmatisch
gesetzt (EU-Biodiversitätsstrategie) oder rechtlich fixiert
werden kann (Biotopverbund auf mindestens 10 % 
der Landesfläche, § 3 BNatSchG n. F.). Die naturwissen-
schaftliche Begründung für die Notwendigkeit eines be-
stimmten Ausmaßes an Naturerhaltung oder -entwicklung
kann dabei je nach Wissensstand bestimmte Standard-
setzungen plausibilisieren. Angesichts vielfältiger Unge-
wissheiten kann es auch dann politisch erforderlich sein,
quantitative Setzungen vorzunehmen, wenn der Ablei-

2 Begründungen und Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
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tungszusammenhang zwischen Ober- und Unterzielen
oder zwischen Ziel- und Standardsetzung eher locker ist
(Tz. 45). Eine logisch zwingende Ableitung von spezifi-
schen Zielen aus wissenschaftlichen Befunden ist weder
möglich noch erforderlich. Unter verbleibender Unsi-
cherheit muss vielmehr ein nachvollziehbarer Argumen-
tations-, Abwägungs- und Entscheidungsprozess stattfin-
den, der den Vorwurf entkräften kann, die quantifizierten
Ziele des Naturschutzes seien willkürlich gewählt.

13. Bei der Begründung von Naturschutzzielen werden
instrumentelle, eudaimonistische und moralische Werte
geltend gemacht. Instrumentelle Werte beziehen sich auf
natürliche Ressourcen im weiteren Sinne, dagegen eudai-
monistische Werte auf Vorstellungen eines guten mensch-
lichen Lebens. Moralische Werte betreffen den möglichen
Eigenwert von Naturwesen und die Verpflichtungen 
gegenüber zukünftigen Generationen. Der Terminus „Ei-
genwert“ besagt, dass ein Wesen um seiner selbst willen,
d. h. unmittelbar moralisch zu berücksichtigen ist (Tz. 25).
Der ethische Grundlagenstreit um Anthropozentrik (an-
thropos = griechisch: der Mensch) oder Physiozentrik
(physis = griechisch: die Natur) bezieht sich auf diese Ei-
genwertproblematik. Diese Problematik sollte nicht den
Blick dafür verstellen, dass es viele sinnvolle Ziele im Be-
reich des Naturschutzes geben kann, die nicht aufgrund von
Eigenwertargumenten gerechtfertigt werden können und
müssen.

2.1.2.1 Instrumentelle Werte: Begründungen für
den Schutz nutzbarer Naturressourcen

14. Instrumentelle Werte werden Funktionen und Kapa-
zitäten natürlicher Prozesse und Komponenten des Na-
turhaushaltes zugewiesen, die der Bereitstellung von 
Gütern und Dienstleistungen zur Befriedigung menschli-
cher Bedürfnisse dienen. Unterschieden wird (z. B. bei 
DEGROOT, 1994, S. 152 f.) zwischen folgenden instru-
mentell wertvollen Funktionen:

– Regulationsfunktion: Die Fähigkeit von natürlichen
und semi-natürlichen Ökosystemen zur Regulation es-
senzieller ökologischer Prozesse und von Lebens-
erhaltungssystemen wie Klima, Trinkwasser, frucht-
barer Boden, Erzeugung von Biomasse, Recycling
häuslicher Abfälle usw.

– Tragefunktion: Natürliche und semi-natürliche Öko-
systeme stellen Raum, nutzbares Substrat oder Me-
dien für menschliche Aktivitäten bereit. Hierzu
gehören z. B. Erholung, Bauland oder landwirtschaft-
liche Nutzflächen.

– Produktionsfunktion: Die Natur stellt vielfältige Güter
zur Verfügung. Dazu zählen Nahrungsmittel genauso
wie energetische Ressourcen oder genetisches Mate-
rial.

– Informationsfunktion: Viele technische Erfindungen
basieren auf Vorbildern aus der Natur. Im Bereich der
Bionik gibt es vielfältige Versuche, die Natur in
technologischer Hinsicht zum Vorbild zu nehmen. 

Alle genannten instrumentellen Funktionen können als
Optionswerte auch für mögliche zukünftige Nutzungsfor-

men bedeutsam und daher erhaltenswert sein. Die auf
instrumentelle Naturwerte bezogenen Schutzziele lassen
sich aus dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung ab-
leiten, die Ressourcenbasis, die Produktivität und die
Regulationsfähigkeit des Naturhaushaltes als essenziellen
Bestandteil von Naturkapital umfassend und uneinge-
schränkt für zukünftige Generationen zu erhalten (SRU,
2002, Kapitel 1).

2.1.2.2 Eudaimonistische Werte
15. Eudaimonistische Argumente beziehen sich auf
Grundzüge („Formbestimmungen“) eines guten mensch-
lichen Lebens. Die Bedeutung eudaimonistischer Argu-
mente für Naturschutzbegründungen wurde lange Zeit
unterschätzt. Die Begründungsdebatte konzentrierte sich
auf die polarisierte Alternative zwischen instrumentellen
Nutz- und moralischen Eigenwerten. Diese unvollstän-
dige Alternative wird durch die eigenständige Kategorie
eudaimonistischer Werte überwunden (hierzu KREBS,
1999 und 1996), wodurch das Spektrum von Naturschutz-
begründungen erweitert wird. Aufgrund der Wichtigkeit
eudaimonistischer Argumente im Kontext der Natur-
schutzbegründungen soll im Folgenden etwas näher auf
diese Kategorie eingegangen werden. Folgende eudaimo-
nistischen Argumente werden vorgebracht: a) das Argu-
ment der Erfahrung des Naturschönen, b) das so genannte
Differenz-Argument, c) die Heimatargumente, d) das
„Biophilie“-Argument (KELLERT, 1997) sowie e) Erho-
lungsargumente. Diese Argumente stehen vielfach in ei-
nem Ergänzungsverhältnis zueinander. Da sie sich auf
vielfältige und unterschiedliche Möglichkeiten beziehen,
positive Naturerfahrungen in die Lebensführung ver-
schiedener gesellschaftlicher Gruppen zu integrieren,
sollten eudaimonistische Argumente in erster Linie zur
Rechtfertigung der Ziele des Naturschutzes und weniger
zur Bewertung einzelner Eingriffe in Natur und Land-
schaft herangezogen werden (Tz. 38 f.).

Erfahrung des Naturschönen

16. Die Erfahrung des Naturschönen stellt in der moder-
nen Gesellschaft eine Grundoption guten menschlichen
Lebens dar, auf deren Realisierung viele Menschen nicht
verzichten wollen (RITTER, 1963; SEEL, 1991). Die Ka-
tegorie des Naturschönen umfasst dabei die „klassische“
ästhetische Kategorie der Landschaft. Ökologische Be-
obachtung, naturschutzfachliche Einstufung und die stär-
ker subjektgebundene ästhetische Wahrnehmung lassen
sich allerdings nicht aufeinander zurückführen, sondern
folgen unterschiedlichen Logiken der Beurteilung (OTT,
1998). Ästhetische Urteile sind Geschmacksurteile und
als solche nicht „objektiv“.

Aufgrund dieser Subjektivität wird die Bedeutung und
Eigenart naturästhetischer Erfahrung in der Regel gegen-
über ökologischen Argumenten eher unterschätzt. Dabei
wird übersehen, dass die vermeintlich objektiven öko-
logischen Bewertungen ebenfalls auf normativen Voraus-
setzungen beruhen. Die methodischen Probleme bei der
Darstellung landschaftsästhetischer Qualitäten in der
Landschaftsbildbewertung (hierzu KRAUSE, 1996;
NOHL, 1997), aber auch die kulturelle Prägung des 
naturästhetischen Geschmacks können jedoch keine 
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Geringschätzung naturästhetischer Argumente bei der
Festlegung von Naturschutzzielen rechtfertigen. Zumin-
dest in Mitteleuropa scheint den meisten Menschen ein
Erlebniskern gemeinsam zu sein, d. h. ein weithin geteil-
tes Schönheitsempfinden, aufgrund dessen sie – bei aller
Subjektivität in der Einzelbewertung – grundsätzlich na-
turnahe, extensiv genutzte, vielfältig strukturierte und
charakteristische Gebiete sowie Areale mit hohem natur-
und kulturgeschichtlichem Informations- und Symbol-
wert bevorzugen (HOISL et al., 1998; WÖBSE, 2002).

Die Gleichrangigkeit wissenschaftlich-ökologischer und
landschaftsästhetischer Gesichtspunkte in der Landschafts-
planung ist daher ungeachtet der unstreitigen Subjekti-
vität ästhetischer Wahrnehmung gut begründet und sollte
nicht infrage gestellt werden. Auch der Schutz und die
Entwicklung von Wildnisgebieten können naturästhetisch
begründet werden, da die ästhetische Erfahrung unbeein-
flusster natürlicher Entwicklung von hohem Wert sein
kann. Dies führt zu der Frage einer überzeugenden Be-
gründung der Leitlinie des so genannten Prozessschutzes
(Tz. 36).

17. Stellt man das Naturschöne dem Kunstschönen an
Bedeutung gleich, so erscheint im Vergleich zu der ge-
sellschaftlichen Subventionierung des Kunstschönen
einschließlich der Restaurierung historisch wertvoller
Gebäudesubstanz die staatliche Finanzierung des Schut-
zes von Natur und Landschaft trotz dessen insgesamt 
hoher Breitenwirkung als unzulänglich. Dieser Ver-
gleichsmaßstab sollte bei der Betrachtung der näheren
Ausgestaltung der Finanzierung des Naturschutzes 
(s. dazu Tz. 199 ff.) immer mitbedacht werden.

Differenz-Argument

18. Das Natürliche bildet einen unverzichtbaren Gegen-
satz zur Welt der Artefakte und zu einer urbanen Techno-
sphäre, von der die meisten Menschen in ihrem Alltag um-
geben werden und die zunehmend durch künstliche
Bilderwelten („virtual reality“) geprägt wird (Differenz-
Argument, vgl. BIRNBACHER, 1998). Die vielgestaltige
Andersartigkeit des Natürlichen gegenüber dem von Men-
schen Gemachten stellt eine Quelle der Faszination, teil-
weise sogar der spirituellen Erfahrung und Kontemplation
dar. Dies betrifft auch Natur, die noch Wildnis ist oder die
wieder in Wildnis übergeht. „Die Natur ist das ‚ganz an-
dere‘, mit der wir – und vor allem der Großstadtmensch –
dennoch eine tiefe Verwandtschaft spüren. Die Natur mit
ihrer Freiheit, ihrem Frieden, aber auch ihrer Spontaneität
und Wildnis ist die Gegenwelt zur Zivilisation. (...) Da-
durch wirkt sie als Katalysator für das Naturhafte in uns
selbst und als Brücke zum kreativen Potenzial des eigenen
Unbewussten“ (BIRNBACHER, 1998, S. 31).

Heimatargumente

19. Heimatargumente sind seit den Anfängen des Natur-
schutzes (RUDORFF, 1898) in Deutschland häufig ver-
treten worden. Sie beziehen sich auf die biographische
Identität von Personen, sofern diese mit deren Herkunft
auf eine positive Weise verbunden ist, sowie auf weit ver-
breitete Bedürfnisse nach Vertrautheit, Überschaubarkeit,

Bodenständigkeit, Geborgenheit und Gemeinschaft. Das
Leitbild „Heimat“ und das Motiv „Heimatliebe“ sind
nach wie vor populär und können „libidinös“ besetzt wer-
den (RADKAU, 2000, S. 272). Heimatargumente werden
häufig in einer globalisierungskritischen Stoßrichtung
verwendet. Der Wunsch nach vertrauten Herkunftswelten
scheint nach wie vor eine überaus starke Motivations-
quelle für Naturschutz zu sein. Angesichts der vorhan-
denen Akzeptanzdefizite des Naturschutzes (Kapitel 3)
bietet es sich daher an, Ziele des Naturschutzes mit Hei-
matargumenten zu rechtfertigen. Heimatargumente sind
zumeist Argumente zum Erhalt der Kulturlandschaft mit-
samt ihren tradierten Formen der Landnutzung. Insbeson-
dere das Ziel der Erhaltung der „historisch gewachsenen“
Eigenart einer Landschaft kann damit begründet werden
(KÜSTER, 1999). Es besteht daher eine enge Affinität
zwischen dem Ziel der Erhaltung regionaler kultureller
Eigentümlichkeiten und Heimatargumenten. Diese könn-
ten die Grundlage von lokal erfolgreichen Naturschutz-
allianzen sein (MÖRSDORF, 2001). Diese Argumente
sind im Wesentlichen „konservativ“.

Natur und Landschaft sind allerdings nur Aspekte von
Heimat. Da der Heimatbegriff auch lokale Traditionen,
Sitten und Gebräuche, Nutzungsformen, Gewohnheits-
rechte, Interessen lokaler Eliten usw. umfasst, werden
Heimatargumente keineswegs immer im Sinne von Na-
turschutzzielen verwendet. Unter Berufung auf Heimat-
argumente wurde beispielsweise die Novellierung des
Bundesnaturschutzgesetzes dahin gehend kritisiert, dass
sie Landnutzer und Naturschützer auseinander treibe
(MÖRSDORF, 2001, S. 33). Weiterhin verknüpfen sich
Heimatargumente häufig mit der Ansicht, in erster Linie
sollten Einheimische und Alteingesessene über Art und
Ausmaß des Landschafts- und Naturschutzes vor Ort be-
finden. In Nationalparken wird unter Berufung auf Hei-
matargumente gegen die dort prioritär zu verfolgenden
Ziele des Naturschutzes argumentiert (Tz. 90). Heimat-
argumente werden positiv auf den Status quo von Kul-
turlandschaften bezogen, ablehnend jedoch auf Prozess-
schutz und die Entwicklung von Wildnisgebieten. Man
trifft hier auf Befürchtungen, Heimat solle in Wildnis
verwandelt werden (Kapitel 3).

Auch die geistesgeschichtliche Problematik des Heimat-
schutzgedankens sollte nicht übersehen werden. Die kon-
zeptionelle Verbindung von Natur- und Heimatschutz, die
vor allem durch W. H. RIEHL und E. RUDORFF bereits im
19. Jahrhundert geknüpft wurde (KNAUT, 1993; OTT et al.
1999), war mitverantwortlich für die politischen Ver-
strickungen des deutschen Naturschutzes vor und nach 1933
(s. auch WETTENGEL, 1993). Die ursprünglich eher ro-
mantisch-konservative Linie des Natur- qua Heimat-
schutzes ging schon in der Zeit der Weimarer Republik 
nahezu bruchlos in die völkischen und rassistischen Natur-
schutzbegründungen sowie in die „Blut-und-Boden“-
Doktrin über, wie sie von P. SCHULTZE-NAUMBURG,
W. SCHOENICHEN und H. F. WIEBKING-JÜRGENS-
MANN vertreten wurden (PIECHOCKI, 2002, m. w. N.).
Es trifft daher nicht zu, dass der Nationalsozialismus die
„an sich gute“ Idee des Heimatschutzes für seine Zwecke
missbraucht hat; vielmehr ist der Heimatschutzgedanke
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tief in ein stark konservatives und anti-modernistisches
Begriffsfeld verflochten (EISEL et al., 2001; OTT et al.,
1999, WOLSCHKE-BULMAHN, 1996). Die mögliche
„Rettung“ des Heimatbegriffs kann daher nicht allein
durch eine oberflächliche terminologische Auswechse-
lung erfolgen („Bioregionalismus“). Man sollte sich bei
der Verwendung von Heimatargumenten des geschicht-
lichen Hintergrundes kritisch bewusst sein.

Da der heutige Naturschutz die Grundsätze eines demo-
kratisch verfassten Staatswesens und einer liberalen,
weltoffenen Kultur nicht infrage stellt, erscheinen die ge-
nannten bedenklichen Züge des Heimatschutzgedankens
gegenwärtig nicht virulent. Daher könnten dessen unbe-
streitbare Motivationspotenziale für den Natur- und Land-
schaftsschutz genutzt werden.

Biophilie-Argument

20. Das Biophilie-Argument besagt, dass Menschen
aufgrund ihrer Koevolution mit der natürlichen Welt auf
vielfältige sinnliche Kontakte zur äußeren Natur ange-
wiesen sind (WILSON, 1984). Aus der Biophilie-Hypo-
these lassen sich Testimplikationen ableiten. Studien über
Tiersymbole, Bewertung von Landschaftsformen, Inter-
aktionsformen zwischen Kindern und Tieren, Verarbei-
tung von Naturerlebnissen in Träumen usw. geben 
Hinweise darauf, dass Biophilie eine universelle Verhal-
tensdisposition sein könnte, die aber natürlich durch an-
dere Dispositionen (etwa die nach Sicherheit) überlagert
werden kann. Auf der Basis der Biophilie-Hypothese lässt
sich eine umfassende Konzeption naturbezogener Werte
entwickeln (KELLERT, 1997).

Erholung

21. Erholung in der Natur ist für viele Bürger ein Be-
standteil eines guten Lebens. Das Argument, wonach
viele Menschen auch eine naturnahe Umgebung zu ihrer
Erholung in Urlaub und Freizeit benötigen, begründet ent-
sprechende Naturschutzziele sowie die Konzepte eines
„sanften“ Tourismus, während andererseits viele heutige
Formen der Freizeiterholung und des Tourismus mit Zie-
len des Arten- und Biotopschutzes auf vielfältige Weise
konfligieren. Daher ist dieses Argument zugleich theore-
tisch plausibel und praktisch ambivalent. Es verweist auf
ein Strukturproblem des Naturschutzes, dessen Ziel es
sein muss, auch unreglementierte Naturerfahrungen zu er-
möglichen (etwa in so genannten Naturerlebnisgebieten),
während die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit häufig
den Zielen des Arten- und Biotopschutzes zuwiderläuft.
Naherholungsgebiete sind oft stark beansprucht; eigens
ausgewiesene Naturerlebnisgebiete existieren bislang nur
in wenigen Regionen (SCHEMEL et al., 1998). Proble-
matisch erscheint, dass sich die sportliche Freizeitnutzung
zunehmend auf Gebiete erstreckt, die aus der Sicht des Ar-
ten- und Biotopschutzes besonders schützenswert sind
(FFH-Gebiete). Beispiele für derartige Konflikte sind der
expandierende Segelsport an der deutschen Ostseeküste,
der Konflikt zwischen dem Schutz des Uhu und dem Klet-
tersport (DAHLBECK und BREUER, 2001) oder der
Konflikt zwischen Paddelsport und Biotopschutz im Be-
reich der Uckermärkischen Seen. In einer durch zuneh-

mende Freizeit, sportliche Leitbilder und hohe Mobilität
geprägten Gesellschaft („Erlebnis- und Spaßgesell-
schaft“) nimmt das Konfliktpotenzial „freizeitbezogene
Erholung versus Naturschutz“ zu, obwohl sowohl Erho-
lungssuchende als auch Touristikunternehmen auch Alli-
anzpartner des Naturschutzes sein könnten (Tz. 439). Er-
schwert wird die Konfliktlösung im Einzelfall dadurch,
dass die Mitglieder relevanter Nutzergruppen (Segler,
Golfer, Skifahrer, Kletterer usw.) sich selbst als „natur-
verbunden“ einschätzen und deshalb die Notwendigkeit
einer Änderung ihrer Verhaltensweisen oft zunächst nicht
einsehen.

Das Spannungsverhältnis zwischen Erholungssuche und
berechtigten Zielen des Arten- und Biotopschutzes gibt
Hinweise auf die Größenordnung von Naturschutz-
gebieten sowie auf das gesamte Ausmaß des Natur-
schutzes, sofern man davon ausgeht, dass die Strategie
verfolgt werden sollte, Konflikte durch Entzerrung und
Zonierung von Gebieten unterschiedlicher Funktionszu-
weisung zu entschärfen oder zu lösen. Diese Strategie
setzt eine Bereitstellung zusätzlicher großflächiger Ge-
biete insbesondere in der Nähe von Ballungsgebieten so-
wie eine langfristig verbindliche Landschaftsplanung und
Raumordnung voraus (Tz. 268 ff.). Gegenwärtig ist aller-
dings eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten: Auf-
grund der Knappheit von geeigneten Gebieten, der
Schwäche der Naturschutzbehörden und der Landschafts-
planung (Tz. 262 ff., 269 ff.) sowie der Zunahme der Frei-
zeitnutzung werden zunehmend auch naturschutzfachlich
hochwertige und naturschutzrechtlich geschützte Land-
schaftsteile für die sportliche Freizeitnutzung geöffnet. In
diesem Zusammenhang bedauert es der Umweltrat nach-
drücklich, dass der Gesetzgeber den von vielen Seiten
geäußerten Bedenken gegen diese Entwicklung in der No-
vellierung des Bundesnaturschutzgesetzes nicht Rech-
nung getragen, sondern diese Entwicklung noch befördert
hat (SRU, 2002, Tz. 706 f.). 

Ein geeignetes Mittel, unreglementierte Naturerfahrun-
gen mit anderweitigen Schutzzielen stärker in Überein-
stimmung zu bringen, könnte die zusätzliche Einrichtung
von Naturerlebnisgebieten sein (SCHEMEL et al., 1998).
Eine Verbindung von Naturerlebnisgebieten und Natur-
schutzgebieten könnte einer verbesserten Akzeptanz des
Naturschutzes gerade bei Kindern und Jugendlichen zu-
gute kommen (BRÄMER, 1998).

Diese hier vertretene Strategie der „Entknappung“ er-
möglicht es, Zielkonflikte innerhalb des Naturschutzes zu
lösen. Sie kann es aber erforderlich machen, dem Anlie-
gen des Naturschutzes gegenüber anderen Zielsetzungen
Vorrang einzuräumen.

22. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eudaimonis-
tische Argumente die umfassende Erhaltung der Erlebnis-
qualitäten der Landschaft (Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit) begründen können. Die Argumente „Ästhetik“,
„Differenz“ und „Biophilie“ können für die Begründung
der Erhaltung der biotischen Vielfalt („Biodiversitäts-
schutz“) und des Schutzes ungestörter Naturentwicklung
(„Prozessschutz“) herangezogen werden. In ihrer pädago-
gischen Dimension legen eudaimonistische Argumente die
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Einrichtung von Naturerlebnisgebieten sowie verstärkte
Anstrengungen auf dem Gebiet der Umweltbildung nahe.

23. Die in der Bevölkerung gegenwärtig vorhandenen
Präferenzen für den Naturschutz lassen sich mithilfe von
Zahlungsbereitschaftsanalysen ermitteln. Die anerkannte
Methode der Zahlungsbereitschaftsanalyse („contingent
valuation“) geht davon aus, dass mit jeder positiven Be-
wertung eine Bereitschaft korrespondieren muss, etwas
für das bewertete Gut zu bezahlen, also auf etwas anderes
zu verzichten. Eine Zahlungsbereitschaft kann auch als
vorhandene Nachfrage nach Naturschutzleistungen ver-
standen werden (umfassend HAMPICKE, 2000; Tz. 149).
Mit diesem Befund lässt sich auch eine Bereitstellung von
Steuermitteln für Naturschutzzwecke wie etwa für die
Honorierung ökologischer Leistungen rechtfertigen (Ka-
pitel 5.1.2), da die vorhandene Zahlungsbereitschaft für
den Naturschutz aus verschiedenen Gründen, die in der
Eigenart kollektiver Güter liegen, nicht oder nur schwer
direkt „abgeschöpft“ werden kann (Tz. 199).

Die Verbreitung einer besonderen Wertschätzung der Na-
tur wird auch durch die Zahl der in Naturschutzverbänden
organisierten Personen verdeutlicht. Die Mitgliederzah-
len der anerkannten Naturschutzverbände (3 762 778 Per-
sonen im Jahre 2001 ohne Berücksichtigung von Doppel-
mitgliedschaften; persönliche Mitteilung des BfN vom
30.04.2002) übersteigen derzeit z. B. die der politischen
Parteien deutlich (vgl. BfN, 1999, S. 191).

24. Es erscheint angesichts der Zahlungsbereitschaft
und der Mitgliederzahlen der Naturschutzverbände ver-
fehlt, den Personenkreis, der ein besonderes Interesse am
Naturschutz hat, als eine unbedeutende Minderheit zu be-
trachten, deren Interessen bei Zielfestlegungen nicht son-
derlich ins Gewicht zu fallen haben. Dieser Personenkreis
kann sich häufig nicht in gleichem Maße in politischen
Entscheidungsprozessen durchsetzen, da er insgesamt
über weniger Einfluss- und Konfliktpotenzial verfügt als
die Vertreter von Nutzerinteressen. Es gehört deshalb zu
den Grundsätzen einer gemeinwohlorientierten Politik,
die Interessen solcher Bevölkerungskreise angemessen zu
berücksichtigen.

2.1.2.3 Moralische Eigenwerte
25. Während die bisher vorgebrachten Argumente an-
thropozentrischer Natur waren, beruht die Zuerkennung
von moralischen Eigenwerten für einige oder alle Natur-
wesen auf physiozentrischen Auffassungen. Eigenwert
bedeutet Selbstzweckhaftigkeit und impliziert, dass man
dem Wesen, dem man Eigenwert zuerkennt, „um seiner
selbst willen“ moralischen Respekt schuldig ist, d. h. un-
abhängig von sämtlichen menschlichen Vorlieben und
Ansprüchen an die Natur. Der Physiozentrismus lässt sich
nicht widerlegen, indem geltend gemacht wird, dass nur
Menschen moralisch verantwortliche Wesen sind. Aus
dem methodischen (formalen) Anthropozentrismus aller
Ethik folgt kein inhaltlicher. Vielmehr ist jede physiozen-
trische Position mit dem methodischen Anthropozentris-
mus logisch vereinbar.

26. Formen des Physiozentrismus sind Sentientismus,
Biozentrismus, Ökozentrismus und Holismus. Jede dieser

Positionen vertritt ein anderes Kriterium moralischer
Berücksichtigungswürdigkeit. Der Sentientismus erkennt
allen empfindungsfähigen, der Biozentrismus allen be-
lebten und der Holismus allen existierenden Naturwesen
Eigenwert zu. Der Ökozentrismus betont den Eigenwert
intakter („gesunder“, „stabiler“, „integrer“) ökosystema-
rer Zusammenhänge. Die hinter all diesen Positionen ste-
hende Begründungsproblematik betrifft die Frage nach
dem plausibelsten Kriterium. Jedes Kriterium enthält
Auffassungen über moralisch relevante Eigenschaften
von Naturwesen (Empfindungsfähigkeit, Belebtheit,
Existenz).

27. Plausible Vorschläge für moralisch relevante Eigen-
schaften sind Bewusstsein, Empfindungsfähigkeit oder
das Vorliegen von Interessen. Ein Naturwesen ist gemäß
dem Kriterium der Empfindungsfähigkeit moralisch ge-
nau dann zu berücksichtigen, wenn es Zustände von
Freude und Leid bewusst erleben kann. Eine Mehrheit der
Umwelt- und Tierethiker vertritt diese sentientistische
(auch: „pathozentrische“) Auffassung (z. B. REGAN,
1983; SINGER, 1996; VARNER, 1998b; WOLF, 1990).
Der Sentientismus kann entweder egalitaristisch oder gra-
dualistisch verstanden werden. Einer gradualistischen 
Position zufolge dürfen Abstufungen gemäß der Orga-
nisationshöhe eines empfindungsfähigen Lebewesens 
gemacht werden; die egalitaristische Position fordert hin-
gegen eine gleiche Berücksichtigung aller dieser Lebe-
wesen. Die moralischen Konsequenzen einer egalitaristi-
schen Position in Bezug auf die Tötung von Nutztieren,
auf Tierversuche, auf die Praxis der Jagd usw. sind sehr
restriktiv. Aus einer gradualistischen Sicht ist es hingegen
zulässig, Tiere zu töten, sofern dies eine notwendige Be-
dingung dafür ist, andere Naturschutzziele zu verfolgen
(Bekämpfung von Neophyten, Regulierung des Wild-
bestandes, Erhalt seltener Pflanzenarten etc.). Die
gradualistische Position hat den Vorzug, dass sie einen
Sentimentalismus gegenüber einzelnen Wildtieren und
gegenüber Kulturfolgern (beispielsweise Ratten und Tau-
ben) vermeiden kann. Auch ein gradualistischer Sentien-
tismus gestattet es jedoch nicht, im Naturschutz von 
einem absoluten Vorrang menschlicher gegenüber tieri-
scher Interessen auszugehen. Die Interessen empfin-
dungsfähiger Lebewesen einschließlich des zu unter-
stellenden Interesses an einem adäquaten Lebensraum
müssen ernsthaft in Abwägungen einbezogen werden. Die
Sicherung des Reproduktionserfolges einer Population
kann daher unter Umständen höher gewichtet werden als
ein menschliches Vergnügen an der Ausübung einer
Sportart oder als die Ziele des Straßenbaus oder der
Gewerbeansiedlung. Eine Konsequenz des sentientisti-
schen Kriteriums besteht darin, dass man in moralischer
Perspektive niedere Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorganis-
men usw. sowie die höheren biotischen Einheiten (Arten,
Ökosysteme, Landschaften) moralisch nur indirekt zu
berücksichtigen hat. Dies schließt natürlich nicht aus,
dass andere Gründe für deren Schutz sprechen.

28. Die weitergehenden physiozentrischen Positionen
(Biozentrismus, Ökozentrismus, Holismus) kommen
zwar z. T. als Individualethik, aus mehreren Gründen je-
doch nicht als Grundlage einer allgemein verbindlichen
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rechtlichen und politischen Regulierung des Naturschutzes
in Betracht. Der Biozentrismus ist eine Individualethik, die
sich kaum verrechtlichen und politisch umsetzen lässt. Es
ist darüber hinaus bislang nicht befriedigend gelungen, aus
der biozentrischen Grundintuition einer „Ehrfurcht vor
dem Leben“ (s. SCHWEITZER, 1926) ein überzeugendes,
allgemein verbindliches Kriterium zu entwickeln. Die hier-
bei entscheidende Frage, ob die teleologischen (telos =
griechisch: das Ziel) Strebungen belebter Organismen eine
moralisch relevante Eigenschaft darstellen, ist umstritten
(bejahend ATTFIELD, 1999; TAYLOR, 1986; VON DER
PFORDTEN, 2000; verneinend HARE, 1987; KREBS,
1999; vermittelnd WETLESEN, 1999). Der Biozentrismus
eignet sich demnach zwar als Individualethik, aufgrund der
genannten Einwände jedoch nicht als allgemein verbind-
liche Naturschutzethik.

29. Für Vertreter des Ökozentrismus ist die Auffassung
eines moralischen Eigenwertes ökologischer Systeme
kennzeichnend. Diese Position ist sowohl aus biologi-
scher als auch aus ethischer Sicht kaum zu verteidigen. So
lehnt die neuere Ökologie mehrheitlich viele der Vorstel-
lungen ab (Superorganismus-Konzept, Gleichgewichts-
zentren, Gesundheit ökologischer Systeme usw.), die 
Vertreter des Ökozentrismus zur Grundlage ihrer Argu-
mentation gemacht haben (CAHEN, 1988; STEVERSON,
1994; VARNER, 1998a). Auch erscheint es begrifflich
nicht zulässig, Ökosystemen Interessen zuzusprechen
oder den Begriff der Integrität auf Ökosysteme zu über-
tragen. Insofern ist es ein Irrtum zu glauben, die Ökologie
als Wissenschaft unterstütze den Ökozentrismus oder lie-
fere dessen Fundament.

Der Wert von Individuen einschließlich menschlicher In-
dividuen ist in strikten Formen des Ökozentrismus relativ
zum Gedeihen der Gemeinschaft des Lebendigen bzw.
des Erhalts ökosystemarer Integrität (CALLICOTT,
1995; WESTRA, 1994 im Anschluss an LEOPOLD,
1992, S. 149 ff.). Dieser Wert darf dem Wohlergehen öko-
systemarer Ganzheiten („natural wholes“) untergeordnet
bzw. geopfert werden. Eine ernsthafte Überordnung von
ökosystemaren Ganzheiten über Individuen sowie die
konsequente Eingliederung der menschlichen Spezies in
den Naturzusammenhang, für die Vertreter des Ökozen-
trismus in aller Regel eintreten, impliziert aber eine Reihe
von Konsequenzen wie etwa eine Geringschätzung des
Wertes von Individuen, die konzeptionell zulässige Ein-
schränkung von Freiheitsrechten, Zwangsumsiedlungen
usw., die mitunter als „ökofaschistisch“ bezeichnet 
werden (ZIMMERMAN, 1995 m. w. N.). Die konzep-
tionellen Versuche, diese Konsequenzen zu vermeiden
(CALLICOTT, 1995), lösen die Position des Ökozen-
trismus weitgehend auf. Wissenschaftliche, moralische
und politische Gründe lassen den Ökozentrismus insge-
samt als hochgradig problematisch erscheinen. Aufgrund
der wichtigen Unterscheidung zwischen „praktischem“
und „ethischem“ Ökozentrismus (VARNER, 1998a,
S. 10) kann man jedoch problemlos praktisch relevante
Grundsätze wie etwa den der zu berücksichtigenden Ver-
netztheit („Retinität“ im Sinne von SRU, 1994, Tz. 31 ff.)
oder Schutzgüter wie etwa ökosystemare Resilienz an-

erkennen, ohne zum ethischen Ökozentriker werden zu
müssen.

30. Der Holismus geht davon aus, dass es kein Krite-
rium moralischer Berücksichtigungswürdigkeit gibt, 
das nicht letztlich willkürlich festgelegt worden wäre
(GORKE, 1999), und dass daher jedes Kriterium eine
möglicherweise unzulässige Diskriminierung bestimmter
Naturerscheinungen darstelle (s. auch BIRCH, 1993). Da-
raus wird gefolgert, dass es die befriedigendste mora-
lische Lösung sei, allen, auch den unbelebten, Natur-
erscheinungen einen im Prinzip gleichen moralischen
Eigenwert zuzuerkennen. Hieraus ergibt sich das Gebot
der geringstmöglichen Instrumentalisierung von Natur für
menschliche Zwecke. Oberstes Ziel allen menschlichen
Handelns gegenüber der Natur muss es sein, das lebens-
praktisch unvermeidliche „Schuldkonto“ so gering wie
möglich zu halten. Der konsequente Holismus bewertet
keine Naturzustände als besser oder schlechter, sondern
verpflichtet streng moralisch, Natur Natur sein zu lassen.
Kultur und Zivilisation in ihrer heutigen Form sind für
den Holismus aufgrund des bestehenden Ausmaßes der
Instrumentalisierung von Natur im Grunde nicht zu recht-
fertigen. Kennzeichnend für den Holismus ist eine radi-
kale Umkehr der Begründungslasten: Jede menschliche
Nutzung von Natur muss unter holistischen Vorzeichen
moralisch gerechtfertigt werden. Der Holismus impliziert
eine direkte Begründung des Schutzes aller Arten sowie
des Schutzes von Wildnis. Für Holisten muss die primäre
Option im Naturschutz immer und überall der Prozess-
schutz sein, es sei denn, eine andere Option ließe sich mit
moralischen Gründen rechtfertigen.

Gegen den Holismus spricht neben seinen extremen Kon-
sequenzen, die politisch nicht anschlussfähig sind, vor al-
lem die unhaltbare Grundannahme, die Einnahme des mo-
ralischen Standpunktes müsse mit innerer Notwendigkeit
zum Holismus führen, da man vom moralischen Stand-
punkt nicht „wählerisch“ sein dürfe (so GORKE, 2000).
Diese entscheidende Grundannahme ergibt sich aus einer
Zweideutigkeit im Ausdruck „wählerisch“, durch die eine
– mit der Einnahme des moralischen Standpunktes in der
Tat unvereinbare – egoistische Willkür mit dem Versuch
einer argumentativen Rechtfertigung eines plausiblen
Kriteriums der Zuschreibung von Eigenwert vermischt
wird.

31. Aus den Darlegungen zum Biozentrismus, Ökozen-
trismus und Holismus wird deutlich, dass diese Natur-
schutzethiken sich nicht als Grundlage eines staatlichen
Naturschutzes eignen, dessen Grundlagen von einer brei-
ten Mehrheit der Bevölkerung geteilt werden sollen. Le-
diglich der Sentientismus scheint in dieser Hinsicht einige
taugliche Ansatzpunkte zu bieten. Die moralischen Ver-
pflichtungen gegenüber Nutztieren, die sich im direkten
Handlungsbereich von Menschen befinden, lassen sich
allerdings eindeutiger bestimmen als die Verpflichtungen
gegenüber wild lebenden Tieren. In Bezug auf den Natur-
schutz bestehen Pflichten gegenüber höher entwickelten
Lebewesen; aus diesem Grund ist auch der Schutz ihrer
natürlichen Lebensräume (Habitate) erforderlich. Dem-
nach sind nicht nur die natürlichen Lebensgrundlagen der
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Menschen, sondern auch die Habitate aller wild lebenden,
empfindenden Mitgeschöpfe dauerhaft zu schützen. Diese
Pflichten erlauben allerdings begründete Ausnahmen.

Der Sentientismus konzentriert sich auf den Schutz indi-
vidueller Lebewesen. Indirekt bezieht er damit zwar auch
den Schutz der entsprechenden Lebensräume ein, morali-
sche Pflichten gegenüber Arten und Ökosystemen beste-
hen jedoch nicht. Der Naturschutz nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz hingegen orientiert sich vornehmlich an
höheren überindividuellen Einheiten (Spezies, Habitate,
Ökosysteme, Landschaften usw.), hier wird eine Schutzbe-
dürftigkeit der Individuen einer Spezies aus dem Kollek-
tivschutz abgeleitet. Auf diese Differenz zwischen der di-
rekten moralischen Berücksichtigung empfindungsfähiger
Einzelwesen und den überindividuellen Schutzgütern 
des Naturschutzes wurde häufig hingewiesen (statt vieler
SOBER, 1995; VARNER, 1998b). In der neueren Literatur
finden sich etliche Versuche, in diesem Konflikt zu ver-
mitteln oder ihn zu lösen (AGAR, 1995; JAMIESON,
1998; O’NEIL, 2000): Individuen existieren nur als Exem-
plar einer bestimmten Art, während Arten ohne Indivi-
duen keinen Bestand haben. Arten und Individuen stehen
somit in einem Verhältnis der wechselseitigen Vorausset-
zung zueinander. Man kann keine Art schützen, ohne
Bedingungen zu erhalten, unter denen Individuen sich
fortpflanzen können (von Genbanken einmal abgesehen).
Der Begriff einer überlebensfähigen Population sowie die
Frage nach der „minimal viable population“ macht ohne
Voraussetzung vitaler Individuen keinen Sinn. Sentientis-
ten und Artenschützer können sich daher bei Konzepten
wie dem durchschnittlichen Wohlergehen der Individuen
von Populationen „treffen“. Man nimmt ferner an, dass
die Beziehung zwischen Individuen und ihrer Art durch
das „objektive“ Interesse an Fortpflanzung (Genprolifera-
tion) vermittelt wird und dass diese Vermittlung in der
außermenschlichen Natur „enger“ ist als beim Menschen,
sodass es in der Natur objektiv zum Lebensziel eines In-
dividuums zählt, seine Art fortzupflanzen (AGAR, 1995,
S. 408 ff.). Der Respekt für einen höher entwickelten Or-
ganismus schließt dieser Auffassung zufolge den Respekt
für die „objektiven“ Ziele des Organismus ein. Daraus
kann man folgern, dass eine indirekte Art von Verpflich-
tung auch gegenüber Arten als solchen besteht (AGAR,
1995, S. 411). Dieses Argument ermöglicht einen Über-
gang in der Betrachtung von Einzelwesen zu Arten und
den ihnen angemessenen Lebensräumen.

Verbreitete Einstellungen im Sinne des Sentientismus
können auch zur Rechtfertigung der Ziele des Natur-
schutzes ergänzend herangezogen werden. Über die
Berücksichtigung von einzelnen Mitgeschöpfen lässt sich
auch Zustimmung für Naturschutzanliegen erzeugen, die
sich auf Ziele, Schutzgüter und dergleichen beziehen.
Wenn man beispielsweise mit kranken Robben Mitleid
empfindet, bezieht sich dieses moralische Gefühl auf das
einzelne Lebewesen, nicht auf die Art. Eine konsequente
Verfolgung sentientistischer Argumente allein stellt auf
der anderen Seite allerdings keine Grundlage für das prak-
tische Verwaltungshandeln und Entscheidungssituationen
im Naturschutz dar, da die dort notwendigen Prioritäten-
setzungen daraus nicht ausreichend ableitbar sind.

2.1.2.4 Begründungen für die Arbeitsfelder und
Schutzziele des Naturschutzes

Nachhaltige Erhaltung der Leistungsfähigkeit und
der Funktionen des Naturhaushaltes

32. Die Notwendigkeit, den Naturhaushalt in seiner Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit auch für zukünftige Gene-
rationen zu erhalten, ist unmittelbar einsichtig und durch
die instrumentellen Naturschutzargumente in Verbindung
mit der Idee der Nachhaltigkeit überzeugend untermauert.
Da mit diesem Schutzziel die zum Teil lebenswichtigen
Funktionen des Naturhaushaltes für den Menschen erhal-
ten werden sollen, deren Bedeutung jeder sofort erkennt,
bedarf es in der Regel keiner grundsätzlichen Argumen-
tation. Es genügt die Darstellung der besonderen Rele-
vanz der spezifischen Ressource im räumlichen Zusam-
menhang. Um im Einzelfall Prioritäten setzen zu können
und überzeugend die Funktionen eines Raumausschnittes
z. B. für das Mesoklima darzustellen, müssen flächen-
deckende Bewertungen der Funktionen der Naturgüter
vorliegen.

Artenschutz

33. Aus den genannten Gründen lässt sich der Schutz
aller Arten nicht zwingend ableiten. Vor dem Hintergrund
der dargestellten naturschutzethischen Ansätze ergibt sich
aus den nachfolgenden Argumenten eine für politische
und rechtliche Zwecke ausreichende Begründung des Ar-
tenschutzes (HAMPICKE, 1991): Viele Arten besitzen
Funktionen in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes. Die vielfältigen Ungewissheiten in Bezug
auf das Zusammenwirken zwischen der Diversität von
Arten und der Resilienz (bzw. Stabilität) von ökosyste-
maren Gefügen sollte ein Grund zur Vorsicht und damit
zur Risikominimierung sein. Arten haben Existenz-, Op-
tions- oder Informationswerte und sind Gegenstände wis-
senschaftlicher Forschung (instrumentelle Werte). Andere
Arten sind charakteristische, nicht austauschbare Be-
standteile ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften
sowie von Kulturlandschaften (eudaimonistischer Wert).
Viele Spezies zählen zu den Nahrungsnetzen höherer Tiere
und sind daher als Komponenten ihrer Habitate schützens-
wert (sentientistische Begründung). Die ökonomischen
Kosten des Erhalts aller in Deutschland vorkommenden
Spezies sind vergleichsweise gering (HAMPICKE, 1991).
Daher ist es wünschenswert, möglichst viele, idealiter alle
Spezies in ihrem natürlichen (oder zumindest naturnahen)
Lebensraum bzw. in ihrer Lebensgemeinschaft zu erhal-
ten. Diese Argumentation begründet hinlänglich, warum
der Artenschutz ein wichtiges Ziel des Naturschutzes 
sein muss. Der Artenschutz ist eine nach wie vor plausible
Leitlinie des Naturschutzes (MÜLLER-MOTZFELD,
2000).

Die Argumente, die zum Schutz der globalen Artenvielfalt
vorgetragen werden (BICK und OBERMANN, 2000;
WBGU, 1999), lassen sich allerdings nicht ohne weiteres
auf die Situation in Deutschland übertragen. Hier sind Dif-
ferenzierungen angebracht, die auch für eine effiziente 
Allokation von Naturschutzressourcen von Belang sind. 
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In Deutschland findet sich zwar eine große Zahl von 
europaweit schützenswerten FFH-Arten und Biotopen
(EEA, 1999, Fig. 3.11.6). Insgesamt ist Deutschland je-
doch ein im weltweiten Vergleich relativ artenarmes Land,
das kaum „echte“ Endemiten (nur an einem Ort natürlich
vorkommende Arten) aufweist und für viele Spezies am
Rande ihres natürlichen Verbreitungsgebietes liegt. Diese
Einschätzung kann mit leichten Modifikationen auf ganz
Mitteleuropa ausgeweitet werden. Nach neueren Untersu-
chungen sind von den rund 7 000 Farn- und Blütenpflan-
zen Mitteleuropas nur 6 % in dessen Gesamtgebiet gefähr-
det (SCHNITTLER und GÜNTHER, 1999). Weiterhin
gibt es beispielsweise Pflanzenarten (wie den Goldblumi-
gen Steinbrech), die zwar in ganz Mitteleuropa gefährdet,
aber aufgrund ihres gesamten Verbreitungsgebietes welt-
weit als Art nicht bedroht sind. Das Gleiche gilt für viele
der vorwiegend in Deutschland gefährdeten Arten, die als
Spezies nicht bedroht sind. Das Kriterium der regionalen
Seltenheit oder regionalen Gefährdung kann also nicht 
allein als Begründung für den prioritären Schutz heran-
gezogen werden. Dennoch ist die Erhaltung der global
nicht gefährdeten Arten in ihren natürlichen Verbrei-
tungsgebieten Mitteleuropas und sogar in den einzelnen
Regionen, in denen sie vorkommen, von hoher Bedeu-
tung. Der Erhalt lokaler Biodiversität ist Teil einer Strate-
gie zur Minimierung von Risiken hinsichtlich der Funk-
tionstüchtigkeit ökosystemarer Gefüge. Die Biodiversität
soll auch in unserer Umgebung für die jetzt und zukünf-
tig dort lebenden Menschen erhalten werden. Diese sollen
eine regional-typische Artenvielfalt einschließlich von
Arten mit hohem Symbolwert wie z. B. Biber, Storch,
Adler oder Enzian vorfinden können. Damit können na-
tional oder regional seltene oder gefährdete Arten zwar
Gegenstand der Verantwortung für die Erhaltung des 
Naturerbes auf nationaler Ebene oder in einzelnen bio-
geographischen Regionen sein. Sie sind jedoch nicht Teil
der nationalen Verantwortung für die globale Biodiver-
sität.

34. Mit Blick auf die weltweite und europäische Ge-
fährdungssituation sollte in Zukunft auch die besondere
nationale und regionale Verantwortung im Bereich des
Arten- und Biotopschutzes festgelegt werden. Hierzu bie-
tet das Konzept der raumbedeutsamen Arten und Biotope
einen weiterführenden Ansatz (MÜLLER-MOTZFELD
et al., 1997; SCHMIDT und BERG, 1997; SCHNITTLER
und GÜNTHER, 1999; auch BENZLER, 2001; BERG
et al., 2001). Die Angabe der Raumbedeutsamkeit von Ar-
ten löst sich in diesem Konzept ein Stück weit von dem
Bezug auf die „Roten Listen“ (s. dazu Tz. 372 ff.) sowie
einem auch methodisch fragwürdigen numerischen
Bewertungsformalismus (kritisch hierzu PLACHTER,
1994). In der weiteren Konkretisierung dieses Ansatzes
haben BERG et al. (2001) in Bezug auf Pflanzengesell-
schaften drei normative Kriterien der Einstufung, d. h. zur
Ermittlung von Wertstufen ausgewiesen: 1. Natürlichkeits-
grad, 2. Gefährdungsinhalt, 3. Verantwortlichkeit. Die In-
tegration dieser drei Kriterien und ihre Übertragung in
eine Matrix ermöglicht eine nachvollziehbare Wertstufen-
ermittlung und damit eine Angabe über Grade der

Schutzwürdigkeit. Als Regel gilt: Je höher der Grad an
Schutzwürdigkeit, umso geringer ist der Handlungsspiel-
raum in dem betreffenden Gebiet, da etwas anderes als
Schutz kaum mehr zu begründen ist.

Eine besondere nationale Verantwortung speziell im Ar-
tenschutz liegt immer dann vor, wenn a) Deutschland ei-
nen großen Anteil am Gesamthabitat einer Art hat, b) ein
großer Anteil der Gesamtpopulation in Deutschland auf-
wächst, brütet oder rastet, c) die Art in Deutschland en-
demisch ist oder d) isolierte Vorposten einer Art bestehen
(s. BENZLER, 2001). Das Kriterium d) bezieht sich auf
ein neues Argumentationsmuster: Isolierte Randpopula-
tionen („Vorposten“) sind für den Fortbestand einer Art
nicht unbedingt erforderlich. Sie tragen jedoch zur stand-
ortspezifischen regionalen Biodiversität bei, die sowohl
unter instrumentellen (Biomonitoring, biologischer
Pflanzenschutz) als auch unter eudaimonistischen Ge-
sichtspunkten anzustreben ist. Die Begründung des
Schutzes isolierter Teilpopulationen kann sich außerdem
auf die Schutzwürdigkeit genetischer Variabilität und auf
den Schutz evolutionärer Potenziale berufen; denn iso-
lierte Randpopulationen können auf evolutionären Zeit-
skalen vergleichsweise schnell in Speziation (Artbil-
dung) treten. Geht man von der genetischen Vielfalt aus,
sind Populationen am Rande ihres Verbreitungsgebietes
und isolierte Populationen („Inselphänomen“) daher von
besonderem Interesse. Wenn man zu diesem Argumen-
tationsmuster greift, muss man allerdings begründen,
warum der Vorgang der Speziation wünschens- oder
schützenswert ist. Auch muss man gegebenenfalls erläu-
tern, warum natürliche Vorgänge (Sukzession, Speziation
usw.), die vom Menschen (weitgehend) unbeeinflusst ab-
laufen, „besser“ sind als von Menschen beeinflusste Pro-
zesse. Damit sind Fragen des Prozessschutzes angespro-
chen (Tz. 36).

Die in Deutschland vorkommenden, europaweit oder glo-
bal gefährdeten Arten und Biotope müssen aufgrund der
besonderen deutschen Verantwortung mit höchster Prio-
rität geschützt werden. Ein Fall, in dem diese Priorität an-
deren Interessen untergeordnet wurde, war der Konflikt
um das so genannte Mühlenberger Loch, da dort ein En-
demit (schierlingsblättriger Wasserfenchel – Oenanthe
conioides) sowie ein seltener, weltweit stark gefährdeter
Biotoptyp (das Süßwasserwatt) zur Disposition gestellt
wurden (HAMPICKE, 2002). Hier zeigt sich, dass es im
Naturschutz häufig abwägungsfester Schutzpositionen
bedarf.

Biotopschutz

35. Die für den Artenschutz geltenden Argumente be-
gründen gleichzeitig einen umfassenden Schutz der Le-
bensräume aller Arten und mit hoher Priorität den Schutz
der Lebensräume von seltenen und gefährdeten Arten.
Darüber hinaus sollten jedoch Biotope, die sich von den
in intensiv genutzten Kulturlandschaften vorherrschen-
den Bedingungen (ausgeglichener Wasserhaushalt, hohes
Nährstoffniveau, starke mechanische Beeinflussung etc.)
abheben, auch dann geschützt werden, wenn auf ihnen
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nicht unmittelbar seltene oder gefährdete Arten nach-
gewiesen wurden. Dieses begründet sich zum einen aus
dem Anspruch, möglichst viele Lebensraumtypen zu er-
halten und zu entwickeln, da damit am besten die darin
aktuell oder potenziell lebenden Arten gesichert werden
können. Zum anderen wird die Erhaltung der Vielfalt der
Landschaft und ihrer einzelnen Bestandteile auch als ein
eigenes Ziel des Naturschutzes betrachtet, das sowohl
landschaftsästhetischen Zwecken dient als auch für die
Wissenschaft von Bedeutung ist. So sind bestimmte Bö-
den, geologische Erscheinungen oder Ökosysteme wie
Moore in besonderem Maße Archive der Natur- und Kul-
turgeschichte und sollten deshalb erhalten und wo mög-
lich und mit anderen Schutzzwecken vereinbar der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden (s. Ad-hoc-AG
Geotopschutz, 1998).

Prozessschutz

36. Der Prozessschutz hat viele Anhänger unter Natur-
schützern gefunden und ist die oberste Leitlinie für 
die Kernzonen der Nationalparke. Er wird als eine wich-
tige Ergänzung zu den tradierten Zielen des Naturschutzes
verstanden (SCHERZINGER, 1997; STURM, 1993; 
kritisch POTTHAST, 2001). Der Prozessschutzgedan-
ke orientiert sich an der Zielvorstellung eines Höchst-
maßes an Naturnähe. Er bezweckt die Einrichtung weit-
gehend nutzungsfreier Gebiete und ist dem Ziel der Er-
haltung oder der Entwicklung von Wildnis verwandt
(BIBELRIETHER, 1998).

Zeitweilige Pflegemaßnahmen zur Einleitung einer
natürlichen Entwicklung (Entfernung nicht standort-
gemäßer Baumarten, Rückbau, Entfernen von Artefakten
etc.) sind mit dem Prozessschutz vereinbar; dauerhafte
Pflegemaßnahmen zur Erhaltung bestimmter Schutzgü-
ter (Arten, Biotope) hingegen nicht. Der Prozessschutz
schließt dauerhafte menschliche Eingriffe per definitio-
nem aus. Da vom Menschen unberührte Wildnis in Mit-
teleuropa nicht mehr existiert, kann der Prozessschutz
hier häufig nur in der Entwicklung von Gebieten reali-
siert werden, die teilweise sehr intensiv genutzt wurden
(beispielsweise Truppenübungsplätze, Bergbaufolge-
landschaften).

Eine zentrale Forderung von Vertretern des Prozess-
schutzgedankens ist, etwa 5 % der gesamten Landesfläche
frei von Nutzung zu halten und gänzlich der Eigendyna-
mik der natürlichen Entwicklung zu überlassen (SRU,
2000, Tz. 417; SUCCOW, 1997; SUCCOW et al., 2001;
vgl. Abschnitt 6.5.4.1). Faktisch stößt der Prozessschutz
auf Akzeptanzprobleme, die allerdings im Laufe der Zeit
abnehmen könnten (vgl. Tz. 90, Kapitel 3.2). 

Vom Gesetzgeber ist der Prozessschutz funktional mit dem
Argument verteidigt worden, dass nur ein integrierter Öko-
systemschutz Voraussetzung für die Aufrechterhaltung we-
sentlicher ökologischer Prozesse und lebenserhaltender
Systeme und damit für den Schutz der genetischen Diver-
sität sei (s. Erläuterung zum BNatSchGNeureg-Entwurf,
Bundestagsdrucksache 14/6378, S. 61). Es geht aus dieser

Begründung nicht hervor, warum der relativ kleinräumige
Prozessschutz (bisher ca. 0,1 % der Landesfläche) für die
Aufrechterhaltung ökologischer Prozesse auf höheren Ska-
len relevant sein soll. Eine funktional-instrumentelle Be-
gründung (Bedeutung für den Naturhaushalt) ist wenig
überzeugend. Eine direkte Verbindung zwischen Prozess-
schutz und dem Schutz genetischer Variabilität besteht
nicht.

Unklar ist im Konzept des Prozessschutzes, ob natürliche
Prozesse um ihrer selbst willen oder um anderer Ziele wil-
len (Assimilation von Schadstoffen, Arten- und Biotop-
schutz, wissenschaftliche Beobachtung auf naturbelasse-
nen Referenzflächen usw.) zu schützen sind. Der Schutz
natürlicher Prozesse um ihrer selbst willen ist nur unter
Zuhilfenahme einer holistischen Position begründbar.
Weist man diese Position zurück, so kommt einem natür-
lichen Prozess per se kein Eigenwert zu.

Der Prozessschutz lässt sich auch nicht mit dem Arten-
schutz begründen; vielmehr stehen Prozess- und Arten-
schutz unter heutigen Bedingungen häufig in einem Span-
nungs- oder Gegensatzverhältnis. Prozessschutz kann mit
dem Verlust an Artenvielfalt verbunden sein. Dies muss
kein gravierender Zielkonflikt sein, solange die durch den
Prozessschutz gefährdeten Arten in hinreichend großen
Kulturbiotopen erhalten werden. Insofern müssen Prozess-
schutz und pflegender Artenschutz einander ergänzen.
Gegen den Prozessschutz lässt sich auch einwenden, dass
er in Mitteleuropa langfristig in vielen Fällen auf die Ent-
stehung von relativ artenarmen Buchenwäldern unter-
schiedlicher Altersklassen hinausläuft. Dies wäre für An-
hänger des Prozessschutzes eine Konsequenz, die sie
akzeptieren würden.

Ein Argument zugunsten des Prozessschutzes besagt, der
Natur sollte ein Teil dessen zurückgegeben werden, was
der Mensch ihr genommen habe. Die Vertreter dieses Ar-
gumentes stellen sich „die“ Natur wie ein Subjekt vor,
dem man etwas auf unrechtmäßige Weise nehmen kann.
Diese Vorstellung von Natur ist begrifflich und inhaltlich
fragwürdig. Ebenfalls unhaltbar ist die Auffassung, wo-
nach durch den Prozessschutz die natürliche Evolution
„zugelassen“ werde, denn evolutive Vorgänge (Mutation,
Selektion, Adaption) finden auch in genutzten Flächen
statt. Auch die Argumentation, dass unbeeinflusste evolu-
tionäre Prozesse per se „besser“ oder „objektiv wertvol-
ler“ seien als solche, die sich in Kulturlandschaften ereig-
nen, ist nicht stichhaltig, da sie auf einer unhaltbaren
Gleichsetzung des Natürlichen mit dem Guten beruht
(hierzu BIRNBACHER, 1997).

Die überzeugendste Begründung des Prozessschutzes
findet sich, außer in dem Interesse an ökologischer For-
schung (Referenzflächen-Argument), in dem Verweis auf
bestehende Empfindungen einer Sehnsucht nach Wildnis
und einer Übersättigung durch eine von Menschen 
geprägten Natur sowie mit den intensiven Emotionen, die
eine Betrachtung ungelenkter Naturprozesse hervor-
rufe (HAUBL, 1999; HOISL et al., 1998, S. 210;
SCHERZINGER, 1997). Menschen setzen sich der Wildnis
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aus, um ihre Erlebnisfähigkeit zu steigern, sich körper-
lich-seelisch zu bewähren, sich ihrer selbst zu vergewis-
sern, sich in ihrer Endlichkeit anzunehmen usw.
(HAUBL, 1999). Man kann auch sagen, dass es für 
den Menschen eine Tugend ist, nicht alles in Besitz 
nehmen und darüber verfügen zu wollen, sondern et-
was Natürliches auch in Ruhe lassen zu können 
(HAMPICKE, 1999).

Der Prozessschutz lässt sich somit teilweise instrumen-
tell, teilweise schutzgutbezogen-funktional und nicht 
zuletzt eudaimonistisch begründen. In diesem eudaimo-
nistischen Sinne ist die Forderung nach „Mut zur Wild-
nis“ unproblematisch. Diese Begründungen rechtfertigen
die Zielsetzung, in einem signifikanten Anteil der Vor-
rangflächen für den Naturschutz (3 bis 5 % der gesamten
Landesfläche) die Leitlinie des Prozessschutzes umzuset-
zen (Kapitel 2.2, Tz. 74). Als geeignete Gebiete hierfür
kommen neben den Kernzonen der Nationalparke und
Biosphärenreservate ehemalige Truppenübungsplätze,
Bergbaufolgelandschaften, Totalreservate der Wälder so-
wie aus der Nutzung fallende Grenzertragsstandorte in
Betracht.

Der Prozessschutz ist damit eine von mehreren sinnvollen
Optionen im Repertoire der Leitlinien und Ziele des Na-
turschutzes. Allerdings liegt kein nachvollziehbares
Argument vor, ihm gegenüber dem Schutz der Kultur-
landschaft oder dem Artenschutz eine höhere moralische
Dignität zuzuerkennen. Er ist nicht die „Krone“ des Na-
turschutzes, sondern anderen Leitlinien ebenbürtig. An-
gesichts der bestehenden Akzeptanzdefizite des Prozess-
schutzes (Tz. 98 ff.) sollte dieses Ziel nicht um jeden Preis
durchgesetzt werden.

37. Auf regionaler und lokaler Ebene kann es aufgrund
der Pluralität der Leitlinien nicht nur einen anzustre-
benden Idealzustand von Natur und Landschaft, sondern
es kann unterschiedliche regionale und lokale Optima 
geben. Diese müssen in der lokalen Zielfindung (bzw. 
der regionalen Leitbildentwicklung) bestimmt und umge-
setzt werden. Es ist jedoch unerlässlich, diese regionalen
und lokalen Gestaltungsoptionen in ein umfassendes
Konzept differenzierter Landnutzung zu integrieren (Ab-
schnitt 6.5.3).

2.1.3 Fazit
38. Der Schutz von Natur und Landschaft entspricht
nicht nur den Interessen und Weltanschauungen einzelner
gesellschaftlicher Gruppen, sondern gründet vielmehr in
wichtigen und berechtigten Ansprüchen weiter Bevölke-
rungskreise und zukünftiger Generationen. Die vielfälti-
gen, einander ergänzenden Begründungen des Natur-
schutzes sollten Grundlage der Zielsetzungsdebatte sein
und darüber hinaus stärker als bisher auch in Konflikt-
fällen bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Das
Spektrum der anthropozentrischen Argumente kann auch
anspruchsvolle Ziele und ebenso gegebenenfalls die Ein-
schränkung persönlicher Freiheiten durch Gesetze recht-
fertigen. Da physiozentrische Argumente, die über den

Sentientismus hinausgehen, derzeit weniger breit akzep-
tiert werden und auch von ihrer Begründung her anfecht-
bar sind, kommt ihnen bis auf weiteres nur der Status in-
dividualethischer Überzeugungen zu.

39. Werden die als triftig anerkannten Begründungsmus-
ter in konkreten Naturschutzkonflikten vorgebracht, so 
erscheinen sie in der direkten Konfrontation mit den zu-
meist ökonomischen Gründen, die zugunsten einer natur-
verbrauchenden Maßnahme sprechen, häufig nicht als
ausreichend, um den Eingriff zu verhindern. Die Be-
gründungen und damit das Anliegen des Naturschutzes
werden zwar allgemein anerkannt, aber häufig in der Ab-
wägung hintangestellt. Besonders eudaimonistische
Argumente erweisen sich in konkreten Konfliktfällen als
schwach. Dies lässt sich durch den Umstand erklären,
dass die betroffenen instrumentellen und eudaimonis-
tischen Werte und die entsprechenden Naturgüter ein-
schließlich des Landschaftsbildes durch einzelne Eingrif-
fe häufig nur punktuell bzw. marginal zum Schlechteren
hin verändert werden.

Solche Eingriffe, die in der Einzelbetrachtung als wenig
folgenreich erscheinen, summieren sich jedoch in ihren
Wirkungen auf, und zwar zeitlich wie räumlich (BICK
und OBERMANN, 2000; PLACHTER et al., 2001). 
In der Folge kann trotz der Eingriffsregelung (nach 
BNatSchGNeuregG und BauGB) der Status quo hinsicht-
lich der Schutzgüter des Naturschutzgesetzes nicht auf-
rechterhalten werden und es entsteht auf längere Sicht ein
Muster der Landnutzung, das durch eine hohe Siedlungs-
dichte (beispielsweise Suburbanisierung), intensive Nut-
zungsformen, eine damit einhergehende Nivellierung der
Landschaft und – trotz einiger streng geschützter Gebiete –
einen weiteren Verlust an biologischer Vielfalt gekenn-
zeichnet ist. 

Die vorgetragenen Begründungsmuster dienen dazu, die
politischen und rechtlichen Prinzipien und die obersten
Ziele des Naturschutzes zu legitimieren (Tz. 43 ff.). Da-
durch wird sichergestellt, dass Naturschutz auf einer
transparenten und weithin akzeptierten Grundlage statt-
finden kann. Erst in zweiter Linie dienen sie zur Ent-
scheidung konkreter Konflikte. Auf der regionalen und 
lokalen Ebene sollten zielbezogene Argumente daher an
Bedeutung gewinnen.

2.2 Ziele und Zieldefizite

2.2.1 Bedeutung von Zielvorgaben und
Qualitätsanforderungen

2.2.1.1 Aufgaben und Zweck von Zielvorgaben

40. Klare Zielvorgaben und rechtlich verbindliche
Standards, die die allgemeinen Ziele und Grundsätze der
Naturschutzgesetze des Bundes und der Länder kon-
kretisieren und für die Naturschutzpraxis handhabbar
machen, sind eine unerlässliche Voraussetzung für einen
wirksamen Naturschutz (vgl. SRU, 1998, Tz. 1 ff.). Sie
sind außerdem zentraler Bestandteil einer modernen
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Politikauffassung, die von möglichst konkret formulier-
ten Zielen bei flexibler Handhabung des Instrumen-
tenspektrums ausgeht und in den Industrieländern im 
Zusammenhang mit Konzepten einer Reform des öf-
fentlichen Sektors (New Public Management) Verbrei-
tung gefunden hat (JÄNICKE, 2001, S. 66, 72). Kon-
krete, gut begründete, handlungsrelevante Umweltziele
und -standards auf den verschiedenen politischen Ent-
scheidungsebenen

– schaffen transparente und verlässliche Rahmenbedin-
gungen für das Handeln staatlicher und gesellschaft-
licher Akteure und ermöglichen eine zielorientierte
Kontrolle von Politik („management by objectives“).
Zielverfehlungen bewirken einen Handlungsdruck
hinsichtlich der Überprüfung von bestehenden
Handlungskonzepten und der Umsetzung neuer, weit-
reichenderer Maßnahmen;

– erweitern den Zeithorizont der politischen Aufmerk-
samkeit über das tagespolitische Geschehen hinaus
und tragen somit zur langfristigen Stabilisierung der
politischen Agenda für Naturschutzthemen und -maß-
nahmen bei;

– erleichtern die Konsensbildung sowie die Begründung
für Naturschutzmaßnahmen (SRU, 1998, Tz. 68). Auf
der Grundlage von konkreten Zielvorgaben kann bes-
ser abgeschätzt werden, welche Instrumente und in
welchem Ausmaß Haushaltsmittel zur Realisierung
bereitgestellt werden müssen;

– erleichtern die Setzung von Prioritäten und fördern ein
flexibles Vorgehen in der Naturschutzpraxis, da die
Zielerreichung und nicht bestimmte Maßnahmen oder
Auflagen im Vordergrund stehen. Der praktische Na-
turschutz kann dadurch auch seine Kooperationsspiel-
räume gegenüber den Nutzern von Natur und Land-
schaft besser definieren. Prioritätensetzungen sind
zudem Voraussetzung für einen effizienten Einsatz
von Naturschutzmitteln;

– dienen dazu, die Berücksichtigung der Belange von
Natur und Landschaft in der Abwägung zu verbessern,
denn klar formulierte oder gar verbindliche Ziele sind
weniger leicht zu übersehen oder „wegzuwägen“ als
allgemeine Willensbekundungen.

41. Weder auf Bundes- noch auf Länderebene existieren
derzeit ausreichend viele, konkrete Naturschutzziele, die
den genannten Zwecken dienen und die Grundlage eines
modernen zielorientierten Verwaltungshandelns dar-
stellen könnten. Zwar versucht das Bundesamt für Na-
turschutz, Leitbilder insbesondere aus der Sicht des Ar-
ten- und Biotopschutzes für einzelne Naturräume 
zu erarbeiten (z. B. FINCK et al., 1997), diese erreichen 
jedoch keinesfalls den Status von bundespolitischen 
Zielen. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (Bun-
desregierung, 2002) enthält auch für den Naturschutz
wichtige Zielsetzungen wie beispielsweise die Redu-
zierung der Flächeninanspruchnahme, die Umkehrung

der Rückgangstendenzen von Indikatorarten und die
Steigerung des Flächenanteils des ökologischen Land-
baus (s. Tz. 51 ff.). Diese Ziele betreffen bisher jedoch
nur einen kleinen Ausschnitt der relevanten Probleme
und sind nicht in ein umfassendes Zielkonzept inte-
griert.

Die Erarbeitung eines übergreifenden Zielkonzepts des Na-
turschutzes auf Bundesebene ist daher eine wichtige Auf-
gabe. Dies sieht auch die OECD so, die in ihrem jüngsten
Umweltprüfbericht ausdrücklich empfiehlt, „eine Reihe
konkreter nationaler Ziele für den Naturschutz formell zu
beschließen und auf der Ebene der Bundesländer konkrete
Naturschutzpläne zu erarbeiten“ (OECD, 2001b, S. 97).
In diesem Zusammenhang sei auch die Erarbeitung einer
nationalen Biodiversitätsstrategie für Deutschland voran-
zutreiben (OECD, 2001b, S. 101).

Im Folgenden sollen zunächst Anforderungen an die
Zielvorgaben auf den einzelnen Politikebenen darge-
stellt werden (Abschn. 2.2.1.2). Die kursorische Wie-
dergabe des Standes der Zielentwicklung in Deutschland
und der Bezug auf entsprechende Ziele der EU zeigen
vor diesem Hintergrund Ansatzpunkte für ein Zielkon-
zept auf Bundesebene auf (Abschn. 2.2.2). Diese bilden
die Basis für Vorschläge des Umweltrates zu konkreten
Zielen sowie zu Indikatoren für die Erfolgskontrolle
(Abschn. 2.2.3 und 2.2.4, hier Tabelle 2-6, Seite 41).
Diese Empfehlungen sind als exemplarische Zielvorga-
ben aus naturschutzfachlicher Sicht zu verstehen. Sie
wurden nicht unter Gesichtspunkten einer politischen
Umsetzung – mit den dazugehörigen Kompromisspro-
zessen – formuliert, sondern sollen in einem zweistu-
figen Prozess der wissenschaftlichen und politischen
Zielbildung als eine Grundlage für die politische und öf-
fentliche Diskussion dienen (s. dazu JÄNICKE, 2001,
S. 70). Es ist besonders wichtig, in diesen Diskurs auch
die Verursacherbereiche einzubeziehen und sie zu ver-
anlassen, in Eigeninitiative Strategien zur Zielerrei-
chung zu entwickeln (SRU, 2000). Diese Strategien 
sollten von übergeordneten Instanzen im Formulie-
rungsprozess kritisch verfolgt und später auf ihre Um-
setzung hin überprüft werden (JÄNICKE, 2001, S. 74).

2.2.1.2 Anforderungen an Zielvorgaben auf
unterschiedlichen Politikebenen

Allgemeine Anforderungen

42. Zielformulierungen, die den oben genannten Zwe-
cken genügen sollen, sollten gut begründet (s. Kapi-
tel 2.1), im Sinne einer Zielpyramide hierarchisiert, zeit-
lich konkretisiert, gegebenenfalls regionalisiert oder
flächenhaft spezifiziert, möglichst quantifiziert und gege-
benenfalls verbindlich, insgesamt also operabel sein. Die
Forderung nach einem hierarchisierten Zielsystem ist
nicht in dem Sinne zu verstehen, dass hier ein klares „top
down“-Verfahren der politischen Regulation favorisiert
wird. In einem politischen System mit mehreren, sehr aus-
geprägten und eigenständigen politischen Ebenen wie der
Bundesrepublik sollte jedoch der vertikalen Koordination
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der verschiedenen Ebenen – von der EU bis zur kommu-
nalen Ebene – eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden (JÄNICKE, 2001, S. 75). In diesem Koordina-
tionsprozess können konkrete Zielvorgaben und Erfolgs-
kontrollen eine wichtige Rolle spielen. Selbstverständlich
soll auf der nationalen Ebene kein vollständiges Zielsys-
tem für die lokale Ebene vorgegeben werden. Nur wenige
lokal direkt umsetzbare konkrete Mindestziele (wie z. B.
die Erhaltung national bedeutender Biotoptypen) werden
auf nationaler Ebene formuliert. Darüber hinaus sollte
aber jede Entscheidungsebene auf gemeinsame über-
geordnete Ziele (wie das Ziel einer Begrenzung der
Flächeninanspruchnahme auf 30 ha pro Tag bis 2020) hin-
arbeiten. Im Prozess der Zielbildung sollte zudem das
„bottom up“-Prinzip gestärkt werden, indem auf allen
Ebenen eine intensive Beteiligung der Öffentlichkeit, der
relevanten Interessengruppen und von Vertretern der 
unteren Planungsebenen stattfindet (s. auch SRU, 1998,
Abschnitt 1.3.4 f.). Dadurch werden die Ziele hinsichtlich
ihrer Realisierbarkeit qualifiziert und die Basis der gesell-
schaftlichen Unterstützung verbreitert. Für die Akteure
der Naturschutzpraxis ist darüber hinaus ein Zielsystem
wichtig, das eine interne hierarchische Struktur aufweist
und auf allen Ebenen ausgestaltet ist. Sie benötigen einen
Rahmen, der es ermöglicht, die lokalen Ziele und Maß-
nahmen vor Ort zu begründen und mit Prioritäten zu
versehen. Um beurteilen zu können, ob einer Tierart, ei-
nem Bodentyp oder einem Gewässer besondere Schutz-
anstrengungen zuteil werden sollen, sind Informationen
darüber notwendig, ob der vor Ort festgestellte Bestand
von regionaler oder gar überregionaler Bedeutung ist.
Während planerische Gestaltungsfreiheiten und eine in-
tensive lokale Beteiligung vor Ort zu Zielen lokaler 
Bedeutung möglich sind (z. B. zur Anlage von Feldgehöl-
zen), kann lokal nicht grundsätzlich über die Weiterexis-
tenz eines FFH-Gebietes entschieden werden. Diese An-
forderungen müssen im Rahmen der Zielbildung
allerdings nicht bei allen Naturschutzzielen und auf jeder
politischen Ebene vollständig oder in gleichem Maße er-
füllt werden.

Zielkategorien

43. Auf den obersten Ebenen eines kohärenten Ziel-
konzepts des Naturschutzes sind die Leitprinzipien einer 
dauerhaft umweltgerechten Entwicklung angesiedelt
(s. SRU, 2002, Kapitel 1). Weitere Prinzipien werden in
politischen Programmen, Richtlinien und Gesetzen auf
den Politikebenen der EU und des Bundes formuliert.
Solche Prinzipien fördern die Transparenz und Akzep-
tanz konkreter Naturschutzziele. Anerkannte Prinzipien
fordern die Gewährleistung der Regenerationsfähigkeit
und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
(Bundesregierung, 2002, S. 7; § 1 BNatSchG n. F.), die
Erhaltung der biologischen Vielfalt (Agenda 21; BMU,
1992, S. 124) und die Anpassung der Nutzungsintensität
an die Voraussetzungen (Funktionen und Empfindlich-
keiten) des Standortes (erstmals HABER, 1972 und
1971; SRU, 1987, Abschn. 2.1.8.4; s. auch SRU, 2002,
Kapitel 1).

Die handlungsleitenden Prinzipien sind durch konkrete
Ziele und Standards zu operationalisieren. Diese können
sich sowohl auf eine angestrebte Umweltqualität als auch
auf die Beeinflussung von Belastungsfaktoren wie etwa
Emissionen oder bestimmte Landnutzungen beziehen.
Abhängig vom Problemdruck, der Datenverfügbarkeit
und der mit der Zielsetzung befassten Politikebene kön-
nen solche Ziele mehr oder weniger stark flächenkonkret
ausgebaut und mit Zeit- oder Mengenangaben (z. B. Stan-
dards in Form von Orientierungs- oder Grenzwerten) ver-
bunden werden. Standards geben konkrete, quantifizierte
oder zumindest nominal skalierbare Bewertungsmaßstäbe
zur Bestimmung der Schutzwürdigkeit, der maximal
zulässigen Belastung oder einer angestrebten Qualität an.
Sie können demnach sowohl Ziele quantitativ ausdrücken
(z. B. mindestens 10 % Flächenanteil für den Biotopver-
bund) als auch lediglich als Maßstab bei einer Messung
fungieren (z. B. die Grenzsetzungen der Gewässergüte-
klassifizierung). Standards können rechtlich verbindlich
(in Gesetzen oder Verordnungen fixiert) oder als fachliche
Konventionen in der Regel unter Zugrundelegung von
einseitig sektoralen Werten und Zielen gesetzt sein. In be-
sonderem Maße dienen Standards der Festlegung klarer
Schwellen und Grenzen für die Inanspruchnahme von Na-
tur und Landschaft und damit der Erfolgsmessung. Ziele
und Standards weisen also einen Überschneidungsbereich
im Fall derjenigen Standards auf, die allgemeiner formu-
lierte Ziele konkretisieren. Wenn im Folgenden von Stan-
dards die Rede ist, wird vor allem auf diese Art von Stan-
dards Bezug genommen.

Das skizzierte Modell der Zielkategorien ist bewusst ein-
fach gehalten und verzichtet zugunsten einer leichten Ver-
ständlichkeit der folgenden Ausführungen auf begriffliche
Subtilitäten in der Unterscheidung verschiedener Zieltypen
und -hierarchien (SRU, 1998, Kapitel 1.1, Tz. 1-12; SRU,
1996a, Tz. 913; vgl. auch FÜRST und KIEMSTEDT, 1990,
S. 11; HAIN, 2000; UBA, 2000). Diese spielen dessen un-
geachtet eine wichtige Rolle in einer systematischen plane-
rischen Arbeit. Mit Blick auf die Zweckerfordernisse poli-
tischen Handelns hält der Umweltrat aber die hier gewählte
einfache Gliederung für geeigneter. Sie ermöglicht auch
eine verständlichere Außenkommunikation von Natur-
schutzbelangen. Der verwendete Zielbegriff schließt kom-
plexe Zielstrukturen aus Ober- und Unterzielen sowie die
Unterscheidung zwischen Umweltqualitäts- und Umwelt-
handlungszielen mit ein. Der häufig im Zusammenhang mit
Zielen und Grundsätzen verwendete Leitbildbegriff (SRU,
1998) wird aufgrund seiner besonders uneinheitlichen Ver-
wendung und der damit verbundenen fachlichen Missver-
ständnisse vermieden.

Indikatoren

44. Eine Überprüfung der Zielerreichung ist häufig
nicht durch direkte Messung möglich. Für die Dokumen-
tation von nicht, schwierig oder nur aufwendig messba-
ren Sachverhalten werden deshalb Indikatoren herange-
zogen, die den Stand der Zielerreichung indirekt abbilden
sollen. Die Gewässerbelastung kann beispielsweise 
mithilfe bestimmter Indikatororganismen „gemessen“ 
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werden. Indikatoren werden im Zusammenhang mit 
Umweltzielen insbesondere von der OECD zur Messung
des Zustandes und der Entwicklung der Umwelt in den
Mitgliedsländern verwendet. Dabei werden Belastungs-
(„pressure“), Zustands- („state“ bzw. „conditions“) und
Maßnahmen- („response“) Indikatoren unterschieden
(OECD, 2001a). Indikatoren verleiten allerdings offen-
bar dazu, sie in Ziele zu verwandeln. Ein Beispiel dafür
ist die Beschränkung des Biodiversitätszieles der deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie auf die Bestandsverbesse-
rung von nur elf in dieser geringen Zahl naturschutz-
fachlich problematischen Indikatorarten anstelle der
Formulierung eines Zieles, das sich auf die gesamte Bio-
diversität bezieht. Durch die Aufwertung der Indikatoren
zu Zielen gewinnen sie eine Bedeutung, die ihnen als
Messgrößen nicht zukommt. Auch der Fall, dass Ziele,
die den politischen Willen zur Erreichung eines bestimm-
ten Niveaus der Umwelterhaltung verdeutlichen, als 
Indikatoren bezeichnet werden, trägt zur Verwirrung bei.
Eine Konzentration auf Indikatoren, die zwangsläufig
nur eine unvollständige Abbildung der Situation leisten
können (s. Tz. 53 f.), darf auch nicht dazu führen, dass
eine umfangreiche Umweltbeobachtung an der Basis, 
die allein die notwendigen Informationen zu einer um-
fassenden Einschätzung der tatsächlichen Umweltent-
wicklung liefern kann, vernachlässigt wird (Ab-
schnitt 5.2.8).

Anforderungen an Ziele auf der Bundesebene

45. Zweck eines Naturschutzzielkonzepts auf Bundes-
ebene sollte es sein, die Naturschutzbelange von natio-
naler und internationaler Bedeutung handlungsbezogen
zu konkretisieren. Damit entsteht ein Orientierungs-
rahmen handlungsleitender Zielvorgaben (Mindestziele)
für die Integration von Naturschutzbelangen in andere
naturschutzrelevante Politiken und Planungen auf Bun-
desebene (z. B. Projekte und Pläne der Verkehrsentwick-
lung) wie auch für die Europäische Raumordnungskon-
zeption. Ein solcher Orientierungsrahmen des Bundes
würde den Ländern die über Ländergrenzen hinweg ab-
gestimmte Bewertung der Situation von Natur und Land-
schaft und die Erarbeitung von perspektivischen Zielen
für deren Verbesserung erleichtern. Ebenso würden Stan-
dards für eine einheitliche Handhabung ihrer natur- und
landschaftspflegerischen Pflichtaufgaben, wie z. B. der
Eingriffsregelung, vorgegeben. Dies betrifft z. B. Orien-
tierungswerte zu Flächengrößen und -anteilen unzer-
schnittener Räume. Durch bundesweite Zielvorgaben
kann einem „Ökodumping“ im Rahmen der Standort-
konkurrenz der Länder entgegengewirkt werden. Auch
für Förderaktivitäten des Bundes in gesamtstaatlich re-
präsentativen Räumen (derzeit 28 Großschutzvorhaben
einschließlich der Gebiete nach dem Gewässerrand-
streifenprogramm; s. SCHERFOSE, 2001; SCHERFOSE
et al., 1998), im Bereich der Entwicklungs- und Erpro-
bungs-Vorhaben oder der Förderung durch die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt wird ein entsprechender fachli-
cher Orientierungsrahmen benötigt. Ein Orientierungs-
rahmen insbesondere über besondere nationale Schutz-

bedarfe ist schließlich auch zur Umsetzung der FFH-
Richtlinie erforderlich. Deutschland, das einen erhebli-
chen Teil der Verantwortung für die laut FFH-Richtlinie
europaweit schutzwürdigen Arten und Biotope der atlan-
tischen und kontinentalen Region trägt (s. EEA, 1999,
Fig. 3.11.6), kann dieser Verantwortung nicht gerecht
werden, wenn auf Bundesebene nicht einmal die grund-
legenden Informationen über Arten- und Biotopbestände
vorliegen.

Zur Erfüllung der genannten Zwecke sollten die Ziele so-
wohl räumlich als auch zeitlich spezifiziert und durch
rechtliche Standards ergänzt sein (s. Tabelle 2-1). Räum-
licher Konkretisierungsbedarf auf Bundesebene besteht 
in Bezug auf Ökosysteme mit bundesweiter bzw. europä-
ischer Bedeutung wie das Wattenmeer, die alpinen Öko-
systeme, Hochmoore und Buchenwälder. So sollte die
Darstellung von geeigneten Räumen für einen Buchen-
waldnationalpark Bestandteil eines Bundeszielkonzeptes
sein. Um eine hohe Verbindlichkeit und einen weitge-
henden Konkretisierungsgrad des Zielkonzeptes zu ge-
währleisten, sollte der Bund seine Rahmenkompetenz im
Naturschutz in enger Zusammenarbeit mit den Ländern
voll ausschöpfen. Die Erarbeitung eines solchen Ziel-
konzepts sollte in die Entwicklung einer nationalen Na-
turschutzstrategie eingebettet werden, die zugleich die
Nachhaltigkeitsstrategie auf Bundesebene ergänzt und
hinsichtlich naturschutzrelevanter Ziele präzisiert. Eine
solche Naturschutzstrategie wäre auch ein adäquates In-
strument zur Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie;
sie ginge aber über den Gesichtspunkt der Biodiversität
hinaus und sollte auch andere Naturgüter und Land-
schaftsfunktionen einbeziehen.

Anforderungen an Ziele auf den unteren
Politikebenen

46. Flächenspezifische Ziele müssen an Zahl und
Dichte auf den unteren Politikebenen tendenziell zuneh-
men, da die Naturgüter und ihre Empfindlichkeit ge-
genüber Nutzungen sehr unterschiedlich im Raum ver-
teilt sind. Die ortspezifischen Zielformulierungen des
Naturschutzes sowie die daraus abgeleiteten Erforder-
nisse und Maßnahmen (vgl. § 14 BNatSchG n. F.) stellen
die Voraussetzung dafür dar, dass ein nach dem Hand-
lungsbedarf aus Naturschutzsicht differenziertes Land-
nutzungsmuster (HABER, 1972 und 1971) entwickelt
werden kann.

Regionale oder lokale quantitative Zielvorgaben sollten
solche raumkonkreten Ziele begleiten. Die Verbindung
der Ziele mit Prioritäten und die Formulierung von
Etappenzielen erleichtert darüber hinaus die Umsetzung
in Teilschritten. Die beschriebene Konkretisierung der
Ziele und Grundsätze des Naturschutzgesetzes auf der
Landes-, Regionen- und Gemeindeebene sollte durch die
Landschaftsplanung vorgenommen werden.

47. Tabelle 2-1 fasst die hierarchischen Zielvorgaben auf
den verschiedenen politischen Entscheidungsebenen zu-
sammen.
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Das beschriebene Zielgerüst sollte auf den verschiedenen
politischen Ebenen bei projektbezogenen Entscheidun-
gen zur Verfügung stehen und eine Basis für Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen bilden. Die Zielvorgaben be-

ziehen sich auf alle relevanten Wirkungsstufen des 
Naturschutzes wie Prävention, Sanierung von Beein-
trächtigungen, Kompensation sowie Pflege und Entwick-
lung unter Berücksichtigung des effizienten Einsatzes

Politikebene Zielkategorie, Instrumente und ihre Inhalte 

internationale Staaten-
gemeinschaft 

Leitprinzipien z. B. in der Agenda 21 
Standards z. B. Arten des Washingtoner Artenschutzabkommens 

EU Leitprinzipien in Vereinbarungen, Konventionen, Programmen: z. B. Nachhaltig-
keitsstrategie, EU-Biodiversitätsstrategie 
Quantitative und zeitlich konkretisierte Vorgaben sowie rechtliche Standards
für Sachverhalte von europäischer Bedeutung in Strategien, Richtlinien: z. B.  
FFH-RL mit den Anhängen zu Biotoptypen und Arten 

Bund Leitprinzipien meist in Programmen und Strategien: z. B. Nachhaltigkeitsstrategie 
quantifizierte Ziele und Zeitvorgaben sowie rechtliche Standards in Programmen, 
BNatSchG und anderen Umweltgesetzen; Umweltstandards wie Biotopverbund auf 
10 % der Fläche, nach BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope, Grundsätze der gu-
ten fachlichen Praxis; Vorgabe von Bewertungsmaßstäben zur Vereinheitlichung des 
Vorgehens in den Bundesländern, z. B. Werteinstufungen für Biotoptypen aus  
der nationalen Perspektive 
räumliche Konkretisierung durch Darstellung von national bedeutenden Vorrang-
räumen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Länder quantifizierte Ziele und Zeitvorgaben sowie rechtliche Standards in Naturschutz- 
und anderen Umweltgesetzen der Länder, untergesetzlichen Regelungen wie z. B. 
Verordnungen, Landschaftsprogrammen und anderen sektoralen Fachprogrammen. 
Die Landschaftsprogramme der Länder können z. B. darstellen: länderspezifische 
Biotopflächenanteile, landesweit gefährdete Geotope, quantitative Vorgaben für den 
Schutz landesweit knapper Güter (Böden ab bestimmter Bodenwertzahl, Grundwas-
servorkommen ab einem bestimmtem Dargebot)
räumliche Darstellungen in Landschaftsprogrammen und Landesraumordnungs-
plänen 

Zielrahmen, Mindestziele, Bewertungsstandards für die weitere raumspezifische Zielbestimmung auf 
regionaler und lokaler Ebene 

�

Regionen und Kom-
munen 

Flächenspezifische, zeitlich konkretisierte und hierarchisierte Zielkonzepte 
(in Regionalplan, kommunalem Umweltprogramm, Landschaftsplanung, Bauleit-
planung), z. B. Vorranggebiete für unterschiedliche Schutzgüter/Landschaftsfunk-
tionen wie Erholung, Boden- und Biotopschutz; gegebenenfalls regionale und 
kommunale Standards z. B. zur Erhöhung des regionsspezifischen Biotop-
anteils 

SRU/SG 2002/Tab. 2-1 

Tabel le 2-1

Zielvorgaben auf den einzelnen Ebenen der Naturschutzpolitik
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von Mitteln. Sie wenden sich nicht nur an die Natur-
schutzverwaltung und Interessenvertreter des Natur-
schutzes, die z. B. durch Schutzgebietsausweisungen,
Biotoppflege oder Vertragsnaturschutz eine Umsetzung
von Naturschutzanliegen ermöglichen, sondern auch an
andere Akteure wie die Agrar- und Forstverwaltung, die
verpflichtet sind, bei ihren Vorhaben die Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege zu berücksich-
tigen (§§ 6 Abs. 2 und 3 BNatSchG n. F.), und an einzel-
ne Landnutzer (s. § 5 BNatSchG n. F.; vgl. auch
Abschn. 5.2.7).

2.2.2 Stand der Zielvorgaben im
Naturschutz

48. Die folgende Darstellung setzt einen Schwerpunkt
im Bereich des Arten- und Biotopschutzes und beschränkt
sich hinsichtlich der rechtlichen Zielvorgaben auf das Na-
turschutzrecht. Auch in anderen Rechtsbereichen gibt es
inzwischen jedoch verstärkt Ansätze, die Biodiversität als
Schutzgut mit einzubeziehen.

2.2.2.1 Stand der Zielvorgaben und 
Indikatoren auf internationaler 
Ebene

49. Auf europäischer Ebene geben die Umweltak-
tionsprogramme, die EU-Nachhaltigkeitsstrategie, die
Agenda 2000, die „European Spatial Development Per-
spective“ und vor allem die EU-Biodiversitätsstrategie
und die ihr nachgeordneten Aktionspläne naturschutz-
relevante Leitprinzipien und teilweise sogar Standards
vor (zum Stand der Zielentwicklung auf europäischer
Ebene s. SRU, 2002, Tz. 242 ff.). Auf internationaler
Ebene sind hier vor allem die Agenda 21, das „UN-
Rahmenübereinkommen zum Erhalt der biologischen
Vielfalt“ (Biodiversitätskonvention) und das Protokoll
über die biologische Sicherheit (Cartagena-Protokoll) zu
nennen.

Mittlerweile hat sich der Ansatz durchgesetzt, mithilfe
von Indikatoren die Entwicklung der Umweltqualität
und die Erfolge bei der Umsetzung internationaler Ab-
kommen zu messen. Sowohl die OECD (2001b,
S. 30 ff.) und die Kommission für nachhaltige Ent-
wicklung der Vereinten Nationen (CSD) als auch die 
Europäische Kommission und die Europäische Um-
weltagentur haben inzwischen entsprechende Indika-
torensysteme entwickelt. Die Umweltberichte der Euro-
päischen Umweltagentur verwenden eine Vielzahl von
Indikatoren, die Bewertungen in einigen Themenfeldern
erlauben (EEA, 2001 und 1999). Aus Naturschutzsicht
besonders relevant ist der jüngste Bericht der EEA
(2001), „Environmental Signals“, der eine Verknüpfung
der Einflüsse wirtschaftlicher Sektoren mit der Umwelt-
situation anstrebt. Auf der Grundlage eines Kom-
missionsvorschlags wird derzeit darüber hinaus durch
den Fachministerrat Landwirtschaft ein Set von Agrar-
Umweltindikatoren entwickelt, mit dessen Hilfe der 
Erfolg der Integration von Umweltzielen in die Agrar-

politik gemessen werden soll (Europäische Kommis-
sion, 2000, S. 22 f.).

Eine durchgehende Systematik der Indikatorensys-
teme fehlt aber bislang noch, da mehrere Ordnungs-
systeme konkurrieren und diese in der Regel zusätzlich
nach Politikbereichen, die weder Verursachereinflüs-
se noch Umweltqualitäten eindeutig kennzeichnen, ge-
gliedert werden. Dadurch ergeben sich zwangsläufig
Überschneidungen in den abgebildeten Aussagen 
(s. ZIESCHANK, 2001, S. 21 f.). Während der Bereich
der ressourcen- und emissionsbezogenen Umwelt-
indikatoren bereits verhältnismäßig gut abgedeckt ist,
bestehen nach wie vor gravierende Lücken bei der Er-
fassung des Zustandes von Natur und Landschaft und
der Qualität sowie der Beeinträchtigung der Naturgüter
und -funktionen. Zwar liegen häufig Daten für die Was-
ser- und Luftqualität vor, deren Relevanz für Arten und
Lebensgemeinschaften wird jedoch nur unzureichend
dargestellt (ZIESCHANK, 2001, S. 22). Die Beobach-
tung von Ökosystemen und der in ihnen ablaufenden
Prozesse mittels Indikatoren befindet sich auch metho-
disch erst im Entwicklungsstadium (Statistisches Bun-
desamt, 2002).

2.2.2.2 Stand der Zielvorgaben und
Indikatoren in Deutschland

50. Die Ebene der Leitprinzipien ist auf Bundesebene
mit dem Artikel 20a GG, dem Naturschutzgesetz und ver-
schiedenen anderen Umweltgesetzen zufriedenstellend
vertreten. Dagegen fehlen vor allem räumlich und zeit-
lich konkretisierte Qualitätsziele für national bedeut-
same Naturschutzbelange sowie quantitative Zielvor-
gaben und Indikatoren, die eine Bewertung des Standes
der Zielerreichung ermöglichen. Generell bestehen noch 
immer erhebliche Defizite bei der Standardsetzung 
in solchen Bereichen, in denen keine unmittelbaren 
gesundheitlichen oder ökonomischen Auswirkungen
sichtbar werden, so z. B. bei nicht stofflichen Be-
einträchtigungen des Bodens (Verdichtung, Erosion)
und insbesondere beim Verschwinden von Arten und
Biotoptypen.

Im Folgenden wird der Sachstand zunächst auf der pro-
grammatischen und dann auf der gesetzlichen Ebene dar-
gestellt.

2.2.2.2.1 Die Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung

51. Die im April 2002 vorgelegte deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie (Bundesregierung, 2002) stellt für die Ziel-
findung im Umweltbereich insgesamt eine erhebliche
Verbesserung dar. Die Strategie enthält eine Reihe von
quantifizierten und mit Zeithorizonten versehenen Zie-
len, die sich vor allem auf die Reduzierung von
Umweltbelastungen („pressure“) beziehen. Tabelle 2-2
gibt die Ziele wieder, die für den Naturschutz von Be-
deutung sind.
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Tabel le 2-2

Naturschutzrelevante Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie

Ziel* Zielbezug Relevanz für den Naturschutz 

Reduzierung der Emissionen der sechs im Kyoto-
Protokoll genannten Treibhausgase bis 2010 um  
21 % gegenüber 1990 
Reduktion der CO2-Emissionen bis 2005 gegenüber 
1990 um 25 % 
Erhaltung, Modernisierung und Ausbau der Kraft-
Wärme-Koppelung mit dem Ziel der zusätzlichen 
Minderung der CO2-Emissionen um 10 Mio. t bis  
2005 und 23 Mio. t. bis 2010 (Basisjahr 1998), min-
destens aber 20 Mio. t 
Energieeinsparung und Erhöhung der Energie- 
effizienz in Haushalten, Verkehr, Industrie und Ener-
giewirtschaft entsprechend dem Maßnahmen- 
katalog des Nationalen Klimaschutzprogramms  
vom 18. Oktober 2000 

Belastung Zielsetzung geht in die richtige Richtung,  
ist aber nicht ausreichend: klimabedingte 
Veränderungen an den Naturgütern sind  
zu befürchten (Populationsverschiebungen, 
Bodenveränderungen wie Zunahme der Ero-
sion durch erhöhte Niederschläge etc.);  
es fehlt ein mittelfristiges Reduktionsziel  
bis zum Jahr 2020 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Pri-
märenergieverbrauch bis 2010 gegenüber 2000  
auf 4,2 % und am Stromverbrauch auf 12,5 % 
Erneuerbare Energien sollen bis zur Mitte des Jahr-
hunderts rund die Hälfte des Energieverbrauchs ab-
decken 

Belastung Aussagen zur Relevanz sind schwierig wegen 
ggf. ambivalenter Auswirkungen: 
einerseits Reduzierung der Gefahr klima- 
bedingter Veränderungen und ihrer Aus-
wirkungen auf Naturgüter, 
andererseits ggf. neue Belastungen für Tier-
welt und Landschaftsbild durch den Ausbau 
der Windenergie, ferner durch die Erhöhung 
des Anteils nachwachsender Rohstoffe und 
den Ausbau von (Klein-)Wasserkraftwerken 

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme auf max. 
30 ha pro Tag bis 2020 

Belastung Zielsetzung ist von hoher Relevanz: Erhebli-
che Konsequenzen für die Verhinderung wei-
terer Zerstörung und Zerschneidung von Bio-
topen und Erholungsräumen 

Erhalt und Entwicklung der Populationen und Lebens-
räume von zehn Vogelarten und einer Säugetierart in 
stabilem Zustand auf hohem Niveau 

Umwelt-
qualität 

Positiver Ansatz, jedoch Gefahr der Konzen-
tration von Maßnahmen auf die zu geringe 
Zahl von Indikatorarten 

Rückgang der Transportintensität um 5 % im Güter-
verkehr bzw. um 20 % im Personenverkehr bis 2020 
bezogen auf 1999 
Verdopplung der Güterverkehrsleistung der Schiene 
bis 2015 gegenüber 1997 (entspricht einem Anteil  
von 24,3 % an der gesamten Verkehrsleistung)
Steigerung der Verkehrsleistung der Binnenschifffahrt 
bis 2015 gegenüber 1997 um 40 % (entspricht einem 
Anteil von 14,1 % an der gesamten Verkehrsleistung)
Erhöhung des Anteils des ÖPNV an der gesamten 
Verkehrsleistung 
Minderung der verkehrsbezogenen CO2-Emissionen 
um 15 bis 20 Mio. t bis 2005 und weitere Reduzierung
verkehrsbedingter Schadstoffe und Klimagase
Senkung der NOx-Emissionen des Verkehrs bis 2010 
gegenüber 1990 um über 57 % und der NMVC-
Emissionen bis 2010 gegenüber 1990 um über 88 % 

Belastung Zielsetzung geht in die richtige Richtung, ist 
aber zu moderat; außerdem werden überholte 
raumordnerische Grundsätze einer „gleich-
wertigen Erschließung aller Teilräume des 
Landes“ verfolgt 
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Eine konsequente Verfolgung dieser Ziele ließe erhebli-
che Fortschritte auch für den Naturschutz erwarten. Da
sich fast alle Ziele nur auf die Reduzierung von Belastun-
gen beziehen, ist nicht erkennbar, ob diese Reduktionen
ausreichend sind, um Qualitätsziele zu erreichen. Der Ver-
hinderung langfristiger Akkumulationen von Schadstof-
fen wird so nicht Rechnung getragen.

Einige der in der Nachhaltigkeitsstrategie aufgeführten
Indikatoren, die sachlich eher als Ziele zu verstehen sind,
sind für den Naturschutz von besonderer Bedeutung; sie
sollen hier deshalb als Ziele verstanden und ausführlicher
kommentiert werden.

52. Das Ziel einer Begrenzung der Flächeninanspruch-
nahme auf 30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020 ist un-
eingeschränkt zu unterstützen. Es sollte allerdings
berücksichtigt werden, dass die in der Nachhaltigkeits-
strategie skizzierten Vorstellungen zur Umsetzung die-
ses Ziels unzureichend sind. Mit dem vorgeschlagenen
Instrumentarium, vor allem der Landes- und Bauleit-
planung (Bundesregierung, 2002, S. 81), ist es in der
Vergangenheit nicht gelungen, die Flächeninanspruch-
nahme abzuschwächen, da gegenläufige ökonomische
Tendenzen eine Steuerung erschwerten. In diesem
Zusammenhang sollte deshalb ein System handelbarer
Flächenausweisungsrechte eingeführt werden (Näheres
s. Tz. 168 ff.).

53. Die Stabilisierung der Populationen ausgewählter
Indikatorarten und der von ihnen repräsentierten Le-

bensräume auf hohem Niveau ist das einzige direkt auf
den Arten- und Biotopschutz bezogene Ziel der natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie. Indikatorarten ermög-
lichen Rückschlüsse auf die Qualität der von ihnen 
genutzten Lebensräume oder die Populationen und die 
Lebensfähigkeit anderer dort vorkommender Arten. Der
Schutz einer Indikatorart bedeutet also gleichzeitig den
Schutz einer Vielzahl weiterer Arten und Lebensräume.

Eine Abbildung der Entwicklung der gesamten biolo-
gischen Vielfalt Deutschlands kann mit den elf derzeit 
in den Artenindex der Nachhaltigkeitsstrategie (Bundes-
regierung, 2002, S. 101 f.) aufgenommenen Arten (s. Ta-
belle 2-3, Spalte 1), die offenbar aufgrund der guten Do-
kumentation der Bestandssituation und -entwicklung
ausgewählt wurden, jedoch nicht gelingen. Der der-
zeitige Artenindex bildet nur ein schmales Spektrum der
biologischen Vielfalt Deutschlands und der relevanten
Lebensraumqualitäten ab. Die aufgenommenen Arten
decken mit ihren charakteristischen Lebensräumen nur
einen relativ kleinen Anteil der Bundesfläche, vor allem
Küsten- und Feuchtgebiete Nord- und Ostdeutschlands,
ab. Nur zwei Arten, Rotmilan und Schwarzstorch, sind
in nennenswerten Beständen in ganz Deutschland ver-
breitet. Insbesondere Acker- und Grünlandlebensräume,
Wälder trockener Standorte und urbane Landschaften
werden durch die ausgewählten Arten nur unzureichend
bzw. nicht erfasst (s. Tabelle 2-3, Spalte 2; vgl. z. B. auch
HÖTKER et al., 2000, S. 337). 

Ziel* Zielbezug Relevanz für den Naturschutz 

Steigerung des Flächenanteils des ökologischen 
Landbaus an der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
auf 20 % bis 2010 
Verringerung des Stickstoffüberschusses in der Ge-
samtbilanz bis 2010 auf 80 kg pro ha 

Belastung Zielsetzung geht in die richtige Richtung:  
generelle Abnahme von Belastungen der Na-
turgüter durch Pflanzenschutzmittel und Mi-
neraldünger auf ökologisch bewirtschafteten 
Flächen, weitere Abnahme der Belastung 
durch Begrenzung des Stickstoffüberschus-
ses; die angestrebte Reduzierung wird  
in empfindlichen Räumen aber keineswegs 
ausreichen 

Reduzierung der Belastung mit wichtigen Luftschad-
stoffen (SO2, NOx, VOC und NH3) um 70 % bis 2010 
gegenüber 1990 

Belastung Zielsetzung ist von erheblicher Relevanz, da 
der Eintrag von Nährstoffen über den Luft-
pfad z. B. ein erhebliches Hindernis für den 
Erhalt oligotropher Ökosysteme darstellt 

Gute Gewässerqualität in allen Gewässern bis 2015 
(EG-WRRL) (Gewässergütestufe II in allen Fließge-
wässern) 

Umwelt-
qualität 

Zielsetzung ist von hoher Relevanz mit Blick 
auf die Verbesserung des Zustandes kritisch 
belasteter Gewässer; es fehlt aber ein Ziel zur 
vordringlichen Erhaltung und Entwicklung 
von Gewässern sehr guter Qualität 

SRU/SG 2002/Tab. 2-2, nach Bundesregierung, 2002 

* In der Nachhaltigkeitsstrategie werden die in der Tabelle aufgeführten Unterziele als Indikatoren bezeichnet.

noch Tabel le 2-2
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Tabel le 2-3

Überblick über die Indikatorarten der Nachhaltigkeitsstrategie, ihre Bestandsentwicklung 
und die durch sie charakterisierten Lebensräume

Indikatorart Lebensraum in Deutschland Bestandsentwicklung und ihre Ursachen in Deutschland 

Seeregen-
pfeifer 

Primärdünen und Sand-
strände 

Seit Ende des 19. Jh. langfristig negative Entwicklung aufgrund von 
Biotopveränderungen und menschlicher Nutzung; positiver Trend seit 
1987 fast allein durch positive Entwicklung in einem Brutgebiet; Wat-
tenmeer international wichtiger Mauserplatz; wichtigste Gefähr-
dungsursache ist intensive touristische Nutzung der Lebensräume 

Zwergsee-
schwalbe 

Primärdünen und Sandsträn-
de, ursprünglich auch an 
Flüssen im Binnenland 

In der Vergangenheit starke Bestandsverluste durch Zerstörung 
des Lebensraums, im Binnenland inzwischen ausgestorben; durch 
starke Schutzbemühungen an der Nordseeküste seit Anfang der 
1990er-Jahre Bestandssteigerung

Alpenstrand-
läufer 

Niederungsgebiete, darunter 
auch Salzwiesen im Küsten-
gebiet 

Im Binnenland als Brutvogel praktisch ausgestorben; an der Küste 
nur noch wenige, rückläufige Vorkommen aufgrund der Zerstö-
rung des Lebensraums 

Seeadler größere nährstoffreiche, fisch- 
und vogelreiche Binnen- und 
Küstengewässer des Tieflan-
des in Verbindung mit großen 
ungestörten Altholzbeständen 

Erhebliche Bestandseinbußen und Arealverluste durch direkte Verfol-
gung bis Anfang des 20. Jh. und später durch Belastung mit Umwelt-
giften, v. a. DDT; insbesondere seit 1990 starke Bestandszunahme 
aufgrund intensiver Schutzmaßnahmen und Verbesserung der Nah-
rungssituation durch Eutrophierung der Gewässer; Hauptgefähr-
dungsursache ist heute intensive touristische Nutzung der Lebensräu-
me, z. B. im Seengebiet Mecklenburg-Vorpommerns 

Schreiadler ausgedehnte, naturnahe Feucht-
wälder in Nordostdeutschland 

Aufgrund menschlicher Verfolgung im 19. Jh. stark zurückgegangen 
bzw. regional ausgestorben, nach 1945 Zunahme und seit 1970 zwar 
stark schwankender, jedoch stabiler Bestand; Hauptgefährdungsur-
sache ist die Jagd in den Durchzugsgebieten, v. a. in Syrien und Liba-
non, weitere Gefährdungsursachen: Verlust von Lebensräumen in den 
Brutgebieten wie z. B. Verlust von Horstbäumen und kurzrasigen 
Waldwiesen sowie Störungen an den Brutplätzen

Schwarz-
storch 

ausgeprägter Waldvogel, 
charakteristisch für unge-
störte, naturnahe Laub- und 
Mischwälder mit Feuchtge-
bieten und fischreichen 
Gewässern 

Nach erheblichen Bestandsrückgängen ab Mitte des 19. Jh. in den 
letzten Jahrzehnten Bestandszunahme insbesondere seit Mitte der 
1980er-Jahre; Ursache des Rückgangs war insbesondere die Jagd 
sowie die intensivierte Wald- und Landwirtschaft, Gründe der heuti-
gen Bestandszunahme sind nachlassende Verfolgung und Horstschutz 
sowie Verbesserung der Lebensraumsituation. Die Zerschneidung 
großer Waldlandschaften und die direkte Störung an den Brutplätzen 
stellen heute die Hauptgefährdungsursachen dar

Weißstorch Kulturfolger in Offenlandbio-
topen mit nicht zu hoher Ve-
getation, bevorzugt dabei an 
Niederungen mit Feuchtwie-
sen und Gewässern 

Starke Bestandsrückgänge seit Mitte des 19. Jh.; in den letzten 
Jahren jedoch wieder Bestandszunahme aufgrund verbesserter 
Bedingungen in den Brutgebieten und umfangreichen Aufzucht-
und Auswilderungsprogrammen und Zuwanderung aus östlich 
bzw. südwestlich benachbarten Ländern

Rotmilan Offene, reich gegliederte Land-
schaften mit eingestreuten alt-
holzreichen Wäldern zur 
Horstanlage 

Nach erheblichem Bestandsrückgang seit Mitte des 19. Jh. und Wie-
derausbreitung seit Mitte der 1980er-Jahre Zunahmen in Ostdeutsch-
land oder stabiles hohes Niveau in Westdeutschland; in den letzten 
Jahren sind regional starke Rückgänge zu beobachten, z. B. in der 
Magdeburger Börde und in stadtnahen Bereichen, insbesondere auf-
grund von Lebensraumverlust und Verlust der Nahrungsgrundlage, 
insbesondere durch Abdichtung der Oberflächen von Mülldeponien
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Bei den meisten ausgewählten Arten ist die Indikator-
funktion eingeschränkt. Gut geeignete Indikatorarten
sind der Schwarzstorch und der Rotmilan (s. Tabelle 2-3).
Wenig bis gar nicht geeignet als Indikatorarten sind hin-
gegen alle anderen Arten, deren Populationsgrößen kaum
Rückschlüsse auf die Qualität der von ihnen genutzten
Lebensräume oder das Vorkommen und die Lebensfähig-
keit anderer Pflanzen- oder Tierarten zulassen. Andere
Faktoren (s. Tabelle 2-3, Spalte 3), wie direkte Schutz-
maßnahmen für Seeregenpfeifer und Zwergseeschwalbe,
Auswilderungs- und Schutzmaßnahmen beim Weiß-
storch, das Profitieren von der allgemeinen Eutrophie-
rung der Landschaft beim Seeadler und Weißstorch, ne-
gative Einflüsse während des Vogelzuges beim
Schreiadler, Einflüsse in den Brutgebieten bei der Rast-
vogelart Alpenstrandläufer, die Verlagerung der Über-
winterungsgebiete innerhalb Europas bei Saat- und Bläs-
sgans oder das Jagdverbot beim Seehund, spielen für die
Populationsentwicklung der jeweiligen Indikatorart eine
wesentlich wichtigere Rolle als eine Veränderung ihrer
Lebensräume in Deutschland, die auch für viele andere
gefährdete Arten Auswirkungen hätte. Die Indikator-
funktion der meisten im Artenindex aufgeführten Arten
ist daher beschränkt. Alle Arten sind aber zugleich be-
deutsame Zielarten des Naturschutzes. Ihre Seltenheit
und Gefährdung ist so hoch, dass eine Beobachtung der
weiteren Bestandsentwicklung dieser Arten unabhängig
von ihrer Indikatorfunktion von großer Wichtigkeit ist.
Der Schreiadler, dessen Brutareal sich auf Europa be-
schränkt und der in Deutschland nach der deutschen Ro-
ten Liste stark gefährdet ist, tritt im Hinblick auf eine
weltweite Gefährdung besonders hervor (vgl. FLADE,
1999; WITT et al., 1998).

Darüber hinaus ist grundsätzlich anzumerken, dass zehn
Vogelarten und eine Säugetierart keinesfalls zwangsläufig
die Entwicklung gefährdeter Pflanzenarten oder -gesell-

schaften oder anderer Tiergruppen abbilden (s. dazu u. a.
KRIEGBAUM, 1999). Ein für einige Vogelarten positives,
reiches Nahrungsangebot aufgrund von zunehmender 
Eutrophierung der Landschaft, wie z. B. für den Seeadler
oder die Saat- und Blässgans, ist für viele empfindliche
Pflanzenarten wie die Seekanne, aber auch andere Vogel-
arten wie den Raubwürger und Wendehals ein Gefähr-
dungsfaktor (vgl. u. a. HÖTKER et al., 2000, S. 337).

54. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Artenindex der
Nachhaltigkeitsstrategie mit den derzeit ausgewählten Ar-
ten die angestrebte repräsentative Abbildung der Biodi-
versitätsentwicklung und der Veränderung der wichtigen
Lebensraumtypen in Deutschland nicht leisten kann. Die in
der Nachhaltigkeitsstrategie angekündigte Erweiterung der
Indikatorarten sollte sich nicht nur auf wenige zusätzliche
Arten beziehen, sondern deutlich erhöht werden, um ein
aussagekräftigeres Bild zu liefern. Dies war bereits beim
Ansatz zur Entwicklung eines „100-Arten-Korbes“
(BÜRGER und DRÖSCHMEISTER, 2001, S. 52;
SCHLUMPRECHT et al., 2000) vorgesehen. Insbesondere
sollten als Indikatorarten weniger stark gefährdete Arten,
wie z. B. das Rebhuhn, und weiter verbreitete Arten, wie
z. B. die Goldammer, berücksichtigt werden, um die Ent-
wicklung in den intensiver genutzten Kulturlandschaften
beurteilen zu können. Sehr wichtig ist außerdem die Er-
gänzung des Indikatorenansatzes durch eine Bilanzierung
der Veränderungen bei den Roten Listen. Damit kann durch
einen Index die Veränderung der Situation bereits derzeit
gefährdeter Arten bzw. von Neuzugängen ausgedrückt 
werden (Tz. 372 ff.). In einigen anderen Ländern existieren
bereits gut ausgebaute entsprechende Dokumentationssys-
teme. Beispielhafte Ansätze sind die umfassende Beobach-
tung der Arten in der Schweiz (HINTERMANN und
WEBER AG, 1999), eine Artenbeobachtung mit ca. 140 Ar-
ten in Großbritannien (Countryside Survey, UK), die Um-
welt- und Naturqualitätsbeobachtung in den Niederlanden

Indikatorart Lebensraum in Deutschland Bestandsentwicklung und ihre Ursachen in Deutschland 

Bläss- und 
Saatgans 

Rastvögel in Deutschland; 
Schlafplätze auf Salzgrünland 
an der Küste, größeren Bin-
nengewässern, Überschwem-
mungsflächen der Flussniede-
rungen, Marschen; Rast- und 
Nahrungsflächen auch auf 
Grünland- und Ackerflächen 

Mitte des 19. Jh. bis 1960er-Jahre: Abnahme der Rastvogelbestän-
de in Deutschland; seitdem zunehmende Bedeutung der Durch-
zugs- und Überwinterungsgebiete in Deutschland für einen Groß-
teil des westeuropäischen Bestandes; Ursache für die Bestands-
rückgänge: Lebensraumverluste durch Melioration, Flächeninan-
spruchnahme und Intensivierung der Landwirtschaft, Ursachen für 
die Wiederzunahme: innereuropäische Verlagerung von Überwin-
terungsschwerpunkten 

Seehund Küstenmeer der Nord- und 
Ostsee, Wattenmeer und 
Sandbänke, insbesondere in 
Nähe von Flussmündungen 

Bestände sind aufgrund der Jagd bis Anfang der 1970er-Jahre stark 
zurückgegangen, seit Einstellung der Bejagung in den 1970er-Jahren 
ständiger Wiederanstieg der Bestände mit einem dramatischen Ein-
bruch aufgrund einer Seuche 1988, verursacht durch eine Schwä-
chung des Immunsystems durch Schadstoffbelastung und den Aus-
bruch einer Vireninfektion 

SRU/SG 2002/Tab. 2-3 

Datenquellen: BAUER und BERTHOLD, 1997; BEZZEL, 1985; Bundesregierung 2002, S. 102 f.; CORBET und OVENDEN, 1987; FLADE, 1994;
FLORE, 1997; HEERS, 1999; MOOIJ, 2000

noch Tabel le 2-3
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(Centraalbureau voor Statistiek, NL), das Naturschutz-
monitoring in Schweden und Norwegen und der Arten-
index in Niedersachsen (dort beschränkt auf 25 Vogelarten
für den Zustandsindikator und 19 Arten für den Maßnah-
menindikator, SCHLUMPRECHT et al., 2001). Die derzeit
in die Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen Arten kön-
nen zwar als so genannte Flaggschiffarten dazu dienen, den
Inhalt eines komplexeren Arten- und Biotopindexes für
eine breite Öffentlichkeit anschaulich zu machen. Im Hin-
tergrund sollte jedoch eine sehr viel breitere Informations-
basis vorhanden sein, wenn den Aussagen der Nachhaltig-
keitsstrategie in diesem Punkt mehr als ein symbolischer
Wert zukommen soll.

55. Aus Naturschutzsicht unbefriedigend sind die Ziele
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie im Verkehrsbe-
reich. Es wird keine Reduzierung der absoluten Verkehrs-
mengen angestrebt, sondern lediglich die Senkung der
Transportintensität (vgl. Tabelle 2-1). Damit sind weitere
Zerschneidungen der Landschaft vorprogrammiert. Das
aus Naturschutzsicht hochrangige Ziel einer Erhaltung der
verbliebenen unzerschnittenen Räume wird dadurch kon-
terkariert. Derzeit können nur noch 15 % der Fläche
Deutschlands als unzerschnitten, d. h. überhaupt nicht von
Straßen mit mehr als 1 000 Kraftfahrzeuge pro Tag zer-
schnitten, gelten (GLAWAK, 2001, S. 482). Nur auf die-
sem geringen Flächenanteil sind also noch weitgehend un-
gehinderte ökosystemare Austauschprozesse möglich. Die
Integration von Naturschutzgesichtspunkten in die Ziele
zur Verkehrspolitik in der Nachhaltigkeitsstrategie wäre
daher von besonderer Wichtigkeit.

56. Das ebenfalls naturschutzrelevante Ziel der Auswei-
tung des Ökolandbaus ist sehr zu begrüßen. Gleichwohl
darf nicht vergessen werden, dass es nicht flächendeckend
wirksam wird und dass auch der ökologische Landbau 
allein nicht genügt, um ausreichende Verbesserungen hin-
sichtlich des Grundwasserschutzes in empfindlichen Räu-
men zu bewirken und spezielle Arten- und Biotop-
schutzziele zu verfolgen. Dieses gilt auch für das Ziel einer
flächendeckenden Begrenzung des Stickstoffüberschusses
bis zum Jahre 2010 auf jährlich 80 kg pro ha. Das Ziel
weist in die richtige Richtung; seine Umsetzung wird in ei-
nigen Räumen erhebliche Anstrengungen erfordern. Für
Räume mit eintragsgefährdeten Grund- und Oberflächen-
gewässern oder empfindlichen Biotopen müssen aber
grundsätzlich weitergehende Ziele formuliert werden,
z. B. im Hinblick auf die Stickstoffbilanz, den Pflanzen-
schutz und die Immissionen von Schwermetallen.

57. Ein weiteres naturschutzrelevantes Qualitätsziel be-
zieht sich auf die anzustrebende Qualität der Oberflächen-
gewässer. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-
weisen, dass aus Naturschutzsicht die Gefahr besteht, dass
sich zukünftige Anstrengungen zur Erfüllung der Kriterien
der EG-Wasserrahmenrichtlinie vor allem auf die Sanie-
rung der derzeit stark belasteten und in ihrer Struktur stark
geschädigten Gewässer konzentrieren werden und die Er-
haltung von Gewässern mit sehr guter Qualität sowie die
Entwicklung geeigneter Abschnitte der Gewässer guter
Qualität in den Hintergrund treten wird. Gerade in Gewäs-
sern mit guter bis sehr guter Wasserqualität und mit einem
hohen Strukturreichtum ist aber ein Großteil der gefährde-
ten Gewässerflora und -fauna beheimatet.

58. Die Nachhaltigkeitsstrategie kann notwendigerweise
Naturschutzziele nur hoch aggregiert erfassen. Der Um-
weltrat empfiehlt daher, sie um eine entsprechend diffe-
renzierte nationale Naturschutzstrategie zu ergänzen.
Diese kann als eine Ausgestaltung und Weiterentwicklung
der Nachhaltigkeitsstrategie in einem ihrer zentralen Be-
reiche verstanden werden und ihrerseits wiederum eine
Biodiversitätsstrategie umfassen. Die prioritären Hand-
lungsfelder einer Naturschutzstrategie beziehen sich auf
den Schutz repräsentativer Natur- und Kulturlandschaften,
auf die Herbeiführung einer Trendwende beim Rückgang
der Arten und Lebensräume, auf die Bekämpfung von Bo-
denverlusten oder -schäden, auf die Erreichung der anzu-
strebenden Qualität der Grundwasserressourcen und der
Oberflächengewässer sowie auf den Erhalt der ver-
bliebenen verkehrsarmen und unzerschnittenen Räume. Das
letzte Ziel umfasst nicht zuletzt auch die Erhaltung der Er-
holungsqualität in größeren nicht verlärmten Gebieten für
den Menschen selbst. Es sollte gegenüber dem (in der
Raumordnung nicht mehr verfolgten) Grundsatz einer
„gleichwertige[n] Erschließung aller Teilräume des Landes“
(Bundesregierung, 2002, S. 192) Priorität genießen. Von der
Praxis, Autobahnen gerade durch unzerschnittene Räume zu
führen, in denen kein stärkerer Widerstand der Bevölkerung
zu erwarten ist (EEA et al., 1998; ROTHENGATTER et al.,
1996), sollte abgesehen werden.

59. Der Umweltrat empfiehlt, aufbauend auf fundierten
Analysen zum Zerschneidungsgrad der Landschaften 
(s. GLAWAK, 2001; JAEGER et al., 2001, S. 305), in Zu-
kunft unzerschnittene Räume ab einer Flächengröße von
100 km² prioritär zu schützen. Hierzu sollten die entspre-
chenden Räume durch raumordnerische Ausweisungen ge-
schützt und diese Darstellungen in die Bundesverkehrswege-
planung integriert werden. Entsprechende Ziele sind bereits
im Entwurf des letzten umweltpolitischen Schwerpunktpro-
gramms diskutiert (BMU, 1998), aber danach nicht weiter
verfolgt worden. Da in der Regel der Zerschneidungsgrad
mit der Bevölkerungsdichte in den Bundesländern ansteigt
(s. GLAWAK, 2001, S. 482), müssen mit der Verfolgung ei-
nes solchen Zieles nicht zwangsläufig Benachteiligungen
der derzeit geringer zerschnittenen und bevölkerungs-
ärmeren nordostdeutschen Bundesländer einhergehen.

2.2.2.2.2 Naturschutzrecht
60. Die im Bundesnaturschutzgesetz in den §§ 1 und 2
vorgegebenen Leitprinzipien und allgemeinen Ziele eignen
sich sehr gut für einen umfassenden Schutz des gesamten
Naturhaushaltes, der über einen eng auf den Arten- und
Biotopschutz bezogenen Ansatz weit hinausgeht (vgl.
hierzu Kapitel 1; SRU, 2002; SRU, 1987, Tz. 356 f.). Es
fehlen aber auch im Bundesnaturschutzgesetz konkrete
Vorgaben, die eine Umsetzung der bundesrelevanten Na-
turschutzziele sicherstellen und eine einheitliche Hand-
habung in den Ländern fördern (vgl. Kapitel 5.2.7; s. SRU,
2002, Kapitel 3.2.4). Solche konkreten Vorgaben ließen
sich bei richtiger Ausgestaltung mit dem Rahmencharakter
des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbaren. Bislang sind
solche Bestrebungen aber vor allem an der mehrheitlichen
Ablehnung durch die Länder im Bundesrat gescheitert.

61. So sind die national verbindlichen Standards für
den Erhalt der biologischen Vielfalt noch unzureichend.
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Sie beziehen sich zum einen auf die von der EU oder in
internationalen Abkommen vorgegebenen Ziele zu Ar-
ten und Lebensräumen von gemeinschaftlichem Inte-
resse (Anhänge der FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtli-
nie), auf die übrigen Teile des Schutzgebietsnetzes
Natura 2000 und auf große Schutzgebiete (z. B. einzu-
haltende Kriterien für Nationalparke). Zum anderen lie-
gen als nationaler Standard die nach Artenschutzverord-
nung geschützten Arten sowie die Liste der gesetzlich
geschützten Biotope im Bundesnaturschutzgesetz vor.
Beide Listen sind noch weit davon entfernt, die auf Bun-
desebene bedeutsamen und gefährdeten Arten und Bio-
toptypen vollständig abzubilden (zu den Defiziten im
Bereich der Wälder und des Grünlandes s. Tz. 303).

Die Neuregelungen im Bundesnaturschutzgesetz zur Um-
setzung des Netzes Natura 2000 (§ 32 ff. BNatSchG n. F.)
sowie zur Einrichtung eines Biotopverbundes (§ 3 
BNatSchG n. F.) sind grundsätzlich begrüßenswert. Die
Realisierung hängt aber von der Umsetzung auf Länder-
ebene ab (SRU, 2002, Tz. 695 ff.). In bestimmten Fragen
fehlen für konkrete Zielvorgaben eindeutige fachliche
Aussagen. So können die bisher in der FFH-Richtlinie und
im Bundesnaturschutzgesetz ausgeblendeten Fragen der
genetischen Variabilität noch nicht mit operablen Zielen
verbunden werden, da ausreichende, belastbare Angaben
z. B. zu Mindestpopulationsgrößen fehlen.

62. Für die nun anstehende Umsetzung des Bundes-
naturschutzgesetzes in den Ländergesetzen wäre es darü-
ber hinaus wünschenswert, Zielsetzungen zum Problem
der Flächenzerschneidung, und – soweit dieses nicht im
Bundes-Bodenschutzgesetz geregelt werden soll – zu den
Themen Erhaltung der natürlichen Ertragsfähigkeit des
Standortes (Erosion und Bodenverdichtung), Erhaltung
der Geodiversität und der Funktionen der Geotope als
„Archiv“ der Kultur- und Naturgeschichte vorzugeben.

Positiv zu bewerten ist die Formulierung eines Genehmi-
gungsvorbehalts für das Ansiedeln gebietsfremder Arten in
§ 41 Abs. 2 BNatSchG n. F. Damit wird das Ziel verfolgt,
das Ausbringen von Arten zu verhindern, wenn hiermit eine
Verfälschung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt ver-
bunden ist. Die Umsetzung dieser Vorgabe soll durch die
Definition gebietsfremder Arten gestützt werden. Darüber
hinausgehend sollte zur Erleichterung des Vollzuges eine
„Graue Liste“ von gebietsfremden Arten mit unerwünsch-
ten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die
Tier- und Pflanzenwelt (in Form eines weiter entwickel-
baren fachlichen Standards) neu eingeführt werden.

Das Ziel einer umweltschonenden Flächennutzung in 
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ist durch 
die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 5
BNatSchG n. F.) in begrüßenswerter Weise weiterent-
wickelt worden (s. SRU, 2002, Abschn. 3.2.4.3). Dennoch
verbleiben erhebliche Lücken hinsichtlich ausreichend
konkreter Standards für die gute landwirtschaftliche Praxis
(Tz. 342 ff.), die derzeit weder durch das Naturschutz-
recht noch durch andere Fachgesetze gefüllt werden.
Beispielsweise fehlen bisher klare Standards zur Einhal-
tung von Schutzabständen zu empfindlichen Biotopen
beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Der im Pflan-
zenschutzrecht vorgeschriebene Sachkundenachweis

(Bundesanzeiger Jg. 50 Nr. 220a vom 21. November
1998) kann diese Lücke nicht schließen.

63. Im neuen Bundesnaturschutzgesetz wird der in § 11
BWaldG genannte unbestimmte Rechtsbegriff der ord-
nungsgemäßen und nachhaltigen Bewirtschaftung des
Waldes hinsichtlich der naturschutzorientierten Zielset-
zung ausgeführt, allerdings nicht weitergehend konkre-
tisiert: Bei der forstlichen Nutzung des Waldes soll das
Ziel einer Bewirtschaftung ohne Kahlschlag verfolgt wer-
den (§ 5 Abs. 5 BNatSchG n. F.). Für die fischereiwirt-
schaftliche Nutzung der oberirdischen Gewässer ist als
Zielsetzung in der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes
genannt, dass diese einschließlich ihrer Uferzonen als Le-
bensstätten und Lebensräume für heimische Tier- und
Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern sind (§ 5 Abs. 6
BNatSchG n. F.; vgl. Abschnitt 5.2.7). Auch diese Vorga-
ben sind nicht so konkret, dass sie den oben genannten An-
sprüchen an überprüfbare Zielvorgaben genügen.

Für die Länder besteht also ein erheblicher Regelungs-
bedarf zur Ausgestaltung der Vorgaben des neuen Bundes-
naturschutzgesetzes. Die Übertragung der rechtlichen Vor-
gaben sollte nach Möglichkeit durch länderübergreifend
einheitliche Standards erfolgen (nach dem Vorbild der Nor-
mung in anderen Rechtsbereichen), um eine einheitliche
Handhabung des Gesetzes insbesondere bei der Eingriffs-
regelung, der Umweltbeobachtung, der Landschaftspla-
nung, der Ausweisung von FFH-Schutzgebieten, dem Bio-
topverbund und der guten fachlichen Praxis in den Ländern
zu befördern (s. Tz. 272 ff., 313, 335). Diese Standards
müssen nicht verbindlich in den Ländergesetzen festgelegt
werden, wenn es gelingt, sich auf ein gemeinsames fachli-
ches Vorgehen der Länder zu einigen (s. nachfolgend
Tz. 64 f.). Käme dies nicht zustande, so sollte geprüft wer-
den, ob auf Bundesebene mit Zustimmung des Bundesrates
Verwaltungsvorschriften erlassen werden können.

2.2.2.2.3 Ziele und Zieldefizite in der Planung
64. Im Bereich der Raumplanung und der Fachplanung
des Naturschutzes, die konkrete raumbezogene Darstellun-
gen vornehmen könnten, finden sich auf der Landesebene
nur wenige perspektivische quantifizierte Ziele. Raumkon-
krete planerische Vorgaben auf Bundesebene fehlen völlig,
da in Deutschland aufgrund der föderalen Kom-
petenzstruktur eine für die Länderebene verbindliche Vor-
gabe von konkreten national bedeutsamen Naturschutzzie-
len unterhalb der Ebene der Gesetze nicht vorgesehen ist.
In der Regel werden deshalb auch national bedeutsame Na-
turschutzbelange, wie die Entscheidung über die Einrich-
tung von Nationalparken, auf Landesebene gefällt. Dort
werden sie gegen andere Interessen von landes- und z. T.
sogar lokalpolitischer Bedeutung abgewogen. Ziele für
Ökosysteme, die Landesgrenzen überschreiten, wie z. B.
Flussökosysteme, können unter diesen Bedingungen nur
unter erheblichem Aufwand abgestimmt werden. Bereits
die einheitliche Bestandserfassung wirft große Probleme
auf, da sich die zugrunde liegenden Schlüssel der Länder-
biotopkartierungen unterscheiden.

Um ein einheitliches Vorgehen in den Ländern und die For-
mulierung klarer Mindestziele in den Planungen vor Ort zu
unterstützen, sollten entsprechende Abstimmungsprozesse
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auf Länderebene insbesondere zur Handhabung der Ein-
griffsregelung, der Landschaftsplanung und der Umweltbe-
obachtung stattfinden. Die Umsetzung des BNatSchG n. F.
bietet bei allen Schwierigkeiten, die aufgrund der Aufgabe
der unmittelbaren Geltung vieler Regelungen bestehen
(vgl. SRU, 2002, Kapitel 3.2.4), eine neue Chance, die
Rechtszersplitterung im Naturschutz in Deutschland abzu-
mildern. Wünschenswert mit Blick auf die möglichst ein-
heitliche Umsetzung der neuen Vorgaben wären daher
fachliche Vorarbeiten auf der Bundesebene, die als Diskus-
sionsbasis in die Abstimmung eingespeist werden könnten.
Bisher liegen für die Beurteilung der Lebensräume gemäß
FFH-Richtlinie und für die Umsetzung der Vogelschutz-
richtlinie mit dem BfN-Handbuch (SSYMANK et al.,
1998; vgl. auch PETERSEN et al., 2001; ELLWANGER
et al., 2000 zur Bestandsermittlung; SSYMANK, 2000)
gute naturschutzfachliche Bewertungsgrundlagen vor. Ak-
tualisierte „fachliche Hinweise“ für die nationale Bewer-
tung von Lebensraumtypen und Arten nach der FFH-Richt-
linie hat das Bundesamt für Naturschutz veröffentlicht
(BALZER et al., 2002a und b; ELLWANGER et al., 2002;
KEHREIN, 2002).

65. Die Festlegungen von Naturschutzzielen auf Landes-
ebene in Landschaftsprogrammen und Landesraum-
ordnungsprogrammen beschränken sich häufig auf allge-
meine Aussagen (s. Zusammenstellung in ARUM, 1998,
S. 181 ff.) und neuerdings auf Natura-2000-Gebiete. Aus-
nahmen stellen die neueren Landschaftsprogramme eini-
ger Länder dar (Tab. 2-4 zeigt Beispiele für konkretere
Festlegungen in den Landschaftsprogrammen). Das Land-
schaftsprogramm Schleswig-Holsteins (MUNF, 1999,
S. 9) benennt beispielsweise einen Anteil von 15 % der
Landesfläche, der vorrangig für den Arten- und Biotop-
schutz gesichert werden soll. Die Ziele werden kartogra-
phisch dargestellt und z. T. mit Prioritätensetzungen ver-
bunden. Das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein
enthält darüber hinaus einen eigenen Teil, in dem der
Handlungsbedarf für die Umsetzung der Naturschutzziele
aufgezeigt wird. Teilweise finden sich auch spezifische
Darstellungen zu Schutzgebieten und einzelnen Biotop-
typen. Die meisten Länder konzentrieren sich aber auf
quantitative Angaben zum Bestand. Nur selten werden
Zielflächenanteile genannt oder die Ziele mit konkreten
Maßnahmen und dem geschätzten Mittelbedarf verbun-
den. Dadurch bleiben die Aussagen auf Landesebene rela-
tiv unverbindlich und der Erfolg bzw. die Zielerfüllung ist
nicht anhand einfacher Parameter überprüfbar.

Eine befriedigende Berücksichtigung von Naturschutz-
zielen landesweiter Bedeutung in Entscheidungen auf den
untergeordneten Ebenen scheitert angesichts dieser Situa-
tion möglicherweise häufig schon aufgrund der nicht aus-
reichend konkreten oder nicht instrumentierten Vorgaben
der Landesebene.

2.2.3 Schwierigkeiten und Ansatzpunkte bei
der Entwicklung von Zielen, Standards
und Indikatoren im Naturschutz

66. Die vorausgegangenen Ausführungen machen deut-
lich, dass im Naturschutzsektor ein Mangel an handhab-

baren und überprüfbaren Zielen besteht. Im Vergleich
hierzu gibt es in anderen Umweltpolitiksektoren eine er-
heblich größere Zahl von qualitativen und quantitativen
Zielen und akzeptierten Standards. Die Gründe dafür, dass
insbesondere die Vorgabe von quantifizierten Zielen und
aussagekräftigen Indikatoren im Sektor Natur und Land-
schaft besonders langsam voranschreitet, sind einerseits
politischer und andererseits methodischer Art. Der geringe
Stellenwert des Schutzes von Arten, Biotopen und kom-
plexen Landschaften im Vergleich zu gesundheits-
relevanten Schutzgütern führt dazu, dass ambitionierte, er-
gebnisorientierte Ziele des Naturschutzes auf politisches
Desinteresse stoßen. Die benötigten und von den Fach-
wissenschaften angebotenen Zielvorgaben und Standard-
setzungen sind z. T. sehr komplex und lassen sich nur
schwer gegenüber der Öffentlichkeit darstellen. Eher sel-
ten kam es bisher dazu, dass gut kommunizierbare Ziele
wie z. B. „Lachs 2000“ eine Orientierungsfunktion über-
nehmen konnten. Die Gründe dafür, dass auch die Fach-
wissenschaften von Naturschutz und Landschaftspflege
zögern, solch einfache Ziele vorzuschlagen, sind vor allem
methodischer Art. Komplexe Geoökosysteme („Land-
schaften“) lassen sich nur schwer mit quantifizierten Zie-
len in eine naturwissenschaftlich eindeutige Verbindung
bringen (FINKE, 1997). Ökosysteme sind durch eine hohe
Komplexität und Dynamik der Wechselwirkungen zwi-
schen ihren abiotischen und biotischen Teilkomplexen ge-
kennzeichnet. Dies, aber auch die Wechselwirkung mit
den soziokulturellen Prozessen, erschwert die Festlegung
eindeutiger Belastungsgrenzen und Zielzustände für Öko-
systeme und deren Bestandteile. Beispielsweise kann man
in der Regel nicht einfach eine Schirmart (zu Begriffen
s. MEYER-CORDS und BOYE, 1999, S. 101) bestimmen,
die die Ansprüche aller anderen Arten des Ökosystems ab-
bildet, und die Naturschutzziele auf die Optimierung der
Lebensbedingungen für diese eine Art konzentrieren.
Allzu oft hätte ein solches Vorgehen nicht den Erhalt aller
anderen Arten, sondern den Verlust von Arten mit anderen
Ansprüchen zur Konsequenz.

67. Komplexität darf jedoch kein Hinderungsgrund
sein, zunächst allgemein formulierte Ziele mit leichter
handhabbaren und kommunizierbaren Standards und
Indikatoren zu unterlegen. Ein Beispiel hierfür ist die
Überprüfung des Schutzes von Arten durch ein (stark 
reduktionistisches) Zielartensystem und die Beobach-
tung der Entwicklung von Arten im Rahmen des 100-Ar-
ten-Korbes (Tz. 54). Ohne ein solches vereinfachtes
Indikatoren- und Bewertungsset für Natur und Land-
schaft ist der Grad der Zielerreichung kaum nachvoll-
ziehbar zu machen (vgl. Abschn. 5.2.8). Auch die Formu-
lierung von einfachen Standards, z. B. zum erwünschten
Flächenumfang von gefährdeten Biotoptypen, muss nicht
an den Problemen der exakten Herleitung solcher Stan-
dards scheitern. Je mehr flächenkonkrete Daten auch auf
Bundesebene vorliegen und ausgewertet werden können, 
desto plausibler werden Darstellungen von Knappheiten,
Entwicklungspotenzialen und anzustrebenden Flächenan-
teilen (s. ARUM, 1998).

68. Für Kulturlandschaften ist es nach heutiger Kenntnis
zwar kaum möglich, einen einzigen Gesamtschwellenwert
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zu definieren, dessen Überschreitung die Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes insgesamt gefährdet. Möglich
ist jedoch die Definition von Maßstäben für die Bewertung
einzelner Naturgüter oder Funktionen des Naturhaushaltes
und von politisch verantworteten Grenzen für ihre Verän-
derung, die die Ableitung von Prioritäten beim Schutz-
oder Handlungsbedarf ermöglichen. Zum Beispiel kann
das Ziel, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, mit maximal
zulässigen Bodenabtragsraten verbunden werden. Da-

durch können bei entsprechender Datenlage Flächen iden-
tifiziert werden, auf denen diese überschritten sind bzw.
ein hohes Erosionsrisiko besteht. Aus der Datengrundlage,
dass im Bundesdurchschnitt schätzungsweise 17 % der
Acker-, Wein- und Obstbauflächen ein hohes bis sehr ho-
hes aktuelles Wassererosionsrisiko aufweisen (in manchen
Bundesländern mehr als 30 %), kann ein quantifiziertes
Umweltziel abgeleitet werden, das entsprechende Boden-
schutzmaßnahmen betrifft (ARUM, 1998, S. 56 ff.; 

Allgemeines 
Naturschutzziel Quantifizierte Entwicklungsziele Angaben zum Bestand 

Grünland- 
erhaltung 

68 800 ha (BW); 270 300 ha (MV, 1993) 
bei 7 546 ha Förderfläche (MV); 
30 000 ha Grünland mit besonderer 
Bedeutung (NW) 

Feuchtgrünland-
erhaltung und  
-entwicklung 

Erhaltung von 100 000 ha; Vernässung und Aufgabe 
landwirtschaftlicher Nutzung auf 30 000 ha (NI); 
Einzelgebiete des Feuchtwiesenschutzprogramms 
sollen bei fortschreitendem Programm 18 000 ha 
Gesamtfläche umfassen (NW) 

70 000 ha Feuchtgebiete (NI); 

Einzelgebiete des Feuchtwiesenschutz-
programms auf einer Gesamtfläche von 
16 000 ha (NW, 1998) 

Mager- und 
Trockenrasen, 
Heiden 

Ausweitung des Bestandes von Halbtrockenrasen 
auf 1 000 ha (NI) 

Ca. 17 000 ha Halbtrockenrasen, boden-
saure Magerrasen, Sandheiden, Moorheiden 
(NI)

Extensiv ge-
nutzte Wiesen 
und Weiden 

1 000 ha montane Wiesen (NI) 

Moore Hochmoorbestand 60 000 ha, davon nur  
12 % in naturnahem Zustand; Niedermoor 
140 000 ha (BY); 
Flächenhafte Darstellung im Moorschutz-
programm (NI) 

Hecken und 
Feldgehölze 

5 ha Windschutzgehölze auf 100 ha landwirt-
schaftlich genutzter Fläche; 5 % Gesamtfläche nach 
landschaftsästethischen Gesichtspunkten 
bepflanzen (SA) 

Schutzgebiets-
ausweisung 

Ausweitung der Schutzgebietsfläche um mehr als 
10 000 ha, Vorrang für den Naturschutz auf 10 % 
der Landesfläche (BW); 
Flächenanteil der NSG mittelfristig auf 1 % (RP); 
Ausweitung der NSG um ca. 13 000 ha  
bis 2004 (SH); 
NSG bis 2005 auf 6 %, möglichst 10 % der Landes-
fläche, dabei 0,6 bis 1 % in NSG-Kernzonen (SA) 

Bestand 0,64 % (RP); 
Bestand 202 137 ha, davon 39 433 ha auf  
dem Festland, 2,5 % der Landesfläche (SH); 
Bestand 3 % (SA) 

Gewässerschutz Anlegen von Gewässerrandstreifen mindestens 
5 bis 10 m Breite (NI und andere Länder); 
Gewässerauenentwicklung auf 1 200 km² (NW) 

SRU/SG 2002/Tab. 2-4 nach ARUM, 1998; FINKE et al., 2000  

Tabel le 2-4

Zielvorgaben in Landschaftsprogrammen und sonstigen programmatischen Texten der Bundesländer –
Beispiele für landwirtschaftliche Flächen
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s. Tab. 2-5). Die normative Setzung besteht in diesem Fall
darin, dass angestrebt wird, Bodenschutz besonders vor-
dringlich auf Flächen mit hohem bis sehr hohem Ero-
sionsrisiko zu betreiben. Auch das Gesamtausmaß des 
Sanierungsbedarfs für einzelne Bundesländer oder

Deutschland insgesamt lässt sich darstellen. Hieraus kön-
nen Handlungsprogramme sowie der damit verbundene
Mittelbedarf abgeleitet werden. Entsprechende Möglich-
keiten der Ableitung von Umweltzielen und -standards
sind in Tabelle 2-5 beispielhaft dargestellt.

Problembereich, 
Zielvorgabe 

Gefährdungsstufe 
bzw. 

Maßnahmenstufe 

Anteil an der 
landwirtschaft-
lichen Fläche  
im Bundes- 

durchschnitt 

Spanne  
zwischen den 

Bundesländern 
(ohne 

Stadtstaaten) 

Ableitbare Umweltziele 
Bundesrepublik gesamt 

hoch bis sehr hoch ca. 17 % der 
Acker-, Wein-  
und Obstbau-
fläche 

35 % bis 0 % Erosionsschutzmaßnahmen auf  
ca. 2,7 Mio. ha mit sehr hoher 
Gefährdung 

Aktuelles Wasser-
erosionsrisiko 
(auf Basis der 
potenziellen 
Erosionsgefähr-
dung der Böden 
und der aktuellen 
Landnutzung)  

mittel bis hoch ca. 28 % der 
Acker-, Wein- und 
Obstbaufläche 

100 % bis 0,3 % Erosionsschutzmaßnahmen auf  
ca. 4,4 Mio. ha mittlerer bis hoher 
Gefährdung  

hoch bis sehr hoch ca. 21 % des 
Ackerlandes 

61 % bis 0 % Erosionsschutzmaßnahmen auf  
ca. 2,6 Mio. ha 

Aktuelles Wind-
erosionsrisiko  
(auf der zuvor 
genannten Basis) mittel bis hoch  ca. 15 % des 

Ackerlandes 
32 % bis 0 % Erosionsschutzmaßnahmen auf  

ca. 2,2 Mio. ha 
hoch bis sehr hoch ca. 25 % der 

Acker-, Grünland-, 
Wein- und 
Obstbaufläche 

61 % bis 1,8 % Maßnahmen zur Minderung  
der Nitratauswaschung auf ca.  
5,2 Mio. ha 

Aktuelles Nitrat-
austragsrisiko 

mittel bis hoch 14,5 % der Acker-, 
Grünland-, Wein- 
und Obstbau-flache 

23,3 % bis 0,6 % Maßnahmen zur Minderung der 
Nitratauswaschung auf 2,9 Mio. ha 

Schutzwürdige 
Biotope auf der 
landwirtschaftlich 
genutzten Fläche 
(LF) 

in Ländern mit 
1998 digital vor-
liegender Biotop-
kartierung;  
in Ländern ohne 
aktuell bzw. digi-
tal auswertbare 
Biotopkartierung 

6,88 % der LF* 

ca. 2,1 % der LF* 

19,3 % bis 0,9 % 
der LF* 

3,7 % bis 0,7 % 
der LF* 

Quantifizierung des Entwicklungs-
bedarfes vor dem Hintergrund der 
folgenden Standards: 10 bis 15 % 
der Gesamtfläche Vorrangfläche für 
den Naturschutz (MkRO, 1992; SRU, 
2000, Tz. 416; zusammenfassend 
HORLITZ, 1994); 
strenge Schutzgebiete ohne Nutzung 
2 bis 4 % Gesamtfläche 
(PLACHTER, 1991); 
Nutzungsauflagen auf 30 bis 40 % 
der landwirtschaftlichen Fläche 
(PLACHTER, 1991);  
naturnahe bzw. natürliche Biotope 
ca. 7 % LN* (BfANL, 1989, S. 7); 
halbnatürliche extensiv genutzte 
Biotope: ca. 12 % LN* (BfANL, 
1989, S. 7); 
extensiv genutzte Ackerbiotope ca. 
1 % (BfANL, 1989, S. 7) 

SRU/SG 2002/Tab. 2-5 nach ARUM, 1998 

Tabel le 2-5

Grundlagen für die Ableitung von quantifizierbaren Umweltzielen aus Bestandsdaten der Bundesländer

* LF: Landwirtschaftlich genutzte Fläche; LN: Landwirtschaftliche Nutzfläche (LF plus Sozialbrache und Zierrasen) (ALSING, 1995, S. 68)
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Sie zeigt, wie auf der Basis von Daten über den Zustand
von Natur und Landschaft quantifizierte Ziele formuliert
werden können. Diese können auch auf Bundesebene 
räumlich spezifiziert (s. ARUM, 1998) und mit Maßnah-
men (sowie Kostenabschätzungen) verbunden werden.
Die Bereitstellung der Voraussetzungen für die Ziel-
realisierung durch die Bundesländer (Instrumente, Mittel,
Verwaltungskapazitäten) und die Nennung konkreter Um-
setzungszeiträume kann als Prüfstein für die Ernsthaftig-
keit der Zielverfolgung gewertet werden.

69. Da sich Naturschutzziele grundsätzlich nicht rein
wissenschaftlich ableiten lassen, sondern immer norma-
tive Setzungen erfordern, sind sie häufig dem Vorwurf
ausgesetzt, willkürlich gesetzt zu sein. Dieser Einwand
wurde z. B. gegen die Festsetzung eines Mindestflächen-
anteils für den Biotopverbund vorgebracht. Solche quan-
titativen Festlegungen sind in vielen Fällen kein Ausdruck
eines exakt ableitbaren Schwellenwertes, sondern vor al-
lem Ausdruck eines politischen Willens zu einem be-
stimmten Maß der Naturerhaltung. Auch in anderen Dis-
ziplinen werden Richtwerte, die von Fachleuten und
Expertengremien erarbeitet und häufig in der Form eines
Kompromisses fixiert worden sind, allgemein akzeptiert
und zum Teil als rechtsverbindliche Standards anerkannt.
Dies gilt für technische Regeln, aber auch für umweltbe-
zogene Grenzwerte. Bei allen sachlichen Unterschieden
ist nicht ersichtlich, warum Naturschutz und Landschafts-
pflege bei der Festlegung und Umsetzung von quantifi-
zierten Zielen weiter reichende Begründungslasten aufer-
legt werden sollten.

2.2.4 Zusammenfassung und Empfehlungen

70. Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen
nicht nur, dass derzeit erhebliche Defizite in der Formu-
lierung von Naturschutzzielen auf Bundes- und Län-
derebene bestehen, sondern auch, dass der Weg hin zu ei-
ner fundierten Formulierung der benötigten Ziele und
Standards noch methodischer Arbeiten und einer geziel-
ten Umweltbeobachtung bedarf. Gleichwohl sollte nicht
auf einfache, gut vermittelbare Ziele verzichtet werden.
Vielmehr sollten die naturschutzrelevanten Ansätze der
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie durch eine nationale
Naturschutzstrategie ausgebaut und ergänzt werden. Die-
ses dient dazu,

– den durch national und international bedeutsame Be-
lange des Naturschutzes gebildeten Rahmen der Um-
setzung und Ausgestaltung von Naturschutzzielen in
den Ländern klar zu definieren,

– einen Orientierungsrahmen für die Integration von
Naturschutzzielen in andere Fachpolitiken auf Bun-
desebene bereitzustellen und

– die Fortschritte in Naturschutz und Landschaftspflege
in den Ländern auch bundesweit dokumentieren zu
können.

71. Die Naturschutzstrategie sollte Elemente nicht nur
des Arten- und Biotopschutzes, sondern auch des Ökosys-
temschutzes, des Schutzes von Landschaften, von abio-
tischen Naturgütern und von Funktionen und Prozessen
enthalten. Ebenso sollten in ihr übergreifende Ziele für die
Integration von Naturschutzbelangen in andere Politikbe-
reiche formuliert werden, um zu besser auf den Natur-
schutz abgestimmten gemeinsamen Strategien zu kom-
men. In einem ersten Schritt sollten Ziele definiert
werden, deren Verfolgung Priorität genießt. Sinnvoll er-
scheint eine Konzentration auf diejenigen Problemberei-
che, bei denen internationale Verpflichtungen bestehen
oder drohende schwer wiegende Schäden praktisch nicht
reversibel sind.

72. Derzeit schon vorliegende Hinweise zum Ausmaß
bestimmter Schäden und Risiken für die Naturgüter soll-
ten in Qualitäts- und Handlungsziele übersetzt werden,
die Anhaltspunkte für entsprechende Instrumente und den
Mittelbedarf für die Umsetzung auf Landesebene geben.
Über Fortschritte im Naturschutz kann mithilfe eines Na-
turschutzbarometers berichtet werden.

73. Da nicht alle Ziele direkt messbar sind oder eine di-
rekte Messung zu aufwendig wäre, sollten zur Messung
der Fortschritte bei der Zielumsetzung Indikatorensys-
teme entwickelt und durch eine auf sie ausgerichtete 
Umweltbeobachtung gestützt werden. Im Bereich der
Qualitätsmaßstäbe insbesondere für Ökosysteme ist noch
in erheblichem Maße Entwicklungsarbeit zur Gewinnung
aussagekräftiger Indikatoren zu leisten. Die Belastungs-
indikatoren ebenso wie Indikatoren zur Integration von
Umweltaspekten in Verursacherbereiche sind demgegen-
über besser ausgebaut. Die Erfassungs- und Bewertungs-
standards für Landschaftsfunktionen und Schutzgüter in
den Bundesländern sollten angeglichen werden, wenn auf
Bundesebene eine zufriedenstellende Informations-
zusammenführung gelingen soll.

74. In der nachfolgenden Tabelle 2-6 werden unter
Rückgriff auf Ziele der EU-Nachhaltigkeitsstrategie, auf
Daten aus Tabelle 2-5 und auf Angaben der weiteren
Fachliteratur exemplarisch öffentlichkeitswirksame Na-
turschutzziele und Indikatoren für die Bundesebene vor-
geschlagen. Diese Ziele sind eine geeignete Diskus-
sionsgrundlage für die Entwicklung einer nationalen
Naturschutzstrategie. Die ungefähren Kosten der Umset-
zung eines solchen Zielsystems sollten abgeschätzt wer-
den. In Abschnitt 5.1.2.2.2 werden Hinweise zu Finanzie-
rungsmöglichkeiten des Naturschutzes gegeben.
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Ta b e l l e 2-6

Übersicht zum Handlungsbedarf für Zielkonkretisierungen im Naturschutz auf Bundesebene

Allgemeines  
Ziel Fachlicher Konkretisierungsbedarf 

Beispiele für öffentlichkeitswirksame  
(Etappen-)Ziele 

Hinweise zu geeigneten Indikatoren 
Artenschutz 
(Erhaltung  
der biologi-
schen Vielfalt) 

Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung, 
Handbuch zu deren Ansprüchen; besonders 
gefährdete Arten der Roten Listen 
Indikatoren: Dokumentation der Bestände ge-
eigneter Indikatorarten; diese sollten größere 
Artengruppen repräsentieren sowie alle rele- 
vanten Lebensräume abbilden (beispielhaft für  
Vögel in Niedersachsen s. SCHLUMPRECHT 
et al., 2001) 

Übernahme des Ziels der EU-Nachhaltigkeits-
strategie: Stopp des Biodiversitätsschwundes 
(„loss of biodiversity“) bis 2010 
Darstellung eines aussagekräftigen Indikatorar-
tenindex (langfristig eines Gesamtartenindex)  
in einem Naturschutzbarometer 
Etappenziel: Stabilisierung der Bestände von  
stark gefährdeten Arten bis 2006 (z. B. Tagfalter-
arten, Fischotter, Fledermausarten, Amphibien-
arten wie der Laubfrosch, Orchideenarten, Teich-
rose, Sonnentau-, Enzianarten); Index der gefähr-
deten Arten (Zu- und Abgänge sowie Verände-
rungen innerhalb der Roten Listen)

Lebensraum-
schutz, Stabi-
lisierung der 
Populationen 
und Erhaltung 
der geneti-
schen Vielfalt 
(Erhaltung der 
biologischen 
Vielfalt) 

Angaben zu Mindestpopulationsgrößen  
(Forschungsbedarf) 

Auf 10 bis 15 % der Landfläche Deutschlands 
schutzwürdige Biotope 
1) „Wildnis 2010“: 
– Naturnahe bzw. natürliche Biotope auf ca. 

3 bis 5 % der Gesamt-Landfläche des Bundes-
gebiets (siehe u. a. BfANL, 1989) 

– Entwicklung von Auenwald auf bundesweit
insgesamt ca. 200 000 ha (15 % der derzeiti-
gen LN* in Auen) (s. ARUM, 1998: Sukzes-
sionsszenario) 

– Hoch- und Niedermoorentwicklung (Eigendy-
namik) auf ca. 80 000 ha (entspricht 50 % der 
in einem Sukzessionsszenario auf 15 %  
der LN* entwickelbaren Flächen; s. ARUM, 
1998, S. 96) 

– 5 % der Waldfläche Totalreservate (BfANL, 
1989) 

2) „Kulturlandschaft 2010“: 
– Extensiv genutzte, halbnatürliche Biotope auf 

7 bis 10 % der Gesamtfläche, unter anderem 
– Entwicklung von Feucht- bzw. Nassgrünland 

(einschl. Seggen- und Pfeifengraswiesen) auf 
ca. 300 000 ha (derzeit LN* nicht extensiv ge-
nutzt) 

– Entwicklung von Mager- und Trockenrasen 
auf ca. 200 000 ha LN* (derzeit nicht extensiv 
genutzt) (auf der Basis von ARUM, 1998, 
S. 118 f.) 

– Pufferzonen: Einrichtung von bis zu 300 m 
breiten Pufferzonen (nach dem Vorbild der 
Denmark’s Wilhjelm Commission on 
Biodiversity; s. Environment daily 1046 vom 
27. August 2001) zwischen empfindlichen 
und besonders schutzwürdigen Biotopen und 
intensiv genutzter LN*
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Allgemeines  
Ziel Fachlicher Konkretisierungsbedarf 

Beispiele für öffentlichkeitswirksame  
(Etappen-)Ziele 

Hinweise zu geeigneten Indikatoren 
gebietsfremde 
Arten und  
Neubürger 

Erstellung einer „Grauen Liste“ der Neophyten 
mit Risiken oder unerwünschten Auswirkungen 
für heimische Ökosysteme (30 derartige Pflan-
zenarten in KOWARIK und STARFINGER, 
2001, S. 11; Liste für Neozooen sollte erarbei-
tet werden). Prozesshafte Weiterentwicklung 
„Grauer Listen“ 

Beendigung der Ausbreitung von pflanzlichen 
und tierischen Neubürgern mit Risiken oder un-
erwünschten Auswirkungen auf heimische Öko-
systeme und die Gesundheit des Menschen  
bis 2010 

Erhaltung histo-
risch und ästhe-
tisch wertvoller 
Landschaften

Rote Liste seltener und gefährdeter Land-
schaftstypen; raumkonkrete Darstellung bun-
desweit bedeutsamer Landschaften (Beschrei-
bung charakteristischer mitteleuropäischer 
Kultur- und Naturlandschaftstypen in SRU, 
2000, Tz. 368 f. und Tz. 421 f.). Rote Liste 
historisch und ästhetisch wertvoller Land-
schaftselemente 

Erhaltung historisch und ästhetisch wertvoller 
Landschaften (Archive der Landschaftsgeschich-
te), Sicherung durch geeignete Schutzform bis 
2006

Grundwasser-
dargebot

Überprüfung der Kriterien des guten Grund-
wasserzustandes der EG-Wasserrahmenricht-
linie für Organismen  
Messungen auch außerhalb von Wasserschutz-
gebieten 

Umsetzung des Ziels, dass die Grundwasserent-
nahme die Neubildung nicht übersteigen  
darf, in allen Entnahmegebieten 
In Trinkwasserentnahmegebieten max. 20 mg Ni-
trat im Grundwasserleiter bis 2030; Etappenziel 
in WSG: max. 50 mg Nitrat im Grundwasserlei-
ter bis 2010 
Flächendeckend: max. 50 mg Nitrat im Grund-
wasserleiter bis 2030; Berichterstattung im Rah-
men der Verpflichtungen durch die EG-Wasser-
rahmenrichtlinie 
8 Mio. ha standortangepasste „wasserschonende 
Bewirtschaftung“ (nach Flächenangaben in ARUM, 
1998); Indikator: Inanspruchnahme der Maß-
nahmenpakete zum Grundwasserschutz im Rah-
men der Agrarumweltförderung (nach Angaben
aus der Evaluation der Länder) 

Verbesserung 
der Qualität 
der Oberflä-
chengewässer

Raumkonkrete Darstellung von bundesweit  
bedeutsamen Oberflächengewässern; Darstel-
lung des Sanierungs- und Wiederherstellungs-
bedarfs 
Entwicklung von Vorgaben zur einheitlichen 
Qualitätseinstufung der Gewässerstruktur und 
-vegetation 
Überprüfung der Vertreterarten der LAWA 
unter ökosystemaren Gesichtspunkten
Kritische Eintragsraten; kritische Konzentra-
tionen/Belastungen, die auch auf die Biotop-
qualitäten abzielen 

Gute ökologische Gewässerqualität unter gleich-
zeitiger Berücksichtigung der biologischen, che-
misch-physikalischen und strukturellen Gewäs-
sergüte 
Bis 2010 Stabilisierung aller oligotrophen Seen 
und aller Fließgewässer der Gütestufe I, 
Entwicklung von 50 % der geeigneten me-
sotrophen Stillgewässer und 30 % der Oberläufe 
geeigneter Fließgewässer der Gütestufe II mit 
entsprechendem Potenzial zu Gütestufe I oder 
I bis II; Entwicklung aller stärker belasteten Ge-
wässer – soweit geeignet – bis zu Gütestufe II

Klimaschutz, 
Luftqualität

Werte des Critical-Loads-Concept in der An-
wendung auf Organismen überprüfen

noch Ta b e l l e 2-6
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Allgemeines  
Ziel Fachlicher Konkretisierungsbedarf 

Beispiele für öffentlichkeitswirksame  
(Etappen-)Ziele 

Hinweise zu geeigneten Indikatoren 
Bodenschutz 
Erosionsschutz 

Erosionsschutz (vgl. ARUM, 1998):  
Maßnahmen (Beratungsinitiativen, Flurneu-
ordnung) 
Raumkonkrete Darstellung von Schwerpunkt-
räumen mit hohem Erosionsrisiko 

Reduzierung der Bodenerosion in Deutschland 
um 80 bis 90 % bis 2010 (BLEISCHWITZ und 
WEIZSÄCKER, 2000, S. 205) 
Wassererosionsschutz auf 7 Mio. ha 
Winderosionsschutz auf 9 Mio. ha
Indikatoren: Abnahme des Anteils erosionsfördern-
der Kulturen in der Fruchtfolge in den Schwer-
punkträumen der Erosion (s. Agrarstatistik), Zu-
nahme der Zwischenfrüchte und Winterbegrünung 
(Auswertung Satellitenbilder, vorzugsweise Radar 
in Schwerpunkträumen der Erosion); Flächenanteil 
Bodenneuordnungen mit Erosionsschutzmaßnahmen 

Schutz vor  
Bodenverdich-
tungen 

Feststellung des bundesweiten Status; Darstel-
lung von räumlichen Schwerpunkten der ver-
dichtungsempfindlichen Böden 

Abnahme der Bodenverdichtungen um 80 % bis 
2010

Geotopschutz Rote Liste seltener und gefährdeter Geotope 
(Böden und geologischen Erscheinungen) für 
Deutschland; räumliche Darstellung von interna-
tional/bundesweit bedeutsamen Geolandschaften 

Keine weitere Abnahme bundesweit bedeutsamer 
Geotope (einschließlich Pedotope)  

Verminderung 
der Schad-
stoffeinträge
in Ökosysteme 

Begrenzung von Schadstoffen in allen Dün-
gemitteln (s. auch SRU, 2002, Tz. 907 ff.) 

Verringerung des Einsatzes von schadstoffhalti-
gen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln (s. auch 
SRU, 2002, Tz. 907 ff.; SRU, 1996, Tz. 203) 

Verminderung 
der Nährstoff-
einträge
in Ökosysteme

Einhaltung der Critical Loads Anstreben von ausgeglichenen Nährstoffbilanzen 
Indikator: Weiterentwicklung des Stickstoffindi-
kators der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

Reduzierung 
der Belastung 
der Naturgüter 
und -funktionen 
durch Flächen-
inanspruch-
nahme,
Zerschneidung 

Raumspezifische Rahmenvorgaben zur Flä-
cheninanspruchnahme (Raumordnung) 

Erhaltung verkehrsarmer, unzerschnittener 
Lebensräume ab einer Größe von 100 km²  
(s. GLAWAK, 2001, S. 481); Maßnahmen  
zur Verkehrsmengenreduzierung 
Vorrang Ausbau vor Neutrassierung; neue 
raumordnerische Grundsätze und Leitbilder  
als Grundlage der Verkehrsplanung 
Indikator: überlebensfähige Populationen in 
fragmentierten Gebieten (EEA, 1999, S. 296) 

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme auf 
30 ha pro Tag bis 2020 (BMU, 1998; Bundes-
regierung, 2002) 

Verminderung der Zerschneidungseffekte von 
Verkehrswegen; Indikator: Veränderung der Flä-
che unzerschnittener Räume 

Gute fachliche 
Praxis 

Weitere Konkretisierung der Mindeststandards 
für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fi-
schereiwirtschaft im Bundes-Waldgesetz oder 
BNatSchG; Konkretisierung der guten fische-
reilichen Praxis im BNatSchG oder Fachgesetz 

Natur- und 
landschafts-
schonende Be-
wirtschaftung
in empfindli-
chen Gebieten 

Ermittlung der Flächenanteile empfindlicher 
Gebiete (siehe oben zur Erosionsempfindlich-
keit, Grundwassereintragsempfindlichkeit); Dar-
stellung von Räumen mit besonderem Bedarf 
für eine umweltschonende Bewirtschaftung 

Umstellung der Landwirtschaft auf natur- und 
landschaftsschonende Bewirtschaftung in emp-
findlichen Gebieten bis 2010 
Indikatoren: Flächenteil Agrarumweltmaßnahmen 
in Gebietskulissen; Fördermitteleinsatz (Um-
schichtung von Finanzen in die zweite Säule der 
Gemeinsamen Agrarpolitik)

SRU/SG 2002/Tab. 2-6 

noch Ta b e l l e 2-6
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75. Für den Prozess der Zielfestlegung in konkreten Fäl-
len vor Ort sollten Leitlinien auf Bundesebene zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Transparenz der Zielfindung,
die Darstellung von Zielalternativen und die Einbezie-
hung sozio-ökonomischer Informationen wären hierbei
zu berücksichtigen. Alle Stufen der Landschaftsplanung
und anderer Naturschutzplanungen sollten eine Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange und auf der unteren
Ebene eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorsehen.

76. Derzeit existieren keine räumlichen Darstellungen
von Zielen nationaler und internationaler Bedeutung auf
der Bundesebene. Für bestimmte Zieltypen sollte eine sol-
che Darstellung angestrebt werden, unter anderem um
eine Grundlage für die Lokalisierung weiterer gesamt-
staatlich repräsentativer Gebiete zu erhalten. Damit soll-
ten den Ländern auch Hinweise auf ihre besondere Ver-
antwortung für bestimmte Räume und deren Inventar
gegeben werden. Eine Darstellung in Form eines der
Naturschutzstrategie zugeordneten Bundeslandschafts-
konzeptes könnte zumindest die Aussagen der Land-
schaftsprogramme der Länder zusammenfassen (zu den
möglichen Inhalten eines solchen Landschaftskonzeptes
Tz. 273 ff.). In den bundesweit bedeutsamen Gebieten

sollten Mindestziele für die Entwicklung und Erhaltung
der bundesrelevanten Eigenschaften der Einzelgebiete
festgelegt werden. Auch die Dokumentation der Ziel-
erreichung sollte auf Bundesebene erfolgen.

Die angesprochenen Aufgaben auf Bundesebene bei der
Zielbildung (sowie Probleme im instrumentellen Bereich,
s. Abschnitt 5.1.3 und 5.2.6) legen eine aktivere Rolle des
Bundes im Naturschutzes nahe. Aufgrund der derzeitigen
rechtlichen Lage sind seine Handlungsmöglichkeiten je-
doch auf die Rahmengesetzgebungskompetenz be-
schränkt. Eine Verfassungsänderung, die der Bundes-
ebene weitergehende Kompetenzen verschaffen würde,
ist derzeit nicht in Sicht. Umso mehr müssen sich die Bun-
desländer ihrer Verantwortung bewusst werden, auch na-
tionale und europäische Belange des Naturschutzes zu
vertreten und eine weit gehende Koordinierung der Strate-
gien auf Länderebene zu erreichen. Die Rolle der Länder-
arbeitsgemeinschaft Naturschutz sollte dazu gestärkt wer-
den. Auf Bundesebene sollten gleichzeitig die Spielräume
im Bereich der konzeptionellen Unterstützung der Länder
sowie der Informationszusammenführung, Koordination
und Moderation ausgeschöpft werden.
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77. Der Naturschutzgedanke stößt Umfragen zufolge in
der gesamten Bevölkerung auf weit gehende Akzeptanz
(BfN, 1999). Dieser Zustimmung in der breiten Öf-
fentlichkeit stehen jedoch häufig Akzeptanzprobleme
insbesondere bei unmittelbar Betroffenen „vor Ort“ ge-
genüber. Dort ist die faktische Durchschlagskraft von
Naturschutzargumenten und -zielen (Kapitel 2) meist sehr
begrenzt. So wird das Ziel, bedrohte Tier- und Pflanzen-
arten zu schützen zwar allgemein anerkannt; die Un-
tersagung einer Infrastrukturmaßnahme aufgrund des
Schutzes einer regional bedeutsamen Insektenpopulation
stößt in aller Regel aber auf Widerstand der örtlichen Be-
völkerung. Ein anderes Beispiel ist der Schutz wertvoller
Biotope oder ästhetisch ansprechender Landschaften, der
selten grundsätzlich angezweifelt wird. Entsprechende
Naturschutzmaßnahmen werden aber häufig abgelehnt,
wenn sie mit Einschränkungen oder mit Auflagen ver-
bunden sind. Nicht nur die Ansiedlung großtechnischer
Anlagen, wie z. B. Flughäfen und Atomkraftwerke, hat
insofern mit dem so genannten NIMBY-(Not-in-my-
backyard)-Problem zu kämpfen. Die Überwindung sol-
cher Akzeptanzdefizite ist aus Sicht des Umweltrates 
ein wichtiges Element einer umfassenden Naturschutz-
strategie.

3.1 Allgemeine Gründe für Akzeptanzdefizite
78. Die in Naturschutzkonflikten häufig geltend ge-
machten Vorbehalte sind sowohl auf erlebte oder befürch-
tete nachteilige Veränderungen der eigenen Nutzungs-
rechte im weiteren Sinne zurückzuführen als auch auf
bestimmte naturschutzkonträre Wertvorstellungen, die
selbst dann wirksam werden, wenn Naturschutzmaß-
nahmen nicht mit direkten Nachteilen verbunden sind.

Grundsätzlich ist zwischen Akzeptanzdefiziten zu unter-
scheiden, die im Rahmen der Umsetzung von Vorhaben
auf Initiative des Naturschutzes entstehen, und solchen,
die auftreten, weil Naturschutzbehörden und -verbände
auf Planungen anderer reagieren (HEILAND, 1999, S. 31;
s. auch HEILAND, 2000, S. 9 f.). Vom Naturschutz selbst
geht die Initiative z. B. bei der Ausweisung von Schutz-
gebieten, bei der Erstellung und Umsetzung der Land-
schaftsplanung und beim Vertragsnaturschutz aus. Rea-
gieren müssen Naturschutzvertreter dagegen, wenn es um
die Verhinderung oder die umweltgerechte Gestaltung
von Planungen, Eingriffsvorhaben oder Nutzungsweisen
anderer geht. Beispiele hierfür sind Genehmigungsver-
fahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung,
die Anwendung der Eingriffsregelung sowie die Durch-
setzung der guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft.
Im Folgenden werden schwerpunktmäßig diejenigen
Akzeptanzprobleme im Umfeld von Projekten behandelt,
bei denen die Initiative vom Naturschutz ausgeht.

79. Nicht nur „harte“ Interessengegensätze aufgrund
von Nutzungskonflikten oder finanziellen Einbußen, son-
dern auch unterschiedliche Wertvorstellungen sowie eine
von beiden Seiten als unbefriedigend empfundene Atmo-
sphäre der Kommunikation erschweren die Zusammen-
arbeit zwischen Naturschutzvertretern, Landnutzern und
der einheimischen Bevölkerung (umfassend STOLL,
1999, m. w. N.). Es lassen sich fünf Gruppen von Grün-
den für Akzeptanzdefizite im Naturschutz unterscheiden:

1. Ökonomische Nachteile bzw. ungünstige Rahmen-
bedingungen finanzieller und organisatorischer Art,

2. mangelnde Vertrautheit mit Naturschutzzielen,

3. konträre Werthaltungen und Überzeugungen,

4. Kommunikationsformen, die von den Beteiligten als
unbefriedigend oder als autoritär erlebt werden und

5. Angst vor Verhaltenseinschränkungen, Bevormundung
und Fremdbestimmung.

Den genannten Gründen soll im Folgenden näher nach-
gegangen werden.

Ökonomische Nachteile bzw. ungünstige Rahmen-
bedingungen finanzieller und organisatorischer Art

80. Vorbehalte gegen Ziele des Naturschutzes können
nicht verwundern, wenn die betroffenen Personen oder
Gruppen finanzielle Einbußen oder ähnliche Nachteile
wie etwa Bewirtschaftungserschwernisse in Kauf nehmen
müssen. Diese Gründe sind insbesondere bei Konflik-
ten mit direkt betroffenen Landnutzern relevant. Die
verhältnismäßig geringen finanziellen Mittel des Natur-
schutzes (näheres Abschn. 5.1.2), die auch in der Wirt-
schaft einer Region kaum nennenswert ins Gewicht fallen
(s. NNA, 2001), lassen Kooperationsangebote des Natur-
schutzes in den Augen der Landnutzer häufig unattraktiv
oder sogar unglaubwürdig erscheinen. So wird in diesem
Zusammenhang gemutmaßt, dass letztlich doch der bil-
ligste Weg – die Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen
mit hoheitlichen Mitteln auf Kosten der Nutzer – ein-
geschlagen wird.

Typischerweise tritt die Naturschutzverwaltung als Bitt-
stellerin auf, die nur verhältnismäßig wenig zu bieten hat.
Einen besonders starken Vertrauensverlust erleidet der
Naturschutz dann, wenn einmal gewährte Kompensa-
tionszahlungen dauerhaft oder vorübergehend zurückge-
nommen werden, wie z. B. im Falle des Erschwernis-
ausgleichs für die Landwirtschaft in Niedersachsen ge-
schehen (SCHRAMEK, 2001, S. 71). Die Bedeutung der
finanziellen Komponente zeigen auch mehrere Untersu-
chungen zur Umsetzung von Agrarumweltprogrammen

3 Akzeptanzdefizite im Naturschutz
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auf, in denen festgestellt wurde, dass die finanzielle An-
reizwirkung für Landwirte die wichtigste Entscheidungs-
komponente ist, um an Agrarumweltprogrammen teil-
zunehmen. Der zweitwichtigste angegebene Grund ist das
Interesse an Umwelt und Naturschutz (vgl. hierzu z. B.
SCHRAMEK, 2001, S. 71; LEL, 1998, S. 22).

Doch auch wenn Ausgleichszahlungen für Einzelflächen
zur Verfügung stehen und eine grundsätzliche Akzeptanz
der Nutzer vorhanden ist, wird diese z. T. durch kompli-
zierte Auflagen wieder infrage gestellt. Mangelndes Ver-
ständnis der Landnutzer für den Sinn von Bewirtschaf-
tungseinschränkungen kann ebenfalls eine Ursache dafür
sein, dass die Bereitschaft zur Teilnahme wieder erlischt.
Die Bedeutung unterschiedlicher Entscheidungsgründe
für die Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen erschließt
sich anschaulich am Beispiel des „Förderprogramms
umweltschonende Landwirtschaft“ (FUL) in Rheinland-
Pfalz (Abb. 3-1).

Kritik an diesem Programm wird auch in Bezug auf den
umfangreichen bürokratischen und arbeitstechnischen
Aufwand sowie die starren, z. T. als praxisfern empfun-
denen Nutzungsregelungen geübt (PÖLKING und
MOHRBACH, 1999 ; s. auch Abb. 3-1). Diese Faktoren
können dazu führen, dass Naturschutzmaßnahmen abge-
lehnt werden, obwohl die Betroffenen die Naturschutz-

ziele grundsätzlich befürworten. Nur ein Viertel der Be-
fragten berichtete von positiven Imageeffekten durch die
Teilnahme am FUL. Hierzu zählten häufig Landwirte, die
durch Direktvermarktung ihrer Fleischprodukte Vorteile
bei der Vermarktung erzielten (PÖLKING und MOR-
BACH, 1999, S. 52). Erste Erfahrungen in den Ländern
mit der Kontrolle der Agrarumweltprogramme deuten da-
rauf hin, dass viele Landwirte in der Anlaufphase der Pro-
gramme Schwierigkeiten mit der Einhaltung der Auflagen
hatten. Erst die Ergebnisse der Länder-Evaluationen, die
im Jahre 2003 zu erwarten sind, werden darüber jedoch
genauere Aussagen zulassen.

81. Auch bei der Anwendung der Eingriffsregelung ent-
stehen Akzeptanzdefizite durch komplizierte Auflagen
und aus der Sicht der Betroffenen unnötige Einschränkun-
gen z. B. hinsichtlich der Verwendung von Pflanzenarten
und Wegebelägen bei der Umsetzung von Kompensa-
tionsmaßnahmen (WOLF, 2001, S. 489; MEYHÖFER,
2000, S. 38 ff.). Nicht zuletzt führt die Einschränkung der
freien Verfügbarkeit über das private Eigentum bei der
Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen häufig zu ei-
ner äußerst geringen Bereitschaft zur konstruktiven Mit-
arbeit (vgl. u. a. WOLF, 2001, S. 489 f.; für die Bauleit-
planung: WEIHRICH, 1997, S. 89; PREISLER-HOLL
et al., 1996, S. 138).

Sonstige Gründe

Ökol. Image verbessern

Arbeitswirtschaftliche Vorteile

Gesundheits- und Altersgründe

Flächen waren ohnehin ertragsschwach

Günstige Einpassung in den Betriebsablauf

Interesse an Umwelt und Naturschutz

Einkommensvorteil

0 10 20 30 40

Abbildung 3-1

Entscheidungsgründe für die Teilnahme am „Förderprogramm umweltschonende Landwirtschaft“
(FUL) in Rheinland-Pfalz

Beantwortung der Frage: „Bitte nennen Sie die wichtigsten Gründe für Ihre Entscheidung, an den Agrarumweltprogrammen teilzunehmen“.
Angegeben ist die Häufigkeit der Nennungen in Prozent von den gesamten Nennungen (Mehrfachnennungen waren möglich).
Quelle: PÖLKING und MOHRBACH, 1999



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 47 – Drucksache 14/9852

Die dem Naturschutz bereits im Zusammenhang mit den
Agrarumweltprogrammen z. T. vorgeworfene Unglaub-
würdigkeit (s. Tz. 80) wird im Falle der Eingriffsregelung
durch eine Ungleichbehandlung bei der Aufbürdung fi-
nanzieller Lasten zusätzlich geschürt. Die vorhandenen
bundesrechtlichen Regelungen zur Eingriffsregelung bie-
ten den Ländern und Kommunen im Vollzug viel Inter-
pretationsspielraum (KIEMSTEDT, 1996, S. 93). So gibt
es kein einheitliches Verfahren für die Ermittlung des
Kompensationsbedarfs. Dies führt zu unterschiedlich ho-
hen Kompensationskosten für den gleichen Eingriff in 
benachbarten Gemeinden oder Bundesländern (vgl. z. B.
OLES, 2001, S. 213 ff.; KÖPPEL et al., 1998, S. 359 f.).
Nicht nur für den Vorhabenträger und die Öffentlichkeit
ist dies schwer nachvollziehbar. Auch in gerichtlichen
Auseinandersetzungen werden die Kompensationsfor-
derungen hierdurch angreifbar (HOPPENSTEDT und
RUNGE, 1998, S. 79).

Mangelnde Vertrautheit mit Naturschutzzielen

82. Die unzureichende Zugänglichkeit und Vermittlung
von Informationen zu den Schutzzielen oder zu den zu
schützenden Prozessen im Naturhaushalt sowie zu ande-
ren Entscheidungshintergründen mindert die Nachvoll-
ziehbarkeit der Ergebnisse. Sie erschwert es bestimmten
Akteursgruppen, sich adäquat am Kommunikationspro-

zess zu beteiligen. Häufig fehlt ein multilateraler Dialog,
der diese Kenntnisse vermitteln und eine Annäherung von
Standpunkten durch Lernprozesse bewirken könnte. Da-
durch verhärten sich die Positionen und Spielräume für
mögliche einvernehmliche Problemlösungen bleiben un-
genutzt (BISCHOFF und HÜCHTKER, 1996, S. 30 f.;
HOFMANN-HOEPEL, 1994; HOFFMANN-RIEM, 1994,
S. 595 f.; KOCH, 1994, S. 69; SELLE, 1996, S. 70 f.).

Konträre Werthaltungen und Überzeugungen

83. Naturschutzvorhaben scheitern oft nicht aus sach-
lichen, sondern aus emotionalen Gründen (BÖTTCHER
und HÜRTER, 1995; KAULE et al., 1994; LUZ, 1994;
PONGRATZ, 1992; RENTSCH, 1988). Vorbehalte der
einzelnen Akteursgruppen aufgrund von verbreiteten Vor-
urteilen oder von negativen Schlüsselerlebnissen führen
zu Misstrauen bis hin zu Blockaden (BISCHOFF und
HÜCHTKER, 1996, S. 27; vgl. auch HEILAND, 2000,
S. 11; WIEDEMANN, 1995; LUZ, 1994; MÜLLER,
1986, S. 1). In den Untersuchungen zur Akzeptanz der
Agrarumweltprogramme in Rheinland-Pfalz wurde z. B.
deutlich, dass ein Teil der Betriebe (7 %) sogar eine Ver-
schlechterung des Images bei Berufskollegen und in der
Öffentlichkeit hinnehmen musste: Grund war das „unge-
pflegte“ Aussehen der Förderflächen (PÖLKING und
MORBACH, 1999, S. 52; vgl. Abb. 3-2).

Abbildung 3-2

Kritikpunkte am „Förderprogramm umweltschonende Landwirtschaft“ (FUL) in Rheinland-Pfalz 
und die prozentuale Häufigkeit ihrer Nennungen

Quelle: PÖLKING und MORBACH, 1999
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Kommunikationsprobleme

84. Das häufigste Problem in der Kommunikation zwi-
schen Naturschützern und Adressaten von Maßnahmen
besteht in der mangelnden Transparenz der Vorgehens-
weisen und des Für und Wider von Naturschutzprojekten.
Dadurch entstehen Misstrauen und Gerüchte darüber,
„was der Naturschutz vorhat“. Die verschiedenen In-
teressengruppen bringen z. B. sehr unterschiedliche
Sichtweisen, Problemwahrnehmungen und Bewertungen
mit. So ist ein aus Naturschutzsicht wertvoller Lesestein-
wall für die beteiligten Einheimischen eine Erinnerung 
an harte Arbeit und schlechten, steinigen Boden. Wer-
den diese Auffassungsunterschiede im Kommunika-
tionsprozess nicht transparent gemacht, erschwert dies 
die Verständigung zwischen den Akteuren erheb-
lich (BISCHOFF und HÜCHTKER, 1996, S. 28; 
WIEDEMANN, 1995; KAULE et al., 1994). Protest-
haltungen können entstehen, wenn betroffene Akteure 
gar nicht oder erst so spät in ein Verfahren einbezogen
werden, dass wichtige Entscheidungen bereits getroffen
sind. Bei den Akteuren entsteht dann der Eindruck, vor
vollendete Tatsachen gestellt zu werden (HEILAND,
2000, S. 11; STOLL, 1999; STIERAND, 1993, S. 145;
EBERT et al., 1992, S. 92; HOLZNAGEL, 1990, S. 90).

Auch eine geringe Kompromissbereitschaft der Natur-
schutzvertreter, mangelnde Flexibilität und die Ver-
steifung auf Vorgaben, zu denen es offensichtlich Alter-
nativen gäbe, rufen emotionale Ablehnung hervor 
(s. HEILAND, 2000, S. 12). Versuche von Natur-
schutzvertretern, moralischen Druck auszuüben, oder ein
übergroßes Sendungsbewusstsein können die Kommuni-
kation erschweren, da sich Landnutzer dadurch in ihrer ei-
genen moralischen Integrität angegriffen fühlen. Ein im
Einzelfall möglicherweise angebrachtes konfrontatives
Auftreten erschwert eine spätere konstruktive Zusam-
menarbeit und Kommunikation mit zunächst „bekämpf-
ten“ Akteuren (KARGER, 1995). Umweltpolitische Ak-
teure haben in der Regel nicht nur in einem Regelungsfeld
miteinander zu tun, sondern in mehreren. Dadurch besteht
die Gefahr, dass sich Konflikte aus einem von Konfron-
tation geprägten Bereich in andere Regelungsfelder über-
tragen, in denen die Möglichkeit kooperativer Problem-
lösungen bestünde. Zudem manövrieren sich Akteure, die
ausschließlich konfrontative Strategien anwenden, auf
Dauer in eine Position der Isolation, aus der heraus sie
keine Chance mehr haben, Gehör in der breiten Öffent-
lichkeit zu finden (MAYNTZ, 1987).

Angst vor Verhaltenseinschränkungen,
Bevormundung und Fremdbestimmung

85. Gerade im Zusammenhang mit Naturschutzmaß-
nahmen ist eine weit verbreitete Ablehnung gegenüber
behördlichen Entscheidungen zu beobachten, die als
hierarchische („Top-down“-)Regulierung wahrgenom-
men werden. Im Falle von Schutzgebietsausweisungen 
ist diese Befürchtung nicht unbegründet, da die Un-
terschutzstellung zumindest eine Erhaltung des Status quo
verlangt, der Landnutzer also auf Nutzungsoptionen ver-
zichten muss (Tz. 80). In Fallstudien wurde deutlich, dass

Landwirte jedoch selbst gegenüber dem Vertragsnatur-
schutz die Empfindung entwickeln können, dass autori-
tärer Zwang ausgeübt wird, obwohl eine Teilnahme am
Vertragsnaturschutz im Prinzip freiwillig ist. Dies ist ins-
besondere der Fall, wenn Vertragsnaturschutz in Schutz-
gebieten angeboten wird. Da die Naturschutzbehörden
über die Schutzgebietsverordnung schärfere Nutzungs-
auflagen verhängen könnten, fühlen sich viele Landwirte
erpresst (BRENKEN, 2002, S. 68 f.).

Haben die Beteiligten den Eindruck, dass ihre Einfluss-
möglichkeiten auf den Planungs- und Entscheidungspro-
zess unzureichend sind, wirkt dies konfliktverschärfend
und kann zu Blockaden und anderen Strategien der Inte-
ressendurchsetzung führen (BISCHOFF und HÜCHTKER,
1996, S. 33; HOLZNAGEL, 1990, S. 95 f.). Auch
flächenscharfe Darstellungen möglicher Naturschutz-
maßnahmen, die ohne vorherige Kontaktaufnahme zu den
Grundeigentümern durchgeführt werden, wirken akzep-
tanzmindernd (HEILAND, 2000, S. 11) und führen bei
den Betroffenen zu einem generellen Misstrauen gegen-
über dem Naturschutz. Im „Forum Elbtalaue“ löste bei-
spielsweise eine von Naturschutzseite präsentierte Karte
„Entwicklungspotential aus Naturschutzsicht“, in der
etwa ein Drittel der Fläche als „Schwerpunktbereich mit
Eignung für eigendynamische natürliche Entwicklung“
gekennzeichnet war, große Befürchtungen und Wider-
stände der Betroffenen aus (DONNER und SCHMIDT,
2000, S. 64).

Hemmnisse in kooperativen und integrativen
Naturschutzansätzen

86. Als Lösung für die meisten der angesprochenen 
Akzeptanzprobleme werden häufig kooperative Natur-
schutzstrategien, die Schutz und Nutzung integrieren,
empfohlen. Obwohl Naturschutzprojekte, die eine Ko-
operation mit den Nutzern anstreben, in den letzten Jah-
ren durch verschiedene Institutionen und Programme wie
z. B. das LEADER+-Programm der EU intensiviert wur-
den, stellen erfolgreiche Beispiele noch immer Einzelfälle
dar. Viele Projekte zur Vermarktung naturschutzkonform
erzeugter Produkte oder zur Förderung des Tourismus, die
mit viel Enthusiasmus vonseiten des Naturschutzes be-
gonnen wurden, entwickelten sich sehr langsam, blieben
auf der Strecke oder zeigten nur geringe Erfolge. Trotz der
unbestritten besseren Akzeptanz, die kooperative Projekte
bei den Landnutzern hervorrufen, hat sich diese Form der
Umsetzung von Naturschutzzielen bislang nicht als vor-
herrschendes Instrument durchsetzen können. Um dies zu
erklären, müssen die Erfolgsfaktoren für kooperative Pro-
jekte, die so genannte Gewinnerkoalitionen erzeugen,
näher betrachtet werden. Ausschlaggebend für die erfolg-
reiche Initiierung und Umsetzung solcher Projekte sind
folgende Faktoren (vgl. BLUM et al., 2000; BRENDLE,
1999):

– Es muss ein Mindestmaß an Problemdruck und Lö-
sungswillen bei den Akteuren vorhanden sein. Ein für
die Naturschutzprojekte förderlicher Problemdruck
entsteht nicht nur durch einen kritischen Zustand von
Natur und Landschaft. Vielmehr spielen die von den
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Akteuren subjektiv wahrgenommenen ökonomischen,
sozialen oder politischen Problemlagen eine entschei-
dende Rolle.

– Engagierte Einzelpersonen, die das Projekt von der
Idee bis zur Umsetzung zu „ihrer Sache“ machen, sind
zentral für einen erfolgreichen Ablauf eines Projektes.
Einflussreiche und durchsetzungsfähige Akteure müs-
sen sich für das Projekt einsetzen.

– Der Aufbau eines Netzes von Fürsprechern muss ge-
lingen. Dies ist in der Regel nur bei personeller Kon-
tinuität in den Naturschutzorganisationen, von denen
die Impulse ausgehen, möglich. Ein solches Akteurs-
netzwerk ermöglicht schnelles und unkompliziertes
Handeln, unter anderem zur Mobilisierung von Res-
sourcen für das Projekt.

– Die Projekte sollten sich an vorhandene rechtliche und
finanzielle Steuerungsinstrumente anschließen.

– Günstig wirken sich Erfolge bereits in der Anfangs-
phase sowie ein aktives und vorsorgendes Umfeld-
management aus.

– Prozesskompetenz und ausreichende personelle Aus-
stattung bei den Projektträgern sind unerlässlich.

87. Akzeptanzprobleme bei Naturschutzprojekten erge-
ben sich vor diesem Hintergrund vor allem dann, wenn

– die zur Initiierung und Durchführung erforderlichen
finanziellen und personellen Ressourcen fehlen;

– sich die zuständigen Behördenvertreter nicht ausrei-
chend für das Projekt einsetzen (können), weil ihnen
Zeit, Motivation oder das nötige Durchsetzungsver-
mögen fehlen;

– der Problemdruck relativ gering ist und Lösungen
durch die Betroffenen nicht für erforderlich gehalten
werden und

– sich für die jeweiligen Akteure kein oder im Vergleich
zu den zugemuteten Einschränkungen oder zum Auf-
wand ein zu geringer Nutzen ergibt.

Die genannten Negativfaktoren sind unter den Bedingun-
gen, unter denen gegenwärtig der größte Anteil der Na-
turschutzarbeit geleistet wird, relativ häufig anzutreffen.
Es erscheint nicht hinnehmbar, dass der Erfolg des Natur-
schutzes vielfach von zufälligen lokalen Umständen ab-
hängt.

3.2 Akzeptanzdefizite innerhalb von
Schutzgebieten

88. In Großschutzgebieten treten Akzeptanzdefizite in
besonders ausgeprägter Form auf. Dies ist vor allem da-
rauf zurückzuführen, dass der Naturschutz insbesondere
in Nationalparken sowie z. T. auch in Biosphärenreser-
vaten absoluten Vorrang genießt und menschliche Nut-
zungen nur insofern erlaubt sind, als sie mit dem gesetz-

lich verankerten Schutzzweck vereinbar sind. Damit 
werden den Betroffenen Nutzungseinschränkungen ab-
verlangt, die nicht selten als Schikanen empfunden und 
daher abgelehnt werden (umfassend STOLL, 1999,
m. w. N.).

Die Ausweisung kleinerer Naturschutzgebiete führt zwar
auch zu Konflikten mit den jeweils betroffenen Land-
nutzern (s. Fallstudie in MARSCHALL, 1998), kleinere
Naturschutzgebiete werden in der Regel jedoch von der
Mehrheit der lokalen Bevölkerung eher akzeptiert als der
großräumige Naturschutz, wie er für Nationalparke
charakteristisch ist. Hier fühlen sich größere Gruppen ne-
gativ betroffen. Die daraus erwachsende Ablehnung ma-
nifestiert sich in Bürgerinitiativen gegen die Einrichtung
von Nationalparken oder gegen deren Erweiterung, wie
z. B. Bayerischer Wald und Wattenmeer, in Vereinsgrün-
dungen, rechtlichen Schritten, Kundgebungen und Nicht-
befolgung von Verhaltensregeln bis hin zu Akten von
Vandalismus (umfassend STOLL, 1999). Man spricht in
diesem Zusammenhang auch von einem „Akzeptanz-
krater“, dessen Radius vornehmlich die auf dem Gebiet
des Nationalparks gelegenen Gemeinden betrifft
(RENTSCH, 1988). Ein anschauliches Beispiel hierfür ist
der Konflikt um die Ausweisung des geplanten hessischen
Nationalparks Kellerwald. Während die umliegenden
größeren Städte den Nationalpark befürworteten, wurde
er von den unmittelbar im Gebiet und in der direkten Um-
gebung gelegenen Gemeinden abgelehnt (HARTHUN,
1998). Unklar ist bisher, wie groß der Kreis der National-
parkgegner in der Bevölkerung tatsächlich ist und welche
Rolle Meinungsführer aus bestimmten Nutzergruppen
spielen.

89. Eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Untersu-
chungen hat sich in den vergangenen Jahren den ökono-
mischen, kulturellen, psychischen und sozialen Ursachen
der Akzeptanzdefizite in Schutzgebieten zugewandt
(STOLL, 1999; auch HEILAND, 2000, m. w. N.). Fall-
studien gibt es zum Unteren Odertal (MÜLLER, 2001),
zur Elbtalaue (DONNER und SCHMIDT, 2000; 
WIEHR, 1997), zur Vorpommerschen Boddenlandschaft
(KATZENBERGER, 2000), zum Landschaftsschutz-
gebiet Rügen (ALBERT, 2000) und zum Hochharz 
(GAFFERT, 1998). Die folgende Darstellung stützt sich
auf diese Arbeiten.

90. Die Wahrnehmungsmuster der lokalen Bevölkerung
und der behördlichen sowie der privaten Naturschützer
unterscheiden sich stark voneinander. Während sich
Naturschützer in ihrer Wahrnehmung an naturschutzfach-
lichen Kriterien wie Repräsentativität, Seltenheit, Grad
der Gefährdung oder Raumbedeutsamkeit von Arten und
Biotoptypen orientieren, nehmen Betroffene ihre traditio-
nellen Nutzungsformen und ihre lokalen Gewohnheiten
zum Maßstab. Die Schutzgebiete werden gleichsam durch
verschiedene „Linsen“ gesehen. Die Naturschützer sehen
vornehmlich Standorte, Lebensräume und Arten, während
die Bewohner der Region sich auf ihre soziokulturelle 
Lebenswelt beziehen. Wirkliche oder auch nur be-
fürchtete Einschränkungen gewohnheitsrechtlicher Zu-
gangs- und Nutzungsmöglichkeiten in den Kernzonen der
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Nationalparke beeinträchtigen die Akzeptanz. Hinzu
kommt, dass die Folgeeffekte, die einen langfristigen
Nutzen des Nationalparks für die Regionalentwicklung
bedeuten könnten (Lebensqualität, Produkte aus der Re-
gion, Entwicklung des Tourismus usw.), mit Unsicher-
heiten behaftet sind, während die Regulierungen unmit-
telbar spürbar einschränkende Wirkung entfalten. Die
generellen Wohlfahrtseffekte von Großschutzgebieten 
erfahren zwar eine differenzierte Betrachtung in der
Fachliteratur (z. B. Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin; ROMMEL, 1999); aus der Sicht der Betroffenen
hingegen stehen einzelne Schädigungen oder Einschrän-
kungen im Vordergrund. Häufig werden solche Vor-
kommnisse mit einem anekdotischen Charakter versehen,
der den Naturschutz in ein schlechtes Licht rückt.

Selten wird der Naturschutz mit zukunftsweisenden Zie-
len in Verbindung gebracht. Vielmehr steht er im Ruf, nur
zu verhindern und Entwicklungen „abzuwürgen“. Eine
Orientierung an historischen Referenzzuständen verleiht
dem Naturschutz ein rückwärtsgewandtes „Image“ („mu-
sealer Naturschutz“). Es entsteht häufig der irrige, aber
hartnäckige Eindruck, als wolle der Naturschutz auch zu
den materiellen und sozialen Lebensverhältnissen der Re-
ferenzepochen (z. B. Mitte des 19. Jahrhunderts) zurück-
kehren. Der Volksmund spricht dann rasch von „Mittel-
alter“ oder „Steinzeit“. Als akzeptanzschädlich haben sich
Versuche erwiesen, vormoderne Berufe (Weben, Töpfern,
Körbeflechten usw.) mit Nationalparken und Biosphären-
reservaten in Verbindung zu bringen (KATZENBERGER,
2000, S. 76). Auch die Schutzgebietsterminologie
(„Park“, „Reservat“) ist in Bezug auf die Akzeptanz 
wenig glücklich, da sie ungewollte Assoziationen weckt
(Tz. 292). Betroffene fühlen sich damit leicht als „Einge-
borene“ oder „Ureinwohner“ eingestuft. Auch Ängste vor
„Vertreibung“ oder „Aussperrung“ des Menschen sind
weit verbreitet.

Ein grundsätzliches Einverständnis mit der Naturschutz-
idee kann mit der Ablehnung des Nationalparks als
„unnötig strikt“ oder als „zu weit gehend“ verbunden wer-
den. Vor allem relativ sachkundige und mit den Schutz-
gebietskategorien vertraute Personen erklären in den In-
terviews häufig, dass sie mit einem Biosphärenreservat
oder mit einem Naturpark einverstanden wären, aber ei-
nen Nationalpark mit „all seinen Einschränkungen“ ab-
lehnen (MÜLLER, 2001, S. 46; vgl. KATZENBERGER,
2000, S. 64). Häufig ist somit nicht die Unterschutzstel-
lung des Gebietes als solche strittig, sondern die Wahl der
Schutzkategorie. Dies betrifft besonders alte Kulturland-
schaften mit dauerhafter menschlicher Nutzung (Darß,
Unteres Odertal, Elbtalauen u. a.). Hier wird mehrheitlich
die Leitlinie des Kulturlandschaftsschutzes favorisiert.
Auch der Artenschutz findet breite Zustimmung; zurück-
gewiesen wird aber meist das Ziel des Prozessschutzes.
An diesem für Nationalparke zentralen Punkt sind die
Wertdivergenzen zwischen Naturschützern und der loka-
len Bevölkerung in vielen Fällen besonders stark ausge-
prägt. Eine ursprüngliche, allgemeine Zustimmung für
den Naturschutz kann in Ablehnung umschlagen, sobald
deutlich wird, welche Ziele mit der Einrichtung eines 
Nationalparks verfolgt werden. Allerdings gibt es auch

Hinweise darauf, dass sich die Akzeptanz des Pro-
zessschutzes in einigen Fällen allmählich verbessert
(MÜLLER, 2001, S. 70).

Das Kriterium der „Geeignetheit“ einer Fläche als mög-
licher Nationalpark (§ 24 BNatSchG n. F.) impliziert, dass
das Gebiet eher extensiv genutzt wurde und wird. Gerade
die Tatsache, dass sich ein Gebiet als Nationalpark bzw.
zur Entwicklung eines Nationalparks eignet, wird von der
örtlichen Bevölkerung als Beleg dafür genommen, dass
sie selbst sehr wohl in der Lage seien, den schützens-
werten Charakter dieses Gebietes zu bewahren. Der Na-
tionalpark wird daher teilweise als unverdiente Strafe für
einen „richtigen“ Umgang mit der Natur empfunden
(KATZENBERGER, 2000, S. 63).

Während im Landschaftserleben der meisten Menschen
„Wildnis“ auch positiv besetzt ist und mit Abenteuer 
und Anregung in Verbindung gebracht wird (vgl.
Tz. 20 ff., 36), werden von der lokalen Bevölkerung häu-
fig die Gefahren und Nachteile betont, die entstehen,
wenn die Natur sich selbst überlassen bleibt. Genannt
werden Mückenplage durch Wiedervernässung, Bor-
kenkäferbefall, Unkrautausbreitung, Gefahren durch Ein-
schränkungen des Küstenschutzes oder durch möglicher-
weise einwandernde Wölfe usw. Das Konzept des
Wildnis- und des Prozessschutzes wird als ein riskantes
Naturexperiment eingeschätzt (KATZENBERGER, 2000,
S. 73). Solche Ängste werden durch unsachliche In-
formationskampagnen der Nationalparkgegner gezielt 
geschürt und verstärkt, so wenn beispielsweise Gesund-
heitsgefahren durch einen angeblichen Pilzbefall in riesi-
gen Totholzflächen dramatisiert werden (HARTHUN,
1998, S. 224).

Häufig werden Heimat-Argumente und Argumente kul-
tureller Identität gegen den Prozessschutz ins Feld geführt
(HARTHUN, 1998, S. 224). Nicht selten werden die 
Konflikte zwischen Prozess- und Artenschutz betont
(MÜLLER, 2001, S. 67 f.), denn Prozessschutz kann zum
lokalen Verlust von Arten führen, die an extensive
Landnutzungsformen angepasst sind.

91. Nationalparke können gemäß geltender Rechtslage
nicht nur aufgrund der Tatsache ausgewiesen werden,
dass sie sich auf einem maßgeblichen Flächenanteil in ei-
nem vom Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zu-
stand befinden (§ 24 BNatSchG n. F.). Es reicht bereits
aus, dass das fragliche Gebiet oder Teile davon geeignet
sind, sich in einen Zustand zu entwickeln, der diesem
primären Ziel entspricht. Die aus der Sicht des Natur-
schutzes zu begrüßende Betonung des Entwick-
lungsgedankens im novellierten Bundesnaturschutz-
gesetz verstärkt die Angst vor allem der betroffenen
Landnutzer vor einem „Auslaufenlassen“ der Landnut-
zung. Auch wenn lange Übergangszeiträume bis zur voll-
ständigen Einstellung der Nutzung eingeräumt werden,
wird dies häufig als unfaire „Salami-Taktik“ des Natur-
schutzes gedeutet. Der gewährte Bestandsschutz verbes-
sert insofern nicht notwendigerweise die Akzeptanz, son-
dern ruft teils empörte, teils resignative Reaktionen
hervor. Details der Pflege- und Entwicklungspläne wer-
den häufig als unzumutbare Härten empfunden, deren
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ökologischer Sinn den Betroffenen nicht einleuchtet. Dies
betrifft beispielsweise Einschränkungen der Küsten-
fischerei, des Freizeitangelns, sporadischer Nutzungsfor-
men wie das Sammeln von Beeren oder Pilzen sowie das
Verbot der Jagd. Die Einschränkungen und allmähliche
Beendigung dieser Formen der stofflichen Naturnutzung
sind jedoch Charakteristika von Nationalparken (Tz. 94),
über die aus der Sicht der Naturschützer nicht verhandelt
werden darf, da man andernfalls die Schutzkategorie
„Nationalpark“ als solche grundsätzlich infrage stellen
würde. Dieses Strukturproblem erschwert Kompromiss-
lösungen.

Das Verhalten der Naturschützer wird extrem kritisch und
misstrauisch beobachtet. Häufig werden Vertreter des
behördlichen Naturschutzes pauschal als „Grüne“ be-
zeichnet. Vor dem Hintergrund solcher Fehlidentifika-
tionen werden Glaubwürdigkeitsansprüche hoch angesetzt
(KATZENBERGER, 2000). Können die ehrenamtlichen
oder behördlichen Naturschützer diesen Ansprüchen nicht
ständig genügen, so gelten sie als unglaubwürdig („Die fah-
ren ja auch mit dem Auto durch den Wald!“). Die Angemes-
senheit dieser Ansprüche wird nur selten reflektiert.

Die Ablehnung von „Fremdbestimmung“ und „Natur-
schutzbürokratie“ ist generell ausgeprägt. Die Vorgehens-
weise von Landespolitikern und Behörden wird von einer
Mehrzahl der Befragten allgemein als intransparent, un-
informativ, autoritär und nicht demokratisch empfunden.
Ausdrücke wie „überstülpen“ oder „bevormundet wer-
den“ finden sich in sämtlichen Fallstudien. Beklagt wer-
den fehlende Mitsprachemöglichkeiten. Häufig werden
„basisdemokratische“ Argumente vorgebracht. Die Regu-
lierung von Verhalten in der Natur verleiht dem behörd-
lichen Naturschutz in den Augen vieler Nutzer admi-
nistrative, autoritäre und dogmatische Züge und ein ent-
sprechendes Negativ-Image.

Nur selten bilden sich stabile Allianzen aus Naturschutz-
behörden und lokalen Meinungsführern, die für die Be-
lange des Naturschutzes öffentlich eintreten und Vorbild-
funktion übernehmen. In der Regel baut sich ein diffuser
und konformistischer Gruppendruck gegen den Natur-
schutz auf, der auch die nicht direkt Betroffenen erfasst.
Diese Stimmung erschwert oder verhindert es, dass Grup-
pen, deren Interessen mit den Zielen des Naturschutzes
durchaus verträglich sind oder sein könnten (Tourismus,
Gastronomie usw.), sich öffentlich zu Wort melden und
Allianzen mit den Naturschützern eingehen. Dies wie-
derum führt zu der schwer aufzubrechenden Situa-
tion, dass die Naturschützer in Nationalparken häufig zu
isolierten Außenseitern werden (STOLL-KLEEMANN,
2001).

92. In den neuen Bundesländern haben Akzeptanz-
defizite ein besonderes Profil. Hier wird der behörd-
liche Naturschutz oft als „westlich“ verstanden. Die
Einschränkungen durch den Naturschutz werden als Wi-
derspruch zu den neu erworbenen Vorstellungen von
„westlicher Freiheit“ empfunden. Die unreflektierten
Ideale „westlicher Freiheit“ verbinden sich häufig mit der
Ablehnung einer Fremdbestimmung durch Westdeutsche.
Dies zeigt sich besonders dann, wenn die Führung der 

Nationalparke hauptsächlich aus den alten Bundesländern
stammt. Nicht selten trifft man sogar auf eine Einordnung
des Naturschutzes in antidemokratische Traditionen.

93. Akzeptanzdefizite prägen sich häufig zu festen, ste-
reotypen Einstellungen und Vorurteilsstrukturen aus, die
sich später kaum noch im Sinne des Naturschutzes be-
einflussen lassen. Es ist zurzeit offen, ob diese Einstel-
lungen lediglich spezifisch für die eher ältere Generation
sind oder ob, und wenn ja, in welcher Form sie sich auch
in der jüngeren Generation ausprägen.

IUCN-Kriterien als Grund für Akzeptanzdefizite

94. Viele Argumente gegen Nationalparke beziehen sich
auf den weitgehenden Ausschluss menschlicher Nutzung
(HUBO und KROTT, 1998). Aus diesem Grunde ist die
Ausrichtung der Nationalparkkonzepte an den Kriterien
und Kategorien der Internationalen Naturschutzorganisa-
tion IUCN (International Union for Conservation of Na-
ture and Natural Resources) zu diskutieren. Die IUCN
bemüht sich um eine weltweit einheitliche und anerkannte
Schutzgebietssystematik. Die Kategorien und Kriterien
der IUCN sind völkerrechtlich nicht verbindlich, werden
aber in vielen Staaten als Leitlinien für die Ausweisung
von Nationalparken und anderen Schutzgebieten benutzt.
Die IUCN ist von den Zielen und Idealen der US-ameri-
kanischen Wildnis-Bewegung geprägt. Sie ist im Kon-
text des internationalen Naturschutzes einflussreich, in
Deutschland über Fachkreise hinaus jedoch nur wenig be-
kannt. Für die lokale Bevölkerung sind die IUCN-Krite-
rien nicht maßgeblich, während viele Naturschützer sie
als normativ verbindlich oder zumindest als Idealziel an-
erkennen (exemplarisch PANEK, 1999; ähnlich KNAPP,
2001). Unter der Voraussetzung der Maßgeblichkeit der
IUCN-Kriterien (oder einer strikten Interpretation dieser
Kriterien) als dem „international gültigen Standard“ 
(PANEK, 1999, S. 266) erscheint die Situation in vielen
deutschen Nationalparken als unbefriedigend, sofern bei-
spielsweise stoffliche Nutzungen wie Jagd oder Fischerei
weiterhin auch in Kernzonen geduldet werden und nicht
ausdrücklich naturschutzfachlich erwünscht sind. Diese
Duldungspraktiken, durch die die Nationalparkverwal-
tungen Konflikte entschärfen wollen, erscheinen vor dem
Hintergrund einer strikten Auslegung der IUCN-Kriterien
für Nationalparke (Tab. 3-1, Seite 52) als Beispiele man-
gelnder Zielerfüllung (PANEK, 1999, S. 268).

95. Die IUCN-Kategorien und -Kriterien sind seit 1969
mehrfach geändert worden. Die derzeit gültigen sechs Ka-
tegorien sind seit 1994 in Kraft. Die strengste IUCN-
Schutzkategorie I, aufgeteilt in Kategorie Ia: „Strict Na-
ture Reserve“ und Ib: „Wilderness Area“ kann in West-
und Mitteleuropa scheinbar kein Gebiet erfüllen, da es
hier keine großen Wildnisgebiete mehr gibt. Kategorie-I-
Gebiete müssen von menschlichem Einfluss weitgehend
frei sein und frei gehalten werden können. 88 % der
Flächen der europäischen Kategorie-I-Gebiete befinden
sich in Norwegen, Finnland und Russland (KNAPP, 2001,
S. 223). Es wird neuerdings jedoch in Naturschutzkreisen
darüber diskutiert, ob Kernzonen der deutschen National-
parke oder auch andere Flächen unter Umständen die 
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Kriterien der Schutzgebietskategorie I erfüllen könnten.
In Kategorie-Ia-Gebieten gelten strikte Zugangsbeschrän-
kungen: Öffentlicher Zugang sollte, wenn überhaupt, 
nur in größeren Schutzgebieten dieser Kategorie erlaubt
sein und selbst dann sollte er auf markierte Pfade in 
einem kleinen Teil des Gebietes beschränkt werden 
(EUROPARC und IUCN, 1999, S. 23). Da in Mittel-
europa Kategorie-I-Gebiete nur klein sein können, impli-
ziert diese Aussage, dass sie für Menschen im Prinzip
nicht zugänglich wären. Die Forderung nach der Einrich-
tung von Kategorie-I-Gebieten ist neu. Daher können
über die Akzeptanz der möglichen Einrichtung solcher
Gebiete nur Vermutungen angestellt werden, die auf Ana-
logien zu den bekannten Akzeptanzproblemen beruhen.

96. Zurzeit ist die IUCN-Kategorie II („National Park“)
naturschutzstrategisch brisant. Die Kategorie II wurde
1969 in Anlehnung an die US-amerikanische Natio-
nalparkidee entworfen und mehrfach neu gefasst 
(GLAWION, 1999). Diese Neufassungen werden von 
Befürwortern der Übertragung dieser Kategorien auf
deutsche Nationalparke als eine kontinuierliche Fort-

entwicklung der Schutzgebietskategorien gedeutet, wäh-
rend Kritiker hierin nur eine grundlose Verschärfung 
sehen. Für die IUCN ist ein Nationalpark ein terrestri-
sches oder marines Gebiet, „das unter anderem dazu be-
stimmt ist, die ökologische Unversehrtheit eines oder
mehrerer Ökosysteme für diese und zukünftige Genera-
tionen zu erhalten“ (nach EUROPARC und IUCN, 1999,
S. 26). Das Gebiet eines Nationalparks soll groß genug
sein, um ein oder mehrere „vollständige Ökosysteme“ zu
umfassen. Das verwendete Konzept der ökologischen
Unversehrtheit („ecological integrity“) ist allerdings 
kein streng naturwissenschaftlicher Begriff, sondern ein
„wertgeladenes“ Konstrukt, das im Kontext ökozen-
trischer Umweltethiken häufig vertreten wird (etwa
WESTRA, 1994). Zu dem Zweck der Erhaltung ökosys-
temarer Integrität soll ein Gebiet in einem vom Menschen
möglichst unbeeinflussten Zustand erhalten bleiben oder
aber in den Fällen, in denen menschliche Nutzung statt-
gefunden hat, in weiten Teilen der natürlichen Dynamik
überlassen werden. Als Ziel gilt gemäß einer strikten Les-
art dieser Zielstellung ein dauerhafter Zustand völligen

Kategorie Definition 

I

Ia: Strenges Naturschutzgebiet (Strict Nature Reserve): streng geschütztes Gebiet (Land oder 
Meer) mit außergewöhnlichen oder repräsentativen Ökosystemen, geologischen oder physischen 
Merkmalen oder Arten, die vor allem der Forschung und dem Umweltmonitoring dienen  
(z. B. Totalreservate) 
Ib: Wildnisgebiet (Wilderness Area): großes natürliches oder naturnahes Gebiet ohne dauernde 
oder signifikante Besiedlung, das zum Schutz seines natürlichen Zustandes erhalten wird  
(Prozessschutzgebiet, Wildnisgebiet) 

II

Nationalpark (National Park): streng geschütztes Gebiet zum Schutz von intakten Ökosys-
temen für kommende Generationen und zur Erholung; eine Ausbeutung und jede Nutzung 
oder Besiedlung, die dem Schutzzweck entgegensteht, ist ausgeschlossen. Förderung von  
Wissenschaft, Umwelterziehung und Erholung (Tourismus) in Einklang mit den Schutzzielen

III
Naturmonument (Natural Monument): Gebiet zum Schutz von einer/mehreren außergewöhn-
lichen Naturbildungen, die von besonderer Seltenheit, Repräsentativität, Ästhetik oder kultureller 
Bedeutung sind (Naturdenkmal) 

IV Biotopschutzgebiet/Artenschutzgebiet (Habitat/Species Management Area): Gebiet  
(Land oder Meer) mit aktivem Management/Pflege zum Erhalt bestimmter Biotope und Arten

V

Landschaftsschutzgebiet/Meeresschutzgebiet (Protected Landscape/Seascape): Terrestri-
sches Gebiet, Küsten- oder Meeresgebiet, in dem durch anthropogene Tätigkeit ein spezifischer 
Landschaftscharakter entstanden ist mit besonderem ästhetischen, ökologischen und/oder kultu-
rellem Wert und oft hoher biologischer Vielfalt. Schutz und Entwicklung dieser traditionellen 
Wechselwirkungen und der daraus resultierenden Biodiversität sind Hauptziel

VI Ressourcenschutzgebiet (Managed Resource Protected Area): Gebiet mit ökologisch  
nachhaltiger Nutzung der Ressourcen und überwiegend naturnahen Ökosystemen

Tabel le 3-1

Managementkategorien für Schutzgebiete (Protected Area Management Categories) nach IUCN

Übersetzung nach SSYMANK (1999) nach dem englischen Originaltext der Definitionen.
Quelle: IUCN, 1994
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Eingriffs- und Nutzungsverzichts auf mindestens 75 %
der Fläche. Unter dieser Zielsetzung sind die deutschen
Nationalparke in ihrem jetzigen Zustand allenfalls „Ziel-
nationalparke“ (SSYMANK, 2000, S. 4). Eine weniger
strenge Auslegung der IUCN-Kriterien bezieht die 75 %-
Forderung nicht auf die Prozessschutzflächen, sondern
auf die hauptsächlichen Ziele eines Nationalparks. Es
wird keine der beiden Deutungen als „richtig“ voraus-
gesetzt, da der Wortlaut der IUCN-Publikationen hier
Deutungsspielräume belässt. Da die Forderung nach 75 %
Prozessschutzflächen aber zurzeit die Diskussion prägt,
wird sie im Folgenden vorausgesetzt.

Außerhalb der EU werden in die IUCN-Kategorie II bei-
spielsweise die Parke von Bialowieza (Polen), Canaima
(Venezuela), Yellowstone (USA), Kruger (Südafrika)
oder Tongariro (Neuseeland) eingestuft. In Norwegen ist
es zurzeit umstritten, ob Spitzbergen (Svalbard) zur
Gänze als Nationalpark der Kategorie II ausgewiesen
werden soll, was mittel- oder langfristig bestimmte For-
men touristischer Nutzung außerhalb der Siedlungen
stark einschränken würde (beispielsweise Fahren mit Mo-
torschlitten). Mehr als die Hälfte der Flächen von europä-
ischen Kategorie-II-Gebieten befindet sich in Norwegen
und dem europäischen Teil der russischen Föderation.

Als Mindestgröße für Kategorie-II-Gebiete wird häufig
ein Richtwert von 10 000 ha angegeben (SSYMANK,
2000, S. 4). Die Größe des Gebietes ist allerdings gemäß
IUCN kein zwingendes Kriterium für eine Einstufung ei-
nes Schutzgebietes in Kategorie II (KNAPP, 2001). Ent-
scheidend ist vielmehr der Anteil der Totalschutzflächen,
auf denen stoffliche Nutzungen auszuschließen sind.
Hierunter fallen Land- und Forstwirtschaft, aber auch
Jagd und Fischfang (EUROPARC und IUCN, 1999,
S. 26). Auch sporadische Nutzungen wie das Sammeln
von Pilzen oder Beeren, die in den deutschen National-
parken häufig geduldet werden, sind unzulässig. Als
Übergangsfristen bis zur Beendigung dieser Praktiken
werden 20 bis 30 Jahre genannt.

Da die Kriterien der IUCN für Kategorie II nach der hier
zugrunde gelegten Interpretation hinsichtlich des Anteils
der Prozessschutzflächen strikter formuliert sind als hin-
sichtlich der absoluten Größe des Nationalparkgebietes,
kann man auch die Strategie verfolgen, die Gebietsgröße
zu reduzieren, um auf diese Weise den prozentualen An-
teil der Prozessschutzflächen zu erhöhen und dadurch
womöglich die Anerkennung durch die IUCN eher zu er-
langen. Ein Beispiel hierfür stellt der Internationalpark
„Unteres Odertal“ dar (MÜLLER, 2001). Bei bestehen-
den Nationalparken müssten dieser Strategie gemäß Zo-
nierungen gegebenenfalls geändert werden (SSYMANK,
2000). Da relativ kleine Nationalparke von größeren
Rand- und Pufferzonen umgeben sein müssen, wenn man
nicht eine reine Segregationsstrategie betreiben will, ver-
lagert man Probleme nur. Der Umweltrat rät sowohl aus
naturschutzfachlicher Sicht als auch unter Akzeptanz-
gesichtspunkten von dieser Strategie ab.

97. Mit Ausnahme der Nationalparke Bayerischer Wald,
Berchtesgaden sowie, überraschenderweise trotz seiner
geringen Größe und seiner touristischen Nutzung, 

Jasmund auf Rügen erfüllen die deutschen Nationalparke
die IUCN-Kriterien für die Kategorie II nicht. Die IUCN
stuft die übrigen deutschen Nationalparke in die Schutz-
kategorie V „Geschützte Landschaften“ ein. Viele andere
europäische Nationalparke befinden sich ebenfalls in die-
ser Kategorie (beispielsweise Dartmoor, Cévennes u. a.).
Im Kontext der Akzeptanzproblematik, aber auch mit
Blick auf eine umfassende Naturschutzstrategie insge-
samt stellt sich daher die Frage, welcher Wert einer Ein-
stufung hiesiger Nationalparke in die IUCN-Kategorie II
zukommen sollte. Viele Naturschützer messen einer sol-
chen Einstufung einen überaus hohen Wert bei und ver-
stehen die Einordnung der hiesigen Nationalparke in Ka-
tegorie V als eine Herabstufung in eine niederrangige
Schutzkategorie (PANEK, 1999). Erst die Einstufung in
Kategorie II stelle die internationale Anerkennung als
„richtiger“ Nationalpark dar. Das Ziel für die Entwick-
lung aller übrigen und für die noch auszuweisenden Na-
tionalparke müsste dieser Auffassung nach die schnellst-
mögliche Erfüllung der geltenden IUCN-Kriterien der
Kategorie II sein. Weiterhin wird auf der Grundlage 
dieser Position gefordert, eine strenge Deutung der
IUCN-Kriterien im § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes
rechtsverbindlich zu verankern. Vorgeschlagen wird die
Formulierung: „Schutz der natürlichen Dynamik (Prozess-
schutz) (...) auf mindestens drei Viertel der Nationalpark-
fläche in einer möglichst zusammenhängenden Natur-
zone“ (PANEK, 1999, S. 270).

98. Hierin liegt ein Zielkonflikt und ein „Akzeptanz-
dilemma“, denn ein Nationalpark, der von der IUCN in
die so verstandene Kategorie II eingestuft werden könnte,
ist für die lokale Bevölkerung kaum akzeptabel; und um-
gekehrt kann ein Nationalpark, der von der Bevölkerung
breit akzeptiert wird, die IUCN-Kriterien der Kategorie II
wohl kaum erfüllen. Mit dem Bestreben vieler Natur-
schützer, die Einstufung der Nationalparke in die IUCN-
Kategorie II zu erlangen, korrespondiert ein wachsendes
Defizit an lokaler Akzeptanz. Das Ziel eines Total-
schutzes auf 75 % der Nationalparkfläche wäre auch mit
der Idee einer partizipativen Einbindung der lokalen Be-
völkerung bei der Gestaltung von Nationalparken (im
Rahmen einer Leitbildentwicklung) nur schwer zu ver-
einbaren, sofern man voraussetzt, dass diskursive Verfah-
ren nur bei einem tatsächlich bestehenden Gestaltungs-
spielraum sinnvoll sind (Tz. 109 ff.). Auch die politischen
Aussichten für die mit guten naturschutzfachlichen Grün-
den geforderte Ausweisung weiterer Nationalparke insbe-
sondere im Alpenvorland und den westdeutschen Mittel-
gebirgen zur Erhaltung vieler der für Deutschland
repräsentativen Ökosystemtypen (NABU, 2001, S. 9;
SSYMANK, 2000, S. 4) würde sich bei einer strikten Ori-
entierung an den IUCN-Kriterien der Kategorie II aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht verbessern, da unter diesen
Bedingungen nur wenige Bundesländer motiviert sein
dürften, neue Nationalparkausweisungen in Angriff zu
nehmen. Die Frage nach der genauen Bedeutung und der
normativen Verbindlichkeit der IUCN-Kriterien für die
deutschen Nationalparke stellt demnach eine über die Ak-
zeptanzproblematik hinausreichende strategische Grund-
satzentscheidung im Naturschutz dar.
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99. EUROPARC und IUCN erkennen an, dass mit der
Ausnahme von Skandinavien und Nordrussland die 
europäischen Bedingungen (Kulturlandschaften, dichte
Besiedlung usw.) für die Einrichtung von Schutzgebieten
der Kategorie II eher ungeeignet sind, halten diese Kate-
gorie aber dennoch für unerlässlich, um das gesamte
europäische Naturerbe zu bewahren (EUROPARC und
IUCN, 1999, S. 27). EUROPARC und IUCN haben 
weiterhin klargestellt, dass die Kategorien I („Strict 
Nature Reserve“) bis VI („Managed Resource Protected
Area“) zwar eine zunehmende menschliche Beeinflus-
sung widerspiegeln, aber keine Rangordnung darstellen
(EUROPARC und IUCN, 1999, S. 8). Eine Rangordnung
ergibt sich erst unter der normativen Prämisse, dass der
menschliche Einfluss generell minimiert werden sollte.
Auch betont die IUCN in mehreren Verlautbarungen die
Wichtigkeit der Einbeziehung der lokalen Bevölkerung.
Nimmt man diese Aussagen ernst, so relativiert sich die
Bedeutsamkeit des Ziels, eine Einstufung aller deutschen
Nationalparke in die IUCN-Kategorie II durch die Erfül-
lung der 75 %-Forderung zu erreichen.

100. Es existiert ein Zielkonflikt zwischen dem Ziel ei-
ner Erfüllung dieser 75 %-Forderung in deutschen Natio-
nalparken und dem Ziel der Schaffung und Sicherung ei-
nes Netzwerkes geschützter Gebiete, das Beispiele aller
biogeographischer Regionen repräsentiert. Aus Sicht des
Umweltrates erscheint es wichtiger, die Ausweisung
neuer Schutzgebiete und deren Vernetzung voranzutrei-
ben und die Akzeptanz hierfür zu verbessern. Unbestrit-
ten ist, dass eine Differenz zwischen den Schutzkatego-
rien „Nationalpark“ und „Biosphärenreservat“ gewahrt
bleiben muss. Daher bietet es sich als Strategie für 
Nationalparke an, die Größenordnung von etwa 50 %
Totalschutzflächen als langfristige Zielsetzung zu wäh-
len, um eine deutliche Differenz im Schutzstatus zwi-
schen Nationalparken und Biosphärenreservaten beizube-
halten. Auf den übrigen Flächen könnte der lokalen
Bevölkerung eine aktive Mitsprache und Mitwirkung bei
einer lokalen Leitbildentwicklung und einer Gestaltung
der Landnutzung, die sich an den Zielen der Biodiver-
sitätskonvention orientieren sollte, eingeräumt werden.
Daraus könnten sich in unterschiedlichen Regionen spe-
zifische lokale Muster aus strengem Naturschutz, extensi-
ven Nutzungsformen, Erholungsgebieten und so ge-
nannten Naturerlebnisgebieten ergeben (ähnlich für
Biosphärenreservate und Naturparke auch HAMMER,
2001). Dies wäre keinesfalls eine „weiche“, sondern eine
nach wie vor an strikten Vorgaben orientierte, aber prag-
matische, erfolgsorientierte und offensive Naturschutz-
strategie (vgl. Kapitel 6.5). Durch deren Umsetzung
wären die IUCN-Kriterien der Kategorie II in ihrer weni-
ger strengen Lesart sogar erfüllbar.

Im Rahmen dieser Strategie steigen die Aussichten hin-
sichtlich der Ausweisung neuer Nationalparke und die
Chancen, dass die lokale Bevölkerung sich mit dem
Nationalpark identifiziert. Eine erfolgreiche Umsetzung
dieser Strategie könnte sogar insgesamt eine deutliche
Vermehrung von Prozessschutzflächen mit sich bringen.

Eine allgemeine Akzeptanzverbesserung in der Region
könnte dazu führen, dass auch direkt Betroffene eher in

Kompensationsangebote einwilligen oder sich in der
Form des Vertragsnaturschutzes in die Umsetzung von
Naturschutzzielen einbinden lassen. Eine hohe Akzeptanz
der betroffenen Landeigentümer und der direkt betroffe-
nen Nutzer wird jedoch kaum zu erreichen sein, wenn
nicht ausreichende finanzielle Mittel zur Entschädigung
bereitstehen oder mit den Schutzgebieten neue, kurz-
fristig sichtbare, wirtschaftlich attraktive Perspektiven
(z. B. im Tourismus) aufgebaut werden (Tz. 206 ff.).

Nationalparktourismus als Chance 
zur Akzeptanzverbesserung

101. Der Nationalparktourismus kann einen erheb-
lichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und Be-
schäftigung leisten und dadurch auch die Akzeptanz der
Nationalparke verbessern. Dieser Zusammenhang gilt
nicht nur für unmittelbare Nationalparkregionen, son-
dern für alle Regionen mit naturnahem touristischen
Dienstleistungsangebot, jedoch beschränken sich die ein-
schlägigen empirischen Untersuchungen auf die regional-
wirtschaftlichen Auswirkungen des Tourismus in gro-
ßen Schutzgebieten wie Nationalparken und Biosphären-
reservaten.

102. In Tabelle 3-2, Seite 55, sind die Ergebnisse ver-
schiedener empirischer Studien zu den regionalwirt-
schaftlichen Auswirkungen des Nationalparktourismus 
in Deutschland, Österreich und Frankreich dargestellt. 
Erfasst wurden hier im Wesentlichen die direkten und 
indirekten Effekte der Ausgaben, die durch National-
parktouristen in den entsprechenden Regionen getätigt
wurden. Anders als in amerikanischen Studien, die teil-
weise zu deutlich höheren Ergebnissen gelangen (vgl.
KÜPFER, 2000, S. 59 ff.), wurden in den angeführten
Studien als „Nationalparktouristen“ nur solche Besucher
einer Nationalparkregion berücksichtigt, für die der Na-
tionalpark nach den Befragungsergebnissen ein wichtiges 
oder das ausschlaggebende Motiv für die Wahl des
Aufenthaltsortes war (KÜPFER, 2000, S. 68). Insofern
können die in Tabelle 3-2 dargestellten Werte als Unter-
grenze interpretiert werden.

Obwohl die Ergebnisse aufgrund methodischer Unter-
schiede nur bedingt miteinander vergleichbar sind, macht
bereits die Größenordnung der dargestellten Schätzwerte
deutlich, dass der Nationalparktourismus einen nicht zu
unterschätzenden regionalen Wirtschaftsfaktor darstellt,
dessen Potenzial jedoch nur durch entsprechende Natur-
schutzmaßnahmen ausgeschöpft werden kann.

103. Allerdings beziehen sich die Formen zulässiger Er-
holung im Rahmen des Nationalparktourismus primär auf
das Erlebnis unberührter Natur (EUROPARC und IUCN,
1999, S. 26). Touristische Nutzungen müssen mit dem
Schutzzweck vereinbar sein, den möglichst ungestörten
Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik
zu gewährleisten (§ 24 BNatSchG n. F.). Diese Zielstel-
lung verlangt es eigentlich, das Gebiet von menschlichen
Einflüssen möglichst frei zu halten und es zugleich für
Besucher zu öffnen. Dieses Spannungsverhältnis birgt
eine Reihe von Konfliktpotenzialen. Häufig argumentiert
man zugunsten eines Nationalparks mit der Aussicht auf
den Tourismus. Nicht hinreichend deutlich gemacht wird,
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dass die primäre Zielsetzung nur einen „sanften“ Touris-
mus (PANEK, 1999, S. 267) zulässt und daher mit gegen-
wärtig dominanten touristischen Trends nur schwer zu
vereinbaren ist.

3.3 Möglichkeiten zur Akzeptanz-
verbesserung

3.3.1 Verbesserung der Voraussetzungen für
die Akzeptanz von Maßnahmen des
Naturschutzes

104. Akzeptanzsicherung und Konfliktbewältigung sind
Daueraufgaben des Naturschutzes (SCHRÖDER, 1998).
Eine erste Voraussetzung hierfür ist es, dass „Natur“ in 

einer Weise thematisiert wird, die nicht vorrangig Asso-
ziationen an Verbote weckt, sondern Vorstellungen von
Reichtum und Vielfalt auslöst. Im Hinblick auf wirt-
schaftliche Vorteile (Naturreichtum als Standortvorteil)
ist die Vorstellung von Natur als dem so genannten Tafel-
silber auch von einzelnen Regionen oft durchaus
angemessen. Eine weitere Voraussetzung von Akzeptanz
ist es, dass der zuvor dargestellte Eindruck von Fremdbe-
stimmtheit (Tz. 85) so weit wie möglich vermieden wird.
Es ist keineswegs so, dass Naturliebe auf dem Lande erst
von Fachleuten verbreitet werden muss. Diese können al-
lerdings den besonderen Wert z. B. von vorhandenen Ar-
ten vor Ort verdeutlichen und so zu einem Naturschutz
durch die Einwohner selbst beitragen. Eine besondere 

Tabel le 3-2

Empirische Studien zur regionalwirtschaftlichen Wirkung des Nationalparktourismus

Fläche 
in ha 

Touristische  
Frequentierung 

pro Jahr 

Untersuchungs-
region(en) 

Anteil  
NP-Tourismus 
an regionaler 

Wertschöpfung 

Anteil  
NP-Tourismus 
an regionaler 
Beschäftigung 

Quellen 

Nationalpark 
Bayrischer 
Wald (D) 

13 300 ca. 1,3 bis  
1,4 Mio. Personen 
(vor allem Sommer-
tourismus) 

Umgebungsregion des 
Nationalparks 
(20 Gemeinden)  

3,31 % des regionalen 
Einkommens 

nicht beziffert KLEINHENZ 
(1982) 
Nationalpark 
Bayerischer 
Wald (1999) 

Nationalpark 
Schleswig-
Holsteinisches  
Wattenmeer 
(D)

285 000 ca. 1,3 Mio. Personen  
(Quelle: BAASKE 
et al., 1998, S. 139) 
(vor allem Sommer-
tourismus) 

unmittelbare Anrai-
nergemeinden in 
direkter räumlicher 
Nachbarschaft zum 
Nationalpark 
(69 Gemeinden) 

2,1 % der gesamten 
touristischen Wert-
schöpfung der Regi-
on; 0,4 % des 
Volkseinkommens der 
Region 

0,4 % DWIF (1994a, 
1994b, 1995) 

Nationalpark 
OÖ
Kalkalpen (A) 

16 500 zwei vom Status quo 
abweichende Szena-
rien: 
a)  256 000 Personen 
b)  412 000 Personen 
(keine Angabe über 
Saisonalität) 

Bezirke Steyr-
Kirchdorf und Steyr-
Land sowie die Stadt 
Steyr 

nur absolut  
angegeben: 
a)  15,2 Mio. öS 
b)  30,5 Mio. öS 

nur absolut  
angegeben: 
a)  43 Arbeitsplätze 
b)  86 Arbeitsplätze 

BAASKE et al. 
(1998) 

Nationalpark 
Donauauen 
(A)

9 550 ca. 210 000 Personen 
(keine Angabe über 
Saisonalität; Tagesbe-
suche und  
Touristen) 

33 Gemeinden der 
politischen Bezirke 
Gänserndorf und 
Wien-Umgebung 
sowie alle Gemeinden 
des politischen Be-
zirks Bruck  
an der Leitha 

nur absoluter Wert der 
Investitions- und 
Betriebsausgaben für 
den Zeitraum  
1993–2028: 
1 145 Mio. öS 

nur absoluter Wert der 
Beschäftigungswir-
kung für den Zeitraum 
1993–2028: 2 508 
Personen- 
arbeitsjahre 

SCHÖNBÄCK 
et al. (1997) 

Nationalpark 
des Ecrins (F) 

Kernzone:  
ca. 940 000 Besucher-
tage („journées tou-
ristique“), davon  
ca. 600 000 Wanderer, 
welche ca. 720 000 Be-
suchertage generieren 
(Angaben beziehen 
sich auf den Sommer) 

Parkfläche (Kern- und 
Peripheriezone) plus 
Erweiterung (weitere 
Gebiete im Einfluss-
bereich des Parks) 

nicht berechnet; direkt 
„nationalparktouristi-
scher“ Umsatz in der 
Region: 
141–212 Mio. FF  
pro Sommersaison 

nicht berechnet; aus 
dem Umsatz ergeben 
sich zwischen 380 und 
570 Arbeitsplatz- 
Äquivalente, die 
direkt vom National-
parktourismus abhän-
gig sind 

IRAP (1997) 

Quelle: KÜPFER 2000, S. 73
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Erfolgsvoraussetzung sind sinnvolle, begründbare Ziele
und Zielalternativen. Schließlich ist es als Voraussetzung
für eine Akzeptanz des Naturschutzes innerhalb und
außerhalb von Schutzgebieten wichtig, dass von den der-
zeitigen Landnutzern keine Einkommenseinbußen abver-
langt und im Gegenteil möglichst positive wirtschaftliche
Anreize für die Umsetzung von Naturschutzzielen ge-
schaffen werden.

Erst wenn die Bedingung der Anreizkompatibilität erfüllt
ist oder zumindest nicht massiv verletzt wird, können 
bei realistischer Einschätzung der Verhältnisse Kommu-
nikationsstrategien erfolgreich ansetzen. Dem entspre-
chend wurde im Sondergutachten „Konzepte einer dauer-
haft-umweltgerechten Nutzung ländlicher Räume“ (SRU,
1996a) die ökonomische Dimension des Naturschutzes 
in den Mittelpunkt gestellt. Zur positiven Veränderung
von Rahmenbedingungen für eine breite Akzeptanz des
Naturschutzes gehört neben finanziellen Mitteln die 
Bereitstellung ausreichender personeller Kapazitäten 
(s. Kapitel 4.1). Die Bereitstellung finanzieller Mittel ist 
jedoch nur eine notwendige, aber keine in allen Fällen
hinreichende Akzeptanzbedingung. Insofern müssen fi-
nanzielle Anreize und diskursive Verfahren miteinander
verzahnt werden.

105. Um die Akzeptanz von Agrarumweltmaßnah-
men zu erhöhen, sollten folgende finanzielle (s. auch Ab-
schnitt 5.1.2) und rechtliche Verbesserungen geschaffen
werden:

– Die Honorierung der Pflegearbeiten sollte angemes-
sen sein.

– Das Zusatzeinkommen durch Biotoppflege sollte eine
für Haupterwerbsbetriebe, aber auch für ganze Regio-
nen relevante Größenordnung erreichen.

– Eine flexible Handhabung der Auflagen für die Grün-
landbewirtschaftung z. B. hinsichtlich des Mahdzeit-
punktes sollte ermöglicht werden.

– Es sollten ausreichende Beratungskapazitäten bereit-
gestellt werden.

106. Neben den finanziellen sollten ordnungsrechtliche
Vorgaben, z. B. Schutzgebietsverordnungen, so ausgestal-
tet werden, dass berechtigten Ansprüchen der Land-
schaftsnutzer Rechnung getragen wird. Dieses kann aller-
dings nur so weit erfolgen, wie es mit prioritären Zielen
des Naturschutzes vereinbar ist. Bestimmte Konflikte
sind nicht durch akzeptanzsteigernde Maßnahmen al-
lein zu entschärfen, sondern können nur politisch ent-
schieden werden. In bestimmten Fällen, in denen Nutzer
schutzwürdige Naturelemente zu zerstören drohen, sollte
auch von Instrumenten wie der einstweiligen Sicherstel-
lung von Schutzgebieten Gebrauch gemacht werden, auch
wenn dies bei den Betroffenen auf Ablehnung stößt. Auch
die Wahrnehmung einer besonderen nationalen Verant-
wortung für gefährdete Arten und Biotoptypen darf nicht
auf lokaler Ebene beliebig konterkariert werden.

107. Neben der Akzeptanz des Naturschutzes durch die
Landnutzer darf auch die Akzeptanz des Steuerzahlers
nicht aus den Augen verloren werden. So könnte in der

übrigen Bevölkerung die Akzeptanz schwinden, Land-
wirte dauerhaft für die Erhaltung und Pflege der Kultur-
landschaft in großem Umfang zu bezahlen, wenn die
entsprechende Gegenleistung, nämlich der Erhalt des
Landschaftsbildes und der Arten- und Lebensraumviel-
falt, entweder nicht als honorierenswerte Leistung wahr-
genommen oder die versprochene Leistung nicht erbracht
wird. In der Schweiz wurden Anzeichen für eine sinkende
Akzeptanz in der Bevölkerung frühzeitig erkannt und die
ökologische Leistungsfähigkeit von Agrarumweltpro-
grammen, z. B. durch klare flächenkonkrete und qualita-
tive Anforderungen an die zu honorierenden Leistungen,
verbessert (BLW, 2001; BLW, 2000, S. 5). Der Umwelt-
rat sieht vor diesem Hintergrund eine Weiterentwicklung
von Agrarumweltprogrammen in Deutschland unter be-
sonderer Berücksichtigung der Akzeptanzprobleme so-
wohl bei den Landwirten als auch beim Steuerzahler als
unumgänglich an (s. dazu Abschnitt 5.1.3).

108. Auch im Bereich der Eingriffsregelung kann eine
Weiterentwicklung der rechtlichen und organisatorischen
Voraussetzungen zu einer Akzeptanzsteigerung führen.
Dazu sollten vor allem bundesweit einheitliche Regelun-
gen zur Kompensationsbemessung entwickelt werden
(vgl. Abschnitt 5.2.6). Die Flächenbevorratung und die
Information über geplante Maßnahmen sollten in Koope-
ration mit Partnern etwa der Bereiche Verkehr oder 
Wasserwirtschaft ausgebaut werden. Die gegenseitige In-
formation und Maßnahmenentwicklung kann z. B. im
Rahmen von Landschaftsschauen erfolgen (vgl. MURL
Brandenburg, 2000 und 1999).

Akzeptanzsicherung durch verbesserte
Kommunikation und Partizipation

109. Informations-, Kommunikations- und Partizipa-
tionsdefizite bilden neben Finanzierungsfragen ein Zen-
trum der Akzeptanzprobleme. Der Dialog mit Betroffenen
sollte daher von den Naturschutzbehörden nicht als läs-
tige Zusatzarbeit aufgefasst, sondern als eine Kernauf-
gabe des behördlichen Naturschutzes verstanden werden
(WIERSBINSKI, 1998). Dieses Aufgaben- und Kommu-
nikationsverständnis hat sich bislang trotz erfreulicher
Ansätze noch nicht hinreichend durchgesetzt. So spielen
sowohl innerhalb als auch außerhalb von Schutzgebieten
Öffentlichkeitsarbeit und Konfliktbewältigung bislang
eine noch zu geringe Rolle (STOLL, 1999). Diese
Kommunikationsaufgaben dürfen nicht auf ein Informa-
tionsproblem verkürzt werden. Da die Akzeptanzdefizite
wesentlich im ökonomischen, sozialen und kulturellen
Bereich zu verorten sind, muss das Personal über mehr als
naturwissenschaftliche Kompetenzen verfügen. Die Pro-
zesskompetenz und die Konflikt- und Strategiefähigkeit
des Naturschutzpersonals sollten deshalb verbessert und
für die personalaufwändigen neuen Aufgaben sollten aus-
reichende personelle Kapazitäten bereitgestellt werden
(Tz. 123).

Weiterhin sollten die Aufgabenfelder der Akzeptanz-
sicherung im Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung
und der Präsentation für Besucher konzeptionell deutlich
voneinander unterschieden werden. Folgende Maßnah-
men erscheinen zum Abbau von Akzeptanzdefiziten bei
den direkt Betroffenen sinnvoll:
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– verbesserte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit durch
die Naturschutzbehörden (ein Beispiel ist die Heraus-
gabe allgemeinverständlicher Broschüren z. B. zur
Eingriffsregelung in Rheinland-Pfalz und Bayern;
StMLU, 1999; MUF, 1998),

– verbesserte Fortbildung der Mitarbeiter in diesem 
Bereich,

– verbesserte Abstimmung zwischen unterschiedlichen
Behörden,

– Gründung von Kuratorien und dergleichen,

– Bildung von naturschutzfreundlichen lokalen Allianzen
(s. Tz. 439),

– öffentliche Debatte über Naturschutzziele und -instru-
mente,

– Unterbreitung von Naturschutzprojekten als Angebot
an die lokalen Akteure,

– organisierte Verfahren lokaler Leitbildentwicklung
und

– Mediationsverfahren.

Konfrontative Strategien des Naturschutzes sollten auf
wenige Fälle beschränkt bleiben (HEILAND, 2000, S. 10;
MAYNTZ, 1987; s. Kapitel 6.7). Die Behandlung kon-
fliktbeladener Themen sollte konsequent von jenen The-
men getrennt werden, in denen Konsens und Kooperation
möglich sind. Andernfalls sind für beide Seiten vorteil-
hafte „Partial-Koalitionen zugunsten spezieller Ziele“
nicht realisierbar. Darüber hinaus sollte auch in Rege-
lungsfeldern mit stark unterschiedlichen Auffassungen
die Auseinandersetzung von persönlichen Angriffen frei
bleiben (HEILAND, 2000, S. 11).

110. Der Naturschutz kann sich Partizipationsforderun-
gen nicht entziehen, die in allgemeinen demokratischen
Idealen gründen und die in anderem Zusammenhang ge-
rade auch von der Umweltbewegung eingeklagt werden.
Auch aus diesem Grund sind verstärkt diskursive und par-
tizipative Verfahren der Leitbildentwicklung (s. auch
BRÖHRING und WIEGLEB, 1999; WIEGLEB, 1997)
und Mediationsverfahren, die von allen Beteiligten als
fair empfunden werden, zur Verbesserung der Akzeptanz
und zur Konfliktlösung einzusetzen: „Partizipationspro-
jekte (können) dazu beitragen, die verschiedenen Sicht-
weisen und Perspektiven offen zu legen, zusammen-
zutragen und, wenn möglich, ein neues gemeinsames
Argumentationsgebäude aufzubauen. Partizipation ist (...)
gleichberechtigt neben dem Expertengutachten als ein
Mittel der Politikberatung anzusehen“ (OPPERMANN
und LANGER, 2000, S. 42).

Von großer Wichtigkeit ist eine klare konzeptionelle 
Anlage solcher Verfahren und ihre Durchführung durch
kompetente Moderatoren (vgl. auch KARGER und 
WIEDEMANN, 2000). Es muss sowohl ein „endlo-
ses Palaver“ als auch der Eindruck einer strategischen

„Public-Relation“-Veranstaltung vermieden werden. Kon-
zepte zur Durchführung diskursiver Verfahren wurden
insbesondere im Bereich der Technikfolgenabschätzung
entwickelt (SKORUPINSKI und OTT, 2000; RENN,
1999) und werden mittlerweile vielfältig im Bereich des
Umweltschutzes, lokaler Nachhaltigkeitsdebatten und der
lokalen Leitbildentwicklung erprobt und angewendet.
Insbesondere im Rahmen von modellhaften Naturschutz-
projekten und Landschaftsplanungen (z. B. in Erpro-
bungs- und Entwicklungs-Vorhaben des Bundesamtes 
für Naturschutz), die über eine ausreichende Mittelaus-
stattung verfügten, wurden entsprechende Verfahren 
auch im Naturschutz bereits eingesetzt und erprobt. An-
gesichts des hohen finanziellen und personellen Auf-
wands dieser Verfahren sollten sie jedoch nur bei größe-
ren Naturschutzkonflikten wie etwa der Ausweisung von
Nationalparken, Biosphärenreservaten oder gegebenen-
falls auch Naturparken zum Einsatz kommen.

111. Diese Verfahrenskonzepte sind in der Regel
modulartig aufgebaut. Einige Module gelten als obliga-
torisch, andere als fakultativ. Die Vorgehensweise baut
auf einer geordneten Schrittfolge auf (vgl. hierzu
von HAAREN und HORLITZ, 2002; SKORUPINSKI
und OTT, 2000): Problembeschreibung, Sachstandserhe-
bung aus der Sicht unterschiedlicher Wissenschaften, ins-
besondere die naturschutzfachliche Bewertung, Akzep-
tanzvoruntersuchung (MATTHES et al., 2001; LUZ,
1996), Festlegung der vor Ort nicht disponiblen Mindest-
ziele, ein Wertfeststellungsverfahren (so genannte „Wert-
baumanalyse“ nach RENN, 1999), Szenarienbildung und
Analyse der Konsequenzen von unterschiedlichen Szena-
rien und Leitbildalternativen, gemeinsame Kartierung
von umstrittenen Gebieten hinsichtlich der Schutz- und
Nutzungszonen einschließlich der konfliktträchtigen Ge-
biete, Erarbeitung eines im Idealfall von allen geteilten
Argumentationsraumes, Versuch einer Kompromiss- und
Ergebnisfindung im Konsens in der Form eines ab-
gestimmten Zielsystems („lokales Leitbild“), Formulie-
rung der Verfahrensergebnisse in so genannten Bürgergut-
achten und deren öffentliche Präsentation.

Falsch wäre es, diese Verfahren als Verhandlungsprozesse
zwischen Interessenvertretern zu konzipieren, deren Ge-
genstand nur „rational zugängliche Konfliktinhalte“ sein
dürfen und innerhalb derer daher Werthaltungen, Gefühle
oder ästhetische Gesichtspunkte nicht zum Zuge kommen
dürfen, weil sie „nicht oder nur schlecht verhandelbar
sind“ (so KRÜGER, 1999, S. 103). Gerade das, was in
Verhandlungskonzepten ausgeschlossen oder an den
Rand gedrängt wird, macht in der Regel die Spezifik die-
ser Konflikte aus.

Die Ergebnisse fachlicher Bewertungstechniken können
in solchen Verfahren als „Inputs“ verwendet werden 
(historische Betrachtung, naturschutzfachliche Bewer-
tung, Analyse von Landschaftsfunktionen, Analyse von
Naturraumpotenzialen, Wohlfahrtseffekte, Zukunft ein-
zelner Nutzungsformen, Kompensationsstrategien usw.).
Befürchtungen können auf ihren Realitätsgehalt hin dis-
kutiert, Verhaltenseinschränkungen sowie Beschränkun-
gen in der Verfügung über Eigentum auf ihre sachliche
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Vertretbarkeit und auf ihre Zumutbarkeit hin geprüft wer-
den. Kompensationsangebote werden öffentlich unter-
breitet. Dabei müssen nicht nur die Erwartungen und 
Ansprüche verschiedener Bevölkerungs- und Nutzer-
gruppen, sondern auch die Ziele des Naturschutzes auf
den Prüfstand gestellt werden. Derart insgesamt rationale
Verfahren üben erfahrungsgemäß einen Druck auf sprach-
liche Äußerungen aus, die im Verfahren als Argumente zu
berücksichtigen sind. Persönliche Diffamierungen und
stereotype Vorurteile können sich nicht lange behaupten;
Akteure, die es gewohnt sind, das „große Wort zu führen“,
müssen ihre Äußerungen der Kritik aussetzen. Bereits
konzeptionell soll verhindert werden, dass in Beteili-
gungsverfahren organisierte Gruppen besonders stark den
Ton angeben. Gelingt dies, so können bereits hierdurch
Akzeptanzdefizite abgebaut werden. Im Idealfall können
solche Verfahren von allen Beteiligten als gemeinsame
Lernprozesse verstanden werden.

Eine Voraussetzung für das Gelingen solcher Verfahren ist
die neutrale Rolle der Moderatoren. Zu den Aufgaben der
Moderation gehört die Überwachung elementarer Ar-
gumentationsregeln, eine psychologische Sensibilität im
Umgang mit gruppendynamischen Prozessen sowie das
Verhindern eines Aussteigens von Beteiligten aus dem
Verfahren. Voraussetzung für eine erfolgreiche Integra-
tion von Naturschutzzielen in einen solchen Prozess ist al-
lerdings in der Regel, dass auch der Naturschutz über ein
gewisses Drohpotenzial z. B. in Form von Rechtsinstru-
menten oder über ein Anreizpotenzial in Form von Fi-
nanzmitteln verfügt, um überhaupt als Gesprächspartner
ernst genommen zu werden. Erfolgreich sind Diskurs-
oder Mediationsverfahren insbesondere dann, wenn in-
nerhalb des Verfahrens von der Bewältigung eines Kon-
fliktes durch Kompromisse zur Entwicklung eines ge-
meinsam geteilten positiven Leitbildes für eine Region
übergegangen wird.

112. Eine grundlegende, auch durch diskursive Verfah-
ren nicht vollständig zu beseitigende Schwierigkeit be-
steht darin, auf lokaler Ebene die aktive Mitwirkung der
Betroffenen zu erhöhen und gleichzeitig an begründeten
übergeordneten Zielsetzungen des Naturschutzes festzu-
halten. Grundsätzlich sollten Entscheidungsgrenzen für
die lokale Partizipation von Anfang an klar aufgezeigt
werden. Das betrifft einerseits übergeordnete Ziele (wie
z. B. die Erhaltung eines FFH-Gebietes), die in ihrer Form
und Umsetzung auf lokaler Ebene zwar gegebenenfalls
modifiziert, nicht jedoch grundsätzlich in Frage gestellt
werden können. Weiterhin muss im Vorfeld des Verfah-
rens auch klargestellt werden, dass eine Mitwirkung von
interessierten Bürgern zwar die politische Entscheidung
vorbereiten und beeinflussen, nicht jedoch die demokrati-

schen Verfahren einer legitimierten politischen Entschei-
dung außer Kraft setzen kann. Diskursive Verfahren die-
nen grundsätzlich nur der Entscheidungsvorbereitung.

3.3.2 Spezielles Vorgehen zur Akzeptanz-
steigerung in Schutzgebieten

113. Der zentrale Unterschied zwischen Diskursverfah-
ren und Mediationsverfahren liegt darin, dass diskursive
Verfahren ergebnisoffen sind, während in Media-
tionsverfahren inhaltliche Vorgaben gelten, die im Ver-
fahren nicht zur Disposition gestellt werden dürfen. 
In einem Mediationsverfahren könnte z. B. inhaltlich 
vorgegeben werden, dass ein Gebiet aufgrund seiner 
naturschutzfachlichen Wertes oder aufgrund der Not-
wendigkeit, entsprechende inhaltliche Vorgaben inter-
nationaler Vereinbarungen umzusetzen, großflächig un-
ter Schutz zu stellen ist, während die Wahl der
Schutzgebietskategorie ein Gegenstand der Diskussion
wäre. Alternativ könnte auch die Schutzkategorie selbst
zu den inhaltlichen Vorgaben eines Verfahrens gezählt
werden, sodass in der Mediation vornehmlich Fragen der
konkreten Ausgestaltung zu klären wären. Dies erscheint
beispielsweise bei Gebieten von unzweifelhaft nationaler
und internationaler Bedeutung sinnvoll. Diese inhalt-
lichen Vorgaben müssen sich ihrerseits im Lichte über-
geordneter Prinzipien und Ziele des Naturschutzes (Ka-
pitel 2.2) den Betroffenen gegenüber rechtfertigen lassen.
Auch bei Mediationsverfahren müssen aber gewisse
Spielräume für die Ergebnisfindung offen bleiben, da sol-
che Verfahren andernfalls als Farce erlebt und die Akzep-
tanzprobleme dadurch eher noch verstärkt werden.

114. Die Nationalparke auf dem Gebiet der neuen Bun-
desländer wurden 1990 in einer politischen Ausnahme-
situation geschaffen. Diese Schutzgebietsausweisungen
stellen einen der wenigen größeren Erfolge dar, die der
Naturschutz in Deutschland seit seinen Anfängen im
19. Jahrhundert verzeichnen kann. Allerdings ist zu
beobachten, dass mit der Ausweisung der Schutzgebiete
länger andauernde und z. T. recht heftige Akzeptanzdefi-
zite bei der örtlichen Bevölkerung verbunden sind. Diese
Akzeptanzdefizite müssen nun nachträglich abgebaut
werden. Hierfür bieten sich „Runde Tische“ und Mediati-
onsverfahren an, in denen der rechtliche Status der
Schutzgebiete nicht mehr infrage gestellt wird, sondern
unter dieser Vorgabe nach tragfähigen Lösungen für einen
Ausgleich der divergierenden Interessen von Naturschutz
und Bevölkerung gesucht wird. In vielen Fällen sind die
Betroffenen durchaus bereit, sich mit einem Nationalpark
zu arrangieren, wenn bestimmte Restriktionen unter-
bleiben, die als unzumutbare Härten oder als bloße 
„Schikanen“ empfunden werden.
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4.1 Personalsituation in den Naturschutz-
verwaltungen

115. Eine ausreichende Ausstattung der Naturschutz-
behörden mit kompetentem Personal ist eine grundlegende
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung nicht nur
der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Naturschutzes, wie
z. B. die Ausweisung von Schutzgebieten. Auch der Erfolg
von freiwilligen Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung,
wie z. B. die verstärkte Kommunikation mit den Landnut-
zern, ist hiervon abhängig. Die Anforderungen an das Per-
sonal der Naturschutzverwaltungen haben seit Inkrafttre-
ten des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahre 1976 und
insbesondere im vergangenen Jahrzehnt stark zugenom-
men, da sich das Aufgabenspektrum der Naturschutzver-
waltungen sowohl hinsichtlich des zu bewältigenden Auf-
gabenumfangs als auch hinsichtlich der Art der Aufgaben
stark erweitert hat. Standen zunächst Standardaufgaben
wieSchutzgebietsausweisungenund-kontrollen,Stellung-
nahmen zu Vorhaben aller Art und später zunehmend die
Anwendung der Eingriffsregelung im Vordergrund der
Behördentätigkeit, kamen seit Ende der Achtzigerjahre
weitere Aufgaben hinzu. Insbesondere die Umsetzung der
FFH-Richtlinie bindet erheblicheKapazitäten. Darüber hi-
naus wird von den Vertretern der Naturschutzbehörden er-
wartet, dass sie aus Akzeptanzgründen kooperative und
integrative Vorgehensweisen anwenden, die aufgrund der
Notwendigkeit, zahlreiche Gespräche und Verhandlungen
zu führen, hohe Personalkapazitäten erfordern. Gleichzei-
tig müssen sich die Naturschutzverwaltungen als Teil der
gesamten staatlichen und kommunalen Verwaltung zu-
nehmend der Herausforderung stellen, dass zusätzliche
Belastungen kaum noch durch Personalzuwachs aufge-
fangen werden können, sondern vielmehr die einzelnen
Mitarbeiter ihre Leistungen steigern sollen (z. B. KGSt,
1993, S. 7).

116. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, wie sich
die Personalausstattung der Naturschutzverwaltungen,
die seit langem bemängelt wird (s. z. B. ERZ, 1983), im
Zeitverlauf entwickelt hat. Insgesamt lässt sich auf den
Unteren Naturschutzbehörden (UNB) eine Steigerung der
Personalkapazitäten von einem äußerst niedrigen Aus-
gangsniveau im Jahre 1969 mit im Durchschnitt 0,3 Be-
diensteten (ERZ, 1983, S. 27) auf derzeit durchschnittlich
ca. 5,5 Arbeitskräfte pro UNB in West- und ca. sieben Ar-
beitskräfte pro UNB in Ostdeutschland (NIERMANN,
2001) feststellen.

117. Der Vergleich von Daten aus dem Jahr 1993 (Um-
frage der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Land-
schaftspflege und Erholung, Stand: 1993) mit kürzlich
erhobenen Daten (Anfrage bei der Länderarbeitsgemein-
schaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung im
Juni 2001; NIERMANN, 2001) macht deutlich, dass in
deneinzelnenBundesländernmitdenzusätzlichenHeraus-

forderungen für die Naturschutzbehörden sehr unter-
schiedlich umgegangen wurde. Teilweise wurde der Per-
sonalbestand in den Naturschutzverwaltungen erhöht,
teilweise blieb er auf dem gleichen Niveau und in einigen
Bundesländern, wie z. B. in Mecklenburg-Vorpommern,
wurde er sogar deutlich abgesenkt. Darüber hinaus lassen
sich bei den Oberen und Unteren Naturschutzbehörden
(Auskünfte einzelner Oberer Naturschutzbehörden und
NIERMANN, 2001) zurzeit und für die Zukunft in weiten
Bereichen Tendenzen zu einer Reduzierung des Perso-
nals verzeichnen. So werden z. B. in der nordrhein-west-
fälischen Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und
Forsten seit 1998 35 % der Planstellen eingespart
(SCHMIDT, 1998, S. 855).

Personalsituation in den Unteren 
Naturschutzbehörden

118. Für den praktischen Vollzug von Naturschutzbe-
langen ist die Personalsituation der Unteren Naturschutz-
behörden (UNB) von besonderer Bedeutung. In einer 
Befragung von Vertretern von mehr als 70 Unteren Natur-
schutzbehörden (i. d. R. ca. fünf pro Bundesland) wurde
festgestellt, dass die UNB, in den östlichen Bundes-
ländern über ca. 1,5 Mitarbeiter mehr verfügen als in 
den westlichen Bundesländern (NIERMANN, 2001; 
s. Abb. 4-1, Seite 60). Eine tatsächlich bessere Personal-
ausstattung der Behörden in den östlichen Bundesländern
lässt sich aus diesem Zahlenverhältnis allerdings nicht 
ableiten, da die Naturschutzvertreter in der Behörden-
hierarchie geringer eingestuft sind als im Westen. Da-
rauf weisen Besoldungs-, Vergütungs- und Qualifika-
tionsunterschiede hin. Die Durchsetzungsfähigkeit einer
Behörde im Osten muss deshalb nicht wegen einer höhe-
ren Personalausstattung automatisch größer sein als die
einer Behörde im Westen; sie kann im Gegenteil auch auf-
grund des geringer qualifizierten Personals niedriger sein.

Der größte Anteil der in den UNB der ostdeutschen 
Bundesländer Beschäftigten ist angestellt und wird 
nach Bundesangestelltentarif (BAT) IV und V vergütet
(s. Abb. 4-1). Dies entspricht nach den Eingruppierungs-
anforderungen denjenigen einer Arbeitskraft mit techni-
scher Ausbildung (BAT V) oder mit einem Fachhoch-
schulabschluss (BAT IV). Während in den östlichen
Bundesländern diese beiden Vergütungsgruppen mit gro-
ßem Abstand zu den anderen Vergütungsgruppen den
größten Teil der Arbeitskräfte umfassen, ist in West-
deutschland eine gleichmäßigere Verteilung über die un-
terschiedlichen Vergütungsgruppen anzutreffen. Insge-
samt sind die Mitarbeiter der UNB in Ostdeutschland
schlechter eingruppiert als in Westdeutschland. Natur-
schutzbehördenvertreter befinden sich insbesondere in
Ostdeutschland häufig in der Situation, dass sie die Natur-
schutzbelange gegenüber höherrangigen Beamten des
höheren Dienstes aus anderen Fachverwaltungen wie z. B.

4 Strukturelle Schwächen der Durchsetzbarkeit von Naturschutz
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des Straßen- und Wasserbaus oder der Flurneuord-
nung vertreten müssen. Die niedrigere Eingruppierung
schwächt ihre Position in den Verhandlungs- und Ab-
stimmungsprozessen (vgl. DEIXLER, 1991, S. 76; ERZ,
1983, S. 27). Seit jeher war aber auch in Westdeutschland
der Anteil des Personals im höheren Dienst in den ande-
ren Fachverwaltungen viel größer als in den Naturschutz-
behörden. Zudem war und ist die Gesamtzahl der in den
anderen Fachbehörden Beschäftigten um ein Vielfaches
höher als in den Naturschutzverwaltungen (vgl. z.B.
DEIXLER, 1991, S. 76; ERZ, 1983, S. 27). So standen
1983 im Durchschnitt zwei Mitarbeitern in Unteren Na-
turschutzbehörden ca. 240 Mitarbeiter in den anderen
Fachbehörden gegenüber (ERZ, 1983, S.27). Trotz feh-
lender Gesamtdaten ist zu vermuten, dass sich an dieser
Konstellation wenig geändert hat. In Rheinland-Pfalz
standen z. B. im Jahr 2001 ca. 90 Mitarbeiter der staat-
lichen Naturschutzverwaltung 1 800 Arbeitskräften in der
Landwirtschaftsverwaltung gegenüber, davon ca. 900 in
der Landeskulturverwaltung (BÄSEL, 2001, S. 53). Nicht
einbezogen sind dabei die Mitarbeiter der Landwirt-
schaftskammern.

Eine Kompensation fehlender Personalkapazitäten in
der Verwaltung durch Aufträge an externe Gutachter
scheint derzeit ebenfalls nur in geringem Maße möglich
zu sein, da dafür kaum finanzielle Mittel zur Verfügung
stehen (s. Kapitel 5.1; vgl. NIERMANN, 2001).

119. Das Arbeitsfeld der Unteren Naturschutzbehörden
ist durch ein breites Aufgabenspektrum gekennzeichnet. Zu
den Pflichtaufgaben gehört insbesondere die Erarbeitung
von Stellungnahmen zu allen Verfahren in ihrem Zustän-
digkeitsgebiet, die der Eingriffsregelung unterliegen: ange-
fangen von Kleinvorhaben im Außenbereich wie Hobby-
pferdeställe bis zu Großbauvorhaben wie z. B. ICE- oder
Autobahntrassen. Darüber hinaus sind die UNB für den
Vollzug des Artenschutzrechtes sowie in der Regel für die
Betreuung und Überwachung der Schutzgebiete nach Na-
turschutzrecht zuständig. Landschaftsschutzgebiete und
geschützte Landschaftsbestandteile werden von den UNB
selbst ausgewiesen. Ferner nehmen sie zahlreiche bera-
tende Tätigkeiten für Bürger, Politik und andere Verwal-
tungen zur Vertretung der Naturschutzbelange wahr. Teil-
weise haben UNB in den einzelnen Ländern zusätzlich

Abbildung 4-1

Anzahl der Arbeitskräfte in den Unteren Naturschutzbehörden Deutschlands und 
deren anteilige Vergütung

Quelle: NIERMANN, 2001



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 61 – Drucksache 14/9852

umfangreiche spezielle Aufgaben, wie z. B. in Nordrhein-
Westfalen die Aufstellung und Umsetzung der Land-
schaftsplanung. Diese Aufgabe ist in anderen Bundeslän-
dern den Kommunen übertragen worden.

120. Eine Mindestpersonalausstattung der UNB ab-
hängig z. B. von der Fläche oder Einwohnerzahl des
Kreises kann auf der Grundlage der vorliegenden Zahlen
nicht abgeleitet werden. Es besteht keine eindeutige Re-
lation zwischen diesen Kenngrößen und der Personalbe-
setzung in den UNB (NIERMANN, 2001). Offenbar
spielen andere Faktoren wie politische Prioritätenset-
zungen, die Haushaltssituation des jeweiligen Landkrei-
ses oder eine besondere naturräumliche Ausstattung eine
größere Rolle. Die Auswirkungen besonderer räumli-
cher Situationen werden am Beispiel einer UNB in Bran-
denburg deutlich, in der eine Arbeitskraft ausschließlich

mit dem Thema Steganlagen an Oberflächengewässern
beschäftigt ist.

Um Aussagen zum tatsächlichen Personalbedarf in den
einzelnen UNB zu treffen, durch den ein ordnungs-
gemäßer Vollzug des Naturschutzrechtes sichergestellt
werden kann, wäre der tatsächlich anfallende Arbeitsum-
fang festzustellen. Solche Daten liegen jedoch bisher
nicht in ausreichendem Umfang vor, da sich neue Steue-
rungsmodelle – insbesondere mit Produktbeschreibun-
gen, Fallzahlenerhebungen und Controlling – in den
Kreisverwaltungen bisher noch nicht auf breiter Ebene
etabliert haben (NIERMANN, 2001; vgl. ROLL, 1997,
S. 22).

121. Zwei Fallbeispiele, in denen solche Daten ver-
fügbar waren (s. Tab. 4-1), vermitteln jedoch einen Ein-
blick in die Arbeitsbelastung. Auch wenn die Beispiele

Tabel le 4-1

Fallzahlen pro Jahr und durchschnittliche Bearbeitungszeiten pro Fall bei unterschiedlichen 
Vorhabenstypen in ausgewählten Unteren Naturschutzbehörden (UNB)

Falltyp

Beispiel aus 
Ostdeutschland

Fallzahl in
UNB A1

Beispiel aus 
Westdeutschland

Fallzahl in
UNB B2

Mittlere 
Bearbeitungszeit 

pro Fall in UNB B2

(in Minuten)

Bebauungsplan 53 237 270

Flächennutzungsplan (incl. Begleitung der 
Landschaftsplanung) 8 16 1 825

Bauvorhaben 655 219 163

Forst 29 143

Wasser/Abwasser 91

Bimsabbau 13 238

Kies-/Ton-/Basaltabbau 9 1 429

Andere umfangreiche Fälle wie Straßenbau, 
Lichtwellen-, Energie-, Telefon- und 
Erdgasleitungen 33 6 1 270

Sonstiges 24 166 159

Finanzhilfen und Betreuung von 
Pflegeflächen 15 143

Schutzgebietsbetreuung 2 17 159

Summe der Fälle 866 728

Bearbeitungszeit pro Fall
(in Minuten; Durchschnitt für alle Falltypen) 144 256

1 UNB A hat ca. zwei Vollzeitkräfte zur Bewältigung dieser Aufgaben. 
2 UNB B hat drei Arbeitskräfte mit anteiliger Arbeitszeit für diese Aufgaben.
Quelle: NIERMANN, 2001 und eigene Erhebungen
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personell eher schlecht ausgestattete UNB repräsentieren,
wird deutlich, dass die Personalausstattung vermutlich
nicht nur hier besser sein müsste, um eine sachgerechte
Bearbeitung allein der Pflichtaufgaben zu gewährleisten.
Bei den in den Fallbeispielen ermittelten durchschnitt-
lichen Bearbeitungszeiten pro Fall von zwei bis drei
Stunden ist eine ordnungsgemäße Behandlung der Fälle
ausgeschlossen. Selbst eine verhältnismäßig kleine Auf-
gabe wie die Abgabe einer Stellungnahme zu einem
Bauvorhaben im Außenbereich erfordert zumindest fol-
gende Arbeitsschritte: Erfassung des Falls und Durchsicht
der eingereichten Unterlagen, Abgleich mit vorliegenden
naturschutzfachlichen Planwerken wie Landschaftsplan,
Landschaftsrahmenplan, landesweite Biotopkartierung,
in der Regel eine Ortsbesichtigung, Erarbeitung einer
Stellungnahme mit Gebührenbescheid, Überwachung des
Gebühreneingangs und Kontrolle der festgesetzten Maß-
nahmen. Häufig kommen hierzu noch mehrere Telefonate
mit den Antragstellern, Vor-Ort- und Abstimmungsge-
spräche, mehrmaliges Durchsehen der vorgelegten Unter-
lagen auf Vollständigkeit und Nachforderung der un-
zureichenden Unterlagen. Teilweise müssen auch noch
eventuelle Widerspruchsverfahren behandelt werden, die
eine erneute Einarbeitung in den jeweiligen Fall und eine
Vertretung der Naturschutzbelange vor der Widerspruchs-
behörde umfassen. Bei größeren Fällen mit UVP- und 
gegebenenfalls FFH-Pflicht kommen u. a. Screening-,
Scoping-, Abstimmungs-, Erörterungs- und Beteiligungs-
termine, mehrere Ortsbesichtigungen und Ortstermine so-
wie behördeninterne Abstimmungsgespräche zwischen
den einzelnen Fachämtern und der Behördenleitung
hinzu.

Dieses Aufgabenspektrum erfordert eine Bearbeitungs-
zeit weit über dem in den Beispielen veranschlagten
Umfang. Erste Ansätze zur Standardisierung der Ar-
beitskapazitäten des Personals in Naturschutzbehörden
wurden z. B. im Rahmen der Untersuchung des Rech-
nungshofes Rheinland-Pfalz zu Organisation und Perso-
nalbedarf der Kreisverwaltungen (Rechnungshof Rhein-
land-Pfalz, 2001; vgl. zu entsprechenden Ansätzen in
Nordrhein-Westfalen ROLL, 1997, S. 22) gemacht. Dort
wurden Anhaltswerte für die zumutbare Arbeitsquote je
Vollzeitkraft und Jahr vorgeschlagen, in die bereits 25 %
persönlich bedingter Ausfallzeiten und Zeiten für nicht
unmittelbar aufgabenbezogene Tätigkeiten einbezogen
sind. Die dort genannte Zahl von 230 Fällen pro Ar-
beitskraft und Jahr ergibt eine Arbeitszeit von 309 Mi-
nuten pro Fall im Durchschnitt aller Falltypen. Unter
Berücksichtigung des beschriebenen Anforderungspro-
fils und der Daten aus der zweiten Behörde der Fallbei-
spiele in Tabelle 4-1 (UNB B), in der einige Fälle über-
haupt nicht und viele aufgrund von Zeitmangel nicht
sachgerecht bearbeitet werden können und Kontrollen
überhaupt nicht stattfinden, erscheint jedoch der vom
Rechnungshof Rheinland-Pfalz vorgegebene Anhalts-
wert von 230 Fällen pro Arbeitskraft und Jahr zu hoch.
Um solchen unzureichend fundierten Standardisierungs-
tendenzen, die einen sachgerechten Vollzug des Natur-
schutzrechtes konterkarieren, entgegenzuwirken, sollte

dringend eine fundierte Datenbasis erarbeitet werden, 
die auch qualitative Anforderungen einbezieht und doku-
mentiert.

Auch Naturschutzbehörden mit erheblich besserer Per-
sonalausstattung dürften angesichts der bereits für die
Pflichtaufgaben notwendigen Arbeitskapazitäten kaum
in der Lage sein, eine sorgfältige Informationspolitik
oder die zeitaufwendige Organisation von Koopera-
tionsprojekten zu gewährleisten.

Schlussfolgerung und Empfehlungen

122. Die Neuorientierung des Naturschutzes hin zu in-
tegrativen Strategien erfordert in verstärktem Ausmaß 
ein kooperatives und kommunikatives Vorgehen. Dazu ist 
einerseits die Weiterbildung des Naturschutzpersonals 
in Kommunikation und konzeptionellem Denken not-
wendig. Hierfür bietet beispielsweise der Leitfaden 
zur Kommunikation im Naturschutz (KARGER und 
WIEDEMANN, 2000) für die bayerische Naturschutz-
verwaltung eine Hilfestellung. Andererseits sind für die
anstehenden Aufgaben sowohl im hoheitlichen Vollzug
als auch für integrative Projekte ausreichende Arbeits-
kapazitäten mit qualifizierten Personen bereitzustellen.
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte ist zwar eine durch-
schnittlich positive Personalentwicklung für die UNB
festzustellen. Da sich im gleichen Zeitraum aber der Um-
fang der Aufgaben der UNB in erheblichem Maß erwei-
tert hat, ist die Arbeitsbelastung nicht kleiner, sondern 
sogar größer geworden. Der Personalabbau der letzten
Jahre wirkt sich in diesem Zusammenhang problem-
verschärfend aus.

123. Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Voll-
zugs des Naturschutzrechtes sollten vorbehaltlich der
Vorlage besserer empirischer Daten über Fallzahlen,
Falltypen und deren Bearbeitungsumfang zumindest die
derzeit durchschnittliche Personalausstattung von ca. fünf
bis sieben Arbeitskräften pro UNB für alle UNB erreicht
werden, die unterhalb dieser Durchschnittsgröße liegen.
Der Personalbestand der übrigen UNB sollte so weit wie
möglich erhalten bleiben. Anzustreben sind aber höhere
Arbeitskapazitäten (laut ERZ, 1983, S. 29: acht bis 
zwölf Mitarbeiter pro UNB). Grundsätzlich ist ein glei-
ches Verhältnis von Mitarbeitern des höheren und des 
gehobenen Dienstes angemessen.

124. Darüber hinaus sind dringend Untersuchungen zur
Qualitätssicherung von Naturschutzverwaltungshandeln
erforderlich, um in der bereits in Verwaltungskreisen
begonnenen Diskussion über die Etablierung von Pro-
duktbeschreibungen, mittleren Bearbeitungszeiten und
Fallzahlen pro Arbeitskraft (vgl. z. B. Rechnungshof
Rheinland-Pfalz, 2001, Anlage 7, S. 13; ROLL, 1997) ei-
nen angemessenen Beitrag leisten zu können. Wichtig ist,
dass den verfahrensorientierten Indikatoren fachlich ori-
entierte Leistungsindikatoren zugeordnet werden. Hier
sind Bund und Länder gefordert, fachliche Mindeststan-
dards der Aufgabenerfüllung in den Produktbeschreibun-
gen durchzusetzen oder zumindest die Diskussion und
Vereinbarungen der Naturschutzbehörden untereinander
darüber anzuregen und zu moderieren (vgl. ROLL, 1997,
S. 39).
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125. Der Einsatz von weichen und integrativen Natur-
schutzstrategien erfordert in der Vorbereitung von Maß-
nahmen sehr viel höheren personellen Einsatz der
Naturschutzvertreter als ein hoheitliches Vorgehen. Die
mangelhafte personelle Ausstattung der Naturschutz-
behörden lässt diesen vielfach nicht die Zeit, eine ei-
gene situationsangepasste Strategie zur Umsetzung der 
Naturschutzziele zu erarbeiten. Die Bereitstellung aus-
reichender personeller Kapazitäten für diese neuen Stra-
tegien kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

– Aufbau weiterer Kapazitäten in den Naturschutzbehör-
den: Es muss Naturschutzfachpersonal eingestellt wer-
den; Verwaltungsfachleute oder die Versetzung z. B.
von Straßenbauingenieuren in die Naturschutzver-
waltung reichen nicht aus.

– Integration von Naturschutzfachleuten in andere
Fachbehörden: Dies ist z. B. in den bereits gegenwär-
tig relativ gut ausgestatteten Straßenbaubehörden der
Fall. Es müssen ausreichend große personelle Einhei-
ten geschaffen werden, um tatsächlich eine Umset-
zung der Naturschutzbelange innerhalb der zuständi-
gen anderen Fachbehörde bewirken zu können. Wird
die gesamte Aufgabe isolierten Einzelpersonen über-
lassen, weichen diese schnell der Übermacht des
„Eingreiferfachgebietes“.

– Auslagerung von Arbeitsfeldern, die kein hoheit-
liches Vorgehen erfordern: Die Auslagerung von 
Arbeitsfeldern, die kein hoheitliches Vorgehen erfor-
dern und in denen eine Umsetzung von Naturschutz-
zielen in Kooperation mit den Nutzern möglich ist,
könnte vor allem den Vorteil einer hohen Flexibilität
im Umgang mit Nutzern und anderen Akteuren mit
sich bringen. Eine für diese Arbeiten geeignete
Organisationsform sind beispielsweise so genannte
Landschaftsagenturen. Zu deren Aufgabengebiet ge-
hören Beratungstätigkeiten, Pflegearbeiten, Flächen-
und Maßnahmenmanagement für die Eingriffs-
regelung, die Finanzanlage von einmaligen Kom-
pensationszahlungen für eine langfristige Pflege, die
Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Koopera-
tionen in Wasserschutzgebieten, die Unterstützung
von Verarbeitungs- und Vermarktungsinitiativen so-
wie die Akquisition von Fördermitteln. Je nach Pro-
blemsituation in einer Region können diese Agen-
turen unterschiedlich zugeschnitten und organisiert
sein. Kommunen, der ehrenamtliche Naturschutz,
Wasserversorger wie auch Vertreter der Landnutzer
können sich als Träger daran beteiligen. Modelle für
solche innovativen Organisationsformen gibt es be-
reits in verschiedenen Ausprägungen und Formen
(z. B. Landschaftspflegeverbände, die Hanseatische
Naturentwicklungs AG in Bremen, Flächenagen-
turen der Kommunen, die Naturschutzstationen in
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen). Die dafür 
zur Verfügung stehenden rechtlichen Trägerschafts-
modelle und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile 
sind beispielhaft für Kompensationsflächenpools
den Tabellen 4-2 und 4-3 auf den Seiten 64 und 65 zu
entnehmen.

126. Akzeptanzverbessernde Maßnahmen dürfen nicht
einer zu hohen Arbeitsbelastung der Behörden zum Opfer
fallen, da sie wesentlich für ein positives Außenbild des
Naturschutzes sind. Integrations- und Kooperationspro-
jekte, die Akquisition von Fördermitteln, die Gründung
von Stiftungen für die langfristige Finanzierung von
Pflegemaßnahmen, die Beratung der Landschaftsnutzer
und viele der Sonderaufgaben, die zur Akzeptanzsteige-
rung und zur Verbesserung der Koalitionsfähigkeit des
Naturschutzes gewünscht werden, sind z. T. einfacher in
behördenexternen Organisationen durchführbar, die mit
höherer Flexibilität in den täglichen Arbeitsabläufen 
agieren können. Denkbar sind zu diesem Zweck aber auch
operative, sektorenübergreifende Arbeitseinheiten in der
Verwaltung, die sich z. B. projektspezifisch zusammen-
finden und mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet
werden.

4.2 Strukturelle Schwächen der Durchsetz-
barkeit von Naturschutz in der 
Abwägung

4.2.1 Strukturelle Schwäche der Natur- und
Landschaftsschutzbelange

127. Bei raumbedeutsamen Planungen ist zwischen
den von der Planung berührten öffentlichen und pri-
vaten Belangen abzuwägen. In dieser Abwägung haben
die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes schon
ihrer Natur nach einen schweren Stand (BICK und
OBERMANN, 2000, S. 110). Die wirtschaftlichen und
sozialen Interessen, die für eine natur- und land-
schaftsbeeinträchtigende Landnutzung sprechen, sind in
der Regel aktuell und konkret, können oft in Euro
oder Arbeitsplätzen beziffert werden und sind spezifisch
in dem Sinne, dass sie im Wesentlichen gerade von der
jeweiligen Planung abhängen. Sofern es sich dabei um
öffentliche Interessen – etwa an der ausreichenden
Verfügbarkeit von Bauland oder am Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur – handelt, stehen hinter ihnen in der
Regel auch individuelle Interessen von erheblichem
wirtschaftlichen Gewicht und entsprechend hoher Orga-
nisations- und Durchsetzungsfähigkeit. Das betroffene
Interesse am Schutz von Natur und Landschaft ist dem-
gegenüber bei aller Dringlichkeit diffuser und weniger
spezifisch. Man kennt den dramatischen Artenschwund
und weiß, dass unter anderem die lebensraumzerschnei-
dende Wirkung des Straßennetzes dazu beiträgt, aber
welchen Effekt gerade der Bau dieser oder jener kon-
kreten Straße auf den Fortbestand dieser oder jener kon-
kreten Art haben wird, kann in der Regel niemand genau
sagen. Die Integrität von Natur und Landschaft ist außer-
dem kein spezifisch individuelles, sondern ein öffent-
liches Gut. Das Interesse am Natur- und Landschafts-
schutz teilt daher die Besonderheit aller öffentlichen
Interessen: Ihre Wahrnehmung wird gern anderen über-
lassen.

Angesichts dieser nicht durch das Gewicht, sondern durch
die Struktur der zugrunde liegenden Interessen bedingten
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Tabel le 4-2

Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen des Trägers bei öffentlich-rechtlichen 
Trägerschaftsmodellen von Kompensationsflächenpools

Rechtsform Vorteile Nachteile 

Kommune 

Planungs-
verband 

– vorhandene Verwaltungsstrukturen können 
genutzt werden 

– geeignet zur grenzüberschreitenden 
Übernahme hoheitlicher Aufgaben 

– nur möglich, wenn die Gemeinde ein 
ausreichendes Flächenpotenzial besitzt 

– i. d. R. beschränkt auf Abstimmung und Durch-
führung der Bauleitplanung benachbarter 
Gemeinden 

Zweckver-
band 

– grenzüberschreitende Übernahme 
hoheitlicher Aufgaben 

– längerfristige Kooperation in mehreren 
zusammenhängenden Aufgabenfeldern 

– Beteiligung privater Institutionen möglich 
– geregelte Verfassung gem. GkZ* 
– Bündelung aller Rechte und Pflichten für 

die vereinbarten Aufgaben 
– Steuerpflicht nur im Rahmen der Betriebe 

gewerblicher Art 
– interessengerechte Finanzierung durch 

Festsetzung einer Umlage 
– Vor- und Nachteilsausgleich kann durch 

individuelle Vereinbarungen nach § 6 GkZ* 
geregelt werden 

– relativ aufwendige Gründung und Verwaltung 
bei vielen Verbandsmitgliedern 

– Kompetenzverlust aus Sicht der Gemeinden 
durch Übertragung wichtiger kommunaler 
Aufgaben an den Zweckverband 

– Kooperation über Grenzen von Bundesländern 
nur auf der Basis zwischenstaatlicher 
Abkommen möglich 

– hohe Personalkosten, falls nicht eigenes 
Personal der Verbandsmitglieder eingebunden 
wird 

Verwaltungs-
gemeinschaft 

– geringe Bindung der Kooperationspartner, 
keine Übertragung hoheitlicher Aufgaben

– Beteiligung anderer öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften und privater Institutionen 
möglich 

– keine Schaffung neuer Institutionen
– Zuständigkeit der Verwaltung einzelner

Mitglieder bleibt unberührt 

– keine Übertragung von Aufgaben möglich, 
lediglich Inanspruchnahme der Verwaltung 
anderer zur Erfüllung eigener Aufgaben

– keine bindenden Beschlüsse möglich 
– keine bindenden Regelungen zur Kosten- und 

Ertragsteilung möglich 
– keine langfristige, kontinuierliche Basis für 

kommunale Zusammenarbeit 

Öffentlich-
rechtliche 
Vereinbarung 

– grenzüberschreitende Übernahme 
hoheitlicher Aufgaben anderer an der 
Kooperation beteiligter Kommunen 

– Kooperation in mehreren zusammen-
hängenden Aufgabenfeldern 

– keine Schaffung neuer Organe oder 
Rechtsträger notwendig, Aufgabenerfüllung 
durch bestehende Verwaltung 

– Übertragung und Bündelung der Rechte und 
Pflichten für die vereinbarten Aufgaben 

– rechtlich klare Verfassung gemäß GkZ*

– einseitige Übertragung wichtiger kommunaler 
Aufgaben an einen Beteiligten 

– auch bei Vereinbarung von Mitwirkungsrechten 
entsteht i. d. R. keine Gleichberechtigung 
zwischen den Kooperationspartnern 

– keine Beteiligung Privater möglich 

Öffentlich-
rechtlicher 
Vertrag 

– Weitgehend freie Vertragsgestaltung – nicht als alleinige Kooperationsform geeignet, 
lediglich zur ergänzenden Regelung

* GkZ: Gesetz über kommunale Zusammenarbeit.
Quelle: KÖPPEL et al., 2000, S. 67
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Tabel le 4-3

Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen des Trägers bei privatrechtlichen 
Trägerschaftsmodellen von Kompensationsflächenpools

Rechtsform Vorteile Nachteile 

GmbH – Herauslösung aus der Verwaltung durch 
Gründung einer eigenständigen 
juristischen Person 

– einfache Gründung 
– uneingeschränkte Möglichkeiten der  

Beteiligung von Gesellschaftern, da- 
durch Möglichkeit der Beteiligung  
„finanzstarker“ Dritter 

– höhere Akzeptanz gegenüber privaten 
Investoren aufgrund der größeren Un-
abhängigkeit von Verwaltungsabläufen 

– Flexibilität beim Projektmanagement, 
schnelle Entscheidungswege 

– nicht für die Übernahme planungs- und 
finanzhoheitlicher Aufgaben geeignet 

– Schaffung zusätzlichen Verwaltungs-
aufwandes durch Gründung einer neuen 
Institution 

– volle Steuerpflicht 
– keine laufende Rechtsaufsicht, Steuerung 

und Kontrolle nach GmbH-Gründung  
über die Gesellschafterversammlung 

– Gründungskapital erforderlich 

Gemeinnützige GmbH – wie GmbH 
– keine Steuerpflicht bei Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit 

– wie GmbH mit Ausnahme der Steuer-
pflicht 

Eingetragener Verein – kein Gründungskapital erforderlich – nicht zur Regelung planungs- oder 
finanzhoheitlicher Aspekte geeignet

– zur Vereinsgründung sind mindestens  
sieben natürliche oder juristische Per-
sonen erforderlich 

– Vereinsmitglieder, mit denen ein  
Rechtsgeschäft abgeschlossen werden  
soll, sind von der Beschlussfassung 
ausgeschlossen, dadurch sind 
Flächenankäufe zwischen Verein und 
Vereinsmitglied (z. B. Kommunen)  
erschwert 

Privatrechtlicher 
Vertrag 

– günstig zur Regelung ergänzender 
Einzelfragen 

– als alleinige Kooperationsform nicht 
ausreichend 

Örtliche oder 
kommunale Stiftung 

– eigene juristische Person 
– Verwaltung kann durch die Gemeinde 

oder einen eigenen Geschäftsführer 
erfolgen 

– kein Kompetenzverlust für die Gemeinde 

– nicht zur Regelung planungs- oder 
finanzhoheitlicher Aspekte geeignet

– Gründungs- bzw. Stiftungskapital 
erforderlich 

– eingeschränkte Spielräume bei der 
wirtschaftlichen Verwaltung 

Quelle: KÖPPEL et al., 2000, S. 68
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Durchsetzungsschwächen bedarf der Natur- und Land-
schaftsschutz kompensatorischer Stärkung. Tatsächlich
wird die Durchsetzungsfähigkeit der Belange des Natur-
und Landschaftsschutzes gegenüber konkurrierenden in
der Planung zu berücksichtigenden Interessen aber durch
die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen nur unzu-
reichend gestärkt und teilweise sogar noch zusätzlich er-
schwert.

4.2.2 Rechtliche Vorgaben für die 
planerische Abwägung

128. Herzstück jeder raumbedeutsamen Planung ist 
die planerische Abwägung. Die Verpflichtung, zwischen
den konfligierenden planungsbetroffenen Belangen
abzuwägen, ist für die meisten raumbedeutsamen Pla-
nungen ausdrücklich gesetzlich normiert und ergibt sich
im Übrigen auch ohne ausdrückliche Normierung aus
der Natur einer dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
entsprechenden Planungsermächtigung (BVerwGE 48,
S. 56, 63 – st. Rspr.; SCHMIDT-PREUSS, 2000,
S. 1080, m. w. N.). Für die planerische Abwägung kann
das Planungsrecht naturgemäß nur einen Rahmen be-
reitstellen, den Raum für die Berücksichtigung der kon-
kreten Umstände belassen und damit den zuständigen
Behörden planerische Gestaltungsfreiheit einräumen.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts verlangt das Abwägungsgebot erstens,
dass eine Abwägung überhaupt stattfindet. Zweitens
müssen in die Abwägung alle Belange eingestellt wer-
den, die nach Lage der Dinge berücksichtigungs-
bedürftig sind, d. h. alle erkennbar planungsbetroffenen
Belange mit Ausnahme der geringfügigen oder nicht
schutzwürdigen. Drittens dürfen die betroffenen Be-
lange nicht fehlgewichtet oder in unverhältnismäßiger
Weise zurückgesetzt werden, wobei den Behörden aber
ein weiter Gewichtungs- und Abwägungsspielraum zu-
gestanden wird, der erst an der Grenze zur Unvertret-
barkeit endet. Innerhalb dieses weit gesteckten Rahmens
ist es Sache der planerischen Gestaltungsfreiheit, für den
jeweiligen konkreten Fall das Gewicht der konkurrie-
renden Belange zu bestimmen und zu entscheiden, wel-
chen im Ergebnis Vorrang eingeräumt wird bzw. welche
im Ergebnis zurückgesetzt werden (s. BVerwGE 48,
S. 56, 63 f. – st. Rspr.; näher JOHLEN, 2000, S. 50 ff.;
KÜHLING und HERRMANN, 2000, S. 102 ff.; WAHL
und DREIER, 1999, S. 616 ff.). Auch ungünstige Er-
gebnisse einer Umweltverträglichkeitsprüfung schlie-
ßen nach ganz herrschender Meinung nicht aus, dass die
hinsichtlich der Umweltverträglichkeit zutage getre-
tenen Bedenken durch Abwägung überwunden werden
(SCHLADEBACH, 2000, S. 124 ff., 132, m. w. N.).

129. Die planungsrechtliche Abwägungsdogmatik
schreibt darüber hinaus einzelnen Rechtsvorschriften
herausgehobene Bedeutung für die planerische Abwä-
gung zu, indem sie sie als „Optimierungsgebote“, d. h.,
als normative Gewichtsverstärkung für die jeweils be-
nannten Belange interpretiert. Als Optimierungsgebot
gilt z. B. die Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 1 BauGB.
In der Theorie wird durch solche Optimierungsgebote

der Abwägungsspielraum der Behörden eingeschränkt.
Ihre praktische Steuerungswirkung ist aber, wenn über-
haupt vorhanden, gering (s. auch BARTLSBERGER,
2000, S. 139; BARTUNEK, 2000, S. 49 f.), da eine deut-
liche und kontrollierbare Gewichtsverstärkung voraus-
setzen würde, dass das Gewicht des Belangs, dessen 
Gewicht normativ verstärkt werden soll, vorab in irgend-
einer Weise normativ bestimmt ist (vgl. zur Aufwertung
der Bodenschutzklausel nach dem BauROG: LOUIS
und WOLF, NuR 2002, S. 61, 65). Das ist aber bei den
Belangen, die in die planerische Abwägung einzustellen
sind, gerade nicht der Fall. Der Streit über die Frage, ob
die Verpflichtung auf die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege in § 1 Abs. 1 BNatSchG n. F. ein
Optimierungsgebot darstellt (bejahend JOHLEN, 2000,
S. 49; verneinend WAHL und DREIER, 1999, S. 617,
m. w. N.), ist daher von untergeordneter Bedeutung.
Auch wenn man ein durch § 1 Abs. 1 BNatSchG in ab-
stracto herausgehobenes Gewicht der Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege bejaht, bedeutet
dies jedenfalls nicht, dass ihnen auch im konkreten Ab-
wägungsfall grundsätzlich Vorrang vor konkurrierenden
Belangen eingeräumt werden müsste.

Naturschutzbelange sind dementsprechend ebenso wenig
wie andere Belange prinzipiell davor geschützt, in der pla-
nerischen Abwägung als nachrangig behandelt zu werden.
Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, sondern liegt
im Wesen der Abwägung. Da die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege aus den oben dar-
gestellten Gründen gegenüber konkurrierenden Raum-
nutzungsinteressen schon strukturbedingt leicht den
Kürzeren ziehen, sollten sie aber zumindest dort gestärkt
werden, wo dies ohne Beeinträchtigung der notwendigen
planerischen Gestaltungsfreiheit möglich ist, insbeson-
dere durch geeignete prozedurale und rechtsschutzmäßige
Flankierung. Tatsächlich werden sie durch das geltende
Recht aber in dieser Hinsicht teilweise sogar noch zu-
sätzlich benachteiligt. In jüngster Zeit haben sich hier
zwar einige Verbesserungen insbesondere durch die No-
velle des Bundesnaturschutzgesetzes ergeben (s. insbe-
sondere zur Einführung der bundesrechtlichen Verbands-
klage Tz. 135 ff.). Diese Verbesserungen reichen aber
noch nicht aus.

4.2.3 Unzureichende prozedurale Flankierung
130. Geeignete Verfahrensregeln sind vor allem für die
zweite Stufe der Abwägung, die Zusammenstellung der
abwägungsrelevanten Belange, von zentraler Bedeu-
tung. Auf eine vollständige Zusammenstellung des rele-
vanten Abwägungsmaterials kann durch Verfahrensre-
geln Einfluss genommen werden, ohne dass die vor
allem auf der dritten Stufe der Abwägung angesiedelte
planerische Gestaltungsfreiheit leidet. Gerade die Zu-
sammenstellung der relevanten Belange des Natur- und
Landschaftsschutzes bedarf besonderer prozeduraler
Unterstützung, weil die ökologischen Tatbestände und
Zusammenhänge, auf die es hier ankommt, häufig kom-
plex sind und nicht offen zutage liegen.
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131. Verfahrensmäßige Instrumente, um die vollstän-
dige Zusammenstellung des Abwägungsmaterials si-
cherzustellen, sind insbesondere die Beteiligung der
Behörden, deren Aufgabenbereich von der Planung
berührt ist, die Beteiligung der Öffentlichkeit, die Betei-
ligung der Naturschutzverbände und die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (JOHLEN, 2000, S. 50). Eine be-
sonders wichtige Rolle vor allem für die kommunale
Bauleitplanung spielt darüber hinaus die Bereitstellung
des in Bezug auf Naturschutz und Landschaftspflege re-
levanten Abwägungsmaterials durch die Landschafts-
planung (MITSCHANG, 1999, S. 58 f.).

Es gibt also durchaus Instrumente, deren Funktion gerade
darin besteht, eine möglichst vollständige Zusammen-
stellung des naturschutzrelevanten Abwägungsmaterials
zu gewährleisten, oder die zumindest faktisch und unter
anderem diese Funktion erfüllen. Alle diese Instrumente
sind aber nur eingeschränkt anwendbar und wirksam.
Um nur die wichtigsten Anwendbarkeitsbeschränkungen
zu nennen:

– Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist nur für 
Planfeststellungs-, nicht dagegen für Plangenehmi-
gungsverfahren vorgeschrieben. Da im Zuge der
Beschleunigungsgesetzgebung der Neunzigerjahre
der Awendungsbereich der Planfeststellung erheb-
lich und in teilweise europarechtswidriger Weise
(ERBGUTH, 1999, S. 48 f.) zugunsten bloßer Plan-
genehmigungen eingeschränkt worden ist, hat sich
auch der Anwendungsbereich der Öffentlichkeits-
beteiligung erheblich reduziert.

– Die Beteiligung anerkannter Naturschutzverbände
nach § 60 BNatSchG n. F. bezieht sich ebenfalls nur
auf einen eingeschränkten Katalog von Verfahren,
unter anderem auf rechtsförmige naturschutz-
rechtliche Schutzgebietsfestsetzungen, auf die Land-
schaftsplanung, auf Raumordnungspläne und sons-
tige Pläne, auf die Vorbereitung von Programmen
staatlicher und sonstiger öffentlicher Stellen zur
Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen ver-
drängter wild lebender Arten in der freien Natur, auf
Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz
von Naturschutzgebieten, Nationalparken, Biosphä-
renreservaten und sonstigen Schutzgebieten, die
europäische Schutzgebiete darstellen, auf Planfest-
stellungsverfahren, die von Behörden der Länder
durchgeführt werden, soweit es sich um Vorhaben
handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft
verbunden sind und auf Plangenehmigungen, die von
Behörden der Länder erlassen werden, die an die
Stelle einer Planfeststellung treten, soweit eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 17 Abs. 1b Bun-
desfernstraßengesetz (BfernStrG) vorgesehen ist.
Letzteres betrifft nur Plangenehmigungen von Bun-
desfernstraßen in den neuen Bundesländern und
Berlin, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen ist. Diese Plangenehmigungen be-
dürfen einer Öffentlichkeitsbeteiligung. Auch hier
wirkt sich also der Abbau der Planfeststellungs-

bedürftigkeit zugunsten einer bloßen Plangenehmi-
gungsbedürftigkeit restriktiv aus. Einen erheblichen
Fortschritt bedeutet demgegenüber die mit der No-
vellierung des Bundesnaturschutzgesetzes erfolgte
Ausdehnung der Verbandsbeteiligung auf Plange-
nehmigungsverfahren, die allerdings nur in den Fäl-
len einer Plangenehmigung mit Öffentlichkeitsbetei-
ligung nach § 17 Abs. 1b BFernStrG gilt. Für die
Bauleitplanung ist eine besondere Beteiligung der
Naturschutzverbände bundesrechtlich bislang über-
haupt nicht vorgesehen. Die ursprünglich in § 60
BNatSchG vorgesehene Beteiligung der Verbände
bei Bebauungsplänen, die eine Planfeststellung er-
setzen, wurde im Vermittlungsausschuss gestrichen.

– Da eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem
UVPG ebenfalls nur für planfeststellungsbedürftige,
nicht dagegen für nur plangenehmigungsbedürftige
fachplanerische Vorhaben durchzuführen ist, wurde
durch den Rückbau des Planfeststellungserfordernis-
ses auch der Anwendungsbereich der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung eingeschränkt. Für die Bau-
leitplanung waren Umweltverträglichkeitsprüfungen
von jeher nur eingeschränkt vorgesehen (s. § 2 Abs. 3
Nr. 3 UVPG). Mit dem „Artikelgesetz“ ist in Anpas-
sung an die Vorgaben der geänderten UVP-Richtlinie
der Kreis der UVP-pflichtigen Vorhaben ausgedehnt
worden; auch in seiner jetzigen, durch das Artikel-
gesetz geänderten Fassung macht das UVPG aber
noch nicht alle Vorhaben UVP-pflichtig, für die 
dies europarechtlich geboten wäre (SRU, 2002,
Tz. 322ff.).

– Die Landschaftsplanung erfüllt ihre Funktion, insbe-
sondere für die kommunale Bauleitplanung das natur-
schutzrelevante Abwägungsmaterial bereitzustellen,
bislang schon deshalb nur eingeschränkt, weil für die
örtliche Ebene bisher bundesrechtlich keine strikte,
sondern nur eine durch das weiche Kriterium der
Erforderlichkeit eingeschränkte Planungspflicht be-
steht (§ 6 Abs. 1 BNatSchG a. F.). Begrüßenswert ist
deshalb, dass das Bundesnaturschutzgesetz (§ 16 Abs. 1
BNatSchG n. F.) nunmehr eine flächendeckende Land-
schaftsplanung vorsieht. Solange die Aufstellung von
Bauleitplänen unabhängig von der tatsächlichen Exis-
tenz einer flächendeckenden Landschaftsplanung
zulässig bleibt, wird allerdings auch eine uneinge-
schränkte Verpflichtung zu flächendeckender Land-
schaftsplanung nichts daran ändern, dass Bauleitpläne
häufig ohne vorherige Erfüllung dieser Verpflichtung
– und daher ohne gesicherte umfassende Berücksich-
tigung der Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege – aufgestellt werden.

4.2.4 Begrenzte Relevanz von Verfahrens- 
und Abwägungsfehlern

132. Die praktische Wirksamkeit der bestehenden 
Vorschriften zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Träger öffentlicher Belange, zur Verbandsbeteiligung und
zur Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die praktische
Wirksamkeit der Verpflichtung zur Berücksichtigung von



Drucksache 14/9852 – 68 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Naturschutzbelangen in der Abwägung überhaupt werden
außerdem dadurch eingeschränkt, dass Verfahrensfehler
und inhaltliche Abwägungsfehler im geltenden Recht nur
schwach sanktioniert sind. Seit vielen Jahren geht die
Rechtsentwicklung in Richtung abnehmender Erheblich-
keit und vereinfachter Reparierbarkeit derartiger Rechts-
verstöße (s. im Einzelnen DOLDE, 2000, S. 432 ff.; 
RONELLENFITSCH, 1999, S. 508 ff.; zum zugrunde lie-
genden Gedanken der „Planerhaltung“: HOPPE, 1996).
Nach geltendem Bauplanungs-, Fachplanungs- und allge-
meinem Verfahrensrecht sind Verfahrens- und Abwä-
gungsfehler grundsätzlich nur relevant, wenn sie offen-
sichtlich sind und das Abwägungsergebnis beeinflusst
haben. Auch in diesem Sinne erhebliche, ergebnisrele-
vante Verfahrens- und Abwägungsfehler führen nur dann
zur Aufhebung der betroffenen Bauleitpläne, Planfeststel-
lungen oder Plangenehmigungen, wenn sie nicht durch
Planergänzung oder durch ein ergänzendes Verfahren be-
hoben werden können (s. §§ 214 ff. BauGB, § 47 Abs. 5
Satz 4 VwGO, § 75 Abs. 1a VwVfG; § 17 Abs. 6c FStrG;
Überblick über weitere einschlägige Vorschriften bei
SCHULZE-FIELITZ, 2000, S. 1003). Die Rechtspre-
chung interpretiert zudem diese Regelungen ausdehnend
und wendet sie auch auf Fehler bei der Anwendung der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung an, obwohl
diese bei Fachplanungen nicht zur planerischen Abwä-
gung im engeren Sinne gehört (BVerwG v. 27. Oktober
2000, DVBl. 2001, S. 386, 393).

Das Bundesverwaltungsgericht hat angenommen, dass
selbst das Unterlassen einer rechtlich gebotenen Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht notwendigerweise zur
Aufhebung der resultierenden straßenrechtlichen Plan-
feststellung führt (BVerwGE 100, S. 238, 247 ff.). Dass
dies mit den europarechtlichen Vorgaben vereinbar ist,
wird mit Recht bezweifelt (JARASS, 2000a, S. 951; für
die Gegenauffassung: BARTUNEK, 2000, S. 212,
m. w. N.). Die britische Rechtsprechung hat aus europa-
rechtlichen Gründen anders entschieden (House of Lords,
2000). Was die Rechtspflicht zur Beteiligung anerkannter
Naturschutzverbändeangeht,hatdasBundesverwaltungs-
gericht immerhin angenommen, dass ein Verstoß unab-
hängig von dem Nachweis, dass er für das Abwägungser-
gebnis kausal war, die resultierende Planfeststellung
rechtswidrig macht.Auch hier führt der Rechtsfehler aber
nicht zur Aufhebung der Planfeststellung, sondern er
kann durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden
(BVerwGE 102, S. 358, 365 f.; 105, S. 348, 349, 353 f.;
STÜER, 2000, S. 1435, m. w. N.).

133. Die schwache Sanktionierung von Verfahrensnor-
men und die auf ihrer Verletzung beruhenden Abwä-
gungsfehler beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der
Vorschriften, die dafür sorgen sollen, dass trotz struktur-
bedingt stets gegebener Versuchung zur Nichtberück-
sichtigung auch die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege im gebotenen Umfang in die planeri-
sche Abwägung einfließen. Es gibt zwar Form- und
Verfahrensvorschriften, deren Verletzung keine Sanktio-
nierung durch die Aufhebung der betreffenden Pla-
nungsentscheidung bedarf. Ein besonders augenfäl-

liges Beispiel sind Vorschriften über die Verkündung der
fertiggestellten Planung. Planerhaltung macht hier Sinn,
weil Verkündungsvorschriften weder strukturbedingt
von Missachtung bedroht noch typischerweise für das
inhaltliche Ergebnis des Planungsverfahrens von Be-
deutung sind. Der Aufwand, der mit der Sanktionie-
rung derartiger Rechtsfehler durch Planaufhebung ver-
bunden wäre, wäre daher hier unverhältnismäßig (vgl.
SENDLER, 2000, S. 1017 ff.). Bei Verstößen gegen
Verfahrensvorschriften zur Beteiligung der Öffentlich-
keit, zur Beteiligung der Naturschutzverbände und zur
UVP-Pflicht verhält es sich aber anders. Diese Vor-
schriften sollen die vollständige Zusammenstellung und
adäquate Berücksichtigung der abwägungsrelevanten
Belange in Planungsverfahren sicherstellen. Verfahrens-
vorschriften dieser Art haben nur deshalb einen guten
Sinn, weil sie auf der Annahme beruhen, dass ein ad-
äquates Abwägungsergebnis nur unter Beachtung der
betreffenden Verfahrensvorgabe gefunden werden kann,
dass es also auf die Einhaltung der Verfahrensvorgabe
prinzipiell ankommt. Unter dieser Voraussetzung ist eine
restriktive Fehlerfolgenregelung, die zugleich unter-
stellt, dass Verstöße nicht prinzipiell relevant sind, in
sich widersprüchlich (s. auch zum Problem nicht mehr
gegebener Abwägungsoffenheit bei Nachholung rechts-
widrig unterbliebener Verfahrensschritte im ergänzen-
den Verfahren: HENKE, 1999, S. 55, m. w. N.). Verfah-
rensvorschriften, die ernstgenommen werden sollen,
bedürfen außerdem einer präventionswirksamen Sank-
tionierung.

4.2.5 Einschränkungen der gerichtlichen
Durchsetzbarkeit

134. Eine schwer wiegende Benachteiligung der Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege liegt
darin, dass ihre Berücksichtigung und angemessene
Gewichtung in der planerischen Abwägung nur sehr 
eingeschränkt gerichtlich durchsetzbar ist. Dies beruht
auf einer individualistischen Tradition des deutschen
Prozessrechts, nach der gerichtlicher Rechtsschutz nur
demjenigen zugänglich ist, der geltend machen kann,
durch einen Rechtsverstoß in einem subjektiven Recht
verletzt zu sein, wobei nur Rechtsvorschriften, die spe-
zifisch individuelle Belange zu schützen bestimmt sind,
als subjektiv-rechtsverleihend („drittschützend“) be-
trachtet werden (SRU, 2002, Tz. 155).

Das planerische Abwägungsgebot gilt dementsprechend
als drittschützend nur hinsichtlich der in die Abwägung
einzustellenden privaten, spezifisch individuellen Be-
lange. Die von einer Planung in spezifisch individuellen
Belangen Betroffenen haben daher grundsätzlich einen
Anspruch auf gerechte Abwägung und sind klagebefugt,
wenn dieser Anspruch durch Abwägungsfehler, die sich
auf ihre Belange beziehen, verletzt wird (BVerwGE 48,
S. 56, 66 – st. Rspr.). Objektiv verlangt das Abwägungs-
gebot zwar auch die angemessene Berücksichtigung und
Gewichtung der Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege. Insoweit gilt es aber, da der Natur-
und Landschaftsschutz dem Allgemeininteresse und
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nicht spezifisch individuellen Interessen dient, nicht als
drittschützend. Eine rechtswidrige Missachtung der Be-
lange von Naturschutz und Landschaftspflege begründet
daher keine Klagebefugnis für Bürger, die dies vor Ge-
richt beanstanden möchten. Nach der Rechtsprechung
kann bei Planfeststellungen auch derjenige, der wegen
einer geltend gemachten rechtswidrigen Missachtung
seiner privaten Belange im Rahmen der Abwägung die
Möglichkeit hat, zu klagen, im Rahmen einer solchen
Klage grundsätzlich nicht die Missachtung öffentlicher
Belange rügen (BVerwGE 48, 56, 66; BVerwG, UPR
1998, S. 455, 456; kritisch dazu: VALLENDAR, 1999,
S. 122; relativierende Interpretation bei KÜHLING und
HERRMANN, 2000, S. 202 ff., m. w. N.). Er kann da-
her auch nicht mit Erfolg geltend machen, die Nicht-
berücksichtigung oder Zurücksetzung seiner privaten
Belange bei der fraglichen Planung sei schon deshalb
rechtswidrig, weil diese Planung auf einem Verstoß ge-
gen Vorschriften des Naturschutzrechts beruhe. Eine
weitergehende Rügemöglichkeit ist nur für Grundstücks-
eigentümer anerkannt, die durch die enteignungs-
rechtliche Vorwirkung einer Planfeststellung in ihrem
Grundeigentum betroffen sind (BVerwGE 67, S. 74,
76 f.). In anderen Fällen – beispielsweise bei Klagen
lärmbetroffener Anwohner, die nicht Grundstücks-
eigentümer sind – führt also die gegebene Klagemög-
lichkeit nicht dazu, dass in dem betreffenden Gerichts-
verfahren auch die Beachtung naturschutzrechtlicher
Vorschriften und die angemessene Berücksichtigung
von Naturschutzbelangen in der jeweiligen Planung ei-
ner gerichtlichen Prüfung unterzogen werden können.
Für den Bereich des Bauplanungsrechts hat auch die
Verschärfung des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO nichts daran
geändert, dass Planbetroffenen, die derartige Abwä-
gungsfehler geltend machen können, die gerichtliche
Normenkontrolle offen steht (BVerwGE 107, S. 215,
217 ff.; SCHULZE-FIELITZ, 2000, S. 998 f.; für die
Gegenauffassung: SCHÜTZ, 1999, S. 929 f.). Eine brei-
tere gerichtliche Prüfung ist bei Bebauungsplänen im
Normenkontrollverfahren möglich, weil der Normen-
kontrolle nach § 47 VwGO eine objektiv-rechtsschüt-
zende Funktion zugeschrieben wird (BVerwG v. 6. De-
zember 2000, NuR 2001, S. 457 f.).

Der Eigentümer eines planungsbetroffenen Grundstücks
hat demnach grundsätzlich eine relativ starke Position
und kann die angemessene Berücksichtigung zumindest
seiner privaten Belange in der planerischen Abwägung
gerichtlich durchsetzen. Das Bundesverwaltungsgericht
hat die Rechtsposition des Eigentümers allerdings wie-
derum inhaltlich abgeschwächt für den Fall, dass der Ei-
gentümer ein Naturschutzverband ist, der das betref-
fende Grundstück nicht wirtschaftlich nutzt, sondern es
nur erworben hat, um der betreffenden Planung gegen-
über Eigentümerrechte geltend machen zu können. Sein
Interesse an diesem Grundstück wird als ein „nur gerin-
ges“ und in der planerischen Abwägung entsprechend
gering zu gewichtendes eingestuft (BVerwG, NVwZ
1991, S. 781, 784). In einer neueren Entscheidung hat
das Gericht sogar angenommen, dass die Klage eines
Naturschutzverbandes, der ein dingliches Recht an ei-

nem planbetroffenen Grundstück ohne sonstige Nut-
zungsabsicht ausschließlich erworben hat, um klage-
befugt zu werden, rechtsmissbräuchlich und daher un-
zulässig sei (BVerwG, LKV 1999, S. 29; s. auch 
ZIEKOW und SIEGEL, 2000, S. 64, m. w. N.).

135. Die gravierenden Rechtsschutzdefizite zulasten
des Naturschutzes werden durch die in der Mehrzahl der
Bundesländer bestehenden landesrechtlichen Verbands-
klagemöglichkeiten nur unzureichend ausgeglichen,
weil die Reichweite dieser Verbandsklagemöglichkeiten
inhaltlich eng begrenzt ist. Einige Verbesserungen bein-
haltet die nunmehr mit der Neufassung des Bundesnatur-
schutzgesetzes eingeführte bundesrechtliche Regelung
der Verbandsklage (§ 61). Damit wird eine Verbands-
klagemöglichkeit auch in denjenigen Ländern geschaf-
fen, in denen sie bislang nicht vorgesehen war.Außerdem
wird eine Verbandsklage gegen Verwaltungsakte von
Bundesbehörden ermöglicht, die nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts auf der Grundlage
der bestehenden landesrechtlichen Regelungen nicht
möglich ist (BVerwGE 92, S. 263, 265).

136. Auch nach der neuen bundesrechtlichen Regelung
bleiben aber wesentliche Einschränkungen für die ge-
richtliche Überprüfbarkeit der Beachtung des Natur-
schutzrechts und der angemessenen Berücksichtigung
von Naturschutzbelangen in der planerischen Abwägung
erhalten. So erstreckt sich auch die Verbandsklage nach
§ 61 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG n. F. nur auf bestimmte Plan-
genehmigungen und nicht auf die Bauleitplanung. Ge-
klagt werden kann außerdem nur gegen die Verletzung
von Vorschriften des Naturschutz- und Landschaftspfle-
gerechts und anderer Rechtsvorschriften, die zumindest
auch den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu dienen bestimmt sind. Letzteres ist bei ei-
ner speziellen naturschutzrechtlichen Verbandsklagerege-
lung angemessen, soweit es um die Eröffnung der
Klagemöglichkeit geht. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts bedeutet eine solche rechts-
gebietliche Beschränkung der Klagebefugnis aber zu-
gleich, dass die inhaltlichen Rügemöglichkeiten des 
Klägers und im Einklang damit die Reichweite der ge-
richtlichen Überprüfung bei entsprechenden Klagen be-
schränkt werden. So sollen Verbände, deren Klage-
befugnis nach Landesrecht auf das Geltendmachen von
Verstößen gegen das Naturschutz- und Landschaftspfle-
gerecht beschränkt ist, auch im Zusammenhang mit der
planerischen Abwägung ausschließlich die Fehlberück-
sichtigung von Belangen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege rügen können, nicht dagegen Ver-
stöße gegen sonstige Rechtsvorschriften oder einen feh-
lerhaften Umgang mit anderen Belangen wie z. B. unzu-
reichende Kostenberechnungen oder eine fehlerhafte
Ermittlung des Verkehrsbedarfs (BVerwGE 107, S. 1,
6 f.). Danach würde auch die vorgesehene Ausdehnung
des bundesrechtlichen Verbandsklagerechts auf Verstöße
gegen andere Rechtsvorschriften, die mindestens unter
anderem den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu dienen bestimmt sind, nichts daran än-
dern, dass die unzureichende Ermittlung oder eklatante
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Fehlgewichtung anderer – insbesondere der konkurrie-
renden – Belange bei der planerischen Abwägung im
Wege der Verbandsklage nicht überprüft werden könnte.
Dem Denkansatz nach entspricht diese richterrechtliche
Beschränkung des Rügerechts den oben angesprochenen
Beschränkungen des Rügerechts von nicht eigentumsbe-
troffenen Klägern, die eine Fehlberücksichtigung ihrer
privaten Belange im Rahmen der planerischen Abwägung
geltend machen (Tz. 135). Sie ist auch gleichermaßen un-
plausibel, da der richtige Stellenwert eines Belangs in der
planerischen Abwägung sich erst in der Relation zu den
berührten anderen, möglicherweise konfligierenden Be-
langen ergibt und Belange des Natur- und Landschafts-
schutzes daher auch dann rechtsfehlerhaft zurückgesetzt
sein können, wenn zwar ihre Bedeutung für sich genom-
men richtig, aber die Bedeutung anderer, konfligierender
Belange falsch eingeschätzt worden ist (s. zum inneren
Zusammenhang der Abwägungsbelange, den die Pla-
nungsrechtsdogmatik in anderen Hinsichten durchaus
berücksichtigt: HENKE, 1999, S. 54 f.). Bedenken ge-
gen die Richtigkeit der bundesverwaltungsgerichtlichen
Rechtsprechung ändern aber nichts daran, dass sie es ist,
die die Reichweite der Rügemöglichkeiten im Rahmen
der Verbandsklage bestimmt, solange nicht der Gesetz-
geber diesbezüglich ausdrücklich anderweitige Rege-
lungen trifft.

137. Für die Praxis bedeuten die dargestellten, mit der
vorgesehenen bundesrechtlichen Verbandsklage nur par-
tiell behobenen Rechtsschutzdefizite, dass Planungsträ-
ger sich in den Bereichen, die aufgrund der bestehenden
Beschränkungen des Gerichtszugangs und der begrenz-
ten Reichweite der zugestandenen Rügemöglichkeiten
einer gerichtlichen Rechtmäßigkeitskontrolle praktisch
nicht ausgesetzt sind, eklatante Abwägungsfehler und
sonstige Rechtsverstöße zulasten des Naturschutzes leis-
ten können und nicht selten auch tatsächlich leisten (s. für
BeispieleausderkommunalenBauleitplanung:REINKE,
2002, S. 310 und 313). Erweiterte Klagemöglichkeiten
verbessern demgegenüber, ganz unabhängig von konkre-
ten Klagefällen, die Beachtung der rechtlichen Gebote
zum Schutz von Natur und Landschaft vor allem dadurch,
dassEntscheidungsträgerdurchdiebloßeMöglichkeitder
Klageerhebung zu sorgfältigerer Vermeidung von Abwä-
gungs- und sonstigen Rechtsfehlern veranlasst werden
(s. Tz. 136).

4.2.6 Korrekturmöglichkeiten
4.2.6.1 Abwägungsfeste Schutzpositionen
138. Da die Schwäche der Natur- und Landschafts-
schutzbelange in der planerischen Abwägung mindes-
tens teilweise strukturbedingt (Tz. 127) und insofern
prinzipiell nicht völlig überwindbar ist, liegt es nahe, das
Problem dadurch zu lösen, dass diese Belange so weit
wie möglich unmittelbar durch den Gesetzgeber selbst
abgewogen und nach Maßgabe dieser gesetzgeberischen
Abwägung unter einen strikteren gesetzlichen Schutz
gestellt werden.

In der Planungsrechtsdogmatik sind Vorschriften, die in
dieser Weise bestimmte Belange der Zurücksetzung im

Rahmen der administrativen planerischen Abwägung
entziehen, traditionell als „Planungsleitsätze“ bezeich-
net worden. Die neuere Rechtsprechung und Literatur
vermeidet diesen missverständlichen Begriff und spricht
stattdessen von gesetzlichen Bindungen oder strikten
Regelungen (GAENTZSCH, 2000, S. 994). Von den ge-
setzlichen Vorschriften, deren Schutzgehalt als strikt
und daher im Rahmen der planerischen Abwägung nicht
relativierbar gilt, sind allerdings viele so allgemein ge-
fasst, dass sie von vornherein kein bestimmtes Schutz-
niveau für die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege gewährleisten und daher in der Sache auch
keinen strikten Schutz beinhalten (JARASS, 1998,
S. 1207).

139. Einen erhöhten Schutz der Belange von Natur und
Landschaft vor Zurücksetzung im Rahmen der planeri-
schen Abwägung bieten einmal eingerichtete Schutzge-
biete. Eine planerische Abwägung, in der sich die Be-
lange des Natur- und Landschaftsschutzes nicht immer
im wünschenswerten Umfang durchsetzen können, liegt
hier bereits dem Erlass der jeweiligen Schutzgebietsver-
ordnung zugrunde. Der einmal verordnungsrechtlich fi-
xierte Schutz ist aber in der planerischen Abwägung
strikt zu beachten (s. statt vieler JOHLEN, 2000,
S. 44 f.). Diese strikte Bindung kann zwar im Prinzip
durch eine Befreiung aufgehoben werden (s. insbeson-
dere § 62 BNatSchG n. F.). Die mit der Schutzgebiets-
ausweisung einmal erfolgte Anerkennung hoher
Schutzwürdigkeit und die damit verbundene Umkeh-
rung der Initiativ- und Argumentationslast bedeutet aber,
auch wenn im Einzelfall eine Befreiung zur Diskussion
steht, eine im Vergleich zur normalen Abwägungssitua-
tion erheblich verbesserte Position für die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege. Das gilt be-
sonders für Gebiete, die dem starken Schutzregime des
Naturschutzgebiets oder des Nationalparks unterstellt
sind. Der in § 3 BNatSchG n. F. zum Biotopverbund ver-
folgte Ansatz, mit quantitativen Vorgaben für die Unter-
schutzstellung von Flächen zu arbeiten, ist daher
grundsätzlich zu begrüßen. Die vorgesehene Regelung
ist aber vor allem insofern unzureichend, als das vor-
gegebene Ziel von 10 % der Landesfläche auch schwa-
che Schutzformen wie die Landschaftsschutzgebiete
und sogar überhaupt nicht rechtssatzförmig geschützte
Gebiete einschließt. Quantitative Vorgaben für die Aus-
weisung von Schutzgebieten sollten außerdem durch
umsetzungsorientierte Anreize im Rahmen der För-
derpolitik und des Finanzausgleichs flankiert werden
(Kapitel 5).

140. Eine besonders weitgehende Herausnahme aus 
administrativen Abwägungen ist mit einer unmittelbar 
gesetzlichen Unterschutzstellung oder weitgehenden
gesetzlichen Fixierung der unter Schutz zu stellenden
Gebiete verbunden, wie sie § 30 BNatSchG n. F. und 
die dazu ergangenen landesrechtlichen Vorschriften für
bestimmte Biotope und – aufgrund ihrer anerkannten 
Direktwirkung schon gegenwärtig – die europäische 
Vogelschutzrichtlinie und die FFH-Richtlinie (dazu
GELLERMANN, 2001) vorsehen. Die Erweiterung des
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Katalogs der gesetzlich geschützten Biotope in § 30
BNatSchG n. F. wird daher vom Umweltrat ausdrücklich
begrüßt (vgl. auch Abschnitt 5.2.4). Allerdings bestehen
auch hier Ausnahmemöglichkeiten. Beim europarecht-
lich vermittelten Gebietsschutz nach der FFH-Richt-
linie können auch allgemeine wirtschaftliche Belange
eine Ausnahme rechtfertigen (EuGH, Rs. C-44/95, 
Slg. I-3805, Tz. 41; näher JARASS, 2000b, S. 433; 
SCHLADEBACH, 2000, S. 234 f.; auch SCHRÖDTER,
2001 S. 15; anders für Gebiete mit prioritären Arten 
oder Lebensraumtypen ERBGUTH, 2000, S. 134;
RAMSAUER, 2000, S. 609 f., m. w. N.). Das gilt nach
Artikel 7 FFH-Richtlinie auch für die nach der Vogel-
schutzrichtlinie ausgewiesenen Vogelschutzgebiete. Der
deutlich strengere Schutz der Vogelschutzrichtlinie ist
mit dieser Regelung der FFH-Richtlinie also weitgehend
aufgehoben worden. Lediglich für so genannte faktische 
Vogelschutzgebiete gilt nach der Rechtsprechung des
EuGH noch die enge Ausnahmebestimmung von Arti-
kel 4 Abs. 4 Satz 1 der Vogelschutzrichtlinie (Urteil vom 
7. Dezember 2000 – Basses Corbières, ZUR 2001,
S. 75 ff.). Trotz der deutlichen Verbesserung, die der
FFH-Schutz für die Naturschutzbelange in den betref-
fenden Gebieten bedeutet, sind diese Belange aufgrund
der vergleichsweise weiten Ausnahmemöglichkeiten
nicht definitiv vor gravierenden Beeinträchtigungen zu-
gunsten wirtschaftsförderlicher Projekte geschützt.

141. Bei der Fortentwicklung der europäischen und
nationalen Schutzgebietskonzepte sollte einer weiteren
Aufweichung des Gebietsschutzes entgegengewirkt und
stattdessen angestrebt werden, für einzelne Gebiets-
bzw. Biotoptypen einen eher dem Regime der Vogel-
schutzrichtlinie entsprechenden strikteren, der Auf-
lockerung durch nachträgliche Ausnahmen weniger aus-
gesetzten Schutztypus zu entwickeln. Rechtsstaatliche
Gesichtspunkte stehen einem solchen weitgehend abwä-
gungsfesten Schutz nicht entgegen, sofern er sich auf
Flächen von überragender ökologischer Bedeutung be-
schränkt und damit nicht als Ausschluss, sondern als Er-
gebnis der rechtsstaatlich gebotenen Abwägung zu cha-
rakterisieren ist.

4.2.6.2 Weitere Stärkung der Bedeutung 
der Landschaftsplanung

142. Nach vorliegenden empirischen Erkenntnissen
zur Bauleitplanung trägt vor allem die Landschaftspla-
nung erheblich zur verbesserten Wahrnehmung und
planerischen Berücksichtigung der Naturschutzbelange
bei, und zwar vor allem dann, wenn sie nicht von vorn-
herein in die Bauleitplanung integriert, sondern vorab
oder parallel als selbstständige Planung aufgestellt wird
(GRUEHN, 1998, S. 278 f., 290, 372 f.; zur besonderen
Wirksamkeit bei paralleler Aufstellung: REINKE, 2002,
Kapitel 11.1). Einen wichtigen Fortschritt sieht der Um-
weltrat daher in der durch § 16 Abs. 1 BNatSchG n. F.
eingeführten flächendeckenden Landschaftsplanungs-
pflicht. Die Verpflichtung zu flächendeckender Land-
schaftsplanung wird allerdings für sich genommen
mangels wirksamer Sanktionierung oder sonstiger Be-

folgungsanreize noch auf unbestimmte Zeit nicht sicher-
stellen können, dass die Landschaftsplanung tatsächlich
flächendeckend zu einer Grundlage der Bauleitplanung
wird. Der Umweltrat schließt sich daher der Empfehlung
an, die Aufstellung von Bauleitplänen an eine vorherige
oder parallele örtliche Landschaftsplanung für die be-
troffenen Flächen zu binden (GRUEHN, 1998, S. 383; 
s. auch bereits MITSCHANG, 1996, S. 99; SRU, 1987,
Tz. 461). Außerdem sollte durch die neu ins BNatSchG
eingeführte Fortschreibungspflicht für die örtlichen
Landschaftspläne sichergestellt werden, dass insbeson-
dere die Änderung von Flächennutzungsplänen nicht auf
völlig veralteten landschaftsplanerischen Grundlagen
erfolgt (REINKE, 2002, Kapitel 12.1, m. w. N.).

Die positiven Wirkungen der örtlichen Landschaftspla-
nung auf die Flächennutzungsplanung hängen allerdings
deutlich von der Qualität der Landschaftsplanung selbst
ab (REINKE, 2002, Kapitel 11.1; GRUEHN, 1998,
S. 289 f., 296). Neuere empirische Untersuchungen zei-
gen, dass örtliche Landschaftsplanungen von sehr unter-
schiedlicher und nicht selten unzureichender Qualität sind
(REINKE, 2002, Kap. 7; vgl. auch GRUEHN, 1998,
S. 319 ff.). Hier sind Verbesserungen unter anderem durch
die Weiterentwicklung und praktische Umsetzung von
Qualitätsstandards für die Landschaftsplanung erforder-
lich (zum bisherigen Stand: MÖNNECKE, 2000, Kapi-
tel 4.2.2.; für weitere wichtige, auf Landes- und Kommu-
nalebene umzusetzende Verbesserungsmöglichkeiten:
REINKE, 2002, Kapitel 12.1). Fachliche Entwicklungs-
arbeiten dazu sind im Rahmen eines Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhabens des Bundesamtes für Naturschutz
geleistet worden (PLACHTER et al., 2002). Der Um-
weltrat empfiehlt, unter Berücksichtigung dieser Vorar-
beiten in Abstimmung mit den Ländern handhabbare Leit-
fäden für die Kommunen und Planungsbüros zu
entwickeln. Die praktische Wirksamkeit der erforderli-
chen Qualitätsstandards sollte auch durch Anpassung der
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Teil IV,
sichergestellt werden.

4.2.6.3 Verbesserte Flankierung durch 
Verfahren und gerichtlichen 
Rechtsschutz

143. Im Hinblick auf die prinzipiellen Durchsetzungs-
schwächen des Naturschutzes und die dargestellten
Schwächen der verfahrens- und rechtsschutzmäßigen
Absicherung eines rechtmäßigen planerischen Umgangs
mit den Belangen von Natur und Landschaft (Tz. 127,
130 ff.) ist eine deutliche Kompensationsstrategie erfor-
derlich.

Der Umweltrat wiederholt seine schon in früheren Gut-
achten zum Ausdruck gebrachte Kritik am Rückbau der
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planungen (SRU, 1996,
Tz. 75; SRU, 1994, Tz. 458). Er begrüßt die im Zuge der
Umsetzung der UVP- und der IVU-Richtlinie diesbe-
züglich eingeleiteten Verbesserungen, weist aber darauf
hin, dass nach wie vor die bestehenden Regelungen 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung in einigen Punkten selbst 
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den europarechtlichen Mindeststandards nicht genügen
(SRU, 2002, Tz. 303 ff., 329).

Die Beteiligung der Naturschutzverbände sollte über die
jüngste Novellierung hinausgehend noch weiter ausge-
dehnt werden, nämlich auf alle Planungsverfahren ein-
schließlich der Bauleitplanung, die unmittelbar oder
mittelbar Grundlage von Eingriffen in Natur und Land-
schaft sein können.

In Bezug auf alle Verfahrensregelungen, deren Sinn in
der Sicherung eines vernünftigen Verfahrensergebnisses
besteht, empfiehlt der Umweltrat die grundsätzliche Ab-
kehr vom Konzept der stark eingeschränkten Beacht-
lichkeit und Folgenträchtigkeit von Verfahrens- und da-
raus resultierenden Abwägungsfehlern.

Den anerkannten Naturschutzverbänden sollte zumin-
dest mittelfristig ein umfassendes Verbandsklagerecht
eingeräumt werden, das sie in die Lage versetzt, im In-
teresse von Naturschutz und Landschaftspflege Verstöße
gegen geltende Rechtsvorschriften einer gerichtlichen
Prüfung und Korrektur zuzuführen, und zwar unabhän-
gig davon, ob der Verstoß in positiven Maßnahmen oder
in deren Unterlassung besteht (zu geltend gemachten
Bedenken und weitergehenden Desideraten näher SRU,

2002, Tz. 155 ff.). Sofern der Realisierbarkeit dieser
Forderung vorerst noch immer Grenzen durch die Ver-
haftung der deutschen Politik- und Rechtskultur in einer
restriktiveren Rechtsschutztradition gesetzt sind, sollte
das Verbandsklagerecht vorrangig auf die bislang nicht
erfassten Planungen, insbesondere auf die Bauleit-
planung und auf alle Plangenehmigungen, ausgedehnt
werden. Außerdem empfiehlt sich mindestens eine 
Klarstellung bzw. Erweiterung dahingehend, dass das
planungsbezogene Rügerecht der Verbände sich auf alle
Abwägungsfehler der angegriffenen Planung erstreckt,
die öffentliche Belange betreffen. Sinnvoll und notwen-
dig wäre auch eine Erweiterung des Rügerechts von In-
dividualklägern, damit diese unabhängig von enteig-
nungsrechtlicher Betroffenheit die Möglichkeit erhalten,
im Rahmen einer Klage, die sich gegen ungerechtfertigte
planerische Beeinträchtigungen ihrer privaten Belange
richtet, auch naturschutzbezogene Abwägungs- und sons-
tige Rechtsfehler geltend zu machen (Tz. 132 ff.). Eine
derartige Regelung sollte aber aus rechtssystematischen
Gründen nicht punktuell für den Bereich des Natur-
schutzes, sondern auf dem Wege einer allgemeinen pro-
zessrechtlichen Regelung zur Reichweite der richter-
lichen Prüfung bei zulässigen Klagen angestrebt werden.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 73 – Drucksache 14/9852

Überblick: Tendenz- und Feinsteuerung

144. Naturschutzziele lassen sich mit Instrumenten der
Tendenzsteuerung und solchen der Feinsteuerung verfol-
gen. Instrumente der Tendenzsteuerung sind dazu ge-
eignet, den Trend und das Ausmaß einer Inanspruchnahme
von Natur und Landschaft maßgeblich zu beeinflussen. Sie
sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie Ver-
haltensanreize für die Akteure verändern. Wichtiges Cha-
rakteristikum ist zudem, dass die Instrumente derTendenz-
steuerung keinen Einzelfallbezug aufweisen, insoweit als
die Entscheidung über Art, Umfang und Ausmaß der Ten-
denzsteuerung nicht Gegenstand eines planerischen Ab-
wägungsprozesses bei der Realisierung eines Vorhabens
ist. Vielmehr ist diese Entscheidung bereits auf einer vor-
gelagerten politischen Ebene getroffen worden. Beson-
ders wirksame Instrumente der Tendenzsteuerung sind
vor allem ökonomische Instrumente, die Verhaltenswei-
sen mit unerwünschten Umweltwirkungen verteuern bzw.
ökologisch erwünschte Verhaltensweisen finanziell at-
traktiver machen. Solche Instrumente der Tendenzsteue-
rung sind beispielsweise Steuern, Subventionen, die Er-
hebung von Abgaben (z. B. Versiegelungs-, Düngemittel-
und Pflanzenschutzmittelabgaben sowie eine Lenkung
über die Abwasserabgabe oder Wasserentnahmeentgelte
entsprechend den Landeswassergesetzen), ein Handel mit
Flächenausweisungsrechten oder CO2-Zertifikaten, eine
Ökologisierung des kommunalen Finanzausgleichs oder
flankierende Maßnahmen wie der Abbau ökologisch
kontraproduktiver Subventionen und Förderungen. 

145. Bei den Instrumenten der Feinsteuerung handelt es
sich demgegenüber um Steuerungsinstrumente, die auf
die spezifischen Bedingungen der Einzelfälle Bezug neh-
men. Sie entstammen im Regelfall dem planungs- oder
ordnungsrechtlichen Bereich. Sie formulieren Anforde-
rungen, welche eine umweltschonende Verwirklichung
eines konkreten Vorhabens sicherstellen (z. B. die Mini-
mierung der Versiegelung, die Schonung empfindlicher
oder schutzwürdiger Bereiche) und die negativen
Auswirkungen eines geplanten Vorhabens auf ein ökolo-
gisch verträgliches Maß reduzieren sollen. Instrumente
der Feinsteuerung sind insbesondere die Raumordnung,
die Landschafts- und Bauleitplanung, die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung, die Eingriffsregelung sowie flächenspe-
zifische Förderprogramme oder Schutzgebietsausweisun-
gen nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

146. Das naturschutzfachliche Instrumentarium erlaubt
derzeit nur sehr eingeschränkt eine Tendenzsteuerung der
Umweltinanspruchnahme. Im Wesentlichen beschränkt
es sich auf eine Feinsteuerung der geplanten Einzelnut-
zungen. Dies ist insbesondere der Fall bei Belastungen
der Natur durch die fortschreitende Inanspruchnahme
von Flächen, aber z. B. auch bei Beeinträchtigungen von
Biotopen und Grundwasser durch den Einsatz von

Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Im Umweltgutach-
ten 2000 hat der Umweltrat bereits darauf hingewiesen,
dass die Regelungen des Bauplanungs-, Raumordnungs-
und Naturschutzrechts nicht geeignet sind, die fort-
schreitende Inanspruchnahme von Flächen und hierdurch
bedingte Zerschneidungseffekte von Lebensräumen in
ausreichendem Umfang zu begrenzen sowie den aus Na-
turschutzsicht dringend benötigten Lebensraum für Flora
und Fauna zu erhalten (SRU, 2000, Tz. 457 bis 460). Die
§§ 1a, 5, 9 und § 35 BauGB, § 2 ROG oder die Ein-
griffsregelung nach § 19 BNatSchG setzen jeweils nur an
der Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Lo-
kalisierung und/oder der Reduzierung von negativen
Auswirkungen der Einzelvorhaben an. Sie können damit
lediglich einer allzu ausufernden Verwirklichung des ge-
planten Vorhabens vorbeugen, sind jedoch nicht dazu in
der Lage, auch quantitativ und in gebotenem Umfang der
fortschreitenden Flächeninanspruchnahme entgegenzu-
wirken. Mit ihnen allein ist jedenfalls das Ziel einer
Senkung der Flächeninanspruchnahme von 129 ha pro
Tag auf ca. 30 ha pro Tag im Jahr 2020, wie es in der
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgeschrieben ist
(Bundesregierung, 2002), nicht zu erreichen.

147. Nach Auffassung des Umweltrates ist das geltende
naturschutzfachliche Instrumentarium in Ermangelung
geeigneter Instrumente der Tendenzsteuerung schon vom
theoretischen Ansatz her überfordert, das quantitative
Ausmaß potenzieller Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft angemessen zu begrenzen. Daran ändert auch
nichts, dass die Instrumente der Feinsteuerung – für sich
betrachtet – sogar relativ gut entwickelt sind. Sie vermö-
gen aber nichts an den grundsätzlichen Anreizstrukturen
zu ändern. Dies führt dazu, dass bei der Planung und Ent-
wicklung von Raumnutzungskonzepten oder der Rea-
lisierung konkreter Vorhaben mögliche Ansätze zur Scho-
nung von Natur und Landschaft nicht konsequent
umgesetzt werden können. Darüber hinaus gewährleistet
die bei einer Feinsteuerung vorzunehmende planungs-
rechtliche Abwägung keineswegs, dass den Erfordernis-
sen des Naturschutzes in vollem Umfang entsprochen
wird, weil den entgegenstehenden, meist wirtschaftlichen
Interessen regelmäßig Vorrang eingeräumt wird. 

Aus diesen Gründen spricht sich der Umweltrat dafür aus,
den bisherigen Regelungen zur Begrenzung der Natur-
inanspruchnahme in sehr viel stärkerem Umfang Instru-
mente der Tendenzsteuerung zur Seite zu stellen. Eine
Feinsteuerung würde dabei keineswegs überflüssig. Sie
kämpfte allerdings dann nicht mehr im gleichen Maße wie
bisher gegen konträre Tendenzen und Interessen im Verur-
sacherverhalten. Zudem wäre sie nicht mehr mit Erwar-
tungen überfrachtet, die sie aufgrund ihres nur begrenz-
ten Wirkungsbereichs realistischerweise nicht erfüllen
kann.

5 Instrumente zur Umsetzung der Naturschutzziele
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148. Im Folgenden werden zunächst die ökonomischen
Steuerungsinstrumente dargestellt. Am Beispiel der
Flächeninanspruchnahme werden die Defizite der fehlen-
den Tendenzsteuerung besonders deutlich. Ähnliches gilt
für die landwirtschaftliche Nutzung. Zwar sind die Defi-
zite im Bereich der Feinsteuerung weniger gravierend,
doch sind auch hier immer noch Schwächen und Steue-
rungsmängel festzustellen, die im Anschluss insbeson-
dere für die planerischen Instrumente in Kapitel 5.2 dis-
kutiert werden. 

5.1 Ökonomische Grundlagen und 
Steuerungsinstrumente

5.1.1 Instrumente zur Tendenzsteuerung 
der Flächeninanspruchnahme

149. Der Umweltrat hat bereits im Umweltgutachten
2000 darauf hingewiesen, dass die nach wie vor unge-
bremste Flächeninanspruchnahme von inzwischen ca.
130 ha pro Tag eines der dringlichsten umweltpoliti-
schen Probleme in Deutschland darstellt (SRU, 2000,
Abschn. 2.4.2.5). Derzeit werden etwas über 6 % der
Fläche der Bundesrepublik durch Gebäude und ihnen
untergeordnete Freiflächen beansprucht; hinzu kommen
Verkehrsflächen, die bundesweit knapp 5 % der Fläche
einnehmen (berechnet nach Statistisches Bundesamt,
2000, S. 162 f., Stand 1997). Die Auswirkungen der
Flächeninanspruchnahme auf alle Schutzgüter des
BNatSchG sind gravierend, sodass für dieses Problem
vordringlich nach Lösungen gesucht werden muss. Bis-
her lässt sich kein Ansatz zu einer grundsätzlichen
Trendwende erkennen, und die Realisierung der anzu-
strebenden Ziele – Verminderung der Flächeninan-
spruchnahme auf 30 ha pro Tag in der mittelfristigen
Sicht und Nullwachstum in der langfristigen Sicht
(SRU, 2000, Tz. 532) – liegt nach wie vor in weiter
Ferne. Der Umweltrat erneuert deshalb seine Forde-
rung, die unumgängliche Weiterentwicklung der ein-
schlägigen planungsrechtlichen Regelungen durch die
Rücknahme von Anreizen für eine steigende Flächen-
inanspruchnahme durch Subventionen und Förder-
maßnahmen sowie durch den Einsatz neuer ökonomi-
scher Steuerungsinstrumente zu flankieren. 

150. Die Forderung nach einer Rücknahme von Anrei-
zen zur Flächeninanspruchnahme durch Wohnen, Ge-
werbe und Industrie sowie Verkehr zielt auf eine ökologi-
sche Finanzreform in diesem Bereich ab, die auf einer
Analyse aller gegenwärtig wirksamen relevanten Instru-
mente gründen muss. Im Folgenden werden aus diesem
Feld die für die Umwandlung von Freiflächen in städte-
bauliche Flächen besonders bedeutsamen Instrumente 
der Wohnbau- und Städtebauförderung herausgegriffen
und auf der Grundlage von aktuellen Analysen
(EWRINGMANN et al., 2001) diskutiert. Wichtigstes Er-
gebnis dabei ist, dass die derzeitigen Instrumente zur
Wohnungs- und Städtebauförderung häufig dem Ziel ei-
ner Verminderung der Flächeninanspruchnahme entge-
genwirken oder es zumindest nicht ausreichend eindeutig
verfolgen.

In einem zweiten Schritt werden neue Instrumenten-
optionen behandelt, die aktiv auf die Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme hinwirken könnten. 

151. Als besonders vorteilhaft für die Tendenzsteuerung
der Flächeninanspruchnahme auf nationaler Ebene erwei-
sen sich handelbare Flächenausweisungsrechte, die zur
ergänzenden qualitativen Steuerung mit Abgaben auf die
Flächeninanspruchnahme und einer Restrukturierung des
kommunalen Finanzausgleichs kombiniert werden sollten
(SRU, 2000, Tz. 534). Das so geschaffene Instrumenta-
rium würde in seiner Wirkung auch einen Beitrag zu einer
Tendenzsteuerung der Art der Flächennutzung darstellen.
Die Wirksamkeit wird allerdings infrage gestellt, wenn
nicht auch die derzeitigen Rahmenbedingungen so verän-
dert werden, dass die Kommunen durch das Steuersystem
nicht weiterhin indirekt für eine Flächeninanspruchnahme
belohnt werden. Die näheren Ausgestaltungsmöglichkei-
ten und Wirkungspotenziale der neuen und stärker zu nut-
zenden Instrumente werden in Abschnitt 5.1.3 einer ver-
tiefenden Analyse unterzogen (vgl. auch MICHAELIS,
2002).

5.1.1.1 Defizite der flächenwirksamen Sub-
ventionen und Fördermaßnahmen 
im Wohn- und Städtebau

5.1.1.1.1 Wohnungsbauförderung von Bund
und Ländern

152. Der Wohnungsbau wird in Deutschland – auch
wenn die Mittel rückläufig sind – intensiv und mithilfe
unterschiedlicher Programme und Instrumente gefördert.
Besondere Bedeutung – auch für die Flächenbeanspru-
chung – besitzen dabei die Maßnahmen zum sozialen
Wohnungsbau und die Eigenheimzulage.

Sozialer Wohnungsbau

153. Durch den sozialen Wohnungsbau wollen Bund,
Länder und Gemeinden einerseits die Bevölkerung mit
ausreichendem und angemessenem Wohnraum versorgen
und ihr andererseits breit gestreutes Wohneigentum er-
möglichen. Gefördert werden dazu der Bau von Miet-
wohnungen, die Modernisierung und Instandhaltung des
Wohnungsbestandes sowie die Schaffung von Wohnei-
gentum. Dem sozialen Aspekt dieser Fördermaßnahmen
entsprechend werden nur solche Personen gefördert, die
bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Die
Förderung der Maßnahmen kann je nach Art des Vorha-
bens und Förderweg als Darlehen oder als Zuschuss ge-
währt werden. Die konkrete Ausgestaltung und die Mit-
telverteilung zwischen Bund und Ländern ist in einer
Verwaltungsvereinbarung festgelegt. Im Jahr 2001 er-
hielten die alten Länder insgesamt 275 Mio. DM und die
neuen Länder 175 Mio. DM, wobei eine Kofinanzierung
durch die Länder selbst in mindestens gleicher Höhe ver-
einbart wurde. Der Bund kann für den sozialen Woh-
nungsbau über seine Rahmenkompetenz Vorgaben für
die Förderkriterien machen, auf deren Grundlage dann
die Länder die Förderbestimmungen ausformulieren. So
fordert der Bund auch, die Wohnbauförderung vom
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flächensparenden Bauen und von angemessenen, aber
begrenzten Wohnungsgrößen abhängig zu machen
(§§ 38, 39 II. Wohnungsbaugesetz). Die (hier untersuch-
ten) Bundesländer greifen in ihren Wohnungsbauförde-
rungsbestimmungen diese allgemeinen Vorgaben auf und
ergänzen sie durch eigene Regelungen. Diese spiegeln
dann allerdings zwangsläufig die landesspezifischen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemlagen
wider. Kriterien für einen sparsamen und schonenden
Umgang mit der Fläche spielen insoweit schon in den
Förderkonzepten eine unterschiedliche Rolle. Sachsen
z. B. stellt die Förderung des sozialen Wohnungsbaus
vorrangig in den Dienst der Bekämpfung von Abwande-
rungen und Wohnungsleerständen. So wird der Abriss
von Wohngebäuden gefördert, um Überkapazitäten abzu-
bauen, zugleich soziale Brennpunkte mit hohen Verdich-
tungen zu entflechten und das Bleiben in Sachsen attrak-
tiver zu gestalten. Durch Rückbaumaßnahmen werden
zwar innerstädtische Flächenpotenziale erschlossen, da
andere Instrumente, wie z. B. die Eigenheimzulage, aber
zugleich das Wohnen im Grünen fördern, ist der Flächen-
spareffekt im Saldo ungewiss. Angesichts der gegenwär-
tigen Problemlagen genießt er in Sachsen allerdings auch
keinerlei Priorität. 

154. In Nordrhein-Westfalen ist demgegenüber auf-
grund einer anderen Problemlage und Gesamtentwick-
lung das Ziel einer nachhaltigen Flächenbewirtschaftung
schon in stärkerem Maße in die Förderkonzeptionen ein-
gegangen. So spielen z. B. die Bestandsorientierung der
Förderpolitik, die Förderungsdifferenzierung in Abhän-
gigkeit von der Lage, der Größe des Grundstücks oder
auch der städtebaulichen Dichte eine größere Rolle. In der
praktischen Umsetzung und in Relation zu den übrigen
Förderungsimpulsen bleibt von diesen konzeptionellen
Aspekten allerdings wenig übrig. Das Wohnungsbaupro-
gramm 2001 des Landes Nordrhein-Westfalen zeichnet
sich immer noch durch vorrangige Ausrichtung der För-
derung auf flächenintensivere Neubaumaßnahmen aus.
Im Neubau werden rund fünf mal so viele Wohnungen ge-
fördert wie im Bestand. Dennoch bietet der soziale Woh-
nungsbau durch die Förderung von Mehrfamilienhäusern,
auch im Rahmen der mit mehreren Flächenkriterien
durchsetzten und trotz sinkender Gesamtmittel angestie-
genen Eigentumsförderung, insgesamt natürlich eine bes-
sere Möglichkeit, sparsam und schonend mit der Fläche
umzugehen, als dies z. B. bei der Eigenheimförderung der
Fall ist.

Eigenheimzulage

155. Mit der 1996 eingeführten Eigenheimzulage soll
speziell jungen Familien mit Kindern die Schaffung
selbstgenutzten Wohneigentums ermöglicht werden.
Gefördert werden die Herstellung und der Erwerb einer
selbstgenutzten Wohnung, Ausbauten und Erweiterun-
gen an einer Wohnung sowie der Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen. Jeder Steuerpflichtige innerhalb der ge-
setzten Einkommensgrenzen hat einen Rechtsanspruch
auf Eigenheimzulage. Ihr Grundbetrag beträgt bei Neu-
bauten (und bei Erwerb von Wohnungen innerhalb von
zwei Jahren nach ihrer Fertigstellung) 5 % der An-

schaffungs- oder Herstellungskosten, maximal aber
5 000 DM jährlich. Der Erwerb von älteren Bauten, wie
auch Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen, werden mit
2,5 % der Bemessungsgrundlage, höchstens 2 500 DM
jährlich gefördert. Daneben werden auch beim Erwerb
von Genossenschaftsanteilen bis zu jährlich 3 % der 
Geschäftsanteile, maximal 2 400 DM, an Eigenheimzu-
lage gewährt. Die Abstufung der maximalen Förderbe-
träge pro Jahr, die bis zu acht Jahren gewährt werden
können, machen bereits deutlich, dass es vor allem da-
rum geht, Wünsche nach dem eigenen Neubau zu be-
friedigen.

156. Der Wohnungsbau wird mithilfe der Eigenheim-
zulage räumlich undifferenziert, nicht nur in Gebieten mit
besonderem Problemdruck, gefördert, die Grundvermö-
gensbildung, vor allem über zusätzliche Flächennutzung
somit generell erleichtert und gegenüber anderen Formen
der Vermögensbildung begünstigt. Die Mittel, mit denen
der Eigenheimbau über diese Zulage gefördert wird, wer-
den von Bund, Ländern und Gemeinden aufgebracht. Im
Jahr 2000 waren es insgesamt rund 13,5 Mrd. DM. Die
Strategie, vor allem junge Familien mit Kindern und an-
dere Grenznachfrager als Zielgruppen „über die Schwelle
zu fördern“, scheint erfolgreich zu sein. Seit der Ein-
führung der Zulage haben sich die Fertigstellungszahlen
für Einfamilienhäuser 1998 gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum 1996 um 27 % erhöht. Dieser Erfolg verstößt
allerdings gegen die Ziele des Flächenschutzes, er geht
zulasten der Nachverdichtung und unterstützt die disperse
Siedlungsentwicklung.

Weitere Fördermöglichkeiten für Wohnbau 
und Wohnraum

157. Die Förderung von Wohnbau und Wohnraum wird
durch andere flächenrelevante Förderprogramme wie die
Investitionszulage, die Bausparförderung mit Woh-
nungsbauprämie und Arbeitnehmer-Sparzulage, die För-
derprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau und
das Wohngeld ergänzt. Allen gemeinsam ist, dass in ihren
Förderbestimmungen der Flächenschutz kaum eine nen-
nenswerte Rolle spielt. Bei der Förderung des Anspar-
prozesses ist dies praktisch auch nicht möglich. In an-
deren Programmen wird allenfalls die geförderte
Maximalgröße restringiert. Lediglich bei der Investi-
tionszulage finden sich positiv zu bewertende Ansätze,
denn diese Förderung gilt vorrangig Modernisierungs-
maßnahmen am Bestand und die – geringere – Förderung
von Neubaumaßnahmen ist auf den innerörtlichen Be-
reich beschränkt.

Insgesamt aber verstärkt die Förderung den ohnehin be-
stehenden Konflikt zwischen Bauen und Flächenschutz
durch die Dominanz der Neubauförderung und der Eigen-
heimförderung. Gerade dadurch wird die in vielen Fällen
durchaus vorhandene flächensparendere Alternative des
Altbaus, des Mehrfamilienhauses und der alternativen Ei-
gentumsbildung und Vermögensanlage hinsichtlich ihrer
finanziellen Attraktivität diskriminiert. Es entstehen deut-
lich negative Flächenwirkungen.
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5.1.1.1.2 Städtebauförderung
158. Im Rahmen der Städtebauförderung gewährt der
Bund den Ländern Finanzhilfen, die diese ihren Kom-
munen für investive Zwecke zur Verfügung stellen. Die 
Kommunen grenzen dazu einen Teil ihres Gebiets ab und
beantragen eine Förderung im Rahmen eines Städte-
bauförderprogramms. Mit der Städtebauförderung will
man die Innenstädte und Ortsteilzentren stärken, zur
Wiedernutzung von Flächen beitragen, kosten- und
flächensparenden Bauweisen zum stärkeren Durchbruch
verhelfen sowie soziale Missstände beheben. Geförderte
Programmbereiche der Städtebauförderung sind traditio-
nell die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Da-
rüber hinaus wurden zusätzliche Programme für die be-
sondere Problemlage in den neuen Ländern und das
Programm „Städte mit besonderem Entwicklungsbedarf –
die Soziale Stadt“ geschaffen. 

Die Finanzierung der Städtebauförderung erfolgt zu ei-
nem Drittel durch den Bund. Die weitere Aufteilung der
Finanzierungsverpflichtungen im Verhältnis zu den Ge-
meinden regeln die Länder in eigener Zuständigkeit. Zur
Erfüllung der oben genannten Ziele setzte der Bund
700 Mio. DM im Jahr 2000 ein. Davon wurden
600 Mio. DM in den Programmen der allgemeinen Städ-
tebauförderung und 100 Mio. DM im Programm „So-
ziale Stadt“ eingesetzt. Der bei weitem überwiegende
Teil der allgemeinen Städtebaumittel floss in die neuen
Bundesländer. Der Freistaat Sachsen erhielt im Jahre
2000 etwa 163 Mio. DM, Nordrhein-Westfalen etwa
42,3 Mio. DM. 

159. Die Städtebauförderung besitzt eine komplexe
Zielstruktur. Flächensparende und -schonende Maßnah-
men, wie z. B. die Wiedernutzung von Brachflächen,
sind ein zunehmend wichtigerer Bestandteil davon. Die
einzelnen Förderprogramme folgen – neben ihrer spezi-
fischen Ausrichtung – dem Leitgedanken, die Attrakti-
vität der Stadt zu steigern und so auch die Abwanderung
in die „Speckgürtel“ und die damit verbundene
Flächeninanspruchnahme zu bremsen. Dafür kann die
Städtebauförderung zwar im Vergleich zu anderen För-
derbereichen nur auf relativ begrenzte Fördermittel zu-
greifen, gleichwohl werden den eingesetzten Mitteln je-
doch hohe Multiplikatoreffekte zugeschrieben, sodass
deutlich größere, positive Flächenwirkungen erzielt
werden können. Insgesamt trägt die Städtebauförderung
dazu bei, die Attraktivität des Wohnens in der Stadt zu
erhöhen und durch Brachflächensanierung und -herrich-
tung neue Flächenpotenziale zu gewinnen. Sie kann da-
her als wichtiger Beitrag einer flächensparenden Innen-
entwicklung angesehen werden und dient – vor allem im
Vergleich zu denWohnungsbauförderungsprogrammen –
tendenziell einemnachhaltigen Flächenschutz.

5.1.1.1.3 Fördermaßnahmen der Kommunen
160. In den Gemeinden und hier zumindest in den Pla-
nungsämtern hat ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes
Flächenmanagement einen zunehmend höheren Stellen-
wert gewonnen. Gleichwohl werden Flächenschutz-

aspekte im üblichen Fall des Konfliktes, der sich zumeist
als Ziel- und Ämterkonflikt äußert, nachrangig behan-
delt und z. B. den wirtschaftlichen und finanziellen In-
teressen an der Ansiedlung von Einwohnern und Ge-
werbe untergeordnet. Investoren können sich – so ein
allgemeines Fazit der Befragungen – typischerweise
Ort, Größe und Nutzungsbedingungen ihrer Fläche
aussuchen.

161. Die Gemeinden setzen – aus Gründen finanzieller
Engpässe – nur wenige flächenrelevante Förderpro-
gramme ein, die zudem bescheiden dotiert sind. Ihnen
fehlt es darüber hinaus an einem einheitlichen Konzept.
Die Fördermaßnahmen werden oft von einzelnen Äm-
tern betrieben, in der Regel ohne umfassende Einbezie-
hung der anderen Ämter. So kann es nicht verwundern,
dass sich die Wirkungen, zumindest in Teilen, aufheben.
Auch ist eine eindeutige Ausrichtung des Förderinstru-
mentariums, z. B. auf die Innenentwicklung und Be-
standsorientierung, kaum möglich. Einige Programme,
wie z. B. das Wohnungsbauförderprogramm der Stadt
Zwickau, laufen dem Flächenschutzziel diametral ent-
gegen. Eine Gesamtbewertung der kommunalen Förder-
programme erscheint allerdings auf der vorhandenen
Daten- und Informationsbasis nicht möglich.

5.1.1.1.4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen
162. Eine Gesamtbeurteilung der Wohnungs- und
Städtebaubauförderung ist angesichts der unterschiedli-
chen Förderregelungen und der unzureichenden
Informationsbasis nur sehr begrenzt möglich. In der
Städtebauförderung ist es dabei aufgrund ihres konzep-
tionellen Ansatzes leichter, den Grundaspekten des
Flächenschutzes Rechnung zu tragen. Sie ist letztlich so-
gar schon Ausfluss der Erkenntnis, dass es sinnvoll und
notwendig ist, die Bestände zu pflegen, zu revitalisieren
und auch in neue Potenziale umzuwandeln, um über eine
hohe Gesamtattraktivität eine geordnete Innenent-
wicklung zu ermöglichen. Tendenziell verhindert daher
eine konsistente Städtebauförderung die Inanspruch-
nahme neuer Flächen an anderem Ort. Sie kann prinzi-
piell „flächenverträglich“ ausgestaltet werden, was für
die Maßnahmen im Einzelnen keineswegs immer zutref-
fen muss.

163. Mit der Wohnungsbauförderung verhält es sich
anders. Die bedarfsgerechte Versorgung mit Wohnraum
und Wohneigentum wird auch ohne größeres Bevölke-
rungswachstum kaum ohne zusätzliche Flächenbean-
spruchung vonstatten gehen können. Die Wohnungs-
bauförderung folgt letztlich den in der Bevölkerung
vorhandenen Präferenzstrukturen, sie alimentiert da-
durch vor allem einen steigenden Wohnflächenbedarf pro
Person, den Neubau und vor allem den Bau von Eigen-
heimen „im Grünen“ (vgl. auch Kapitel 3), also vorwie-
gend Nutzungen mit relativ starker zusätzlicher Flä-
cheninanspruchnahme, und dies häufig außerhalb der
vorhandenen und tragfähigen Raum-, Siedlungs- und In-
frastruktur. Insoweit gibt es einen Basiskonflikt zwischen
den wohnungspolitischen und den flächenbezogenen
Zielen, der jedoch unterschiedliche Schärfe annehmen
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und durch geeignete Vorkehrungen gemildert werden
kann. Im Sinne nachhaltiger Flächenbewirtschaftung und
-nutzung kommt es dabei zumindest darauf an, die Bean-
spruchung neuer Flächen erst dann zu genehmigen oder
gar zu fördern, wenn bereits genutzte und vorbelastete
Flächen nicht mehr zur Verfügung stehen. Zudem sollten
neu in Anspruch genommene Flächen möglichst effizient
für die Wohnraumbereitstellung genutzt werden.

164. Die Wohnungsbauförderung verstößt gegen sol-
che Minimalanforderungen nachhaltigen Flächen-
schutzes. Programmatisch und konzeptionell ist sie auf
die Bereitstellung von in quantitativer und qualitativer
Hinsicht hinreichendem Wohnraum und auf die Begrün-
dung von Wohn- und Grundeigentum als Maßnahme der
Vermögensbildung ausgerichtet. Im Vergleich dazu spielt
– trotz durchaus vorhandener „Flächen- und Nachhaltig-
keitsklauseln“ – ein nachhaltiger Flächenschutz keine
wirkliche Rolle. Die konkrete Förderung unterstützt da-
mit die weitere großzügige Flächeninanspruchnahme
und die Zersiedelung der Landschaft. Die Programme
schaffen insoweit kein Gegengewicht gegen die durch
fehlende Internalisierung der gesellschaftlichen Folge-
kosten der Flächennutzung ohnehin verbilligten und be-
reits zur Gewohnheit gewordenen Nutzungstendenzen.
Sie unterstützen sie sogar noch.

165. In ihrer Wirkung hebt die Wohnungsbauförderung
bestehende Restriktionen in den Budgets der Förder-
adressaten auf und bringt über diesen Einkommenseffekt
zusätzliche Grenznachfrage(r) an den Wohnungs- und
Grundstücksmarkt; dabei lässt sie die stärkste Förderung
dem Eigenheim zugute kommen und verzerrt so die Preise
zulasten anderer, in der Regel weniger flächenintensiver
Wohnformen. Auf diese Weise wird die Nachfrage zur Be-
friedigung zusätzlicher Wohnbedürfnisse im gegebenen
Rahmen nahezu zwangsläufig auf Formen mit hoher
Flächeninanspruchnahme gelenkt. Der Flächenschutz ist
zwar durchaus ein anerkanntes Ziel in der Förderpro-
grammatik, im Grundkonflikt mit den wohnungs- und
vermögenspolitischen Teilzielen ist er jedoch von absolut
nachrangiger Bedeutung. Die starke Eigenheim- und
Neubauförderung ist – auch wenn in jedem Einzelfall
flächensparend gebaut werden sollte – mit einer starken
Flächeninanspruchnahme verbunden. Dies gilt nicht nur
für die unmittelbar mit dem Wohnungsbau zusammen-
hängenden Flächen, sondern auch für die damit einherge-
hende Ausdehnung der ergänzenden Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen.

166. Zwar gibt es auch bestandsorientierte Fördermaß-
nahmen zugunsten des Erwerbs von Altwohnungen und
zum Ausbau und zur Erweiterung bestehender Woh-
nungsbauten oder zur Bebauung von Altflächen. Eine
eindeutige Differenzierung zugunsten solcher flächen-
sparender Entwicklungen findet jedoch nicht statt. Die
gleichberechtigte Aufnahme in Förderkataloge schafft
nicht den notwendigen preislichen Anreiz, um den
Flächenschutz gegen die allgemeinen Tendenzen durch-
zusetzen. So wird insgesamt ein starker Druck ausgeübt,
immer neue Flächen auszuweisen. Diese Tendenz wird
durch die kommunale Interessenlage noch unterstützt:

Gemeinden halten an der nicht immer realistischen An-
nahme fest, dass sie neue Kommunaleinnahmen nur
durch neue Flächenangebote für Wohnungs- und Ge-
werbezwecke erschließen können. 

167. Angesichts dieser Grundkonstellation erschiene
es vermessen, wollte man die Entwicklung der Flächen-
inanspruchnahme durch einzelne instrumentelle Än-
derungen allein „in den Griff“ bekommen. Der wesent-
liche Reformbedarf liegt nicht primär auf der Ebene
instrumenteller Feinsteuerung. Die Instrumentarien – wie
sie heute bestehen – drücken vielmehr ziemlich exakt
die gesellschaftliche und politische Zielgewichtung und
die dahinter stehenden dominanten Hypothesen aus:
Die angemessene, d. h. den Bedürfnissen der Bevölke-
rung entsprechende Bereitstellung von Wohnraum und
die dabei anzustrebende hohe Eigentumsquote sind
grundsätzlich mit Flächeninanspruchnahme verbunden,
so die übliche Grundhaltung. Das wird zwar inzwischen
durchaus als Konflikt wahrgenommen, auch gibt es In-
formationen darüber, dass sich Wohnungs- und Vermö-
gensziele durchaus mit geringerer Flächenbeanspru-
chung erzielen lassen. Solange jedoch kein breiter
Konsens darüber erreichbar ist, dass der Neubau auf der
grünen Wiese nur förderungswürdig ist, soweit im In-
nenbereich keine Leerstände existieren, die sinnvolle
Nachverdichtung noch nicht erschöpft ist und Altflächen
noch zur Bebauung bereit stehen, solange werden Vor-
schläge zur Reform des Förderinstrumentariums wohl er-
gebnislos bleiben.

5.1.1.2 Neue Instrumente zur Tendenz-
steuerung der Flächeninan-
spruchnahme

5.1.1.2.1 Handelbare Rechte
168. Der ursprünglich zur Begrenzung von Schadstoff-
emissionen in Luft und Wasser entwickelte Ansatz
handelbarer Umweltnutzungsrechte (vgl. grundlegend
BONUS, 1990) wird in jüngerer Zeit verstärkt auch als
mögliches Instrument zur Steuerung der Flächennutzung
diskutiert (z. B. BIZER, 1999; BIZER, 1997; BIZER
et al., 1998a; EINIG, 1999 a und b, EINIG und HUTTER,
1999; WEISE, 1999). So hat der Umweltrat bereits in
seinem Umweltgutachten 2000 darauf hingewiesen, dass
handelbare Flächenausweisungsrechte das einzige öko-
nomisch effiziente Instrument darstellen, um die von der
räumlichen Planung vorgegebenen quantitativen Ziele
auszufüllen (SRU, 2000, Tz. 534). Der Grundgedanke
dieses Instrumentes besteht darin, die auf Ebene der Bun-
desländer maximal ausweisbare Fläche festzulegen und
in handelbare Flächenausweisungsrechte aufzuteilen.
Die Erstverteilung der Rechte unter den Kommunen kann
entweder durch eine Versteigerung oder durch eine kos-
tenlose Zuteilung auf Basis eines vorab festgelegten Ver-
teilungsschlüssels erfolgen. Benötigt eine Gemeinde zu-
sätzliche Rechte, muss sie diese an einer vom Land
einzurichtenden Börse erwerben; nicht benötigte Rechte
können über die Börse an andere Gemeinden verkauft
werden. Der so zwischen den Gemeinden induzierte
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Handel bewirkt eine optimale Allokation der Flächenaus-
weisungen (vgl. z. B. BIZER, 1997, S. 108 f.). Das heißt,
die insgesamt auf Landesebene ausweisbare Fläche ver-
teilt sich innerhalb der durch Raumordnung und Landes-
planung gesetzten Grenzen in einer solchen Weise auf die
Kommunen, dass der aus der Ausweisung resultierende
ökonomische Nutzen maximiert wird. Zugleich induziert
die Verknappung ausweisbarer Flächen einen Inno-
vationsprozess mit dem Ziel, flächensparendere Nut-
zungsweisen zu verwirklichen.

169. Dem Umweltrat ist bewusst, dass zur Realisie-
rung eines Systems handelbarer Flächenausweisungs-
rechte noch zahlreiche Gestaltungsfragen zu beantwor-
ten sind:

– Modus der Erstverteilung: Ein Versteigerungsverfah-
ren hat gegenüber der kostenlosen Zuteilung zwei
Vorteile. Zum einen kann auf die Festlegung eines
Zuteilungsschlüssels verzichtet werden, und zum an-
deren ist gewährleistet, dass sich bereits unmittelbar
bei Einführung des Systems ein entsprechender
Knappheitspreis bildet, der den Kommunen den Um-
fang der erforderlichen Anpassungsleistungen
signalisiert (vgl. hierzu analog HEISTER et al., 1990,
S. 105 f.). Erfolgt die Erstverteilung dagegen über
eine kostenlose Zuteilung, so bildet sich erst dann ein
Knappheitspreis heraus, wenn die Kommunen im An-
schluss an die Erstverteilung beginnen, Auswei-
sungsrechte untereinander zu handeln. Trotz dieses
unbestrittenen Nachteils empfiehlt der Umweltrat
eine kostenlose Zuteilung der Ausweisungsrechte, da
hierdurch eine zusätzliche finanzielle Belastung der
Kommunen vermieden und die politische Akzeptanz
des Systems deutlich erhöht wird (vgl. hierzu EINIG
und HUTTER, 1999). Weitere Vorteile bestehen
darin, dass den Gemeinden im Rahmen der kostenlos
zugeteilten Rechte die verfassungsrechtlich garan-
tierte Möglichkeit zu einer Grundentwicklung im
Sinne der gemeindlichen Selbstverwaltung gemäß
Artikel 28.I und II GG erhalten bleibt und kein Ver-
drängungswettbewerb zulasten finanzschwacher 
Gemeinden stattfindet. Dabei ist dem Umweltrat be-
wusst, dass zur Festlegung eines geeigneten Zutei-
lungsschlüssels noch erhebliche konzeptionelle
Überlegungen erforderlich sind. Insbesondere muss
der gewählte Zuteilungsschlüssel transparent, leicht
ermittelbar und resistent gegenüber Manipulations-
versuchen durch die Kommunen sein. Einen ersten
Anknüpfungspunkt zur Entwicklung eines geeigne-
ten Zuteilungsschlüssels könnte nach BIZER et al.
(1998a, S. 45) der in den Landesentwicklungsplänen
vorgesehene „Eigenentwicklungsindex“ darstellen,
der im Wesentlichen auf den Flächenbedarf bei natür-
licher Bevölkerungsentwicklung abzielt (zu Einzel-
heiten vgl. z. B. Verband Region Stuttgart, 1999). 

– Mengensteuerung im Zeitverlauf: Bezüglich der
Mengensteuerung im Zeitverlauf wäre zu entschei-
den, ob die auf Landesebene noch ausweisbare Fläche
insgesamt auf einmal oder in jährlich gestückelten
Teilmengen auf den Markt gebracht werden soll. Im

ersten Fall wird nicht nur die räumliche, sondern auch
die intertemporale Allokation der Flächenausweisun-
gen vollständig dem Marktmechanismus und damit
letztlich den Kommunen überlassen. Unter der Vo-
raussetzung, dass die betroffenen Kommunen die
künftige Entwicklung des Flächenbedarfs besser ein-
schätzen können als eine zentrale Landesbehörde,
würden sich hieraus zusätzliche Effizienzgewinne er-
geben. Problematisch wäre bei einer solchen Vorge-
hensweise jedoch, dass Fehlplanungen seitens der
Kommunen nicht ausgeschlossen werden können,
und dass die bis in alle Zukunft noch ausweisbare
Fläche bereits heute in irreversibler Weise festgelegt
werden müsste. Auch würde die Politik mit der ein-
maligen Vorgabe der insgesamt noch auszuweisenden
Fläche endgültig aus der Verantwortung entlassen,
während die jährliche Vorgabe einen Zwang zur perio-
dischen Überprüfung impliziert. Der Umweltrat prä-
feriert deshalb eine Lösung, bei der die insgesamt
noch ausweisbare Fläche in jährlich gestückelten
Teilmengen auf den Markt gebracht wird. Um die er-
forderliche langfristige Planungssicherheit seitens
der Kommunen zu gewährleisten und dennoch ein
hinreichend hohes Maß an Flexibilität aufrechtzuer-
halten, sollte hierbei die Mengenvorgabe in Form ei-
nes langfristigen Zielkorridors erfolgen, innerhalb
dessen die zuständige Landesbehörde die jährlich
auszugebende Menge an Ausweisungsrechten flexi-
bel festlegen kann. Der vorgegebene Zielkorridor
sollte einen Zeitraum von etwa zehn Jahren umfassen
und jährlich fortgeschrieben werden. Als langfristige
Zielsetzung wäre hierbei ein Nullwachstum der
Flächeninanspruchnahme anzustreben (SRU, 2000,
Tz. 532). Zur weiteren Erhöhung der Flexibilität sei-
tens der Gemeinden wäre es sinnvoll, diesen in einem
gewissen Rahmen zu gestatten, Flächenausweisun-
gen auch bereits im Vorgriff auf die zukünftige Zutei-
lung von Ausweisungsrechten vorzunehmen. Um
Missbrauchsgefahren vorzubeugen, sollte ein solcher
Vortrag jedoch nur über einen begrenzten zukünftigen
Zeitraum von z. B. drei Jahren möglich sein, und die
maximal mögliche Inanspruchnahme sollte sich an
der Untergrenze des vorgegebenen Zielkorridors
orientieren.

– Befristung von Ausweisungsrechten: Um dem Horten
von Ausweisungsrechten zu Spekulationszwecken
zu begegnen, sollten die Rechte nur eine begrenzte
Gültigkeit aufweisen (z. B. EINIG 1999, S. 73). Das
heißt: wird ein Ausweisungsrecht nach einer gewis-
sen Frist nicht wahrgenommen, so verfällt es. Diese
Verfallsfrist muss nicht notwendigerweise mit der
jährlichen Neuausgabe von Ausweisungsrechten
übereinstimmen. Vielmehr wäre es möglich, durch
eine längere Gültigkeitsdauer von z. B. drei bis fünf
Jahren zusätzliche Flexibilität hinsichtlich der zeit-
lichen Verteilung der Neuausweisungen zu schaffen. 

– Regionale Differenzierung: Eine regionale Differen-
zierung der Ausweisungsrechte unterhalb der Lan-
desebene erscheint insofern angebracht, als sich die
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Bundesländer als zu heterogen und zu groß erweisen
könnten, um einen einheitlichen Markt für Auswei-
sungsrechte zu etablieren (vgl. BIZER et al., 1998a,
S. 46). In diesem Fall wäre es möglich, durch die Ab-
grenzung regionaler Teilmärkte eine differenziertere
räumliche Steuerung der Flächenausweisungen zu
realisieren. Dabei ist allerdings zu beachten, dass jede
Marktsegmentierung die potenziellen Effizienzge-
winne eines Systems handelbarer Ausweisungsrechte
schmälert. Hinzu kommt, dass funktionsfähige
Märkte nur dann zustande kommen können, wenn in-
nerhalb jedes Teilmarktes noch eine hinreichend
große Anzahl von Kommunen um die Ausweisungs-
rechte konkurriert. 

– Nutzungsspezifische Differenzierung: Ein weiterer
Ansatzpunkt zur Differenzierung separater Teil-
märkte beruht auf der Befürchtung, dass durch einen
einheitlichen Markt für Ausweisungsrechte einzelne
Nutzungsarten, für die nur eine vergleichsweise ge-
ringe Zahlungsbereitschaft besteht, in unzulässig
starkem Maße verdrängt werden könnten, obwohl an
ihrer Realisierung ein übergeordnetes Interesse be-
steht. Um einer solchen Fehlentwicklung vorzubeu-
gen, bietet es sich an, differenzierte Ausweisungs-
rechte zu definieren, die sich auf unterschiedliche
Nutzungsarten beziehen. In Anlehnung an einen Vor-
schlag von BIZER et al. (1998a, S. 46) wäre es hier
möglich, in die drei Kategorien Wohnbauflächen, In-
dustrie- und Gewerbeflächen sowie Verkehrsflächen
zu differenzieren. Dabei ist jedoch auch hier zu
berücksichtigen, dass eine Separierung unterschied-
licher Teilmärkte mit Effizienzverlusten verbunden
wäre. Hinzu kommt, dass bei einer solchen Vorge-
hensweise vorab für einen langen Zeitraum festge-
legt werden müsste, welche Anteile der insgesamt
ausweisbaren Flächen den einzelnen Nutzungsarten
zugeführt werden sollen. Eine solche „A-priori-Fest-
legung“ dürfte angesichts bestehender Informations-
defizite kaum in effizienter Weise möglich sein
(vgl. auch EINIG, 1999, S. 78). Als Mittelweg ist
deshalb zu empfehlen, nur einen Teil der Auswei-
sungsrechte nach den drei genannten Nutzungsarten
zu spezifizieren und bezüglich der restlichen Rechte
den Marktmechanismus über die jeweilige Nut-
zungsart entscheiden zu lassen. Es würden damit vier
separate Märkte gebildet: je ein Markt, auf dem spe-
zifische Ausweisungsrechte für Wohnbauflächen, In-
dustrie- und Gewerbeflächen sowie Verkehrsflächen
gehandelt werden, sowie ein zusätzlicher Markt, auf
dem universell nutzbare Ausweisungsrechte gehan-
delt würden. Diese Vorgehensweise hätte den Vorteil,
dass die letztendliche Verteilung der Ausweisungs-
rechte auf die einzelnen Nutzungsarten zwar dem
Marktmechanismus überlassen wird, der Anteil der
einzelnen Nutzungsarten jedoch nicht unter dasje-
nige Limit fallen kann, das durch die Ausgabe spezi-
fischer Nutzungsrechte festgelegt wurde. 

170. Obwohl bis zur Entwicklung eines praxisreifen
Modells handelbarer Flächenausweisungsrechte noch
zahlreiche Gestaltungsfragen zu lösen sind und auch em-

pirische Wirkungsstudien bisher erst in Ansätzen vorliegen
(vgl. BIZER et al., 1998a, S. 71 ff.), hält der Umweltrat
handelbare Flächenausweisungsrechte beim derzeitigen
Kenntnisstand für das am besten geeignete Instrument zur
Realisierung des Ziels, die Flächeninanspruchnahme von
derzeit ca. 129 ha pro Tag auf ca. 30 ha pro Tag im Jahr
2020 zu reduzieren.

5.1.1.2.2 Abgaben
171. Da Entscheidungen für die Inanspruchnahme von
Flächen auf starken ökonomischen Interessen beruhen,
gilt generell, dass eine Steuerung über Abgaben sehr
hohe Abgabensätze erfordert, sofern eine deutliche Re-
duzierung der Flächeninanspruchnahme erreicht werden
soll. So ist insbesondere festzustellen, dass keine der in
der Literatur vorgeschlagenen und im Folgenden zu dis-
kutierenden Abgabenlösungen darauf ausgerichtet ist,
die Flächeninanspruchnahme auf 30 ha pro Tag im Jahr
2020 zu reduzieren. Dieser Wert entspricht einer Redu-
zierung um mehr als 75 %. Um die Höhe der hierfür
erforderlichen Abgabensätze zu bestimmen, müsste die
Preiselastizität der Nachfrage für die verschiedenen
Flächennutzungen bekannt sein. Da derartige Schät-
zungen nicht verfügbar sind, lassen sich nur einige allge-
meine Aussagen treffen. So wird in vielen Fällen von ei-
ner vergleichsweise geringen Preiselastizität der
Nachfrage auszugehen sein, denn die den Nachfragern
zur Verfügung stehenden Ausweichmöglichkeiten ent-
sprechen häufig nicht deren Präferenzstruktur und führen
zu einer finanziellen Mehrbelastung (vgl. exemplarisch
BIZER und EWRINGMANN, 1998, S. 67 ff.). Je gerin-
ger jedoch die Preiselastizität der Nachfrage ist, umso
höher muss der Abgabensatz sein, um eine bestimmte
Lenkungswirkung zu erzielen. Nimmt man beispiels-
weise einen nicht unrealistisch erscheinenden Wert von
– 0,25 an (d. h.: eine Verteuerung um 1 % führt zu einem
Nachfragerückgang von 0,25 %), so müssten die Grund-
stückspreise infolge der Abgabenerhebung um mehr als
300 % steigen, um den angestrebten Nachfragerück-
gang zu erreichen. Hieran wird deutlich, dass einer Men-
gensteuerung über Abgaben enge Grenzen gesetzt sind.
Abgabensätze, die eine Reduzierung der Flächen-
inanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr um mehr
als 75 % gewährleisten, dürften weit jenseits der poli-
tisch umsetzbaren Grenze liegen. Insofern sind Abgaben-
lösungen nach Einschätzung des Umweltrates nur zur
ergänzenden, qualitativen Steuerung der konkreten Flä-
chennutzungen geeignet, während die dringend gebo-
tene quantitative Trendwende in der Flächeninan-
spruchnahme nur durch ein System handelbarer Rechte
realisiert werden kann (vgl. auch SRU, 2000, Tz. 534). 

172. Zur ergänzenden abgabengestützten Beeinflus-
sung der Flächennutzung kann auf verschiedene Mo-
delle zurückgegriffen werden (vgl. zusammenfassend
APEL, 1999, S. 249 ff.; BIZER und EWRINGMANN,
1999; LOSCH et al., 1999; REIDENBACH, 1999).
Diese lassen sich danach klassifizieren, ob sie die Ein-
führung zusätzlicher Abgaben vorsehen oder bei einer
Reform der bisherigen Grundsteuer ansetzen (vgl.
Abb. 5-1, Seite 80). 
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5.1.1.2.2.1 Reform der Grundsteuer
173. Da bei der gegenwärtigen Grundsteuer aufgrund
zahlreicher Unzulänglichkeiten ohnehin politischer
Handlungsbedarf besteht (vgl. Abbildung 5-1; ausführlich
hierzu BIZER und von SCHUCKMANN, 1995,
S. 140 ff.), wurde mehrfach vorgeschlagen, im Rahmen
einer aufkommensneutralen Reform zu einer alternativen
Bemessungsgrundlage überzugehen, die auch ökologi-
sche Belange berücksichtigen könnte. Die verschiedenen
Vorschläge lassen sich im Wesentlichen auf drei Varian-
ten reduzieren: eine Bodenwertsteuer, eine kombinierte
Bodenwert- und Flächensteuer sowie eine Flächennut-
zungsteuer. 

174. Der Vorschlag zur Umwandlung der Grundsteuer
in eine Bodenwertsteuer knüpft an die Kritik an, dass der
Bodenwert in die Bemessungsgrundlage der bisherigen
Grundsteuer kaum einfließt. Der Übergang zu einer Be-
steuerung auf Basis des aktuellen Bodenwertes würde zu
einem Zuwachs an Steuergerechtigkeit führen. Er wäre
jedoch aus umweltpolitischer Sicht ambivalent zu beur-
teilen (vgl. LOSCH et al., 1999, S. 205 ff.): Zwar würde

das Halten von unbebautem Bauland verteuert, und es
würden Anreize zum flächensparenden Bauen und zur
Nachverdichtung gegeben, dieser Lenkungseffekt wäre
aber gerade dort, wo er am dringendsten benötigt wird,
nämlich in den Randzonen der Ballungsräume, aufgrund
der niedrigen Bodenpreise nur unzureichend ausgeprägt.
Eine weitere Einschränkung des Lenkungseffektes ergibt
sich aus der – unter fiskalischen Gesichtspunkten un-
verzichtbaren – Forderung nach aufkommensneutra-
ler Ausgestaltung. In diesem Fall läge der Steuersatz
lediglich bei etwa 0,6 % des Bodenwertes, woraus sich
nur eine sehr begrenzte Wirkung auf die Haltung unbe-
bauten oder untergenutzten Baulandes ergeben würde
(REIDENBACH, 1999, S. 573 f.). Hinzu kommt schließ-
lich die durch BIZER und von SCHUCKMANN (1995,
S. 155) hervorgehobene Gefahr, dass die Kommunen ei-
nen Anreiz erhalten, über die exzessive Ausweisung von
zusätzlicher Baufläche Bodenwertsteigerungen zu verur-
sachen, die sie anschließend über die Bodenwertsteuer ab-
schöpfen können. Dem umwelt- und raumordnungspoliti-
schen Ziel einer bedarfsorientierten Flächenausweisung
würde damit zuwidergehandelt. 

Abbi ldung 5-1

Abgaben zur Steuerung der Flächennutzung

Datenquelle: BIZER und EWRINGMANN, 1999; LOSCH et al., 1999

Gegenwärtige Grundsteuer

Die gegenwärtige Grundsteuer wird als „Grundsteuer A“ auf land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und als
„Grundsteuer B“ auf sonstiges Grundvermögen erhoben. Das Steueraufkommen steht den Kommunen zu und betrug
1999 mit ca. 0,7 Mrd. DM aus der Grundsteuer A und 16,1 Mrd. DM aus der Grundsteuer B etwa 12,2 % des kom-
munalen Steueraufkommens (REIDENBACH, 1999, S. 565). Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist der Ein-
heitswert. Dieser basiert im Wesentlichen auf den Wertverhältnissen der letzten Hauptfeststellung, die in den alten
Bundesländern 1964 durchgeführt wurde. Für die neuen Bundesländer wird teilweise sogar noch auf die Wertver-
hältnisse von 1935 zurückgegriffen. Wohngrundstücke wurden bei der letzten Bewertung nach dem Ertragswert-
verfahren bewertet, bei dem ein nach Grundstücksart, Baualter, Bauart und Gemeindegrößenklassen differenziertes
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Der zuletzt genannte Kritikpunkt – kontraproduktive An-
reize für die kommunale Ausweisungspolitik – trifft auch
auf das Modell einer kombinierten Bodenwert- und Flä-
chensteuer zu. Durch die Einführung der Bodenfläche als
zusätzlicher Bemessungsgrundlage ergibt sich aber im
Vergleich zur reinen Bodenwertsteuer ein etwas stärkerer
Lenkungseffekt in Richtung auf flächensparendes Bauen
und Nachverdichtung. Die in der Literatur vorgeschla-
genen Steuersätze von 1 % des Bodenwertes plus
2 DM pro m2 Grundstücksfläche (vgl. LOSCH et al., 1999,
S. 35) würden allerdings das Aufkommen im Vergleich
zur bisherigen Grundsteuer verdreifachen und damit das
vorhandene Gefüge der Kommunalsteuern sprengen. Wer-
den jedoch die Steuersätze in einer aufkommensneutralen
Höhe gewählt, so ergibt sich insgesamt betrachtet auch für
die kombinierte Bodenwert- und Flächensteuer ein immer
noch nur marginaler Lenkungseffekt. 

175. Die in der Literatur vorgeschlagene Flächennut-
zungsteuer verzichtet gänzlich auf Wertkategorien als Be-
messungsgrundlage und knüpft stattdessen direkt an die
Fläche und die Art ihrer jeweiligen Nutzung an (vgl. 
BIZER, 1999, S. 280 ff.; BIZER et al., 1998a, S. 62 ff.; 
BIZER und EWRINGMANN, 1999, S. 512 ff.; BIZER
und von SCHUCKMANN, 1995, S. 165 ff.). Hierbei wer-
den sieben Steuerklassen gebildet, die in einer groben, an
administrativen Erfordernissen ausgerichteten Klassifizie-
rung die verschiedenen Arten der Flächennutzung nach ih-
rer Naturbeeinträchtigung ordnen und mit aufsteigenden
Steuersätzen belegen (vgl. Abb. 5-2, Seite 82). Bei insge-
samt aufkommensneutraler Ausgestaltung würden diese
Steuersätze zwischen 0,38 DM pro ha in Steuerklasse II
(Steuerklasse I bleibt steuerfrei) und 0,86 DM pro m2 in
Steuerklasse VI bzw. 1,72 DM pro m2 in Steuerklasse VII
liegen (BIZER et al., 1998a, S. 102). Die hiermit induzierte
Lenkungswirkung wäre zwar tendenziell stärker und dif-
ferenzierter als diejenige einer Bodenwert- oder einer
kombinierten Bodenwert- und Flächensteuer, aber deut-
lich spürbare Effekte auf die Flächennutzung können auch
hier aufgrund der geringen Steuersätze nicht erwartet wer-
den (vgl. BIZER und EWRINGMANN, 1999, S. 514).
Darüber hinaus ergibt sich auch bei der Flächennutzung-
steuer ein Anreizproblem seitens der Kommunen. Bei
Ersatz der Grundsteuer durch die vorgeschlagene Flächen-
nutzungsteuer würden nämlich gerade solche Kommunen,

auf deren Gebiet eine überwiegend umweltfreundliche
Flächennutzung stattfindet, durch ein geringes Steuer-
aufkommen bestraft werden. Eine plausible Reaktion hie-
rauf würde wiederum in der vermehrten Ausweisung von
Bauland bestehen.

176. Im Ergebnis betrachtet kommt der Umweltrat zu
der Auffassung, dass der bei der Grundsteuer ohnehin be-
stehende Anpassungsdruck ein Reformfenster öffnet, das
durchaus zu einer weiteren Ökologisierung des Steuersys-
tems genutzt werden sollte. Der vielversprechendste An-
satz besteht darin, die Grundsteuer in eine Flächennut-
zungsteuer des oben beschriebenen Typs umzuwandeln,
denn hierdurch wird dem ökonomischen Internalisie-
rungsgedanken am besten Rechnung getragen. Dabei ist
dem Umweltrat allerdings bewusst, dass auch eine derge-
stalt modifizierte Grundsteuer selbst bei einer maßvollen
Erhöhung des Aufkommens – die zur Stärkung der
kommunalen Finanzkraft durchaus zu begrüßen wäre –
nur marginale Lenkungsbeiträge erbringen kann. Hinzu
kommt, dass selbst dieser Effekt durch eine expansive
Ausweisungspolitik der Gemeinden sehr leicht konterka-
riert werden könnte, sodass eine Begrenzung über han-
delbare Ausweisungsrechte nach wie vor unerlässlich
bliebe. Trotzdem bietet die Reform der Grundsteuer einen
Ansatzpunkt für den Einstieg in eine an ökologischen Kri-
terien orientierte ökonomische Steuerung der Flächen-
nutzung, der allein schon aufgrund seiner politischen
Signalwirkung nicht ungenutzt bleiben sollte. 

5.1.1.2.2.2 Einführung zusätzlicher Abgaben
177. Vorschläge zusätzlicher Abgaben zur Steuerung
der Flächennutzung beziehen sich im Wesentlichen auf
die Einführung einer Naturschutz-Sonderabgabe sowie
auf verschiedene Varianten einer Versiegelungsabgabe.
Die bereits Mitte der Neunzigerjahre von BIZER und
EWRINGMANN (1995, S. 87 ff.) vorgeschlagene Natur-
schutz-Sonderabgabe zielt darauf ab, in Ergänzung zur
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung auch solche Be-
einträchtigungen zu erfassen, die nicht als „erheblich und
nachhaltig“ gelten, und für die folglich kein Ausgleich
bzw. Ersatz zu leisten ist. Ein solcher Ansatz ist insofern
zu begrüßen, als auch unerhebliche bzw. nicht nachhal-
tige Beeinträchtigungen in ihrer Summe zu deutlichen

Vielfaches der Rohmiete angesetzt wird. Dabei wird bei Ein- und Zweifamilienhäusern die Grundstücksfläche nur
dann gesondert bewertet, wenn sie 1 500 m2 übersteigt. Auf Geschäftsgrundstücke und unbebauten Boden wird über-
wiegend das Sachwertverfahren angewendet, bei dem Boden und Gebäude getrennt bewertet werden.

Vergleiche der Einheitswerte mit den aktuellen Verkehrswerten zeigen, dass Erstere zwischenzeitlich auf etwa 10 bis
15 % der Verkehrswerte abgesunken sind, wobei zusätzlich große Belastungsdifferenzen zwischen den einzelnen
Grundstücksarten bestehen (REIDENBACH, 1999, S. 566). Die zur Wiederherstellung der Steuergerechtigkeit im
Vergleich zur Besteuerung von Geldvermögen erforderliche Anpassung der Einheitswerte, die auch bereits durch das
Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde (Urteil von 22. Juni 1995, BVerfGE 93, S. 121 ff.), würde nach BIZER
und von SCHUCKMANN (1995, S. 150) dazu führen, dass die Finanzverwaltungen im Rahmen der Hauptfeststel-
lung etwa 25 Mio. Einheiten neu zu bewerten hätten. Da bereits die Hauptfeststellung von 1964, bei der lediglich
13 Mio. Einheiten zu bewerten waren, einen Zeitraum von sieben Jahren in Anspruch nahm, wird deutlich, dass eine
Anpassung der Einheitswerte bei der gegenwärtigen Personalausstattung der Finanzverwaltungen kurz- und mittel-
fristig nicht zu bewältigen wäre. 
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Schäden an Natur und Landschaft führen können. Ge-
genüber den unten noch zu erläuternden Versiegelungs-
abgaben ergibt sich der zusätzliche Vorteil, dass auch
solche Beeinträchtigungen berücksichtigt werden, die
nicht unmittelbar auf eine Bodenversiegelung zurück-
zuführen sind. Erhebliche Probleme der Naturschutz-
Sonderabgabe resultieren allerdings daraus, dass ihre
Bemessungsgrundlage notwendigerweise sehr breit ge-
wählt werden muss (z. B. m2 bebauter oder sonstig be-
einträchtigter Fläche) und die Abgabe nicht als einmalige
Zahlung, sondern jährlich zu erheben ist, da ansonsten
kein Anreiz zur Beseitigung bereits existenter Beein-
trächtigungen besteht. Um jedoch das insgesamt gene-
rierte Abgabenaufkommen trotz des Zusammenspiels
zwischen breiter Bemessungsgrundlage und jährlicher Er-
hebung in einem vertretbaren Rahmen zu halten, können
nur vergleichsweise geringe Abgabensätze erhoben wer-
den. BIZER und EWRINGMANN (1995, S. 112 f.) schla-
gen hier 0,60 DM pro m2 und Jahr für bauliche Anlagen
und 0,10 DM pro m2 und Jahr für sonstig beeinträchtigte
Flächen vor. Dabei konzedieren die Verfasser selbst, dass
diese Abgabensätze in vielen Bereichen zu gering sein
werden, um eine spürbare Lenkungswirkung auszulösen
(BIZER und EWRINGMANN, 1995, S. 119). Werden
jedoch deutlich höhere Abgabensätze gewählt, so ergibt
sich aufgrund der breiten Bemessungsgrundlage eine

kumulierte Gesamtbelastung, die jenseits aller fiska-
lisch vertretbaren und politisch durchsetzungsfähigen
Größenordnungen liegt (vgl. grundsätzlich zur Proble-
matik von Abgaben mit breiter Bemessungsgrundlage
HANSJÜRGENS, 1992, S. 118 ff.). Würden beispiels-
weise Siedlungsflächen mit einer jährlichen Abgabe von
4 DM pro m2 belastet, so ergäbe sich auf Basis der der-
zeitigen Siedlungsflächen von ca. 2,7 Mio. ha (UBA,
2001, S. 21) ein jährliches Aufkommen von knapp
108 Mrd. DM. Dies entspräche etwa 22 % des gesamten
Bundeshaushalts im Jahr 2000, wobei durch landwirt-
schaftliche Aktivitäten beeinträchtigte Flächen noch nicht
einmal berücksichtigt wären.

178. Aufgrund des zuletzt genannten Konfliktes zwi-
schen Lenkungswirkung einerseits und kumulierter Belas-
tungswirkung andererseits sieht der Umweltrat zur Steue-
rung der Flächennutzung generell solche Abgabenlösungen
als vorzugswürdig an, die sich durch eine engere, stärker
auf die prioritären Ziele fokussierte Bemessungsgrundlage
auszeichnen und damit höhere Abgabensätze und folglich
auch eine stärkere Lenkungswirkung erlauben. Da die 
Reduzierung von Neuversiegelungen das prioritäre Ziel bei
der Verringerung der Flächeninanspruchnahme darstellt
(SRU, 2000, Tz. 533), ist damit der Ansatz einer Versiege-
lungsabgabe zielführender.

Abbildung 5-2

Steuerklassen der Flächennutzungssteuer

Quelle: BIZER et al., 1998, S. 67

Steuerklasse I (Naturbelassene Flächen): Flächen, die weitgehend naturbelassen sind. Den naturbelassenen
Flächen werden auch Flächen zugeordnet, die im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes gepflegt und ent-
wickelt werden, ohne sie wirtschaftlich zu nutzen. Dazu zählen z. B. die vollständig ungenutzten Flächen in
den Kernbereichen von Naturschutzgebieten und solche Flächen, deren Nutzung im Rahmen des Vertrags-
naturschutzes auf Pflegemaßnahmen beschränkt sind. 

Steuerklasse II (Naturschonend genutzte Flächen): Naturschonend genutzte Flächen sind solche, die nach-
weislich und nach anerkannten Verfahren naturschonend bewirtschaftet werden. Ein Abgrenzungskriterium
dieser Klasse ist z. B. die anerkannt ökologische Bewirtschaftung nach VO(EWG) Nr. 2078.

Steuerklasse III (Forstwirtschaftlich genutzte Flächen): Zu diesen Flächen zählen die Waldflächen, soweit
sie bewirtschaftet werden und nicht besonders als ökologischer Waldbau zertifiziert sind. 

Steuerklasse IV ( Sonstige Freiflächen): Alle Freiflächen des Außen-, Innen- und Planbereichs, die nicht den
Steuerklassen I, II und III zugeordnet werden. 

Steuerklasse V (Versiegelte Flächen im Außenbereich): Erfasst sind hier die privilegierten Vorhaben des 
§ 35 BauGB, wenn sie nicht der Steuerklasse VII unterfallen.

Steuerklasse VI (Versiegelte Flächen im Innenbereich): Alle versiegelten Flächen des Innenbereichs, die
nicht der Steuerklasse VII zuzuordnen sind.

Steuerklasse VII (besonders naturschädlich genutzte Flächen): Eine besonders naturschädliche Nutzung
ist sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich möglich. Der Steuerklasse VII sind alle Verkehrsflächen
aber auch Hochhäuser von mehr als fünf Stockwerken zuzuordnen. Bis zu fünf Stockwerken kann das Argu-
ment beachtet bleiben, dass die Konzentration des Wohnens mehr naturbelassene Freiflächen schaffen kann.
Die Kriterien der Steuerklasse VII können partiell dem Landesgesetzgeber überlassen werden. 
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179. Aufbauend auf einen Vorschlag von BIZER und
TRUGER (1996) wurden zwei umsetzungsreife Abga-
benmodelle zur Reduzierung der Flächenversiegelung
entwickelt (BIZER et al., 1998b; BIZER und EWRING-
MANN, 1998). Beide Modelle wurden zwar letztendlich
nicht realisiert, sie machen jedoch die bestehenden Ge-
staltungsspielräume deutlich. Das erste, für Nordrhein-
Westfalen entwickelte Modell (vgl. ausführlich BIZER
et al., 1998b) basiert im Wesentlichen auf einer einmalig
fälligen Abgabe in Höhe von 100 DM pro m2 neu versie-
gelter Fläche. Befreit davon sind Industriebrachen und
Altlastenstandorte, um Nutzungen von der „grünen
Wiese“ auf bereits beeinträchtigte Standorte umzulenken.
Ergänzend zu dieser einmalig fälligen Neuversiegelungs-
abgabe sieht das Modell eine jährlich fällige Abgabe in
Höhe von 5 DM pro m2 versiegelter Nebenfläche vor, um
zusätzliche Anreize zur Entsiegelung zu geben. Obwohl
das nordrhein-westfälische Modell nach Einschätzung
von BIZER und EWRINGMANN (1999, S. 515 ff.) eine
spürbare Lenkungswirkung entfalten würde, ergeben sich
erhebliche Probleme daraus, dass die Abgabenerhebung
mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden wäre und
ihr hohes Aufkommen von ca. 15,5 Mrd. DM pro Jahr 
allein für Nordrhein-Westfalen in keinem Verhältnis zum
begrenzten Lenkungszweck stünde (BIZER und
EWRINGMANN, 1999). Hinzu kommt, dass es zur Ver-
meidung negativer Auswirkungen auf die Kaufkraft er-
forderlich wäre, das Abgabenaufkommen an die Be-
völkerung rückzuverteilen.

180. Das zweite, für Sachsen-Anhalt entwickelte Modell
(vgl. ausführlich BIZER und EWRINGMANN, 1998),
sieht ausschließlich eine einmalig fällige Abgabe in Höhe
von 25 DM pro m2 neu versiegelter Fläche vor. Ähnlich wie
im nordrhein-westfälischen Modell sind Industriebrachen
und vorbelastete Flächen von der Abgabe befreit. Zusätz-
lich führen Entsiegelungsmaßnahmen, die in einem zeitli-
chen und räumlichen Zusammenhang zur Neuversiegelung
stehen, zu einer entsprechenden Reduzierung der Abga-
belast. Um trotz des vergleichsweise geringen Abgaben-
satzes eine spürbare Lenkungswirkung zu erzielen, sieht
das Modell vor, das gesamte Aufkommen in Höhe von
ca. 430 Mio. DM pro Jahr zur Förderung von Maßnahmen
zu verwenden, die dem Lenkungszweck entsprechen.

181. Angesichts der besonderen Rahmenbedingungen
einer abgabengestützten Steuerung im Bereich der
Flächeninanspruchnahme ist nach Einschätzung des
Umweltrates der für Sachsen-Anhalt entwickelte Ansatz
– durch die zweckgerichtete Aufkommensverwendung
zusätzliche Lenkungsimpulse zu geben um damit den
Abgabensatz auf einer vergleichsweise moderaten Höhe
halten zu können – grundsätzlich vorzuziehen gegenüber
dem nordrhein-westfälischen Ansatz einer ausschließlich
erhebungsseitig wirkenden Abgabe, die deutlich höhere
Abgabensätze erfordert. Eine Schwäche des Modells für
Sachsen-Anhalt besteht allerdings darin, dass es zwar ei-
nen Anreiz zu flächensparendem Bauen, zur Minimierung
der Versiegelung von Nebenflächen und zur prioritären
Nutzung bereits versiegelter oder vorbelasteter Flächen
gibt, nicht jedoch zur innerstädtischen Verdichtung. Da-
rüber hinaus ist zu bemängeln, dass durch die vorgese-
hene Verrechnungsmöglichkeit ein Anreiz zu Entsiege-

lungsmaßnahmen nur insofern ausgelöst wird, als diese
in einem engen zeitlichen und räumlichen Zusammen-
hang zur Neuversiegelung stehen. Hinzu kommt, dass die
Kosten für Entsiegelungsmaßnahmen bei bis zu ca.
70 DM pro m2 liegen (vgl. SCHEMEL et al., 1993;
SPORBECK, 1995), sodass eine Verrechnungsmöglich-
keit in Höhe von 25 DM pro m2 nur eine sehr begrenzte
Anreizwirkung ausüben dürfte. Diese Schwächen des
Modells erachtet der Umweltrat jedoch als nachrangig, da
die Entsiegelung von Flächen unter Naturschutzgesichts-
punkten weitaus weniger dringlich ist als die Verminde-
rung von Neuversiegelungen. Hinzu kommt, dass bereits
heute vielerorts nach Versiegelungsgrad gestaffelte Ab-
wassergebühren erhoben werden, die einen entsprechen-
den Anreiz für Entsiegelungsaktivitäten setzen. 

182. Insgesamt empfiehlt der Umweltrat, vorzugsweise
neben dem in Abschnitt 5.1.1.2.1 beschriebenen System
handelbarer Flächenausweisungsrechte eine Neuversiege-
lungsabgabe einzuführen, die sich an das für Sachsen-An-
halt entwickelte Modell anlehnt. Dabei sollten jedoch
nicht nur Industriebrachen und vorbelastete Flächen – so-
fern sie für den Naturschutz nicht von Bedeutung sind –
von der Abgabe befreit sein, sondern auch innerstädtische
Baulücken, um auf diese Weise auch einen Anreiz zur in-
nerstädtischen Verdichtung zu geben. Um den erhebungs-
seitigen Lenkungseffekt zu unterstützen, sollte das resul-
tierende Aufkommen zweckgebunden zur Finanzierung
der im folgenden Abschnitt dargestellten Restrukturierung
des kommunalen Finanzausgleichs verwendet werden. 

5.1.1.2.3 Ökologischer Finanzausgleich
183. Der Umweltrat hat sich in der Vergangenheit bereits
mehrfach für eine ökologisch orientierte Erweiterung des
kommunalen Finanzausgleichs ausgesprochen (SRU,
2000, Tz. 540; SRU, 1998, Tz. 241; SRU, 1996,
Tz. 263 ff.). Nach der gegenwärtigen Praxis des kommu-
nalen Finanzausgleichs (vgl. Kasten, Seite 84; ausführlich
hierzu insbesondere ZIMMERMANN, 1988) erhalten Ver-
dichtungsräume eine Kompensation für finanzielle
Mehrbelastungen, da sie im Rahmen ihrer zentralörtlichen
Funktion öffentliche Infrastruktureinrichtungen wie Schu-
len und Krankenhäuser zur Verfügung stellen, die von an-
grenzenden Umlandgemeinden unentgeltlich mitgenutzt
werden können. Weitgehend unberücksichtigt bleibt bei
dieser Vorgehensweise jedoch, dass die angrenzenden Um-
landgemeinden im Gegenzug aufgrund ihrer ländlichen
Prägung und des damit verbundenen Freiflächenpotenzials
wichtige ökologische Ausgleichsleistungen für die Ver-
dichtungsräume erbringen. Die hiermit verbundenen Be-
lastungen – insbesondere in Form von Opportunitätskos-
ten aufgrund unterlassener Flächennutzung und Verzicht
auf Entwicklung – werden den betreffenden Gemeinden in
der Regel nicht abgegolten. Heute kommt in der Mehrzahl
der Bundesländer lediglich bei der Berechnung der Schlüs-
selzuweisungen ein flächenbezogener Nebensatz zur
Anwendung, durch den Gemeinden mit hohem Freif-
lächenanteil tendenziell begünstigt werden (vgl. RING,
2001, m. w. N.). Dabei bleiben jedoch die resultierenden
Zuwendungen weit hinter den entstehenden Opportunitäts-
kosten zurück (z. B. BAUER et al., 1999, S. 120 ff.), sodass
für die Gemeinden kein Anreiz besteht, Freiflächen zu er-
halten.
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184. Da die Erbringung ökologischer Ausgleichsleistun-
gen nur unzureichend honoriert wird, besteht für die Um-
landgemeinden ein entsprechend starker ökonomischer
Anreiz zur gewerblich-infrastrukturellen Nutzung ihrer
Freiflächen. Hinzu kommt, dass der Nutzen ökologischer
Ausgleichsleistungen einen weitgehend überregionalen
Charakter aufweist und damit auch der Bevölkerung in den
angrenzenden Gemeinden ohne entsprechende Gegenleis-
tung zur Verfügung steht. Aufgrund dieser mangelnden
Marktfähigkeit ökologischer Ausgleichsleistungen kommt
es zu einer Fehlallokation, die sich in einem entsprechen-
den Unterangebot manifestiert (vgl. z. B. ROSE, 1999,
S. 268 f.). Maßnahmen zur Korrektur dieser Fehlallokation
beschränken sich bisher auf zögerliche Ansätze etwa in der
Raum- und Landschaftsplanung oder im Rahmen der Ein-
griffsregelung (SRU, 1996, Tz. 272).

185. Aufgrund der skizzierten Problemlage wurden be-
reits seit Ende der Siebzigerjahre konzeptionelle Über-
legungen zur Berücksichtigung ökologischer Ausgleichs-
leistungen im kommunalen Finanzausgleich angestellt
(vgl. BENKERT und POSTLEP, 1979; ROTTMANN,
1982). Den verschiedenen hierzu entwickelten Modellen
(zu einer Übersicht BAUER et al., 1999, S. 125 ff.) ist ge-
mein, dass bei den kommunalen Entscheidungsträgern
durch die zielgerichtete Bereitstellung finanzieller Mittel
ein ökonomisches Eigeninteresse an der Erbringung ökolo-
gischer Ausgleichsleistungen hervorgerufen werden soll.

186. Bei einer Analyse der Möglichkeiten und Grenzen
einer ökologischen Erweiterung des kommunalen Finanz-
ausgleichs ist zunächst zu untersuchen, ob die Erbringung

ökologischer Ausgleichsleistungen im Rahmen von
Schlüssel- oder Zweckzuweisungen honoriert werden
sollte. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen bei-
den Zuweisungsarten besteht in der Verwendbarkeit der
Mittel: Während Schlüsselzuweisungen zur allgemeinen
Deckung kommunaler Aufgaben eingesetzt werden kön-
nen, sind Zweckzuweisungen mit entsprechenden Verwen-
dungsauflagen versehen.

187. Steht die punktgenaue Realisierung der Lenkungs-
absicht des Landes im Vordergrund, ausgewählte Gemein-
den zu einem Angebot bestimmter öffentlicher Güter mit
Naturschutzbezug zu bewegen, wie beispielsweise zur Be-
reitstellung renaturierter Bachläufe (kommunaler Finanz-
ausgleich in Hessen), so sind Zweckzuweisungen mit Ver-
wendungsauflagen am geeignetsten. Voraussetzung für
deren Einsatz ist allerdings, dass direkte Kosten entstanden
sind, d. h. Kosten, die tatsächlich in der Gemeinde zu Aus-
gaben geführt haben, und nicht nur Opportunitätskosten
vorliegen. Daher sollte diese Zuweisungsart als Transfer-
zahlung zwischen dem Land und seinen Gemeinden für
projektbezogene Investitionen konzipiert sein und einen
Eigenanteil der Gemeinden vorsehen, da diese selbst von
der Maßnahme profitieren. Aus haushaltstechnischer Sicht
liegt der Vorzug dieser monetären Übertragungen neben
der räumlich genauen Zielführung in der exakten jährlichen
Budgetierung der Mittel für den jeweiligen Zweck. Außer-
dem erweisen sich projektbezogene Investitionszuwei-
sungen in solchen Fällen als einziges Mittel, in denen
flächenbezogene Maßnahmen in naturräumlich zusam-
mengehörigen Räumen, die jedoch unterschiedlichen
Bundesländern angehören, getätigt werden sollen. Denn

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich dient primär dazu, Finanzbedarf und Finanzausstattung der einzelnen Kommune in
Übereinstimmung zu bringen (Fiskalfunktion) und Finanzkraftunterschiede zwischen den verschiedenen Kommunen
auszugleichen (Redistributionsfunktion). Weitere Zielsetzungen bestehen darin, externe Nutzeffekte kommunaler In-
vestitionen (so genannte Nutzen-Spillover) zwischen den Kommunen zu internalisieren und den Kommunen einen
Anreiz zu geben, auch solche Aufgaben zu übernehmen, die von den Kommunen selbst als nachrangig, durch das
Land jedoch als notwendig erachtet werden (Lenkungsfunktion). Instrumente des kommunalen Finanzausgleichs sind
Schlüssel- und Zweckzuweisungen. 

Schlüsselzuweisungen, die keine Zweckbindung aufweisen und zur allgemeinen Deckung kommunaler Aufgaben
eingesetzt werden können, dienen dem Ausgleich von Finanzbedarf und Finanzausstattung, wobei insbesondere den
aus der zentralörtlichen Funktion resultierenden Mehrbelastungen von Verdichtungsräumen Rechnung getragen wird.
Da kein objektiver Indikator für den aus der Wahrnehmung zentralörtlicher Aufgaben resultierenden Finanzbedarf be-
steht, wird hier auf Hilfsgrößen zurückgegriffen. Als Hauptansatz wird grundsätzlich die Einwohnerzahl der Ge-
meinde herangezogen, wobei in der Mehrzahl der Bundesländer mit steigender Einwohnerzahl die Kennzahl für den
Pro-Kopf-Bedarf zunimmt (so genannte veredelte Einwohnerzahl). Ergänzend zum Hauptansatz sehen die Landes-
gesetzgebungen verschiedene Nebenansätze vor, mit deren Hilfe bedarfssteigernde Tatbestände (z. B. hohe Sozial-
hilfebelastungen) berücksichtigt werden. Der sich aus der Summe von Haupt- und Nebenansätzen ergebenden Be-
darfskennzahl wird die aus den Steuereinnahmen der Kommune berechnete Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt,
wobei etwaige Unterdeckungen durch Schlüsselzuweisungen ganz oder zu einem zuvor festgelegten Anteil ausge-
glichen werden. So genannte abundante Kommunen, deren Steuerkraft über dem Bedarf liegt, erhalten keine Schlüs-
selzuweisungen.

Zweckzuweisungen, die mit entsprechenden Verwendungsauflagen verbunden sind, sollen im Gegensatz zu Schlüs-
selzuweisungen das Verhalten der Kommunen im Sinne des Zuweisungsgebers beeinflussen. Neben allgemeinen In-
vestitionszuweisungen, bei denen lediglich der Bereich, in dem diese zu verausgaben sind, festgelegt wird, bestehen
zahlreiche Ansätze für einzelobjektbezogene Zuweisungen (z. B. Errichtung von Krankenhäusern, Schulen und Frei-
zeiteinrichtungen).
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beim Einsatz von Schlüsselzuweisungen könnte es zu einer
unterschiedlichen Mittelverfügbarkeit zwischen den Kom-
munen beiderseits der Landesgrenze kommen, da die kom-
munale Finanzausgleichsmasse immer auch die Finanz-
position des jeweiligen Bundeslandes widerspiegelt.
Derartige Zweckzuweisungen hätten auch positive Aus-
wirkungen auf die Finanzierungsmöglichkeiten für „na-
tional bedeutsame Gebiete“ in finanzschwachen Bundes-
ländern. Als nachteilig ist dagegen anzusehen, dass
Zweckzuweisungen mit einem hohen bürokratischen
Aufwand verbunden sind, da umfangreiche Verfahren bei
Antrag, Bewilligung und Kontrolle sowohl bei den Zu-
weisungsgebern als auch -empfängern anfallen. Aus po-
litischer Sicht wird gegen Zweckzuweisungen einge-
wandt, dass ein zu umfänglicher Einsatz dieses Instrumen-
tes zu einem Konflikt mit der kommunalen Selbstverwal-
tung führe, da die kommunalen Handlungsspielräume zu
sehr eingeschränkt würden. Dieser im Ansatz zutreffenden
Kritik kann jedoch zumindest teilweise durch die Ein-
führung von pauschalierten Investitionszuweisungen be-
gegnet werden, die nur Einsatzbereiche wie Verkehr, Infra-
struktur, Naturschutz etc. vorschreiben und hierdurch die
Effizienz der lokalen Entscheidung weitgehend bewahren.
Als Argument gegen Zweckzuweisungen wird auch vorge-
bracht, der kommunale Finanzausgleich würde durch eine
Vielzahl neuer Lenkungszwecke überfrachtet und damit 
intransparent. Dies ist jedoch aufgrund des kleinen Volu-
mens im Verhältnis zu den Schlüsselzuweisungen kaum zu 
erwarten (BERGMANN, 1999, S. 270 ff.; BIZER et al.
1998a, S. 56 f.). Dieses kleine Volumen hat allerdings auch
zur Folge, dass über Zweckzuweisungen nur sehr begrenzt
Lenkungswirkungen realisiert werden können.

188. Unter dem Aspekt der für Lenkungszwecke mobi-
lisierbaren Mittel ist ein Rückgriff auf Schlüsselzuwei-
sungen vorzuziehen. Das Gleiche gilt unter dem Aspekt
der effizienten Mittelverwendung seitens der Empfänger,
denn Schlüsselzuweisungen ohne Zweckbindungen sind
aufgrund der bekannten Vorteile dezentraler Kompetenz-
ansiedlung generell vorzuziehen (SRU, 1996, Tz. 276).
Bei der Festlegung der Schlüsselzuweisungen können
ökologische Aspekte prinzipiell sowohl im Haupt- als
auch in den Nebenansätzen berücksichtigt werden. Zu
beachten ist hierbei allerdings, dass die intendierte Len-
kungswirkung in Richtung auf das Vorhalten ökologi-
scher Ausgleichsleistungen nur dann zum Tragen kom-
men kann, wenn die zusätzlichen Zuweisungen ein
zumindest grobes Äquivalent zu den Opportunitätskosten
durch die unterbliebene Flächennutzung bilden. Erst un-
ter dieser Bedingung würde eine Integration von Natur-
schutzflächen in das Landnutzungsmuster sowie die Ex-
tensivierung von Landnutzungen als Ziel der Gemeinden
ökonomisch interessant. Abgesehen davon, dass die Op-
portunitätskosten unterbliebener Flächenutzung im kon-
kreten Einzelfall nur schwer zu bestimmen sind (z. B. 
BIZER et al., 1998a, S. 54), lässt sich diese Zielsetzung
durch eine ökologisch orientierte Modifikation des
Hauptansatzes nicht realisieren. Denn Letzterer weist
aufgrund seiner pauschalenAnbindung an die Einwohner-
zahl keinen sinnvollen Anknüpfungspunkt für die Er-
fassung der Opportunitätskosten unterbliebener Flächen-
nutzungen auf (z. B. BERGMANN, 1999, S. 270).

189. Günstiger zu beurteilen ist die Möglichkeit, das 
Vorhalten ökologischer Ausgleichsleistungen und damit
einhergehende Opportunitätskosten im Rahmen eines neu
einzuführenden Nebenansatzes zu berücksichtigen, denn
durch Nebenansätze soll ja gerade individuellen Sonder-
belastungen einzelner Kommunen Rechnung getragen
werden. Für die konkrete Quantifizierung eines solchen
Nebenansatzes stehen verschiedene Alternativen zur
Verfügung. So wäre es im Rahmen eines pragmatischen
Flächennutzungsansatzes möglich, die verschiedenen
Flächennutzungen nach ökologisch orientierten Gesichts-
punkten in Nutzungsklassen aufzuteilen und die Bezugs-
größe des Nebenansatzes aus dem Verhältnis von natur-
verträglich genutzter Fläche zur Gesamtfläche zu
berechnen (ähnlich auch BAUER et al., 1999, S. 226 ff.).
Diese Vorgehensweise hätte den Vorteil einer leicht nach-
vollziehbaren und auf Basis vorliegender Daten quantifi-
zierbaren Bemessungsgrundlage. Sie wäre jedoch auch mit
einer erheblichen Lenkungsunschärfe verbunden, denn die
Art der Flächennutzung als solche bietet aufgrund ihrer
Pauschalität noch keinen hinreichend zuverlässigen Indi-
kator für den Umfang ökologischer Ausgleichsleistungen. 

190. Demgegenüber würde sich ein Ökopunkte-Ansatz,
wie er teilweise bereits zur Honorierung ökologischer
Leistungen der Landwirtschaft Anwendung findet (z. B.
BRONNER et al., 1997; POINTEREAU et al., 1999),
durch umfangreichere Differenzierungsmöglichkeiten,
eine stärkere Ergebnisorientierung und damit eine zielge-
nauere Lenkungswirkung auszeichnen. Freilich bleibt hier
die Schwierigkeit, dass die betreffenden Kriterien zur Er-
fassung ökologischer Ausgleichsleistungen zunächst klar
definiert und in ein einheitliches Ökopunkte-Schema über-
setzt werden müssen (vgl. auch Abschn. 5.1.7). Nicht un-
problematisch erscheint dabei auch, dass die Übersetzung
unterschiedlicher ökologischer Ausgleichsleistungen in
ein einheitliches Schema eine beliebige Austauschbarkeit
zwischen verschiedenen Leistungsarten impliziert, deren
Zulässigkeit in Anbetracht der komplexen Vernetzung
ökologischer Systeme bezweifelt werden kann. 

191. Unabhängig von Einzelfragen der Ausgestaltung
einer geeigneten Bemessungsgrundlage für einen neu ein-
zuführenden Nebenansatz „ökologische Ausgleichs-
leistungen“ könnten generelle Bedenken gegen eine öko-
logische Instrumentalisierung von Schlüsselzuweisungen
geltend gemacht werden. Zwar ist der Einwand, Schlüs-
selzuweisungen würden aufgrund der fehlenden Zweck-
bindung allenfalls „Lenkungsreste“ aufweisen (z. B.
KUHN, 1995, S. 173), aus ökonomischer Sicht wenig
nachvollziehbar, denn die angestrebte Änderung des
Flächennutzungsverhaltens würde ja gerade durch ent-
sprechende Zuweisungen belohnt. Dabei lässt sich im Ge-
genteil sogar argumentieren, dass Schlüsselzuweisungen
eine höhere Anreizwirkung ausüben als Zweckzuweisun-
gen, denn Erstere können von den Zuweisungsempfängern
vollkommen flexibel eingesetzt werden und dürften sich
damit einer höheren Wertschätzung erfreuen als Zweckzu-
weisungen, deren Verwendungsmöglichkeiten a priori ein-
geschränkt sind.

192. Es verbleiben aber dennoch zwei schwerwie-
gende konzeptionelle Probleme bei der ökologischen 
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Instrumentalisierung von Schlüsselzuweisungen. So
weist ROSE (1999, S. 275) darauf hin, dass sich die Höhe
der Schlüsselzuweisungen insgesamt aus dem Vergleich
des aus Haupt- und Nebenansätzen resultierenden Be-
darfs mit der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde ergibt.
Dies hat zur Folge, dass Gemeinden mit unterschiedlicher
Steuerkraft für identische ökologische Ausgleichsleistun-
gen unterschiedliche Zuweisungen erhalten, wobei reiche
Kommunen gänzlich leer ausgehen. Dies ist nicht nur un-
ter Lenkungsgesichtspunkten fragwürdig, sondern ver-
stößt auch gegen die Anforderung eines möglichst effi-
zienten Mitteleinsatzes. Letzterer ist nämlich nur dann
gewährleistet, wenn identische Leistungen auch identisch
honoriert werden.

193. Ein zweites, noch schwerwiegenderes Problem er-
gibt sich daraus, dass Schlüsselzuweisungen nach der 
Logik des kommunalen Finanzausgleichs dazu dienen, Fi-
nanzbedarf und Finanzkraft der Kommunen in Über-
einstimmung zu bringen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass der erwünschte Verzicht auf baulich-infrastrukturelle
Flächennutzungen zwar Opportunitätskosten verursacht,
aber keine ausgabenwirksame Maßnahme darstellt und
folglich zu keinem direkten Finanzbedarf führt. Sollen
Schlüsselzuweisungen in der oben erläuterten Form
ökologisch instrumentalisiert werden, so ergibt sich folg-
lich ein nicht aufzulösender Zielkonflikt zwischen 
Fiskal- und Lenkungsfunktion: Während sich bei Kom-
munen im ländlichen Raum, die entsprechende ökolo-
gische Ausgleichsleistungen erbringen, hohe Finanzüber-
schüsse ansammeln, resultieren spiegelbildliche Defizite
in den Verdichtungsräumen, womit die Finanzierung
erforderlicher Infrastrukturmaßnahmen nicht mehr ge-
währleistet ist. Eine Abgeltung ökologischer Ausgleichs-
leistungen über Schlüsselzuweisungen ist insofern nicht
mit der inneren Logik des kommunalen Finanzausgleichs
zu vereinbaren (z. B. BERGMANN, 1999, S. 268 f.).

194. Um die genannten Probleme zu vermeiden und
dennoch die Effizienzvorteile zweckungebundener
Schlüsselzuweisungen nutzen zu können, empfiehlt sich
die Einrichtung einer separaten Nebenschlüsselmasse, die
unabhängig von der jeweiligen Finanzkraft der Kommu-
nen zur Abgeltung ökologischer Ausgleichsleistungen
verwendet wird. Diese sollte jedoch nicht organisatorisch
völlig separiert als Fonds angelegt werden, um den Fi-
nanzpolitikern das Argument der Schattenhaushaltsbil-
dung nicht in die Hände zu spielen. Wie ROSE (1999) in
einer diesbezüglichen Modellrechnung für Nordrhein-
Westfalen aufgezeigt hat, würden von einer solchen Vor-
gehensweise vor allem ländliche Zonen und in weniger
starkem Maße auch Ballungsrandzonen profitieren. Dabei
ist allerdings zu berücksichtigen, dass nur vergleichs-
weise hohe Zuweisungen zu einer nachhaltigen Änderung
im Flächennutzungsverhalten führen können (vgl. BIZER
et al., 1998a, S. 89). Je geringer die Zuweisungen sind,
umso höher ist die Gefahr, dass nur solche Projekte der
Flächennutzung unterbleiben, die ohnehin „auf der
Kippe“ stehen, während Projekte, die im Kalkül der loka-
len Akteure eine entsprechend höhere Wertschätzung ge-
nießen, auch weiterhin realisiert werden.

Je höher jedoch die Zuweisungen sind, umso gravieren-
der stellt sich das Problem der Gegenfinanzierung. Eine

Gegenfinanzierung aus der allgemeinen Schlüsselmasse
scheidet mit Ausnahme einer Abschaffung überholter
Nebenansätze (vgl. hierzu BIZER et al., 1998a, S. 61)
aus, denn hierdurch würde gerade wieder der oben ge-
nannte Zielkonflikt zwischen Fiskal- und Lenkungs-
funktion heraufbeschworen. Auch ist zu beachten, dass
jegliche Umschichtung innerhalb der für den Finanzaus-
gleich verfügbaren Mittel erhebliche Verteilungskon-
flikte verursachen und damit die Durchsetzungsfähig-
keit eines solchen Vorhabens beträchtlich schmälern
würde. Zur Gegenfinanzierung erscheint es deshalb un-
abdingbar, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen,
bzw. bisher ungenutzte Einsparungspotenziale zu mobi-
lisieren. Dabei bietet es sich an, auf das Aufkommen der
oben empfohlenen Neuversiegelungsabgabe zurückzu-
greifen. Ein weiterer Weg zur Gegenfinanzierung be-
steht im Abbau ökologisch kontraproduktiver Subven-
tionen. Hierzu hat der Umweltrat bereits in seinem
Umweltgutachten 1996 Vorschläge unterbreitet (vgl.
SRU, 1996, Tz. 1274 f.).

5.1.1.3 Empfehlungen zum Policy-Mix der 
Instrumente zur Tendenzsteuerung 

195. Zur Umkehr des derzeitigen Trends der Flächen-
inanspruchnahme ist dringend eine Neuausrichtung der
bestehenden Fördersysteme und Instrumente als auch die
Entwicklung neuer Instrumente, welche die derzeit beste-
henden Lücken schließen, erforderlich. Hierbei sind einer-
seits die speziellen Instrumente zur Steuerung der Flä-
cheninanspruchnahme durch Wohnbauflächen, durch
Gewerbe- und Industrie- sowie durch Verkehrsflächen neu
auszurichten. Andererseits sind die übergreifenden Instru-
mente zur Flächeninanspruchnahme zu verbessern und
teilweise auch neu zu entwickeln. 

196. Eine Neuausrichtung der bestehenden Fördersys-
teme für Wohnbau sollte sich nach Auffassung des Um-
weltrates an den folgenden vier Aspekten orientieren:

– Die üblicherweise ubiquitäre Anwendbarkeit der Woh-
nungsbauförderungsprogramme sollte infrage gestellt
werden. Zu überlegen ist, ob nicht größere Teile der
Programme an regionale Kriterien des Bedarfs bzw.
der Flächenverfügbarkeit gebunden oder auf be-
stimmte Teilräume bzw. Flächen (z. B. Ballungskerne,
Altflächen, Brachflächen, bereits bebaute Flächen) be-
schränkt werden können. Vorbild für solche Differen-
zierungen könnte beispielsweise der nordrhein-west-
fälische Regionalbonus im Eigentumsprogramm des
sozialen Wohnungsbaus sein, gleichfalls könnte man
den dort vorgesehenen Ökobonus zu einem allge-
meineren System differenzierter Förderung fortent-
wickeln.

– Von besonderer Bedeutung ist diese Differenzierung für
die Eigenheimförderung, mit der zugleich der relativ
größte wohnungsspezifische Anspruch bzw. Zugriff auf
die Fläche alimentiert wird. Im Rahmen der gegenwär-
tigen Zulagenregelung, die als allgemeine steuerliche
Regelung gilt, erscheinen zwar regional differenzierte
Regelungen auf den ersten Blick problematisch zu sein.
Ökonomisch und vergabetechnisch handelt es sich 
jedoch um Zuschüsse. Und als Vorbild für räumlich 
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begrenzte Zulagengewährung kann die klassische
GrundförderungderregionalenWirtschaftspolitik–mit-
hilfe der früheren Investitionszulage – dienen. 

– Alle Reformbemühungen werden letztlich davon ab-
hängen, ob es gelingt, die relative Begünstigung der
Eigenheim- und generell der Neubauförderung im
Vergleich zum Erwerb, zum Ausbau und zur Erwei-
terung von Wohnraum bzw. Wohngebäuden, also zu
jeweils tendenziell flächensparenderen und bestands-
orientierten Alternativen abzubauen. Es wäre viel ge-
wonnen, wenn in allen Förderprogrammen zumindest
eine gleiche Förderintensität erreicht würde. Langfris-
tig ist allerdings die Umdrehung der bisherigen För-
derpräferenzen anzustreben.

– Zulasten der Wohnungsbauförderung sollten schließ-
lich Mittel in den Bereich der Städtebauförderung ver-
lagert werden, um dort die Ansätze zur Revitalisierung
der Innenstädte, zur Bestandspflege und -orientierung
und zur Erschließung von neuem Flächenpotenzial aus
bereits vorgenutzten Flächen zu verbessern. Auch wenn
die Mitteleinsätze in der Wohnungsbauförderung ins-
gesamt rückläufig sind, zur Aufstockung der Städte-
bauförderungsmittel bieten sie immer noch hinreichen-
des Potenzial. Der Städtebau wird bisher mit weniger
als 5 % der Mittel für den Wohnungsbau gefördert.

197. Dabei ist dem Umweltrat allerdings bewusst, dass
selbst Erfolge in diesen Bereichen allenfalls erste Schritte
auf dem Wege zu einer Bereinigung der auf intensive
Flächeninanspruchnahme gerichteten Anreizstruktur dar-
stellen. Jenseits der förderpolitischen Instrumente im Woh-
nungs- und Städtebau gibt es zahlreiche verfestigte institu-
tionelle Arrangements, die ebenfalls in starkem Maße zu
flächeninanspruchnehmendem und -schädigendem Verhal-
ten anregen. Vor dem Hintergrund der damit zu-
sammenhängenden Steuer- und Finanzausgleichsaspekte
erscheint eine Umstrukturierung von finanziellen Förder-
mitteln im Wohnungsbau noch eine relativ leichte Aufgabe.

Handelbare Ausweisungsrechte sind nach Einschätzung
des Umweltrates als zentraler Baustein einer Politik zur
umfassenden und dauerhaft umweltgerechten Steuerung
der Flächennutzung unverzichtbar. Sie können das Maß
der durch Siedlung und Verkehr in Anspruch genomme-
nen Flächen wirkungsvoll begrenzen und damit eine we-
sentliche Ursache für viele gravierende Probleme des Na-
turschutzes einschränken. In Anbetracht der hohen
Opportunitätskosten unterlassener Flächennutzungen
kann diese Aufgabe weder durch eine Ökologisierung des
kommunalen Finanzausgleichs noch durch die Erhebung
flächenbezogener Abgaben alleine erfüllt werden. Sollte
eine Steuerung ausschließlich über den kommunalen 
Finanzausgleich erfolgen, so wären aufgrund der hohen
Opportunitätskosten unterlassener Flächennutzungen
Zuweisungen in einer solchen Höhe erforderlich, dass das
bisherige kommunale Finanzgefüge gesprengt werden
würde. Analog würde der Versuch einer alleinigen Steue-
rung über flächenbezogene Abgaben die Festlegung von
Abgabensätzen in einer solchen Höhe erfordern, dass die
kumulierte Gesamtbelastung jenseits aller fiskalisch ver-
tretbaren und politisch durchsetzungsfähigen Größenord-
nungen läge. 

198. Andererseits würde jedoch auch ein System han-
delbarer Ausweisungsrechte alleine nicht ausreichen, denn
hierdurch lässt sich zwar die insgesamt auszuweisende
Fläche effektiv beschränken. Aus Sicht des Naturschutzes
ist darüber hinaus allerdings eine weiter gehende Tendenz-
steuerung der konkreten Flächennutzungen notwendig.
Diese ist mit handelbaren Flächenausweisungsrechten nur
sehr begrenzt möglich, da es ansonsten zu einer über-
mäßig starken Marktsegmentierung mit entsprechenden
Effizienzverlusten käme. Auch ist die Wirkung handelba-
rer Ausweisungsrechte auf solche Flächennutzungen be-
schränkt, die eine Neuausweisung erfordern. Ein Policy-
Mix, bei dem handelbare Ausweisungsrechte durch
zusätzliche Steuerungsinstrumente flankiert werden, ist
deshalb aus Sicht des Umweltrates unerlässlich. Dabei
sind eventuelle Wirkungsinterdependenzen zwischen den
verschiedenen Instrumenten zu beachten. Insbesondere
würde durch die Erhebung der empfohlenen Neuver-
siegelungsabgabe ein Anreiz zum flächensparenden
Bauen und zur prioritären Nutzung bereits versiegelter
oder vorbelasteter Flächen gesetzt und damit die Nach-
frage nach Ausweisungsrechten vermindert. In ähnlicher
Weise wirkt auch die vorgeschlagene Neustrukturierung
des kommunalen Finanzausgleichs in Richtung auf eine
geringere Nachfrage nach Ausweisungsrechten. Solange
jedoch die Nachfrage nach Ausweisungsrechten nicht so
stark eingeschränkt wird, dass der Markt in einzelnen Seg-
menten gänzlich zum Erliegen kommt, ist diese Wir-
kungsinterdependenz unbedenklich und äußert sich ledig-
lich in einem entsprechend verminderten Marktpreis. 

5.1.2 Finanzierung des Naturschutzes
199. Naturschutz und Landnutzung stehen nicht selten
in einem direkten Konfliktverhältnis zueinander, denn
Maßnahmen, die dem Naturschutz dienen, führen in der
Regel zu Mehraufwendungen und Mindererträgen bei den
betroffenen Landnutzern (z. B. DAHM et al., 1999 in Be-
zug auf die Forstwirtschaft). Aus ökonomischer Sicht
lässt sich die erforderliche Abwägung zwischen Natur-
schutz und Landnutzung als eine Entscheidung über al-
ternative Verwendungen knapper Ressourcen auffassen.
Dabei wird in der Ökonomie generell dem Markt die Auf-
gabe zugesprochen, derartige Knappheitsprobleme zu
lösen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass für das
betrachtete Gut – hier: Natur und Landschaft – ein funk-
tionsfähiger Markt existiert, sodass der Preismecha-
nismus seine Steuerungsfunktion in Hinblick auf die
Koordination von Angebot und Nachfrage entfalten kann
(z. B. ROTHGANG, 1997, S. 40 ff.).

Der Herausbildung eines funktionsfähigen Marktes ste-
hen im vorliegenden Fall jedoch einige spezielle Eigen-
schaften des Gutes „Natur und Landschaft“ entgegen
(z. B. SCHWEPPE-KRAFT, 1998, S. 55 ff.; BIZER,
1997, S. 17 ff.; ROTHGANG, 1997, S. 26; HAMPICKE,
1991, S. 82 ff.):

– Ein Großteil der Nutzungsmöglichkeiten von Natur
und Landschaft weist die Charakteristik eines „öffent-
lichen Gutes“ auf. Das heißt, es ist nicht möglich, ein-
zelne Individuen von der Nutzung auszuschließen.
Unter diesen Bedingungen ist es aus Sicht jedes ein-
zelnen Individuums rational, eine Nutzung ohne
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Gegenleistung – also eine Freifahrerposition – an-
zustreben. Die in zahlreichen Zahlungsbereitschafts-
analysen festgestellten Präferenzen für Naturschutz (zu
einer Übersicht HAMPICKE, 2000, S. 137) schlagen
sich deshalb nicht am Markt in einer tatsächlichen
Nachfrage nieder. 

– Die Marktfähigkeit eines Gutes setzt voraus, dass die
Nachfrager eine klare Vorstellung über dessen Nut-
zungsmöglichkeiten haben. Die zukünftigen Nut-
zungsmöglichkeiten von Natur und Landschaft
einschließlich Artenvielfalt sind jedoch häufig mit
Unsicherheiten verbunden. Ein Beispiel hierfür ist
die Ungewissheit des zukünftigen Nutzens der Ar-
tenvielfalt in pharmazeutischen Anwendungen (z. B.
WBGU, 2000, S. 46 f.; KATE und LAIRD, 1999).

– Verschärft wird die Problematik der Ungewissheit
des zukünftigen Nutzens noch dadurch, dass Ein-
griffe in Natur und Landschaft und die damit ver-
bundenen Folgen (insbesondere Artensterben) in der
Regel irreversibel sind und häufig keine Substi-
tutionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

200. Durch die genannten Eigenschaften wird die Markt-
fähigkeit des Gutes „Natur und Landschaft“ prinzipiell ein-
geschränkt. Obwohl eine latente und durch empirische
Zahlungsbereitschaftsanalysen hinreichend bewiesene
Nachfrage nach Naturschutzleistungen besteht und obwohl
die Landnutzer ihrerseits bei entsprechender Entlohnung
zur Erbringung solcher Leistungen bereit wären, bildet sich
kein funktionsfähiger Markt für Naturschutzleistungen
heraus. Lediglich die Naturschutzverbände sind in be-
grenztem Umfang in der Lage, Mitglieds- und Spen-
denbeiträge zu einer zahlungskräftigen Nachfrage nach
Naturschutzleistungen zu bündeln, die seitens der Landnut-
zer ein entsprechendes Angebot wachzurufen vermag (z. B.
FLAßBARTH und UNSELT, 1999). 

201. Stellvertretend für diejenigen Individuen, ein-
schließlich der Vertreter zukünftiger Generationen, deren
Naturschutzpräferenzen oder ethische Überzeugungen
sich aus den oben genannten Gründen nicht am Markt ma-
nifestieren können, agiert der Staat in zweifacher Weise:
– als „Produzent“ von Naturschutzleistungen, z. B.

durch die Ausweisung und den Unterhalt von Schutz-
gebieten (zu einer Übersicht vgl. BfN, 1999, S. 109 f.),

– als „Nachfrager“ von Naturschutzleistungen (hier oft
in Verbindung mit Erholungs-, aber auch anderen Um-
weltleistungen) gegenüber den Landnutzern, z. B.
durch Extensivierungs- und Kulturlandschaftspro-
gramme.

Da die staatlichen Finanzmittel zur Durchführung solcher
Maßnahmen begrenzt sind, muss bei der Auswahl einzel-
ner Projekte die Wirtschaftlichkeit beachtet werden. 

5.1.2.1 Voraussetzungen für den effizienten
Einsatz finanzieller Ressourcen

202. Angesichts knapper staatlicher Naturschutzbudgets
gewinnen Effizienzüberlegungen auch im Naturschutz zu-
nehmend an Bedeutung. In seiner allgemeinsten Formulie-
rung fordert das ökonomische Effizienzprinzip, ein vorge-
gebenes Ziel mit minimalen Mitteln zu erreichen, oder

anders formuliert, mit gegebenen Mitteln einen maximalen
Grad an Zielerreichung zu realisieren (z. B. SIEBERT,
1996, S. 46). Nach der ökonomischen Theorie erfordert die
effiziente Allokation eines gegebenen Naturschutzbudgets,
dieses in einer solchen Weise aufzuteilen, dass die letzte
ausgegebene Geldeinheit in ihren alternativen naturschutz-
bezogenen Verwendungen den gleichen zusätzlichen Nut-
zen (Grenznutzen) stiftet. Nur dann ist es nämlich nicht
mehr möglich, durch eine Umverteilung der finanziellen
Mittel zwischen den verschiedenen Verwendungen einen
insgesamt höheren Nutzen für den Naturschutz zu erzielen.
In der Praxis scheitert diese Vorgehensweise freilich an
zahlreichen Erfassungs- und Bewertungsproblemen. Auch
sind die verfügbaren Mittel aufgrund von administrativen
Barrieren in der Regel nicht hinreichend flexibel einsetz-
bar, um über Ressort- und Ländergrenzen hinweg zu derje-
nigen Verwendung zu gelangen, die den höchsten Nutzen
verspricht (HAMPICKE, 1991, S. 145). 

Obgleich dem theoretischen Ideal der vollständigen Effi-
zienz in der Praxis aus vielerlei Gründen nur graduell ge-
folgt werden kann, lassen sich dennoch zahlreiche Empfeh-
lungen für einen ökonomisch rationalen Einsatz der
vorhandenen Naturschutzmittel ableiten. Dabei berührt die
Frage der effizienten Mittelverwendung sowohl die Ziel-
ebene als auch die Instrumentenebene des Naturschutzes
(HAMPICKE, 1994, S. 70 ff.): Auf der Zielebene muss
zunächst Klarheit über die anzustrebenden Ziele und ihre
Rangfolge herrschen (siehe Kapitel 2), bevor auf der In-
strumentenebene untersucht werden kann, welche mögli-
chen Maßnahmen zur Zielerreichung ergriffen werden kön-
nen, wie ihre unterschiedliche Eignung zu beurteilen ist,
und mit welchen Kosten sie jeweils verbunden sind. 

5.1.2.1.1 Voraussetzungen im Bereich der Ziele
und Prioritäten des Naturschutzes

203. Ohne eine klare Zielbestimmung sind weder Aus-
sagen zum effizienten Mitteleinsatz noch Maßnahmen der
Effizienzkontrolle möglich. Die in Kapitel 2 dargestellten
Leitlinien und Ziele des Naturschutzes bedürfen einer
weiteren Konkretisierung und gegebenenfalls auch Ein-
schränkung. Hierbei sind in einem ersten Schritt ver-
bindliche Minimalziele zu definieren, deren Verfolgung
absolute Priorität genießt. Erst wenn die Erreichung die-
ser Minimalziele sichergestellt ist, können weiter gehende
Ziele in Betracht gezogen werden. Ein ökonomisch effi-
zienter Einsatz der verfügbaren Naturschutzmittel erfor-
dert eine Konzentration auf diese Minimalziele, die
irreversible ökologische Substanzverluste verhindern sol-
len. Eine finanzielle Mindestausstattung des Natur-
schutzes, die zumindest die Vermeidung irreversibler
ökologischer Substanzverluste erlaubt, ist aus Sicht des
Umweltrates unerlässlich. 

5.1.2.1.2 Naturschutzmaßnahmen und -instru-
mente unter Effizienzgesichtspunkten

204. Im Rahmen rein ökonomischer Kosten-Nutzen-
Überlegungen ist eine isoliert betrachtete Naturschutzmaß-
nahme dann vorteilhaft, wenn sie einen positiven Netto-
nutzen aufweist. Wie jedoch oben bereits dargestellt, sind
Naturschutzerwägungen aufgrund vielfältiger Erfassungs-
und Bewertungsprobleme insbesondere auf der Nutzen-
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seite nur in beschränktem Maße einem ökonomischen Kal-
kül zugänglich. Vor diesem Hintergrund reduziert sich die
Aufgabe der Ökonomie in vielen Fällen darauf, ein aus po-
litischen Erwägungen festgelegtes und als prioritär einge-
stuftes Ziel zu geringstmöglichen Kosten umzusetzen (vgl.
auch BADER und KIEL, 1994, S. 117 f.). 

Bei der Betrachtung der Kosten von Naturschutz-
maßnahmen ist zu unterscheiden zwischen budget-
wirksamen Kosten, die eine unmittelbare Beanspruchung
öffentlicher Kassen implizieren, und volkswirtschaftli-
chen Opportunitätskosten, die sich in einem Verzicht auf
anderweitige Nutzungen – etwa bei einer dem Natur-
schutz unterstellten Fläche – äußern. Naturschutzmaß-
nahmen können sich je nach ihrer Ausgestaltung durch
eine unterschiedliche Kombination dieser beiden Kosten-
kategorien auszeichnen (HAMPICKE, 1991, S. 147 f.).
Dabei ist es unter ökonomischen Effizienzüberlegungen
von Interesse, insbesondere solche Maßnahmen zu iden-
tifizieren, die weder zu nennenswerten budgetwirksamen
Kosten noch zu nennenswerten volkswirtschaftlichen Op-
portunitätskosten führen, denn hier lässt sich Naturschutz
gleichsam zum „Nulltarif“ realisieren. Beispiele hierfür
wären etwa Einschränkungen der Bewirtschaftung in ohne-
hin überwiegend defizitär geführten Staatswäldern (z. B.
HAMPICKE, 1996, S. 56 ff.) oder der Verzicht auf die
Durchführung solcher Infrastrukturprojekte, die schon
abgesehen von ihren negativen ökologischen Auswirkun-
gen auch in ökonomischer Hinsicht nur von zweifelhaf-
tem Nutzen sind (HAMPICKE, 1994, S. 279).

205. Insbesondere dann, wenn Naturschutzmaßnahmen
zu nennenswerten budgetwirksamen Kosten führen (z. B.
Vertragsnaturschutz), ist stärker als bisher auf eine ökono-
misch effiziente Ausgestaltung zu achten. Wie bereits
früher durch den Umweltrat hervorgehoben (z. B. SRU,

2000, Tz. 1217), sollte die Vergabe von Fördermitteln we-
niger an handlungsorientierte als vielmehr an ergebnisori-
entierte Kriterien anknüpfen. Nur so ist gewährleistet, dass
der jeweils kostengünstigste Weg zur Erreichung des na-
turschutzfachlich gewünschten Ergebnisses von den Ak-
teuren vor Ort gewählt wird. Auch sind institutionelle Me-
chanismen zu entwickeln, die durch ihre Flexibilität
garantieren, dass die verfügbaren Mittel in die jeweils bes-
te Verwendung fließen. Ein Beispiel hierfür wäre etwa der
unten dargestellte Ansatz zur Auktionierung von Öko-
punkten bei der Honorierung ökologischer Leistungen der
Landwirtschaft (vgl. Abschnitt 5.1.4). 

5.1.2.2 Staatliche und private Finanzierung
5.1.2.2.1 Ausgaben des Bundes und der 

Länder für Naturschutz
206. Der Bund und die Flächenländer verausgabten im
Jahre 1999 insgesamt 919 Mio. DM für den Naturschutz
(STRATMANN, 2002). Diese Summe umfasst nicht nur
die gesamten Verwaltungskosten, sondern z. B. auch Aus-
gaben für naturschutzorientierte Agrarumweltmaßnah-
men. Betrachtet man die Naturschutzausgaben im Ver-
gleich zu den Gesamtausgaben, wird augenfällig, dass es
sich hierbei insgesamt gesehen um ausgesprochen geringe
Anteile handelt. 1999 belief sich das Volumen der natur-
schutzrelevanten Ausgaben auf gerade einmal 0,1 % der
Gesamthaushalte (Bund und Flächenländer). Bezogen auf
die einzelnen Länder können diesbezüglich allerdings Un-
terschiede konstatiert werden. Da Naturschutz überwie-
gend in der Fläche stattfindet, geben Länder mit geringer
Bevölkerungsdichte in der Tendenz pro Kopf deutlich
mehr für Naturschutz aus als Länder mit einer hohen Be-
völkerungsdichte (vgl. Abb. 5-3). Entsprechend liegt auch
der Naturschutzanteil an den Gesamtausgaben in diesen
Ländern deutlich über dem Durchschnitt. 

Abbildung 5-3
Naturschutzausgaben der Länder (1999) – ohne Stadtstaaten 

Quelle: STRATMANN, 2002



Drucksache 14/9852 – 90 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Die Verteilung der Naturschutzausgaben auf die unter-
schiedlichen Ausgabenbereiche ist Abbildung 5-4 zu
entnehmen. Besonders auffällig ist der hohe Anteil, den
der Bereich Entschädigungen, Ausgleichszahlungen und
Vertragsnaturschutz in den einzelnen Ländern einnimmt,

wobei der Großteil der verausgabten Mittel (wenn auch
hier wieder von Land zu Land sehr unterschiedlich) aus
Agrarumweltprogrammen stammt und daher den EU-
Kofinanzierungsanteil mit beinhaltet (s. auch Abschnitt
5.1.3).

Abbildung 5-4

Sachliche Aufgliederung der Naturschutzausgaben des Bundes und der Länder (ohne Stadtstaaten) 
für das Jahr 1999 (Sollausgaben) auf die unterschiedlichen Ausgabenbereiche

Quelle: verändert nach STRATMANN, 2000
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Dennoch sind diese Beträge verglichen mit den öffent-
lichen Hilfen, die dem landwirtschaftlichen Sektor ins-
gesamt zufließen, vergleichsweise gering: Allein die
Marktordnungsausgaben belaufen sich auf fast das Zehn-
fache der gesamten Naturschutzausgaben (Agrarbericht,
2002, Tab. 74). Allerdings wird ebenfalls deutlich, dass
auch in Bezug auf den gesamten Bereich des Umwelt-
schutzes der Naturschutz finanziell nur geringfügig ins
Gewicht fällt.

5.1.2.2.2 Finanzierungsquellen für den 
Naturschutz

207. Die bundesstaatliche Eingriffsmöglichkeit zur Fi-
nanzierung von Naturschutzleistungen kann einerseits di-
rekt durch Umverteilung von erhobenen Steuern, durch
Gebühren und Beiträge oder andererseits indirekt durch
Setzung und Veränderung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für private Finanzierungen (z. B. Stiftungen) er-
folgen.

Während eine Umwidmung vorhandener Mittel zum Ab-
bau von Fehlallokationen finanzielle Ressourcen für den
Naturschutz ohne zusätzliche Belastung freisetzen und
dadurch eine effiziente Verwendung erreicht würde, er-
höht eine Finanzierung über Steuern, Gebühren oder
Beiträge die Staatsquote. Eine Steuer zur Finanzierung
von Umweltschutzmaßnahmen ist unter dem Non-Affek-
tationsprinzip, das die zweckgebundene Verwendung des
Steueraufkommens verbietet, problematisch. Lediglich
Beiträge können eine bedingt einsetzbare Finanzierungs-
hilfe bieten. Analog zur Kurtaxe wird hier der Einsatz ei-
ner „Naturtaxe“ diskutiert (vgl. BICK und OBERMANN,
2000, S. 116). Eine Naturtaxe kann als zusätzliche Mitfi-
nanzierung gesehen werden, wenn sie als Übernachtungs-
zuschlag von allen Anbietern von Übernachtungen abge-
führt werden muss (DEGENHARDT et al., 1998,
S. 30 f.). Eine Naturtaxe ist jedoch nur zulässig, wenn sie
mit Leistungen für die Zahlenden verbunden ist, die der
Gemeinde Kosten verursachen. Die engen rechtlichen
Möglichkeiten lokaler Finanzierungsinstrumente emp-
fiehlt der Umweltrat dringend zu erweitern.

Abschöpfung von Zahlungsbereitschaften

208. Obgleich staatliche Finanzmittel trotz knapper öf-
fentlicher Kassen zur Finanzierung von Naturschutzleis-
tungen unabdingbar sind, müssen alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten angestrengt werden. Dabei ist nach
Lösungen zu suchen, einerseits die latent vorhandene Zah-
lungsbereitschaft (vgl. dazu zusammenfassend HAM-
PICKE, 2000, S. 137 f.) zu mobilisieren, andererseits An-
reize für das Angebot von Naturschutzleistungen zu
schaffen. So liegt die Zahlungsbereitschaft für die Umset-
zung der wichtigsten Ziele des Arten- und Biotopschutzes
um ca. ein Fünffaches über den dafür anfallenden Kosten
(BfN, 1999, S. 189 nach HAMPICKE et al., 1991). Die
Zahlungsbereitschaft für Naturschutz ist jedoch eng an die
erwartete Steigerung des Erlebniswertes gebunden,
während Naturschutz aber oftmals für ein laienhaftes Auge
nicht wahrnehmbar ist oder gar den Erlebniswert durch
Nutzungseinschränkung sensibler Gebiete schmälert
(HOLM-MÜLLER 2000, S. 140). Möglichkeiten zur Fi-

nanzierung lokaler Naturschutzprogramme sind Spenden,
Eintrittspreise sowie Einnahmen durch private Komple-
mentärgüter, die für das Naturerleben zwingend konsu-
miert werden müssen, sowie lokale Abgaben (vgl. DE-
GENHARDT et al., 1998, S. 15 ff; SCHWEPPE-KRAFT,
1998, S. 58 ff.). 

209. Naturschutzleistungen, die nur den Existenzwert
steigern und keine Nutzung ermöglichen, können lediglich
über Spenden finanziert werden. Motive für Spenden sind
die Genugtuung einer „guten Tat“, oder aber die Werbe-
wirkung der Spendenaktivität von Unternehmen. Die
Spendenbereitschaft ist an die Transparenz von Spenden-
sammlung und Verwendung gebunden, wobei sich auch
der Bezug auf ein konkretes Projekt positiv auswirkt.
Spendenaufrufe von Projektträgern, denen glaubhaft keine
andere Finanzierungsquelle zur Verfügung steht, können
erfolgreich die Zahlungsbereitschaft mobilisieren; deshalb
steht staatlichen Organen die Finanzierung über Spenden
nur unter Vorbehalten offen (HOLM-MÜLLER 2000,
S. 140). 

210. Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung von 
Naturschutzleistungen ist die über private Komplementär-
güter. Gemeint ist dabei ein Aufschlag bei Gütern und Leis-
tungen wie beispielsweise Übernachtungen oder Parkplatz-
nutzung, die zum Erleben der Natur beansprucht werden.
Die Abschöpfung ist jedoch vom spezifischen Einzelfall
abhängig, so z. B. vom Monopolgrad der Anbieter auf dem
Markt der privaten Güter (vgl. HOLM-MÜLLER, 1998). 

211. Die Erlebnisintensität und somit auch die Zah-
lungsbereitschaft für Naturerlebnisse kann auch durch pa-
rallel angebotene Dienstleistungen erhöht bzw. erst reali-
siert werden. In Nationalparks beispielsweise können
neben der Schutz- und Ordnungsfunktion der Schutzge-
bietsbetreuer nach Vorbild der „Ranger“ in den US-Natio-
nal Parks auch Informations-, Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeitsservice angeboten werden (TROMMER und
NOACK 1997, S. 59 ff.; genauer dazu BfN, 1999,
S. 180 ff.). Neben der Beschäftigungswirksamkeit ist be-
sonders der bildungspolitische Aspekt in der Schaffung ei-
nes Umweltbewusstseins, das erst einen verantwortungs-
vollen Umgang mit der Natur ermöglicht, hervorzuheben.

212. Grundsätzlich sollte dem Bürger die konkrete Ge-
genleistung für seine Zahlung ersichtlich sein, um nicht
allzu schnell in den Verruf des „Abkassierens“ zu gelan-
gen. Jedoch ist die öffentliche Wahrnehmung dahin ge-
hend zu sensibilisieren, dass einige Naturräume einer akti-
ven Pflege bedürfen und deshalb nicht selbstverständlich
kostenfrei nutzbar sind. Die Abschöpfung der Zahlungs-
bereitschaft darf jedoch nicht das Recht auf freies Betreten
der Landschaft auf den hierfür vorgesehen Wegen ein-
schränken. Betretungseinschränkungen oder gar -verbote
sind lediglich bei Schädigung des Naturraumes zu recht-
fertigen, sollten dann aber nicht mit dem Instrument der
„finanziellen Auslese“ erreicht werden. 

Stiftungen

213. Stiftungen führen private Geldmittel in eine Ver-
wendung, die dem Gemeinwohl dient. Sie übernehmen da-
mit in unserer Gesellschaft gemeinnützige Aufgaben, die
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wegen ihres Öffentlichkeitsgrades eigentlich staatlicher
Bereitstellung bedürften. Insofern bilden Stiftungen ebenso
wie gemeinnützige, eingetragene Vereine ein wichtiges
Scharnier zwischen privatem materiellen oder immateriel-
len Engagement und Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Der
Umweltrat begrüßt die Zunahme der Stiftungen, die den
Zweck des Umweltschutzes verfolgen; sie sollten als ge-
wichtige Säule des Umweltschutzes erkannt und weiterhin
begünstigt werden. Mit dem „Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung von Stiftungen“ (am 25. Juli 2000 im Bun-
desgesetzblatt verkündet, BGBl. I, S. 1033) hat die Bun-
desregierung mit der Verbesserung der steuerlichen
Abzugsmöglichkeiten für Zuwendungen die Einwerbung
finanzieller Mittel der Stiftungen erheblich erleichtert und
durch die neue Ansparmöglichkeit Anreize für die Errich-
tung kleinerer Stiftungen geschaffen sowie mit Änderung
der freien Rücklagenregelung die finanzielle Flexibilität
erhöht. Die gewichtigen Vorteile von Stiftungen liegen ei-
nerseits in ihrer Dauerhaftigkeit, da der Kapitalstock un-
versehrt bleibt, und andererseits in der psychologischen
Komponente, auch größere Beträge wie Erbschaften in eine
Stiftung einzubringen, da eine dauerhafte Verwendung
ohne „Vergänglichkeit“ im Sinne des Stifters garantiert ist.
Die Gremienmitglieder der Stiftungen verfügen meist über
eine gute Sach-, Orts- und Personenkenntnis und können
daher auf lokaler und regionaler Ebene „Kristallisations-
kerne des Naturschutzes“ bilden (STOLZ, 2001). In einer
Untersuchung des Beitrages von Stiftungen zum Natur-
schutz in Niedersachsen hat STOLZ eine verbesserungs-
würdige Evaluierung der Stiftungstätigkeit festgestellt, da
sich Stiftungen zu wenig vergewissern, ob die Projekte
auch erfolgreich umgesetzt werden und den Stiftungs-
zwecken entsprechen. Auf die Evaluation der Stiftungs-
tätigkeit sollten Stiftungen ein besonderes Augenmerk rich-
ten, um das positive Image in der Öffentlichkeit nicht zu
gefährden. Auch sollten Stiftungen durch gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit aus dem Schatten der stillen Wohltätigkeit
heraustreten, indem sie sowohl die Einwerbung von Geld-
mitteln als auch die Mittelvergabe an Dritte durch Publi-
zität und Transparenz fördern (vgl. HASSLER et al., 1994;
SCHÄFFERS, 2000; STOLZ, 2001).

Umweltlotterien

214. Im Weiteren sind auch von staatlicher Seite innova-
tive Ideen der Umweltverbände zu unterstützen, die im
operativen Naturschutz eine wesentliche Rolle spielen.
Beispielsweise ist das Einrichten von Lotterien zur Förde-
rung von Umwelt- und Entwicklungsaufgaben eine aus-
sichtsreiche Finanzierungsquelle. Leider war der Wider-
stand einiger Bundesländer so groß, dass gemeinnützige
und nichtstaatliche Lotterien erst nach gerichtlichem Ur-
teil genehmigt worden sind. Die Erhaltung des staatlichen
Lotteriemonopols ist angesichts eines gemeinnützigen En-
gagements durch Spendenlotterien keinesfalls zu rechtfer-
tigen, zumal es äußerst fadenscheinig anmutet, gegen eine
Genehmigung mit der Sorge um die Ausweitung des Spiel-
triebs in der Bevölkerung zu argumentieren. Die Besteue-
rung gemeinnütziger Spendenlotterien mit einer Lotterie-
steuer von 16,7 % der Bruttoerlöse ist als ineffiziente
Umverteilung gemeinnütziger Geldmittel anzusehen und
sollte deshalb von den Ländern abgeschafft werden.

5.1.3 Förderung des Naturschutzes durch
Agrarumweltprogramme

215. Im Umweltgutachten 2002 hat sich der Umweltrat
ausführlich mit der Weiterentwicklung der Gemeinsamen
Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 und der Umset-
zung in Deutschland befasst (SRU, 2002). Mit der Agenda
2000 wurde die Förderung des ländlichen Raums und um-
weltgerechter Produktionsverfahren zur so genannten
zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik ausgebaut
(VO(EG) Nr. 1257/1999). Preisstützungs- und Flächen-
beihilfen stellen dagegen die so genannte „Erste Säule“
der Gemeinsamen Agrarpolitik dar. In der „Zweiten
Säule“ kommt der Förderung besonders umweltgerechter
land- und forstwirtschaftlicher Produktionsweisen – ins-
besondere der Agrarumweltförderung – noch keine aus-
reichende Bedeutung zu.

216. Grundprobleme der Förderung durch die Gemein-
same Agrarpolitik bestehen derzeit aus Sicht des Natur-
und Umweltschutzes vor allem in dem Übergewicht der
ersten Säule gegenüber der zweiten Säule bei der Mittel-
verteilung. Das Finanzvolumen für die Förderung des
ländlichen Raumes beträgt im EU-Durchschnitt lediglich
ca. 10 % der Finanzmittel für die Gemeinsame Agrarpoli-
tik (OSTERBURG, 2002, S. 14). In Deutschland liegt der
Anteil zwar etwas höher, doch steuern auch hier die
Direktzahlungen einen erheblich größeren Anteil zum
Einkommen der Landwirte bei als dies durch die Maß-
nahmen nach VO(EG) Nr. 1257/1999 möglich ist. Noch
geringer ist der Anteil, der durch stärker auf die Umwelt
bezogene Zahlungen im Rahmen der Agrarumweltmaß-
nahmen geleistet wird (Grundlage: Planungsdaten der
Länder zur Umsetzung der VO(EG) Nr. 1257/1999). 

217. Durch die Verordnung (VO(EG) Nr.1257/99) hat
die Europäische Gemeinschaft den einzelnen Staaten
Möglichkeiten zur Finanzierung von Umweltschutzmaß-
nahmen eröffnet, indem sie Ausgleichszahlungen an
Landwirte für erbrachte Umweltschutzleistungen vor-
sieht. Dies sind zum einen Ausgleichszulagen in Gebieten
mit umweltspezifischen Einschränkungen (FFH- sowie 
EU-Vogelschutzgebiete) nach Artikel 16, zum anderen
die Fortsetzung und Weiterentwicklung freiwilliger
Agrarumweltmaßnahmen nach VO(EWG) Nr. 2078/1992
nach Artikel 22 bis 24. Als Drittes wären noch die Fort-
setzung und Weiterentwicklung der Maßnahmen nach
VO(EWG) Nr. 2079/1992 zum Schutz der Umwelt im
Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft, der
Landschaftspflege sowie mit der Verbesserung des Tier-
schutzes nach Artikel 33 zu nennen. 

Da besonders Agrarumweltprogramme in Zukunft hin-
sichtlich der Finanzierungsfunktion für den Naturschutz
an Bedeutung gewinnen sollten, geht der Umweltrat im
Weiteren speziell auf dieses Instrument ein. Er befasst
sich insbesondere mit der derzeit unzureichenden Höhe
der Agrarumweltprogramme, ihrer Funktion zur Ein-
kommenssicherung der Landwirte, den Voraussetzungen
einer effizienten Mittelverwendung und ihrer Natur-
schutzorientierung. Darüber hinaus entwickelt er einen
Vorschlag für ein effizientes Honorierungssystem, das
mit ergebnisorientierten Ökopunkten arbeitet. 
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5.1.3.1 Zu geringe Honorierung ökologischer
Leistungen

218. Die Förderung von Agrarumweltmaßnahmen 
betrug in Deutschland Ende der 90er-Jahre durchschnitt-
lich lediglich 31 Euro pro Jahr und Hektar landwirt-
schaftlicher Fläche (LF) und soll den Planungen zufolge
bis zum Jahr 2006 auf 41 Euro pro Hektar LF ansteigen.
In Agrarländern wie Niedersachsen und Schleswig-
Holstein entfallen den Planungsdaten zufolge sogar nur
8,0 bzw. 10,8 Euro pro ha LF auf Agrarumweltmaßnah-
men (OSTERBURG, 2002). Preisausgleichszahlungen 
im Marktordnungssektor liegen demgegenüber z. B. bei 
353 Euro pro ha Getreide, Ölsaaten oder Flächenstillle-
gung (Agrarbericht, 2002, Tabelle 29). Trotz einer Steige-
rung der Fördermittel gegenüber der zuvor praktizierten
Agrarumweltförderung gemäß VO(EWG) Nr. 2078/1992
um durchschnittlich 32 % bleibt das Verhältnis zu den
Preisausgleichszahlungen unbefriedigend.

Die Grünlanderhaltung ist durch das bestehende System
besonders gefährdet. Für Grünland gibt es keine flächen-
bezogenen Preisausgleichszahlungen aus der ersten Säule,
während die Futteralternative Mais eine Förderung erhält.
Dadurch wird der Grünlandumbruch auf Standorten be-
günstigt, die für den Maisanbau geeignet sind. Die Förde-
rung von Silomais ist nur auf Flächen möglich, die Ende
1991 nicht Dauergrünland waren. Obwohl der Grünland-
umbruch nicht begünstigt werden sollte, wurde durch
Umgehungstatbestände wie die Ausweisung als Wechsel-
grünland und Probleme bei der Kontrolle, aber auch nach
der Agrarreform 1992 Grünland in erheblichem Umfang
umgebrochen. Soll das Grünland aus Naturschutzgründen
erhalten werden, muss die Förderfähigkeit der Umbruch-
flächen strenger kontrolliert werden und eine im Ver-
gleich zur Silomaisförderung kohärente Honorierung ei-
ner umweltentlastenden Gründlandnutzung eingeführt
werden.

Tabel le 5-1

Förderung von Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen der Verordnung (EWG) 2078/92 
im Durchschnitt der Jahre 1998 bis 1999 und Planungsdaten für Maßnahmen im Rahmen 

der Verordnung (EG) 1257/99, Artikel 22 im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 
(nur EU-kofinanzierte Förderung) 

Agrarumweltmaßnahmen gemäß
VO(EWG) Nr. 2078/92 VO(EG) Nr. 1257/99

1998–1999 2004–2006
Fördersumme in Mio. EURO 

pro Jahr

Mio. EURO EURO/ha LF Mio. EURO EURO/ha LF

Änderung
in Prozent

Schleswig-Holstein 3,923 3,8 8,220 8,0 109,5
Hamburg 1,006 74,5 1,108 82,0 10,1
Niedersachsen 11,053 4,2 28,692 10,8 159,6
Bremen 0,285 33,0 0,409 47,4 43,4
Nordrhein-Westfalen 10,537 7,0 46,363 30,9 340,0
Hessen 20,611 26,9 29,804 38,9 44,6
Rheinland-Pfalz 18,763 26,2 26,570 37,1 41,6
Baden-Württemberg 79,605 54,0 153,780 104,4 93,2
Bayern 236,860 71,9 226,160 68,6 – 4,5
Saarland 2,794 36,4 3,860 50,2 38,2
Berlin 0,031 14,9 0,047 22,8 53,3
Brandenburg 23,059 17,1 45,337 33,6 96,6
Mecklenburg-Vorpommern 20,680 15,2 22,783 16,7 10,2
Sachsen 53,300 58,1 44,843 48,9 – 15,9
Sachsen-Anhalt 16,015 13,7 29,476 25,1 84,0
Thüringen 35,520 44,1 39,470 49,0 11,1

Deutschland 534,043 31,1 706,923 41,2 32,4

Quelle: OSTERBURG, 2000, Tab. 10
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219. Neben den Agrarumweltmaßnahmen können
auch durch andere Maßnahmen im Rahmen der
VO(EG) Nr. 1257/1999 positive Wirkungen für den Um-
welt- und Naturschutz möglich werden, so etwa im Rah-
men der Investitionsförderung (z. B. durch den Ausbau
von Güllelagerstätten und verbesserte Ausbringungs-
technik für Wirtschaftsdünger) oder Flurbereinigung
(z. B. Schaffung neuer Landschaftselemente). Ob diese
Potenziale genutzt werden, hängt allerdings maßgeblich
von der Ausgestaltung der Förderung und der jeweiligen
Umsetzung in den Regionen ab (vgl. OSTERBURG,
2002, S. 13).

Angesichts dieser Situation wird deutlich, dass Agrarum-
weltprogramme nach VO(EG) Nr. 1257/1999 derzeit auf
vielen Flächen eine umweltschonende Landwirtschaft un-
terstützen können. Eine generelle Umorientierung hin zu
einer umweltschonenden und naturschutzgerechten Land-
wirtschaft kann durch die derzeitigen Fördermöglichkei-
ten jedoch nicht bewirkt werden. Hierzu sind grundle-
gende Veränderungen notwendig. 

5.1.3.2 Die Einkommenssituation in der 
Landwirtschaft

220. Die Förderung von Maßnahmen im Rahmen von
Agrarumweltprogrammen zulasten der Direktzahlungen
wird im Zeitraum 2004 bis 2006 ausgedehnt werden.
Langfristig wird es eine wesentlich umfangreichere Ho-
norierung ökologischer Leistungen als bisher geben. Auf-
grund der Freiwilligkeit der Teilnahme beeinflusst die
Einkommenssituation der Landwirte die Bereitschaft zur
Teilnahme an Agrarumweltprogrammen erheblich. Die
gegenwärtige Einkommenssituation der Landwirte wird
deshalb zunächst näher betrachtet, um daraus Rück-

schlüsse für die Mittelvergabe durch Agrarumweltpro-
gramme ziehen zu können.

Staatliche Transferzahlungen sind mittlerweile eine
wichtige Einkommensquelle für den einzelnen landwirt-
schaftlichen Betrieb. Größere Betriebe sind dabei im
Vorteil gegenüber kleineren Betrieben, da die Erlöse in-
klusive Subventionen aufgrund der Flächenausstattung
und eines effizienteren Maschineneinsatzes in Relation
zur Betriebsgröße steigen. Auch bei der Förderung über
Produktpreise haben größere Betriebe Vorteile. Kleinere
Betriebe geben deshalb im Wettbewerb häufig auf –
Wachsen oder Weichen heißt die seit langem vorherr-
schende Devise im Agrarsektor. Tabelle 5-3 zeigt die
Buchführungsergebnisse der landwirtschaftlichen Haupt-
und Nebenerwerbsbetriebe für die Wirtschaftsjahre von
1994/95 bis 2000/2001. 

Diese Aufstellung nivelliert die Unterschiede zwischen
den Unternehmen. Während vor allem flächenstarke Be-
triebe auf produktiveren Standorten wirtschaftlich gut
dastehen, erwirtschaften viele kleinere Betriebe Ge-
winne unter einem Schwellenwert von etwa 40 000 DM
im Jahr, unter dem in der Regel keine Nettoinvestitionen
mehr getätigt werden können. Auch die Durchschnitts-
ergebnisse im ökologischen Landbau sind nicht viel
besser. Fast alle Betriebe sind dort dem Segment „klein“
zuzurechnen.

Auf vielen Standorten wird die Produktion derzeit nur
mithilfe der EU-Flächenprämie (z. B. bei Weizen in Höhe
von 239,50 Euro pro ha bei Roggen in Höhe von
285 Euro pro ha) aufrechterhalten (u. a. HAMPICKE und
ROTH, 2000, S. 104). 

Tabel le 5-2

Gewinne in der Landwirtschaft nach Haupt-, Nebenerwerb und ökologischem Landbau

Gewinn (alle Angaben in DM)
Wirtschaftsjahr Haupterwerb

Gewinn/Unternehmen
Nebenerwerb

Gewinn/Unternehmen
ökologischer Landbau
Gewinn/Unternehmen

1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01

50 627
53 973
55 815
57 668
53 457
60 698
71 456

9 212
10 967
11 605
11 966

9 790
10 500
11 118

47 332
51 526
48 788
52 912
57 969
50 547
55 803

SRU/SG 2002/Tab. 5-2

Datenquelle: Agrarberichte der Bundesregierung (1996 bis 2001)
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221. Tabelle 5-3 zeigt aber, dass im Vergleich von
Gunststandorten gegenüber Grenzstandorten beim Ge-
treideanbau von einer annähernden Wettbewerbsfähigkeit
auf dem Weltmarkt seitens der Produktion auf den Gunst-
standorten ausgegangen werden kann. Einschränkend ist
festzustellen, dass ausschließlich Großbetriebe aus den
neuen Ländern betrachtet wurden, die durch niedrige Ar-
beitskosten und aufgrund ihrer Größenvorteile durch ei-
nen relativ geringen Fixkostenanteil gekennzeichnet sind.
Auf den sehr guten Standorten in den alten Bundesländern
mit durchschnittlich kleineren Betrieben sind die Arbeits-
und Fixkosten vermutlich höher. Allerdings liegen hierzu
nur unzureichende Daten vor.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob in sol-
chen Gebieten die Flächenprämie bzw. Preisausgleichs-
zahlungen gänzlich gestrichen werden könnten. Diese
Frage ist aus heutiger Sicht nicht eindeutig zu beantwor-
ten. Sie hängt entscheidend z. B. von der Entwicklung der
Weltmarktpreise für Getreide und andere Produkte ab.
Aufgrund der zunehmenden Weltbevölkerung wird allge-
mein von eher steigenden Weltmarktpreisen ausgegangen
(WITZKE, 2002). 

222. Neben den flächenbezogenen Direktzahlungen
können Landwirte für die verschiedensten Umweltleis-
tungen honoriert werden. Hierfür stehen allerdings ins-
gesamt erheblich weniger Mittel zur Verfügung, als über
Direktzahlungen und Preisausgleichszahlungen den
Landwirten zufließen (SRU, 2002, Tz. 720). Besonders
die extensive Nutzung von Grünland ist Gegenstand vie-
ler vertraglicher Vereinbarungen im Naturschutz. So wer-
den z. B. in Thüringen für die extensive Grünlandbewirt-
schaftung zwischen 600 und 790 DM pro ha gezahlt
(KULAP Thüringen). Ein Vergleich mit Tabelle 5-4,
Seite 96, macht deutlich, dass dadurch viele Maßnahmen
nicht kostendeckend betrieben werden können. In ande-
ren Bundesländern liegt die Höhe der Förderung eher
darunter (siehe u. a. Mecklenburg-Vorpommern mit
400 DM pro ha (Förderinstrumente des Ministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern, 2000) oder Hessen mit 175
bis 250 DM pro ha (HEKUL 2000 – Hessisches Ministe-
rium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, 2000)).
Derzeit reicht die Gesamtfinanzierung der Agrarumwelt-
maßnahmen nicht aus, um eine Umstellung auf extensive
Produktionsweisen in größerem Umfang attraktiv zu 

Tabel le 5-3

Ökonomischer Vergleich verschiedener Standorte bezüglich Getreideproduktion 
in Brandenburg und Sachsen

Gunststandorte Benachteiligte Gebiete

Ertrag 8 t pro ha und Jahra 3,7 t pro ha und Jahrb

Preis 221 DM pro t 186 DM pro t

DM pro ha und Jahr DM pro ha und Jahr

Produktverkauf 1 768 688

Variable Kosten (Saatgut, Dünger, 
Pflanzenschutz und anderes)

1 171 464

Deckungsbeitrag 597 224

Arbeitskostenc 120 71

Fixkostend 400 300

Gewinn 77 – 147

Prämiene 757 557

Gewinn incl. Prämien 834 410

SRU/SG 2002/Tab. 5-3

a Weizen, 
b Roggen,
c angenommener Lohn von DM 20 pro h. Optimale Mechanisierung, 
d Struktur eines Großbetriebs wurde unterstellt, 
e Werte von Sachsen (Gunststandorte) und Brandenburg (benachteiligtes Gebiet) nach den Agenda 2000 – Regelungen
Datenquellen: BRODERSEN et al., 1999; MEISTER, 1999; Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Land Brandenburg, 2001;

eigene Berechnungen 
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machen. Tabelle 5-4 zeigt exemplarisch am Beispiel der
Offenlandpflege in Thüringen, wie hoch der Zuschuss-
bedarf auf das aus Naturschutzsicht besonders relevante
Dauergrünland ist. 

Analysiert wurden extensive Nutzungsverfahren vor al-
lem hinsichtlich der Ausstattung der Programme, um eine
Deckung der Vollkosten zu erreichen. Nur bei einer
Deckung der Vollkosten ist es für einen Betrieb interes-
sant, die Nutzung der Flächen langfristig extensiv anzule-
gen. Auf fünf Jahre angelegte Programme sind deshalb als
problematisch und nicht zielführend zu bewerten: Ihre
Laufzeit ist zu kurz, als dass die Betriebe die erforderliche
Gesamtumstellung realisierten. Vielmehr werden nur sol-
che Änderungen vorgenommen, die in die bestehenden
Betriebsabläufe integriert werden können; die Zahlungen
werden dann nur „mitgenommen“. Häufig betrifft dies
auch Betriebe, die aufgrund fehlender Hofnachfolge
keine langfristigen Perspektiven sehen. Langfristige Pro-
gramme können damit die Akzeptanz vertraglicher Rege-
lungen erhöhen, sie dürften aber auch notwendig sein, um
die erhoffte Wirksamkeit im Sinne des Naturschutzes si-
cherzustellen. Es dauert in der Regel mehrere Jahre, bis
sich Nutzungsänderungen tatsächlich positiv auf die Ar-
tenvielfalt auswirken. Generell sind in einer mittelfristi-
gen Perspektive lediglich Leistungen mit einem gesell-

schaftlichen und ökologischen Gegenwert zu honorieren
(SRU, 2002, Tz. 724). 

223. Wenn in Zukunft davon ausgegangen werden kann,
dass verstärkt Mittel für Agrarumweltmaßnahmen zur
Verfügung stehen, während die Direktzahlungen sinken,
wird das Interesse der Landwirtschaft an diesen Program-
men zunehmen. Gleichzeitig ist es aus Naturschutzsicht
wünschenswert, extensive Nutzungsformen in vielen
Gebieten zu erhalten. Hierfür sind landwirtschaftliche Be-
triebe vor Ort notwendig. Diese haben aber nur eine Pers-
pektive, wenn Aussicht auf ein angemessenes Einkom-
men besteht. Eine ergebnisorientierte Honorierung
ökologischer Leistungen sollte den Landwirten langfris-
tige Planungssicherheit garantieren. 

5.1.3.3 Agrarumweltprogramme und Effizienz
224. Nach anfänglich allgemeiner Zustimmung zum In-
strument der Agrarumweltprogramme wurde in der jün-
geren Vergangenheit zunehmend Kritik an dem
Instrumentarium laut. Vor allem der EU-Rechnungshof
(2000) hat mit seiner Kritik an der Umsetzung der deut-
schen Programme Aufmerksamkeit erregt. Im Folgenden
wird deshalb zunächst klargestellt, welche Anforderun-
gen an die Effizienz des Instrumentariums zu stellen sind
und welche Ineffizienzen generell von EU-Seite gesehen
werden.

Tabel le 5-4

Kosten für die Offenlandpflege in Thüringen

Offenlandlebensraum Pflegemaßnahme Kosten für Pflege

Säume Jährliches Mähen oder Mulchen 100 DM pro km
(90 bis 120 DM)

Kalkmagerweiden Schafhut
a) weiträumig mit großen Herden
b) Splitterlagen, meist kleinere Herden

600 bis 650 DM pro ha
1 000 bis 1 050 DM pro ha

Rotschwingel-, Rotstrauß-
grasweiden, Borstgrasrasen

Beweidung mit Mutterkühen
a) auf größeren Flächen

– bei Winterstallhaltung
– bei ganzjähriger Draußenhaltung

b) auf kleineren Flächen mit Winterstall-
haltung

750 bis 850 DM pro ha
350 bis 450 DM pro ha

950 bis 1 250 DM pro ha

Magerwiesen Einmalige späte Mahd mit Heugewinnung 
und Mulchen im jährlichen Wechsel

250 DM pro ha
(140 bis 350 DM pro ha)

Nährstoffreiche Wiesen
(vorw. Glatt- u. Goldhaferwiesen 
sowie Nasswiesen

Zweimalige Schnittnutzung pro Jahr, 
abzüglich Erlöse aus der Verwertung 
von Heu und Silage bzw. deren Verkauf 
a) Große, ohne Erschwernisse 

bewirtschaftbare Flächen
b) Klein- und Splitterflächen, Hanglagen

450 bis 600 DM pro ha

800 bis 1 200 DM pro ha

Quelle: Auszug aus ROTH und BERGER, 2000, S. 17
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225. Agrarumweltprogramme sind effizient ausgestal-
tet, wenn mit dem gegebenen Fördervolumen der maxi-
male Umwelteffekt erreicht wird. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass mit Agrarumweltprogrammen neben der
ökologischen Verbesserung auch die Ziele der Marktent-
lastung und Einkommenssicherung verfolgt werden und
damit effizienzhemmende Zielkonflikte einhergehen kön-
nen. Unbeschadet dessen konzentrieren sich die folgen-
den Ausführungen auf eine effiziente Ausgestaltung der
Agrarumweltprogramme hinsichtlich der ökologischen
Zielsetzung. Dabei ist zwischen Effizienz auf der Instru-
mentenebene, auf der Ebene der Verwendung innerhalb
der einzelnen Programme sowie auf der Ebene der natio-
nalen Verteilung der Programme und Fördermittel zu un-
terscheiden.

Effizienz auf der Instrumentenebene

226. Auf der Ebene der Instrumente stellen Agrarum-
weltprogramme eine Effizienzsteigerung gegenüber einer
Agrarpolitik der Marktpreisstützung und der Direkt-
zahlungen dar. Vor der Agrarreform 1992 wurden die Ein-
kommen der Landwirte durch Stützung der Produktpreise
auf den Märkten gesichert. Neben dem finanziellen Auf-
wand verursacht die Preispolitik hohe volkswirtschaftliche
Kosten, da die in der Landwirtschaft zuviel eingesetzten
Produktionsfaktoren an anderer Stelle der Volkswirtschaft
nicht mehr eingesetzt werden können. Die Stützung land-
wirtschaftlicher Einkommen über die Preise ist deshalb
volkswirtschaftlich eine nicht effiziente Maßnahme
(HENRICHSMEYER und WITZKE, 1994, S. 344 ff., so
auch WILHELM, 1999b, S. 39). Mit der Agrarreform
1992 wurden die Preise dem Weltmarktniveau an-
genähert. „Das Einkommensniveau in der Landwirtschaft
(...) wurde im Durchschnitt der Betriebe durch die Ein-
führung von direkten Transferzahlungen (Flächenbeihil-
fen und Tierprämien) auf dem gleichen Niveau wie vor
der Reform gehalten. Diese direkt an die Landwirte ge-
zahlten Prämien haben höhere Ausgaben für den Staat zur
Folge, sie sind aus volkswirtschaftlicher Sicht aber die ef-
fizientere Lösung als eine Marktpreisstützung, da Direkt-
zahlungen die Faktorallokation weniger stark verzerren
und damit geringere volkswirtschaftliche Opportunitäts-
kosten verursachen. Mit der Agenda 2000 wird dieser
Trend im Grundsatz fortgesetzt“ (WILHELM, 1999b,
S. 39 f.). Durch ökologische Wirtschaftsweisen in der
Landwirtschaft sind mit der Erzeugung des Gutes
„Umweltqualität“ in der Regel Einkommenseinbußen
durch Mindererträge gegenüber der herkömmlichen
Landbewirtschaftung zu verzeichnen. Die Landwirte wer-
den nur dann auf ökologische Produktionsweisen umstel-
len, wenn die Einkommenseinbußen durch Honorierung
ihrer ökologischen Leistung im Rahmen der Agrarum-
weltprogramme mindestens kompensiert werden. Über-
steigt der gesellschaftliche Nutzenzuwachs durch die ver-
besserte Umweltqualität den durch die Mindererträge
entstandenen Nutzenverlust, kann von einem volkswirt-
schaftlichen Wohlfahrtsgewinn gesprochen werden. „Be-
zogen auf die Agrarumweltprogramme bedeutet dies, dass
allein schon die Umschichtung von Mitteln innerhalb des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die

Landwirtschaft (EAGFL) von Marktordnungsausgaben
und Flächenprämien zugunsten von Agrarumweltpro-
grammen mit volkswirtschaftlichen Effizienzgewinnen
verbunden ist“ (WILHELM, 1999b, S. 39).

Effizienz der Mittelverwendung

227. Sind Agrarumweltprogramme auf der Instrumenten-
ebene vergleichsweise effizient, ist auch Effizienz in der
Mittelverwendung zu gewährleisten. Mit den eingesetz-
ten Mitteln soll die maximale Umweltqualität erreicht
werden. Der Nachweis einer effizienten Mittelverwen-
dung birgt jedoch einige Schwierigkeiten in sich. Nach
dem Subsidiaritätsprinzip werden die Programme von na-
tionalen oder regionalen Behörden gemäß den jeweiligen
landwirtschaftlichen und ökologischen Erfordernissen
entworfen und dann der Kommission zur Prüfung vorge-
legt. Nach der Genehmigung liegt die Umsetzung der Pro-
gramme bei den antragstellenden Behörden; unterschiedli-
che ökologische Bedingungen, unterschiedliche nationale
und regionale Politiken sowie unterschiedliche administra-
tive Traditionen führen zu inhaltlich stark voneinander ab-
weichenden Programmen, wodurch eine Evaluierung bzw.
vergleichende Bewertung erschwert wird (vgl. EU-Kom-
mission, 1998, S. 20 ff. und EU-Rechnungshof, 2000,
Tz. 32 ff.). Eine Vielzahl von Merkmalen zur Beschreibung
unterschiedlicher Programmtypen wurde herausgearbeitet.
Einige Beispiele seien hier genannt (im Genaueren hierzu
EU-Kommission, 1998, Teil IV):

Es gibt nationale, subnationale oder regionale Programme,
die wiederum danach unterschieden werden können, ob sie
generell auf beliebige Gebiete oder nur auf bestimmte aus-
gewiesene Gebiete anwendbar sind. Ferner gibt es Pro-
gramme, die auf eine allgemeine Extensivierung abzielen
und Programme, die auf bestimmte Umweltprobleme aus-
gerichtet sind. Auswirkungen auf die Effizienz haben
ebenso die Ausgestaltung des Vertrages wie die Vertrags-
partner, die mit dem Landwirt Bewirtschaftungsverträge
abschließen. Vertragspartner können eine Behörde, unab-
hängige Sachverständige oder der betreffende Bauernver-
band sein. Zusätzlich können Bewirtschaftungsverträge
den gesamten Betrieb umfassen oder nur einzelne
Teilflächen.

Die Komplexität und die annähernd unüberschaubaren
Ausgestaltungsmöglichkeiten von Agrarumweltprogram-
men sind zwar Voraussetzung für eine Orientierung an
regionalen Erfordernissen. Sie erschweren jedoch die
Evaluierung und führen dazu, dass Ineffizienzen in der
Mittelverwendung nur schwer erkannt werden können.
Dadurch begünstigt die dezentrale Ausgestaltung, dass
Agrarumweltprogramme nur scheinbar umweltpoliti-
schen, de facto jedoch eher einkommenspolitischen Zie-
len dienen (AHRENS et al., 2000). Der Gestaltungsspiel-
raum nach der VO(EG) Nr. 1257/1999 ermöglicht es, dass
Beihilfen eine Anreizkomponente von bis zu 20 % der
Verlustkompensation enthalten können. Dabei sollte aber
bedacht werden, dass ein Anreizbetrag, der die Kosten
einschließlich der Investitionskosten übersteigt, Gewinne
verursacht, die einer effizienten Mittelverwendung entge-
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genlaufen. Anderseits wird erst dadurch eine Teilnahme
an den Programmen erreicht und die Akzeptanz der Maß-
nahmen nimmt mit Höhe des Anreizbetrages zu .

Der Europäische Rechnungshof äußert sich in seinem
Sonderbericht über die Ökologisierung der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) zu den Auswirkungen der
Agrarumweltprogramme im Rahmen der flankierenden
Maßnahmen in Deutschland. Auszugsweise seien nur ei-
nige Beispiele genannt, die Ineffizienzen in der Umset-
zung und geringen Umsetzungswillen vermuten lassen
(EU-RECHNUNGSHOF, 2000, S. 19).

Effiziente Mittelaufteilung

228. Werden die Mittel für einzelne Agrarumweltpro-
gramme effizient eingesetzt, ist damit noch keine effi-
ziente Aufteilung gewährleistet. Eine national effiziente
Mittelaufteilung würde unabhängig von den Grenzen der
Bundesländer zunächst eine Mittelverteilung in jene Re-
gionen erfordern, in denen die ökologische Wirksamkeit
am größten ist, bis der letzte ausgegebene Euro in allen
Regionen die gleiche Umweltverbesserung verursachen
würde. Die Fördermittel sind jedoch nicht generell re-
gional nach ökologischen Prioritäten, sondern entspre-
chend unterschiedlicher Kriterien in einzelnen Bundes-
ländern verteilt, sodass in vielen Fällen auf eigentlich
sinnvolle Gebietskulissen verzichtet wird. In Deutsch-
land ist hinsichtlich des Angebotes von Agrarumweltpro-
grammen ein „Nord-Süd-Gefälle“ festzustellen. Dieses
Gefälle wurde auch durch die neuen Rahmenbedingun-
gen der Agenda 2000 nicht verändert. So verausgaben
Bayern und Baden-Württemberg nach wie vor mehr als
50 % der gesamten Finanzmittel für Agrarumweltpro-
gramme in Deutschland (vgl. Tabelle 5-1, Seite 93).
Während vor der Agenda 2000 noch 32 % der Mittel in
die neuen Bundesländer flossen, geht der Anteil für den
Förderzeitraum nach der Agenda 2000 auf 24,5 % zurück
(PLANKL, 2001, S. 7 ff.). 

Das Angebot an Agrarumweltprogrammen hängt einer-
seits vom politischen Willen in den einzelnen Ländern ab
und andererseits von dem Zwang der Kofinanzierung,
der die Zahlungsbereitschaft der Länder übersteigt. Des-
halb fordert der Umweltrat, die Agrarumweltprogramme
verstärkt mit EU-Mitteln zu finanzieren. Neben den
durch die unterschiedlichen Finanzierungsfähigkeiten
der Länder bedingten Ineffizienzen ist zusätzlich auf die
Anreizwirkung der Agrarumweltprogramme auf die
teilnehmenden Betriebe zu achten. Bei den derzeitigen
Prämienhöhen stellen die freiwilligen Agrarumwelt-
programme für Intensivregionen kein sinnvolles Instru-
ment zur Umweltentlastung dar (OSTERBURG, 2001,
S. 13 ff.). In Sachsen führen intensive Produktions-
verfahren zur Verunreinigung durch Nitrate und zur
Bodenerosion. Doch sind dem sächsischen Landwirt-
schaftssektor, der die Umwelt am meisten schädigt, den
großen intensiv bewirtschafteten Viehzuchtbetrieben der
ehemaligen DDR, nur wenige Maßnahmen gewidmet
(EU-Rechnungshof, 2000, S. 19). OSTERBURG (2001)
stellt in seiner Untersuchung eine Konzentration der Teil-

nahme an Agrarumweltprogrammen in Regionen fest,
die schon in der Ausgangssituation extensiver bewirt-
schaftet wurden. Um zu einer effizienten Mittelauftei-
lung zu gelangen, müssen die Einkommensverhältnisse
in den Gunst- bzw. Grenzstandorten verstärkt berück-
sichtigt werden. 

Bewertung einzelner Maßnahmen

229. Die Effizienz in der Mittelverwendung ist durch
Kosten-Nutzen-Analysen festzustellen, wobei die Quan-
tifizierung der Kosten und Nutzen in Geldeinheiten pro-
blematisch ist. Deshalb ist der Anwendung von Nutz-
wert-Analysen oder Kosten-Wirksamkeits-Analysen
Vorrang zu geben, die auf eine monetäre Bewertung des
Nutzens verzichten (vgl. MÜHLENKAMP, 1994). In ei-
ner ausführlichen Studie untersucht WILHELM (1999a
und 1999b) die Effizienz von Agrarumweltmaßnahmen
mittels einer Nutzwert- bzw. Kosten-Wirksamkeits-Ana-
lyse, wobei ein fest vorgegebenes Budget der optimalen
Verwendung zugeführt werden soll. Diese Evaluation ef-
fizienter Agrarumweltmaßnahmen kann als Entschei-
dungsgrundlage für die Ausgestaltung von Agrarumwelt-
programmen herangezogen werden und wird deshalb
nachfolgend näher beschrieben. Im ersten Schritt wer-
den nach der Delphi-Methode durch Befragung von
ca. 15 Experten die Auswirkungen 29 verschiedener
Agrarumweltmaßnahmen in der landwirtschaftlichen
Produktionsweise auf die abiotischen (Wasser, Boden,
Atmosphäre), die biotischen (Artenvielfalt von Flora und
Fauna, Biotope) und auf die ästhetischen (Landschaft,
kulturelle Aspekte) Ressourcen beurteilt. Die Agrarum-
weltmaßnahmen wurden unterschieden in Maßnahmen
der integrierten Wirtschaftsweisen (1-2), des ökologi-
schen Landbaus (3-5), in Maßnahmen auf Ackerland
(6-14) und auf Grünland (15-22) sowie in Naturschutz-
und Landschaftspflegemaßnahmen (23-29). Unterschie-
den wurden ferner Regionen mit überdurchschnittlicher
Ertragsfähigkeit (Region I), unterdurchschnittlicher Er-
tragsfähigkeit (Region II) und Regionen in Mittel-
gebirgs- und Hanglagen (Region III). Die über die drei
Regionen aggregierten Ergebnisse wurden mit Umwelt-
punkten bewertet. 

Obgleich eine derartige Darstellung immer mit groben
Vereinfachungen verbunden ist, kann die Gewichtung
hinsichtlich der ökologischen Wirksamkeit als probate
Orientierung für die Gestaltung von Agrarumweltpro-
grammen dienen.

5.1.3.4 Die Evaluierung der Agrar-
umweltprogramme

230. Auf die Erstellungsprobleme von Evaluierungs-
berichten hat der Umweltrat bereits hingewiesen (vgl.
SRU, 2000, Tz. 402). Trotz einer Vielzahl von
Evaluierungsberichten konnte aufgrund unterschied-
lichster Vorgehensweisen keine Vergleichbarkeit er-
reicht werden. Dies hat zur Folge, dass Ineffizienzen in
der Mittelverwendung nicht wirksam begegnet werden
kann. Deutschland hat bis 1998 31 Evaluierungsberichte
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der Agrarumweltprogramme an die EU-Kommission
weitergeleitet, die in ihrem Arbeitsdokument „Evalua-
tion von Agrarumweltprogrammen“ die Berichte sämtli-
cher Mitgliedstaaten zusammengeführt und ausgewertet
hat (EU-Kommission, 1998). Die Ursachen für die „größ-
tenteils unbefriedigende Qualität“ der Evaluierungsbe-
richte (BERGSCHMITT und PLANKL, 1999, S. 576.)
sollten durch die Neuausrichtung der GAP mit der
VO(EG) Nr. 1257/1999 über die Förderung des ländlichen
Raumes und der für Agrarumweltprogramme entspre-
chenden Durchführungsverordnung VO(EG) Nr. 1750/
1999 beseitigt werden. Die EU-Kommission hat einige
Kernthemen und Fragen formuliert, die in einer Eva-
luierung behandelt werden und als Leitfaden dienen sollen
(zitiert nach BERGSCHMITT und PLANKL, 1999,
S. 571):

– Relevanz: Entsprechen die Ziele des Programms
den Prioritäten auf nationaler und EU-
Ebene?

– Nutzen: Entsprechen die Wirkungen des Pro-
gramms den Bedürfnissen der Ziel-
gruppe?

– Effektivität: Haben die Programmwirkungen zum
Erreichen der Ziele beigetragen?

– Effizienz: Wie ist das Verhältnis von Input zu 
Output?

– Nachhaltigkeit: Bestehen die Wirkungen eines Pro-
gramms nach Ablauf der Förderphase
weiter?

Das von der EU vorgeschriebene integrierte Verwal-
tungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) erhöht jedoch
derzeit den Verwaltungsaufwand erheblich. Ein Pro-
blem bei der Einführung von InVeKoS bestand darin,
dass die Evaluierungskriterien und -hinweise (EU
Dokument VI/12004/00 Endg.) erst nach Fertigstellung
der Programmplanungsdokumente der Länder herausge-
geben wurden. In den Ländern, die die Evaluation
durchführen sollten, musste deshalb teilweise über die
Anforderungen an die Datenhaltung spekuliert werden.
Dies ist ein Grund dafür, dass derzeit für die Evaluation
relevante Informationen nicht im Datenbestand von 
InVeKoS enthalten sind, sondern häufig auf gesonder-
ten Listen geführt werden. Ihre nachträgliche Integra-
tion in InVeKoS erhöht den Evaluationsaufwand be-
trächtlich.

Um die Qualität der Evaluation zu verbessern und den
Aufwand mittelfristig zu verringern, sollten sich die Na-
turschutz- und Landwirtschaftsverwaltungen der Länder
auf ein einheitliches, hierarchisch gegliedertes Codie-
rungssystem verständigen, das schon bei der Programm-
erstellung zugrunde gelegt wird. Möglicherweise kann
eine Anpassung auch bereits zur Halbzeit des derzeiti-
gen Programmzeitraumes erreicht werden. Die Investi-
tion in eine solche codierte Datenbasis lohnt sich für die
Länder allerdings nur, wenn gewährleistet ist, dass eine
Mindestkontinuität in der Agrarpolitik besteht und ent-
sprechende Evaluationen auch längerfristig erforderlich
sind.

5.1.3.5 Bedeutung der naturschutzorientierten
Maßnahmen

Abgrenzung der naturschutzorientierten 
Maßnahmen

231. Die generelle Kritik des Europäischen Rechnungs-
hofes an der Wirksamkeit der Agrarumweltprogramme in
Deutschland (Kapitel 5.1.5.2) legt eine genauere Betrach-
tung hinsichtlich der Probleme von Maßnahmen nahe, die
über eine allgemeine Extensivierung der landwirtschaft-
lichen Produktion hinausgehen und auf bestimmte
Naturschutzleistungen abzielen. Zunächst ist festzu-
halten, dass in der VO(EG) Nr. 1257/1999 im Gegensatz
zur Vorgängerverordnung VO(EG) Nr. 2078/1992 eine
stärkere Umweltorientierung angestrebt und beim Aus-
bau der Agrarumweltmaßnahmen auf Nebenziele wie
Einkommenssicherung und Marktentlastung verzichtet
wurde. Dennoch wirken sich viele der geförderten allge-
meinen Extensivierungsmaßnahmen nur in geringem
Maße auf den Naturschutz und insbesondere den Arten-
und Biotopschutz aus. Den naturschutzorientierten Maß-
nahmen kann demgegenüber generell eine besonders
hohe Effizienz zugesprochen werden, da sie in der Regel
flächen- bzw. standortspezifisch von den Programman-
bietern nachgefragt werden. Zu den Maßnahmen des
Naturschutzes im engeren Sinne können schwerpunkt-
mäßig solche gerechnet werden, die den biotischen Res-
sourcenschutz bzw. einen umfassenden Naturhaushalts-
schutz in den Vordergrund stellen, nicht flächendeckend
angeboten werden und die in den meisten Bundeslän-
dern von den Naturschutzbehörden der Länder program-
miert und in der Umsetzung begleitet werden (s. Zu-
sammenstellung in OSTERBURG, 2002 S. 94 ff.).
Hierbei handelt es sich um 

– Maßnahmen in Gebieten mit umweltspezifischen
Einschränkungen (FFH- und Vogelschutzgebiete Ar-
tikel 16 der VO(EG) Nr. 1257/1999; Kapitel V. Buch-
stabe e, der indikativen Gesamtfinanzierungspläne),

– bestimmte Agrarumweltmaßnahmen (nach Artikel 22
bis 24; Kapitel VI, Buchstabe f.) und

– investive Maßnahmen der Landschaftspflege (nach
Artikel 33; Kapitel IX, Buchstabe t, s. Tab. 5-5, 
Seite 100). 

Eine trennscharfe Unterscheidung gegenüber den allge-
meineren Extensivierungsmaßnahmen ist nicht in allen
Fällen möglich, da die Grenzen fließend sind und die
Handhabung in den Bundesländern zum Teil unterschied-
lich erfolgt. Ebenfalls zu den naturschutzorientierten
Maßnahmen werden an dieser Stelle deshalb Mischfor-
men (Naturschutzmaßnahmen „im weiteren Sinne“) ge-
zählt, die durch die Agrarverwaltung durchgeführt wer-
den, aber auch ohne naturschutzfachlich optimale
Auflagengestaltung und Flächenauswahl primär den Zie-
len des Arten- und Biotopschutzes dienen. Unter diese
Maßnahmen fallen insbesondere bestimmte Bestandteile
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Tabel le 5-5

Maßnahmen nach der VO(EG) Nr. 1257/1999

Kapitel Buchstabe1 Kurzbezeichnung Maßnahme Art. in VO(EG) 
Nr. 1257/1999 

I. a Investitionsförderung Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 4–7
II. b Junglandwirteförderung Niederlassung von Junglandwirten 8
III. c Berufsbildung Berufsbildung 9
IV. d Vorruhestand Vorruhestand 10–12
V. e Benachteiligte Gebiete Benachteiligte Gebiete 13–21; 13a 
V. e FFH-Gebiete2 Gebiete mit umweltspezifischen 

Einschränkungen 13–21; 13b; 16 
VI. f Agrarumweltmaßnahmen Agrarumweltmaßnahmen 22–24
VII. g Verarbeitung und 

Vermarktung 
Verbesserung der Verarbeitung und Vermark-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 25–28

VIII. Forstwirtschaft 
VIII. h Aufforstung Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen 31
VIII. i sonstige Forstwirtschaft sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen 29–32
IX. Förderung der Anpassung von ländlichen Gebieten 
IX. j Bodenmelioration Bodenmelioration 33
IX. k Flurbereinigung Flurbereinigung 33
IX. l Dienste für ldw. Betriebe Aufbau von Vertretungs- und Buchführungs-

diensten für landwirtschaftliche Betriebe 33
IX. m Qualitätserzeugnisse Vermarktung von landwirtschaftlichen 

Qualitätserzeugnissen 33
IX. n Grundversorgung Dienstleistungseinrichtungen zur Grundver-

sorgung für die ländliche Wirtschaft und 
Bevölkerung 33

IX. o Dorferneuerung Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz 
und Erhaltung des ländlichen Kulturerbes 33

IX. p Diversifizierung Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirt-
schaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich, 
um zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten 
oder alternative Einkommensquellen zu schaffen 33

IX. q Wasserressourcen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Wasserressourcen 33

IX. r Infrastruktur Entwicklung und Verbesserung der mit der 
Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen 
Infrastruktur 33

IX. s Fremdenverkehr und 
Handwerk 

Förderung von Fremdenverkehrs- und 
Handwerkstätigkeiten 33

IX. t Schutz der Umwelt Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der 
Land- und Forstwirtschaft, der Landschafts-
pflege und der Verbesserung des Tierschutzes 33

IX. u Katastrophenschutz Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen 
geschädigten landwirtschaftlichen Produktions-
potenzials sowie der Einführung geeigneter 
vorbeugender Instrumente 33

1 Nach Indikativem Gesamtfinanzierungsplan, Gliederung nach VO(EG) Nr. 1750/1999, Anhang, Punkt 8.
2 Neben FFH-Gebieten ist eine Förderung auch in Schutzgebieten nach der EG-Vogelschutzrichtlinie möglich.
Quelle: OSTERBURG, 2000, Tabelle 2
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des bayerischen KULAP und des baden-württembergi-
schen MEKA, beispielsweise die Förderung von Streu-
obstwiesen, die Pflege von gesetzlich geschützten Bioto-
pen und die Spätschnittnutzung (OSTERBURG, 2002,
S. 17).

Die allgemeinen Extensivierungsmaßnahmen (insbeson-
dere nach Artikel 22; Kapitel VI. f) zeichnen sich gegen-
über den naturschutzorientierten Agrarumweltmaßnah-
men insbesondere durch die folgenden Eigenschaften aus: 

– sie verfolgen schwerpunktmäßig die Ziele des abio-
tischen Ressourcenschutzes,

– die landwirtschaftliche Produktion wird in den meis-
ten Fällen weniger stark eingeschränkt, 

– sie werden durch die Agrarverwaltung durchgeführt
und

– es besteht in der Regel keine Beschränkung auf eine
Gebietskulisse (OSTERBURG, 2002, S. 16). 

Einen Sonderfall stellen Maßnahmen des Wasser- und
Erosionsschutzes in Schutzgebieten oder besonders emp-
findlichen Räumen dar, die als Agrarumweltmaßnahmen
flächenspezifisch angeboten werden. Sie werden hier der
allgemeinen Extensivierung zugeordnet, obwohl sich po-
tenziell erhebliche Synergieeffekte mit dem Arten- und
Biotopschutz ergeben können. 

Auch andere als die genannten Maßnahmen nach der
VO(EG) Nr. 1257/1999 weisen Potenziale zur Integration
von Naturschutzzielen in die Agrarförderung auf. Bei-
spiele sind die Möglichkeiten zur Schaffung neuer Land-
schaftselemente in der Flurbereinigung oder die Förde-
rung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen. 

Als Basis der folgenden Analyse der Bedeutung und der
Probleme von naturschutzorientierten Maßnahmen im
Rahmen der Verordnung VO(EG) Nr. 1257/1999 diente
eine Untersuchung von OSTERBURG (2002) im Auftrag
des Umweltrates. 

Fördervolumen

232. Ein generelles Problem der Naturschutzmaßnahmen
(nach Artikel 16; 22; 33 der VO(EG) Nr. 1257/1999) ist
das geringe Fördervolumen im Verhältnis zu den Ge-
samtausgaben für Maßnahmen nach dieser Verordnung.
Der Anteil der Naturschutzmaßnahmen liegt (nach den
Planungsdaten der Länder für 2004 bis 2006 einschließ-
lich nationaler öffentlicher Aufwendungen ohne EU-
Kofinanzierung) bei lediglich 7,55 % im Bundesdurch-
schnitt. Selbst innerhalb der Agrarumweltmaßnahmen
(nach Artikel 22) nehmen naturschutzorientierte Maßnah-
men in dem oben definierten Sinne lediglich 18,19 % der
Mittel ein (bzw. naturschutzorientierte Maßnahmen im
weiteren Sinne 21,54 % s. Tabelle 5-6, Seite 102). Fast
80 % der Agrarumweltmaßnahmen entfallen auf andere
Extensivierungsmaßnahmen, vor allem auf Grünlandex-
tensivierung und integrierte Ackerbauverfahren (Mittel-
verteilung vor 1999; VO(EG) Nr. 2078/1992). Im Falle
der integrierten Ackerbauverfahren ist allerdings bisher
nicht abschließend geklärt, ob nicht viele Maßnahmen ei-
gentlich Bestandteil der guten fachlichen Praxis und da-

mit nicht förderfähig wären. Ein Erosionsschutz durch
produktionstechnische Maßnahmen (im Gegensatz zu ei-
nem Erosionsschutz durch die Anlage von Landschafts-
elementen wie Windschutzhecken) sollte z. B. ebenso wie
die Anwendung der Prinzipien des integrierten Pflanzen-
schutzes zur guten fachlichen Praxis gehören. 

Auch der Einstieg in die Modulation wird zunächst keine
wesentliche Erhöhung der für den Naturschutz einsetzba-
ren Mittel bewirken. Da die Modulationsmittel mit
Bundesmitteln aus der GAK kofinanziert werden, wird es
keine Verwendung der Mittel für Naturschutz und Land-
schaftspflege geben. Stattdessen werden voraussichtlich
Maßnahmen wie Gründüngung und Mulchsaat eingeführt
(OSTERBURG, 2002).

Verteilung der Fördermittel in Deutschland

233. Erhebliche Probleme ergeben sich unter Natur-
schutzgesichtspunkten durch die Unterschiede in der För-
derhöhe (bezogen auf die LF) zwischen den Bundeslän-
dern. Da die Mittelverteilung von der Finanzkraft des
jeweiligen Bundeslandes abhängt, ist nicht sichergestellt,
dass Naturschutzmaßnahmen auch dort prioritär gefördert
werden können, wo sie primär benötigt würden. Dieses
Problem wird dadurch etwas abgemildert, dass der Anteil
der naturschutzorientierten Maßnahmen in Ländern mit
niedrigem Gesamtbudget (wie z. B. Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein) oftmals etwas höher
ausfällt (OSTERBURG, 2002, S. 62; vgl. Tab. 5-6),
während Länder mit hohem Gesamtbudget für die Ge-
samtförderung und die Agrarumweltförderung (wie Bay-
ern und Baden-Württemberg) geringere Anteile für natur-
schutzorientierte Maßnahmen einplanen. In diesen
Ländern haben Extensivierungsmaßnahmen mit ver-
gleichsweise geringen Auflagen eine hohe Verbreitung
(OSTERBURG, 2002, S. 50). Nimmt man die Stadtstaa-
ten aus, so verbleiben dennoch Varianzen zwischen
15,1 Euro pro ha LF und 3,8 Euro pro ha LF beim Schlus-
slicht Niedersachsen. Insgesamt ist die beschriebene För-
dersituation für den Naturschutz trotz Verbesserungen in
letzter Zeit noch unbefriedigend. 

Beurteilung der Förderbedingungen durch die
VO(EG) 1257/99

234. Aufgrund der neuen Chancen und günstigen Be-
dingungen für eine stärkere Finanzierung von Umwelt-
und Naturschutzbelangen in der Landwirtschaft nach der
Agenda 2000 erfolgte ein deutlicher Anstieg der Förde-
rung von naturschutzorientierten Agrarumweltmaßnah-
men gegenüber der Förderung Ende der Neunzigerjahre
(um ca. 50 %); der prozentuale Anteil naturschutzorien-
tierter Maßnahmen an den gesamten Ausgaben für frei-
willige Agrarumweltmaßnahmen hat sich aber kaum ver-
ändert (18,7 % Ende der Neunzigerjahre, 19,9 % nach
Umsetzung der Agenda 2000). Der Anstieg ist zum Teil
darauf zurückzuführen, dass bisher aus rein nationalen
Mitteln (von den Bundesländern) finanzierte Naturschutz-
programme in die Agrarförderung integriert wurden. Dies
ist z. B. beim Erschwernisaugleich in Naturschutzgebieten
in Niedersachsen der Fall. Die Überführung in Pro-
gramme, die durch die EU notifiziert werden müssen,
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Tabel le 5-6

Vergleich der jährlichen öffentlichen Aufwendungen für Umweltmaßnahmen gemäß Artikel 52 
der VO(EG) Nr. 1257/99 im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 

Bundesländervergleich 
in Mio. Euro pro Jahr (Durchschnitt 2004 bis 2006), gesamte Zahlung einschließlich nationalem und EU-Anteil 

 Maßnahme SH HH NI HB NW HE RP BW 
Von der EU kofinanzierte Maßnahmen 

Summe aller Maßnahmen gemäß VO(EG)  
Nr. 1257/1999 Mio. Euro 87,63 9,48 182,33 3,61 133,30 96,98 88,15 280,65
Mittel für Naturschutz (Art. 16; 22; 33) Mio. Euro 9,68 0,60 14,10 0,82 17,67 9,50 3,26 17,06
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 11,0 6,3 7,7 22,7 13,3 9,8 3,7 6,1
Euro pro ha LF Euro/ha LF 9,4 44,4 5,3 94,8 11,8 12,4 4,6 11,6
Mittel für Gebiete mit umweltspez. Einschränkungen 
(Art. 16) 0,55 0,03 0,61 0,51 4,40 0,00 0,00 0,00
Anteil an Gesamtfinanzierung in % 0,62 0,32 0,34 14,17 3,30 0,00 0,00 0,00
Euro pro ha LF 0,5 2,2 0,2 59,3 2,9 0,0 0,0 0,0
Mittel für Agrarumweltmaßnahmen insgesamt 
 (Art. 22) Mio. Euro 8,22 1,11 28,69 0,41 46,36 29,80 26,57 153,78
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 9,4 11,7 15,7 11,3 34,8 30,7 30,1 54,8
Euro pro ha LF Euro/ha LF 8,0 82,0 10,8 47,4 30,9 38,9 37,1 104,4
Mittel für naturschutzorientierte Agrarumweltmaßn. 
(Art. 22) Mio. Euro 4,36 0,57 7,29 0,31 13,27 9,50 3,26 5,00
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 53,0 51,4 25,4 75,1 28,6 31,9 12,3 3,3
Euro pro ha LF Euro/ha LF 4,2 42,2 2,7 35,5 8,8 12,4 4,6 3,4
Mittel für naturschutzorientierte 
Agrarumweltmaßnahmen i.w.S. 15,30
Anteil an Agrarumweltprogrammen in % 9,95
Euro pro ha LF 10,4

Nationale öffentliche Aufwendungen ohne EU-Kofinanzierung 
Summe aller Maßnahmen gemäß VO (EG)  
Nr. 1257/1999 Mio. Euro 47,35 7,18 25,90 0,00 3,03 0,33 50,37 105,07
Mittel für Naturschutz (Art. 16; 22; 33) Mio. Euro 4,19 0,00 2,83 0,00 0,00 0,10 1,50 14,07
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 8,8 0,0 10,9 0,0 0,0 30,4 3,0 13,4
Euro pro ha LF Euro/ha LF 4,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,1 2,1 9,6
Mittel für naturschutzorientierte Agrarumweltmaßn. 
(Art. 22) Mio. Euro 2,08 0,00 0,93 0,00 0,00 0,10 1,50 0,00
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 100,0 4,2 4,8 0,0 0,0 30,4 100,0 0,0
Euro pro ha LF Euro/ha LF 2,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 2,1 0,0

Gesamte öffentliche Aufwendungen mit und ohne EU-Kofinanzierung 
Summe aller Maßnahmen gemäß VO (EG) 
Nr. 1257/1999 Mio. Euro 134,98 16,66 208,23 3,61 136,33 97,31 138,52 385,72
Mittel für Naturschutz (Art. 16; 22; 33) Mio. Euro 13,87 0,60 16,93 0,82 17,67 9,60 4,76 31,13
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 10,3 3,6 8,1 22,7 13,0 9,9 3,4 8,1
Euro pro ha LF Euro/ha LF 13,4 44,6 6,4 94,8 11,8 12,5 6,6 21,1
Mittel für Gebiete mit umweltspez. Einschränkungen
(Art. 16) Mio. Euro 0,55 0,03 2,51 0,51 4,40 0,00 0,00 0,00
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 0,4 0,2 1,2 14,2 3,2 0,0 0,0 0,0
Euro pro ha LF Euro/ha LF 0,5 2,2 0,9 59,3 2,9 0,0 0,0 0,0
Mittel für Agrarumweltmaßnahmen insgesamt 
(Art. 22) Mio. Euro 10,30 1,16 48,25 0,41 49,10 30,13 28,07 153,78
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 7,6 6,9 23,2 11,3 36,0 31,0 20,3 39,9
Euro pro ha LF Euro/ha LF 10,0 85,6 18,1 47,4 32,7 39,3 39,2 104,4
Mittel für naturschutzorientierte Agrarumweltmaßn. 
(Art. 22) Mio. Euro 6,44 0,57 8,22 0,31 13,27 9,60 4,76 5,00
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 4,8 3,4 3,9 8,5 9,7 9,9 3,4 1,3
Anteil an Agrarumweltprogrammen in % % 62,5 49,5 17,0 75,1 27,0 31,9 16,9 3,3
Euro pro ha LF Euro/ha LF 6,2 42,3 3,1 35,5 8,8 12,5 6,6 3,4
Mittel für naturschutzorientierte Agrarumweltmaßn. 
i.w.S. Mio. Euro 15,30
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 4,0
Anteil an Agrarumweltprogrammen in % % 9,95
Euro pro ha LF Euro/ha LF 10,4
Mittel für freiwillige und hoheitliche Natur-
schutzmaßnahmen im engeren Sinne (Art. 16; 
Art. 22) 7,0 0,6 10,7 0,8 17,7 9,6 4,8 5,0
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 5,2 3,6 5,2 22,7 13,0 9,9 3,4 1,3
Euro pro ha LF Euro/ha LF 6,8 44,6 4,0 94,8 11,8 12,5 6,6 3,4
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Quelle: OSTERBURG, 2000, Tabelle 20

noch Tabel le 5-6

 Maßnahme BY SL BE BB MV SN ST TH gesamt 
Von der EU kofinanzierte Maßnahmen 

Summe aller Maßnahmen gemäß VO (EG)  
Nr. 1257/1999 Mio. Euro 488,13 11,79 1,69 198,51 136,71 196,71 206,26 164,73 2.286,68
Mittel für Naturschutz (Art. 16; 22; 33) Mio. Euro 44,52 0,81 0,24 14,32 18,25 5,18 13,30 13,15 182,46
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 9,1 6,8 14,4 7,2 13,4 2,6 6,4 8,0 8,0
Euro pro ha LF Euro/ha LF 13,5 10,5 117,7 10,6 13,4 5,7 11,3 16,3 10,6
Mittel für Gebiete mit umweltspez. 
Einschränkungen (Art. 16) 2,89 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 1,55 1,03 18,95
Anteil an Gesamtfinanzierung in % 0,59 0,00 0,00 3,72 0,00 0,00 0,75 0,63 0,83
Euro pro ha LF 13,5 10,5 117,7 10,6 13,4 5,7 11,3 16,3 10,6
Mittel für Agrarumweltmaßnahmen insgesamt 
(Art. 22) Mio. Euro 2,89 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 1,55 1,03 18,95
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 0,59 0,00 0,00 3,72 0,00 0,00 0,75 0,63 0,83
Euro pro ha LF Euro/ha LF 0,9 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 1,3 1,3 1,1
Mittel für naturschutzorientierte 
Agrarumweltmaßn. (Art. 22) Mio. Euro 226,16 3,86 0,05 45,34 22,78 44,84 29,48 39,47 706,92
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 46,3 32,7 2,8 22,8 16,7 22,8 14,3 24,0 30,9
Euro pro ha LF Euro/ha LF 68,6 50,2 22,8 33,6 16,7 48,9 25,1 49,0 41,2
Mittel für naturschutzorientierte 
Agrarumweltmaßnahmen i.w.S. 22,03 0,81 0,00 6,94 13,65 4,16 11,75 12,12 115,01
Anteil an Agrarumweltprogrammen in % 9,7 20,9 0,0 15,3 59,9 9,3 39,9 30,7 16,3
Euro pro ha LF 6,7 10,5 0,0 5,2 10,0 4,5 10,0 15,1 6,7

Nationale öffentliche Aufwendungen ohne EU-Kofinanzierung 
Summe aller Maßnahmen gemäß VO (EG)  
Nr. 1257/1999 Mio. Euro 269,82 0,00 0,00 32,27 10,37 30,49 6,04 18,10 606,31
Mittel für Naturschutz (Art. 16; 22; 33) Mio. Euro 9,27 0,00 0,00 6,70 0,00 6,40 0,90 1,23 47,19
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 3,4 0,0 0,0 20,8 0,0 21,0 14,9 6,8 7,8
Euro pro ha LF Euro/ha LF 2,8 0,0 0,0 5,0 0,0 7,0 0,8 1,5 2,8
Mittel für naturschutzorientierte 
Agrarumweltmaßn. (Art. 22) Mio. Euro 4,38 0,00 0,00 6,70 0,00 6,40 0,00 0,00 22,10
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 94,6 0,0 0,0 100,0 0,0 38,5 0,0 0,0 39,8
Euro pro ha LF Euro/ha LF 1,3 0,0 0,0 5,0 0,0 7,0 0,0 0,0 1,3

Gesamte öffentliche Aufwendungen mit und ohne EU-Kofinanzierung 
Summe aller Maßnahmen gemäß VO (EG) 
Nr. 1257/1999 Mio. Euro 757,95 11,79 1,69 230,78 147,08 227,20 212,29 182,83 2.892,99
Mittel für Naturschutz (Art. 16; 22; 33) Mio. Euro 53,79 0,81 0,24 21,02 18,25 11,59 14,20 14,37 229,65
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 7,1 6,8 14,4 9,1 12,4 5,1 6,7 7,9 7,9
Euro pro ha LF Euro/ha LF 16,3 10,5 117,7 15,6 13,4 12,6 12,1 17,9 13,4
Mittel für Gebiete mit umweltspez. 
Einschränkungen (Art. 16) Mio. Euro 3,17 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 1,55 1,03 21,13
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 0,4 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,7
Euro pro ha LF Euro/ha LF 1,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 1,3 1,3 1,2
Mittel für Agrarumweltmaßnahmen insgesamt 
(Art. 22) Mio. Euro 230,79 3,86 0,05 52,04 22,78 61,48 29,50 40,70 762,39
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 30,4 32,7 2,8 22,5 15,5 27,1 13,9 22,3 26,4
Euro pro ha LF Euro/ha LF 70,0 50,2 22,8 38,6 16,7 67,0 25,2 50,6 44,4
Mittel für naturschutzorientierte 
Agrarumweltmaßn. (Art. 22) Mio. Euro 26,42 0,81 13,64 13,65 10,56 11,75 12,12 137,11
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 3,5 6,8 5,9 9,3 4,6 5,5 6,6 4,7
Anteil an Agrarumweltprogrammen in % % 11,4 20,9 26,2 59,9 17,2 39,8 29,8 18,0
Euro pro ha LF Euro/ha LF 8,0 10,5 10,1 10,0 11,5 10,0 15,1 8,0
Mittel für naturschutzorientierte 
Agrarumweltmaßn. i.w.S. Mio. Euro 37,34 162,71
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 4,9 5,6
Anteil an Agrarumweltprogrammen in % % 16,18 21,34
Euro pro ha LF Euro/ha LF 11,3 9,5
Mittel für freiwillige und hoheitliche Natur-
schutzmaßnahmen im engeren Sinne (Art. 16; 
Art. 22) 29,6 0,8 21,0 13,7 10,6 13,3 13,1 158,2
Anteil an Gesamtfinanzierung in % % 3,9 6,8 9,1 9,3 4,6 6,3 7,2 5,5
Euro pro ha LF Euro/ha LF 9,0 10,5 15,6 10,0 11,5 11,3 16,3 9,2
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wird generell durch eine geringere Flexibilität in der Pro-
grammgestaltung und der Ausgestaltung der Verträge mit
den Landwirten sowie durch die Einhaltung der starren
EU-Regelungen zur Kontrolle erkauft. Naturschutz-
auflagen können unter diesen Auflagen zum Teil weniger
gut an die örtlichen Bedingungen angepasst werden.
Kurzfristige, individuelle Anpassungen an örtliche,
betriebliche oder jahreszeitenabhängige Gegebenheiten
sind innerhalb vorgefertigter Massenanträge schwieriger
zu erreichen.

235. Die neue Möglichkeit, eine Ausgleichszulage mit
EU-Kofinanzierung auch in Gebieten zu zahlen, die von
naturschutzrechtlichen Auflagen aufgrund von EU-Recht
betroffen sind (Artikel 16 VO(EG) Nr. 1257/1999; Kapi-
tel V.), hat die Möglichkeiten der Naturschutzfinanzierung
in Schutzgebieten erweitert. Allerdings liegt der Höchst-
betrag bei Ausgleichszahlungen für Auflagen in FFH-Ge-
bieten bei maximal 200 Euro pro ha, während für freiwil-
lige Umweltmaßnahmen auf Grünland bis zu 450 Euro
und bei Dauerkulturen bis zu 900 Euro gezahlt werden
können (vgl. Europäische Kommission in OSTERBURG,
2002, S. 9). Aufgrund dieser Benachteiligung wird die
Ausgleichszulage (nach Artikel 16) von den Bundeslän-
dern kaum in Anspruch genommen. Um eine EU-Finan-
zierung von Naturschutzzielen durch freiwillige Maßnah-
men zu ermöglichen, wurden stattdessen in einigen Fällen
hoheitliche Schutzmaßnahmen gelockert und damit die
langfristige Sicherung von Schutzgebieten auf ein niedri-
geres Niveau verschoben (von dem BUSSCHE, 2001 in
OSTERBURG, 2002). Dieses Vorgehen ist vermutlich in
Bundesländern verbreitet, die in ihren Naturschutzgebie-
ten keine Ausgleichszahlungen für Auflagen der Schutz-
gebietsverordnung gewähren. Die Landwirte müssen die
Auflagen der Verordnung dort im Rahmen der Sozialbin-
dung des Eigentums erfüllen. In anderen Bundesländern
wie z. B. Niedersachsen werden hoheitliche Auflagen in
Schutzgebieten durch Zahlungen ausgeglichen, die der-
zeit von der EU kofinanziert werden, auch wenn es sich
nicht um FFH-Gebiete handelt. Probleme im Rahmen die-
ser Strategie bestehen eher in einer sehr stark an der Ak-
zeptanz ausgerichteten Auslegung der Sozialbindung, so-
dass selbst die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen
Nutzung (z. B. Grünlanderhaltung) gefördert wird. Auch
ist eine Anpassung des Niveaus der hoheitlichen Auflagen
an die Finanzierungsmöglichkeiten des Landes zu beob-
achten und es besteht die Gefahr, dass naturschutzorien-
tierte Förderungen in den finanzschwachen Bundeslän-
dern auf Schutzgebiete beschränkt werden. Für wertvolle
Flächen außerhalb von Schutzgebieten bleiben dann
kaum noch Fördermittel übrig.

236. Die Ausgestaltung der EU-Kofinanzierung wirft
für die Förderung naturschutzorientierter Maßnahmen
noch weitere Probleme auf. Die maximal von der EU er-
stattungsfähigen Prämien reichen für bestimmte aufwen-
dige Naturschutzmaßnahmen nicht aus. In vielen Ländern
werden deshalb so genannte „TopUps“ (Zusatzzahlun-
gen) als notwendig angesehen, die nicht nur zu einer
höheren Haushaltsbelastung der im Naturschutz beson-
ders aktiven Länder führen, sondern auch mit einem er-
höhten Verwaltungsaufwand verbunden sind. 

Als Empfänger der EU-kofinanzierten Fördermittel kom-
men bei Agrarumweltmaßnahmen (nach Artikel 22) sowie
für Ausgleichszahlungen in Schutzgebieten (Artikel 16)
ausschließlich Landwirte infrage. Dadurch werden po-
tenzielle Leistungserbringer wie z. B. Umweltverbände
oder Jäger ausgeschlossen und es kommt zu Parallelpro-
grammen für Nichtlandwirte, die den Verwaltungsauf-
wand erhöhen. Im Rahmen der Maßnahmen nach
Artikel 33 können auch Nicht-Landwirte gefördert wer-
den (OSTERBURG, 2002, S. 53). Hier sind die Mittel je-
doch an investive Maßnahmen gebunden und werden in
der Praxis vor allem für den Flächenankauf verausgabt.
Die Chance mit der VO(EG) Nr. 1257/1999 auch sek-
torübergreifend eine stärkere Integration in der Förderung
des ländlichen Raumes zu erreichen, wurde in diesem
Punkt nicht genutzt. 

Problematisch für die Länder wirkt sich ebenfalls der
durch die EU-Vorgaben bewirkte hohe Aufwand für die
Abwicklung, Kontrolle und Evaluation der Maßnahmen
aus. Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem
(InVeKoS) erhöht derzeit den Verwaltungsaufwand für
die Agrarumweltprogramme und vermindert die Kapa-
zitäten, die der Beratung und fachlichen Betreuung von
Landwirten zugute kommen könnten. Dies gilt insbeson-
dere für die ohnehin vielfach überlasteten Naturschutz-
behörden (s. Kapitel 4.1). 

237. Hinsichtlich der Regelungen über den Abzug von
nicht genutzten Kleinstrukturen auf der Förderfläche ste-
hen die EU-Vorgaben zudem im Widerspruch zu Natur-
schutzzielen. Die von Bayern und Hessen praktizierte
Lösung, einen Anteil von 10 bis 20 % zur Fläche gehöri-
ger Kleinstrukturen pauschal von der Kommission
genehmigen zu lassen, sollte deshalb möglichst umge-
hend zur allgemeinen Regel erhoben werden. Eine Ver-
einfachung der Kontrollen kann durch den verstärkten
Einsatz von Satellitenbildauswertungen und GIS erfol-
gen; auch eine stärkere Erfolgsorientierung der Hono-
rierung würde den Kontrollaufwand in einigen Fällen
vermindern. Die Evaluation könnte auf längere Sicht
durch eine Verbesserung der Wissensbasis zu den Wir-
kungen der Maßnahmen auf unterschiedlichen Stand-
orten erleichtert werden.

Diesen Problemen durch die derzeitigen Bedingungen der
EU-Kofinanzierung stehen aber auch erhebliche Vorteile
gegenüber. Hervorzuheben ist insbesondere die hohe
Transparenz der Mittelausgaben aufgrund der Standardi-
sierung der Programme und Verwaltungsabläufe, die Ver-
pflichtung zur Evaluation und der fachübergreifende An-
satz bei der Planung und Durchführung. 

Beurteilung der GAK-Kofinanzierung

238. Während allgemeinere Extensivierungsmaßnah-
men durch die Gemeinschaftsaufgaben Agrarstruktur und
Küstenschutz zusätzlich zu den EU-Zuschüssen kofinan-
ziert werden (Kofianzierungssätze siehe Tabelle 5-7), gilt
dies nicht für Naturschutzmaßnahmen im engeren Sinne.
Diese gehören nicht zur Gemeinschaftsaufgabe und sind
allein aus Landesmitteln zu finanzieren.
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Damit wird die Attraktivität der allgemeinen Agrarum-
weltmaßnahmen gegenüber Naturschutzmaßnahmen für
die Bundesländer erheblich gesteigert. Allerdings sind mit
der Kofinanzierung durch die GAK auch konkrete Vorga-
ben für die Ausgestaltung der Maßnahmen verbunden,
was für einige Bundesländer ein Anlass ist, GAK-Mittel
bevorzugt an anderen Stellen einzusetzen und bei den
Agrarumweltprogrammen auf eine Kofinanzierung zu
verzichten (s. OSTERBURG, 2002, S. 25). 

Zwar wurde in der derzeitigen Förderperiode der formale
Ausschluss von Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege nicht mehr so strikt ausgelegt, die
grundsätzlichen Probleme bleiben jedoch bestehen. Die
Diskussion darüber, ob eine Erweiterung der GAK eine
Verfassungsänderung erfordert, ist noch nicht abgeschlos-
sen. Allerdings könnte kurzfristig eine Verbesserung der
Fördermöglichkeiten für den Naturschutz durch eine ver-
stärkte Förderung multifunktionaler Maßnahmen erreicht
werden. Solche Maßnahmen sollten Ziele des engeren
Naturschutzes mit dem Schutz abiotischer Naturgüter und
der Agrarstrukturförderung verbinden und primär in
Gebieten mit erhöhtem Handlungsbedarf eingesetzt wer-
den (Entwicklung gemeinsamer Gebietskulissen, Stand-
ortvorgaben).

Zuständigkeiten und Durchführung

239. In der derzeitigen Förderperiode hatte nach wie vor
die Agrarverwaltung die Federführung bei der Gestaltung
der Agrarumweltprogramme, doch waren nunmehr die
Umweltbehörden maßgeblich an der Erstellung der Pläne
beteiligt. Diese Zusammenarbeit schafft neue Chancen,
die Förderkonditionen der einzelnen Maßnahmen in der
Zukunft so gut aufeinander abzustimmen, dass eine im
Verhältnis zu den Naturschutzmaßnahmen attraktivere
Prämiengestaltung für einfache Extensivierungsmaßnah-
men, die von der Agrarverwaltung entwickelt wurden
(GÜTHLER, 2001 in OSTERBURG, 2002), vermieden
wird. Eine intensive gemeinsame Gestaltung und Umset-
zung der Programme kann auch die Gefahr einer Doppel-
förderung bei Kombinationsmodellen (OSTERBURG,
2002, S. 30) vermindern. In der Umsetzung und Kontrolle

der Maßnahmen nach VO(EG) Nr. 1257/1999 dominiert
der-zeit die Agrarverwaltung (siehe Zusammenstellung in
OSTERBURG, 2002, S. 94 ff.), die für die GAK-Mittel
zuständig und mit größeren Personalkapazitäten ausge-
stattet ist. In einigen Ländern werden auch die Natur-
schutzmaßnahmen von der Agrarverwaltung kontrolliert.
Aufgrund der größeren fachlichen Nähe zu den Landwir-
ten kann sich dies sowohl vorteilhaft (bessere Akzeptanz
der Maßnahmen) als auch nachteilig aufgrund einer zu
großen Toleranz gegenüber der eigenen Klientel (siehe
AHRENS et al., 2000) auswirken. Eine Entschlackung
und technische Unterstützung der Kontrollen würde den
Weg für einen stärkeren Personaleinsatz in der Beratung
frei machen. In besonderem Maße sollte dabei die natur-
schutzfachliche Beratung gefördert werden, die in vielen
Ländern zu wenig institutionalisiert ist (OSTERBURG,
2002, S. 64). In einigen Ländern wurden gute Erfahrun-
gen mit der Auslagerung der Beratung aus den Behörden
gemacht. Biologische Stationen, spezialisierte Fachbe-
rater oder Landschaftspflegeverbände übernehmen dort
diese Aufgabe (s. dazu Tz. 125).

5.1.4 Honorierung ökologischer Leistungen 
der Landwirtschaft

240. Der Umweltrat hat sich bereits 1996 in seinem
Sondergutachten zu einer dauerhaft-umweltgerechten
Landnutzung (SRU, 1996, Tz. 240 ff.) grundsätzlich mit
den Strategien zur Honorierung von Umweltleistungen in
der Landwirtschaft befasst. Eine nach traditionellem
Muster handlungsorientierte, an der spezifischen Boden-
nutzung ansetzende Honorierungsstrategie wurde als in-
effizient beurteilt und daher stattdessen für eine ergeb-
nisorientierte, direkt an Umweltqualitätszielen orientierte
Honorierungsstrategie plädiert. Der Vorteil gegenüber ei-
ner handlungsorientierten, einseitig kostenbezogenen Ho-
norierung wurde vor allem in der Kosteneffizienz und
höheren Anreizwirkung auf die Leistungsersteller gese-
hen. Mit einer ergebnisorientierten Honorierungsstrategie
werden bei konstantem Honorierungsbetrag pro ökologi-
scher Leistungseinheit günstige Leistung-Kosten-Rela-
tionen belohnt und ungünstige Relationen bestraft. Eine

Tabel le 5-7

Kofinanzierungssätze in der Agrarumweltförderung gemäß VO(EWG) Nr. 2078/1992 
und VO(EG) Nr. 1257/1999 

(in % vom Gesamtbetrag)

Kofinanzierung durch Alte Länder Neue Länder 
(Ziel-1-Gebiet)

EU 50 % 75 %

GAK (optional)1 30 % 15 %

Bundesland (mit GAK-Kofinanzierung) 20 % 10 %

Bundesland (ohne GAK-Kofinanzierung) 50 % 25 %
1 Gemäß der „Grundsätze für eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung“, Kofinanzierung von 60 % der nationalen Mittel.
Quelle: MEHL und PLANKL, 1995
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solche Strategie ist daher als ökonomisch leistungsgerecht
zu bezeichnen und entwickelt durch ihren marktwirt-
schaftlichen Sanktionsmechanismus ein größeres Anreiz-
und Innovationspotenzial bei den Leistungserstellern.
Auch eine stärkere Identifikation der Leistungsersteller
mit dem ökologischen Leistungsziel als unterneh-
merischem Ziel wurde als vorteilhaft erachtet. Die Leis-
tungskontrolle verursacht bei vielen Zielen derzeit noch
Schwierigkeiten. Manche Effekte treten erst nach vielen
Jahren Entwicklungszeit ein und den Landwirten fehlt
vielfach das ausreichende Wissen, um bestimmte Wir-
kungen feststellen zu können. Diese Schwierigkeiten
scheinen jedoch grundsätzlich überwindbar zu sein. In-
strumente einer ergebnisorientierten Honorierungsstrate-
gie sind grundsätzlich aus marktwirtschaftlich-theoreti-
schen Überlegungen handlungsorientierten Instrumenten
vorzuziehen. Sie sind mit dem Standard-Preis-Ansatz von
BAUMOL und OATES (1971) vergleichbar, der ebenfalls
geeignet ist, umweltpolitisch vorgegebene Umweltstan-
dards mit minimalen Vermeidungskosten zu erreichen.
Ökologische Effektivität bei ökonomischer Effizienz und
sozialer Ausgewogenheit sollte das Ziel einer dauerhaft-
umweltgerechten Entwicklung sein (von KNORRING,
1998). Eine ökonomisch leistungsgerechte Honorierung
ökologischer Leistungen in der Landwirtschaft im Sinne
eines ergebnisorientierten Ansatzes kann dazu einen Bei-
trag leisten.

241. Unabhängig von der grundsätzlichen Bevorzugung
einer ergebnisorientierten Honorierungsstrategie ver-
kennt der Umweltrat nicht die möglichen Hindernisse bei
ihrer Verwirklichung (SRU, 1996, Tz. 248). So wird z. B.
in der Praxis eine klare Grenzziehung zur handlungs-
orientierten Honorierungsstrategie nicht immer möglich
und auch nicht erwünscht sein. Eine ökologisch klar aus-
gerichtete Handlung kann in besonderen Fällen so eng er-
gebnisorientiert sein, dass es einer weiteren Konkretisie-
rung und Spezifizierung des ökologischen Ziels nicht
mehr bedarf. So dürfte es z. B. sinnvoll sein, eine Boden-
nutzung in Form des Streuobstbaus angesichts seiner un-
strittig positiven Wirkung auf die Artenvielfalt und das
Grundwasser ebenso wie die Wanderschäferei und eine
lediglich extensive Düngung von Grünland als eigenstän-
dige ökologische Leistung zu interpretieren, ohne auf den
quantitativen Nachweis spezifischer Kenn- oder Zielarten
(PIRKL und RIEDEL, 1991; RECK et al., 1991) als öko-
logische Leistungskriterien zu bestehen. Andererseits
aber ist die klare Definition und Messbarkeit von Leis-
tungskriterien, die das ökologische Leistungsziel als an-
gestrebtes Ergebnis eindeutig widerspiegeln und auch den
Leistungserstellern transparent und verlässlich erschei-
nen, für die praxisgerechte Umsetzung einer ergebnisori-
entierten Honorierungsstrategie unabdingbar. Sie stellt si-
cherlich ein großes, nach Meinung des Umweltrates aber
lösbares Problem dar. Als besonders vielversprechender
Ansatz zur ergebnisorientierten Bewertung ökologischer
Leistungen und als Honorierungsbasis ist an ein Öko-
punkte-Modell zu denken (KNAUER, 1989), auf das der
Umweltrat ebenfalls schon in seinem Sondergutachten
1996 hingewiesen hat (SRU, 1996, Tz. 247), ohne es
aber näher auszuführen. Auch bereits vorliegende Er-

fahrungen aus Pilotprojekten, wie sie z. B. mit dem
Programm zum Marktentlastungs- und Kulturlandschafts-
ausgleich (MEKA) in Baden-Württemberg seit 1992 ge-
macht wurden, und Vorschläge zu einer stärkeren Ökolo-
gisierung dieses Programms (RUPP, 1993; ZEDDIES
und DOLUSCHITZ, 1996; BRONNER et al., 1997;
BRONNER, 2000) könnten bei der Entwicklung von Leis-
tungskriterien wichtige Anregungen liefern. Ebenfalls
lösbar erscheint das Problem möglicher Informationsde-
fizite bei den landwirtschaftlichen Leistungserstellern,
denen trotz ihrer genauen Orts- und Unternehmenskennt-
nis nicht immer bewusst sein dürfte, welche Möglichkei-
ten einer ergebnisorientierten ökologischen Leistungs-
honorierung sich ihnen eröffnen. Die Darstellungen der
Landschaftsplanung über erwünschte Naturschutzleistun-
gen sowie Gebiete mit Biotopentwicklungspotenzialen
können hier eine Hilfestellung geben. Aufklärung und Be-
ratung bis hin zur späteren Leistungskontrolle könnten
fach- und ortskundigen Vertrauensleuten, Verbänden oder
Agenturen übertragen werden, die dadurch eine Mittler-
rolle übernehmen und in ihrer Stellung gestärkt würden.

242. Die Honorierung ökologischer Leistungen führt
bei den Leistungserstellern zu einem Renteneinkommen,
das ihnen als Zusatzeinkommen zufließt und umso höher
ausfällt, je niedriger die Kosten der Leistungserstellung
sind. Ist die ökologische Leistungserstellung kostenlos,
weil sie als Nebeneffekt bei der bisherigen Produktions-
weise anfällt, so ist mit Mitnahmeeffekten zu rechnen,
die beträchtlich sein können (AHRENS et al., 2000,
S. 105 ff.). Gegen Mitnahmeeffekte auf der Anbieterseite
ist zwar grundsätzlich nichts einzuwenden, da sie norma-
lerweise bei jedem Markt- und Preismechanismus in
Form der Produzentenrente auftreten. Sie erscheinen je-
doch insofern in einem negativen Licht, als sie auf der
staatlichen Gegenseite mit Ausgaben verbunden sind, die
bei gegebenem Finanzierungsbudget die Möglichkeiten
einer ökologischen Leistungshonorierung und damit das
insgesamt realisierbare Leistungsergebnis einschränken.
Nach Artikel 18 der VO(EG) Nr. 1750/1999 zur Durch-
führung der VO(EG) Nr. 1257/1999 heißt es, dass die Mit-
gliedstaaten anhand objektiver Kriterien die Notwendig-
keit für einen Anreiz dienenden Teilbetrag der Beihilfe
bestimmen sollen. Dieser Teilbetrag darf 20 % der Ein-
kommenseinbußen und der aufgrund der Verpflichtung
anfallenden Zusatzkosten nicht überschreiten, außer
wenn bei einzelnen Verpflichtungen ein höherer Satz für
unerlässlich gehalten wird, um die Wirksamkeit der Maß-
nahme sicherzustellen.

Unabhängig davon, ob dieser Grenzwert als zu niedrig zu
kritisieren ist, so ist er doch zu beachten, sofern auch EU-
Mittel zur Honorierung herangezogen werden sollen
(WILHELM, 1999a). Vor diesem Hintergrund und unter
der Zielsetzung ökologischer Effektivität bei ökonomi-
scher Effizienz sollte besonderes Augenmerk auf das kon-
krete Honorierungsverfahren gelegt werden. 

243. Der Umweltrat schlägt deshalb eine ergebnisorien-
tierte Leistungshonorierung der Landwirtschaft auf Basis
eines Ökopunktesystems mit Bieterverfahren vor, das im
Folgenden kurz skizziert wird (vgl. hierzu auch von
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KNORRING, 2002). Bei dem hier vorgeschlagenen Sys-
tem wird das ökologische Leistungsziel in ergebnisorien-
tierte Ökopunkte übersetzt und jeder Ökopunkt mit einem
einheitlichen Honorierungsbetrag ausgestattet, den der
Leistungsersteller nach Erbringung der entsprechenden
Leistung erhält. Der „Netto-Wert“ eines Ökopunktes für
den Leistungsersteller entspricht damit gerade der Diffe-
renz aus Honorierungsbetrag und Stückkosten der Leis-
tungserstellung. Unter der Zielsetzung der Gewinnmaxi-
mierung wird der Leistungsersteller so lange Ökopunkte
nachfragen, wie der Honorierungsbetrag über den Grenz-
kosten der Leistungserstellung liegt. Diese Kosten bein-
halten auch mögliche Mindererträge durch notwendige
Produktionsumstellungen (einschließlich Subventions-
verlust). Bei steigenden Grenzkosten wird jeder Leis-
tungsersteller bei gegebenem Honorierungsbetrag so
lange Ökopunkte nachfragen – und demnach bereit sein,
die entsprechende ökologische Leistung zu erbringen –,
bis die Grenzkosten der Leistungserstellung genau auf die
Höhe des Honorierungsbetrages angestiegen sind. Bis zur
Erreichung dieser gewinnmaximalen Leistungsmenge er-
zielt der Leistungsersteller eine Produzentenrente, die
sich aus der Differenz zwischen Honorierungsbetrag und
Stückkosten der Leistungserstellung ergeben. Das Beson-
dere an dem im Folgenden betrachteten Bieterverfahren
besteht darin, dass ein Teil dieser Produzentenrente staat-
licherseits abgeschöpft wird, wodurch zusätzliche Hono-
rierungsmittel frei werden und damit bei gegebenem Bud-
get anspruchsvollere ökologische Leistungsziele verfolgt
werden können. Im Grunde läuft ein Bieterverfahren da-
rauf hinaus, den Erwerb von Ökopunkten an eine Preis-
zahlung durch die potenziellen Leistungsersteller zu
knüpfen, wodurch sich der Netto-Wert eines Ökopunktes
auf die Differenz zwischen Honorierungsbetrag und
Stückkosten zuzüglich Ökopunktpreis vermindert. Dabei
wird zwar nicht verkannt, dass hiermit ein Trade-off zwi-
schen dem Anreiz zur ökologischen Leistungserstellung
und dem finanziellen Honorierungsrahmen entstehen
kann, jedoch wird es im Rahmen des Bieterverfahrens
weder wünschenswert noch möglich sein, die gesamte
Produzentenrente abzuschöpfen. 

244. Als konkretes Bieterverfahren zur Vergabe von
Ökopunkten erscheint ein Verfahren sinnvoll, das sich eng
an das Zinstenderverfahren der Geldpolitik anlehnt (vgl.
z. B. EZB, 2000, S. 27 ff.). Hierbei müssen die potenziel-
len Leistungsersteller als Nachfrager nach Ökopunkten
die von ihnen gewünschte Menge an Ökopunkten mit ei-
nem Preisgebot ausstatten. Die Zuteilung der Ökopunkte
erfolgt im nächsten Schritt mit den höchsten Preisgeboten
beginnend und endet dann, wenn der vorgegebene staatli-
che Finanzierungsrahmen ausgeschöpft ist. Er ist ausge-
schöpft, wenn er der Differenz aus den gesamten Hono-
rierungsbeträgen (Produkt aus Honorierungsbetrag pro
Ökopunkt und Menge der zugeteilten Ökopunkte) und
den Einnahmen aus dem Bieterverfahren (Produkt aus
dem jeweils gebotenen und auch gezahlten Ökopunkt-
preis und der zu diesem Preis zugeteilten Ökopunkt-
menge) entspricht. Es lässt sich zeigen, dass mit einem
solchen Verfahren bei gegebenen staatlichen Fördermit-
teln (in Abhängigkeit von den konkreten Produktions-

bzw. Kostenbedingungen) eine Steigerung der geförder-
ten ökologischen Leistungserstellung um bis zu ca. 40 %
zu erzielen ist; im Umkehrschluss ergibt sich bei gegebe-
nem ökologischem Leistungsziel eine Reduktion der
benötigten staatlichen Fördermittel um bis zu ca. 30 %
(vgl. von KNORRING, 2002). Dabei ist noch gar nicht
berücksichtigt, dass es im Zuge einer stärker ökologisch
orientierten Leistungshonorierung auch zu einer Freiset-
zung von Fördermitteln der bisherigen Agrarpolitik kom-
men dürfte und sollte. Zum einen wird es unumgänglich
sein, dort Fördermittel zu streichen, wo Konflikte und Wi-
dersprüche zu einer ökologischen Neuorientierung der
Agrarpolitik klar erkennbar sind. Zum anderen aber dürf-
ten auch im Rahmen eines Ökopunktesystems mit Bieter-
verfahren Fördermittel dadurch freigesetzt werden, dass
die Einlösung von Ökopunkten in vielen Fällen Pro-
duktionsumstellungen erfordert und einen entsprechen-
den Verlust an herkömmlichen Fördermitteln bedeuten
wird. Auch wenn dieser erwartete Verlust im Rahmen des
Bieterverfahrens in der Kostensituation der Bieter und
entsprechend niedrigen Preisgeboten Berücksichtigung
finden sollte, so ist doch per Saldo ein Rückgang der her-
kömmlichen Fördermittel zu erwarten. Die freigesetzten
Fördermittel könnten jedenfalls zu einer noch weiter ge-
henden ökologischen Leistungshonorierung eingesetzt
werden und dürften dann – auch unter Berücksichtigung
des schon erwähnten Trade-offs zwischen Leistungsan-
reiz und potenzieller Leistungsmenge – die tatsächlich er-
brachte ökologische Leistung erhöhen. Das beschriebene
Bieterverfahren würde demnach alles in allem zu einer er-
heblichen Effizienz- und Effektivitätssteigerung führen.

245. Der konkrete Honorierungsbetrag pro Ökopunkt
ist bei dem beschriebenen Bieterverfahren nebensächlich,
marktwirtschaftlich-theoretisch sogar belanglos. Je höher
der Honorierungsbetrag ist, umso höher werden bei ge-
gebener Kostensituation auch die Preisgebote für die
Ökopunkte sein. Die Konkurrenz zwischen den Bietern
wird unter idealtypischen Bedingungen dafür sorgen, dass
der Spielraum für den einzelnen Bieter verengt und da-
durch die Produzentenrente im Extremfall komplett, im
praktischen Fall angesichts von Unteilbarkeiten zumin-
dest teilweise, abgeschöpft wird. Dementsprechend fallen
auch höhere staatliche Einnahmen an, die zur Kompensa-
tion der höheren Honorierungsausgaben eingesetzt werden
können. Die Abschöpfung der Produzentenrente hat zudem
den Vorteil, dass Mitnahmeeffekte und Zusatzeinkommen
bei den Leistungserstellern reduziert werden und die ge-
nannten EU-Vorgaben eher eingehalten werden dürften.
Und letztlich dürfte der Anreiz zur tatsächlichen Leis-
tungserstellung höher sein, da der Erwerber einen Öko-
punktpreis entrichtet hat, den er verlieren würde, wenn er
auf die Leistungserstellung und damit auf die kompen-
sierende Honorierung verzichtet.

246. Der Umweltrat verkennt nicht, dass ein Ökopunkte-
system mit Bieterverfahren in der Praxis erheblichen Pro-
blemen bei der Verwirklichung ausgesetzt sein dürfte. Die
Möglichkeit von Preisabsprachen, die allerdings bei jedem
marktwirtschaftlichen Koordinationsmechanismus gege-
ben ist, charakterisiert dabei nur eines von mehreren erns-
ten Problemen. Es dürfte im Übrigen umso gravierender
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sein, je kleiner der Markt für Ökopunkte bzw. je regional
kleinräumiger die ökologische Leistungserstellung eta-
bliert wird. Bei weiträumiger ökologischer Leistungserstel-
lung erscheint dagegen die Herausbildung örtlicher Ko-
operationen zwischen Leistungserstellern eher von Vorteil,
da sie den Abbau von Informations- und Organisationsde-
fiziten und die ökologische Bewusstseinsbildung unterstüt-
zen können. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Ein-
satzmöglichkeiten dieses Verfahrens umso begrenzter sind,
je flächenspezifischer Leistungen erbracht werden sollen.
Auch das Problem einer klaren Transformation des ökolo-
gischen Leistungsziels in messbare Ökopunkte wurde
schon angesprochen. Alles in allem aber dürfte das vorge-
schlagene Bieterverfahren zu keinen schwer wiegenden zu-
sätzlichen Problemen gegenüber der üblichen Honorierung
nach Ökopunkten führen. Auch die notwendigen verfah-
renstechnischen und organisatorischen Rahmenbedingun-
gen scheinen erfüllbar zu sein. Gleichwohl ist dem Um-
weltrat bewusst, dass die konkrete Umsetzung des hier
beschriebenen Verfahrens noch die Klärung von zahlrei-
chen Detailfragen erfordert.

5.1.5 Zusammenfassung und Empfehlungen

Fehlende Märkte für Naturschutzleistungen

247. Die Bereitstellung des Gutes „Natur und Land-
schaft“ ist durch mannigfaltige Formen von Marktversagen
geprägt. Als Folge hiervon bildet sich kein funktionsfähiger
Markt für Naturschutzleistungen, obwohl einerseits eine la-
tente und durch empirische Zahlungsbereitschaftsanalysen
hinreichend bewiesene Nachfrage nach Naturschutzleis-
tungen besteht, und andererseits die Landnutzer bei ent-
sprechender Entlohnung zur Erbringung solcher Leistun-
gen durchaus bereit sind. Somit ist es Aufgabe des Staates,
durch rechtliche Rahmenbedingungen und finanzielle Um-
verteilung Natur- und Landschaftsschutz in wünschens-
wertem Maße zu gewährleisten. 

Voraussetzungen für den effizienten Einsatz 
finanzieller Ressourcen

248. In Anbetracht knapper Budgets sollten sich Natur-
schutzmaßnahmen stärker als bisher von Effizienzüberle-
gungen leiten lassen. Dies betrifft sowohl die Ziele als
auch die Instrumente des Naturschutzes. Um auf der Ziel-
ebene zu sinnvollen Prioritäten zu gelangen, empfiehlt
der Umweltrat, einen verbindlichen Katalog von Min-
destzielen und Mindeststandards zu definieren, deren
Einhaltung absoluten Vorrang genießt. Diese Ziele und
Mindeststandards sollten gewährleisten, dass ein Grund-
bestand an Naturkapital aufrechterhalten wird. Eine fi-
nanzielle Mindestausstattung des Naturschutzes, die zu-
mindest die Verfolgung dieser Minimalziele erlaubt, ist
aus Sicht des Umweltrates unerlässlich. 

Maßnahmen und Instrumente des Naturschutzes sind in
einer solchen Weise zu wählen, dass die vorgegebenen
Ziele zu möglichst geringen Kosten erreicht werden. Da-
bei ist zu unterscheiden zwischen budgetwirksamen Kos-
ten und Opportunitätskosten. Letztere schlagen sich nicht
in einer unmittelbaren Beanspruchung öffentlicher Kas-
sen nieder, sondern äußern sich lediglich in anderweitigen

Nutzungsverzichten. Je nach ihrer Ausgestaltung können
sich Naturschutzmaßnahmen durch unterschiedliche Kos-
tenkombinationen auszeichnen. Dabei sind unter Effi-
zienzgesichtspunkten insbesondere solche Maßnahmen
von Interesse, die weder nennenswerte budgetwirksame
Kosten noch nennenswerte Opportunitätskosten verursa-
chen (z. B. Verzicht auf solche Infrastrukturprojekte, wel-
che auch in ökonomischer Hinsicht nur von zweifelhaf-
tem Nutzen sind). 

Soweit Naturschutzmaßnahmen zu budgetwirksamen
Kosten führen, ist eine ökonomisch effiziente Ausgestal-
tung unabdingbar, sodass die verfügbaren Mittel in die je-
weils beste Verwendung fließen können. Hierzu ist nach
Einschätzung des Umweltrates eine Umorientierung von
handlungs- zu ergebnisbezogenen Kriterien erforderlich
(vgl. auch SRU 2000, Tz. 1217). Dies betrifft vor allem
auch den Vertragsnaturschutz. Nur eine ergebnisbezogene
Mittelvergabe kann hier sicherstellen, dass die Akteure
vor Ort den jeweils kostengünstigsten Weg zur Errei-
chung der gewünschten Naturschutzziele wählen können. 

Ökonomische Steuerung der Flächennutzung

249. Wie der Umweltrat bereits in seinem Umweltgut-
achten 2000 hervorgehoben hat, stellt die ungebremste
Flächeninanspruchnahme von inzwischen ca. 129 ha pro
Tag eines der dringlichsten umweltpolitischen Probleme
in Deutschland dar. Seither lässt sich hier keine grundsätz-
liche Trendwende erkennen. Die Realisierung der anzu-
strebenden Ziele – Verminderung der Flächeninanspruch-
nahme auf 30 ha pro Tag in 2020 und Nullwachstum in der
langfristigen Sicht (SRU, 2000, Tz. 532) – liegt nach wie
vor in weiter Ferne. Der Umweltrat erneuert deshalb seine
Forderung, die unumgängliche Weiterentwicklung der
einschlägigen planungsrechtlichen Regelungen durch den
Einsatz ökonomischer Instrumente zu flankieren. Für die
dringend gebotene quantitative Begrenzung der Flächen-
inanspruchnahme im Sinne einer Tendenzsteuerung
kommt nach Auffassung des Umweltrates nur ein System
handelbarer Ausweisungsrechte in Betracht. Zur ergän-
zenden Steuerung der konkreten Nutzung ausgewiesener
Flächen empfiehlt der Umweltrat die Einführung eines
Abgabenmodells. Dabei sollte zurückgegriffen werden
auf eine Neuversiegelungsabgabe, die sich an das für
Sachsen-Anhalt entwickelte Modell anlehnt. Um den
erhebungsseitigen Lenkungseffekt der Neuversiegelungs-
abgabe zu unterstützen, sollte ihr Aufkommen zu einer
ökologischen Erweiterung des kommunalen Finanzaus-
gleichs herangezogen werden. Im Rahmen dieser ökolo-
gischen Erweiterung sollte eine separate Nebenschlüssel-
masse gebildet werden, die unabhängig von der
jeweiligen Finanzkraft der Kommunen zur Abgeltung
ökologischer Ausgleichsleistungen verwendet wird. Un-
abhängig von diesen nur mittelfristig umzusetzenden Re-
formvorschlägen empfiehlt der Umweltrat, die aktuell an-
stehende Reform der Grundsteuer zu einem ersten
Einstieg in die ökonomische Steuerung der Flächeninan-
spruchnahme zu nutzen.

Der Umweltrat hält auch eine Neuorientierung im Be-
reich flächenrelevanter Fördersysteme für notwendig.
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Die Wohnungsbauförderung, und hier insbesondere die
Eigenheimförderung, folgt gegenwärtig alleine den in
der Bevölkerung vorhandenen Präferenzstrukturen und
begünstigt flächenintensive Wohnformen. Der Umwelt-
rat empfiehlt deshalb, größere Teile der Programme an
regionale Kriterien des Bedarfs bzw. der Flächenverfüg-
barkeit zu binden und auf bestimmte Flächen bzw. Teil-
räume (z. B. Ballungszentren, Altflächen, Brachflächen)
zu beschränken. Darüber hinaus sollten zulasten der
Wohnungsbauförderung Mittel in den Bereich der Städ-
tebauförderung verlagert werden, um dort die Bestands-
pflege und die Revitalisierung der Innenstädte voranzu-
treiben.

Finanzierung des Naturschutzes

250. Bund und Länder verausgabten im Jahre 2001 ins-
gesamt 591,49 Mio. Euro für den Naturschutz. Eine Er-
weiterung dieses Finanzrahmens kann entweder durch die
Umwidmung vorhandener Mittel oder die Erschließung
zusätzlicher Finanzierungsquellen erfolgen. Besondere
Bedeutung kommt dabei der Abschöpfung latent vorhan-
dener Zahlungsbereitschaften zu. Dies kann über Spen-
den, Eintrittspreise, lokale Abgaben und Einnahmen aus
dem Verkauf von Komplementärgütern erfolgen. Eine zu-
sätzliche Möglichkeit zur Erweiterung der finanziellen
Ressourcen für den Naturschutz besteht in einer entspre-
chenden Änderung der Rahmenbedingungen für private
Finanzierungen. So bilden insbesondere Stiftungen ein
wichtiges Scharnier zwischen privatem Engagement und
öffentlicher Aufgabenerfüllung. In diesem Zusammen-
hang begrüßt der Umweltrat, dass mit dem „Gesetz zur
weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen“ die steu-
erlichen Abzugsmöglichkeiten für Zuwendungen an Stif-
tungen verbessert wurden. Eine weitere Finanzierungs-
quelle können gemeinnützige Umweltlotterien darstellen.
Hier bemängelt der Umweltrat, dass es in einigen Bun-
desländern nach wie vor heftigen Widerstand gegen die
Einrichtung solcher Lotterien gibt. 

Förderung des Naturschutzes durch 
Agrarumweltprogramme

251. Agrarumweltprogramme sind aus Sicht des Um-
weltrates ein adäquates Mittel, Subventionen an ökologi-
sche Leistungen zu knüpfen und so die fehlgeleitete
Subventionspolitik der vergangenen Jahrzehnte zu korri-
gieren. Die derzeitigen Subventionszahlungen an die
Landwirtschaft sollten unter ökologischen Gesichts-
punkten überprüft und gegebenenfalls in entsprechende
Agrarumweltprogramme umverteilt werden. Die Bun-
desregierung sei bei der Umsetzung der Verordnung
(VO(EU) Nr. 1257/1999) davor gewarnt, die Entwick-
lung der Landwirtschaftstruktur lediglich an den Erfor-
dernissen der Wettbewerbsfähigkeit auf den Agrarmärkten
auszurichten und die ökologischen Notwendigkeiten als
residuale Nebenbedingungen anzusehen. Der Umweltrat
weist die Bundesregierung daraufhin, dass die bislang zur
Verfügung gestellten finanziellen Mittel nicht ausreichen,
um eine ökologische Umsteuerung in der land- und
forstwirtschaftlichen Produktion herbeizuführen. Die Ko-
finanzierung wird als großes Hindernis gesehen, auch

ärmere Länder zur Teilnahme an Agrarumweltprogram-
men in einem ausreichenden Maße zu bewegen. Dadurch
ist eine effiziente Mittelverteilung nicht gegeben, da nicht
sichergestellt werden kann, dass Fördergelder in Regio-
nen mit erhöhtem ökologischen Handlungsbedarf fließen.
Um eine effiziente Mittelverwendung in den Ländern zu
begünstigen, kann gegebenenfalls nicht ganz auf den
Zwang zu einer geringen Kofinanzierung durch die Län-
der bzw. nationale Mittel verzichtet werden. Auf jeden
Fall sollte auf EU-Ebene darauf hingewirkt werden, dass
die Ungleichbehandlung der beiden Säulen der Agrarpo-
litik beendet und eine erheblich höhere EU-Kofinanzie-
rung speziell der Agrarumweltmaßnahmen sowie sonsti-
ger Naturschutzmaßnahmen erfolgt. Damit würden auch
die Probleme einer vornehmlich an der Finanzkraft der
Länder orientierten Mittelverteilung im Bundesgebiet ab-
gemildert und der naturschutzfachliche Handlungsbedarf
könnte bei der Mittelverteilung stärker in den Vorder-
grund treten.

Empfehlungen zur Stärkung der naturschutz-
orientierten Maßnahmen im Rahmen der
VO(EG) Nr. 1257/1999 auf der Ebene der EU

252. Die Leitlinie der Bundesregierung bei der Mitge-
staltung der Gemeinsamen Agrarpolitik sollte unter Na-
turschutzgesichtspunkten nicht nur die Stärkung der zwei-
ten Säule der Agrarpolitik sein. Innerhalb dieses Zieles
sollte es insbesondere um eine Verbesserung der Bedin-
gungen der Agrarumweltprogramme und speziell der na-
turschutzorientierten Maßnahmen gehen.

Schritte die zu diesem Ziel hinführen sind 

– erhöhte Flexibilität der EU-Vorgaben hinsichtlich ei-
ner schnelleren Beseitigung von Programmfehlern
und Anpassung der Maßnahmen an örtliche Gegeben-
heiten;

– Ermöglichung von EU-kofinanzierten Ausgleichszah-
lungen für hoheitlicheAuflagen in allen Schutzgebiets-
typen. Dabei muss allerdings gewährleistet werden,
dass nicht der Erhalt des Staus quo oder die gute fach-
liche Praxis gefördert werden; 

– Anhebung des Höchstbetrages von solchen Aus-
gleichszahlungen nach VO(EG) Nr. 1257/1999, Arti-
kel 16, um die Benachteiligung gegenüber freiwilligen
Maßnahmen aufzuheben; Anhebung der Höchstbe-
träge für besondere Naturschutzmaßnahmen, nach Ar-
tikel 22 bis 24, um einen kostendeckenden Ausgleich
zu ermöglichen;

– Kofinanzierung der Naturschutzberatung;

– Aufhebung des Ausschlusses von Nicht-Landwirten
bei der Förderung der Agrarumweltmaßnahmen;

– Einführung der Möglichkeit einer pauschalen Anrech-
nung eines Anteils an Landschaftsstrukturelementen
zwischen 10 und 20 % der Förderfläche bei Agrarum-
weltmaßnahmen („Bayerisches Modell“);

– Lockerung des Jährlichkeitsprinzips des EAGFL Abt.
Garantie für Agrarumweltmaßnahmen;
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– Die Anforderung der EU, die Einhaltung der guten fach-
lichen Praxis in Betrieben zu prüfen, die an Agrarum-
weltmaßnahmen gemäß VO(EG) Nr. 1257/1999 teil-
nehmen, kann dazu führen, dass in solchen Betrieben
die behördliche Kontrolldichte höher liegt als im
Durchschnitt aller Betriebe. Landwirte, die freiwillig
Umweltleistungen erbringen, sollten jedoch nicht an-
ders behandelt werden als Nicht-Teilnehmer. Stich-
probenartige Kontrollen der guten fachlichen Praxis
sollten daher in allen landwirtschaftlichen Betrieben
gleichermaßen durchgeführt und die Ergebnisse doku-
mentiert werden;

– Auswertung der Evaluierungsergebnisse der Länder in
Richtung auf die Differenzierung der Maßnahmen hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit; parallel dazu sollten For-
schungsanstrengungen indiesemBereichunternommen
werden. Im nächsten Schritt sollten sich Vereinfachun-
gen der Vorschriften zur Evaluierung ergeben. Bei der
Fortschreibung der Vorgaben zur Evaluierung sollten
außerdem die derzeitigen Schwierigkeiten der Länder
berücksichtigt werden.

Empfehlungen zur Stärkung der naturschutz-
orientierten Maßnahmen im Rahmen der
VO(EG) Nr. 1257/1999 auf der Ebene des 
Bundes und der Länder

253.
– Nutzung kurzfristiger Möglichkeiten zur Verbesse-

rung der Fördermöglichkeiten für den Naturschutz
durch eine verstärkte Förderung multifunktionaler
Maßnahmen im Rahmen der GAK; dabei sollten die
Ziele des engeren Naturschutzes mit solchen des
Schutzes abiotischer Naturgüter und der Agrarstruk-
turförderung verbunden werden; Klärung der verfas-
sungsrechtlichen Zulässigkeit der Förderung von Na-
turschutzmaßnahmen in der GAK; Bindung der
Kofinanzierung allgemeiner Extensivierungsmaßnah-
men durch die GAK an einen Handlungsbedarf unter
Umweltgesichtspunkten; keine Förderung von Maß-
nahmen der guten fachlichen Praxis.

– Verstärkung des Prinzips einer gemeinsamen Program-
mierung der Agrarumweltprogramme aber auch an-
derer Maßnahmen nach VO(EG) Nr. 1257/1999 durch
die Umwelt- und Landwirtschaftverwaltungen; dabei
sollte das Prinzip der Bindung der Mittel an einen
erhöh-ten Handlungsbedarf unter Umweltgesichts-
punkten (z. B. bezogen auf Standorttypen) sowie einer
vergleichbaren Prämiengestaltung für einfache Exten-
sivierungsmaßnahmen und Naturschutzmaßnahmen
verfolgt werden. Flächendeckend sollten lediglich
Maßnahmen wie ökologischer Landbau, der Verzicht
auf Mineraldünger oder chemischen Pflanzenschutz
oder die Anreicherung der Flur mit Landschafts-
strukturen angeboten werden. Multifunktionale Land-
schaftsstrukturen sollten Mindestanforderungen hin-
sichtlich ihrer Ausgestaltung entsprechen (z. B. Min-
destbreite). Flächen- bzw. standortspezifisch sollten
Maßnahmen in Gebieten mit gefährdetem Grundwas-
ser, in Randbereichen der Oberflächengewässer, Ge-
bieten mit hohem Biotopentwicklungspotenzial, in

schutzwürdigen Biotopen sowie in Gebieten, deren
Offenhaltung für die Erholung oder Aufrechterhaltung
von klimatischen Funktionen notwendig oder wün-
schenswert ist, angeboten werden.

– Wahrnehmung einer stärker aktiv moderierenden
Rolle des Bundes im Bereich der Naturschutzpro-
gramme. Damit kann eine Angleichung der Finan-
zierungsbedingungen in den Bundesländern (z. B.
max. Prämienhöhen pro ha geförderter Fläche an-
gleichen) angestrebt werden.

– Vereinfachung der Handhabung von Kontrollen und
der Berichtspflichten (nach InVeKoS) vor allem durch
verstärkten EDV-Einsatz einschließlich GIS und auto-
matisierter Auswertung von Fernerkundungsdaten.
Der Aufbau und die Weiterentwicklung solcher Sys-
teme und Datenbanken lohnt sich für die Bundeslän-
der allerdings nur, wenn eine gewisse Planungssicher-
heit hinsichtlich einer längerfristigen Weiterführung
der Förderung in dieser Form gegeben ist. 

– Förderung und Institutionalisierung einer naturschutz-
fachlichen Beratung; Nutzung von Möglichkeiten der
Auslagerung der Beratung in eigenständige Institu-
tionen.

Eine integrierte ländliche Entwicklung erfordert lokale
Moderatoren mit naturschutzfachlichen Kenntnissen, die
Landwirte qualifiziert beraten und als Ansprechpartner
zwischen Bürgern, Kommunen, Naturschutzverbänden,
Landwirten und Verwaltung vermitteln können. 

Honorierung ökologischer Leistungen der
Landwirtschaft

254. Der Umweltrat hat bereits in seinem Sondergutach-
ten 1996 hervorgehoben, dass eine nach traditionellem
Muster handlungsorientierte Honorierungsstrategie für
ökologische Leistungen der Landwirtschaft ineffizient ist
und stattdessen für eine ergebnisorientierte Honorierungs-
strategie plädiert. Als besonders vielversprechender An-
satz für eine ergebnisorientierte Honorierungsstrategie gilt
nach Auffassung des Umweltrates ein Ökopunktemodell,
wie es in Pilotprojekten bereits erprobt wurde (z. B.
MEKA). Problematisch bei den bisherigen Ökopunkte-
modellen ist jedoch, dass ein großer Teil der verfügbaren
Fördermittel bei den Leistungserstellern als Rentenein-
kommen anfällt, sodass beträchtliche Mitnahmeeffekte
bzw. Überkompensationen entstehen. Bei einem gegebe-
nen Finanzierungsbudget werden hierdurch die Möglich-
keiten einer ökologischen Leistungshonorierung und da-
mit das insgesamt realisierbare Leistungsergebnis
eingeschränkt. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass
nach EU-Vorgaben nur 80 % des an die Leistungsersteller
gezahlten Honorierungsbetrages der Abdeckung von Zu-
satzkosten oder Mindererträgen und nur 20 % des Ho-
norierungsbetrages als echtes Zusatzeinkommen mit An-
reizcharakter dienen darf. Der Umweltrat empfiehlt
deshalb eine ergebnisorientierte Leistungshonorierung der
Landwirtschaft auf Basis eines Ökopunktesystems mit ei-
nem speziellen Bieterverfahren, das es ermöglicht, einen
Teil der Renteneinkommen abzuschöpfen. Dem Umwelt-
rat ist bewusst, dass vor der flächendeckenden Einführung
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eines solchen Modells noch zahlreiche Detailfragen zu
klären und Erfahrungen zu sammeln sind. Da jedoch
durch die teilweise Abschöpfung der Renteneinkommen,
je nach konkreten Produktions- und Kostenbedingungen
bei gegebenem Finanzierungsbudget, eine erhebliche
Steigerung der geförderten ökologischen Leistungser-
stellung erzielt werden kann, empfiehlt der Umweltrat
eine zügige Erprobung im Rahmen von Pilotprojekten.

5.2 Planungs- und ordnungsrechtliche 
Instrumente des Naturschutzes 

255. Der Umweltrat hat in der Vergangenheit immer
wieder auf die Defizite bei der Ausgestaltung und An-
wendung der Instrumente der planerischen und rechtli-
chen Steuerung im Naturschutz hingewiesen und die
dringende Reformbedürftigkeit insbesondere der Instru-
mente der Landschaftsplanung, der Eingriffsregelung
und des Gebiets- und Artenschutzes angemahnt. Ihren
gesetzlichen Zielauftrag verfehlen diese Instrumente
aufgrund unzureichender Ausgestaltung und erheblicher
Vollzugsdefizite deutlich (SRU, 2000; SRU, 1996a und
b; SRU, 1987; SRU, 1985). Es besteht nach wie vor drin-
gender Regelungs- und Reformbedarf, der durch neue
rechtliche Vorgaben auf europäischer Ebene nochmals
verschärft wird: Hierzu zählen vor allem die EG-Richt-
linie über die strategische Umweltprüfung für Pläne und
Programme und die EG-Wasserrahmenrichtlinie, die er-
hebliche Neuerungen für das deutsche Planungsrecht
mit sich bringen. Reformbedarf ergibt sich auch durch
die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (vgl.
SRU, 2002, Kapitel 3.2.4). Im Hinblick auf diese Rechts-
entwicklungen erscheint dem Umweltrat eine erneute,
aktualisierte Bewertung der praktischen Wirksamkeit
und Reformbedürftigkeit des Instrumentariums der
rechtlichen und planerischen Steuerung erforderlich.
Dabei geht es in den folgenden Ausführungen auch um
die mögliche Kompatibilität von seit langem bestehen-
den Instrumenten wie der Landschaftsplanung mit neuen
bzw. geplanten Instrumenten wie der Strategischen
Umweltprüfung und der Wasserrahmenrichtlinie. Im
Folgenden werden dazu die planerischen und ordnungs-
rechtlichen Instrumente des Naturschutzes näher be-
trachtet.

5.2.1 Räumliche Gesamtplanung
256. Dem System der hierarchischen Gesamtplanung
durch Bundesraumordnung, Landes-, Regional- und Bau-
leitplanung sind zweifellos erhebliche Erfolge bei der
Raumentwicklung, insbesondere bei der Entwicklung 
einer räumlich ausgewogenen Infrastruktur und bei der
Abschwächung von Wohlstandsdisparitäten zwischen den
Regionen zu verdanken. Allerdings ist auch zu beobach-
ten, dass gerade die Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege vielfach nicht in ausreichendem Maße
planerisch erfasst und abgesichert worden sind. Die im-
mer noch zunehmende Suburbanisierung hat die Raum-
planung bisher ebenso wenig aufhalten können wie die 
rapide fortschreitende Flächenversiegelung. 

5.2.1.1 Bundesraumordnung und 
Landesplanung

257. Die Aufgabe der Bundesraumordnung beinhaltet
nach dem Raumordnungsgesetz (§ 18 Abs. 1 ROG) ins-
besondere die Entwicklung von Leitbildern „der räumli-
chen Entwicklung des Bundesgebiets“. Dabei müssen
auch über die Länder hinausgreifende Zusammenhänge
„als Grundlage für die Abstimmung raumbedeutsamer
Planungen und Maßnahmen des Bundes und der Europä-
ischen Gemeinschaft“ berücksichtigt werden. Ziel der
Raumordnung ist es nach § 1 Abs. 1 ROG, „den Gesamt-
raum der Bundesrepublik und seine Teilräume durch 
zusammenfassende, übergeordnete Raumordnungspläne
und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und
Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern“.
Leitvorstellung ist dabei eine nachhaltige Raumentwick-
lung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an
den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Ein-
klang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausge-
wogenen Ordnung führt (§ 1 Abs. 2 ROG). Die raumpla-
nerische Umsetzung dieser Ziele erfolgt durch die
Raumordnungspläne des Bundes und der Länder. Für die
Landesraumordnung haben die Länder in ihren Landes-
planungsgesetzen gemäß § 6 ROG eigene Rechtsgrundla-
gen geschaffen.

258. Innerhalb des Raum- und Fachplanungsrechts
kommt der Bundesraumordnungs- und Landesplanung
eine umfassende Koordinierungs- und Vorabwägungs-
funktion im Hinblick auf die überörtlichen Belange der
Flächennutzung zu. Dies gilt zum einen materiellrechtlich
dadurch, dass die jeweiligen raumbedeutsamen Fachpla-
nungen und die kommunale Bauleitplanung die verbind-
lichen Ziele der Raumordnung zu beachten haben. Zum
anderen wird die Koordinierung verfahrensrechtlich
durch das besondere Raumordnungsverfahren gewähr-
leistet, in dem raumbedeutsame Planungen untereinander
und mit den Vorgaben der Raumordnung abzustimmen
sind. Soll von den Zielen abgewichen werden, ist dies 
nur nach einem besonderen Zielabweichungsverfahren
(§ 11 ROG) zulässig. Bei der Aufstellung der Raumord-
nungs- und Landespläne hat die Raumordnung ihrerseits
die sektoralen Belange der Fachplanungen abwägend zu
berücksichtigen und zu einem Ausgleich zu bringen. Auf
diese Weise ergibt sich eine (auch) horizontale Wechsel-
wirkung zwischen der raumbezogenen Fachplanung und
der Gesamtplanung. Insoweit ist es für den Naturschutz
von größter Bedeutung, dass seine raumbedeutsamen Vo-
raussetzungen möglichst frühzeitig und umfassend in die
Raumordnung und den gesamtplanerischen Koordinie-
rungsprozess mit einfließen. Das gilt selbstverständlich
nicht nur für die überörtliche Ebene der Bundesraumord-
nung und Landesplanung, sondern auch für die regionale
und lokale Ebene der Regional- und Bauleitplanung
(Tz. 261 ff.). 

259. Die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden in der Raumplanung des Bundes
und der Länder allerdings vielfach noch nicht hinreichend
berücksichtigt oder – soweit sie in die Planung eingehen –
gegenüber den Fachplanungen und nachgeordneten
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Raumplanungen nicht ausreichend durchgesetzt. Für die
schwache Position des Naturschutzes in der Bundes- und
Landesplanung sind vor allem folgende Gründe zu nen-
nen:

– Der im Raumordnungsgesetz (ROG) und im Euro-
päischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) als
übergeordnetes Leitbild verankerte Nachhaltigkeits-
grundsatz ist nicht ausreichend präzisiert, um als 
Zielvorstellung für die räumliche Entwicklung, als
Maßstab für die Entscheidung von Raumnutzungskon-
flikten und als Messlatte für die Förderungswürdigkeit
von Aktivitäten und Konzepten und die Beurteilung
des Erfolges der Raumordnungspolitik zu dienen. 

– Auch sonst fehlt es in der Raumordnung immer noch
an qualifizierten und quantifizierten Zielsetzungen für
Naturschutz und Landschaftspflege. Die überwiegend
sehr abstrakten Zielsetzungen haben in der Abwägung
und gegenüber gegenläufigen Raumnutzungsansprü-
chen kaum mehr als Appellcharakter. Solche vagen
Ziele reichen nicht aus, um dem Naturschutz gegen-
über anderen Belangen der Bodennutzung ausrei-
chend zur Geltung zu verhelfen.

– Im konkreten Konflikt mit sektoralen Fachplanungen
fehlt bei den Trägern der Landesplanung häufig der
politische Wille zur Durchsetzung der Naturschutz-
ziele gegen die konfligierenden wirtschaftlichen In-
teressen. Vor allem der verstärkte regionale Standort-
wettbewerb trägt dazu bei, dass der wirtschaftlichen
Entwicklung der Vorrang vor dem Schutz von Natur
und Landschaft eingeräumt wird. Im Ergebnis be-
schränkt sich die Landesplanung deshalb häufig nur
auf eine additive Zusammenfassung der Ziele der
Fachplanungen (vgl. auch ERBGUTH, 1999).

Empfehlungen

260. Der Umweltrat empfiehlt erneut (vgl. SRU, 1996,
Tz. 72 f.) die Stärkung der Bundesraumordnung, um den
nationalen Interessen an einer nachhaltigen Entwicklung
des Raumes ausreichenden Einfluss zu verschaffen. Die-
ses ist sowohl zur Integration nationaler raumordneri-
scher Belange in die europäische Raumordnungspolitik
als auch zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwick-
lung vor dem Hintergrund der Tendenzen zur Regionali-
sierung und des regionalen Standortwettbewerbes not-
wendig (z. B. stärkerer Einfluss der Bundesraumordnung
auf die Bundesverkehrswegeplanung). Ein wichtiger
Schritt auf diesem Weg ist die Präzisierung des überge-
ordneten Nachhaltigkeitsgrundsatzes, um konkretere und
verbindlichere Leitvorstellungen für die untergeordneten
Ebenen bereitzustellen. Auf Bundesebene sollte außer-
dem stärker von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wer-
den, die Vergabe von Bundesmitteln, z. B. im Rahmen der
Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz,
an raumordnerische Vorgaben zu knüpfen. Auch um den
auf eine Integration der Belange abzielenden Vorstellun-
gen der EU-Strukturpolitik gerecht zu werden, sollten
Fördermittel generell auf der Grundlage der raumordneri-
schen Zielvorstellungen vergeben werden. 

5.2.1.2 Regionalplanung
261. Die Regionalplanung kann als Bindeglied zwi-
schen der Landesplanung und der gemeindlichen Ge-
samtplanung bezeichnet werden. Als teilraumbezogene
regionale Stufe der Landesplanung kommt ihr die Auf-
gabe einer vorausschauenden, zusammenfassenden und
überfachlichen Planung für die siedlungsstrukturelle Ent-
wicklung der jeweiligen Region auf längere Sicht zu. Da-
bei soll sie die Leitbilder und Raumgliederungen der 
verschiedenen Fachplanungen zu einem gemeinsamen 
regionalplanerischen Leitbild verknüpfen. In der fachwis-
senschaftlichen Debatte wird zunehmend eine Beschrän-
kung der Regionalplanung auf einige wenige Kernaufga-
ben gefordert, in denen Steuerungsleistungen derzeit
möglich sind. Als solche Kernaufgaben werden die Ent-
wicklung und Umsetzung von Zielen zur regionalen Sied-
lungsstruktur, zur regionalen Freiraumstruktur und zur re-
gionalen Infrastruktur genannt (DRESSLER et al., 2000; 
KISTENMACHER et al., 2001).

Dieser Vorschlag, die Regionalplanung auf ihre Kern-
kompetenzen zu beschränken, ist allerdings zu Recht um-
stritten: eine derartige Beschränkung der Aufgabenfelder
birgt grundsätzlich die Gefahr, dass wenig durchset-
zungsfähige Belange – darunter insbesondere auch der
Naturschutz und die Landschaftspflege – nicht mehr 
angemessen berücksichtigt werden und aufgrund einer
mangelnden Integration Vorentscheidungen zugunsten
gegenläufiger Belange getroffen werden, die sich in den
nachfolgenden Planungsstufen und der örtlichen Flächen-
politik fortsetzen. Der Umweltrat ist deshalb der Auffas-
sung, dass die breite Aufgabenkompetenz der Raumord-
nung erhalten werden muss. Hinzu kommt, dass der
Bedarf nach gesamträumlicher Koordinierung angesichts
zunehmender Dezentralisierungsbestrebungen steigt. 

Defizite bei der Integration von Naturschutzbelangen

262. Die Integration von Naturschutzbelangen in die Re-
gionalplanung ist nach wie vor in den Ländern nicht be-
friedigend gelöst. Zwar werden zunehmend auch Leitbilder
bzw. Leitlinien einer angestrebten Landschaftsentwicklung
in der Region formuliert, die Naturschutzbelange werden
jedoch zu wenig berücksichtigt und entsprechende planeri-
sche Festsetzungen nicht in ausreichendem Maße vorge-
nommen (von DRESSLER et al., 2000, S. 99 f.). 

So ist in der Regionalplanung die Ausweisung und Aus-
gestaltung von Vorranggebieten nach § 7 Abs. 4 Nr. 1
ROG für Natur und Landschaft defizitär. Aus Sicht des
Naturschutzes kommt der gesetzlichen Möglichkeit, sol-
che Vorranggebiete für den Naturschutz auszuweisen,
eine zentrale Bedeutung zu (vgl. auch KISTENMACHER
et al., 1993). Nur auf Basis einer solchen genauen Dar-
stellung der zu schützenden Naturentitäten und einer prä-
zisen Begründung der Vorranggebietsfestlegung kann
sich diese Festlegung später gegen konkurrierende Be-
lange bzw. Fachplanungen behaupten. Zur Absicherung
der Vorranggebiete ist es zudem erforderlich, wichtige
Schutzziele im Regionalplan gleichsam als Ziele der
Raumordnung gemäß § 7 Abs. 2 Satz 3 ROG festzusetzen,
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damit sie ein Mindestmaß an rechtlicher Verbindlichkeit
gegenüber der kommunalen Bauleitplanung und projekt-
bezogenen Fachplanungen erlangen. Allerdings wird
auch auf die Festlegung solcher verbindlicher Natur-
schutzziele häufig verzichtet. Die bislang weit verbreitete
Praxis der Regionalplanung, lediglich rechtlich bereits
gesicherte Schutzgebiete als Vorranggebiete aufzu-
nehmen, wird den Erfordernissen eines den Zielen des 
§ 1 BnatSchG n. F. verpflichteten Naturschutzes keines-
falls gerecht. Ein positives Beispiel stellt insoweit Nie-
dersachsen dar, das in seinem Landesraumordnungspro-
gramm eindeutige Kriterien für die Ausweisung von
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten vorgegeben hat
(von DRESSLER et al., 2000, S. 98 ff.).

263. Eine weitere Aufgabe der Regionalplanung im 
Bereich des Naturschutzes liegt darin, in Abstimmung mit
der Siedlungsentwicklung Freiräume für Natur- und Land-
schaft zu sichern und zu entwickeln (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).
Nach einem Beschluss der Ministerkonferenz für Raum-
ordnung sollen dazu „vor allem in verdichteten Räumen
geeignete Koordinations- und Sicherungsinstrumente wie
regionale Grünzüge und Grünzäsuren mit Vorrangqualität
für den Aufbau eines bis in die Siedlungen hineinreichen-
den regionalen Freiraumverbundes konsequent ange-
wandt werden“ (MKRO, 1996). Darüber hinaus sollen in
verstädterten Gebieten Grünräume und Grünzüge mit Be-
deutung für Erholung und Freizeit in besonderem Maße in
ein ökologisches Verbundsystem einbezogen werden (von
DRESSLER et al., 2000, S. 106 f.). Dies greift auch § 2
Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG n. F. auf, wonach im besiedelten
Bereich noch vorhandene Naturbestände wie Wälder,
Hecken, Wegraine, Saumbiotope, Bachläufe, Weiher so-
wie sonstige ökologisch bedeutsame Kleinstrukturen zu
erhalten und zu entwickeln sind.

264. Für Freiräume, die in ihren ökologischen, sozialen
und ökonomischen Funktionen erheblich geschädigt oder
beeinträchtigt sind, wie Gebiete im Umland vieler Groß-
städte, sollten Sanierungs- und Entwicklungsgebiete
(gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 c ROG) ausgewiesen werden.
Diese Ausweisungen sind aber ihrerseits nur wirksam,
wenn sie durch möglichst detaillierte Handlungskonzepte
ergänzt werden, die fachplanerische, regionalwirtschaftli-
che und förderpolitische Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen festlegen und koordinieren (MKRO, 1996).
Obwohl in der Praxis für viele der in Regionalplänen aus-
gewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete aus natur-
schutzfachlicher Sicht ein Entwicklungserfordernis be-
steht, wird dies in der Regionalplanung meist nicht
besonders betont (von DRESSLER et al., 2000, S. 109).
Eine verstärkte Ausweisung von Entwicklungsflächen
einschließlich konkreter Sanierungs- und Entwicklungs-
programme für Natur und Landschaft erscheint im Übri-
gen auch im Hinblick auf den durch die Eingriffsregelung
geschaffenen Kompensationsflächenbedarf sinnvoll und
geboten. Durch dieses Instrument und die Möglichkeit der
planexternen Kompensation können die im Rahmen der
gemeindlichen Bauleitplanung entstehenden Kompensa-
tionspflichten gezielt für eine Flächenentwicklung einge-
setzt werden (vgl. z. B. MÜLLER-PFANNENSTIEL und
RÖßLING, 2000; RÖßLING, 1999).

265. Als eine wesentliche Ursache für die unzurei-
chende Integration der Naturschutzbelange in die Regio-
nalplanung ist immer wieder die mangelhafte methodi-
sche Kompatibilität der Landschaftsplanung kritisiert
worden. Die Darstellungen und Zielbestimmungen der
Landschaftsplanung seien schon aus methodischen und
formalen Gründen häufig für die Regionalplanung nicht
brauchbar. Diese Kritik hat bereits zu einer stärkeren Aus-
richtung der Landschaftsrahmenplanung auf die Bedürf-
nisse der Regionalplanung geführt. Der neue § 14 Abs. 1
Satz 2 BNatSchG n. F. fordert nun auch ausdrücklich,
dass auf die Verwendbarkeit der Landschaftsplanung für
die Raumordnungspläne und die Bebauungspläne Rück-
sicht zu nehmen ist. Auch in allen neueren Arbeitshilfen, 
Modellplanungen und Richtlinien bzw. Erlassen zur
Landschaftsrahmenplanung wird die Verwertbarkeit der
Darstellungen des Landschaftsrahmenplans für die Re-
gionalplanung behandelt (von DRESSLER et al., 2000,
S. 95). Von den Landesministerien einiger Bundesländer
werden gegenwärtig einheitliche Anleitungen zur Dar-
stellung der Naturschutzbelange in der Regionalplanung
erarbeitet, die dem neuesten methodischen Stand entspre-
chen werden. Diese Anleitungen werden zumindest bei
der Darstellung großer Teile ihrer Planaussagen auf die
länderspezifischen regionalplanerischen Darstellungska-
tegorien ausgerichtet (von DRESSLER et al., 2000, S. 95).
Endgültige Aussagen über die Wirksamkeit dieser
Bemühungen sind allerdings noch nicht möglich, da der
eigentliche Integrationsprozess durch die Regionalpla-
nung in allen untersuchten Fällen noch nicht abgeschlos-
sen ist. Inwieweit durch die methodischen Anleitungen
die Integration der Landschaftsplanung in die Regional-
planung verbessert werden kann, bleibt noch abzuwarten.
Der bisherige Verlauf der Arbeiten an diesen methodischen
Anleitungen hat unter anderem gezeigt, dass in den Län-
dern noch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber be-
stehen, auf welche Weise die Landschaftsplanung in die
Regionalplanung integriert werden soll (von DRESSLER
et al., 2000, S. 95). 

Fördergebietskulissen

266. Auch ein sinnvoller Einsatz von Fördermitteln für den
Naturschutz setzt ein planerisches Entwicklungskonzept vo-
raus. Angesichts eines Fördervolumens für Agrarumwelt-
programme von inzwischen insgesamt ca. 700 Mio. Euro
pro Jahr im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 (davon
ca. 16 % für naturschutzorientierte Agrarumweltmaßnah-
men, OSTERBURG, 2001, Tab. 10 und 11) und einer ge-
förderten Fläche von 27 % der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche (4,7 Mio. ha) im Jahr 1999 (LOTZ, 2001b) sollte
einer Berücksichtigung und räumlichen Steuerung sol-
cher Programme sowohl in der Landschaftsrahmenpla-
nung als auch in der Regionalplanung eine wachsende Be-
deutung zukommen (vgl. auch SRU, 1994, Tz. 924; SRU,
1996, Tz. 155). In vielen Bundesländern, beispielsweise
in Niedersachsen, aber auch in Nordrhein-Westfalen und
Hessen (von DRESSLER et al., 2000, S. 114 ff.), ist 
jedoch der umgekehrte Prozess zu beobachten. „Pro-
grammflächen“ werden dort in Regionalplänen berück-
sichtigt und dienen als Kriterium für die Ausweisung von
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Vorrang- und Vorsorgegebieten. Eine konzeptionelle
Steuerung der Fördermittelvergabe durch Gebietsauswei-
sungen der Regionalplanung ist hingegen in keinem Bun-
desland feststellbar. In Zukunft sollten nach Ansicht des
Umweltrates regionalplanerische Vorgaben in Form von
Gebietskulissen der Lenkung und dem effizienten Einsatz
von Fördermitteln insbesondere der Agrarstrukturmittel
(vgl. Tz. 224 ff.) dienen.

Zusammenfassung und Empfehlungen 

267. Mit Blick auf die Planungspraxis konstatiert der
Umweltrat, dass der Naturschutz auf der – gerade für die
Freiraumentwicklung vielfach entscheidenden – Ebene
der Regionalplanung nach wie vor nicht annähernd aus-
reichende Berücksichtigung findet. Ein eher formaler
Grund dafür lag bisher darin, dass die Belange des Natur-
schutzes im Landschaftsprogramm und insbesondere im
Landschaftsrahmenplan mit einer eigenen, für die Regio-
nalplanung wenig anknüpfungsfähigen Plansprache dar-
gestellt wurden. Insofern ist es wichtig, dass die Arbeiten
an einer kompatiblen Methodik in der Landschaftspla-
nung rasch zum Abschluss gebracht werden. Allein das
wird aber nicht genügen, um den Belangen des Natur-
schutzes in der Regionalplanung zu mehr Geltung zu ver-
helfen. Dieses setzt vielmehr voraus, dass der Regional-
planung in den Landesplanungsgesetzen wesentlich
konkretere und striktere Zielvorgaben bezüglich Natur-
schutz und Landschaftspflege gemacht werden. Unerläss-
lich ist auch eine Pflicht zur umfassenden Darstellung der
Naturschutzbelange im Regionalplan und eine natur-
schutzspezifische Planbegründungspflicht. 

Zudem sollten die Träger der Regionalplanung noch viel
stärker dazu veranlasst werden, konkrete Schutzziele für
den Natur- und Landschaftsschutz schon im Regional-
plan als verbindliche Raumordnungsziele festzulegen.
Vorranggebiete sollten auf der Grundlage der planeri-
schen Gesamtabwägung überall dort festgelegt werden,
wo es nach Abwägung aller relevanten raumplanerischen
Belange sinnvoll erscheint und nicht nur auf Flächen, die
bereits dem gesetzlichen Gebietsschutz unterstehen. Um
die planerische Abwägung zu einer einheitlichen, sach-
gerechten Vorranggebietsausweisung anzuleiten, sollten
die Landesgesetzgeber bzw. die Landesministerien der
Regionalplanung rasch breit angelegte, eindeutige Kri-
terien an die Hand geben, so wie es ansatzweise schon
im niedersächsischen Landesraumordnungsprogramm
geschehen ist. Zur Sicherung von Freiräumen in verdich-
teten Räumen sollten die Träger der Regionalplanung
vermehrt auf geeignete Koordinations- und Sicherungs-
instrumente wie regionale Grünzüge und Grünzäsuren
zurückgreifen. In geschädigten oder entwicklungsfähi-
gen, zur Kompensation von Eingriffen im Sinne der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung geeigneten
Räumen sollten nicht nur Sanierungs- und Entwick-
lungsgebiete ausgewiesen, sondern zugleich auch die
konkreten Entwicklungsmaßnahmen bestimmt werden,
deren Ausführung sodann im Rahmen der Eingriffskom-
pensation den jeweils Verantwortlichen aufgegeben wer-
den kann. Die umfassende, gesamtplanerisch abgewo-

gene und detaillierte Festlegung der (räumlichen)
Schutzziele von Natur- und Landschaftsschutz im Regio-
nalplan ist schließlich auch eine unabdingbare Voraus-
setzung für den sachgerechten und effizienten Einsatz
von Fördermitteln zur umweltverträglichen Entwicklung
des ländlichen Raumes. 

5.2.2 Landschaftsplanung
268. Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Be-
lange von Naturschutz und Landschaftspflege für die
raumplanerische Abwägung vorzubereiten. Sie dient des
Weiteren auch der Integration von Umweltbelangen in die
Fachplanungen und Verwaltungsverfahren, deren Ent-
scheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungs-
raum auswirken könnten (§ 13 Abs. 1 BNatSchG n. F.).

Von ihrem gesetzlichen Auftrag und dem entwickelten
Methodeninstrumentarium her ist die Landschaftspla-
nung in der Lage, die Entscheidungsgrundlage für die
Entwicklung des Naturhaushaltes und der einzelnen Na-
turgüter transparent darzulegen, Zielprioritäten abzuleiten
und damit als Abwägungsgrundlage zu fungieren, Partizi-
pationsspielräume aufzuzeigen sowie Kenntnis und Wert-
schätzung der lokalen Natur und Landschaft bei der Be-
völkerung zu stärken. 

Eine besondere Bedeutung erhält die Landschaftsplanung
auch bei der Umsetzung der UVP-II-Richtlinie (s. Ab-
schnitt 5.2.3.1; SRU, 2002, Tz. 319 ff.), der Richtlinie
über die strategische Umweltprüfung (SUP-Richtlinie, 
s. Abschnitt 5.2.3.3) und der Wasserrahmenrichtlinie (Ab-
schnitt 5.2.3.2). Diese neuen Planungsinstrumente des
EG-Umweltrechts bauen sämtlich auf einer umfassenden
Erfassung und Bewertung der Natur- und Landschaftsgü-
ter auf. Hierfür liefert die Landschaftsplanung zentrale In-
formations- und Bewertungsgrundlagen. Die vom neuen
UVP-Gesetz geforderte standortbezogene Vorprüfung
(Screening) ist z. B. nur auf der Basis einer Landschafts-
planung, die ausreichende Darstellungen zu den Werten
und Empfindlichkeiten potenziell betroffener Naturgüter
vorhält, überhaupt mit vertretbarem Aufwand zu leisten.
Auch die Wasserrahmenrichtlinie und die SUP-Richtlinie
fordern Darstellungen zum gesamten Naturhaushalt, die
in qualifizierten Landschaftsplanungen vorliegen. Für
alle diese auf einer umfassenden Erfassung der Umwelt-
belange beruhenden Planungsinstrumente bietet die
Landschaftsplanung eine gebündelte Daten- und Bewer-
tungsgrundlage. Auch die mit der Novellierung des Bun-
desnaturschutzgesetzes eingeführten Regelungen zum
Biotopverbund und zur guten fachlichen Praxis bedürfen
einer solchen Grundlage. Die Landschaftsplanung steht
insofern vor der Herausforderung, die für die Anwendung
der genannten Instrumente jeweils erforderlichen Daten
und Grundlagen anzubieten. Vor diesem Hintergrund ist
die grundlegende Überarbeitung und Weiterentwicklung
der rechtlichen Vorgaben zur Landschaftsplanung durch
die Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes und ins-
besondere die Verankerung einer (fast) flächendeckenden
Aufstellungspflicht (s. SRU, 2002, Tz. 706 f.) sehr zu be-
grüßen.
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Defizite in der Landschaftsplanung

269. Durch die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes
ist zwar die rechtliche Basis der Landschaftsplanung er-
heblich verbessert worden (siehe auch SRU, 2002,
Tz. 706). Dennoch werden damit die Umsetzungspro-
bleme nicht behoben sein. Abgesehen von der fehlenden
Flächendeckung wirkt sich vor allem negativ aus,

– dass die Landschaftsplanung nur unzureichend mit
der räumlichen Gesamtplanung verknüpft ist (vgl.
Abschn. 5.2.1);

– dass die Landschaftsplanung, sofern sie nicht in kon-
krete, verbindliche Festsetzungen der räumlichen 
Gesamtplanung Eingang findet, aufgrund des fehlen-
den Umsetzungsbezuges, fehlender Umsetzungsbera-
tung und ungenügender Partizipationsmöglichkeiten
nur in geringem Maße verwirklicht wird (vgl. zur
kommunalen Landschaftsplanung: REINKE, 2002;
MÖNNECKE, 2000; zur Landschaftsrahmenplanung:
von DRESSLER et al., 2000) und

– dass die Landschaftsplanung aufgrund mangelnder 
finanzieller oder personeller Ressourcen vielfach nicht
ausreichend qualifiziert durchgeführt wird und dass
aufgrund der Qualitätsmängel die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege nur unzureichend
in die räumliche Gesamtplanung integriert werden
(vgl. zur kommunalen Landschaftsplanung: REINKE,
2002; GRUEHN und KENNEWEG, 1998; zur Land-
schaftsrahmenplanung: von DRESSLER et al., 2000).

Die genannten Qualitäts- und Wirkungsmängel sind unter
anderem darauf zurückzuführen, dass in den Ländern
überwiegend keine gesetzlichen Qualitätsanforderungen
existieren (MÖNNECKE, 2000). Lediglich die Natur-
schutzgesetze von Brandenburg, Niedersachsen und 
Bayern enthalten konkrete Anforderungen an die Inhalte
der Landschaftsplanung.

270. Ein grundlegendes Problem bei der Umsetzung der
Landschaftsplanung liegt im Geldmangel. Aufgrund der
Finanzknappheit bei den Kommunen werden die in der
Landschaftsplanung vorgesehenen Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen zunehmend ausschließlich über
die naturschutzrechtliche Eingriffskompensation umge-
setzt (vgl. Deutscher Bundestag, 2000, S. 69). Diese Pra-
xis führt dazu, dass die Landschaftsplanung von einem In-
strument zur Erhaltung, Verbesserung und Entwicklung
von Natur und Landschaft auf ein Instrument zur Sanie-
rung und Kompensation von Umweltschäden reduziert
wird. Schließlich leidet auch die Kooperation und Kom-
munikation im Prozess der Aufstellung und Umsetzung
von Landschaftsplänen unter den geringen Ressourcen. 

271. Die Notwendigkeit, Akzeptanz und Umsetzung der
Landschaftsplanung insbesondere auch durch eine ver-
besserte Kooperation und Kommunikation im Planungs-
prozess zu stärken, rückte zwar schon Anfang der Neun-
zigerjahre in das Blickfeld der Landschaftsplaner (vgl.
BRUNS und LUZ, 1992; KAULE et al., 1994; LUZ und
OPPERMANN, 1993; STEINERT und GREBE, 1990).
Nach wie vor findet jedoch keine ausreichende Be-

teiligung von betroffenen oder interessierten Bürgern 
und Verbänden statt (vgl. SRU, 1996a, Tz. 130; auch
NEUGEBAUER, 1999). Zu begrüßen ist insoweit, dass
nach dem neuen § 60 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG n. F. die Be-
teiligung der anerkannten Umweltverbände bei der Auf-
stellung von Landschaftsprogrammen, Landschaftsrah-
menplänen und Landschaftsplänen nunmehr zwingend
vorgeschrieben ist. Dieses Rahmenrecht bedarf aber noch
der Umsetzung durch den Landesgesetzgeber.

Kooperative Beteiligungsverfahren in der Landschafts-
planung – wie z. B. „Runde Tische“ und moderierte Ar-
beitskreise (vgl. OPPERMANN, 1997) – werden von den
Planern zwar vielfach empfohlen und angestrebt. In der
Praxis wird auf solche Beteiligungen gleichwohl vielfach
verzichtet. Dass die Öffentlichkeits- und Verbandsbeteili-
gung als ein wichtiges Instrument zur Sammlung von Pla-
nungsgrundlagen und zur Akzeptanzsteigerung immer
noch stark vernachlässigt wird, hat seine Gründe unter an-
derem in der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI). Als Grundleistung wird den Planern le-
diglich die Teilnahme an sechs Sitzungen von politischen
Gremien oder im Rahmen von Bürgerbeteiligungen ver-
gütet (§ 45a Abs. 7 HOAI). Sechs Sitzungen reichen aber
gerade für eine öffentliche Einführungs- und Abschluss-
veranstaltung, eine Vorstellung im Gemeinderat sowie ei-
nige Gespräche mit den Bau- und Umweltausschüssen.
Für Diskussionen mit den Ortsräten oder die Einbezie-
hung bestimmter Nutzergruppen wie der Landwirte bleibt
unter diesen Bedingungen keine Zeit. Zudem fehlt es auch
noch am Einsatz geeigneter moderner Kommunikations-
techniken wie insbesondere des Internets (KUNZE et al.,
2002). Nur in Ausnahmefällen haben die Planungsbehör-
den bisher die Möglichkeiten genutzt, die das Internet zur
Information und Beteiligung der Bürger bei der Land-
schaftsplanung bietet. Pilotvorhaben zum Einsatz und zur
Verknüpfung von GIS, Internet, Multimediabausteinen in
interaktiven Systemen für die Landschaftsplanung sind
allerdings inzwischen (mit Förderung durch die Bundes-
ebene) angelaufen.

Empfehlungen

272. Zur Effektivierung der Landschaftsplanung ist es
notwendig, die Bestimmungen des BNatSchG n. F. zu In-
halten, Aufstellungsverfahren und Umsetzung der Land-
schaftsplanung näher auszugestalten, wobei ein hohes in-
haltliches und methodisches Niveau sichergestellt werden
sollte mit dem Ziel, die Integration der Naturschutzbe-
lange in andere Planungen zu forcieren (vgl. GRUEHN,
1998, RUNGE, 1998, S. 223). Der Umweltrat hat hierzu
1996 (SRU, 1996a, Tz. 142 ff.) umfassende Empfehlun-
gen abgegeben. Handlungsbedarf sieht er nach wie vor bei
den folgenden Punkten:

Die Umsetzungschancen der Landschaftsplanung hängen
maßgeblich davon ab, inwieweit diese Planung in die ver-
bindliche Raumplanung der Gemeinden integriert bzw.
von den verbindlichen Planungen rezipiert wird. Eine
stärkere Integration und Rezeption sollten prozedural da-
durch gefördert werden, dass bei der Aufstellung und Än-
derung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
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zwingend eine vorherige oder parallele Feststellung bzw.
Änderung des Landschafts- bzw. Grünordnungsplans vor-
geschrieben wird. Die Umsetzung der neuen Pflicht zur
flächendeckenden Aufstellung von Landschaftsplänen
könnte in den Kommunen auch zum Anlass für eine Fort-
schreibung der Flächennutzungspläne genommen werden. 

Zur Etablierung eines einheitlichen Planungs- und Aufga-
benverständnisses sind bundesweit geltende Mindeststan-
dards im Bereich der Landschaftsplanung festzulegen.
Wenngleich in vielen Bundesländern die Landesfach-
behörden für Naturschutz und Landschaftspflege bereits
Leitfäden und Handlungsanweisungen zu den Inhalten
und Verfahrensschritten der Landschaftsplanung heraus-
gegeben haben, fehlen bisher allgemein anerkannte Me-
thodenstandards. Auf die Notwendigkeit einheitlicher
Standards für die Landschaftsplanung hat der Umweltrat
bereits 1996 hingewiesen und auch ein Verfahrensmodell
zur Festlegung von Qualitätsstandards vorgelegt (SRU,
1996b). Im Anschluss daran hat auch das Bundesamt für
Naturschutz ein detailliertes Verfahren zur Aufstellung
methodischer Standards für die kommunale Landschafts-
planung erarbeiten lassen (PLACHTER et al., 2002).
Diese Methodenstandards haben zwar schon ein relativ
hohes Niveau erreicht, müssten aber insbesondere für die
Erfassung und Bewertung der abiotischen Naturgüter
noch weiter ausgebaut werden. Sie sollten in einem fol-
genden Schritt zu einem bundesweit anwendbaren,
praxisorientierten Leitfaden ausgearbeitet werden. An der 
Erarbeitung des Leitfadens sollten neben der Länderar-
beitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) auch die Interes-
senverbände der Städte und Gemeinden sowie die Vertre-
ter der in der Praxis tätigen Landschaftsplaner beteiligt
werden. Mit einem solchen konsensorientierten Vorgehen
bei der Erarbeitung von Leitfäden für die Landschaftspla-
nung wurden in Niedersachsen bereits sehr gute Erfah-
rungen gemacht. 

Im Planungsprozess sollten die Betroffenen wie z. B.
Landwirte, Vertreter der Gemeinden und Vertreter der Na-
turschutzverbände intensiver beteiligt werden, um eine
höhere Akzeptanz und Transparenz der Planung zu errei-
chen. Der Umweltrat empfiehlt deshalb, die Verpflichtung
zur Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände im
neuen Bundesnaturschutzgesetz durch eine Verpflichtung
zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Aufstellung von
Landschaftsplänen zu ergänzen. Zusätzlich sollte die Be-
reitschaft der Planer, sich mit den Bürgern und Verbänden
gründlich auseinander zu setzen, auch im öffentlichen
Leistungsvergütungsrecht der HOAI durch eine Erweite-
rung der als Grundleistung anerkannten und entsprechend
honorierten Sitzungen unterstützt werden. Neue Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien sollten zur In-
formation der Öffentlichkeit sowie die Partizipation und
Kooperation mit den am Planungsprozess beteiligten
Gruppen stärker eingesetzt werden. Die Erfahrungen mit
den nun angelaufenen Pilotvorhaben des Bundesamtes für
Naturschutz sollten permanent ausgewertet und gegebe-
nenfalls ergänzende Vorhaben zur Vertiefung weiterer
Einzelaspekte initiiert werden. Die derzeit gesammelten
Erfahrungen können nicht nur auf die Landschaftspla-
nung angewendet werden, sondern auch im Rahmen der
Bauleitplanung und Raumordnung.

Die Landschaftsplanung sollte viel gründlicher als bisher –
und möglichst in einem rechtlich institutionalisierten Ver-
fahren – auf ihre Umsetzung und Wirksamkeit überprüft
werden. Ohne eine gewissenhafte, öffentliche Erfolgskon-
trolle kann die Landschaftsplanung nicht sachgerecht 
weiterentwickelt und können Weiterentwicklungen der Öf-
fentlichkeit nicht überzeugend vermittelt werden
(MÖNNECKE, 2000, S. 2; vgl. KIEMSTEDT et al., 1999).

Die Notwendigkeit, Erfolgskontrollen durchzuführen, er-
gibt sich auch aus europarechtlichen Regelungen wie z. B.
der FFH-Richtlinie, der SUP-Richtlinie oder der Richtli-
nie über die Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raumes durch Struktur- und Agrarumweltmaßnahmen.
Für alle diese auf den Schutz von Naturgütern bezogenen
Erfolgskontrollen sollten zur Arbeitserleichterung und
besseren Nachvollziehbarkeit möglichst einheitliche 
Beurteilungskriterien und Verfahren bestimmt werden.
Für den Bereich der kommunalen Landschaftsplanung
liegen inzwischen umfassende Evaluationsansätze vor
(REINKE, 2002; MÖNNECKE, 2000), die zur Grundlage
einer Evaluationsanleitung auf Bundesebene gemacht
werden könnten. Praxistaugliche Anleitungen zur Er-
folgskontrolle sollten aber auch für die höheren Ebenen
der Landschaftsplanung entwickelt werden. Dabei sollten
auch die Möglichkeiten berücksichtigt werden, die mo-
derne Monitoringtechnologien (wie z. B. die Fernerkun-
dung in Kombination mit dem Einsatz von GIS) bei der
Erfolgskontrolle eröffnen. 

Bundeslandschaftskonzept

273. Ein nationales Konzept, das prioritäre und bedeut-
same Ziele für Naturschutz und Landschaftspflege be-
nennt und Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigt (im Fol-
genden: Bundeslandschaftskonzept), existiert nicht. Dies
mag damit zusammenhängen, dass der Bund im Bereich
des Naturschutzes nur über eine Rahmengesetzgebungs-
kompetenz verfügt. Dass die Zuständigkeit für verbindli-
che Detailregelungen fehlt, hindert die Bundesregierung
allerdings nicht daran, zumindest unverbindliche natio-
nale Schutzkonzepte zu erarbeiten und damit eine Koor-
dinierungsfunktion bei der Umsetzung durch die Bundes-
länder zu erfüllen (HERMES, 2000, Artikel 83, Rn. 49;
CZYBULKA, 1996). Letzteres wäre aber aus natur-
schutzfachlicher Sicht in vieler Hinsicht wünschenswert,
denn nur auf der Basis eines Bundeslandschaftskonzeptes 

– können die Naturschutzbelange sachgerecht gegen ge-
genläufige nationale Entwicklungsinteressen abgewo-
gen und in die nationale Nachhaltigkeitsstrategie inte-
griert werden (s. Kapitel 2.2);

– können die national bedeutsamen Naturschutzbelange
in andere Politikfelder auf Bundesebene integriert
werden, z. B. bei der Ausgestaltung der Bundesver-
kehrswegeplanung oder der Gemeinschaftsaufgabe
Agrarstruktur und Küstenschutz (s. Tz. 396);

– ist eine sinnvolle, gleichmäßige Ausrichtung bundes-
politischer Naturschutzaktivitäten, wie insbesondere
die Förderung der gesamtstaatlich repräsentativen Ge-
biete (s. Tz. 304 ff.) möglich;
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– können die Länderaktivitäten mit bundesweiter und
internationaler Bedeutung effizient koordiniert wer-
den, z. B. bei der Ausweisung von Natura-2000-Ge-
bieten, und

– können schließlich die deutschen Naturschutzbelange
konzentriert in relevante europäische und internatio-
nale Politiken eingebracht werden, z. B. bei den Ver-
handlungen zur EU-Agrarpolitik.

Eine besondere Notwendigkeit für ein koordinierendes
Bundeslandschaftskonzept erwächst vor allem aus der
FFH- und der Vogelschutzrichtlinie. Das novellierte
BNatSchG verpflichtet zwar die Bundesländer, sich über
die Auswahl der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (nach Artikel 4 Abs. 1 der RL 92/43/EWG und 
Artikel 4 Abs. 1 und 2 der RL 79/409/EWG) mit dem
Bund ins „Benehmen“ zu setzen (§ 33 Abs. 1 S. 2 
BNatSchG n. F.). Grundlage für eine fachlich begründete,
systematische Koordination liefert diese Regelung jedoch
keineswegs. Eine solche kann der Bund auch im Rahmen
der Benehmensherstellung nicht leisten.

Erste Bausteine eines nationalen Landschaftskonzeptes
könnten neben Ansätzen zu einer bundesweiten Umwelt-
beobachtung (s. Abschnitt 5.2.8) auch die Koordinations-
arbeiten des Bundes bei der Benennung der Gebiete von
gemeinschaftlichem Interesse bilden (Umsetzung der
FFH-Richtlinie und von Natura 2000). In Richtung eines
nationalen Naturschutzzieles geht auch die mit § 3 Abs. 2
BNatSchG n. F. eingeführte Zielvorgabe, einen Biotop-
verbund auf mindestens 10 % der Fläche der Bundeslän-
der einzurichten, ferner die Erweiterung der Liste der ge-
schützten Biotope nach § 30 BNatSchG n. F. sowie die
bundesweiten Roten Listen (vgl. dazu SRU, 2000,
Tz. 344 ff.). Darüber hinaus erarbeitet das Bundesamt für
Naturschutz seit einigen Jahren unverbindliche Arten-
und Biotopschutzleitbilder für einzelne Naturräume, die
jedoch keine Prioritäten vorgeben und vor Ort lediglich
als fachliche Diskussionsgrundlage dienen können
(FINCK et al., 1997).

Empfehlung

274. Der Umweltrat empfiehlt der Bundesregierung er-
neut, ein Bundeslandschaftskonzept zu erarbeiten, das
eine konsolidierte Darstellung aller bundesweit und inter-
national bedeutsamen Naturschutzziele nebst Handlungs-
strategien zu ihrer Umsetzung enthält (SRU, 1996,
Tz. 262; SRU, 1987, Tz. 472; vgl. auch schon den Entwurf
des umweltpolitischen Schwerpunktprogramms 1998, wo
die Aufstellung eines Bundeslandschaftskonzeptes als
wichtige Maßnahme zur Stärkung des Naturschutzes ge-
nannt wurde, BMU, 1998, S. 54 f.; s. auch Tz. 76). Das zu
entwickelnde Bundeslandschaftskonzept sollte darauf ab-
zielen,

– Naturressourcen und Gebiete, für die die Bundesrepu-
blik eine besondere Verantwortung trägt, sowie Ge-
biete mit nationaler Bedeutung zu sichern und zu ent-
wickeln;

– die für international oder bundesweit wichtige Natur-
schutzziele relevanten Länderaktivitäten zu koordi-

nieren, wobei allerdings aus verfassungsrechtlichen
Gründen vielfach keine verbindlichen, sondern nur
optionale Vorgaben möglich sind;

– bundespolitische Naturschutzaktivitäten, wie z. B. die
Förderung der gesamtstaatlich repräsentativen Ge-
biete, an einheitlichen naturschutzfachlichen Zielen
strategisch auszurichten;

– Naturschutzbelange bereits auf Bundesebene besser in
andere Politikfelder zu integrieren. Dazu könnte ein
Bundeslandschaftskonzept vor allem mit (freilich un-
verbindlichen) quantifizierten und gegebenenfalls
raumkonkreten Zielen und Qualitätsstandards beitra-
gen;

– die nationalen Naturschutzbelange in die europäische
und internationale Politik besser einbringen zu kön-
nen, z. B. in die Europäische Raumordnung, die 
Agrar- oder die Verkehrspolitik.

Die Erarbeitung eines unverbindlichen Bundeslandschafts-
konzeptes sollte im Bundesnaturschutzgesetz verankert
werden. Eine entsprechende Bestimmung sollte ferner
Mindestanforderungen an den Inhalt des Konzeptes fest-
legen; es sollte mindestens Aussagen treffen zum Erhalt
und zur Entwicklung von

– Gebieten mit besonderer Bedeutung für prioritäre 
Lebensräume und Arten;

– größeren zusammenhängenden Gebieten mit beson-
derer Bedeutung für die Bio- und Geodiversität;

– Natura-2000-Gebieten, unzerschnittenen Räumen und
Räumen mit Bedeutung für den bundesweiten Biotop-
verbund;

– Gebieten mit bundesweiter Bedeutung für die Erho-
lung (Erholungslandschaften, Reizklima);

– (historischen) Kulturlandschaften;

– Gebieten mit bundesweiter Bedeutung für den län-
derübergreifenden Hochwasser-, Trinkwasser- und
Fließgewässerschutz;

– Gebieten mit bundesweit bedeutsamem biotischem
Ertragspotenzial und 

– großräumigen klimatischen und lufthygienischen Zu-
sammenhängen.

Den Bundesländern durch ein Bundeslandschaftskonzept
oder -programm verbindliche Zielvorgaben zu machen,
erscheint – wie schon oben ausgeführt – verfassungs-
rechtlich problematisch. Von daher muss das Konzept un-
verbindlichen Programmcharakter behalten. Einzelnen
flächenbezogenen Zielen von nationaler Tragweite kann
jedoch durchaus auch eine gewisse Rechtsverbindlichkeit
dadurch vermittelt werden, dass sie in die Raumord-
nungsplanung des Bundes (§ 18 ROG) eingeführt werden
(vgl. dazu auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
von 1954 zur Regelung der Raumplanung auf Bundes-
ebene, BverfGE 3, 407, 428). 
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5.2.3 Die Landschaftsplanung im Verhältnis zu
neuen Instrumenten des Umweltrechtes

275. Neue Entwicklungen im Umwelt- und Planungs-
recht wie die Novellierung des UVP-Gesetzes (UVPG)
durch das Artikelgesetz vom 27. Juli 2001, die derzeit in
Einführung befindliche Wasserrahmenrichtlinie oder die
in der nächsten Legislaturperiode umzusetzende SUP-
Richtlinie haben zu neuen Anforderungen an die Land-
schaftsplanung geführt. Diese neuen Instrumente sollen
im Folgenden kurz dargestellt und Ansatzpunkte für eine
Verzahnung mit der Landschaftsplanung benannt wer-
den.

5.2.3.1 Bedeutung der Landschaftsplanung für
die UVP nach dem neuen UVPG

Das neue UVPG

276. Die UVP-Änderungsrichtlinie wurde im Rahmen
des so genannten Artikelgesetzes (Gesetz zur Umset-
zung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie
und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz) in
deutsches Recht umgesetzt (ausführlich s. SRU, 2002,
Kapitel 3.1.3). Mit der Novelle ist vor allem der UVP-
Anwendungsbereich erheblich erweitert worden, wo-
durch sich nach Schätzungen die Anzahl der UVP-Ver-
fahren etwa verdoppeln wird (HARTLIK, 1999).
Innerhalb des erweiterten Anwendungsbereichs wird
nunmehr zwischen solchen Vorhaben entschieden, die
generell UVP-pflichtig sind und solchen, für die nur
dann eine (volle) UVP durchzuführen ist, wenn sich in
der neu eingeführten einzelfallbezogenen Vorprüfung,
dem so genannten Screening, ergibt, dass aufgrund der
zu erwartenden Umweltauswirkungen eine UVP erfor-
derlich erscheint. Das Screening soll also dafür sorgen,
dass nicht unnötig eine UVP bei Vorhaben durchgeführt
wird, für die schon in einer einfachen Vorprüfung fest-
gestellt werden kann, dass sie wahrscheinlich keine re-
levanten Umweltauswirkungen haben werden. Um in
der Vorprüfung die besondere Umweltrelevanz feststel-
len zu können, sind keine ins Einzelne gehenden Un-
tersuchungen und Gutachten erforderlich. Die Vorprü-
fung hat vielmehr nur überschlägig anhand der in
Anlage II zum UVPG aufgeführten Relevanzkriterien
zu erfolgen (KRAUTZBERGER und STEMMLER,
2001).

Im Bereich der Bauleitplanung hat das neue UVPG den
Anwendungsbereich der UVP ebenfalls erheblich erwei-
tert. In Nr. 18 des Anhang I zum UVPG werden nun auch
bestimmte bauplanungsrechtliche Vorhaben genannt, die
UVP-pflichtig sind, wenn für sie ein Bebauungsplan auf-
gestellt wird. Dazu zählen auch Vorhaben wie Straßen
und Straßenbahntrassen, die z. T. durch planfeststel-
lungsersetzende Bebauungspläne genehmigt werden
(GÜNNEWIG, 2001).

Folgen für die Landschaftsplanung

277. Neue Aufgaben für die Landschaftsplanung wer-
den sich vor allem im Bereich der Vorprüfung des Einzel-
falls ergeben. Da diese Vorprüfung keine tiefer gehenden

Untersuchungen umfassen soll, wird die Landschaftspla-
nung mit ihren Informationen über den Zustand, die Emp-
findlichkeiten und Potenziale von Natur und Landschaft
sowie durch ihre Bewertungsmaßstäbe – wie beispiels-
weise kommunale Umweltqualitätsziele – eine wichtige
Rolle bei der Einschätzung der UVP-Pflicht erhalten.

5.2.3.2 Das Verhältnis der Wasserrahmen-
richtlinie zur Landschaftsplanung

Die Wasserrahmenrichtlinie 

278. Mit dem Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie
der EU am 22. Dezember 2000 sind ihre Vorgaben inner-
halb von drei Jahren in das Wasserhaushaltsgesetz als
Rahmengesetz des Bundes sowie die Wassergesetze der
Länder zu übernehmen (vgl. SRU, 2000, Tz. 639 f.).
Während diese Richtlinie im Bereich der Wasserwirt-
schaft zu einer intensiven Auseinandersetzung über Ziele
und Umsetzungsmöglichkeiten geführt hat, ist sie bei den
Vertretern von Naturschutz und Landschaftspflege bisher
wenig beachtet worden, obwohl ihre Umsetzung die
Landschafts- und Bauleitplanung vor neue Aufgaben stel-
len wird und Änderungen der rechtlichen Grundlagen
z. B. im Bereich des Feuchtgrünlandschutzes notwendig
sein werden (KORN, 2001, S. 246).

279. Zentrales Instrument der Richtlinie ist die Erar-
beitung von Bewirtschaftungsplänen für einzelne Fluss-
gebiete nach Artikel 13. Dazu sollen jeweils umfangrei-
che Zustandsberichte und Maßnahmenprogramme
(Artikel 11) erstellt und alle sechs Jahre aktualisiert
werden. Die Flussgebiete werden einzugsgebietsbezogen
abgegrenzt, wobei auch die Grundwasserkörper, die mit
dem Flussgebiet in Wechselwirkung stehen, einbezogen
werden. Dadurch wird eine flächendeckende Planung
aus Wasserschutzsicht notwendig, die sich nicht an
Verwaltungseinheiten und Staatsgrenzen hält und eine
umfangreicheKoordinierungsarbeiterfordert.

280. Gleichzeitig werden durch die Festlegung von
Entwicklungszielzuständen für Grund- und Oberflächen-
gewässer erstmals flächendeckend verbindliche Ziele aus
Wasserschutzsicht festgelegt, die bis 2015, eventuell
auch mit einer Verlängerung um weitere zwölf Jahre, er-
reicht werden müssen. Dies hat Auswirkungen auf die
gesamte Landnutzung und wird zu einem umfangreichen
Handlungsbedarf insbesondere in der Landwirtschaft
führen (beispielhaft für ein Fließgewässer LUTOSCH,
2001; DVWK, 1998, S. 109; LAWA, 2000, S. 5;
SCHLICHTIG et al., 2001, S. 20; FEHR, 2000, S. 138).

Eine weitere für den Naturschutz relevante Vorschrift 
der Wasserrahmenrichtlinie ist die Möglichkeit, nach Ar-
tikel 8 alle Wasserkörper (Grund- und Oberflächenge-
wässer), die mehr als durchschnittlich 10 m³ Trinkwasser
liefern oder mehr als 50 Personen bedienen, unter Schutz
zu stellen. In den nach Artikel 8 neu auszuweisenden
Schutzgebieten sollten Ziele des Wasserschutzes und
Ziele zum Schutz der übrigen wasserabhängigen Natur-
güter und ihrer Funktionen miteinander verbunden wer-
den.
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Das Verhältnis zur Landschaftsplanung

281. Viele Schutzaspekte der Wasserbewirtschaftung
sind auch solche der Landschaftsplanung. Die themati-
schen Überschneidungen werden insbesondere noch da-
durch erweitert, dass die Wasserrahmenrichtlinie nicht
nur Regelungen zu dem Bereich der Fließgewässer ent-
hält, sondern auch die Stillgewässer und das gesamte
Grundwasservorkommen einbezieht. Von der Bewirt-
schaftungsplanung wird daher nahezu die gesamte Lan-
desfläche berührt. 

282. Bei der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne
und der darin vorzusehenden Einzelmaßnahmen zum
Schutz der Gewässer sollten die Bundesländer und deren
Koordinierungsinstanzen beachten, dass die Landschafts-
planung vielfach bereits umfangreiche Vorarbeiten zur
Flächennutzung und der Entwicklung von Zielen für 
Natur und Landschaft, und damit gerade auch für den
Wasserschutz geleistet hat. Insbesondere bei der Ent-
wicklung von Maßnahmenkonzepten zu Schutzgebieten
mit „unmittelbar vom Wasser abhängigen Lebensräu-
men“, für die ein besonderer Schutzbedarf besteht
(KORN, 2001, S. 248), ist auch die Landschaftsplanung
gefordert. Die Umsetzung des Ziels eines guten ökologi-
schen Zustandes erfordert eine Mitwirkung der Land-
schaftsplanung (KORN, 2001, S. 248). Auf die Land-
schaftsplanung kommt z. B. die Aufgabe zu, diejenigen
für die Gewässerentwicklung wichtigen Flächen zu kenn-
zeichnen, die sodann durch die Bauleitplanung von kon-
kurrierenden Nutzungsansprüchen freigehalten werden
sollten (KORN, 2001, S. 246). Außerdem muss der Be-
darf für eine gewässer- und feuchtgebietsschonende Nut-
zung flächenspezifisch aufgezeigt werden. In all diesen
und weiteren Punkten besteht erheblicher Abstimmungs-
bedarf zwischen den Wasserschutz- und Naturschutz-
behörden. Erfreulicherweise wurde bereits eine koordi-
nierende Arbeitsgruppe der Länderarbeitsgemeinschaften
Wasser (LAWA) und Naturschutz (LANA) eingerichtet,
die diese Abstimmung vorbereiten soll. Erste Forschungs-
vorhaben vonseiten des Naturschutzes beginnen jedoch
gerade erst (vgl. z. B. UFOPLAN 2002), sodass mit Er-
gebnissen höchstwahrscheinlich erst nach der rechtlichen
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in deutsches
Recht auf Bundes- und Länderebene gerechnet werden
kann.

5.2.3.3 Landschaftsplanung und Strategische
Umweltprüfung

Überblick über das neue Instrument und seine Ziele

283. Nach über zehnjähriger Diskussion ist die 
EU-Richtlinie über die „Prüfung der Umweltauswirkun-
gen bestimmter Pläne und Programme“ (2001/42/EG;
ABl. EG vom 21. Juli 2001 Nr. L 197/30) in Kraft getre-
ten. Mit dieser Richtlinie werden die EU-Mitgliedstaaten
verpflichtet, über die vorhabenbezogene UVP der UVP-
Richtlinie hinausgehend auch besonders umweltrelevante
Pläne und Programme auf ihre Umweltauswirkungen zu
prüfen. Durch diese so genannte Strategische Umwelt-
prüfung (SUP) soll der Nachhaltigkeitsgedanke gefördert

und ein hohes Umweltschutzniveau in den EU-Mitglied-
staaten sichergestellt werden (vgl. Artikel 1). Die SUP-
Richtlinie ist innerhalb von drei Jahren in nationales
Recht umzusetzen. Ihr Anwendungsbereich umfasst nach
Artikel 3 Abs. 2 obligatorisch die Raumordnung, insbe-
sondere die Regionalplanung, den Flächennutzungsplan
und weitere in Artikel 3 Abs. 2 lit a) konkret benannte um-
weltrelevante Fachplanungen, soweit diese für künftige
Genehmigungen der in den Anhängen zur UVP-Richtlinie
85/337 aufgeführten Projekte einen Rahmen setzen. Die
Mitgliedstaaten können darüber hinaus weitere Pläne und
Programme der SUP-Pflicht unterstellen (Artikel 3
Abs. 4). 

Für Pläne und Programme, die dem Anwendungsbereich
des Artikel 3 Abs. 2 der SUP-Richtlinie zwar grundsätz-
lich unterfallen, jedoch von vergleichsweise geringer
Umweltrelevanz sind, weil sie die Nutzung nur kleiner
Gebiete auf lokaler Ebene festlegen, sowie für geringfü-
gige Änderungen der unter Artikel 3 Abs. 2 fallenden
Pläne ist eine SUP nur dann durchzuführen, wenn diese
Pläne von den Mitgliedstaaten entweder generell für
SUP-pflichtig erklärt wurden oder sich aufgrund einer
von den Mitgliedstaaten näher zu regelnden Einzelfall-
prüfung ergibt, dass erhebliche Umweltauswirkungen
möglich sind und eine SUP daher geboten ist.

Mit der den Mitgliedstaaten eingeräumten Option, bei we-
niger bedeutenden Planungen die SUP-Pflicht nur nach
Maßgabe einer Einzelfallprüfung gelten zu lassen, bietet
die SUP-Richtlinie wie auch die UVP-II-Richtlinie für
den Bereich der vorhabenbezogenen UVP die Möglich-
keit, ein so genanntes Screening, also ein Vorprüfungs-
verfahren, einzuführen, in dem die nicht generell SUP-be-
dürftigen Pläne und Programme entsprechend den
Kriterien des Anhangs II der Richtlinie zunächst über-
schlägig darauf geprüft werden, ob eine SUP im Einzel-
fall erforderlich ist. Ist dies der Fall, so ist die SUP ebenso
wie in den Fällen genereller SUP-Pflichtigkeit in den fol-
genden Schritten durchzuführen: Zunächst wird der Un-
tersuchungsrahmen festgelegt (sog. Scoping). Daran an-
schließend ist durch die planaufstellende Behörde ein
Umweltbericht gemäß den Kriterien des Anhang I über
die erheblichen Umweltauswirkungen und auch über ver-
nünftige gegebenenfalls umweltfreundlichere Alternati-
ven zu erarbeiten (Artikel 5). Die Erarbeitung des Be-
richts muss eine Öffentlichkeitsbeteiligung einschließen
(Artikel 6). Umweltbericht, Stellungnahmen und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung sind bei der
Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans oder Pro-
gramms oder vor dessen Einbringung in ein Gesetzge-
bungsverfahren zu berücksichtigen (Artikel 8). Nach der
Annahme des Plans oder Programms ist den Behörden
und der Öffentlichkeit eine zusammenfassende Erklärung
darüber vorzulegen, wie der Berücksichtigungspflicht
entsprochen wurde (Artikel 9). Die Mitgliedstaaten sind
in der Folge aufgefordert, die Umweltauswirkungen der
Pläne und Programme zu überwachen, um in der Lage zu
sein, etwaige negative Auswirkungen zu ermitteln und
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen (Artikel 10).
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Verfahrenstechnische Anforderungen der SUP und
ihre Integration in das deutsche Planungsrecht

284. Die Richtlinie fordert von den Mitgliedstaaten
grundsätzlich keine Neueinführung von Verfahren, son-
dern legt sogar explizit eine Integration der SUP in die be-
stehenden Planaufstellungsverfahren nahe (Artikel 4
Abs. 2). Die Anforderungen an das Verfahren können in
Deutschland daher analog zur Projekt-UVP in die jewei-
ligen Planaufstellungsverfahren integriert werden (vgl.
z. B. SURBURG, 2000, S. 384). Je nach Art und Ausge-
staltung der davon betroffenen Planaufstellungsverfahren
ergeben sich allerdings neue inhaltliche und prozedurale
Anforderungen wie die explizite Analyse, Bewertung und
Berücksichtigung von Umweltauswirkungen, die Erar-
beitung und Darstellung von Planungsalternativen sowie
die Beteiligung der Öffentlichkeit. Des Weiteren ist das
methodische Vorgehen bei der Erstellung des Umweltbe-
richts noch ungeklärt.

285. Die laufenden Vorbereitungen zur Umsetzung der
Richtlinie in das nationale Planungsrecht sind noch unzu-
reichend und müssen dringend beschleunigt werden.
Gleiches gilt für die fachliche Umsetzung. Erste fachliche
Diskussionen und Vorarbeiten gibt es bisher nur im 
Bereich Verkehr, insbesondere zur Bundesverkehrswege-
planung (vgl. GERLACH und HOPPENSTEDT, 1999;
KRAETZSCHMER, 2000; NIESTROY, 2000; ZIEKOW,
1999) und zur räumlichen Gesamtplanung auf regionaler
Ebene (vgl. EBERLE et al., 2001; JACOBY, 2000;
SPANNOWSKY, 2000; UVP-Gesellschaft, 1999; FÜRST
und SCHOLLES, 1998). Bedauerlicherweise wird aber 
– trotz dieser Vorarbeiten – bei der laufenden Überarbei-
tung des Bundesverkehrswegeplans von einer Erprobung
und Anwendung der Richtlinie abgesehen. Vom Bundes-
umweltministerium geförderte Forschungsvorhaben
(BMU, 2001a und b) zu den Themen SUP und Regional-
planung, Windkraftanlagen im Off-Shore-Bereich und
Landschaftsplanung beginnen erst in diesem Jahr. Für an-
dere Pläne und Programme fehlt eine entsprechende Dis-
kussion noch völlig (vgl. SURBURG, 2000, S. 383). In-
soweit sollten die Forschungsarbeiten zur SUP (vgl. z. B.
UFOPLAN 2002 und 2001) dringend verstärkt werden;
schon jetzt ist kaum noch zu erwarten, dass für die frist-
gerechte Umsetzung der Richtlinie in der nächsten Legis-
laturperiode profunde Erfahrungsgrundlagen noch recht-
zeitig verfügbar sein werden, da es kaum gelingen dürfte,
innerhalb der Umsetzungsfrist umfassende Pilotprojekte
abzuschließen und auszuwerten. Deshalb muss notge-
drungen auf Zwischenergebnisse und auf kurze Fallstu-
dien zurückgegriffen werden.

286. Grundsätzlich sollten auch die inhaltlichen Anfor-
derungen der SUP und ihr Verhältnis zur Landschaftspla-
nung geklärt und präzisiert werden. Es ist abzusehen, dass
wesentliche inhaltliche Aspekte der SUP durch die Land-
schaftsplanung abgedeckt werden können. Bereits heute
leistet die Landschaftsplanung in mancher Hinsicht eine
Umweltprüfung der Gesamtplanung, allerdings ohne den
Anforderungen an das Verfahren der SUP gerecht zu wer-
den. Auch im Rahmen der SUP wird sie wesentliche
Grundlagen und Teile des auf Programme und Pläne bezo-

genen Umweltberichts liefern können. Um die Land-
schaftsplanung möglichst effektiv für die SUP nutzbar zu
machen, bedürfte es allerdings noch einer rechtlichen Aus-
weitung des Aufgabenfeldes der Landschaftsplanung
(von HAAREN et al., 2000, S. 46). Namentlich müsste eine
Pflicht zur plan- bzw. programmbegleitenden Änderung
des Landschaftsplans eingeführt werden, mit der dieser 
einerseits zur Anpassung an die jeweiligen neuen bzw.
geänderten Raumnutzungsansprüche und andererseits zur
Darstellung und Verarbeitung der resultierenden Um-
weltauswirkungen – einschließlich aller von der SUP zu
berücksichtigenden Schutzgüter – veranlasst wird. Die
planerisch-technischen Mittel hierzu sind vorhanden. Mo-
derne, unter Einsatz von GIS erstellte Landschaftspläne
können beispielsweise relativ leicht zu neuen Plan- oder
Programmentwürfen in Bezug gesetzt werden. Die neuen
Planungen können dann auf der Grundlage einer jeweils ak-
tualisierten Informationsbasis über Natur und Landschaft
auf ihre Umweltauswirkungen hin untersucht werden.

Empfehlungen

287. Der Umweltrat begrüßt die Verabschiedung der
SUP-Richtlinie, da hiermit Umweltverträglichkeitsprü-
fungen auf allen Planungs- und Genehmigungsebenen
eingeführt werden (vgl. SRU, 1996a, Tz. 88) und Kon-
flikte ausgeräumt werden können, bevor die Planungen in
das konkrete Stadium der Vorhabenskonzipierung eintre-
ten. Insbesondere mit Blick auf die notwendige stärkere
Integration von Naturschutzbelangen in verursacher-
relevante Politikfelder wie die Agrar-, Verkehrs- oder
Energiepolitik ist die SUP von zentraler Bedeutung.

288. Zur Integration der SUP in bestehende Verfahren
müssen noch Methoden entwickelt werden, die eine syste-
matische Erfassung und Darstellung der Umweltauswir-
kungen für die Planung des Gesamtraums ermöglichen.
Diese sollten auf der Landschaftsplanung aufbauen, um
Doppelarbeiten zu vermeiden (vgl. HÜBLER, 1998, S. 39).

Zur Umsetzung in bundesdeutsches Recht empfiehlt der
Umweltrat, die SUP durch Erweiterung des UVPG analog
zur Projekt-UVP einzuführen und sie, wie die UVP, in 
bereits bestehende Planaufstellungsverfahren zu integrie-
ren. Details der SUP sollten in einer Verwaltungs-
vorschrift, vergleichbar der 1995 erlassenen Verwaltungs-
vorschrift zum UVPG, geregelt werden, um einen
einfachen und einheitlichen Vollzug sicherzustellen. In
der Verwaltungsvorschrift sollten unter anderem genauere
verfahrensmäßige und inhaltliche Anforderungen an die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umwelt-
auswirkungen gestellt werden. 

289. Um die SUP effektiv zu unterstützen, sollte die
Landschaftsplanung in bestimmten Bereichen erweitert
werden:

– Ein erster Schritt ist die Verpflichtung zu einer flächen-
deckenden Landschaftsplanung nach § 16 Abs. 1
BNatSchG n. F.;

– Erweiterung der Schutzgüter um Mensch, Kultur- und
sonstige umweltrelevante Sachgüter (hier ist auf einen
klaren Umweltbezug in der Erfassung und Bewertung
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der neuen Schutzgüter zu achten, um den Arbeits-
bereich der Landschaftsplanung nicht zu sehr auszu-
weiten);

– Pflicht zur Fortschreibung der Landschaftsplanung
(Änderung und Anpassung des Landschaftsplans) in
Bezug auf neue SUP-pflichtige Pläne und Pro-
gramme;

– Beschreibung und Bewertung von Alternativen bei in
Aufstellung befindlichen Plänen und Programmen;
Beschreibung von Maßnahmen zum Monitoring und
Durchführung der Nachkontrollen und

– Sicherstellung einer teils vorlaufenden, teils parallelen
Planaufstellung zwischen räumlicher Gesamtplanung
(einschließlich Bauleitplanung) und Landschaftspla-
nung (vgl. von HAAREN et al., 2000, S. 46). Für zeit-
lich nachfolgende Fachplanungen kann die Land-
schaftsplanung als Grundlage für den Umweltbericht
herangezogen werden. Alternativ kann sie durch zeit-
lich nachgezogene Module erweitert werden, die als
Umweltbericht der SUP dienen können. Die Land-
schaftsplanung darf dabei jedoch nicht auf ihre Funk-
tion in der SUP verkürzt werden. Sie muss auch 
weiterhin ihrer vorrangigen Aufgabe, einer auch per-
spektivischen Darstellung der Erfordernisse und Maß-
nahmen zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, gerecht werden.

5.2.4 Schutzgebiete

Schutzgebietskategorien

290. Als Kernflächen des Naturschutzes stellen die
Schutzgebiete eine wichtige Grundlage für die Erhaltung
der biologischen Vielfalt dar. Ihre Ausweisung erfolgt
durch die Länder und – bei den kleineren Gebieten –
durch die kommunale Ebene. Daneben gibt es im interna-
tionalen Rahmen Unterschutzstellungen nach Maßgabe
von Konventionen und durch Prädikate.

Ein Problem für die Akzeptanz von Schutzgebieten stel-
len die vielfältigen Bezeichnungen und intransparenten
Schutzinhalte dar. Die in den verschiedenen Novellierun-
gen des Bundesnaturschutzgesetzes erfolgte Einführung
neuer Schutzgebietskategorien, bei denen eine Nutzung
möglich, erwünscht oder sogar erforderlich ist, hat in der
Tat zu unklaren Inhalten und Abgrenzungen, Verunsiche-
rung bei den Betroffenen und zu Sonderwegen in einzel-
nen Bundesländern geführt. Zudem sind die häufig 
vorkommenden Doppel- und Mehrfachbezeichnungen
desselben Gebietes verwirrend. So kann in einem Natur-
park ein Landschaftsschutzgebiet liegen oder mit diesem
deckungsgleich sein und in diesem wiederum können sich
mehrere Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und gesetz-
lich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG n. F.) befinden.
Gleichzeitig ist ein Schutz als Biosphärenreservat (mit
und ohne internationalem Prädikat) und weiterhin eine
Meldung als Vogelschutz- oder FFH-Gebiet möglich. Da-
rüber hinaus können noch internationale Prädikate verlie-
hen worden sein, z. B. „Europäischer Waldpark“ oder 
„Internationalpark“. Die verschiedenen durch diese

Schutzregime, Schutzkategorien und Prädikate beschrie-
benen Schutzinhalte lassen sich in der Landschaft nur
schwer gegeneinander abgrenzen und sind kaum noch
nach außen vermittelbar (Tz. 88 ff.). Als besonders pro-
blematisch sind dabei die abgestuften Möglichkeiten der
Nutzung für Land-, Forst-, Fischereiwirtschaft, Freizeit,
Erholung und Tourismus hervorzuheben.

291. Gebiete mit höchstem Schutzanspruch, die Natio-
nalparke, sind vom Namen her leicht mit solchen von
niedrigstem Schutzniveau, den Naturparken (diese sind in
einzelnen Bundesländern eher eine Planungskategorie als
ein Instrument des Naturschutzes), zu verwechseln. Die
Naturparke in den östlichen Bundesländern haben im Ver-
gleich mit westdeutschen Naturparken wegen ihrer viel-
fältigen Naturausstattung und ihrer geringen Ausrichtung
auf Freizeit- und Erholungsnutzung allerdings für den Na-
turschutz einen besonders hohen Stellenwert.

292. Die Kategorien „Schutzgebiet“ und „Reservat“
vermitteln eher den Eindruck von „Verbot“ und „konser-
vierendem Schutz“, auch wenn im „Biosphärenreservat“
gerade die naturverträgliche Nutzung Schutzinhalt ist und
mit der Schutzkategorie „Landschaftsschutzgebiet“ nur
relativ geringe Möglichkeiten für Nutzungseinschränkun-
gen zur Verfügung stehen. Die Kategorie „Park“ erweckt
dagegen den Eindruck der Eignung für menschliche Inan-
spruchnahme und Nutzung, obwohl „Nationalpark“ eine
besonders strenge und großflächige Schutzkategorie ist
(in den östlichen Bundesländern gleichermaßen „Natur-
park“). Dieses unklare sprachliche Profil steht in einem
gewissen Widerspruch zu den gesetzlich geforderten, spe-
ziellen Schutzinhalten.

293. Unter Gesichtspunkten der Kommunikation ge-
genüber der Öffentlichkeit wäre deshalb durchaus eine
Vereinfachung der Schutzkategorien, eine sprachliche
Klarstellung und eine Klarstellung des Schutzprofils
wünschenswert. Da die bestehenden Schutzgebietskate-
gorien über Jahre hinweg gewachsen und durch immer
wieder neue wissenschaftliche Konzepte und politische
Strategien sowie in Folge internationaler Vorgaben er-
gänzt und verbessert worden sind, wird vom Umweltrat
die Realisierbarkeit von wesentlichen Veränderungen und
Straffungen der Kategorien jedoch als gering einge-
schätzt. In den Bundesländern haben die Umsetzung der
Kategorien in die Landesnaturschutzgesetze, die behörd-
liche Ausweisung der Gebiete, die bestehenden Schutzge-
bietsverordnungen und die Gebietsbeschreibung eine
lange Tradition. Dieser eingespielte Umgang mit den be-
reits ausgewiesenen Gebieten sollte durch Änderungen
nicht leichtfertig aufgegeben werden.

294. Die Vielfalt der Schutzkategorien und der große
Flächenanteil insbesondere der Landschaftsschutzgebiete
und der Naturparke westlicher Prägung führen auch dazu,
dass in der Öffentlichkeit der irrtümliche Eindruck ent-
steht, als seien 30 % der Landesfläche bereits unter Na-
turschutz gestellt. Dies erzeugt Unverständnis gegen-
über weiter gehenden Forderungen des Naturschutzes.
Dem Eindruck, große Anteile der Landesfläche stünden
unter strengem Naturschutz, kann durch eine verein-
fachte Bilanzierung nach der Erheblichkeit der mit den



Drucksache 14/9852 – 122 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

jeweiligen Schutzgebietskategorien verbundenen Nut-
zungseinschränkungen entgegengetreten werden. Im Hin-
blick auf die bestehenden Schutzgebietskategorien wer-
den vom Umweltrat folgende Unterscheidungen von
Graden möglicher Nutzungseinschränkungen vorgeschla-
gen, die auch den Strategien zugrunde gelegt werden (vgl.
Abschn. 6.5.4):

1. ohne Nutzung (z. B. Kernzonen der Nationalparke,
der Biosphärenreservate, teilweise der Naturparke öst-
licher Prägung, teilweise auch der großen Natur-
schutzgebiete; Totalreservate nach Bundeswaldge-
setz);

2. starke Nutzungseinschränkungen (z. B. Nationalparke,
Naturschutzgebiete);

3. leichte Nutzungseinschränkungen, Erhalt des Status
quo, Integration von Schutz und Nutzung (z. B. Bios-
phärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Natur-
parke).

295. Der Umweltrat empfiehlt, zumindest die Praxis der
Ausweisung geschützter Gebiete dahin gehend zu ändern,
dass künftig unnötige und unklare Doppelbezeichnungen
auf derselben Fläche vermieden werden (insbesondere bei
„Landschaftsschutzgebiet“, „Naturpark“, „Nationalpark“
und „Biosphärenreservat“). Darüber hinaus sind die in-
haltlichen Profile der Schutzkategorien klarer zu be-
schreiben und durch Informationskampagnen einer brei-
ten Öffentlichkeit nahe zu bringen (Tz. 310; vgl. zu
Nationalparken insbesondere auch Kapitel 3.2).

296. Die Formulierung von allgemein akzeptierten
Schutzzielen und Standards ist für Schutzgebiete noch im-
mer defizitär. Eine Absicht der gesetzlichen Regelung im
§ 3 BNatSchG n. F. war es, diesem Defizit entgegenzu-
wirken. So wurde die Zielsetzung im Gesetz verankert,
mindestens 10 % der Landesfläche für einen Biotopver-
bund bereitzustellen. Der Biotopverbund soll einerseits
aus besonders schützenswerten Vorrangflächen für den
Naturschutz (Kernflächen) und andererseits aus Verbin-
dungsflächen und Verbindungselementen bestehen, deren
Bedeutung in erster Linie in ihrer Funktion für die Ver-
netzung der hochwertigen Gebiete und damit für den Aus-
tausch von Arten liegt. Der § 3 Abs. 2 BNatSchG n. F.
stellt klar, dass der Biotopverbund der nachhaltigen 
Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und
deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und
Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wieder-
herstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologi-
scher Wechselbeziehungen dient. Dabei wird jedoch nicht
ausgeführt, ob dieser Anspruch für alle heimischen Tier-
und Pflanzenarten im Rahmen des Biotopverbundes er-
füllt werden soll. Dieses Ziel würde wahrscheinlich einen
Biotopverbund überfordern, der auf nur 10 % der Lan-
desfläche beschränkt ist (SRU, 2002, Tz. 696). Daher
sollte allein für die Kernflächen ein Zielwert von mindes-
tens 10 % der Landesfläche angestrebt werden. Bezogen
auf den Biotopverbund insgesamt – Kernflächen plus Ver-
bindungsflächen und Verbindungselemente – käme dies
der Forderung des Umweltrates nahe, 10 bis 15 % der
Landesfläche für den Naturschutz bereitzustellen (SRU,

2002, Tz. 695; SRU, 2000, Tz. 417). Das Bundesnatur-
schutzgesetz bleibt insoweit immer noch korrekturbe-
dürftig und sollte durch konkrete Ziele und Standards für
Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungsele-
mente zumindest im Rahmen der Umsetzung in Landes-
recht ergänzt werden.

297. Der Umweltrat stellt weiterhin fest, dass eine bun-
desweite naturschutzfachliche Konzeption fehlt, die in-
haltlich festlegt, welche Landschaften, Ökosysteme, Le-
bensräume und Arten vorrangig geschützt werden sollten
(Prioritätensetzung) und in welcher Größenordnung der
Schutz zu erfolgen hätte (vgl. auch Kapitel 2.2, Abschnitt
5.2.2). Eine solche Konzeption hätte auch den erforder-
lichen Schutzstatus einzubeziehen. Für die einzelnen 
Lebensraumtypen sollten entsprechend ihrer Empfind-
lichkeit, Verbreitung, Häufigkeit und ihres Größenan-
spruchs klare inhaltliche Vorgaben gemacht werden unter
Berücksichtigung der gegebenenfalls prioritär zu schüt-
zenden Arten. Diese Aufgabe erfordert nach Ansicht des
Umweltrates eine aktivere Rolle des Bundes.

In den national bedeutsamen Gebieten sollten Mindest-
ziele für die Entwicklung und Erhaltung der Einzelgebiete
festgelegt werden, z. B. für die Erhaltung oligotropher
Gewässer und Moore, sowie Mindestziele für national be-
deutsame Arten. Die Dokumentation der Entwicklung der
Zielumsetzung sollte auf der Bundesebene durch das
Bundesamt für Naturschutz erfolgen.

Schutzgebietsnetz Natura 2000

298. Die Ausweisung und der Schutz von FFH-Gebie-
ten für das Netz Natura 2000 ist trotz weiterer Anstren-
gungen im Berichtszeitraum als immer noch nicht ausrei-
chend zu bezeichnen (BfN, 2002a; vgl. auch SRU, 2000,
Tz. 418 ff.). Die Frist für die Übermittlung der nationalen
Gebietsliste an die EU (Juni 1995) verstrich, ohne dass ein
einziges FFH-Gebiet nach Brüssel gemeldet wurde. Die
ersten FFH-Gebietsmeldungen Deutschlands gingen
schließlich 1996 bei der EU ein. Weitere Meldungen folg-
ten in Raten. In der Regel wurde nach einer schnell aus-
gewählten „1. Tranche“ auf der Basis bereits bestehender
Schutzgebiete über 75 ha Größe eine gründlicher erarbei-
tete „2. Tranche“ nachgereicht. Im Laufe des Jahres 2001
wurden schließlich von fast allen Bundesländern Melde-
unterlagen an die EU übersandt, die von ihnen als voll-
ständig betrachtet werden. Im Rahmen des gemeinschaft-
lichen Bewertungstreffens wird die Vollständigkeit der
Meldung von Lebensraumtypen und Arten nach FFH-
Richtlinie geprüft. Abzuwarten bleibt, welche Defizite
auf den Bewertungstreffen der Europäischen Gemein-
schaft möglicherweise noch festgestellt werden. Sollten
dort Defizite benannt werden, sind der Mitgliedstaat und
damit alle Bundesländer der jeweiligen biogeographischen
Region verpflichtet, weitere geeignete Gebiete zum Aus-
gleich des Defizits zu benennen. Nach derzeitiger vorläu-
figer Einschätzung der Europäischen Kommission beste-
hen in Deutschland trotz der letzten Meldung immer noch
erhebliche Defizite (Datenbogen Natura 2000; BfN,
2002a). Diese Einschätzung wird auch dadurch gestützt,
dass nach mündlicher Mitteilung des Bundesamtes für
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Naturschutz sowohl der Meldestand für die atlantische
Region, der auf 2,9 % der Fläche der atlantischen Region
Deutschlands beziffert wird (BfN, 2002b), als auch der
Meldestand für die kontinentale Region Deutschlands
von Meldedefiziten betroffen sind. Dies gilt für einzelne
Bundesländer Deutschlands, dies gilt auch für bestimmte
Lebensraumtypen, z. B. Gewässerökosysteme und Buchen-
wälder, sowie für bestimmte Arten, z. B. Fledermäuse, bei
denen Gebäudequartiere und Jagdhabitate nicht vollstän-
dig gemeldet wurden. Außerdem fehlen noch Gebiets-
meldungen für die Ausschließliche Wirtschaftszone
(AWZ) (Tz. 302).

Wegen nicht ausreichender Meldung von FFH-Gebieten
wurde Deutschland 1998/99 von der Europäischen Kom-
mission verklagt und am 11. September 2001 vor dem 
Europäischen Gerichtshof verurteilt. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die EU-Kommission eine weitere Klage mit Buß-
geldverfahren gegen Deutschland erhebt. Des Weiteren
wurde im Jahre 2000 von der Europäischen Kommission
auf Deutschland dahin gehend Druck ausgeübt, dass die
Zahlung von Strukturfonds-Mitteln an eine abschließende
Meldung von FFH-Gebieten gekoppelt wurde (BfN,
2002a).

Mit der Umsetzung der Vogelschutz-Richtlinie ist
Deutschland ebenfalls in starkem Verzug. Die Aufstellung
der Gebietsliste ist auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch nicht abgeschlossen. Deshalb bereitet die Europä-
ische Kommission derzeit eine Klage gegen Deutschland
beim Europäischen Gerichtshof wegen unvollständiger
Meldung der Vogelschutz-Gebiete vor (BfN, 2002a).

Immer noch liegt Deutschland bei der Umsetzung des eu-
ropäischen Netzes Natura 2000 im europäischen Ver-
gleich (BfN, 2002a) im unteren Drittel.

299. Um auf fachlicher Grundlage die Anforderungen
der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie erfüllen
zu können, sind umfassende Grundlagendaten über die
einzelnen Lebensräume und Arten in vielen Fällen noch
zu erheben. Der Umweltrat stellt fest, dass die Bestim-
mung des Natura-2000-Netzes schnellstmöglich erfolgen
muss, um dem Zustand der Rechtsunsicherheit ein Ende
zu bereiten und um die Verfahrenseffizienz zu steigern. Er
empfiehlt, für die Bestandsermittlung von Lebensräumen
und Arten die vom Bundesamt für Naturschutz ent-
wickelte Bewertungsmethodik in den Bundesländern 
einheitlich zugrunde zu legen (vgl. BALZER et al., 2002 a
und b; ELLWANGER, 2002; KEHREIN, 2002).

300. Ein weiterer dringender Schritt zur Umsetzung der
FFH-Richtlinie ist die nähere Beschreibung der Erhal-
tungsziele für Natura-2000-Gebiete. Solange diese nicht
abschließend bestimmt sind, müssen sie im Falle von dro-
henden Eingriffen in die Gebiete für die FFH-Verträg-
lichkeitsprüfungen ad hoc vor Ort erst erarbeitet werden.
Hinweise auf die Ziele geben u. a. vorhandene natur-
schutzfachliche Planungen und – sofern vorhanden – die
Meldeunterlagen der Naturschutzverwaltungen, dabei
insbesondere die Natura-2000-Datenbögen (AG FFH-
Verträglichkeitsprüfung, 1999, S. 70). Letztere führen zu-
mindest alle prioritären Arten und Lebensräume auf und

klassifizieren diese. Häufig werden allerdings die Erhal-
tungsziele nicht weiter differenziert. Angesichts dieser
unbefriedigenden Datensituation ist zu vermuten, dass
derzeit oftmals keine FFH-Verträglichkeitsprüfung durch-
geführt wird, obwohl Natura-2000-Gebiete beeinträchtigt
werden, da die prioritären Arten und Lebensräume sowie
die Schutzziele nicht differenziert bekannt sind und in der
Folge eine Betroffenheit nicht plausibel begründet wer-
den kann. Dies dürfte insbesondere bei Eingriffen außer-
halb der FFH-Gebiete der Fall sein, die nur indirekt auf
diese einwirken (Lärm, Zerschneidung, Zerstörung von
angrenzenden Nahrungshabitaten etc.). Der Umweltrat
empfiehlt, die Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete
nach einheitlichen Kriterien zu erarbeiten, einschließlich
einer Bewertung der jeweils geschützten Arten und Le-
bensraumtypen.

301. Der Umweltrat weist darauf hin, dass es bei Vor-
handensein mehrerer Arten und Lebensraumtypen zu
Zielkonflikten kommen kann, die vor Durchführung einer
FFH-Verträglichkeitsprüfung gelöst werden müssen.
Hierbei kommt es wiederum zu Unsicherheiten, da häufig
eine Beurteilung anhand einer Gesamtbetrachtung der Po-
pulationen sowie weiterer populationsbiologischer und
ökologischer Aspekte erforderlich ist. Die erforderlichen
Grundlagendaten liegen jedoch häufig nicht oder nur un-
zureichend vor, wenn auch erste Ansätze mit dem BfN-
Handbuch (SSYMANK et al., 1998) gemacht wurden. So
fehlen z. B. für viele Arten Angaben über deren Entwick-
lungsbiologie, Verbreitung und Wanderung, Ansprüche
und Empfindlichkeiten gegenüber Veränderungen. Letzt-
endlich kann eine abschließende Beurteilung nur in der
Gesamtschau des Netzes Natura 2000 auf entsprechender
fachlicher Grundlage erfolgen.

Meeresnaturschutz

302. Das Thema Meeresnaturschutz ist in Deutschland
nahezu unbekannt. Lange Zeit beschränkte sich die Dis-
kussion auf die Meeresverschmutzung. Mittlerweile ist
weitgehend unstrittig, dass die FFH- und die Vogelschutz-
Richtlinie nicht nur in den inneren Küstengewässern gel-
ten (z. B. ist der Greifswalder Bodden Vogelschutzgebiet),
sondern darüber hinaus auch in der so genannten Aus-
schließlichen Wirtschaftszone (AWZ) zur Anwendung
kommen müssen. Obwohl nur relativ wenige marine Ar-
ten und Meeresökosysteme im Anhang der FFH-Richt-
linie aufgeführt sind, lässt die Rechtsprechung des EuGH
hier keine andere Beurteilung zu (CZYBULKA, 2002).
Aus dem UN-Seerechtsübereinkommen (SRÜ) lassen
sich darüber hinaus weitergehende Verpflichtungen ablei-
ten, die auch zum Schutz anderer seltener oder gefährde-
ter Ökosysteme als den im Anhang der FFH-Richtlinie
aufgelisteten führen müssten. Wie weit diese Verpflich-
tung reicht, ist allerdings juristisch umstritten (JARASS,
2002; STOLL, 1999; ANTON, 1998).

Der rechtlichen Verpflichtung nach der FFH-Richtlinie
hat der Gesetzgeber nun durch die Aufnahme des Meeres-
naturschutzes in das novellierte Bundesnaturschutzge-
setz (im Wesentlichen § 38 BNatSchG n. F.) Rechnung
getragen. Danach ist das Bundesamt für Naturschutz von
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nun an dafür zuständig, potenzielle Flächen zu benennen,
die dann vom Bundesumweltministerium als Schutzge-
biete ausgewiesen werden können. Dies ist der erste Be-
reich, bei dem der Bund die Ausweisung und das Mana-
gement von Schutzgebieten direkt wahrnehmen muss. Es
ist jedoch zu bedauern, dass im Bundesnaturschutzgesetz
keine Regelungen zur Ausweisung von Schutzgebieten
nach regionalem Meeresumweltvölkerrecht, also im Rah-
men des HELCOM- und des OSPAR-Prozesses, geschaf-
fen wurden. Stattdessen bezieht sich § 38 BNatSchG n. F.
dem Wortlaut nach unmittelbar nur auf Gebiete nach
FFH- und Vogelschutz-Richtlinie. Eine Anwendung des
§ 38 Abs. 2 Satz 1 auf die Ausweisung geschützter Meeres-
flächen außerhalb des Netzes Natura 2000 ist damit 
allerdings nicht ausgeschlossen; eine optimale Vorberei-
tung der Bundesrepublik Deutschland auf eine Mitwir-
kung an der Errichtung von regionalvölkerrechtlichen
Schutzgebietssystemen in der Nordsee (Marine Protected
Areas) und in der Ostsee (Baltic Sea Protected Areas)
wurde mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes je-
doch nicht erreicht (CZYBULKA, 2002).

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG n. F.

303. Die vom Umweltrat (SRU, 2000, Tz. 368 f.) emp-
fohlene Einbeziehung der naturschutzfachlichen Inhalte
der „Rote Liste Biotoptypen“ und der Lebensraumtypen
von gemeinschaftlichem Interesse (Anhang I der FFH-
Richtlinie) mit einer Konzentration auch auf die typischen
mitteleuropäischen Lebensräume ist bei der Neufassung
der gesetzlich geschützten Biotope in § 30 BNatSchG n. F.
nicht in dem gewünschten Maß aufgegriffen und umge-
setzt worden. Sowohl die weitgehend naturnahen Lebens-
räume der Wälder als auch die vielfältigen Lebensräume
des meist extensiv genutzten Grünlandes mögen zwar mit
allgemeinen Formulierungen vom Grundsatz her ver-
stärkt erfasst worden sein, die inhaltliche Ausgestaltung,
um welche Waldbiotoptypen oder welche Biotoptypen
des mesophilen Grünlands es sich im Einzelnen handelt,
bleibt jedoch offen.

Gesetzlich geschützte Biotope und prioritäre Lebens-
raumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie weisen
große Überschneidungsbereiche auf, ohne identisch zu
sein. Bei den Wald- und Grünlandlebensräumen ist dieses
Problem besonders augenfällig. Die FFH-Richtlinie ent-
hält Vorgaben, z. B. für den Schutz von verschiedenen 
Buchenwaldgesellschaften, Eichen- und Eichen-Hainbu-
chen-Waldgesellschaften und Auwaldgesellschaften ent-
lang großer Flüsse sowie von Moorwäldern, die bei den
gesetzlich geschützten Biotopen fehlen. Verschiedene
durch die FFH-Richtlinie geschützte Lebensräume des
mesophilen und trockenen mageren Grünlandes – ein-
schließlich naturnaher Mähwiesen – sind ebenfalls durch
die gesetzlich geschützten Biotope nicht abgedeckt.
Diese Lebensraumtypen waren z. T. in Entwürfen der
Novelle zum Bundesnaturschutzgesetz (Bundestags-
drucksache  14/6378) als gesetzlich geschützte Biotope
(§ 30) noch mit aufgenommen worden, sind aber im Ge-
setzestext nicht mehr enthalten. Bei in Deutschland noch
häufig vorkommenden Lebensraumtypen, die nach FFH-
Richtlinie geschützt werden sollen, beispielsweise ver-

schiedene Buchenwälder, gibt es bestimmte Anforderun-
gen an die Ausprägung der zu schützenden Buchen-
bestände (wie Hainsimsen-Buchenwald, Waldmeister-
Buchenwald, Orchideen-Buchenwald u. a.), die auch bei
den gesetzlich geschützten Biotoptypen berücksichtigt
werden sollten. Hiermit würde der europaweiten Bedeu-
tung dieser Biotoptypen auf Bundesebene teilweise
Rechnung getragen. Es sollte künftig grundsätzlich auf
eine Integration der prioritären Lebensräume nach FFH-
Richtlinie in die Liste der gesetzlich geschützten Biotope
mit entsprechender naturschutzfachlicher Konkretisie-
rung hingearbeitet werden.

Zuständigkeiten

304. Gebiete von nationaler und internationaler Bedeu-
tung für den Naturschutz, d. h. das nationale Naturerbe,
werden in Deutschland allein durch die Bundesländer ge-
schützt, während deren Schutz in anderen Staaten auf na-
tionaler Ebene erfolgt. In den USA können z. B. beson-
ders wertvolle Gebiete durch den Präsidenten zum
national bedeutsamen Gebiet erklärt werden, in dem Na-
turschutz Vorrang genießt. Umso mehr sollten sich die
Bundesländer ihrer Verantwortung für den Naturschutz
bewusst werden, und gegebenenfalls sollte auch der Bund
im Rahmen seiner Möglichkeiten eine moderierende
Rolle einnehmen.

305. Weiterhin stellen die Kosten für die Schutzgebiets-
verwaltungen in solchen Bundesländern, die einen hohen
Schutzflächenanteil – z. T. in mehreren großen Schutzge-
bieten – betreuen müssen, eine Benachteiligung gegen-
über weniger ausweisungsfreudigen Bundesländern oder
solchen mit geringeren Anteilen schutzwürdiger Gebiete
dar. Im Rahmen eines ökologischen Finanzausgleichs
sollte hier eine Kompensation erfolgen (vgl. Tz. 183 ff.;
SRU, 1996b, Kapitel 2.6).

306. Die Gebietsauswahl, -anzahl und -größe betreffen-
den Defizite des Gebietsschutzes hat der Umweltrat be-
reits mehrfach benannt (SRU, 2000, Tz. 418 ff.; SRU,
1996a; SRU, 1987). An erster Stelle ist die immer noch
bestehende mangelnde Repräsentativität bei der Auswahl
der Kernflächen des Naturschutzes zu nennen.

Eine repräsentative Auswahl sollte die naturräumlichen
Eigenschaften und Bezüge sowie Knappheiten in Bezug
auf die verschiedenen naturräumlichen Bezugsebenen wi-
derspiegeln. Das heißt, die Ableitung der Schutzwürdig-
keit und der Schutz erfolgen sowohl auf der Basis der Ver-
teilung von Biotoptypen auf internationaler, nationaler
und regionaler Ebene und deren Schutzerfordernissen als
auch unter Berücksichtigung ihrer Gefährdung. Darüber
hinaus müssen Flächen, zwischen denen Funktionsbe-
züge hergestellt werden sollten, um die schutzwürdigen
Bestände langfristig zu sichern und zu entwickeln, mit ge-
eigneten Verbindungselementen vernetzt werden. Hand-
lungsbedarf besteht sowohl im Bereich der Auswahl, 
Sicherung und Verbindung der Kernflächen als auch hin-
sichtlich der Aktualisierung der derzeit noch unzurei-
chenden Datenlage. Hier sind jedoch für die Zukunft
durch die Umsetzung des Netzes Natura 2000 wesentliche
Fortschritte zu erwarten (z. B. ELLWANGER et al., 2002
und 2000; Tz. 363).
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Vollzug

307. Eine mangelhafte oder fehlende Überwachung der
Schutzgebiete und die fehlende Erfolgskontrolle von
Maßnahmen wirken sich nachteilig aus, da schleichende
Veränderungen sowie ein unzureichender Vollzug nicht
erkannt und nachgewiesen werden können. Gegenmaß-
nahmen erfolgen deshalb in der Regel nicht, und Schutz-
gebiete können langsam die früher vorhandenen Schutz-
objekte verlieren (zu Naturschutzgebieten HAARMANN
und PRETSCHER, 1993; WIßMANN, 1997). Auch bei
den Nationalparken sind in jüngster Zeit Ansätze einer
substanziellen Verschlechterung durch Zulassung natur-
schutzwidriger Handlungen auf Landesebene festzustel-
len, insbesondere durch Zugeständnisse an Freizeit-
nutzung und Jagd (z. B. Novelle Nationalparkgesetz
Niedersächsisches Wattenmeer), sowie durch Eindrin-
gen von bestimmten unerwünschten touristischen Nut-
zungen in die Kernzonen bzw. die nicht fristgerechte
Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzungen, z. B. im Na-
tionalpark Unteres Odertal (Nationalpark 1/2000, S. 22
und 3/1999, S. 24).

Gleichzeitig erfolgt auch keine Dokumentation von
Schutzerfolgen, da systematische und regelmäßige Dar-
stellungen zum Zustand der Gebiete fehlen. Sie werden
zurzeit allenfalls von den Ländern unregelmäßig und in
unterschiedlichem Umfang durchgeführt. Bei für den Na-
turschutz bedeutsamen Gebieten, die noch keinem Schutz
unterliegen oder deren Schutzstatus verschärft werden
soll, muss befürchtet werden, dass sie – wenn keine aktu-
elle Dokumentation ihres Zustandes existiert – im Vorfeld
der Unterschutzstellung absichtlich in ihrer Qualität ver-
ändert werden.

308. Hemmnisse besonderer Art gibt es bei Schutzge-
bieten, deren Schutzziel von einer regelmäßigen Pflege
oder Nutzung abhängt. Häufig erhalten die Landnutzer für
die Umsetzung von Zielen, die über die gute fachliche
Praxis hinausgehen und die in Schutzgebietsverordnun-
gen festgelegt sind, Ausgleichszahlungen (siehe z. B.
Nds. NatSchG). Eigentlich sind die meisten dieser Aufla-
gen jedoch im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigen-
tums einzuhalten. Zur Sicherung der Akzeptanz bei den
Eigentümern und Flächennutzern und zur Erreichung des
Schutzziels werden deshalb in einigen Bundesländern nur
Mindestauflagen in der Verordnung festgesetzt und wei-
ter gehende Maßnahmen in der Praxis durch vertragliche
Vereinbarungen umgesetzt (Abschn. 5.1.3.5; RUDLOFF
und URFEI, 2000, S. 134).

309. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass der z. B. mit der Novelle des Hessischen Natur-
schutzgesetzes beschrittene Weg hin zu einem stärker ver-
tragsorientierten Naturschutz ebenfalls das Problem einer
ausreichenden Finanzierung lösen muss. Darüber hinaus
sind die personell unzureichend ausgestatteten Natur-
schutzbehörden angesichts einer Vielzahl der zu überzeu-
genden Grundeigentümer häufig überfordert. Im Einzel-
fall muss geprüft werden, ob sich die Naturschutzziele
auch (allein) durch Verträge umsetzen lassen oder ob ge-
gebenenfalls der Schutz über eine weniger strenge Schutz-
kategorie in Verbindung mit geeigneten Verträgen infrage

kommt. Ein Schutz über das Ordnungsrecht bietet immer
dann Vorteile, wenn über die Vertragspartner hinausge-
hende Einwirkungen auf das Schutzobjekt zu befürchten
sind, z. B. durch Verkehrswegebau, Freizeitaktivitäten
oder auch Jagd und Fischerei, die in Schutzgebieten bes-
ser reguliert werden können (vgl. SCHMIDT-MOSER,
2000). Aus Sicht des Umweltrates sollte es deshalb keinen
generellen Vorrang für Vertragsnaturschutz geben.

Empfehlungen

310. Der Umweltrat empfiehlt, die Ausweisungspraxis
bei Schutzgebieten künftig dahin gehend zu ändern, dass
unnötige und unklare Doppelbezeichnungen auf dersel-
ben Fläche vermieden werden. Darüber hinaus sind die 
inhaltlichen Profile der Schutzkategorien klarer zu be-
schreiben und durch Informationskampagnen einer brei-
ten Öffentlichkeit nahe zu bringen. Dem Eindruck, große
Anteile der Landesfläche stünden unter strengem Natur-
schutz, sollte durch eine vereinfachte Bilanzierung nach
der Erheblichkeit der mit den jeweiligen Schutzgebiets-
kategorien verbundenen Nutzungseinschränkungen ent-
gegengetreten werden.

311. Der Umweltrat stellt fest, dass eine bundesweite na-
turschutzfachliche Konzeption benötigt wird, die Aussa-
gen darüber enthält, welche Landschaften, Ökosysteme,
Lebensräume und Arten vorrangig geschützt werden müs-
sen und in welcher Größenordnung der Schutz zu erfolgen
hat. Die vorzunehmende repräsentative Auswahl der Kern-
flächen des Naturschutzes sollte die naturräumlichen Ei-
genschaften und Bezüge sowie Knappheiten in Bezug auf
die verschiedenen naturräumlichen Bezugsebenen wider-
spiegeln. Für die einzelnen Lebensraumtypen sollten ent-
sprechend ihrer Empfindlichkeit, Verbreitung, Häufigkeit
und ihres Größenanspruchs klare inhaltliche Vorgaben ge-
macht werden unter Berücksichtigung der gegebenenfalls
prioritär zu schützenden Arten. In den national bedeutsa-
men Gebieten sollten Mindestziele für die Entwicklung
und Erhaltung festgelegt werden, z. B. für die Erhaltung
oligotropher Gewässer und Moore, sowie Mindestziele für
national bedeutsame Arten. Diese Aufgabe erfordert nach
Ansicht des Umweltrates eine aktivere Rolle des Bundes.
Die Dokumentation der Zielumsetzung sollte auf der Bun-
desebene durch das Bundesamt für Naturschutz erfolgen.

312. Der Umweltrat weist erneut auf das Ziel hin, bei
den Nationalparken eine große naturnahe und weit gehend
ungenutzte Kernzone zu erhalten oder zu entwickeln. Die
Kernzonen sollten von Nutzungen und Eingriffen weit ge-
hend freigehalten werden und allenfalls räumlich konzen-
triert und kontrolliert für bestimmte Formen der Erho-
lungsnutzung erschlossen werden. Auch bei Einhaltung
dieser Anforderungen wird nicht jeder deutsche National-
park die Kriterien der IUCN Kategorie II bezüglich Größe
und Natürlichkeit erfüllen können. Dies darf jedoch kein
Hinderungsgrund für die Ausweisung eines Gebietes als
Nationalpark sein (vgl. Tz. 94 f.). So sollte ein Gebiet, das
wegen seiner Größe und hohen Natürlichkeit für den 
Naturschutz von internationaler Bedeutung ist, als Natio-
nalpark und nicht nur mit schwachem Schutz als Natur-
park geschützt werden, wie beispielweise der Kellerwald.
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313. Deutschland hinkt beim Naturschutz im internatio-
nalen Vergleich weit hinterher. Am deutlichsten kommt
dies bei der defizitären Umsetzung des EU-weiten
Schutzgebietsnetzes Natura 2000 zum Ausdruck. Die ab-
schließende Bestimmung des Natura-2000-Netzes und
die abschließende Gebietsmeldung sollten schnellstmög-
lich erfolgen, um Rechtsicherheit zu schaffen und um die
Verfahrenseffizienz zu steigern. Für die Bestandsermitt-
lung von Lebensräumen und Arten in den Bundesländern
sollte einheitlich die vom Bundesamt für Naturschutz ent-
wickelte Bewertungsmethodik zugrunde gelegt werden.

Die Ausweisung von Meeresnaturschutzgebieten auch
in der Ausschließlichen Wirtschaftszone sollte so rasch,
wie es unter Beachtung fachlicher Sorgfalt möglich ist,
erfolgen.

Ein weiterer dringender Schritt zur Umsetzung der 
FFH-Richtlinie ist die nähere Beschreibung der Erhal-
tungsziele für Natura-2000-Gebiete sowie für national be-
deutsame Arten. Der Umweltrat empfiehlt, die Erhal-
tungsziele nach einheitlichen Kriterien zu erarbeiten,
inklusive einer Bewertung der jeweils geschützten Le-
bensraumtypen und Arten. Noch fehlende Grundlagenda-
ten sollten zügig erhoben werden. Die Dokumentation der
Zielumsetzung sollte auf der Bundesebene durch das
Bundesamt für Naturschutz erfolgen.

5.2.5 FFH-Verträglichkeitsprüfung

Ziele der FFH-Verträglichkeitsprüfung

314. Mit der EG-Richtlinie zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und
Pflanzen vom Juni 1992 (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
92/43/EWG – FFH-RL) wird der Aufbau eines kohären-
ten europäischen Schutzgebietssystems mit der Bezeich-
nung Natura 2000 angestrebt. Zum dauerhaften Erhalt
dieses Gebietsnetzes sind nach Artikel 6 FFH-RL Pläne
und Projekte, die ein solches Gebiet erheblich beeinträch-
tigen können, auf ihre Verträglichkeit mit den für dieses
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen zu überprüfen. Bei
einem negativen Prüfergebnis kann eine Genehmigung
nur erteilt werden, wenn nachgewiesen ist, dass keine Al-
ternativlösungen möglich sind und zwingende Gründe
des öffentlichen Interesses einschließlich sozialer und
wirtschaftlicher Art die Durchführung unvermeidlich ma-
chen. Beherbergt das Gebiet prioritäre Biotope nach An-
hang I oder Habitate prioritärer Arten nach Anhang II der
FFH-RL, so können nur Erwägungen im Zusammenhang
mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen 
Sicherheit, günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder
andere zwingende Gründe des Allgemeinwohls den Ein-
griff rechtfertigen; außerdem ist eine Stellungnahme der
Europäischen Kommission einzuholen.

Zielerreichung

315. Das derzeitige Hauptproblem bei der Durchfüh-
rung der FFH-Verträglichkeitsprüfungen liegt darin, dass
die Bestimmung und Sicherung der entsprechenden Ge-
biete noch nicht in ausreichendem Maße erfolgt ist (vgl.
Abschnitt 5.2.4). Darüber hinaus führen die Defizite bei

der Umsetzung der FFH-Richtlinie in deutsches Recht,
bei der Auslegung der Erheblichkeitsschwelle und bei der
Festlegung und Realisierung der Maßnahmen zur Siche-
rung des europäischen ökologischen Netzes Natura 2000
zu einer mangelhaften Wirksamkeit. 

Anwendungsbereich

316. Der Anwendungsbereich der Verträglichkeitsprü-
fung erfasst – wie bereits dargelegt – alle Vorhaben, die
ein geschütztes Gebiet erheblich beeinträchtigen können.
Bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie in deutsches
Recht sind diese Bestimmungen zum Anwendungsbe-
reich der Verträglichkeitsprüfung ungenügend umgesetzt
worden (vgl. SRU, 2000, Tz. 393 f.): Nach § 10 Abs. 1
Nr. 11 und § 36 BNatSchG n. F ist nämlich eine Verträg-
lichkeitsprüfung nur für Vorhaben notwendig, die nach
dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbe-
dürftig sind, einer wasserrechtlichen Erlaubnis oder Be-
willigung oder sonst einer behördlichen Entscheidung
oder Anzeige bedürfen. Dass das potenziell störende Vor-
haben einem Zulassungsvorbehalt unterfällt, setzt die
FFH-Richtlinie dagegen nicht voraus. Der Umweltrat for-
dert daher die Bundesregierung nochmals dazu auf, die
Bestimmungen zum Anwendungsbereich der Verträglich-
keitsprüfung vollständig umzusetzen (vgl. SRU, 2000,
Tz. 426).

Auslegung der Erheblichkeitsschwelle

317. Da die Erforderlichkeit der FFH-Verträglichkeits-
prüfung an die „Erheblichkeit“ der möglichen Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele der Natura-2000-Ge-
biete gebunden ist, kommt dem Begriff der Erheblichkeit
besondere Bedeutung für den Gebietsschutz zu. Wie erste
Untersuchungen zeigen, ist in der Verwaltungspraxis eine
andere Auslegung üblich, als unter naturschutzfachlichen
Gesichtpunkten anzustreben wäre (vgl. auch JESSEL,
2000). Vielfach ist zu beobachten, dass aus naturschutz-
fachlicher Sicht durchaus kritische Eingriffe als nicht „er-
heblich“ eingestuft werden (GNITTKE, 2000). Dabei
wird insbesondere zu wenig berücksichtigt, dass nach
dem Schutzzweck der Richtlinie und aufgrund des beson-
deren Wertes der Natura-2000-Gebiete schon geringe
ökologische Belastungen als erheblich anzusehen sind
(vgl. EuGH C-57/98, Urteil vom 28. Februar 1991; EuGH
C 96/98, Urteil vom 25. November 1999; BVerwG 4 
C 11.96, Urteil vom 14. Juni 1996; BVerwG 4 C 2.99, 
Urteil vom 27. Januar 2000; JESSEL, 2000; GNITTKE,
2000, S. 75 ff. und S. 136; vgl. auch AG FFH-VP, 1999).

Nicht nur in der Praxis leidet der FFH-Schutz unter einer
zu engen Auslegung des Erheblichkeitsbegriffs. Auch in-
nerhalb der Rechtsprechung bestehen Differenzen bei der
Auslegung des Erheblichkeitsbegriffs (GNITTKE, 2000,
S. 78), die letztendlich zu einer Schwächung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung führen. Offenkundig fehlt es an
verbindlichen Kriterien für eine einheitliche, ökologisch
anspruchsvolle Beurteilung der Erheblichkeit.

318. Der Umweltrat empfiehlt daher dringend, klare
Kriterien für die Beurteilung der Erheblichkeit möglichst
auf europäischer Ebene zu erarbeiten. Eine Orientierung



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 127 – Drucksache 14/9852

hierzu gibt die einschlägige Rechtsprechung des EuGH
und der nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten. Darüber
hinaus sollten die Erfahrungen und Empfehlungen aus der
Diskussion um die Erheblichkeitsschwelle in der Ein-
griffsregelung (vgl. z. B. KIEMSTEDT et al., 1996) in die
europäische Diskussion eingebracht werden. 

Festlegung und Realisierung der
Sicherungsmaßnahmen

319. Nach § 34 Abs. 5 BNatSchG n. F. wird als Voraus-
setzung der Zulassungsfähigkeit eines Vorhabens oder
Plans verlangt, dass notwendige Maßnahmen zur Siche-
rung des Zusammenhangs des Netzes Natura 2000 ge-
troffen werden (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 18. No-
vember 1998). Was damit konkret verlangt wird, bleibt
allerdings in mancher Hinsicht fraglich. Im Gegensatz zu
den Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsregelung
nach § 18 ff. BNatSchG n. F. steht für diese Maßnahmen
der räumlich-funktionale Aspekt der Kohärenzwahrung
im Vordergrund (siehe BVerwG v. 27. Januar 2000 –
4C2.99, NuR 2000, S. 448 und 453). Die einzige Anfor-
derung, die bis jetzt gerichtlich abgesichert wurde, bein-
haltet, dass die Maßnahmen zur Sicherung des Netzzusam-
menhangs zeitgleich mit dem Eingriff in das Europäische
Schutzgebiet wirksam werden müssen (VG Oldenburg, 
Beschluss vom 26. Oktober 1999 – 1 B 3319/99; vgl. auch
Europäische Kommission, 2000). Im Unterschied zum
Ausgleich nach der Eingriffsregelung müssen also die
Kompensationsmaßnahmen zur Sicherung des Gebiets-
netzes bereits vor dem beeinträchtigenden Vorhaben
durchgeführt werden. Darin liegt ein wesentlicher Unter-
schied zur Eingriffskompensation nach § 19 Abs. 2
BNatSchG. Die „Sicherungsmaßnahmen“ nach § 34
Abs. 5 BNatSchG n. F. dürfen allgemein nicht mit den
Kompensationsmaßnahmen nach der Eingriffsregelung
(„Ausgleich“ und „Ersatz“) verwechselt werden
(LAMBRECHT, 2000, S. 9). Der Gesetzgeber hat dies
nicht nur durch die unterschiedliche Wortwahl deutlich
gemacht. In § 37 Abs. 3 BNatSchG n. F. wird ausdrück-
lich vorgeschrieben, dass die Vorschriften der Eingriffs-
regelung von denen der Verträglichkeitsprüfung un-
berührt bleiben. Beide Regelungen sind also parallel
anzuwenden.

Angesichts der Unsicherheiten bezüglich ausreichender
Sicherungsmaßnahmen sind analog zur Definition der Er-
heblichkeitsschwelle (s. Tz. 317) dringend verbindliche
Kriterien für die Bestimmung von Maßnahmen zur Si-
cherung des ökologischen Netzes Natura 2000 auf euro-
päischer Ebene zu erarbeiten. Für die Praxis sollte klarge-
stellt werden, wie die funktionale, räumliche und zeitliche
Kohärenz des Gebietsnetzes aufrechtzuerhalten ist.

320. Ein weiteres Problem besteht darin, dass wie bei
der Ermittlung der Erheblichkeitsschwelle planungsrele-
vante Daten und Kenntnisse über die ökologischen An-
sprüche, die Pufferkapazität und die Reaktionsmuster der
geschützten Arten und Ökosysteme sowie die ökosyste-
maren Zusammenhänge häufig fehlen oder für die Pla-
nung nicht verfügbar sind. Störungswirkungen durch
Lärm, Licht und Verkehr und menschliche Aktivitäten wie
z. B. Spaziergänger werden bisher bei der Planung von

Eingriffen kaum berücksichtigt, da hierfür noch wissen-
schaftlich fundierte Informationen fehlen (s. für die Lärm-
und Lichtproblematik BÖTTCHER, 2001; RECK, 2001).
Die Folge ist, dass diese negativen Einflüsse zur Ver-
schlechterung von Natura-2000-Gebieten führen, ohne
dass Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden können.
In den Niederlanden wurde dieses Problem, auch für Be-
reiche außerhalb von Schutzgebieten, bereits partiell
(nämlich nur in Bezug auf Licht und Lärm) erkannt und
es wurden spezielle Licht- und Lärmschutzpläne unter
Berücksichtigung von Naturschutzaspekten erstellt.

321. Was schließlich die Umsetzung der Maßnahmen
zur Sicherung des Gebietsnetzes betrifft, stellt sich das
Problem, dass nach wie vor nicht klar ist, welche Flächen
zum Netz gehören. Denn die Sicherungsmaßnahmen 
sollen, sofern es sich bei dem Vorhaben um Flächenver-
luste oder schwere Funktionsbeeinträchtigungen handelt,
außerhalb des Netzes liegen und werden damit Nachmel-
dungen notwendig machen. Solange alle einschlägigen
Gebiete als potenzielle FFH-Gebiete gelten müssen, ist es
unmöglich, eine zum Ausgleich der Beeinträchtigung des
kohärenten Netzes Natura-2000 erforderliche Nachmel-
dung vorzunehmen. Wie in der Praxis mit den europa-
rechtlich geforderten Sicherungsmaßnahmen und den
dafür erforderlichen Flächen rechtlich umzugehen ist, ist
also noch ungeklärt (vgl. auch AG FFH-VP, 1999, S. 72)

5.2.6 Eingriffsregelung

Ziele und Defizite der Eingriffsregelung

322. Die Eingriffsregelung dient einem präventiven, auf
die Gesamtfläche bezogenen Naturschutz. Sie soll den
Status quo der Werte und Funktionen von Natur und
Landschaft flächendeckend erhalten und sicherstellen,
dass der Schutz von Natur und Landschaft nicht nur über
Schutzgebiete, sondern auch außerhalb von diesen ver-
wirklicht wird (vgl. GASSNER, 1999, S. 79 f.). Das Ziel
der Eingriffsregelung ist dabei nicht, jegliche Land-
schaftsveränderungen zu unterbinden. Sie soll lediglich
sicherstellen, dass der Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild in ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit
nicht nachhaltig und erheblich beeinträchtigt werden. Ist
dies nicht zu gewährleisten, fordert die Eingriffsregelung
allerdings die Versagung des Eingriffs. Wird jedoch in der
Abwägung nicht dem Naturschutz, sondern dem Vorha-
ben Vorrang eingeräumt, so müssen als strikte Rechts-
folge der Eingriffsregelung Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen durchgeführt werden. 

Unzureichende Rechtsbestimmungen und ein uneinheitli-
cher, ungenügender Verwaltungsvollzug in den Ländern
schmälern aber die Wirksamkeit der Eingriffsregelung in
der Praxis erheblich. Wiederholt hat der Umweltrat hie-
rauf hingewiesen (vgl. SRU, 1987, Tz. 489; Tz. 462,
Tz. 466 ff., SRU, 1996b, Tz. 148; vgl. auch SRU, 1994,
Tz. 822). Die aktuelle Situation gibt keinen Anlass zur
Entwarnung.

Problematisch ist nach wie vor, dass stoffliche Verände-
rungen der Naturgüter nicht als Eingriff definiert sind
und die rechtliche Definition des Ausgleichsbegriffs eine
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Verschlechterung des Zustands von Natur und Land-
schaft in geringem Maße zulässt (Erhalt des „Status quo
minus“). Diese Unzulänglichkeit wird auch durch die
Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes nicht beseitigt.
Die hohe Unbestimmtheit der Rechtsbegriffe „Aus-
gleich“ und „Ersatz“ erschwert darüber hinaus eine
bundesweit einheitliche Auslegung und Praxis (vgl.
BVerwGE 85, S. 348; BVerwGE 112, S. 41).

Flexibilisierung der Eingriffsregelung

323. Zunehmende Aufmerksamkeit hat in der Fachöf-
fentlichkeit das Thema Flexibilisierung der Eingriffsre-
gelung erhalten (vgl. BRUNS und WENDE, 2000;
GENßLER und KÖPPEL, 2000). Eine flexiblere Hand-
habung der Eingriffsregelung soll durch eine Ab-
schwächung der Ausgleichspflicht bzw. dadurch erreicht
werden, dass weniger als zuvor eine Kompensation in un-
mittelbarem örtlichen und funktionalen Zusammenhang
mit dem Eingriff verlangt wird. Eine gewisse Lockerung
der Anforderungen an den räumlichen Zusammenhang
zwischen Eingriff und Ausgleich ist mit den baupla-
nungsrechtlichen Modifikationen der Eingriffsregelung
bereits für diejenigen Eingriffe eingeführt worden, die
durch einen Bebauungsplan zugelassen werden. Nach
§ 200a BauGB können die nach einem Bebauungsplan zu
erwartenden Eingriffe nämlich auch durch (planerische
Festsetzung von) Ersatzmaßnahmen kompensiert werden,
die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ein-
griff stehen müssen.

Eine weitere Flexibilisierung könnte durch eine Abga-
benregelung erreicht werden, nach der unvermeidbare
Eingriffe unter erleichterten – über den Ermächtigungs-
rahmen von § 19 Abs. 4 BNatSchG hinausgehenden – 
Bedingungen durch eine für Naturschutzmaßnahmen zu
verwendende Ausgleichsabgabe kompensiert werden
können.

Vorhabenträger erhoffen sich von einer solchen Flexibili-
sierung vor allem eine Minimierung des naturschutz-
rechtlich begründeten Planungsaufwands. Auch Vertreter
der Naturschutzbehörden befürworten die Flexibilisie-
rung, da sie hoffen, die erforderlichen Maßnahmen dann
in Eigenregie (STEFFEN, 2000, S. 6) und statt Einzel-
falllösungen sinnvolle Gesamtkonzepte umsetzen zu kön-
nen. Außerdem erwarten sie sich von einer flexiblen, ver-
einfachten Handhabung auch eine Akzeptanzsteigerung
seitens der Ausgleichspflichtigen und eine Verminderung
des Vollzugsdefizits. Mit der Flexibilisierung durch Aus-
gleichsabgaben wird von unterschiedlichen Bereichen der
Umweltverwaltung auch die Hoffnung verbunden, eine
Geldquelle für alle möglichen ökologischen Sanierungs-
und Entwicklungsaufgaben erschließen zu können
(STEFFEN, 2000, S. 6 f.). Soweit die Flexibilisierung
beim räumlichen Zusammenhang zwischen Eingriff und
Ausgleich ansetzt, betrifft sie vor allem die Abgrenzung
und Prioritätenfolge von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men. Die in der Eingriffsregelung vorausgesetzte Unter-
scheidung zwischen vorrangig zu leistendem Ausgleich
und nachrangigem – nur im Fall fehlender Ausgleichs-
möglichkeiten möglichen – Ersatz bereitete in der Praxis

häufig Schwierigkeiten. Zur Erleichterung der Abgren-
zung zwischen den Begriffen wurde üblicherweise allein
auf das Kriterium der räumlichen Nähe zum Eingriff ab-
gestellt. Ersatzmaßnahmen mussten demnach im Ver-
gleich zu Ausgleichsmaßnahmen nicht im engen räumli-
chen Zusammenhang stehen. Die Priorisierung des engen
räumlichen Zusammenhangs ist aber aus naturschutz-
fachlicher Sicht nur dann sinnvoll, wenn dieses Kriterium
nicht im Sinne schematisch angewandter Entfernungs-
maßstäbe, sondern unter Berücksichtigung funktionaler
ökologischer Zusammenhänge interpretiert wird. In der
Praxis wie auch in den Ländernaturschutzgesetzen wird
der Ausgleichsbegriff aber vielfach nicht in diesem funk-
tionalen Sinn verwendet, sodass eine an sich gleichartige
Kompensation (Ausgleich) vielfach an der fehlenden
Möglichkeit scheiterte, sie in unmittelbarer räumlicher
Nähe zum Eingriffsort durchzuführen. Um diesen Mangel
zu beheben, hat der Gesetzgeber mit der Novelle des Bun-
desnaturschutzgesetzes die Möglichkeit eröffnet, Aus-
gleich und Ersatz in der Abwägung über die Zulässigkeit
des Eingriffes zusammen zu betrachten, während zuvor
nur die Möglichkeiten eines Ausgleichs in die Abwägung
einzubeziehen waren. 

Die Anforderungen an den Ausgleich (örtlicher und funk-
tionaler Zusammenhang) und dessen Vorrangigkeit vor
dem Ersatz bleiben zwar im Grundsatz bestehen. Aller-
dings ermöglicht die stärkere Zusammenfassung der
Schritte „Ausgleich“ und „Ersatz“ in der Entscheidungs-
kaskade der Eingriffsregelung erheblich größere Spiel-
räume bei der Kompensationsgestaltung. Mit der größe-
ren Flexibilität bei der Kompensationsgestaltung entsteht
allerdings auch bedenklicher Raum für einen „Minimal-
vollzug“. Da nun prinzipiell auch schon die Möglichkeit
einer Ersatzmaßnahme die Zulässigkeit des Eingriffs be-
gründen kann, wird es den Behörden kaum noch möglich
sein, einen Eingriff aufgrund fehlender Ausgleichsmög-
lichkeiten zu untersagen. Denn Ersatzmaßnahmen sind
fast immer möglich und nur selten wird der ökologische
Mehrwert des Ausgleichs – also einer Kompensation im
unmittelbaren räumlich-funktionalen Zusammenhang –
es rechtfertigen, nicht einmal anspruchsvolle Ersatzmaß-
nahmen als angemessene Kompensation zu akzeptieren.
Ausgeschlossen ist ein Ersatz danach de facto nur, wenn
gar keine geeigneten Flächen für Kompensationsmaßnah-
men zur Verfügung stehen. Damit wird die Eingriffsrege-
lung in ihrer Wirkung nach Einschätzung des Umweltra-
tes eher geschwächt werden. Zwar hat in der Praxis schon
die alte Eingriffsregelung mit ihren weiter gehenden Un-
tersagungsmöglichkeiten größere Eingriffe allenfalls sehr
selten verhindern können (zu den rechtlichen Möglich-
keiten einschränkend WOLF, 2001, S. 483). Allerdings
hat sie es den Behörden immerhin ermöglicht, den Verur-
sacher unter Verweis auf die Versagungsmöglichkeit zu
einem anspruchsvolleren Ausgleich bzw. Ersatz zu drän-
gen. Mit der neuen Regelung besteht ein verstärktes 
Risiko, dass bestimmte, eher billige Maßnahmen – wie
eine Kompensation durch Sukzessionsflächen – zur Regel
und beispielsweise aufwendiger herzustellende Biotop-
typen nicht mehr als Kompensationsziel gewählt werden.
Auch um dies zu vermeiden, sollten sich die Länder so



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 129 – Drucksache 14/9852

schnell wie möglich auf einheitliche anspruchsvolle 
Anforderungen an Ausgleich und Ersatz einigen (vgl.
BVerwGE 85, S. 348; BVerwGE 112, S. 41).

324. Mit den einheitlichen Anforderungen an Aus-
gleich und Ersatz sollte unmissverständlich klargestellt
werden, dass zumindest bei der Beeinträchtigung knap-
per und bedeutsamer Leistungen des Naturhaushaltes eng
am funktionalen und örtlichen Zusammenhang festge-
halten werden muss. Für den Ersatz sollte mindestens
verlangt werden, dass die Kompensation noch auf den
betroffenen Naturraum einschließlich seines Naturhaus-
haltes zurückwirkt und auch der dort wohnenden Bevöl-
kerung zugute kommt. Die von der Beeinträchtigung be-
troffenen Bewohner sollten auch von der Kompensation
profitieren (zum zeitlichen Bezug zwischen Ausgleich
und betroffener Bevölkerung vgl. VG Karlsruhe,
NuR 1990, S. 332).

325. Nach Auffassung des Umweltrates dürfen die Be-
strebungen zur Flexibilisierung der Eingriffsregelung
nicht zu einer Aufweichung der bundes- und landesrecht-
lichen Anforderungen an Ausgleich und Ersatz führen.
Das Bundesnaturschutzgesetz bietet nach wie vor ausrei-
chend Spielraum für eine flexible Handhabung der Ein-
griffsregelung im Rahmen dessen, was naturschutzfach-
lich sinnvoll ist. Eine Flexibilisierung darf demgegenüber
nicht Ersatzmaßnahmen Vorschub leisten, die sich völlig
von der Kompensation der verlorengegangenen Funktio-
nen und Werte entfernen. Die dahin gehend unzureichende
Praxis sollte nicht nachträglich noch legitimiert werden.
Vielmehr sollte durch klare und möglichst einheitliche
Vorgaben im Bundesnaturschutzgesetz und den Länder-
naturschutzgesetzen einer auf gleichwertige Kompensa-
tion bedachten Verwaltungspraxis auch eine ausreichende
„Verhandlungsmacht“ bei der Festsetzung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen verschafft werden. Des-
sen ungeachtet können und sollten die Möglichkeiten für
eine transparente, einfache und breit akzeptierte Anwen-
dung der Eingriffsregelung im Verwaltungsvollzug so-
wohl auf kommunaler Ebene als auch in Vereinbarungen
zwischen verschiedenen Fachverwaltungen und der Na-
turschutzverwaltung breit ausgeschöpft werden (s. dazu
von HAAREN et al., 1999).

Defizite bei der Abwägung

326. Ein Hauptgrund für die mangelhafte Entfaltung der
Steuerungskraft der Eingriffsregelung liegt darin, dass
Naturschutzbelange in der Abwägung anderen Belangen
sehr häufig unterliegen. Dies ist nicht zuletzt darauf
zurückzuführen, dass die jeweilige Zulassungsbehörde
auch die Eingriffsregelung anzuwenden hat, wobei diese
Behörde sich mit der Naturschutzbehörde in den aller-
meisten Bundesländern lediglich ins Benehmen zu setzen
hat. Diese Regelung ist ersichtlich dem Bestreben ge-
schuldet, den investitionsgeneigteren Zulassungsbehör-
den Vorfahrt vor naturschutzfachlichen Ansprüchen und
Einwänden der Naturschutzbehörden einzuräumen und
die Eingriffsregelung auf diese Weise auf der Verfahrens-
seite wieder ein Stück weit zu entkräften. Demgegenüber
sollte auch für die Eingriffsregelung gelten, dass der Ge-

setzesvollzug bei der für die jeweilige Gesetzesmaterie
fachlich zuständigen und qualifizierten Behörde liegen
muss. Zumindest sollte ein Einvernehmen mit der Natur-
schutzbehörde über die Anwendung der Eingriffsregelung
vorausgesetzt werden.

Weiterhin besteht derzeit kaum eine Pflicht für die Verur-
sacher von Eingriffen, die Notwendigkeit und Alterna-
tivlosigkeit ihres Vorhabens nachzuweisen. Bei der Ver-
meidbarkeitsprüfung nach § 19 Abs. 1 BNatSchG n. F.
werden nach herkömmlicher Rechtspraxis lediglich dieje-
nigen Vermeidungsoptionen erwogen, die sich durch Mo-
difikationen der Ausführung und Gestaltung des Vorha-
bens erreichen lassen. Wenigstens bei schwer wiegenden
Eingriffen sollten aber auch Standortalternativen berück-
sichtigt werden, wie dies bei der Vermeidbarkeitsprüfung
für beeinträchtigende Vorhaben in FFH-Schutzgebieten
durch § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG n. F. ausdrücklich an-
geordnet wurde.

Im Übrigen beruht die Abwägungsschwäche des Natur-
schutzes auch im Bereich der Eingriffsregelung auf den
allgemeinen in Kapitel 4.2 bereits näher dargelegten
Gründen. Dass die Rechtsprechung bei der Eingriffsrege-
lung mitunter eine „herausgehobene Bedeutung“ der Um-
weltbelange annimmt (vgl. BVerwG, Urteil vom 31. Ja-
nuar 1997 – 4 NB 27.96, NuR 1997, S. 543 ff.), ist im
konkreten Abwägungsfall nur bedingt hilfreich. In der
Praxis der Eingriffsregelung kommen die Behörden fast
nie zu dem Ergebnis, dass ein Eingriff aufgrund der über-
wiegenden Belange von Natur und Landschaft nicht ge-
nehmigt werden kann. Ablehnungen gibt es in der Regel
nur, wenn gesetzlich geschützte Flächen beeinträchtigt
würden. Wie für die gesamtplanerische Abwägung gilt
deshalb auch für die Abwägung im Rahmen der Ein-
griffsregelung, dass die Naturschutzbelange gegenüber
den Interessen des Vorhabenträgers dringend durch pro-
zedurale Vorkehrungen gestärkt werden müssen. Dazu
gehört neben einer naturschutzspezifischen Begrün-
dungspflicht auch eine geeignete Rechtsschutzmöglich-
keit für Bürger und Verbände (im Einzelnen dazu Kapi-
tel 4.2). Außerdem sollten auch für die Eingriffsregelung
Abwägungsleitlinien mit einheitlichen, allgemein kon-
sentierten Prioritätenlisten erarbeitet werden (so schon für
die Planung Tz. 138 ff.).

Zentrale Bedeutung hat natürlich auch die ausreichende
Darstellung der Belange des Naturschutzes als Vorausset-
zung einer sachgerechten Abwägung. Diese Darstellung
wird allerdings zusätzlich dadurch erschwert, dass immer
noch unklar ist, welche Unterlagen bzw. Ermittlungen von
dem Vorhabenträger entsprechend dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz verlangt werden können, ob und inwieweit
z. B. vegetationskundliche und tierökologische Untersu-
chungen vor Ort durchzuführen sind (GRUEHN und
KENNEWEG, 1997, S. 7 ff.; vgl. auch BREUER, 2000,
S. 117). Nach einem Beschluss des Bundesverwaltungs-
gerichts (BVerwG vom 21. Februar 1997 – 4 B 177.96, 
NuR 1997, S. 353 f.) reicht es aus, auf bestimmte Indika-
tionsgruppen abzustellen. Welche dabei jeweils zu berück-
sichtigen sind, muss fachlich entschieden werden.
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327. Die Bewältigung der Eingriffsregelung über die
Bauleitplanung ist noch weit stärker von Abwägung ge-
prägt als die unmittelbar vorhabenbezogene Eingriffsre-
gelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz, die nur noch
im Außenbereich Anwendung findet. Zwar erfolgt die Be-
stimmung des Eingriffs weiter nach Maßgabe des Bundes-
naturschutzgesetzes. Das BauGB geht aber davon aus,
dass nicht nur die Zulässigkeit des Vorhabens, sondern
auch die planerischen Entscheidungen, also die Festle-
gung von Vermeidung und Ausgleich der Abwägung nach
§ 1 Abs. 6 BauGB unterliegen. Diese rechtliche Regelung
müsste allerdings eine aus Naturschutzsicht zufrieden-
stellende Bewältigung der Eingriffsregelung nicht behin-
dern, denn durch die Einführung des Ökokontos und der
Aufweitung des räumlichen Bezuges zwischen Eingriffs-
und Kompensationsfläche im BauGB fehlen in der Regel
Gründe, die eine Reduzierung von erforderlichen Kom-
pensationsmaßnahmen rechtfertigen könnten. In Verbin-
dung mit dem Wegfallen der Genehmigungspflicht für
den Bebauungsplan, sofern er aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt wurde, ist allerdings die Wahrscheinlich-
keit eines Vollzugsdefizits erheblich gestiegen. Die 
derzeitige Umsetzungspraxis ist nicht ausreichend unter-
sucht. Fallstudien wie z. B. MAY-STÜRMER (2000) und
MEYHÖFER (2000) deuten auf eine ambivalente Situa-
tion hin. Die wenigen seit der Integration der Eingriffsre-
gelung in das Baurecht ergangenen Urteile zur Festlegung
von Art und Umfang der Kompensationsmaßnahmen le-
gen den Schluss nahe, dass die Maßnahmen häufig auf zu
kleine Flächen begrenzt werden. Die entfallene Genehmi-
gungspflicht von Bebauungsplänen leistet daher – neben
dem Fehlen spezifischer Begründungspflichten und
Rechtsschutzmöglichkeiten – Vollzugsdefiziten Vorschub,
die jedoch nur in den wenigen Fällen offensichtlich wer-
den, in denen Privatkläger Naturschutzbelange – häufig
zur Verfolgung anderer Interessen – geltend machen (vgl.
z. B. OVG Koblenz, Urteil v. 22. September 2000, Natur
und Landschaft 2001 Heft 3, S. 139).

Defizite bei der Maßnahmenumsetzung

328. Kompensationsmaßnahmen erreichen häufig nicht
das angestrebte Ziel einer tatsächlichen Kompensation
der Beeinträchtigungen. Bei einer ökologischen Wir-
kungskontrolle durch den Landschaftsverband Rheinland
wurde z. B. festgestellt, dass nur wenige Kompensations-
maßnahmen tatsächlich entsprechend den Vorgaben aus
dem landespflegerischen Begleitplan umgesetzt wurden.
Bei diesen wurde wiederum nur selten auch der ange-
strebte ökologische Zustand erreicht. Oftmals war sogar
gar nicht genau geklärt, welcher Zustand angestrebt wer-
den sollte. So wird bei der Maßnahmenplanung das Ent-
wicklungsziel nicht klar und ausreichend konkret formu-
liert und das Entwicklungspotenzial der Fläche sowie die
technische Machbarkeit zu wenig berücksichtigt
(BAUCKLOH, 2000, S. 106 f.). Ursache hierfür sind un-
ter anderem fehlende Erfahrungen mit solchen Entwick-
lungsmaßnahmen.

329. Ein großes Problem für viele Naturschutzbehörden
ist der mangelnde Überblick über die festgesetzten Kom-
pensationsmaßnahmen. Meist gibt es kein Kataster, in

dem alle festgesetzten und rechtlich verbindlichen Kom-
pensationsmaßnahmen dargestellt sind. Die Folge ist,
dass in der behördlichen Praxis kaum bzw. nicht überprüft
werden kann,

– wo die festgesetzten Kompensationsflächen liegen
und wie sie entwickelt werden sollen, wodurch eine
effiziente Maßnahmenkontrolle schon im Grundsatz
erschwert oder sogar unmöglich gemacht wird, und

– ob eine Fläche bereits als Kompensationsfläche ver-
geben ist, wodurch es zu Doppelbelegungen der sel-
ben Fläche mit mehreren Kompensationsmaßnahmen,
zur gleichzeitigen Beantragung von Mitteln aus Na-
turschutzförderprogrammen oder zur Beanspruchung
der Fläche für andere Vorhaben kommt. 

Erste Schritte zum Aufbau von Kompensationsflächenka-
tastern auf Landesebene gibt es z. B. in den Landesnatur-
schutzgesetzen von Bayern, Berlin und Brandenburg. In
Nordrhein-Westfalen wurde die Einrichtung solcher Ka-
taster auf Kreisebene rechtlich festgeschrieben (vgl. VO
v. 23. März 2001, GV. NRW, ausgegeben am 27. April
2001) und mit ihrem Aufbau bereits begonnen (z. B. Kreis
Osnabrück, Kreis Unna). Die Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes gibt den Ländern nun zwar die Mög-
lichkeit, rechtliche Regelungen für die Einführung 
von Ökokonten in Zusammenhang mit Eingriffen nach
§ 18 BNatSchG n. F. zu treffen. Der Aufbau von Kom-
pensationsflächenkatastern wurde jedoch bei der Novel-
lierung des Bundesnaturschutzgesetzes nicht ausdrück-
lich festgeschrieben. Die Länder können aber in ihren
Naturschutzgesetzen entsprechende Kataster vorsehen.

330. Die Einrichtung eines Flächen- und Maßnahmen-
katasters ist zwar eine wichtige Grundlage für den 
Vollzug der Eingriffsregelung. Sie ersetzt jedoch keine
Maßnahmenkontrolle. Bei Untersuchungen von Kompen-
sationsmaßnahmen für Eingriffe nach § 18 BNatSchG n. F.
wurde festgestellt, dass maximal drei Viertel der Maß-
nahmen überhaupt umgesetzt wurden, nur knapp die
Hälfte der Maßnahmen eine mittlere bis gute Qualität bei
der Herstellung aufwiesen, aber nicht einmal einem Vier-
tel der Maßnahmen eine ausreichende Pflege zuteil wurde
(RUDOLF et al., 1999, S. 8, vgl. auch Bundesrechnungs-
hof, 2000, Tz. 47.0).

Bei Kompensationsmaßnahmen, die in Bebauungsplänen
festgesetzt wurden, wird im Durchschnitt sogar nur die
Hälfte der Maßnahmen realisiert (GREIVING, 1995,
S. 150 f.; KÖPPEL, 1995, S. 76; MEYHÖFER, 2000,
S. 27). Ursache für die geringe und schlechte Umset-
zungsquote ist insbesondere auch das Fehlen einer routi-
nemäßigen Maßnahmenkontrolle durch die zuständigen
Behörden. Die geringe personelle Ausstattung der Natur-
schutzverwaltungen erlaubt meist nur eine Bearbeitung
der aktuellen Genehmigungsverfahren, wogegen perso-
nelle Kapazitäten für Kontrollen häufig nicht vorhanden
sind (vgl. Kapitel 4.1). In einigen Bundesländern wurden
allerdings bereits erste Regelungen zur Maßnahmenkon-
trolle erlassen (vgl. Landesnaturschutzgesetze von Bay-
ern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saar-
land).
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331. Ein weiteres Problem bei der Anwendung der Ein-
griffsregelung stellen die Ansprüche vieler anderer Inte-
ressengruppen dar, die die Eingriffsregelung für ihre
Zwecke nutzen wollen. So hoffen z. B. die Fremdenver-
kehrsgemeinden, sich damit kostengünstig eine touristi-
sche Infrastruktur, z. B. den Bau von Radwegen, finan-
zieren zu können. Die Forstverwaltung versucht, mithilfe
der Eingriffsregelung den ökologischen Waldumbau
umzusetzen (vgl. z. B. die Kompensationsmaßnahmen
zum Bau der ICE-Strecke Köln–Rhein/Main) und die
Kommunen nutzen die Kompensationspflicht, um ihre
städtebaulichen Grünstrukturen zu realisieren (vgl.
BREUER, 2000, S. 118). Diese Begehrlichkeiten zielen
sicherlich nicht immer auf die naturschutzfachlich beste
Kompensationslösung. Durch eine strikt defensive Hal-
tung der Naturschutzbehörden (vgl. Kapitel 3.2) bleiben
allerdings auch erhebliche Kooperationsmöglichkeiten
ungenutzt. Erfolgversprechender ist daher eine differen-
zierte Strategie der Kooperation mit geeigneten Partnern
und in geeigneten Teilbereichen, wenn dabei Synergieef-
fekte zu erwarten sind. Gemeinsam mit Wasserversorgern
und Wasserschutzbehörden können beispielsweise in
Wasserschutzgebieten weiter gehende Maßnahmen ver-
wirklicht werden als dies allein durch Kompensations-
maßnahmen möglich wäre. Der Wasserschutz kann dabei
einen Grundschutz der abiotischen Schutzgüter finanzie-
ren, auf dem aufbauend Naturschutzmaßnahmen z. B.
dann eine aufwendigere Pflege realisieren können. Auch
die Ansätze in der Forstwirtschaft zur Einführung ökolo-
gischer Wirtschaftweisen können als Grundlage für wei-
ter gehende Kompensationsmaßnahmen genutzt werden.

Empfehlungen

Weiterentwicklung des Rechts und untergesetzliche 
Konkretisierungen

332. Um die Belange des Naturschutzes in der Abwä-
gung der Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht zu stär-
ken, sollte eine Prioritätensetzung bezüglich des Gewichts
der betroffenen Funktion von Natur und Landschaft in der
Abwägung entsprechend ihrer Knappheit erfolgen. Der
diesbezügliche Ansatz in § 19 Abs. 3 BNatSchG n. F. sollte
ausgebaut werden: Nach § 19 Abs. 3 BNatSchG n. F. dür-
fen Eingriffe, die Biotope der streng geschützten Arten
zerstören, nur aus zwingenden Gründen des überwiegen-
den öffentlichen Interesses zugelassen werden. Als
Grundlage für die Abwägung sollten bundesweite Stan-
dards zum (abgestuften) Wert der Schutzgüter und Funk-
tionen entwickelt werden, die eine einheitliche Basis für
die Gewichtungen von Abwägungsgründen darstellen
können. Auf diese Weise kann die Abwägung qualifiziert
und transparenter gestaltet werden. Eine darauf ausge-
richtete Prioritätenliste könnte beispielsweise Natur-
schutzbelange von überregionaler Bedeutung hervorhe-
ben und so deren Gewicht in der Abwägung erhöhen. Dies
würde zumindest für den Normalfall einen Orientierungs-
rahmen – insbesondere auch für die Begründung der Ab-
wägungsentscheidung – geben, ohne auszuschließen, dass
in Einzelfällen aufgrund von Besonderheiten des regiona-
len Naturraums auch andere Prioritäten gesetzt werden
können.

333. Außer in der schwachen Abwägungsposition der
Naturschutzbelange liegt ein weiterer Grund für die
mangelhafte Wirkung der Eingriffsregelung darin, dass
die Kompensationsmaßnahmen häufig schlicht gar
nicht, nicht vollständig oder nur mit großen Verzögerun-
gen umgesetzt werden. Daher müssen die Länder aus
Sicht des Umweltrates bessere rechtliche und tatsäch-
liche (personelle) Vorkehrungen zur Vollzugssicherung
treffen. Insbesondere sollten sie die Einrichtung von
Kompensationsflächenkatastern, einen Nachweis der
Flächenverfügbarkeit und eine Umsetzungskontrolle
vorschreiben.

Die Erstellung der Kompensationsflächenkataster sollte
eine Pflichtaufgabe der unteren Naturschutzbehörden
(UNB) werden. Die UNB werden in allen Verfahren be-
teiligt, haben damit den besten Überblick und können
ständig auf den aktuellsten Stand zugreifen. Eine Führung
des Katasters auf Landesebene müsste dagegen immer
mit umfassenden Meldepflichten ausgestattet sein, deren
Vollzug wiederum Probleme mit sich bringen würde. Der
Aufbau und die Methodik der Kataster sollten jedoch lan-
desweit, wenn möglich sogar bundesweit einheitlich 
gestaltet werden. Gleichzeitig ist eine Vernetzung mit an-
deren Fachbehörden und mit den Katasterämtern unver-
zichtbar, um widersprüchliche Festlegungen oder Dop-
pelförderungen zu verhindern. Die Führung des Katasters
sollte auf der Ebene von Flurstücken (in Datenbanken und
kartographisch) erfolgen, da dies die Bezugsebene von
behördlichen Entscheidungen mit Rechtswirkungen auf
die Fläche ist. Nur auf dieser räumlichen Bezugsbasis ist
ein Abgleich zwischen den Flächenkonsequenzen ver-
schiedener Verfahren und Programme möglich. Beste-
hen nur Datenbanken auf Flurstückbasis, jedoch keine
kartographischen Darstellungen, so wird das tägliche
Management von Kompensationsflächen in Verhandlun-
gen mit Vorhabensträgern erheblich behindert. Eine Ver-
netzung mit dem Katasteramt ist vor allem vor dem Hin-
tergrund einer langfristigen Sicherung der Flächen
erforderlich.

Der Nachweis über die Flächenverfügbarkeit, wie ihn be-
reits mehrere Bundesländer im Gesetz geregelt haben
(vgl. Landesnaturschutzgesetze von Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein), sollte bundes-
weit verankert werden, da die Bereitstellung von Flächen
eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung der Kom-
pensationsmaßnahmen darstellt. Der Nachweis kann ins-
besondere durch Eintrag ins Grundbuch bzw. durch eine
dingliche Sicherung der Kompensationsflächen erfolgen.

Die wünschenswerte Umsetzungskontrolle von Kom-
pensationsmaßnahmen könnte von den Ländern durch
den Nachweis über die Herstellung der Kompensations-
maßnahme (vgl. Landesnaturschutzgesetze von Berlin,
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Saarland) oder
weiter gehend durch die Einführung einer Erfolgskon-
trolle umgesetzt werden (vgl. Bayerisches Landesnatur-
schutzgesetz). Darüber hinaus sollte die rechtliche Mög-
lichkeit geschaffen werden, bei Bedarf einen solchen
Nachweis von einem privaten Sachverständigen anzufor-
dern (vgl. Bayerisches Landesnaturschutzgesetz).
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334. Eine Stärkung der Eingriffsregelung in der Bau-
leitplanung sollte durch eine partielle – auf die Eingriffs-
regelung beschränkte – Wiedereinführung der Genehmi-
gungspflicht für Bebauungspläne angestrebt werden. Die
Entscheidung über den Umfang und die Notwendigkeit
von Kompensationserfordernissen muss darüber hinaus
dringend der baurechtlichen Abwägung entzogen werden.

Bundespolitische Leitlinien zur Eingriffsregelung

335. Die Bundesregierung sollte – soweit es die Rah-
menkompetenz erlaubt – mit Nachdruck darauf hinwir-
ken, dass bundeseinheitliche Leitlinien zur Anwendung
der nun rechtlich neu geregelten Eingriffsregelung in Zu-
sammenarbeit mit den Ländern erarbeitet werden, um in
Zukunft eine Rechtszersplitterung zu vermeiden. Zur
Stärkung der Eingriffsregelung in den Zulassungsverfah-
ren sollte die Eingriffsregelung durch die Naturschutz-
behörden durchgeführt oder für die Entscheidung ande-
rer Behörden zumindest das Einvernehmen mit der
Naturschutzbehörde vorgeschrieben werden.

Wie bereits das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom
27. September 1990 – 4 C 44.87 dargelegt hat, sind be-
stimmte Begriffe der Eingriffsregelung wie die Definition
des Eingriffsbegriffs und des Ausgleiches bundeseinheit-
liche Vollregelungen, da sie aufgrund eines notwendigen
Mindestmaßes an Rechtseinheit in Deutschland grundle-
gende Begriffsbestimmungen darstellen (vgl. BVerwG –
4 CN 6/99, Urteil vom 31. August 2000). Da der Aus-
gleich auch nach der novellierten Gesetzesfassung Vor-
rang vor dem Ersatz hat, ist bei einer bundeseinheitlichen
Präzisierung der Begriffe im Interesse der Vollziehbarkeit
der Eingriffsregelung eine klare Abgrenzung zwischen
den Anforderungen an den Ausgleich und den Ersatz er-
forderlich. Im BNatSchG n. F. (§ 18) ist klargestellt, dass
Ausgleich dann gegeben ist, wenn die beeinträchtigten
Funktionen des Naturhaushaltes wiederhergestellt und
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt
oder neu gestaltet ist. Insbesondere bei der Beeinträchti-
gung knapper und bedeutsamer Leistungen des Natur-
haushaltes muss der Funktionsbegriff in diesem Zusam-
menhang sehr eng aufgefasst und streng an einem
gleichartigen, funktionalen Ausgleich festgehalten wer-
den. Die Forderung nach einem räumlichen Zusammen-
hang zwischen dem Wirkraum der Beeinträchtigung und
den Kompensationsmaßnahmen ist dagegen fallbezogen
zu interpretieren. Werden z. B. funktionale Beziehungen
zwischen Lebensräumen standorttreuer Tierarten wie
Amphibien gestört, so muss ein Ausgleich im unmittelba-
ren räumlichen Zusammenhang gesucht werden. Soll je-
doch ein zerstörter Magerrasen wiederhergestellt werden,
so ist nach Flächen zu suchen, die ein entsprechendes Ent-
wicklungspotenzial aufweisen, auch wenn diese etwas
weiter entfernt liegen. Grundsätzlich sollten jedoch weder
Ausgleich- noch Ersatzmaßnahmen außerhalb des vom
Eingriff betroffenen Naturraumes angesiedelt werden.
Eine andere Praxis würde dazu führen, dass im Extremfall
Kompensationsmaßnahmen an Billiganbieter (im Ex-
tremfall z. B. im osteuropäischen Ausland) vergeben wür-
den. Die Kompensationsmaßnahmen sollen auf den 
Naturhaushalt, die Pflanzen- und Tierwelt und das Land-
schaftsbild des geschädigten Raumes zurückwirken und

auch der dort wohnenden Bevölkerung zugute kommen.
Da die Bewohner einerseits von der Beeinträchtigung be-
troffen werden, sollten sie andererseits auch von der Wie-
derherstellung ihrer Lebensqualität durch die Kompensa-
tion profitieren.

Den Ländern sollten des Weiteren gemeinsame Standards
für die im Zulassungsverfahren zur Bewältigung der Ein-
griffsregelung beizubringenden Unterlagen vorgegeben
werden. Eine Präzisierung der Anforderungen an die bei-
zubringenden Unterlagen würde zur Stärkung der Ein-
griffsregelung in der Abwägung beitragen, da damit si-
chergestellt würde, dass alle relevanten Informationen
auch tatsächlich vorliegen.

Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen

336. Da die bisher vorliegenden Untersuchungen zum
Erfolg von Kompensationsmaßnahmen in vielen Fällen
Defizite aufgedeckt haben, empfiehlt der Umweltrat,
die Machbarkeit von Kompensationsmaßnahmen weiter
gehend zu erforschen. Eine Zusammenstellung der
Grundlagen und der Anforderungen an Kompensations-
maßnahmen sowie an die Kontrolle sollte als Hand-
lungsanleitung für die Praxis bereitgestellt werden (vgl.
TESCH, 2001).

Bei der Auswahl und Festlegung von Kompensations-
maßnahmen sollten auch die vielfältigen privaten Interes-
sen der Eigentümer und Nutzer potenzieller Kompensa-
tionsflächen an der Erhaltung und Entwicklung dortiger
Naturgüter genutzt werden. Die Interessenüberschneidun-
gen und -konflikte mit möglichen Kooperationspartnern
für die Praxis sollten im Vorfeld genau ermittelt werden,
um einer undifferenzierten Handhabung wie der Einrich-
tung von Flächenpools ausschließlich im Wald entgegen-
zutreten. Kooperationspartner bei der Umsetzung von
Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Kulturland-
schaft könnten der Wasserschutz, die Forstwirtschaft und
der Tourismus sowie ökologisch wirtschaftende Land-
wirtschaftsbetriebe sein. Letztere verfolgen zwar nicht
zwingend die naturschutzfachlichen Ziele der Eingriffs-
regelung. Zur Kompensation bestimmter Beeinträchti-
gungen (z. B. des Bodens), eignet sich jedoch z. B. der
ökologische Landbau in besonderem Maße als Koope-
rationspartner (vgl. ENGELBRECHT, 2001; LEINWE-
BER, 2002; RIMARZIK, 2001).

5.2.7 Gute fachliche Praxis der Landnutzungen

5.2.7.1 Ziele und Strategien bei der Festlegung
einer guten fachlichen Praxis der 
Landnutzungen

337. Als gute fachliche Praxis wird in unterschiedli-
chen Regelungszusammenhängen regelmäßig das von
den Landwirten bei ihrer Landnutzung zwingend – und
auf eigene Kosten – einzuhaltende ökologische und si-
cherheitstechnische Schutzniveau bezeichnet.

Soweit die Einhaltung der guten fachlichen Praxis vorge-
schrieben wird, wird damit nicht nur auf jeweilige spezial-
gesetzliche Konkretisierungen verwiesen, wie sie z. B. § 5
Abs. 4 BNatSchG n. F. bestimmt, sondern darüber hinaus-
gehendauchaufallgemeinanerkannte fachlichePraktiken.
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Spürbare Lenkungswirkung in Richtung einer besseren
Umweltverträglichkeit entfaltet der Maßstab der guten
fachlichen Praxis aber regelmäßig nur dort, wo er kon-
krete rechtliche Präzisierungen erfahren hat (siehe die
Übersicht in Abb. 5-5, Seite 134). Das gilt auch für den
teilweise, vor allem noch im Landesrecht, verwendeten
Begriff der ordnungsgemäßen Land-, Forst- oder Fische-
reiwirtschaft. Entscheidend kommt es jeweils auf die kon-
kreten Anforderungen an, die unter diesen Sammelbegrif-
fen zusammengefasst werden. Durch sie wird insgesamt
das Niveau der Rücksichtnahme auf die Umwelt bestimmt,
das die Gesellschaft dem Landnutzer ohne Entschädi-
gung auferlegt. Im Gegenzug stellen Handlungen, die der
guten fachlichen Praxis entsprechen, nach § 18 Abs. 2
BNatSchG n. F. keinen Eingriff dar.

338. Weil die Einhaltung der als gute fachliche Praxis ge-
forderten Umweltschutzanforderungen erhebliche Kosten
verursachen kann, haben die betroffenen Nutzergruppen
stets ein großes Interesse daran, das Niveau der von ihnen
zwingend einzuhaltenden guten fachlichen Praxis niedrig
zu halten. Dieses Interesse wird weiter dadurch gesteigert,
dass über die gute fachliche Praxis hinausgehende Um-
weltschutzmaßnahmen gegenwärtig vielfach staatlich sub-
ventioniert werden und ein geringes Anforderungsniveau
bei der guten fachlichen Praxis damit zugleich Spielraum
für Verdienstmöglichkeiten durch das Erbringen weiter ge-
hender Umweltleistungen schafft (vgl. z. B. Deutscher
Bauernverband, 2000). Damit ist eine zentrale strategische
Frage für dieAusgestaltung der guten fachlichen Praxis an-
gesprochen: die Abgrenzung von obligatorisch und ent-
schädigungsfrei einzuhaltendem ordnungsrechtlichen An-
forderungsniveau einerseits und staatlich gefördertem,
landwirtschaftlichem Umweltschutz andererseits. Hier ste-
hen dem Gesetzgeber prinzipiell zwei Wege offen:
– Die gesetzliche Festsetzung eines hohen Niveaus der

guten fachlichen Praxis mit dem Zwang zur stärkeren
Berücksichtigung ökologischer Standortbedingungen.
Dies könnte mit der politischen Notwendigkeit ver-
bunden sein, die Konkurrenzfähigkeit der Landnutzer
anderweitig durch Subventionen zu stützen.

– Die Festsetzung der guten fachlichen Praxis auf nied-
rigerem Niveau und der Honorierung darüber hinaus-
gehender Anpassungen der Nutzer an die Umweltbe-
dingungen.

Vorteil der ersten Variante für den Naturschutz ist, dass
die Kosten der Umwelterhaltung nicht im Budget der 
Naturschutzbehörden erscheinen. Wird außerdem noch
auf Subventionen verzichtet, fällt überhaupt keine Belas-
tung für den Staatshaushalt an. Die Konsequenz wäre al-
lerdings, dass im Wesentlichen leistungsstarke Betriebe,
z. B. landwirtschaftliche Betriebe auf Gunststandorten in
der Hildesheimer und Magdeburger Börde, die ohnehin in
der Regel eine geringere Umweltempfindlichkeit auf-
weisen, überleben würden. Im Gegensatz dazu wären
landwirtschaftliche Betriebe auf ertragsschwachen und
wasserdurchlässigen Standorten, die erheblich größere
Aufwendungen z. B. zur Verminderung von Nitrateinträ-
gen in das Grundwasser haben, stark benachteiligt. Eine
rasante Beschleunigung des Strukturwandels in der Land-
wirtschaft und das Brachfallen weiter Teile der standört-
lich benachteiligten Gebiete, insbesondere in den Mittel-

gebirgen, wären die Folge (vgl. z. B. MÖLLER et al.,
2000, S. 219 für unterschiedliche Schlaggrößen). Außer-
dem ist die teilweise äußerst unterschiedliche internatio-
nale Wettbewerbssituation zu bedenken, in der sich die
meisten landwirtschaftlichen Betriebe befinden. Bei stei-
genden nationalen Anforderungen an die gute fachliche
Praxis müssen insbesondere diejenigen Nutzergruppen,
die auf internationalen Märkten agieren, Wettbewerbs-
nachteile gegenüber Wettbewerbern aus Ländern mit
niedrigerem Regulierungsniveau hinnehmen. Diese Wett-
bewerbsnachteile können weniger konkurrenzfähige Be-
triebe in ihrer Existenz bedrohen (vgl. MÖLLER et al.,
2000). Solange z. B. im Rahmen der WTO und auf der
EU-Ebene (ausführlicher siehe SRU, 2002, Tz. 718 f.;
vgl. auch LEDEBUR, 2001) keine einheitlichen Anforde-
rungen formuliert werden, die ein „Ökodumping“ verhin-
dern, werden die Nutzer stets darauf drängen, die gute
fachliche Praxis auf einem wettbewerbsgünstigeren 
Niveau zu fixieren. Aus der negativen Anreizstruktur des
von unterschiedlichen Anforderungsniveaus und harter
Konkurrenz geprägten internationalen Agrarmarktes
dürften zudem Umsetzungsprobleme resultieren, die ei-
nen sehr hohen Kontrollaufwand erforderlich machen.
Eine ähnliche Problematik würde sich für die Forst- und
Fischereiwirtschaft ergeben.

Die zweite Variante könnte insofern Vorteile aufweisen, als
mit der Honorierung von Umweltleistungen sehr ergebnis-
und standortorientiert und damit effizient (s. Tz. 240) Ziele
von Naturschutz und Landschaftspflege verfolgt werden
könnten. Allerdings müssten dafür ausreichende Finanz-
mittel zur Verfügung gestellt werden, die u. a. durch einen
Abbau der Subventionen für Betriebe auf Gunststandorten
gewonnen werden könnten. Diese Variante wird im Agrar-
bereich mit dem Modell der multifunktionalen Landwirt-
schaft verfolgt, das von der EU in den WTO-Verhandlun-
gen vertreten und auch von den deutschen Umwelt- und
Agrarministern von Bund und Ländern getragen wird
(siehe SRU, 2002, Tz. 723; vgl. z. B. OECD, 2001).

Ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen von
Naturschutz und Landschaftspflege und den Interessen
der Landnutzer (vgl. z. B. HABER, 1989; KNICKEL
et al., 2001, S. 27; TÖPFER, 1990; WOLFGARTEN,
2000) ist bei entsprechender Ausgestaltung auf beiden
Wegen möglich. In der gegenwärtigen Situation emp-
fiehlt der Umweltrat zumindest für den Agrarbereich den
zweiten Weg zu verfolgen und keine weitere Anhebung
des Niveaus der guten fachlichen Praxis vorzunehmen.
Stattdessen sollte auf eine Stärkung der Agrarumweltför-
derung gesetzt werden. Dieser Weg verspricht eine bes-
sere Akzeptanz des Naturschutzes bei den Landnutzern
und geringere Probleme in der Umsetzung. Eine Voraus-
setzung dieser Strategie ist allerdings eine umfangreiche
finanzielle Stärkung der Agrarumweltprogramme. Eine
Einigung über Standards der guten fachlichen Praxis auf
internationaler Ebene oder veränderte agrarsoziale Ziele
könnten zu anderen Empfehlungen führen.

Eine Konkretisierung vieler bisher sehr allgemein gehal-
tener Anforderungen an die gute fachliche Praxis ist 
allerdings auch im Falle der grundsätzlichen Beibehal-
tung des gegenwärtigen Niveaus notwendig.
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5.2.7.2 Verhältnis zwischen generellen Vorgaben
für die gute fachliche Praxis und 
spezifischem Regelungsbedarf

339. Immer wieder wird die Frage diskutiert, inwie-
weit die gute fachliche Praxis standortspezifische
Empfindlichkeiten oder Schutzwürdigkeiten des Natur-
haushaltes berücksichtigen sollte (DI FABIO, 1995,
S. 127; SRU, 1985, Tz. 1368). Einerseits ist eine An-
passung der Bewirtschaftung an die ökologischen
Empfindlichkeiten der konkreten Standorte aus der
Sicht eines nachhaltigen Schutzes der Naturgüter not-
wendig. Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die ei-
nen klaren Flächenbezug aufweist, legt es überdies
nahe oder ermöglicht es jedenfalls, die standörtlichen
Gegebenheiten im Rahmen der Fixierung der guten
fachlichen Praxis zu berücksichtigen (BGH NJW,
1957, S. 538 ff.; auch DI FABIO, 1995, S. 127). Der
Umweltrat spricht sich daher seit langem (vgl. SRU,
1985, Tz. 1368) für eine standortspezifische Konkreti-
sierung der guten landwirtschaftlichen Praxis aus. Die
EU-Kommission empfiehlt im Zusammenhang mit der
Gestaltung von Agrarumweltprogrammen ebenfalls
eine Definition auf regionaler Ebene (vgl. Artikel 28
der VO(EG) Nr. 1750/1999).

Eine solche Ausgestaltung der guten fachlichen Praxis
würde bedeuten, dass Betriebe auf empfindlichen Stand-
orten für eine konsequente Vermeidung ökologischer
Schäden sehr hohe Aufwendungen einkalkulieren müss-
ten. In der Folge wären weit gehende agrarstrukturelle
Konsequenzen und Widerstände der betroffenen Land-
wirte zu erwarten. Ein Vollzug der Regelungen würde
dadurch vermutlich erheblich erschwert. Die Festlegung
und Kontrolle der standortspezifischen Anforderungen
im Einzelfall wären darüber hinaus aufwendig. Diese
Schwierigkeiten könnten es nahe legen, lediglich allge-
meingültige Verursacherpflichten einzuführen, die über-
all in gleicher Weise einzuhalten sind. Die Situations-
gebundenheit des Eigentums würde aber mit dieser
Lösung weit gehend vernachlässigt. Alle standortspezifi-
schen ökologischen Anforderungen müssten mit eben-
falls hohem Verwaltungsaufwand über flächenbezogene
Förderungen umgesetzt werden.

340. Aus Sicht des Umweltrates sollte die rechtliche
Fixierung der guten fachlichen Praxis einen Mittelweg
zwischen den beiden Positionen beschreiten. Sinnvoll
erscheint ein Ansatz, der über das Mindestniveau stand-
ortunabhängiger Verursacherpflichten, die überall in
gleicher Weise zu erfüllen sind, hinausgeht und stand-

Abbildung 5-5

Position der guten fachlichen Praxis im Verhältnis zu Zielen und 
Umsetzungsinstrumenten des Naturschutzes

Ziele von Naturschutz und Landschafts-
pflege in der Kulturlandschaft Umsetzungsinstrumente 

Landschaftsqualitätsziele und  
-standards, die über die gute fachliche 
Praxis hinausgehen (Erhaltungs- und  
Entwicklungsziele) 

• Vertragsnaturschutz 

• Entschädigung und Ausgleichszahlungen in  
Schutzgebieten 

• horizontale Agrarumweltprogramme der Agenda 2000 

honorierbar

⇑

Gute fachliche Praxis der Landwirtschaft 
Betreiberpflichten in rechtlichen Regelun-
gen beschrieben (u. a. BNatSchG n. F.) 

Umsetzung der guten fachlichen Praxis 
• durch Einhaltung in täglicher landwirtschaftlicher 

Praxis 
• durch Beratung 

⇓

Sanierung in Gebieten mit Beeinträchti-
gungen 
Kompensation von Landschaftsbeeinträch-
tigungen 

strafrechtliche Sanktionierung, z. B. nach WHG 
Bußgeld 
Ordnungsverfügung, z. B. nach PflSchG, 
BNatSchG/Eingriffsregelung 

sozialpflichtig 

SRU/SG 2002/Abb. 5-5
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ortspezifisch erhöhte Anforderungen mindestens inso-
weit mit sich bringt, als es um die Erhaltung des na-
türlichen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials geht.
Die langfristige Erhaltung der eigenen Produktions-
grundlagen zu finanzieren, ist Sache des Eigentümers
und Nutzers und nicht des Steuerzahlers. Darüber hi-
naus sollte ein – politisch abwägend zu bestimmendes –
Maß an situationsangepasster Mindestrücksichtnahme
auf die übrigen Naturgüter und Funktionen des Natur-
haushaltes verlangt werden. Mit der rechtlichen Defi-
nition der guten fachlichen Praxis in verschiedenen
Gesetzen und Verordnungen, u. a. im BNatSchG n. F.,
beschreitet der Gesetzgeber im Prinzip diesen Weg.
Eine zu starke Ungleichbehandlung der Landwirte wird
vermieden, indem überwiegend standortunabhängig ein-
zuhaltende Vorgehensweisen und Grenzen (z. B. Vorge-
hen bei der Düngeplanung, Grenzwerte für den N-Input
durch Wirtschaftsdünger; s. Tab. 5-8, Seite 136) vorge-
schrieben werden. Darüber hinausgehend werden die
Landwirte auch dazu verpflichtet, ihre eigenen Produkti-
onsgrundlagen dauerhaft zu erhalten (z. B. Vermeidung
von Bodenabtrag nach § 17 Abs. 2 Nr. 4 BBodSchG) so-
wie in engen Grenzen weiter gehend situationsspezifisch
Rücksicht auf die Naturgüter zu nehmen (z. B. Verbot
direkter Einträge und Abschwemmungen von Düngemit-
teln in Oberflächengewässer, § 2 Abs. 3 DVO). Die
neuen Regelungen in § 5 Abs. 4 BNatSchG n. F. setzen
diesen Ansatz fort, indem sie den Standortbezug für be-
stimmte besonders gefährdete Räume überwiegend im
Rahmen der Erhaltung der eigenen Produktionsgrund-
lage stärken.

Mit der prinzipiellen Entscheidung für einen begrenz-
ten Standortbezug der guten fachlichen Praxis ist noch
nicht die Frage entschieden, wie stark und an welcher
Stelle die Anforderungen dazu konkretisiert und damit
auch der Kontrolle zugänglich gemacht werden sollten.
Je deutlicher in den gesetzlichen Regelungen in ab-
stracto eine Berücksichtigung der Standortbedingungen
gefordert wird, desto notwendiger wird eine standörtli-
che und naturräumliche Konkretisierung der guten
fachlichen Praxis. Diese ist jedoch nur eingeschränkt
auf gesetzlicher Ebene möglich. Der Umweltrat emp-
fiehlt insoweit die Konkretisierung verbliebener unbe-
stimmter Rechtsbegriffe der guten fachlichen Praxis in
untergesetzlichen Vorschriften (z. B. durch die Festle-
gung tolerierbarer Bodenabträge). Sowohl in den Ge-
setzen als auch in den untergesetzlichen Vorschriften
können dabei Standards eingeführt werden, die auf un-
terschiedliche Standorttypen Bezug nehmen. Daneben
sollte auch eine räumliche Konkretisierung und Lokali-
sierung stattfinden. Die Darstellung der Flächen, auf
die die standortbezogenen Vorgaben zutreffen, kann im
Rahmen der Landschaftsplanung erfolgen. Mit einer
solchen Lösung würden dem Landwirt der standortspe-
zifische Handlungsbedarf sowie Informationsmöglich-
keiten zur Umsetzung aufgezeigt, ohne dass ihm im
einzelnen vorgeschrieben würde, wie er die Anforde-
rungen genau zu erfüllen hat.

341. Eine Hilfestellung sowohl bei der Formulierung
von untergesetzlichen Vorschriften als auch bei der Über-
tragung der Anforderungen auf konkrete Räume und ins-
besondere bei der Maßnahmenbestimmung für Standort-
typenundkonkreteFlächenbietendiverseunverbindliche
fachliche Standards (MlRLLT, 2000; LWK Hannover und
LWK Weser-Ems, 2000; MLN-MVP, 1997; MNUR und
MELF-Brdbg., 1996; MRLU-LSA, 1996; Agrarminister
der Länder 1993; LWK Hannover und LWK Weser-Ems,
1991).

Für die praktische Anwendung wurde in der jüngsten
Zeit das KUL-Verfahren (Kriterien umweltverträglicher
Landwirtschaftung nach ECKERT et al., 1998) ent-
wickelt. Dieses umfassende Verfahren wird vom Ver-
band deutscher landwirtschaftlicher Untersuchungs-
und Forschungsanstalten (VDLUFA) als geeignet ange-
sehen, um eine Prüfung der Umsetzung der guten fach-
lichen Praxis auf Betriebsebene vorzunehmen. Es
genügt jedoch noch nicht den Anforderungen einer
standortspezifischen Konkretisierung der guten fachli-
chen Praxis. Ziel des KUL-Konzepts ist der dauerhafte
Erhalt der produktiven Funktion, ohne dass dabei die
sonstigen Funktionen des Agrarökosystems oder angren-
zender Ökosysteme schwer wiegend beeinträchtigt wer-
den (ECKERT et al., 1998). Die Bewertung erfolgt an-
hand verschiedener Belastungsindikatoren (z. B. N-Über-
schüsse, Bodendruck durch Maschinen; s. Tab. 5-8).
Die Definition „schwer wiegender Beeinträchtigungen“
ist vor allem an produktionstechnische Aspekte (z. B.
Überdüngung) gebunden. Standortspezifische unter-
schiedliche Empfindlichkeiten werden nicht berück-
sichtigt. Das KUL-Verfahren lässt somit bisher noch
keine Aussage über eine standortangepasste Bewirt-
schaftung zu. Hierfür wären zumindest schlagbezogene
Bewertungen für alle Schutzgüter des Naturschutzes
notwendig. Das KUL-Verfahren müsste daher entspre-
chend weiterentwickelt und im Bereich der Natur-
schutzkriterien ergänzt werden, um als Beurteilungs-
grundlage für die gute fachliche Praxis herangezogen
werden zu können.

Ein anderer Ansatz für eine flächenbezogene regionale
Konkretisierung der guten fachlichen Praxis wurde im
Zusammenhang mit der Entwicklung von Leitbildern für
die niedersächsische Elbtalaue entwickelt (NNA, 2001).
Diese Konkretisierung setzt keine neuen Standards, son-
dern übersetzt die rechtlichen Anforderungen in konkrete
Handlungshinweise für die Bewirtschaftung der davon
betroffenen Flächen.

5.2.7.3 Derzeitige rechtliche Anforderungen
insbesondere § 5 Abs. 4 BNatSchG n. F.

342. Tabelle 5-9, Seite 137 gibt einen Überblick über die
wichtigsten gesetzlichen Anforderungen, die die Land-
wirte (auch) im Rahmen der guten fachlichen Praxis zu
beachten haben. Wie die Tabelle zeigt, ist die gute fach-
liche Praxis von verschiedenen Regelungszusammenhän-
gen her konkretisiert worden. Konkrete naturschutzfach-
liche Anforderungen fehlten allerdings bisher. Erst mit
dem am 4. April 2002 in Kraft getretenen novellierten
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Bundesnaturschutzgesetz wurde – namentlich mit § 5
Abs. 4 – versucht, die Lücke zu schließen. Die Grundla-
gen hierfür wurden mit einem Kriterienkatalog zur guten
fachlichen Praxis, der einige zusätzliche Aspekte umfasst
(KNICKEL et al., 2001), gelegt. Im neuen Bundesnatur-
schutzgesetz wird der Begriff der standortangepassten
Bewirtschaftung in § 5 Abs. 4 BNatSchG n. F. eingeführt
und durch sieben Regelungen, die im Folgenden disku-
tiert werden, näher beschrieben.

Natürliche Bodenfruchtbarkeit

343. Nach § 5 Abs. 4 1. Spiegelstrich BNatSchG n. F. ist
die natürliche Bodenfruchtbarkeit und die langfristige
Nutzbarkeit der Böden zu sichern. Diese grundsätzlich
begrüßenswerten Regelungen bedürfen für eine routi-
nemäßige Anwendbarkeit in der Praxis ebenfalls noch
weiterer Konkretisierungen oder Ergänzungen. Insbeson-
dere sollten die Vermeidung von Bodenerosion und Bo-
denverdichtung sowie der Erhalt des standorttypischen
Humusgehalts ausdrücklich zur Pflicht gemacht werden.
Beispiele für die konkrete Ausgestaltung dieser Maßga-
ben können ansatzweise den „Grundsätzen und Hand-
lungsempfehlungen zur guten fachlichen Praxis der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung“ nach den Anforderungen
des Bundesbodenschutzgesetzes (BMELF, 1999) ent-
nommen werden. Auch diese Grundsätze bedürfen jedoch
noch weiterer inhaltlicher und standortbezogener Spezifi-
zierung (vgl. SRU, 2000, Tz. 470f.). Insbesondere ersetzt

der Hinweis auf die Verwendung der Bodenabtragsglei-
chung zur Ermittlung der Erosionsraten und Ableitung
von geeigneten Bewirtschaftungsmaßnahmen (BMELF,
1999, S. 5) nicht die bisher fehlenden Grenzwerte für tole-
rierbare Bodenabträge. Diese sollten nach Standortfak-
toren differenziert werden (vgl. KNICKEL et al., 2001,
S. 24). Ebenso fehlen weiterhin verbindliche und kontrol-
lierbare Regelungen zur Vermeidung der Bodenverdich-
tung und zur Erhaltung des standortspezifischen Humus-
gehaltes.

Schutz vorhandener Biotope vor Beeinträchtigungen

344. Die neue Regelung in § 5 Abs. 4 2. Spiegelstrich
BNatSchG n. F. verlangt, dass vermeidbare Beeinträchti-
gungen von auf der Betriebsfläche vorhandenen und an
diese angrenzenden Biotopen zu unterlassen sind. Dabei
sollen nach der ursprünglichen Begründung zum Geset-
zesentwurf nicht nur die bereits gesetzlich geschützten
Biotope (§ 30 BNatSchG n. F.) vor Beeinträchtigungen
aus der Umgebung geschützt werden, sondern alle für den
Naturschutz bedeutsamen Biotope. Darunter sollten ne-
ben den in § 17 Abs. 2 Nr. 5 BBodSchG genannten Struk-
turelementen der Feldflur auch weitere naturschutzfach-
lich bedeutsame Biotope, wie beispielsweise die in den
Landesbiotopkartierungen erfassten, verstanden werden
(vgl. Begründung zum BNatSchGNeuRegG-Entwurf,
S. 39, Bundestagsdrucksache 14/6378).

Tabel le 5-8

Fachliche Standards nach den Kriterien umweltverträglicher Landwirtschaft (KUL)

Kategorie Indikatoren 

Nährstoffhaushalt – NH3-Emissionen bis zu 50 kg N/ha.a bei Tierhaltung 
– P-Saldo zwischen –15 kg und +15 kg P/ha.a
– K-Saldo zwischen –50 kg und +50 kg K/ha.a
– Humusbilanz zwischen –0,3 t und +1,0 t ROS/ha.a

Bodenschutz – Erosionsdisposition nicht mehr als 10 t/ha.a
– Verdichtungsgefährdung bis Belastungsquotient 1,25 
– Feldgröße in Grenzlagen bis 15 ha 
– Feldgröße in Vorzugsgebieten bis 40 ha 

Pflanzenschutz – Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes 
– Pflanzenschutzintensität bis zu 20 % über den regionalen Richtwertkosten 

pro Hektar 

Landschafts- und Artenvielfalt – Ökologisch-landeskulturelle Vorrangflächen im Durchschnitt bei 11 %,  
in agrarischen Vorranggebieten bei 7 %, in Grenzlagen bei 15 % 

– Kulturartendiversität bei mindestens vier Fruchtarten, bzw. 
Diversitätsindex mind. 1,25 

Energiebilanz – Gesamtbetrieb Pflanzenbau mit Energiesaldo von mind. +50 GJ/ha.a
– Gesamtbetrieb Tierhaltung mit Energiesaldo nicht unter –10 GJ/ha.a

Quelle: ECKERT et al., 1998
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Tabel le 5-9

Ausgewählte rechtliche Standards für die Landwirtschaft

Rechtsbereich Standard 

Düngemittelgesetz (DMG) v. 15.11.1977,
zuletzt geändert 27.9.1994 BGBL. I 
S. 2705 i. V. m. Düngeverordnung 
(DVO) v. 26.1.1996, BGBl. I S. 118, 
geändert 16.7.1997, BGBl. I S. 1835 

– bedarfsgerechte Düngung, § 2 Abs. 1 DVO 
– Verbot direkter Einträge und Abschwemmungen von Düngemitteln in 

Oberflächengewässer, § 2 Abs. 3 DVO 
– wenn keine Herbstaussaat Zwischenfruchtanbau anstreben, 

§ 2 Abs. 1 DVO 
– Wirtschaftsdünger: auf Grünland max. 210 kg Gesamt-N/ha.a,

auf Acker max. 170 kg/ha.a, nach der Hauptfruchternte max. 80 kg  
Gesamt-N/ha.a, Ausbringungsverbot vom 15.11. bis 15.1. eines Jahres, 
§ 3 Abs. 7 DVO 

Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) v. 
14.5.1998, BGBl. I S. 971 
Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung 
v. 28.7.1987, BGBl. I S. 1752, geändert 
14.10.1993, BGBl. I S. 1720 
Pflanzenschutzmittelverordnung v. 
17.8.1998, BGBl. I 1998 S. 2161;  

– Beachtung der Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes und des 
Grundwasserschutzes, § 2a Abs. 1 PflSchG 

– sachkundige Handhabung, § 10 Abs. 1 PflSchG und § 1 ff. Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung 

– Ausbringungsgeräte nach Stand der Technik, § 24 PflSchG, Kontrolle 
der Geräte alle vier Jahre, § 7 Abs. 1 Pflanzenschutzmittelverordnung 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) v. 17.3.1998, BGBl. I 
S. 502 

– standortangepasste Bodenbearbeitung, Erhaltung oder Verbesserung 
der Bodenstruktur, Bodenerosion möglichst vermeiden

– zum Schutz des Bodens notwendige Landschaftsstrukturen erhalten
– Erhaltung oder Verbesserung der biologischen Aktivität des Bodens 

durch Fruchtfolgegestaltung, § 17 Abs. 2 BBodSchG 

Kreislaufwirtschafts- und Abfall- 
gesetz, (KrW-/AbfG) v. 27.9.1994, 
BGBl. 2705, zuletzt geändert  
27.7.2001; S. 1950; 
Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 
1992, BGBl. I S. 912, zuletzt  
geändert 25.4.2002 S. 1488 

– Einhaltung von Grenzwerten für Schwermetalle und organische 
Schadstoffe bei Klärschlammaufbringung, § 6 Abs. 1 und 2  
AbfKlärV 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
v. 25.3.2002, BGBl. I S.1193 

– Grundsätze der guten fachlichen Praxis, § 5 Abs. 3 
– Eingriffsregelung, § 18 
– Beeinträchtigungsverbot von geschützten Biotoptypen, § 30 
– Artenschutz, § 41 

Strafgesetzbuch (StGB) v. 13.11.1998, 
BGBl. I S. 3322, zuletzt geändert 
19.6.2001, BGBl. I S. 1142

– Verbot der Verunreinigung von Gewässern oder sonstigen nach-
teiligen Veränderungen von deren Eigenschaften, § 324 StGB 

– Verbot der Einbringung, des Eindringenlassens oder Freisetzens 
von Stoffen in den Boden in einer Weise, die geeignet ist, die 
Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen 
von bedeutendem Wert oder Gewässer zu schädigen, oder in 
bedeutendem Umfang verunreinigt oder sonst nachteilig verändert, 
§ 324a StGB  

SRU/SG 2002/Tab. 5-9 
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Damit die oben genannte Regelung Wirkung entfalten kann,
sollte bei der Umsetzung der Regelung in Landesrecht
insbesondere klargestellt werden, dass im Rahmen der
guten fachlichen Praxis nach § 5 Abs. 4 2. Spiegelstrich
BNatSchG n. F. neben den nach § 30 BNatSchG n. F. ge-
setzlich geschützten Biotopen auch die in den landesweiten
Biotopkartierungen erfassten schutzwürdigen Flächen von
vermeidbaren Beeinträchtigungen zu verschonen sind. Die
Bundesländer sollten darüber hinaus bestimmen, dass die
Landwirte von den Naturschutzbehörden über den Biotop-
bestand auf ihren Betriebsflächen informiert werden müs-
sen, um sie besser in die Lage zu versetzen, Beeinträchti-
gungen im Sinne von § 5 Abs. 4 BNatSchG n. F. zu
vermeiden. Bedauerlich ist, dass der Schutz von besonders
gefährdeten Biotopen und Oberflächengewässern nicht
durch die Einrichtung von ausreichenden Pufferzonen und
Uferrandstreifen mit einer entsprechenden Mindestbreite
von 5 bis 10 Metern im Gesetz sichergestellt wurde (vgl.
auch KNICKEL et al., 2001, S. 57; KÜHNE et al. 2000,
S. 58). Bei der Umsetzung in Landesrecht sollte geprüft
werden, ob der Schutz der Pufferzonen als Inhalts- und
Schrankenbestimmung ausgestaltet werden kann, wobei
für den Bedarfsfall ein Ausgleich in Form einer salvatori-
schen Klausel vorzusehen wäre.

Erhalt der zur Vernetzung von Biotopen 
erforderlichen Landschaftselemente

345. Die Verpflichtung zur Festlegung einer regionalen
Mindestdichte an linearen und punktförmigen Elementen
wie Säumen, Hecken, Feldrainen und Trittsteinbiotopen
durch die Länder in § 5 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG n. F. ist
ein wichtiger Schritt zur verbindlichen Verankerung des
Biotopverbundes in der Fläche. Im Rahmen der guten
fachlichen Praxis nach § 5 Abs. 4 3. Spiegelstrich 
BNatSchG n. F. sind diese Landschaftselemente zu erhal-
ten und nach Möglichkeit zu vermehren.

346. Unklar ist nach dem Gesetzestext, anhand welcher
Kriterien die Festlegung der Mindestausstattung einer
Landschaft mit entsprechenden Elementen im Rahmen
der guten fachlichen Praxis erfolgen soll (vgl. SRU, 2002,
Tz. 695f.). Um diese Mindestdichte festlegen zu können,
sind nicht nur geeignete Indikatoren, sondern auch die für
deren Einsatz notwendigen flächendeckend verfügbaren
Grunddaten und flächendeckenden Ziele des Natur-
schutzes erforderlich (KNICKEL et al. 2001, S. 26; 
s. auch Kapitel 2.2 und Abschnitt 5.2.8) sowie Daten, die
eine Abschätzung der ökonomischen Konsequenzen für
die Landnutzer zulassen. An ausreichenden Grundlagen-
daten mangelt es jedoch. Zwar liegen erste Studien zur
Mindestdichte von Strukturelementen (z. B. BBA, 2000;
BASTIAN, 1986; KRETSCHMER et al., 1995; KÜHNE
et al., 2000; ROTH, 1994; SCHNURRBUSCH et al.,
1986; SCHRÖDL, 1982) vor, doch fehlen bisher Unter-
suchungen zu den Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
Erst auf dieser Grundlage können sinnvolle konkrete, nor-
mative Festlegungen zu Mindestanteilen an Landschafts-
elementen getroffen werden. Zur Entwicklung geeigneter
Standards sind weitere Untersuchungen erforderlich, wie
sie derzeit u. a. im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz (s. BfN, 2002c) und durch die Bundesanstalt für
Pflanzenschutz (s. BBA, 2002) begonnen wurden.

347. Aufgrund mangelnder Standards zu Mindest-
dichten an Strukturelementen kann auch die Erhaltung 
der bestehenden Landschaftselemente im Rahmen der
guten fachlichen Praxis nach § 5 Abs. 4, 3. Spiegelstrich 
BNatSchG n. F. nicht gewährleistet werden. Auch wenn
derzeit noch keine eindeutigen wissenschaftlichen Ergeb-
nisse zu Mindestdichten in verschiedenen Naturräumen
vorliegen, sollten die Länder dennoch baldmöglichst auf
der Grundlage der bisher vorliegenden ökologischen Da-
ten sowie ökonomischer Schätzungen zu den Kosten ent-
sprechende Regelungen treffen.

Ausgewogenes Verhältnis von Tierhaltung und 
Pflanzenbau

348. DieTierhaltungistgemäß§5Abs.4,4.Spiegelstrich
BNatSchG n. F. in einem ausgewogenen Verhältnis zum
Pflanzenbau zu halten. Darüber hinaus sind schädliche
Umweltauswirkungen zu vermeiden. Trotz der positiven
Intention, durch eine flächengebundene Tierhaltung uner-
wünschte Emissionen von landwirtschaftlichen Betrieben
zu begrenzen und regionale Stoffkreisläufe festzuschrei-
ben, bleibt die gesetzlich fixierte Regelung unklar. Um ei-
nen Vollzug zu ermöglichen, müssten Spezifizierungen
dieser Regel vorgenommen werden. Dafür hat der Gesetz-
geber auch in der Begründung zum BNatSchGNeuRegG
(Bundestagsdrucksache 14/6378, S. 40) keine Hinweise
gegeben. Nicht zuletzt unter Vollzugsgesichtspunkten
schlägt der Umweltrat vor, Emissionsgrenzwerte sowie
maximale Besatzdichten pro Flächeneinheit einzuführen
(vgl. SRU, 1985, Tz. 1269;auchSRU,1996b,Tz.208;vgl.
auchKNICKELetal.,2001,S.69).

Verbot des Grünlandumbruchs

349. Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwem-
mungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasser-
stand sowie auf Moorstandorten ist nach § 5 Abs. 4,
5. Spiegelstrich BNatSchG n. F. der Grünlandumbruch zu
unterlassen. Diese Bestimmung ist im Vergleich zu den
anderen Anforderungen zur guten fachlichen Praxis rela-
tiv einfach kontrollierbar. Sie verallgemeinert auf der
Ebene des Bundesrechts eine Regelung, die für Über-
schwemmungsbereiche bereits in zwölf Bundesländern
im Rahmen der Eingriffsregelung besteht (vgl.
KNICKEL et al., 2001, S. 100). Aufgrund der mangeln-
den Anzeigepflicht von Grünlandumbrüchen ist diese
Regelung jedoch bislang kaum vollzogen worden. Neu
hinzu kommen das Verbot des Grünlandumbruchs auf
grundwasserbeeinflussten Standorten und Moorstandor-
ten sowie auf erosionsgefährdeten Hanglagen. Zur An-
wendung dieser Regelung ist es zunächst notwendig, fest-
zulegen, nach welchen Kriterien die dieser Regelung
unterliegenden Flächen bestimmt werden. So fehlen An-
gaben darüber, ob die gesetzlichen oder die natürlichen
Überschwemmungsgebiete (unter Festlegung einer Min-
desthochwasserhäufigkeit) zur Abgrenzung der Flächen
herangezogen werden sollen. Die Definition grundwas-
serbeeinflusster Standorte müsste durch die Angabe von
Mindestflurabständen konkretisiert werden. Zur Bestim-
mung der erosionsgefährdeten Lagen sind ebenfalls 
konkretere Kriterien wie z. B. die Hangneigung oder
Grenzwerte für die potenzielle Erosionsgefährdung 
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erforderlich. Auf der Grundlage dieser inhaltlichen Kon-
kretisierungen sollte das Verbot des Grünlandumbruchs 
möglichst rasch auch eine räumliche Konkretisierung er-
fahren, damit im Vollzug Klarheit darüber besteht, welche
Flächen im Einzelnen geschützt sind.

Bewirtschaftungsverfahren

350. Die Bewirtschaftungsverfahren sind nach § 5 Abs. 4,
6. Spiegelstrich BNatSchG n. F. so zu wählen, dass die
natürliche Ausstattung der Nutzfläche mit den Schutzgü-
tern Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen nicht über das zur
Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß
hinaus beeinträchtigt wird. So sollen bei der Bemessung
des nachhaltigen Ertrages nicht nur wirtschaftliche Krite-
rien, sondern eine langfristige Perspektive und gleichge-
wichtig Belange des Umwelt- und Naturschutzes, insbe-
sondere bezüglich der Art der Bodenbearbeitung, der
Fruchtfolgen sowie der Art und Menge der Dünge- und
Pflanzenschutzmittelaufwendungen berücksichtigt wer-
den (Begründung zum BNatSchGNeuRegG; Bundestags-
drucksache 14/6378, S. 39). Der Umweltrat begrüßt, dass
damit nun eine explizite Verpflichtung vorgesehen ist, die
Belange der Pflanzen- und Tierwelt bei der Wahl der Be-
wirtschaftungsverfahren zu berücksichtigen. Es fehlt hier
aber noch die Verpflichtung zur Berücksichtigung des
Landschaftsbildes. Zudem sind die Regelungen zu unbe-
stimmt.

Erste Handlungsempfehlungen für einen standörtlich dif-
ferenzierten Einsatz von Bewirtschaftungsverfahren im
Rahmen der guten fachlichen Praxis gibt das Bundesland-
wirtschaftsministerium (BMELF, 2000; BMELF, 1998;
BMELF, 1997). Auch aus Naturschutzsicht sind nun ent-
sprechende Hinweise für die Bewirtschaftungsverfahren
zu entwickeln. Ein Ansatz zur Konkretisierung, Umset-
zung und Kontrolle der Standards in der Praxis existiert
mit den fachlichen Standards des KUL-Verfahrens 
(s. Tab. 5-8, Tz. 341). Das KUL-Verfahren ist zwar sehr
praktikabel, es lässt jedoch bisher lediglich eine betriebs-
spezifische Prüfung zu und ermöglicht keine flächenspe-
zifische Konkretisierung der Anforderungen, wie dies in
§ 5 Abs. 4 BNatSchG n. F. gefordert wird.

Schlagspezifische Dokumentation

351. Nach § 5 Abs. 4, 7. Spiegelstrich BNatSchG n. F.
ist eine schlagspezifische Dokumentation über den Ein-
satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln nach Maß-
gabe des landwirtschaftlichen Fachrechts zu führen. Dies
soll zur Förderung der Einhaltung der guten fachlichen
Praxis und gleichzeitig als Beleg für eine diesen Anforde-
rungen entsprechende Bewirtschaftungsweise dienen.
Die Einführung schlagspezifischer Dokumentationen ist
aus Sicht des Umweltrates zu begrüßen. In der Umsetzung
der gesetzlichen Bestimmung sollte darauf geachtet wer-
den, dass dabei insbesondere Gefährdungen empfindli-
cher Schutzgüter, wie z. B. Nitrateintrag in Grundwasser,
Oberflächengewässer und benachbarte Lebensräume, an-
hand der Aufzeichnungen frühzeitig identifiziert werden
können. Damit könnte dem Konzept der kritischen Ein-
tragsraten („critical loads“) im Naturschutz besser Rech-
nung getragen werden (vgl. hierzu auch SRU, 1996a,
Tz. 283; SRU, 1996b, Tz. 196; auch SRU, 2001).

5.2.7.4 Die derzeitige Erfüllung der guten 
fachlichen Praxis nach dem Bundes-
naturschutzgesetz durch die land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung

352. Für die Beurteilung des voraussichtlichen Anpas-
sungsbedarfes der landwirtschaftlichen Betriebe an die
neuen naturschutzrechtlichen Vorgaben zur guten fachli-
chen Praxis ist eine Einschätzung des derzeitigen Erfül-
lungsgrades durch unterschiedliche landwirtschaftliche
Bewirtschaftungsweisen hilfreich. In Abbildung 5-6,
Seite 140, wird, bezogen auf jeden neuen Regelungsbe-
reich des BNatSchG n. F., für drei verschiedene Bewirt-
schaftungsweisen (konventionelle Landwirtschaft, inte-
grierte Produktion, ökologischer Landbau) schematisch
dargestellt, inwieweit sie die Anforderungen der guten
fachlichen Praxis bereits erfüllen. Im Falle der konven-
tionellen Landwirtschaft wird zudem eine weitere Unter-
teilung vorgenommen, indem zwischen der Situation in
begünstigten und der in nicht begünstigten Landwirt-
schaftsregionen unterschieden wird (vgl. auch Tz. 65).
Diese Unterscheidung ist angebracht, da in benachteilig-
ten Regionen und auf Grenzertragsstandorten die derzei-
tige konventionelle Landbewirtschaftung u. a. aufgrund
der höheren Attraktivität und Inanspruchnahme von
Agrarumweltprogrammen (EU-Kommission, 2001, S. 1)
hinsichtlich einiger Aspekte höhere Naturschutzleistun-
gen erbringt, wie zum Beispiel die Erhaltung von Klein-
strukturen und die Bewirtschaftung kleiner Schläge mit
entsprechend vielen Saumstrukturen (vgl. KÜHNE et al.,
2000). Auch die Aufrechterhaltung der Flächenbewirtschaf-
tung auf wenig produktiven Standorten (OSTERBURG,
2000, S. 202) bringt in vielen Fällen Naturschutz-
leistungen mit sich, da gerade auf diesen Standorten ge-
genwärtig noch meso- bis oligotraphente Kulturbiotope
anzutreffen sind, wie z. B. Goldhaferwiesen oder Borst-
grasrasen.

353. Der ökologische Landbau erfüllt die Anforderun-
gen an die Bewirtschaftungsverfahren nach § 5 Abs. 4,
6. Spiegelstrich BNatSchG n. F. in besonderem Maße
(vgl. Begründung zum BNatSchGNeuRegG S. 39 f.; Bun-
destagsdrucksache 14/6378). Im Bereich der Kriterien
„Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit“ und „flächengebun-
dene Tierhaltung“ unterliegt der ökologische Landbau so-
gar Auflagen, die weit über die Anforderungen an die gute
fachliche Praxis hinausgehen (siehe Abb. 5-6; vgl. auch
AGÖL, 2000; WEIGER und WILLER, 1997). Bezüglich
der Mindestdichte an Strukturelementen (§ 5 Abs. 3 
BNatSchG n. F.) gibt es bei den deutschen ökologischen
Anbauverbänden bis auf den Anbauverband GÄA derzeit
keine entsprechende konkrete Verpflichtung (FRIEBEN,
1997, S. 86). Dennoch zeigen die allgemeinen Verpflich-
tungen in den Anbaurichtlinien der Verbände (siehe 
BIOLAND, 2001; DEMETER, 2001; AGÖL, 2000) so-
wie Ergebnisse von Umfragen (z. B. KEUFER, 2001; vgl.
auch KNICKEL et al., 2001, S. 79), dass zumindest eine
besondere Bereitschaft zur Erhaltung und Entwicklung
solcher Strukturelemente vorhanden ist. Eine entspre-
chende Änderung der Richtlinien ist jedoch von keinem
der oben genannten Verbände geplant.
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Abbildung 5-6

Erfüllungsgrad der neu eingeführten guten fachlichen Praxis in § 5 Abs. 4 BNatSchG n. F. 
durch landwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen

Datenquellen: nach KNICKEL et al., 2001, S. 78 f.; vgl. auch LEINWEBER, 2002; RECK, 2002
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5.2.7.5 Durchsetzung der guten 
fachlichen Praxis

354. Gesetzliche Verpflichtungen zur Beachtung der
guten fachlichen Praxis sollten normalerweise als Be-
standteil tradierter Berufskultur oder auf der Grundlage
von Information durch Ausbildung, Medien, Berufs-
verbände und Behörden eingehalten werden. Um sicher-
zustellen, dass die gesetzlichen Verpflichtungen ernst 
genommen werden, sind aber auch Durchsetzungsinstru-
mente erforderlich, die im Bedarfsfall eingesetzt werden
können. Im Prinzip kommen hier mehrere Möglichkeiten
in Betracht.

Strafrechtliche Sanktionierung

355. Verstöße gegen Regeln der guten fachlichen Praxis
können strafbar sein. So kann beispielsweise eine geset-
zeswidrige Ausbringung oder Entsorgung von Gülle oder
Pflanzenschutzmitteln die Straftatbestände der Gewässer-
oder Bodenverunreinigung erfüllen (§§ 324, 324a StGB).
Strafrechtliche Sanktionierung bedeutet einen weit rei-
chenden Eingriff, den das Rechtssystem aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit nur in besonders gravierenden Fällen
zulässt. Aus guten Gründen ist daher nicht jeder Verstoß
gegen die Regeln der guten fachlichen Praxis strafbe-
wehrt. Das Strafrecht unterliegt außerdem besonders ho-
hen verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsanforderungen
(Artikel 103 Abs. 2 GG). Strafrechtliche Sanktionierun-
gen scheiden daher aus, wo die Rechtspflichten, um deren
Sanktionierung es geht, nicht klar bestimmt sind, wie dies
im Falle der guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft
aus Naturschutzsicht überwiegend der Fall ist.

Bußgeld

356. Soweit Verstöße gegen die Regeln der guten fach-
lichen Praxis im jeweiligen Fachgesetz als Ordnungswid-
rigkeiten qualifiziert sind, können sie von den jeweils 
zuständigen Behörden nach den Regeln des Ordnungs-
widrigkeitengesetzes (OWiG) mit einem Bußgeld belegt
werden. Die Verhängung von Bußgeldern ist für Behör-
den in der Regel einfacher zu handhaben als die Durch-
setzung im Wege der Ordnungsverfügung mit anschlie-
ßender Verwaltungsvollstreckung (dazu Tz. 357).
Schwierigkeiten kann dabei allerdings im Einzelfall die
bei Ordnungswidrigkeiten erforderliche Feststellung des
Verschuldens (§§ 1 Abs. 1, 10 OWiG) bereiten.

Allerdings ist die gute fachliche Praxis nach geltendem
Recht nicht durchgängig bußgeldbewehrt. Dies beruht un-
ter anderem darauf, dass aus rechtsstaatlichen Gründen
auch eine ordnungswidrigkeitenrechtliche Sanktionierung
nur für die Verletzung klar bestimmter Pflichten möglich
ist. So ist zum Beispiel die allgemeine gesetzliche Ver-
pflichtung auf die gute fachliche Praxis bei der Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln (§ 6 Abs. 1 PflSchG) auf-
grund der fehlenden Bestimmtheit nicht unmittelbar
bußgeldbewehrt, wohl aber verschiedene konkretere, ins-
besondere verordnungsrechtlich konkretisierte Anwen-
dungsvorschriften (s. § 40 Abs. 1 Nr. 2 und 4 PflSchG).
Für die allgemeine gesetzliche Verpflichtung auf die gute
fachliche Praxis bei der Pflanzenschutzmittelanwendung

ist eine ordnungswidrigkeitenrechtliche Sanktionierung
nur mittelbar vorgesehen: Die allgemeine gesetzliche Ver-
pflichtung kann im Einzelfall durch eine Anordnung der
Behörde konkretisiert und damit hinreichend bestimmt
werden; ordnungswidrig ist dann der Verstoß gegen diese
konkrete Anordnung (s. § 40 Abs. 1 Nr. 2a PflSchG).
Diese nur mittelbare Sanktionierung erschwert allerdings
die praktische Handhabung, weil bis zum Eingreifen der
Sanktion anstelle eines Verfahrens zwei – erst ein Anord-
nungs- und anschließend bei Nichtbeachtung das Buß-
geldverfahren – erforderlich werden.

Behördliche Anordnung und Zwangsgeld

357. Soweit die gute fachliche Praxis als unmittelbar
geltende Rechtspflicht verankert ist, kann sie von den zu-
ständigen Behörden auch im Wege des regulären Verwal-
tungsvollzuges durchgesetzt werden: Dazu erlässt die
Behörde eine Anordnung (Ordnungsverfügung), die die
bestehende Rechtspflicht für den konkreten Fall formu-
liert und gegebenenfalls konkretisiert. Diese Anordnung
kann, wenn sie nicht befolgt wird, im Wege der Verwal-
tungsvollstreckung durchgesetzt werden. Das übliche
Durchsetzungsinstrument ist die Verhängung eines
Zwangsgeldes bei Zuwiderhandlung. Für die Naturschutz-
behörden ergibt sich die Befugnis, naturschutzrechtliche
Rechtspflichten per Ordnungsverfügung durchzusetzen,
aus ihrer Eigenschaft als Sonderordnungsbehörden (siehe
z. B. § 8 Abs. 2 LG NW). Diese Form der Rechtsdurch-
setzung ist vergleichsweise aufwendig, weil auf diesem
Wege nicht jeder festgestellte Rechtsverstoß sogleich mit
einer empfindlichen Reaktion belegt werden kann, son-
dern stets zunächst ein Anordnungsverfahren durchge-
führt, d. h. eine Grundverfügung erlassen werden muss;
erst in einem weiteren Verfahren, dem Vollstreckungsver-
fahren, kann gegebenenfalls wegen Nichtbeachtung der
Verfügung ein Zwangsgeld verhängt werden. Zwar kann
und sollte ein Zwangsgeld für den Fall der Zuwiderhand-
lung schon mit dem Erlass der Grundverfügung angedroht
werden, sodass in der Regel die Betroffenen weitere
Rechtsverstöße vermeiden und die Festsetzung eines
Zwangsgeldes nicht mehr erforderlich wird. Weil aber in
jedem Fall zunächst eine Ordnungsverfügung erforderlich
ist, bevor spürbare Konsequenzen gezogen werden kön-
nen, geht von der Möglichkeit, Rechtspflichten per Ord-
nungsverfügung durchzusetzen, keine starke Präventions-
wirkung aus. Das ist anders, wenn der Rechtsverstoß
zugleich auch ordnungswidrigkeitenrechtlich sanktio-
nierbar ist. In diesem Fall ist es für die Adressaten ratsa-
mer, Rechtsverstöße von vornherein zu vermeiden, weil
diese im Regelfall unmittelbar sanktioniert werden kön-
nen und nicht erst noch gewissermaßen eine Vorwarnung
in Gestalt einer Ordnungsverfügung erfolgen muss. Dies
unterstreicht die Dringlichkeit der oben in Bezug auf die
ordnungswidrigkeitenrechtliche Sanktionierung gegebe-
nen Empfehlungen.

Auch die Durchsetzung einer Rechtspflicht im Wege der
Ordnungsverfügung setzt voraus, dass die durchzuset-
zende Rechtspflicht ihrem Inhalt nach nicht völlig unbe-
stimmt ist. Zwar sind die Bestimmtheitsanforderungen
hier weniger hoch, da ja eine gewisse Konkretisierungs-
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leistung durch die Ordnungsverfügung selbst erbracht
werden kann, bevor harte Eingriffe in Gestalt einer
Zwangsgeldfestsetzung erfolgen. Je weniger klar be-
stimmt die durchzusetzenden Rechtspflichten sind, desto
konfliktträchtiger sind allerdings behördliche Anordnun-
gen, und desto höher ist für die handelnden Behörden das
Risiko, dass Konkretisierungen, die sie im Wege der Ord-
nungsverfügung vornehmen, von den Gerichten im Streit-
fall nicht als richtig und rechtmäßig beurteilt werden. Un-
bestimmtheiten in den Rechtsgrundlagen wirken sich
daher, auch wo sie die Durchsetzung nicht unmöglich ma-
chen, doch auf die praktische Vollziehbarkeit im Wege der
behördlichen Anordnung ungünstig aus.

Durchsetzung nach dem Bundesnaturschutzgesetz

358. Für die Verpflichtungen zur guten fachlichen 
Praxis der Landwirtschaft im neuen Bundesnaturschutzge-
setz (§ 5 Abs. 4 BNatSchG n. F.) ist eine ordnungswidrig-
keitenrechtliche Sanktionierung nicht enthalten, weil die
Bestimmungen zur guten fachlichen Praxis nicht zu den
unmittelbar anwendbaren gehören, sondern nur einen Rah-
men für die Landesgesetzgebung bilden. Dasselbe gilt für
die allgemeinen Vorgaben zur Forst- und Fischereiwirt-
schaft in § 5 Abs. 5 und 6 BNatSchG n. F. Damit die bun-
desrechtlichen Vorgaben den Adressaten gegenüber effek-
tiv sanktioniert werden können, ist über die Umsetzung der
Verpflichtungen in  Landesrecht hinaus auch eine ord-
nungswidrigkeitenrechtliche Sanktionierung auf Länder-
ebene erforderlich. Dies setzt eine Konkretisierung über
den im Bundesgesetz erreichten Konkretisierungsgrad hi-
naus voraus. Der Bund sollte hierzu fachliche Anleitungen
zur Verfügung stellen, die in den Koordinationsgremien
der Länder genutzt und die für die Rechtsetzung auf Lan-
desebene entweder unmittelbar oder durch Verweisungen
verwendet werden können. Der Umweltrat weist nochmals
nachdrücklich darauf hin, dass die neuen bundesrechtli-
chen Regelungen zur guten fachlichen Praxis ohne aus-
reichende Konkretisierung, die eine unmittelbare ord-
nungswidrigkeitenrechtliche Sanktionierung erlaubt, eine
symbolische Konstruktion bleiben werden.

5.2.7.6 Fazit und Empfehlungen
359. Der gesetzliche Maßstab der guten fachlichen 
Praxis war vor allem im Bereich des Naturschutzes bisher
nicht dazu geeignet, die anspruchsvollen Ziele des 
§ 1 BNatSchG im Bereich der Landwirtschaft umzuset-
zen. Dazu fehlte es vor allem vielfach an ausreichend kon-
kreten, vollzugstauglichen Anforderungen. Mit dem
neuen Bundesnaturschutzgesetz hat der Gesetzgeber nun
einen wichtigen Schritt in Richtung einer anspruchsvollen
Ausgestaltung der guten fachlichen Praxis getan. Die mit
§ 5 Abs. 4 BNatSchG n. F. eingeführten Regelungen zu
Naturschutz und Landschaftspflege in der Landwirtschaft
bedürfen allerdings vielfach ihrerseits noch weiterer Prä-
zisierungen, zu denen nun insbesondere die Landesge-
setzgeber aufgerufen sind. Als Grundlage für die erfor-
derlichen landesrechtlichen Umsetzungen sollten unter
einer zentralen Anleitung durch Bundesinstitutionen, wie
z. B. dem Bundesamt für Naturschutz und der Bundesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft, Standards durch Fach-
gremien erarbeitet werden.

Für die Konkretisierung und Weiterentwicklung der An-
forderungen des § 5 Abs. 4 BNatSchG n. F. empfiehlt der
Umweltrat eine nur bedingte Rücksichtnahme auf stand-
ortspezifische Empfindlichkeiten von Natur und Land-
schaft. Die geltenden Regelungen zur guten fachlichen
Praxis verlangen nur in Ausnahmefällen – wie z. B. im
Falle der Überschwemmungsgebiete, der Beachtung der
Erosionsgefährdung von Standorten (vgl. § 5 Abs. 4,
5. Spiegelstrich BNatSchG n. F.) und des Schutzes von
Biotopen nach § 30 BNatSchG n. F. – eine Rücksicht-
nahme auf besondere, standortbedingte Empfindlichkei-
ten und Schutzerfordernisse. Aus Sicht des Naturschutzes
wären entsprechende Gebote zwar prinzipiell wünschens-
wert. Sie allgemeingültig vorzuschreiben, erscheint dem
Umweltrat gleichwohl nicht angemessen, weil solche all-
gemeingültigen Pflichten zur Wahrung besonders emp-
findlicher Natur- und Landschaftsentitäten sich für auf 
besonders umweltempfindlichen Standorten liegende
Landwirtschaftsbetriebe in erheblichen ökonomischen
Belastungen auswirken würden. Allgemeine gesetzliche
Schutzvorgaben mit Standortbezug sollten nach Ansicht
des Umweltrates nur – aber auch mindestens – gegenüber
solchen möglichen Einwirkungen der Landwirtschaft
vorgeschrieben werden, die die eigene Produktionsgrund-
lage beeinträchtigen können. Das ist z. B. bei der landwirt-
schaftlich verursachten Bodenerosion bzw. -verdichtung,
aber auch bei einem den landschaftlichen Voraussetzungen
nicht genügenden biologischen Pflanzenschutz der Fall.

360. Ein zweites zentrales, mit der Unbestimmtheit der
zur guten fachlichen Praxis zählenden Anforderungen sehr
eng verknüpftes Problem liegt in der mangelnden Voll-
ziehbarkeit und insbesondere in der fehlenden Sanktions-
bewehrung dieser Anforderungen. Nur ein kleiner Teil die-
ser Bestimmungen ist durch Bußgeldtatbestände oder gar
Straftatbestände flankiert, die im Falle des Verstoßes zur
Geltung gebracht werden können. Von der für die übrigen
Anforderungen allein verbleibenden Möglichkeit einer
Verwaltungsvollstreckung wird derzeit von den zuständi-
gen Behörden offenbar nur sehr ungern und selten Ge-
brauch gemacht. Dadurch hat sich in der Praxis unterhalb
des gesetzlichen Anforderungsprofils de facto eine zweite
untere Schwelle der guten fachlichen Praxis etabliert,
nämlich die der effektiv sanktionierbaren Anforderungen.
Die nicht ordnungsrechtlich sanktionierbaren und nicht
präzisierten Bestandteile der guten fachlichen Praxis sind
dagegen fast gar nicht wirksam und im Bewusstsein der
Landwirte sowie in der Bewirtschaftungspraxis auch nur
unzureichend verankert (zu Letzterem siehe JOSITZ-
PRITSCHER, 1999, S. 197 f.). Von daher hält der Um-
weltrat eine wesentlich stärkere Flankierung der guten
fachlichen Praxis durch Bußgeldtatbestände für dringend
erforderlich. Das setzt allerdings jeweils die – vielfach
noch ausstehende – Konkretisierung in hinreichend be-
stimmten Anforderungen voraus.

Auch auf EU-Ebene sollte dringend auf die Normie-
rung anspruchsvoller ökologischer Anforderungen an
die landwirtschaftliche Praxis hingewirkt werden, um
einerseits Ökodumping zu unterbinden und anderer-
seits die Voraussetzungen für eine Umwandlung der
leistungsunabhängigen Agrarsubventionen in einen
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gerechten Ausgleich für ökologische Leistungen der
Landwirtschaft (Green Box; s. SRU, 2002, Tz. 736 f.)
zu schaffen. Im Rahmen der WTO-Verhandlungen müs-
sen dafür schließlich auch die völkerrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden (vgl. u. a. LEDEBUR,
2001).

5.2.8 Umweltbeobachtung

5.2.8.1 Ökologische Umweltbeobachtung 
und Naturschutzbeobachtung

Aufgaben, Zwecke und Sachstand

361. Im Bereich von Natur und Landschaft ist die Da-
tengrundlage uneinheitlich und lückenhaft (siehe auch
SRU, 2000, Tz. 437 ff.). Es existieren keine allgemein an-
erkannten Erhebungs- und Auswertungsmethoden, die
den Belastungszustand und die Veränderungen von Natur
und Landschaft ausreichend abbilden könnten, sodass
große Schwierigkeiten bestehen, valide Indikatoren zu
bilden (Kapitel 2.2, Tz. 66; vgl. SRU, 2001, S. 2; vgl. zu
Nachhaltigkeitsindikatoren SRU, 1998, Kapitel 1.4.2).
Durch die Umsetzung der FFH-Richtlinie (92/43/EWG),
der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG, zuletzt geändert
mit Richtlinie 94/24/EWG) und durch die Verankerung
der Umweltbeobachtung im neuen Bundesnaturschutzge-
setz (§ 12 BNatSchG n. F.) ist die Verpflichtung zur 
Beobachtung im Bereich von Natur und Landschaft aber
dahin gehend angewachsen, nicht nur allgemeine Um-
weltdaten zu erheben, sondern auch vermehrt natur-
schutzbezogene und damit auch naturgutübergreifende
Detailinformationen bereitzustellen. Mit Blick auf den
Artenschutzindikator der Nachhaltigkeitsstrategie und
seine Weiterentwicklung ist zudem die Verfügbarkeit 
belastbarer Datenreihen für möglichst repräsentative
Schlüsselarten als Notwendigkeit offensichtlich. Auch
werden für die vom Umweltrat empfohlene Naturschutz-
strategie (Tz. 389 f.) geeignete Indikatoren und Da-
tensätze zur Überprüfung benötigt. Diese Entwicklung
nimmt der Umweltrat zum Anlass, sich erneut mit dem In-
strument der ökologischen Umweltbeobachtung und hier
insbesondere mit der koordinativen Funktion des Bundes
zu befassen (vgl. auch schon SRU, 1990).

Die Aufgabe einer solchen Beobachtung ist es, einerseits
die bestehenden sektoralen Beobachtungen in den Berei-
chen Wasser, Boden, Luft, Pflanzen, Tiere und Lebens-
räume zusammenzuführen und andererseits durch eine
weitergehende ökosystemare Umweltbeobachtung an we-
nigen aus naturschutzfachlicher Sicht repräsentativen
Standorten, z. B. in Biosphärenreservaten, bislang nicht
vorhandene zusätzliche Informationen bereitzustellen.
Letztlich geht es um die Harmonisierung der heterogenen
Datenerhebung von Bund, Ländern und Institutionen, um
die verbesserte und erweiterte Datenauswertung und um
die Zusammenführung und Nutzbarmachung von Daten
für die Umweltberichterstattung und zur Erfüllung der In-
formationspflichten des Bundes. Vor dem Hintergrund der
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie gewinnt eine me-
dienübergreifende Umweltbeobachtung erheblich an Ge-
wicht. Diese medienübergreifende Beobachtung sollte da-

bei auf die gezielte Untersuchung von besonderen um-
weltpolitischen Fragestellungen ausgerichtet werden kön-
nen (Auswirkungen von Säure- und Stickstoffeinträgen in
Ökosysteme, von Nutzungseinflüssen usw.). Weiterhin
soll der medienübergreifende Ansatz eine Früherkennung
von solchen Umweltproblemen ermöglichen, die mit her-
kömmlichen sektoralen Messungen und Beobachtungen
nicht rechtzeitig erkannt werden können (SRU, 1998,
Tz. 233).

362. Insbesondere für den Sektor „Natur und Land-
schaft“ hat der Umweltrat bereits mehrfach auf die not-
wendige Behebung der erheblichen Datendefizite hin-
gewiesen (SRU, 2000, Tz. 437 ff.), z. B. bei der
kontinuierlichen Datenerhebung zu Veränderungen der
Biodiversität, der Qualität von Schutzgebieten, dem Stand
der Biotopvernetzung, dem Zustand der genutzten Land-
schaft und ihrem Entwicklungspotenzial. Auch der Unter-
suchung der Wirkungen verschiedener Naturschutzmaß-
nahmen sollte erheblich mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden, um umfangreichere und übertragbare Entschei-
dungsgrundlagen für die Prioritätensetzung und für die
Abschätzung der Erfolgsaussichten von Naturschutzmaß-
nahmen (z. B. Kompensations-, Regenerations- und Pfle-
gemaßnahmen) zu gewinnen. Diese Defizite sind mit dem
Anhang II.5 „Natur und Landschaft“ (Austausch von Na-
turschutzdaten von nationaler Bedeutung zwischen Bund
und Ländern, Fassung vom September 2000) zur Verwal-
tungsvereinbarung über den Datenaustausch im Umwelt-
bereich nicht beseitigt worden, da hiernach wesentliche
Daten nicht oder nur optional erhoben bzw. ausgetauscht
werden müssen. Allerdings sind auch die Erhebungen der
Bundesländer selbst zu uneinheitlich, um daraus durch
eine Zusammenfassung eine bundesweite Übersicht über
den Zustand von Natur und Landschaft herstellen zu kön-
nen, die für den Informationsbedarf auf europäischer und
internationaler Ebene benötigt wird. Hier bestehen noch
erhebliche Kooperations- und Koordinationsdefizite zwi-
schen Bund und Ländern.

363. Es fehlt z. B. eine Berichtspflicht mit einheitlichen
Erhebungsstandards für Schutzgebiete, Biotope und Bio-
toptypen sowie für Pflanzen- und Tierarten. Dies führt in
der Berichterstattung des Bundes zur unklaren Mehrfach-
nennung von Flächen und zu lückenhaften oder nicht ver-
gleichbaren Biotopdaten bei den aus europäischer Sicht
bedeutsamen und gesetzlich geschützten Lebensräumen
sowie zu einer fehlenden oder zumindest nicht einheitli-
chen Erhebung bei Pflanzen- und Tierarten. Dies betrifft
insbesondere auch die kontinuierliche Erhebung von na-
turschutzbezogenen Daten zu besonders schützenswerten
Arten und Lebensräumen bei der Umsetzung der Vogel-
schutz- und der FFH-Richtlinie sowie des Netzes der Na-
tura-2000-Gebiete. Hier ist zu begrüßen, dass Bund und
Länder endlich mit der Vereinheitlichung der Berichter-
stattung im Rahmen der FFH-Richtlinie begonnen haben.
Neben diesen rechtlich verbindlichen Verpflichtungen be-
steht weiterer Bedarf für ein allgemeines Biodiversitäts-
monitoring bei der Umsetzung des Übereinkommens zur
Erhaltung der biologischen Vielfalt (Artikel 7, Überwa-
chung). Ein solches Monitoring wäre auch zur weiteren
Abrundung der Nachhaltigkeitsstrategie wünschenswert.
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Ebenso ist im Zusammenhang mit der vorgeschriebenen
Evaluation von Maßnahmen im Rahmen der EU-Struktur-
und -Agrar-Umweltprogramme, aber auch aufgrund der
Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)
sowie der Richtlinie über die Strategische Umweltprü-
fung (EU-Richtlinie 2001/42/EG) ein erheblicher Bedarf
an Berichterstattung entstanden, dem zurzeit nicht auf der
Grundlage einer bundesweit vorliegenden Datenbasis be-
friedigend entsprochen werden kann.

Anforderungen an die Erhebung

364. Angesichts der bestehenden unzureichenden Da-
tengrundlage sind folgende Anforderungen an die kon-
zeptionelle Ausgestaltung der ökologischen Umweltbe-
obachtung vordringlich:

– Um umweltpolitische Zielsetzungen überprüfen zu
können (Kapitel 2.2), werden Beobachtungsdaten
benötigt, die prioritären Handlungsbedarf aufzeigen.
Die noch fehlenden Indikatoren, die den Belastungs-
zustand und die Veränderungen von Natur und Land-
schaft ausreichend abbilden könnten, sollten deshalb
zügig erarbeitet werden. Dabei sollte auf die umfang-
reichen Vorarbeiten u. a. der OECD oder des Statisti-
schen Bundesamtes z. B. im Bereich der Agraröko-
systeme zurückgegriffen werden.

– Für naturschutzbezogene Aussagen ist eine teils
flächendeckende, teils repräsentative Dokumentation
aller Schutzgüter und ihrer relevanten Eigenschaften,
Funktionen und deren Veränderungen erforderlich,
z. B. geologische, hydrologische, klimatologische Da-
ten, Boden- und Gewässereigenschaften und -qualitä-
ten, natürliche und aktuelle Verbreitung von Arten und
Lebensräumen usw. Der vielfältige, bereits vorhan-
dene Datenbestand sollte gebündelt, miteinander 
vernetzt und dahingehend ergänzt werden, dass eine
Einstufung der Schützwürdigkeit und der verursa-
cherbezogenen Gefährdung der einzelnen Schutzgüter
möglich wird. EDV-gestützte Datensammlungen
(Tz. 387) bieten hierbei die Möglichkeit vielfältiger
Auswertungen und erlauben einen schnellen Zugang
zu Daten aller Umweltsektoren und auch anderer Po-
litikbereiche. Die Zugriffsmöglichkeit auf die Daten
anderer Sektoren ermöglicht oft erst eine problemge-
rechte Bearbeitung naturschutzbezogener Fragestel-
lungen.

– Es besteht immer noch ein Bedarf an Grundlagenda-
ten, die in ausgewählten Ökosystemen erhoben wer-
den, um Gefährdungsursachen und langfristige Ge-
fährdungen aufzeigen zu können. Diese Daten werden
häufig innerhalb von Forschungsprojekten gewonnen
und sind entweder nicht allgemein bekannt oder nur
schwer verfügbar. Häufig besteht ein fragengeleiteter
Ansatz der Datenerhebung, dessen allgemeine Gültig-
keit zunächst bestätigt werden muss. Diese Daten der
Grundlagenforschung sollten so bereitgestellt werden,
dass sie auf nationaler Ebene ebenfalls zu recht-
zeitigem umweltpolitischem Handeln auf nationaler
Ebene befähigen.

– Die Daten zu Schutzgebieten, Biotopen und Biotop-
typen, Pflanzen- und Tierarten und deren Entwicklung
bedürfen einer regelmäßigen Aktualisierung. Diese
Kerndaten des Naturschutzes werden zur Bemessung
des Erfolges der Schutzbemühungen, zur Entspre-
chung von Berichtspflichten einzelner EU-Richtlinien
sowie als Grunddatensatz für einzelne Nutzergruppen
(z. B. Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Forst-
wirtschaft) benötigt.

– Nutzungseinflüsse des Menschen werden bislang zu
wenig in Kombination mit naturschutzbezogenen
Umweltdaten abgebildet. Deshalb sollte der Untersu-
chung der Entwicklung auf verschiedenen Standorten
insbesondere im Hinblick auf den Stand von schlei-
chenden und wenig beachteten Problemen, wie 
beispielsweise Bodenverdichtung, Erosion, Stickstoff-
anreicherung und die Degeneration von Grünlandbio-
topen, in Verbindung mit der Beobachtung von Belas-
tungen mehr Augenmerk geschenkt werden.

– Bei den Wirkungen von Umwelt- und Naturschutz-
maßnahmen bestehen erhebliche Wissenslücken. Eine
Verbesserung der Prognosemöglichkeiten für die 
Effektivität und den Erfolg von Naturschutzmaßnah-
men im Rahmen der Kompensation bei Eingriffen
oder der Pflege und Entwicklung ist ebenfalls essen-
ziell für die Glaubwürdigkeit und Effektivität des Na-
turschutzes. Um die Erfolgsaussichten von Maßnah-
men beurteilen zu können, sind Kenntnisse über die
Auswirkungen von Eigenentwicklungen auf verschie-
denen Standorten im Vergleich zu mehr oder weniger
gelenkten Entwicklungen erforderlich.

– Speziell für den Erfolg von Agrarumweltprogrammen
fehlen noch Basisdaten für die Beurteilung der Effek-
tivität der Maßnahmen und der Effizienz des Mittel-
einsatzes für den Naturschutz.

365. Eine flächendeckende Dokumentation der Knapp-
heit und von Veränderungen der Schutzgüter setzt voraus,
dass die Daten problembezogen und mit naturräumlichem
Bezug erhoben werden. Die verschiedenen repräsentati-
ven Lebensräume und Arten müssen entsprechend abge-
bildet werden (BÜRGER und DRÖSCHMEISTER,
2001; DRÖSCHMEISTER, 2001; BENZLER, 2001).
Eine Umweltbeobachtung, die auf die Europäische Ebene
bezogen ist, liefert entsprechend weniger detaillierte In-
formationen als eine solche für die Bundesebene und
diese wiederum weniger Informationen als eine für die
Länder- oder die kommunale Ebene. Hier besteht noch ein
erheblicher Abstimmungs- und Koordinationsbedarf zwi-
schen Bund und Ländern, welche Daten in welchem Um-
fang und von wem erhoben werden sollen.

366. Da wichtige Entscheidungen für den Naturschutz
häufigbeiderPlanungaufderunteren(kommunalen)Ebene
gefällt werden, ist eine Zusammenführung und gegebenen-
falls gesonderte Erhebung und Bewertung planungsrele-
vanter Daten nach einheitlichen Kriterien besonders dring-
lich, um eine verbesserte Berücksichtigung der Belange des
Naturschutzeszugewährleisten.BeispieledafürsinddieEr-
hebungvonStrukturelementeninNaturräumen,dieBiotop-
vernetzung, die Zerschneidung und die Zersiedelung. Hier
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sollten auch die Möglichkeiten der (automatisierten) Satel-
litenbildauswertung genutzt werden. Ein weiteres Beispiel
ist die Bereitstellung von planungsrelevanten Daten, die
bei der Kommentierung von Roten Listen und Verbrei-
tungskarten gesammelt werden. Die Datenbasis für die Be-
urteilung des Erfolges von Naturschutzmaßnahmen sollte
insbesondere durch Dauerbeobachtung von Maßnahmen-
wirkungen auf unterschiedlichen repräsentativen Stand-
orten geschaffen werden.

367. Bei der Beobachtung der Schutzgüter Wasser, Bo-
den und Luft kann der Informationswert der vorhandenen
Daten durch eine Ergänzung und teilweise Neuinterpreta-
tion hinsichtlich naturschutzrelevanter Aspekte deutlich
erhöht werden. Als Beispiel für eine erweiterte Interpre-
tation von sektoralen Daten eines Bundeslandes ist das
Methodenmanagementsystem im Niedersächsischen Bo-
deninformationssystem NIBIS zu nennen, das für die 
Bereiche Boden- und Naturschutz, Raumordnung und
Landesplanung, Agrarplanung und Grundwasserschutz
Bodeninformationen für verschiedene Planungsebenen
bereitstellt (HEINEKE et al., 2002).

Bundesweit fehlen Zustandskarten zum Nährstoff- und
Säure-Basen-Haushalt, zur Verdichtungs- und Erosions-
gefährdung und zum Bodenwasserhaushalt. Vorhandene
Daten zum Gewässerausbau und zur Gewässergüte müss-
ten um naturschutzrelevante Eigenschaften von Gewäs-
sern und ihren Ufern ergänzt werden. Die bei der Wald-
schadensbeobachtung gewonnenen Daten bedürfen einer
Ergänzung um Arten- und Biotopschutzaspekte. Da viele
Arten und Lebensräume (z. B. Moore und Magerwiesen)
empfindlich auf Stickstoff reagieren, ist eine Fortschrei-
bung der indikatorenbasierten Aussagen des Nitratatlas zu
den Stickstoffeinträgen und Stickstoffgehalten in Öko-
systemen besonders dringlich, die auch auf kleinräumige
naturschutzbezogene Aspekte eingeht.

368. Für die in Land- und Forstwirtschaft häufigen 
Bewirtschaftungsweisen sollten an repräsentativen Stand-
orten nutzungsbezogene Daten und Daten über natur-
schutzbezogene Maßnahmen gewonnen werden, um die
Auswirkungen einer intensiven, der guten fachlichen Pra-
xis entsprechenden, einer ökologischen sowie einer auf
Naturschutzziele ausgerichteten Bewirtschaftung beurtei-
len zu können.

Naturschutzdaten auf Bundesebene

369. In einer Studie der Umweltstiftung WWF
Deutschland zur Identifikation der für den Erhalt der bio-
logischen Vielfalt wichtigsten Naturräume in Deutsch-
land (HORLITZ et al., 2000) wurden die im Folgenden
beschriebenen praktischen Erfahrungen mit Naturschutz-
daten auf Bundesebene gemacht: Grundsätzlich sind die
Naturschutzdaten in Deutschland aufgrund der verfas-
sungsmäßigen Länderzuständigkeit im Bereich Natur-
schutz durch eine große Heterogenität bei den Methoden
und der Qualität gekennzeichnet. Besonders gut aufberei-
tet ist die Datenlage zum Vorkommen von Gefäßpflanzen
(HORLITZ et al., 2000, S. 19). Die Bereitstellung und
Auswertung der Biotopkartierung der Länder wurde
durch vielfältige Faktoren wie die mangelhafte Personal-

situation, ungeklärte Kompetenzfragen u. Ä. erschwert
bzw. verhindert, oder die Daten wurden nur in aggregier-
ter Form zur Verfügung gestellt (HORLITZ et al., 2000,
S. 21). Darüber hinaus sind die landesweiten Biotopkar-
tierungen aufgrund des fehlenden gemeinsamen fachli-
chen Rahmens methodisch und inhaltlich nicht generell
vergleichbar (HORLITZ et al., 2000, S. 24). Dies ist be-
sonders in den Fällen problematisch, in denen mehrere
unterschiedliche Erhebungsmethoden in einem Natur-
raum zusammentreffen und die Ergebnisse der Erhebun-
gen nicht miteinander kompatibel sind. Die größten 
Probleme ergeben sich dabei hinsichtlich einer flächenbe-
zogenen Auswertung, da teilweise nur Schätzwerte der
Kartierer vorliegen, nur die flächenmäßig bedeutendsten
Biotope einer Kartiereinheit in der quantitativen Aus-
wertung relevant werden oder große Lücken aufgrund
der Erfassung über Luftbilder, insbesondere für die
Waldbiotoptypen und kleinflächige Strukturen, vorhan-
den sind (HORLITZ et al., 2000, S. 24).

Tabelle 5-10 auf Seite 146 gibt eine Übersicht über der-
zeit verfügbare bundesweite Naturschutzdaten. 

Empfehlung

370. Der Umweltrat begrüßt die im neuen Bundes-
naturschutzgesetz erstmals erfolgte bundesrechtliche 
Verankerung der Aufgabe einer Umweltbeobachtung (§ 12
BNatSchG n. F.). Damit wird dem Bund die Umweltbeob-
achtung nicht insgesamt, sondern Bund und Ländern im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten zugewiesen. Wichtig ist je-
doch § 12 Abs. 3 BNatSchG n. F., in den eine allgemeine
Koordinationspflicht zwischen Bund und Ländern aufge-
nommen wurde (alternativ: nach dem Bund und Länder
sich gegenseitig bei der Umweltbeobachtung unterstützen
und diese Umweltbeobachtung aufeinander abstimmen
sollen). Die Ausfüllung dieser gesetzlichen Vorgaben in
der Naturschutzpraxis ist allerdings noch ungewiss.

371. Der Umweltrat empfiehlt, nunmehr eine Schwer-
punktsetzung bei der Erfassung von Kerndaten des Na-
turschutzes und von Daten vorzunehmen, die für natio-
nale und internationale Berichtspflichten des Bundes
erforderlich sind, wie z. B. für besonders schützenswerte
bzw. prioritäre Lebensräume und Arten, für die Deutsch-
land eine besondere Verantwortung trägt, und für die Ver-
wirklichung des kohärenten Netzes der Natura-2000-
Gebiete. Das Bundesamt für Naturschutz hat eine ent-
sprechende Bewertungsmethodik für die Bestandser-
mittlung von Lebensräumen und Arten entwickelt, die
auch Grundlage eines bundesweit einheitlichen Pflichtan-
satzes der kontinuierlichen Datenerhebung für die 
EU-Berichtspflichten werden sollte (BALZER et al.,
2002 a und b; ELLWANGER, 2002; KEHREIN, 2002).
Die Erhebung darf nicht – wie bislang – allein auf Frei-
willigkeit und einer heterogenen Datenerfassung beruhen.
Hier besteht ein erheblicher Abstimmungs- und Koordina-
tionsbedarf zwischen Bund und Ländern. Die im Rahmen
der verschiedenen Berichtspflichten (Natura 2000, Was-
serrahmen-Richtlinie, Agrarumweltprogramme) zu erhe-
benden Daten und ihre Auswertungen sollten konzeptio-
nell aufeinander abgestimmt werden, sodass sie mehrfach
genutzt werden können.
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Tabel le 5-10

Verfügbare Naturschutzdaten auf Bundesebene

Lebensräume 

FFH-Lebensraumtypen 

Verbreitungskarten der FFH-Lebens-
raumtypen (SSYMANK et al., 1998); 
Bezugseinheit: naturräumliche Haupt-
einheiten für Verbreitungsschwer-
punkte 

Flächendeckend und bundesweit ein-
heitliche Datengrundlage (teilweise 
auf der Basis der Biotopkartierungen 
der Länder) 

Biotopverbund 

Auswahl gesamtstaatlich repräsenta-
tiver Flächen für den Arten- und Bio-
topschutz einschließlich bundeswei-
ter Biotopverbundsysteme und der 
Dokumentation der Naturschutzgroß-
projekte 

Flächendeckende Datengrundlage für 
Vorranggebiete des Naturschutzes 
auf Bundesebene 

Landnutzung 

CORINE-Landcover-Projekt auf der 
Basis von LANDSAT-Satellitendaten. 
Kleinste Kartiereinheit 25 ha, für Ver-
änderungen 5 ha, Streifenbreite für 
lineare Elemente 100 m; angestrebte 
Aktualisierungsperiodik: zehn Jahre 

Europaweit einheitliche Datengrund-
lage für Landnutzungsentwicklung, 
für Aussagen zur Verbreitung von 
Lebensräumen eingeschränkt nutzbar 

Gebietsschutz 

Naturschutzgebiete 

Datenbank NSGDAT auf der Basis 
von Ländermeldungen im Rahmen 
der Verwaltungsvereinbarung über 
den Datenaustausch. Daten über ge-
setzliche Schutzgebiete in Deutsch-
land (Verwaltungs- und Raumbezug, 
Fläche, Verordnungszeitpunkt) 

Enthält nur statistische Daten zum 
Umfang und zur Entwicklung des 
Gebietschutzes 

Schutzgebietsnetz 
Natura 2000 

Dokumentation der Flächenmeldun-
gen nach Richtlinie 93/43/EWG zum 
Aufbau eines europäischen Schutz-
gebietssystems unter Berücksich-
tigung der Vogelschutzrichtlinie 
(79/409/EWG) 

Einheitliche Datengrundlage für die 
nationale Bewertung gemäß der 
FFH-Richtlinie 

Artenausstattung 

Gefäßpflanzen 

Datenbank FLORKART mit Ver-
breitungsangaben, Lebensrauman-
sprüchen und Gefährdungssituation 
der Gefäßpflanzen; Erfassungsraster: 
Messtischblatt 1:25000 bzw. Qua-
drant (1/4 MTB) 

Flächendeckende Daten zum Vor-
kommen; wird laufend aktualisiert; 
erster Zeitschnitt der Erfassung: 
70er-Jahre 

Großschmetterlinge 

Datenbank LEPIDAT mit Angaben 
zu Lebensraumansprüchen und Ge-
fährdungssituation, z. T. auch Ver-
breitungsangaben einheimischer Groß-
schmetterlinge; Erfassungsraster: Mess-
tischblatt 1:25000 

Für einzelne gefährdete Arten flä-
chendeckende Daten zum Vorkom-
men; wird laufend aktualisiert; erster 
Zeitschnitt der Erfassung: 70er-Jahre 

Verfügbar bedeutet, dass die Daten in bearbeitbarer Form dem BfN bzw. dem BfN und UBA als Datensammlung oder Datenbank vorliegen, deshalb
sind hier die Übersichten zu Amphibien/Reptilien, Vögeln und Säugetieren nicht aufgeführt. Die Angaben zu Biotopkartierungen der Länder liegen
dem BfN nur fragmentarisch vor und werden daher ebenfalls nicht in der Tabelle aufgeführt.
Quelle: BfN, 2002, schriftliche Mitteilung
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Ebenfalls werden naturschutzbezogene Daten zu Verän-
derungen in der genutzten Landschaft sowie darüber hi-
naus zu allgemeinen Umweltveränderungen an wenigen
ausgewählten Standorten, z. B. in Biosphärenreservaten,
benötigt, die durch eine kontinuierliche ökosystemare
Umweltbeobachtung gewonnen werden können. Dieser
Ansatz sollte durch eine fragengeleitete Aufklärung spe-
zieller Umweltprobleme ergänzt werden, die zum großen
Teil Inhalt von Forschungsprojekten sein kann. Auf die er-
forderliche Integration einer dauerhaften Gentechnikbe-
obachtung in die ökologische Umweltbeobachtung hat
der Umweltrat bereits hingewiesen (SRU, 1998, Kapi-
tel 3.2).

Auch die für planerische Zwecke erforderlichen Basisda-
ten des Naturschutzes sollten nach einheitlichen Kriterien
erhoben, bewertet und bereitgestellt werden, um eine ver-
besserte Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
zu gewährleisten (vgl. auch Tz. 380 ff.).

Da die Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft
infolge der ungebremsten Flächeninanspruchnahme für
Verkehr- und Siedlungszwecke ein zentrales, ungelöstes
Problem für den Naturschutz ist und hierfür keine natur-
schutzbezogene Datenbasis existiert, empfiehlt der Um-
weltrat, verbindliche Indikatoren und eine entsprechende
Bewertungsmethodik für eine bundeseinheitliche Daten-
erfassung zu erarbeiten.

5.2.8.2 Rote Listen

Aufgabe Roter Listen

372. Rote Listen sind Verzeichnisse, in denen die aus-
gestorbenen, verschollenen und gefährdeten Tier- und
Pflanzenarten sowie Biotoptypen oder Pflanzengesell-
schaften eines bestimmten Bezugsgebiets – oft als Teil ei-
ner Gesamtliste – aufgeführt sind. In der Naturschutzpra-
xis haben sie mittlerweile als Bewertungsinstrument und
Entscheidungsgrundlage für Planungen und Maßnahmen
einen festen Platz (SRU, 2000, Tz. 344 ff.; SRU, 1987,
Tz. 361 ff.; SRU, 1985, Tz. 572 ff.). Rote Listen sind kein
regelmäßiges Umweltbeobachtungsinstrument, sondern
mit ihnen werden spezielle naturschutzbezogene Ziele
verfolgt:

– Sie dienen der Information von Öffentlichkeit, Behör-
den und nationalen und internationalen Gremien über
die Gefährdungssituation der Arten, Pflanzengesell-
schaften und Biotope;

– sie bieten als ständig verfügbare Gutachten Argumen-
tationshilfe für raum- und umweltrelevante Planun-
gen; sie lösen Planungen aus und begründen Hand-
lungs- und Maßnahmenprioritäten; sie bestimmen
Bestandsaufnahmen, Bewertungen, Leitbilder und
Ziele zumindest mit (RIEDL, 2000);

– sie zeigen Handlungsbedarf im Biotop- und Arten-
schutz auf;

– sie erhöhen den politischen Handlungsdruck;

– sie sind Datenquelle für gesetzgeberische Maßnah-
men und sind zentrale fachliche Grundlage und Argu-

mentationshilfe für die Novellierung gesetzlicher Be-
stimmungen;

– sie dienen der Koordination des internationalen Na-
turschutzes;

– sie zeigen weiteren Forschungsbedarf auf (BINOT-
HAFKE et al., 2000a und b).

Sie können damit – wenn auch nur mit Einschränkungen –
Gradmesser für die Zielerreichung der Erhaltung bzw. ei-
ner Trendwende in der Gefährdung der biologischen Viel-
falt sein (BfN, 1998; BfN, 1996; RIECKEN et al.,1994).

Einzelne Rote Listen sind darüber hinaus zu einem In-
strument für die Bewertung von Gebieten und Land-
schaftsausschnitten weiterentwickelt worden. Durch die
Verwendung von Arten und Biotopen der Roten Listen als
ein entscheidendes Bewertungskriterium in der Planungs-
praxis werden allerdings erhöhte Qualitätsanforderungen
an die Datengrundlagen gestellt, denen nicht alle Roten
Listen genügen können.

373. Da in Roten Listen nur die aktuell gefährdeten Ar-
ten und Lebensräume abgedeckt sind, benötigt der Natur-
schutz über die in den Roten Listen geführten Arten und
Lebensräume hinausgehende Daten und Bewertungen;
diese sollten zumindest Objekte mit hohem Indikations-
wert sowie alle seltenen Arten und Biotope unabhängig
von ihrer Gefährdung umfassen und auch Aussagen über
potenzielle bzw. drohende Gefährdungen ermöglichen.
Auch Arten, die nicht in der Roten Liste stehen, können,
wenn es um den Erhalt ihrer Populationen beispielsweise
in unzerschnittenen Lebensräumen geht, von hohem
Schutzinteresse sein. Isolierte, zu kleine und deshalb nicht
mehr auf Dauer lebensfähige Populationen gefährdeter Ar-
ten können dagegen in der Planungspraxis von geringerem
Interesse sein. Um die Aussagen von Roten Listen in der
Planung weit reichender einsetzen zu können, sind Ba-
sisinformationen über Lebensraumansprüche, Flächenan-
sprüche von Metapopulationen und Ausbreitungsfähigkeit
von Arten, Regenerationsfähigkeit von Biotopen, Wieder-
besiedelungschancen, ökologische Toleranz und Sensibi-
lität auf Eingriffe sowie andere Minimum- und Schlüssel-
faktoren des Überlebens mit zu betrachten. Geht es um
eher nutzungsorientierte Fragestellungen, sind Ursachen-
und Verursacheranalyse für Arten- und Biotopverluste von
Bedeutung, um die Listen beispielsweise im nutzungsinte-
grierten Naturschutz effektiver nutzen zu können (RIEDL,
2000; KORNECK et al., 1998).

374. Des Weiteren stellen Rote Listen eine Grundlage
für die Auswahl von Arten für Artenschutzprogramme
dar. Viele Maßnahmen, die in den letzten Jahren dazu ge-
führt haben, den Negativ-Trend für einzelne Arten auf-
zuhalten, sind auf Länder- und regionaler Ebene umge-
setzt worden (Beispiele in BINOT-HAFKE et al., 2000a).
Durch Rote Listen ergeben sich auch unmittelbare Kon-
sequenzen insbesondere für verschiedene Nutzergrup-
pen, die ihre Eingriffe in den Naturhaushalt der Öffent-
lichkeit gegenüber rechtfertigen und gegebenenfalls
ändern müssen.
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375. Vor allem die Ausweitung der Listen von Pflanzen-
und Tierarten auf Pflanzengesellschaften und Biotopty-
pen ist ein Schritt zur besseren fachgutachterlichen Be-
wertung der Gefährdungssituation von Lebensräumen
(SRU, 1996, Tz. 256). Nicht zu vernachlässigen sind da-
rüber hinaus die Bemühungen um die Erarbeitung Roter
Listen für gefährdete Geotoptypen und historische Kultur-
landschaften. Gute Beispiele für konkrete Darstellungen
auf Landesebene finden sich im Landschaftsprogramm
Schleswig-Holstein (MUNF S-H, 1999, S. 29 ff.,
S. 88 ff.).

Zur Gefährdungssituation und den Problemen beim
Umgang mit Roten Listen und Verbreitungskarten

376. Die Gefährdungssituation von Flora, Fauna und
Biotoptypen und die Probleme beim Einsatz von Roten
Listen und Verbreitungskarten in der Naturschutzpraxis
werden im Folgenden beispielhaft für das Feucht- und
Nassgrünland aufgezeigt. Die Biotoptypen des Extensiv-
grünlands zählen heute zu den am stärksten gefährdeten
(DRACHENFELS, 1996). Wird dagegen der flächenbe-
zogene Rückgang der gefährdeten Pflanzenarten der
Feuchtwiesen allein betrachtet, fällt das geringe Ausmaß
des Rückgangs von Feuchtwiesenarten auf (KORNECK
et al., 1998). Auch bei verschiedenen prioritären Schmet-
terlingsarten der Feuchtwiesen sind kaum flächenbezo-
gene Rückgänge zu verzeichnen (z. B. Gattung Maculinea;
PRETSCHER, 2001): Obwohl die Populationen dieser
meist weit verbreiteten Pflanzen- und Tierarten drastisch
abgenommen haben, was zu ihrer Gefährdungseinstufung
in der Roten Liste geführt hat, ist nämlich ihr bundeswei-
ter Rückgang dargestellt in Verbreitungskarten, d. h. be-
zogen auf den Rasternachweis, gering (Atlas Pflanzen:
HAEUPLER und SCHÖNFELDER, 1988, Datenbank
LEPIDAT Schmetterlinge: PRETSCHER, 2001; 
PRETSCHER und KLEIFGES, 2000). Dies erklärt sich
dadurch, dass sie auch heute noch meist in geringer An-
zahl beispielsweise an Grabenrändern vorkommen kön-
nen und bei der Kartierung aufgelistet werden. Ein ähnli-
ches Phänomen zeigt sich auch bei den Arten der Trocken-
und Halbtrockenrasen, die – trotz des Rückgangs ihrer Er-
satzlebensräume – in kleinflächigen Saumbiotopen noch
(zumindest zeitweise) geeignete Standortbedingungen
vorfinden (BINOT-HAFKE et al., 2000b). Der quantita-
tive Verlust und die qualitative Degradation der Lebens-
räume erschweren heute noch scheinbar häufig vorkom-
menden Arten aber ein langfristiges Überleben, da sich
die kleinen Populationen an wenig geeigneten und oft-
mals isolierten Standorten nicht dauerhaft erhalten kön-
nen. Rote Listen zeigen methodisch bedingt mitunter kein
vollständiges Bild der Gefährdungssituation, sondern oft
nur die „Spitze des Eisbergs“.

377. Die naturschutzpolitische Wirksamkeit kann auf-
grund der aus Roten Listen abgeleiteten Maßnahmen und
Konsequenzen beurteilt werden, z. B. anhand der Durch-
führung von Artenschutzprogrammen. Die Betrachtung
der Brutvögel und Säugetiere beispielsweise, für die
Deutschland eine besondere Verantwortung besitzt, zeigt
eine Konzentration der Gefährdung in Feuchtgebieten
und offenem Kulturland (BOYE und BAUER, 2000). Es

werden insbesondere für Arten der Feuchtlebensräume
viele Artenhilfsprogramme durchgeführt.

378. Besondere Anforderungen an den Einsatz Roter
Listen stellen sich auch dort, wo der Schutz verschiedener
Arten mit unterschiedlichen Ansprüchen oder gar Prozess-
schutz und Artenschutz gegeneinander abgewogen wer-
den müssen. Das Vorhandensein von Arten der Roten
Liste kann sowohl bei erforderlichen Pflegemaßnahmen
als auch beim Unterlassen der Pflege, um eine Sukzession
oder den Prozessschutz zu fördern, vorhandene Zielkon-
flikte verstärken. Für die Bewertung von Kulturland-
schaften und Lebensräumen mit wenig Arten der Roten
Liste müssen ebenfalls ergänzende Bewertungsverfahren
herangezogen werden (PLATEN, 2000).

379. Der Umweltrat stellt fest, dass die Roten Listen
zwar wichtige Funktionen insbesondere als Messlatte für
bestimmte Entwicklungen im Naturschutz und als öffent-
lichkeitswirksame und akzeptierte Begründungen für Na-
turschutzmaßnahmen darstellen. Gleichzeitig besteht
aber die Gefahr, dass der Eindruck erweckt wird, Natur-
schutz ließe sich auf die Erhaltung einzelner Arten oder
besonders schutzwürdiger Lebensräume reduzieren, ins-
besondere dann, wenn mit Roten Listen allein argumen-
tiert wird. Aus Akzeptanzgründen werden zudem in der
Planungspraxis häufig Maßnahmen an einzelnen Arten
der Roten Liste orientiert, die oftmals nicht für die be-
troffenen Lebensräume oder Landschaften charakteris-
tisch sind (RIEDL, 2000). Neben der Verwendung Roter
Listen darf deshalb die Berücksichtigung populationsbio-
logischer und ökologischer Erkenntnisse zur natürlichen
Verbreitung und zur Abhängigkeit der Arten und Lebens-
räume von bestimmten Nutzungen für Prioritätensetzun-
gen und die Einschätzung von Maßnahmen und deren Er-
folgsaussichten nicht vernachlässigt werden. Rote Listen
und Verbreitungskarten sind lediglich Instrumente, die
sich gegenseitig und mit anderen Instrumenten ergänzen
und deshalb in der Praxis nicht schematisch, nicht isoliert
und nicht ohne fachliche Interpretation und Bewertung,
sondern nur im Verbund mit anderen Argumenten einge-
setzt werden dürfen (RIEDL, 2000).

Empfehlungen

380. Der Umweltrat hält es aus naturschutzfachlicher
Sicht für erforderlich, die Roten Listen dahin gehend wei-
terzuentwickeln, dass sie sich nicht an politisch-adminis-
trativen Grenzen orientieren, sondern stärker an biogeo-
graphischen Regionen – vergleichbar der Roten Liste der
Biotoptypen (RIECKEN et al.,1994) und dem Auswahl-
prozess für die FFH-Gebiete (SSYMANK et al., 1998).
Einzelne Bundesländer (z. B. Nordrhein-Westfalen) ver-
folgen bereits den Ansatz einer solchen naturräumlichen
Gliederung (BfN, 1996).

381. Je genauer die Kenntnisse über die Ursachen eines
Rückgangs bzw. einer Gefährdung sind, umso gezielter
kann seitens des Naturschutzes mit entsprechenden Maß-
nahmen reagiert werden. Deshalb ist eine diesbezügliche
Ergänzung und Qualifizierung der Inhalte von Roten Lis-
ten und eine Aktualisierung der Datenlage erforderlich.
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Eine wertvolle Erweiterung der Roten Listen ist durch Zu-
satzangaben zur Verantwortlichkeit nach SCHNITTLER
und LUDWIG (1996) und STEINICKE (2002) möglich.
Aufgrund arealgeographischer Analysen, die zeigen, wel-
chen Anteil die Population in Deutschland an der welt-
weiten Verbreitung der Art hat, wird in abgestufter Ge-
wichtung die Verantwortlichkeit Deutschlands für den
weltweiten Erhalt von Arten bestimmt. Der Umweltrat
empfiehlt, die Basisinformationen zu verbessern und die
Beziehung zwischen Raumbedeutsamkeit und Gefähr-
dungsgrad – vor allem auch im Hinblick auf den Erhalt
national und international bedeutsamer Arten und Le-
bensräume – stärker zu berücksichtigen und in den Roten
Listen zur Geltung zu bringen. Die Anwendung dieses
Verfahrens kann zu einer verbesserten Prioritätensetzung
für notwendige Schutzmaßnahmen beitragen. Insbeson-
dere regionalisierte Rote Listen sollten einen Bezug zur
Gesamtverantwortung aufweisen.

382. Arten der Roten Liste mit besonderer Eignung als
Bioindikator für bestimmte Veränderungen des Natur-
haushaltes oder seiner Kompartimente, aber auch andere
Schlüsselarten von Bioketten und Nahrungsnetzen sollten
identifiziert, ihre Bestandsentwicklungen intensiv und
mit standardisierten Methoden verfolgt und die Ergeb-
nisse für Bewertungen verstärkt herangezogen werden
(Verbindung zum „100-Arten-Korb“; vgl. RIECKEN
et al., 2000).

383. Die Biotopkartierungen der Länder sollten mit ein-
heitlichen Vorgaben wiederholt werden, um Bilanzierun-
gen von Bestandsentwicklungen bei Biotopen zu erhalten.
Da eine Beschränkung der Kartierung auf besonders sel-
tene oder besonders gefährdete Lebensräume festzustel-
len ist (prioritäre Lebensräume nach FFH-Richtlinie und
gesetzlich geschützte Biotope), besteht die Gefahr, dass
durch diese selektive Datenerhebung Informationen zu
ehemals weit verbreiteten Lebensräumen, die heute eben-
falls bereits gefährdet sind, nicht rechtzeitig erkannt wer-
den. Dieser Tendenz ist entgegenzuwirken. Die Biotop-
kartierung stellt die fachliche Grundlage für die Liste der
gefährdeten Biotoptypen dar; der Umfang der Daten-
erhebung muss deshalb auch diesem Anspruch gerecht
werden.

384. Der Umweltrat hält eine baldige Neubearbeitung
der Liste der gefährdeten Biotoptypen auf der Basis eines
verbesserten Biotoptypenschlüssels für dringend erfor-
derlich. Die Biotoptypen im engeren Sinne sollten durch
eine vollständige Liste der Biotopkomplexe ergänzt wer-
den.

385. Der Roten Liste der Pflanzengesellschaften kommt
bei der Beschreibung des Erhaltungszustandes der natür-
lichen und der anthropogenen Vegetation eine große Be-
deutung zu (RIECKEN et al., 2000). Wegen ihrer diffe-
renzierten Betrachtungsweise kann sie der besseren
Unterscheidung und Benennung von Biotoptypen und
Biotopkomplexen sowie zur Einschätzung ihrer Gefähr-
dung dienen.

386. Der Umweltrat regt an, die Zunahme positiver Ent-
wicklungen im Naturschutz und deren Gründe in Zukunft
nach außen zur Motivationssteigerung deutlich zu ma-
chen und die Roten Listen um Inhalte so genannter Blauer
Listen nach schweizerischem Vorbild zu ergänzen (vgl.
GIGON et al., 1998). Durch die Integration dieser Infor-
mationen in Rote Listen können die Erfolgsaussichten
von Maßnahmen, das heißt die „Auswirkungen des Ein-
satzes von Naturschutz- und Ökologisierungstechniken
auf die einzelnen Arten“ besser beurteilt werden (RIEDL,
2000), ohne die Wirksamkeit des Instruments „Rote
Liste“ als solches zu relativieren.

387. Zur Stärkung und Aktualisierung des Instruments
der Roten Liste sollten künftig vermehrt die neuen Me-
dien (CD-ROM, Internet) eingesetzt werden. Hierdurch
stehen vielfältige Abfrage-, Auswertungs- und Export-
möglichkeiten bereit; weiterhin können auch jederzeit ak-
tuelle Korrekturfassungen von Listen zum Einsatz ge-
bracht werden. Auf der CD „Rote Listen auf CD-ROM“
befinden sich ca. 2 000 Rote Listen mit über 940 000 Da-
tensätzen (KÖPPEL, 2000).

Zumindest nationale Rote Listen müssen aber auch weiter-
hin in gedruckter Form veröffentlicht werden. Ein mitge-
brachtes Buch entfaltet eine stärkere Wirkung bei Lokal-
terminen als eine CD oder das Internet und kann auch noch
in Jahrzehnten gelesen werden. Der Umweltrat hält ein pe-
riodisches Aktualisieren und Erscheinen der Roten Listen
im Abstand von fünf bis sieben Jahren für angemessen.
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6.1 Vorbemerkung 
388. In diesem Sondergutachten hat der Umweltrat zen-
trale Probleme des Schutzes von Natur und Landschaft
herausgearbeitet. Trotz vieler erfreulicher Einzelerfolge
fällt die Gesamtbilanz der Naturschutzpolitik in Deutsch-
land ernüchternd aus. In diesem Politikfeld sind viel-
fältige hartnäckig ungelöste, „persistente“ Problemlagen
zu verzeichnen, die insbesondere im Verlust von wert-
vollen Naturflächen und Arten zum Ausdruck kommen
(vgl. SRU, 2002, Tz. 37).

Der Umweltrat verweist auf ein breites Spektrum von
Hemmnissen und Defiziten. Der Schutz von Natur und
Landschaft wird zwar in der Bevölkerung überwiegend
positiv beurteilt, bei konkreten Nutzungskonflikten vor
Ort kommt es jedoch zum Teil zu erheblichen Akzeptanz-
problemen. Diese beruhen nicht nur auf andersgearteten
lokalen ökonomischen Interessen oder mangelnder Ein-
sicht von Nutzergruppen und örtlicher Bevölkerung, son-
dern mitunter auch auf strategischen Schwächen auf der
Seite des Naturschutzes. So können sehr weit gehende
fachwissenschaftliche Zielansprüche (wie die strikte Ori-
entierung an den IUCN-Kriterien bei der Ausweisung von
Nationalparks; Tz. 44 ff.) die Akzeptanz beeinträchtigen.

Zugleich ist die Handlungskapazität des Naturschutzes
nach Auffassung des Umweltrates unzureichend. Zwar
verfügt der ehrenamtliche Naturschutz in Deutschland
über eine breite Mitgliederbasis: Die OECD führt die Um-
weltverbände mit einer Mitgliederzahl von 4,4 Mio. an,
die nach dem Bundesnaturschutzgesetz anerkannten
Naturschutzvereine haben rund 3,8 Mio. Mitglieder
(Tz. 77; OECD, 2001). Die Durchsetzungsfähigkeit ist
aber im Verhältnis zu lokalen und nationalen Wirt-
schaftsinteressen oft vergleichsweise gering, zumal dann,
wenn Arbeitsplatzinteressen gegen den Schutz einer ein-
zelnen, oft wenig bekannten Art ausgespielt werden kön-
nen. Die Naturschutzverwaltungen weisen diese relative
Durchsetzungsschwäche ebenfalls auf. Mit ihrer Perso-
nalausstattung, ihren verfügbaren Mitteln und ihren
Kompetenzstrukturen konnten sie schon den bisherigen
Aufgaben oft nicht ausreichend gerecht werden, ge-
schweige denn, dass sie für neue Aufgaben wie den Auf-
bau eines bundesweiten Biotopverbundsystems hinläng-
lich gewappnet sind. Unzulänglich sind nach wie vor auch
– etwa in der planerischen Abwägung – die rechtlichen
Rahmenbedingungen. Das nach mehreren erfolglosen
Anläufen novellierte Bundesnaturschutzgesetz bringt hier
bei aller Kritik im Detail wichtige Verbesserungen. Im
nächsten Schritt sollte nun Naturschutz stärker als bisher
als nationale Strategie betrieben werden. Naturschutz darf
nach Auffassung des Umweltrates nicht nur Ländersache
sein.

389. Auf der Basis der im Gutachten vorgenommenen
Analyse von Zielen, Instrumenten und Hemmnissen sol-

len im Folgenden Bausteine einer nationalen Strategie des
Naturschutzes dargestellt werden. In den vorangegange-
nen Kapiteln entwickelte Einzelempfehlungen werden
dabei zusammengefasst. Im Interesse einer effektiven
Herangehensweise sollte eine nationale Naturschutz-
strategie an den Ursachen persistenter Probleme des Na-
turschutzes ansetzen. Sie kann die nationale Nachhaltig-
keitsstrategie, die im Naturschutzbereich zwangsläufig
nur wenige hochaggregierte Ziele enthält, unterfüttern
und ergänzen.

Unter Strategie des Naturschutzes wird hier ein plan-
mäßiges Handeln zur Umsetzung von Naturschutzzielen
unter Berücksichtigung der gegebenen Handlungsbe-
dingungen verstanden, was Modifikationen als Folge 
von Lernprozessen und situativem Wandel einschließt
(HEILAND, 1999, S. 155; JÄNICKE, 1996, S. 18). Kurz-
fristige Strategien dienen dazu, Ziele unter gegebenen
Handlungsbedingungen zu verfolgen; langfristige Strate-
gien können auch auf eine Veränderung dieser Bedin-
gungen abzielen.

Mit der Entwicklung und Verfolgung einer Naturschutz-
strategie kann Deutschland nicht zuletzt wieder An-
schluss an die Politikentwicklung auf europäischer Ebene
finden. Dies gilt unter anderem für die EU-Nachhaltig-
keitsstrategie, die EU-Biodiversitätsstrategie oder die 
europäische Landschaftskonvention. Die EU-Nachhaltig-
keitsstrategie fordert ein verantwortungsbewusstes Ma-
nagement von Ressourcen und eine Beendigung des
Verlustes biologischer Vielfalt bis zum Jahr 2010 (Euro-
päische Kommission, 2001, S. 10 ff.). Ziel der Biodiver-
sitätsstrategie aus dem Jahr 1998 ist die Integration von
Belangen des Biodiversitätsschutzes in die verschiedenen
sektoralen Fachpolitiken mittels spezifischer Aktions-
pläne (Europäische Kommission, 1998). Bislang liegen
solche Aktionspläne auf EU-Ebene für die Bereiche 
Erhaltung der natürlichen Ressourcen, Landwirtschaft,
Fischerei sowie Wirtschafts- und Entwicklungszusam-
menarbeit vor (KOM(2001)162). Weiterhin sieht die 
Biodiversitätsstrategie Aktionspläne für die Regional-
politik und Raumordnung vor.

390. Die UN-Konvention über die biologische Vielfalt
(kurz: Biodiversitätskonvention) hat bereits 1992 die 
Unterzeichnerstaaten verpflichtet, nationale Strategien,
Pläne und Programme zur Erhaltung und nachhaltigen
Nutzung der biologischen Vielfalt zu entwickeln. Die 
damit verbundene Chance für eine nationale Naturschutz-
strategie wurde bisher aber nicht genutzt, vielmehr hat die
Bundesregierung bisher lediglich einen nationalen Be-
richt nach Artikel 26 der Konvention im Jahr 1998 vorge-
legt. Auch die Zielsetzungen der nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie (Bundesregierung, 2002) können im
Bereich des Biodiversitätsschutzes noch nicht als ausrei-
chend angesehen werden (s. Tz. 51 ff.). Die 2001 von

6 Zusammenfassung und Fazit:
Bausteine einer nationalen Naturschutzstrategie
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Bundesumweltministerium und Bundesamt für Natur-
schutz gestartete Kampagne „Leben braucht Vielfalt“ hat
nur zum Ziel, über die Biodiversitätskonvention zu infor-
mieren und Best-Practice-Beispiele vorzustellen.

Die Entwicklung einer nationalen Naturschutzstrategie,
die auch eine Biodiversitätsstrategie umfasst, sollte des-
halb als ein vordringliches Ziel aufgefasst werden. Eine
effektive Naturschutzstrategie sollte nach Auffassung des
Umweltrates auf konkreten Zielen aufbauen. Sie sollte 
auf der Bundesebene ein Schwergewicht auf die Integra-
tion von Naturschutzaspekten in die relevanten Politik-
bereiche und damit auf die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für naturschutzkonformes Handeln der
Landnutzer legen (s. Kapitel 5). Eine Optimierung der
überwiegend symptombezogenen und flächenspezifisch
ansetzenden Instrumente des Bundesnaturschutzgesetzes
und anderer relevanter Umweltgesetze ist zwar ebenfalls
notwendig, alleine jedoch keinesfalls ausreichend.

In Abbildung 6-1 sind wichtige Bausteine einer künftigen
Bundes-Naturschutzstrategie dargestellt.

Nachfolgend werden die Bausteine der Strategie näher 
erläutert:

1. Ziele: Zielvorgaben sind die Voraussetzung für eine
problembezogene Kommunikation. Sie sollten aus
Problemanalysen heraus entwickelt werden, Prioritä-
ten setzen sowie möglichst quantifiziert und mit Frist-
setzungen versehen sein. Ihnen sollten geeignete Maß-
nahmen zur Umsetzung, aber auch die Festlegung von
Zuständigkeiten und des nötigen Finanzbedarfs zu-
geordnet werden. Lücken bei der Konkretisierung von
Naturschutzzielen auf Bundesebene (Kapitel 1.2) soll-
ten geschlossen werden.

2. Sektorale Integrationsstrategien: Die Entwicklung
sektoraler Integrationsstrategien als Teil einer umfas-
senden Naturschutzstrategie dient der Integration von

Abbildung 6-1
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Naturschutzzielen in andere Politikbereiche. Land-
wirtschaft, Verkehr, Bau und Tourismus sind in hohem
Maße naturschutzrelevante Sektoren. Negative Um-
welteffekte der Ressorttätigkeit und mögliche Alter-
nativen müssen identifiziert, Ziele und Maßnahmen
konzipiert und in Abstimmung mit dem organisierten
Umfeld des Ressorts umgesetzt werden. Dies schließt
Berichtspflichten und Indikatoren für eine Erfolgs-
kontrolle ein.

3. Verbesserung von Instrumenten im eigenen Zustän-
digkeitsbereich des Umweltressorts: Dieser Baustein
umfasst die Weiterentwicklung der auf den Schutz des
Naturhaushaltes, die Erhaltung der Biodiversität und
der Landschaftserlebnisfunktionen ausgerichteten In-
strumente sowie die Optimierung ihres Zusammen-
wirkens. Zwar würde allein durch den Ausbau sekto-
raler Integrationsstrategien bereits eine Verbesserung
der Effektivität einzelner Naturschutzinstrumente er-
reicht. Nach wie vor wären aber wirksame Instru-
mente zur Umsetzung insbesondere flächenspezifi-
scher Ziele in umweltempfindlichen oder besonders
schutzwürdigen Räumen notwendig. Die Optimierung
der Naturschutzinstrumente und die Schaffung der
Voraussetzungen für ihre sinnvolle Verknüpfung dür-
fen deshalb nicht vernachlässigt werden.

4. Strategieempfehlungen zur Umsetzung: Empfehlun-
gen und Vorgaben der Bundesebene zu raumtypen-
und zielspezifischen Vor-Ort-Strategien können ein
strategisch ausgerichtetes und besser koordiniertes
Vorgehen des amtlichen wie des ehrenamtlichen Na-
turschutzes in der Umsetzung unterstützen. Solche
Strategieempfehlungen umfassen Hinweise zur Set-
zung von räumlichen Prioritäten des Naturschutzes
wie zum geeigneten Instrumentenmix. Sie sollen 
Strategiedefizite vor Ort ausgleichen und das Natur-
schutzhandeln gemeinsamen Prinzipien unterwerfen.
Dadurch werden Naturschutzaktivitäten berechen-
barer und transparenter.

5. Ergebniskontrolle: Die regelmäßige Darstellung der
Ergebnisse der Naturschutzpolitik dient der Evalua-
tion von Erfolgen und Defiziten sowie der Wei-
terentwicklung der Strategie. Zu diesem Zweck müs-
sen für schwierig messbare Ziele Umweltindikatoren
entwickelt werden, mit deren Hilfe der Grad der
Zielerreichung dokumentiert werden kann.

6. Akzeptanzförderung: Angesichts der zum Teil hefti-
gen Konflikte bei der Umsetzung von Naturschutzzie-
len ist die Förderung der Akzeptanz von erheblicher
Bedeutung. Ansatzpunkte hierfür sind die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen bzw. Anreizstrukturen,
die Verfolgung eines dialogischen Politikstils, der
Aufbau von strategischen Allianzen und die einzel-
fallspezifische Überprüfung geeigneter Vor-Ort-Stra-
tegien. Hinzu kommt die akzeptanzfördernde Auf-
klärung der Öffentlichkeit über den Wert und die
Gefährdung von Naturgütern (s. Artikel 14 der Kon-
vention über biologische Vielfalt).

6.2 Zielvorgaben
391. Auf der Bundesebene sollten verstärkt Zielvor-
gaben gemacht werden, die eine Grundlage für die Rah-
mengesetzgebung bilden, das Niveau des politischen Wil-
lens zur Erhaltung von Natur und Landschaft zum
Ausdruck bringen und eine Erfolgskontrolle der Natur-
schutzpolitik zulassen. Ambitionierte Ziele sind eine 
Voraussetzung dafür, dass der Abwärtstrend beim Bestand
der Naturgüter in Deutschland aufgehalten und umge-
kehrt werden kann.

Die Formulierung von übergeordneten Zielen des Natur-
schutzes dient dazu,

– Handlungserfordernisse aus nationaler und internatio-
naler Sicht zu verdeutlichen,

– einen Orientierungsrahmen für die Integration von
Naturschutzzielen in andere Fachpolitiken auf Bun-
desebene bereitzustellen und

– die Fortschritte beim Schutz und bei der Pflege von
Natur und Landschaft in den Ländern auch bundes-
weit evaluierbar zu machen.

Darüber hinaus fördern politisch beschlossene Natur-
schutzziele ganz allgemein

– die Politiktransparenz,

– die Setzung von Prioritäten und damit die Abgrenzung
von Verhandlungsspielräumen,

– ein effizientes und ergebnisorientiertes Vorgehen in
der Praxis,

– die bessere Berücksichtigung der Belange von Natur
und Landschaft in der Abwägung,

– die Ermöglichung von Erfolgskontrollen und damit
die Weiterentwicklung der Gesamtstrategie und

– die Erleichterung der Implementation, sofern die Ziele
auf breiter Basis entwickelt und somit weithin akzep-
tiert sind.

392. Eine intensive Zusammenarbeit der Länder mit
dem Bund und der Ausbau einer bundesweit abgestimm-
ten Umweltbeobachtung sind notwendig, um übergrei-
fende quantifizierte Ziele und Bewertungsstandards auf
einer guten und überzeugenden Datenbasis entwickeln zu
können. Obwohl eine ausreichende Datengrundlage erst
mittelfristig geschaffen werden kann, muss schon jetzt 
damit begonnen werden, Ziele auf Bundesebene zu for-
mulieren und fachlich zu begründen (s. Kapitel 2.2). Ge-
eignete Bestandteile dieses Zielsystems können anschlie-
ßend in die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie integriert
werden. Zielvorgaben bieten die Möglichkeit, den Grad
der Zielerreichung in einem Naturschutzbarometer dar-
zustellen.

393. Möglichkeiten für die Formulierung von konkre-
ten Naturschutzzielen und Indikatoren auf Bundesebene
bestehen in folgenden Bereichen: Festlegung von Flä-
chenanteilen für die Entwicklung von Wildnis- oder Kul-
turlandschaftsbiotopen, Zielvorgaben zu Pufferzonen, zur
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Verbesserung der Grundwasserqualität, zur Qualität und
Struktur der Oberflächengewässer, zur Reduzierung der
Bodenerosion oder zur Erhaltung (bzw. Wiederherstel-
lung) unzerschnittener Räume (s. Tz. 74, Tab. 2-6). Aus
Naturschutzsicht noch unbefriedigend sind derzeit die
Ziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie in den Sek-
toren Verkehr und Energie.

Eine Darstellung von Zielen mit bundespolitischer Be-
deutung ist notwendig, um die Lokalisierung weiterer ge-
samtstaatlich repräsentativer Gebiete zu ermöglichen, den
Ländern Hinweise auf ihre Verantwortung für bestimmte
Räume und deren Inventar zu geben und die Doku-
mentation von Veränderungen auf Schwerpunkträume
beschränken zu können. Eine solche Darstellung sollte 
– in Form eines Bundeslandschaftskonzeptes – die na-
tional und international bedeutenden Gebiete des Arten-
und Biotopschutzes, des Geotopschutzes, des Kulturland-
schaftsschutzes, des länderübergreifenden Fließgewäs-
serschutzes, des Bodenschutzes sowie der Erholung ent-
halten und großräumige klimatische und lufthygienische
Zusammenhänge berücksichtigen. Die Umsetzung der
prioritären Ziele in solchen Gebieten erfolgt zum einen 
im Rahmen der Zuständigkeit der Bundesländer für den
Naturschutz, zum anderen durch direktere Einflussnahme
des Bundes im Rahmen der Förderung von gesamtstaat-
lich repräsentativen Gebieten sowie Erprobungs- und
Entwicklungsvorhaben.

394. Die Dokumentation der Zielumsetzung sollte auf
der Bundesebene angesiedelt sein. Zur Messung der Fort-
schritte sind Indikatorensysteme zu entwickeln, die mit
internationalen Ansätzen kompatibel sind und die durch
eine auf sie ausgerichtete Umweltbeobachtung gestützt
werden (s. ZIESCHANK, 2001, S. 25). Im Bereich der
Qualitätsmaßstäbe insbesondere für Ökosysteme ist noch
in erheblichem Maße Entwicklungsarbeit zur Aufstellung
aussagekräftiger Indikatoren zu leisten. Die Erfassungs-
und Bewertungsstandards für Landschaftsfunktionen und
Naturgüter in den Bundesländern müssen einander ange-
glichen werden, wenn auf Bundesebene eine zufrieden-
stellende Informationszusammenführung gelingen soll.

Auch die Zahl und Auswahl der naturschutzbezogenen In-
dikatoren der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist noch
unbefriedigend (Tz. 53 ff.). Eine Konzentration auf Indi-
katoren, die zwangsläufig nur eine unvollständige Abbil-
dung der Situation leisten können, oder auf beliebte so ge-
nannte Flaggschiffarten darf nicht dazu führen, dass eine
problemorientierte Umweltbeobachtung an der Basis, die
allein die notwendigen Informationen zu einer umfassen-
den Einschätzung der tatsächlichen Umweltentwicklung
liefern kann, vernachlässigt wird (Abschnitt 5.2.8). Wenn
in der Nachhaltigkeitsstrategie im Unterschied zur Natur-
schutzstrategie vor allem einfache, publikumswirksame
Ziele dargestellt werden sollen, wäre ein Artenindex, der
eine größere Zahl geeigneter Arten zusammenfasst, ge-
genüber wenigen nicht ausreichend repräsentativen Arten
zu bevorzugen.

6.3 Sektorale Integrationsstrategien

6.3.1 Handlungsfelder und 
prozedurale Aspekte

395. Die Integration von Naturschutzbelangen in andere
Politikfelder ist als eine Voraussetzung für einen erfolg-
reichen Naturschutz kaum umstritten. Sektorale Strate-
gien zur Integration von Naturschutzbelangen in der
Land- und Forstwirtschafts-, Verkehrs- oder Baupolitik
wurden aber bislang nur wenig diskutiert. Bei richtiger
Ausgestaltung beinhalten sie aber ein großes Potenzial 
für die Umsetzung des Integrationsprinzips.

Sektorale Integrationsstrategien zielen auf eine Internali-
sierung der Problemverantwortung ab, indem sie die für
Naturschutzprobleme mitverantwortlichen Fachministe-
rien auch stärker in die Problemlösung einbeziehen 
(JÄNICKE, 2000; KRAAK et al., 2001; LENSCHOW,
2002).

Sie sind eine große Herausforderung für den Naturschutz,
sowohl hinsichtlich seines Selbstverständnisses als auch
seiner Organisation, seiner Strategien und seiner per-
sonellen und finanziellen Kapazitäten. Sie müssen als
eine langfristige, kontinuierlich zu verfolgende Aufgabe
verstanden werden. Nicht nur der Grad an Zielerreichung
sollte entscheidend sein, sondern auch das Ausmaß, in
dem es gelungen ist, einen Prozess der Strategieüberprü-
fung und -revision einzuleiten und diesen dauerhaft zu in-
stitutionalisieren (vgl. SRU, 2002; Tz. 278 ff.).

Handlungsfelder

396. Auf Bundesebene sollten Sektorstrategien vor al-
lem für die Bereiche Verkehr, Bau, Land- und Forstwirt-
schaft sowie Wirtschaft und Tourismus erarbeitet werden.
Darüber hinaus könnten aber auch die Bereiche Energie,
Bildung und Forschung, Verteidigung, Entwicklungszu-
sammenarbeit und Finanzen sektorale Naturschutzkon-
zepte entwickeln. Im Folgenden werden exemplarische
Stichpunkte für solche Strategien in ausgewählten Poli-
tikfeldern genannt, deren Bezugspunkt die Bundes- und
Landesebene ist:

– Verkehrspolitik: die naturschutzkonforme Gestaltung
der Verkehrsinfrastruktur durch die Überarbeitung
insbesondere des Bundesverkehrswegeplans, des Bun-
desfernstraßengesetzes und des Eisenbahngesetzes
mit dem Ziel der Minimierung von Zerschneidungs-
effekten in besonders schützenswerten Räumen; För-
derprogramm „Brücken für die Natur“ (JÄNICKE
und VOLKERY, 2002) für bestehende Verkehrswege
mit starkem, auch unfallträchtigem Wildwechsel;

– Baupolitik/Raumordnung: Neugestaltung der Raum-
planung, der Bauleitplanung und der Städtebauför-
derung mit dem Ziel einer naturschutzbezogenen
Flächenvorrangplanung und der vorrangigen Konzen-
tration auf Entwicklungsmaßnahmen im Innenbe-
reich; Neugestaltung der Grundsteuer und des Län-
derfinanzausgleichs (Kapitel 5.1; vgl. SRU, 1996);
Baupolitik als Partner des Naturschutzes in Berei-
chen wie Flächenentsiegelung, Bodensanierung, na-
turfreundliche Umgestaltung von Verkehrswegen;
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– Agrarpolitik: weitere Reform der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) im Sinne einer stärkeren Um-
schichtung der Fördermittel hin zu Agrarumwelt-
maßnahmen und einer Ermöglichung der Förde-
rung von Naturschutzmaßnahmen; Überarbeitung des 
Düngemittel- und Pflanzenschutzrechts und anderer
naturschutzrelevanter Regelbereiche der Landwirt-
schaftspolitik (vgl. SRU, 2002, Tz. 740 ff.); Agrarum-
weltmaßnahmen als Beitrag zur ländlichen Regional-
entwicklung;

– Forstwirtschaftspolitik: die ökologische Ausgestal-
tung des Bundeswaldgesetzes und der relevanten Be-
stimmungen der GAK im Hinblick auf das Verhältnis
von Forstwirtschaft, Naturschutz und Jagd; natur-
schutzkonforme Regelungen von Betretungsrechten
der Landschaft und Maßnahmen zur Verminderung
des Wilddrucks auf empfindliche Gebiete (durch An-
passung von Hege und Fütterung);

– Wirtschafts- und Tourismuspolitik: verstärkte Aus-
richtung der Förderung auf Maßnahmen einer inte-
grierten ländlichen Regionalentwicklung; Naturaus-
stattung als Standortbedingung;

– Energiepolitik: Erarbeitung von Leitlinien zur natur-
verträglichen Gestaltung des Ausbaus von Anlagen
zur Windenergienutzung, zur naturverträglichen Ge-
staltung der Energiegewinnung aus Wasserkraft und
zum Rückbau von veralteten, ineffizienten oder
ungünstig gelegenen Anlagen; Rekultivierung von
Braunkohleabbaugebieten nach anspruchsvollen Na-
turschutzkriterien;

– Bildungs- und Forschungspolitik: verstärkte För-
derung der Umweltbildung und Umweltforschung;
Langfristprognosen zur Naturentwicklung in Deutsch-
land unter Status-quo-Bedingungen („Was geschieht,
wenn nichts mehr geschieht?“); Forschungen zum In-
dikatorwert bestimmter Organismen;

– Finanzpolitik: langfristige Sicherung und problemge-
rechte Bewirtschaftung von ökologisch wertvollen
Flächen in Bundesbesitz; Umweltverträglichkeitsbe-
wertung des Haushaltes; Revision der gesamten För-
derpolitik mit dem Ziel, ökologisch kontraproduktive
Subventionen abzubauen (vgl. OECD, 2001, S. 30);
Abgaben auf Kiesabbau; Einsatz von finanzpoliti-
schen Instrumenten zur Flächensteuerung;

– Verteidigungspolitik: Sanierung von militärischen
Altlastenflächen und Erarbeitung von Management-
plänen für ehemalige Militärstandorte; Militärstand-
orte als Partner des örtlichen Naturschutzes;

– Entwicklungspolitik: Umweltverträglichkeitsprüfung
von Fördermitteln und Exportkrediten; Förderungs-
stopp für Großprojekte mit eindeutig negativen
ökologischen Auswirkungen; verstärkte Förderung
von Konzepten einer regional-integrierten Entwick-
lung.

Prozedurale Aspekte der Erarbeitung von 
sektoralen Integrationsstrategien

397. Die Schaffung geeigneter Verfahren ist für die 
Erarbeitung problemgerechter Integrationsstrategien von
entscheidender Bedeutung. Erfahrungen mit der Um-
weltpolitikintegration auf der europäischen Ebene be-
stätigen dies. So führten im Verlauf des so genannten 
Cardiff-Prozesses der Umweltpolitikintegration unzurei-
chende inhaltliche Vorgaben, mangelnde Koordinierung
durch eine zentrale Instanz und fehlende Ergebnis-
verantwortung zu im Saldo bislang wenig zufriedenstel-
lenden Ergebnissen. Die meisten Strategien sind wenig
problemorientiert und verursacherbezogen. Wirklich neue,
mit Fristen versehene Ziele und Maßnahmen finden sich
ebenso selten wie aussagekräftige Indikatoren, die eine
Ergebniskontrolle gewährleisten. Gleiches gilt auch für
die im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie erarbei-
teten Aktionspläne für die Erhaltung natürlicher Res-
sourcen, Land- und Fischereiwirtschaft und wirtschaft-
liche Zusammenarbeit (vgl. SRU, 2002, Tz. 256 ff.;
FERGUSSON et al., 2001; GRIMEAUD, 2000; KRAACK
et al., 2001; LENSCHOW, 2002; SCHEPELMANN,
2000). Die europäischen Erfahrungen sollten für eine er-
folgreiche Gestaltung sektoraler Integrationsstrategien
in Deutschland berücksichtigt werden. Im Naturschutz-
bereich sind vor diesem Hintergrund folgende Hand-
lungserfordernisse besonders relevant:

– Problemorientierung und Verursacherbezug: Not-
wendig ist eine umfassende Analyse der Problemver-
antwortung der jeweiligen Verursacherbereiche (Sek-
toren). Auf der Grundlage „harter“ Daten muss die
Vereinbarkeit von Zielvorgaben mit der Problemver-
antwortung der jeweiligen Politiksektoren themati-
siert werden. Ausgehend von den langfristig unge-
lösten Problemen (persistent problems) sollte eine
entsprechende Prioritätensetzung vorgenommen wer-
den, um eine Beschränkung der Strategieformulierung
lediglich auf leicht zu lösende Probleme zu vermei-
den. Eine Voraussetzung ist in diesem Zusammenhang
der umfangreiche Einbezug der (Umwelt-)Wissen-
schaft und eine entsprechende Fokussierung der Um-
weltberichterstattung. Zu empfehlen sind regelmäßige
Sektorkonferenzen, bei denen Fachministerien und 
Interessenverbände zu konkreten Problemperspek-
tiven Stellung nehmen und Lösungsvorschläge erar-
beiten. Sinnvoll für eine Integration von Natur-
schutzbelangen in andere Politikfelder sind ebenfalls
gemeinsame Sitzungen der relevanten Minister von
Bund und Ländern (vgl. SRU, 2002, Tz. 41 und 278 ff.).

– Vorgaben für die Ziel- und Maßnahmenbildung: Inte-
grationsstrategien setzen übergreifende Ziele einer na-
tionalen Naturschutzstrategie voraus, die für die ein-
zelnen Politiksektoren konkretisiert werden können.
Die Ziele müssen quantifiziert sein und über beste-
hende, nicht ausreichende Zielvorgaben hinaus-
gehen. Sie sollten eine problemgerechte Langfrist-
orientierung sicherstellen, aber auch kurzfristige
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Handlungsnotwendigkeiten hervorheben und in ei-
nem breiten öffentlichen Diskurs verankert werden.
Abgeleitet von den Zielen müssen konkrete Maßnah-
men beschrieben und mit Zeitfristen und Verantwort-
lichkeiten für die Umsetzung benannt werden, die im
Einzelfall bei Bedarf durch untergeordnete Aktions-
pläne weiter präzisiert werden sollten. Hierbei ist der
Einbezug der relevanten Politikadressaten notwendig.

– Ergebniskontrolle: Eine klare Ergebniskontrolle muss
durch ein System abgestufter, aussagekräftiger Indi-
katoren und durch verbindliche Vorgaben für peri-
odisch zu erstellende Monitoringberichte ermöglicht
werden (vgl. Tz. 44). 

– Schaffung von Ergebnisverantwortung: Die Ergebnis-
verantwortung liegt bei den Sektoren und ihrem orga-
nisatorischen Umfeld. Eine horizontale Koordinie-
rung der Prozesse der Strategieformulierung und
-umsetzung seitens der Umweltverwaltung ist zwar
meist sachnotwendig. Im Lichte der bisherigen Erfah-
rungen mit der Umweltpolitikintegration ist sie aber
allein nicht ausreichend. Gelegentlich kommt es auch
zu Rivalitäten, bei denen sich die Umweltverwaltung
oft als der schwächere Teil erweist (LAFFERTY,
2001; LENSCHOW, 2002; SRU, 2002, Tz. 258 ff.).
Deshalb ist die Ergänzung um eine vertikale Einfluss-
nahme durch die übergeordnete Ebene notwendig.
Denkbar wäre es hier, die Koordination und Überprü-
fung des Prozesses dem bereits bestehenden Staatsse-
kretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung (SRU,
2002, Tz. 279) – bei allerdings notwendiger Auswei-
tung seiner Kapazitäten – zu übertragen. Zusätzlich
könnte eine parallele regelmäßige Berichtspflicht der
einzelnen Fachressorts gegenüber dem Bundestag
oder einer vom Bundestag eingesetzten, unabhängi-
gen Evaluierungsinstitution sinnvoll sein. Ein Beispiel
mit Vorbildcharakter ist hier der kanadische Commis-
sioner on Sustainable Development, der beim Rech-
nungshof angesiedelt und für die Bewertung der Inte-
grationsstrategien der einzelnen Ressorts zuständig ist
(BOUDER, 2001).

– Abstimmung von Bund und Ländern: Flankierend soll-
ten regelmäßig gemeinsame Konferenzen der Um-
weltminister von Bund und Ländern insbesondere mit
den Ministern für Landwirtschaft, Verkehr und Bau
stattfinden, da ein Großteil der Umsetzung der Strate-
gien von den Ländern zu leisten sein wird. Diese Kon-
ferenzen können einen Beitrag zu einem langfristigen
Lernprozess auf beiden Seiten leisten.

Neben der Integration von Naturschutzbelangen in natur-
schutzrelevante Politikfelder kommt der Bildung von
strategischen Allianzen auf Bundes- und Landesebene
eine hohe Bedeutung für die Überwindung der relativen
Schwächeposition des Naturschutzes zu. Ministerien kön-
nen sich nicht nur mit anderen Ministerien verbünden. Sie
können sich auch als Moderatoren einer Allianzbildung
mit und zwischen Verbänden verstehen, die auf neu ent-
deckten gemeinsamen Interessen aufbaut (s. Tz. 439).

Raumordnung und Strategische Umweltprüfung 
als übergreifende Instrumente sektoraler
Politikintegration

398. Für die Integration von Naturschutzbelangen in 
andere Politikbereiche sind die Instrumente der Raum-
ordnung und der Strategischen Umweltprüfung (SUP)
von besonderer Relevanz (vgl. Kapitel 5.2). Die Raum-
ordnung ist das zentrale Instrument zur Integration raum-
relevanter Politiken und Planungen. Ihr kommt daher
auch eine besonders hohe Bedeutung für die Entwicklung
der knappen Flächenressourcen zu. Um eine umweltver-
trägliche Flächenentwicklung zu gewährleisten und eine
stärkere Integration der Belange von Naturschutz und
Landschaftspflege in der Raumordnung zu erreichen,
muss allerdings auch deren Zielekanon stärker auf diese
Belange abgestimmt werden. In diesem Sinne müsste
zunächst der übergeordnete Nachhaltigkeitsgrundsatz
(§ 1 Abs. 2 Satz 1 ROG) konkretisiert werden. Die 
Formulierung möglichst konkreter und verbindlicher
Leitvorstellungen für die umweltgerechte Flächen-
entwicklung ist gerade in den Zeiten zunehmender Re-
gionalisierung und regionaler Standortkonkurrenz von
elementarer Bedeutung für den Naturschutz (ERBGUTH,
1999). Solche bundesweiten Zielvorgaben sind auch
wichtige Voraussetzungen für die Integration nationaler
Naturschutzbelange in die europäische Raumordnungs-
politik.

Um die Komplexität der raumplanerischen Integrations-
aufgabe zu reduzieren, ist eine stärkere Unterstützung der
Raumordnung durch die Fachplanungen erforderlich.
Viele Konflikte zwischen Naturschutz- und Nutzungsin-
teressen können beispielsweise im Vorfeld durch eine 
räumliche Entflechtung oder eine Integration von Na-
turschutzinteressen entschärft werden. Durch eine im Vor-
feld der Raumordnung erfolgende frühzeitige Integration
von Umweltaspekten in die sektoralen Fachplanungen
und -politiken kann dann die von der Raumordnung zu 
bewältigende Problemdichte reduziert werden, sodass le-
diglich Kernkonflikte zur raumordnerischen Entschei-
dung verbleiben. Teilweise sind entsprechende Entwick-
lungen in den einzelnen Fachplanungen, unter anderem in
den Bereichen Verkehr, Wasserhaushalt oder Landwirt-
schaft, schon erkennbar (s. Abschnitt 5.2.1.1). Dennoch
gibt es auch viele Konflikte, die solchen kooperativen Lö-
sungen nicht zugänglich sind. Eine Konfliktverlagerung
auf die sektoralen Planungen birgt in diesen Fällen regel-
mäßig die Gefahr, dass die Belange des jeweiligen Pla-
nungssektors (Verkehr, Landwirtschaft) gegenüber ande-
ren Belangen überproportional hoch bewertet werden und
den involvierten wirtschaftlichen Interessen Vorrang vor
den Belangen des Umweltschutzes eingeräumt wird. Des-
halb muss im Gefüge von Fachplanungen und räumlicher
Gesamtplanung die letztere stets ihre zentrale Koordi-
nierungs- und Gestaltungsfunktion behalten. Um eine im
Sinne der Raumordung ausgewogene Lösung der Konflikte
auf allen Planungsebenen zu ermöglichen, sollte die
Raumordnung nicht nur durch konkretere Zielvorgaben
für den Naturschutz, sondern auch institutionell weiter ge-
stärkt werden und ihr insbesondere ein größerer Ein-
fluss auf die Fachpolitiken, wie die Gemeinschaftsaufgabe
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Agrarstruktur und Küstenschutz und die Bundesverkehrs-
wegeplanung, eingeräumt werden. Fördermittel sollten
dabei auf der Grundlage raumordnerischer Zielvorgaben
vergeben werden.

399. Die SUP wird sich in Zukunft zu einem zentralen
Instrument für die Überprüfung von strategischen Alter-
nativen zu bestehenden Plänen und Programmen ent-
wickeln. Sie überprüft auch die Raumplanung und unter-
stützt das Auffinden von Wegen der Zielrealisierung auf
Grundlage der umweltverträglichsten Lösungsvariante.
Dabei werden auch grundsätzliche Handlungsalternativen
(wie unterschiedliche Verkehrssysteme) einbezogen. Die
Berücksichtigung von Umweltbelangen auf der Ebene der
Pläne und Programme ist wichtig, da hier Entscheidungen
über Standortalternativen für Vorhaben getroffen werden,
die vorbereitend und verbindlich für die nachgeordneten
Genehmigungsebenen sind. Bei der Umsetzung in natio-
nales Recht sollte die SUP durch Erweiterung des UVP-
Gesetzes analog zur Projekt-UVP eingeführt und durch
Querverweise in bereits bestehende Planaufstellungsver-
fahren integriert werden. Um einen einheitlichen Vollzug
der SUP sicherzustellen, sollten Umfang und Verfahren
der Prüfungen in einer Verwaltungsvorschrift – vergleich-
bar der 1995 erlassenen Verwaltungsvorschrift zum UVP-
Gesetz – präzisiert werden. Die SUP sollte so weit wie
möglich auf der Landschaftsplanung aufbauen, bzw.
durch die Landschaftsplanung vorbereitet werden. Um
die Landschaftsplanung hierfür optimal nutzen zu kön-
nen, sollte eine Pflicht zur plan- bzw. projektbezogenen
Fortschreibung des Landschaftsplans unter Berücksich-
tigung der besonderen Anforderungen und des erwei-
terten Prüfbereichs der SUP (z. B. Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit) eingeführt werden (Ab-
schnitt 5.2.3.3, 5.2.2).

6.3.2 Einzelaspekte einer sektoralen 
Integrationsstrategie für den 
Handlungsbereich Siedlung – 
Vorschläge zum Themenfeld 
Flächeninanspruchnahme

400. Die Problematik der Flächeninanspruchnahme ist
im öffentlichen Bewusstsein weniger verankert als das
Problem des Klimawandels, aber sie ist nicht weniger
dringlich. Derzeit werden in Deutschland täglich ca. 130 ha
neuer Siedlungs- und Verkehrsfläche erschlossen. Diese
Entwicklung ist in absehbarer Zeit mit dramatischen
ökologischen Funktionsverlusten verbunden und kaum
mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit zu vereinbaren. Da-
her hat die Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeitsstra-
tegie das Ziel festgelegt, die Flächeninanspruchnahme auf
30 ha pro Tag im Jahr 2020 zu reduzieren (Bundesregie-
rung, 2002). Der Umweltrat begrüßt diese ehrgeizige mit-
telfristige Zielsetzung. In langfristiger Perspektive ist al-
lerdings ein Ende der Neuversiegelung von unbebauter
Fläche anzustreben (vgl. SRU, 2000, Tz. 532).

Eine Reduzierung der Neuausweisung von Siedlungs-
und Verkehrsflächen um 75 % oder mehr wird mit tief-
greifenden ökonomischen Konsequenzen verbunden sein.
Um diese Konsequenzen zumindest teilweise abzufedern,

ist auf eine ökonomisch effiziente Umsetzung zu achten.
„Effizient“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
Neuausweisungen vorzugsweise nur noch dort stattfinden
sollen, wo sie mit einem hohen ökonomischen Nutzen
verbunden sind. Eine solche selektive Lenkung kann nicht
durch zentrale Planung, sondern nur durch marktkon-
forme ökonomische Steuerungsinstrumente erreicht wer-
den. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Abgaben-
lösungen und handelbaren Rechten.

Aufgrund der Höhe der erforderlichen Abgabensätze sind
Abgabenlösungen zur Steuerung der Flächenausweisun-
gen nur wenig geeignet. Soll etwa die Baulandnachfrage
um 75 % gedrosselt werden, so sind je nach Preiselasti-
zität der Nachfrage Abgabensätze von mehreren hun-
dert Euro pro Quadratmeter erforderlich (vgl. dazu Ab-
schnitt 5.1.3.2). Abgabensätze in dieser Größenordnung
führen jedoch automatisch zu einem sehr hohen Auf-
kommen. Zwar liegen keine hinreichend belastbaren
Schätzungen der entsprechenden Preiselastizitäten vor, es
kann aber als gesichert gelten, dass die Nachfrage relativ
preisunelastisch reagiert, denn die zur Verfügung stehen-
den Ausweichmöglichkeiten entsprechen häufig nicht der
Präferenzstruktur der Nachfrager und führen zu einer fi-
nanziellen Mehrbelastung (vgl. exemplarisch BIZER und
EWRINGMANN, 1998, S. 67 ff.). Um eine weitere Aus-
dehnung des Staatsanteils zu vermeiden, wäre es deshalb
notwendig, im Gegenzug die Steuer- und Abgabenbelas-
tung an anderer Stelle zu senken. Eine solche Kompensa-
tion würde tiefe Eingriffe in das bestehende Steuersystem
erfordern, die aufgrund ihrer Verteilungswirkungen ein
erhebliches politisches Konfliktpotenzial in sich bergen.
Bei einer Lenkung der Flächenausweisungen mittels Ab-
gaben wäre deshalb zu befürchten, dass sich auf politi-
scher Ebene nur eine „kleine Lösung“ mit moderaten 
Abgabesätzen durchsetzen lässt. Eine drastische Reduzie-
rung der Flächenausweisungen in der angestrebten Grö-
ßenordnung wäre damit nicht zu erreichen.

Um diese Probleme zu vermeiden, hat der Umweltrat be-
reits im Umweltgutachten 2000 die Verwendung handel-
barer Flächenausweisungsrechte zwischen Gemeinden
empfohlen (SRU, 2000, Tz. 536). Der Grundgedanke die-
ses Ansatzes besteht darin, die auf Landesebene maximal
ausweisbare Fläche festzulegen und in Form handelbarer
Flächenausweisungsrechte den Kommunen kostenlos zu-
zuteilen bzw. an diese zu versteigern. Benötigt eine Ge-
meinde zusätzliche Rechte, muss sie diese an einer vom
Land einzurichtenden Börse erwerben; nicht benötigte
Rechte können über die Börse an andere Gemeinden ver-
kauft werden. Der so zwischen den Gemeinden induzierte
Handel bewirkt eine ökonomisch optimale Allokation der
Flächenausweisungen. Das heißt, die insgesamt ausweis-
bare Fläche verteilt sich innerhalb der durch Raumord-
nung und Landesplanung gesetzten Grenzen in einer sol-
chen Weise auf die Kommunen, dass der aus der
Ausweisung resultierende ökonomische Nutzen maxi-
miert wird. Zugleich induziert diese Flächenverknappung
einen Innovationsprozess mit dem Ziel, flächensparen-
dere Nutzungsweisen zu verwirklichen.

Bis zur Praxisreife eines solchen Modells wären zwar
noch zahlreiche Gestaltungsfragen zu lösen, die sich un-
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ter anderem auf den Modus der Erstverteilung, auf die
Mengensteuerung im Zeitverlauf, auf die mögliche Be-
fristung von Ausweisungsrechten sowie auf die Möglich-
keit ihrer regionalen bzw. nutzungsspezifischen Differen-
zierung beziehen, aber dennoch stellen nach Meinung des
Umweltrates handelbare Ausweisungsrechte das ein-
zige Instrument dar, um die von der räumlichen Planung
vorgegebenen quantitativen Ziele in ökonomisch effi-
zienter Weise zu erreichen.

6.3.3 Einzelaspekte einer sektoralen 
Integrationsstrategie für den 
Handlungsbereich Landwirtschaft

401. Das Verhältnis von Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium auf Bundesebene hat sich im letzten Jahr er-
freulicherweise verbessert. Beide Seiten scheinen sich 
zumindest in Ansätzen als gegenseitige Bündnispartner
entdeckt zu haben. Eine stärkere Öffnung der Agrarpoli-
tik für Naturschutzbelange zeigt sich in

– der Ökologisierung der Fördergrundsätze der Ge-
meinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz
(s. Tz. 396),

– der Ausweitung der Förderung des ökologischen
Landbaus zur Erreichung eines Flächenanteils von
20 % an der landwirtschaftlichen Nutzfläche und

– der vorgesehenen Umschichtung (Modulation) von
2 % der Direktzahlungen in die Förderung von exten-
siven und umweltfreundlichen Produktionsverfahren
im Ackerbau und in der Grünlandbewirtschaftung,
von Reduzierungen des Viehbesatzes in einigen Re-
gionen und von umwelt- und artgerechten Haltungs-
verfahren (s. Tz. 726 ff.).

402. Dennoch kann die Integration von Naturschutzbe-
langen in die Agrarpolitik auf der Bundesebene noch nicht
als zufriedenstellend bezeichnet werden. Mangelnde Po-
litikintegration zeigt sich darin, dass

– den Umweltministerien der Zutritt als stimmberech-
tigte Mitglieder zum PLANAK (Bund-Länder-Pla-
nungsausschuss Agrarstruktur und Küstenschutz)
fehlt, der über den Rahmenplan der GAK entscheidet;

– die Umweltverbände kaum über verfahrensrechtliche
Möglichkeiten verfügen, Natur- und Umweltschutz-
belange in die Gestaltung der GAK und der Rahmen-
pläne der GAK einzubringen;

– Agrarumweltprogramme immer noch kaum oder un-
zureichend auf Gebietskulissen bezogen sind, die öko-
logischen Handlungsbedarf zeigen;

– der Anteil an naturschutzorientierten Agrarumwelt-
maßnahmen gering ist;

– Investitionsbeihilfen nicht unter Umweltgesichtspunk-
ten geprüft werden; so können immer noch Förderun-
gen von Stallneubauten für gewerbliche Intensiv-
viehhaltungsanlagen der Rinder- und Schweinemast
bewilligt werden;

– Bewässerungsmaßnahmen finanzielle Unterstützung
erhalten und

– die Aufforstung mit Baumarten, die nicht den Zielen
von Naturschutz und Landschaftspflege entsprechen,
gefördert werden kann (BMVEL, 2002).

Eines der Grundhemmnisse für eine weitergehende Inte-
gration der Naturschutzbelange in die Agrarpolitik liegt in
der Gestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik auf eu-
ropäischer Ebene. Hier wirkt sich nach wie vor insbeson-
dere die mangelnde Finanzierung der so genannten zwei-
ten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik gegenüber der
so genannten ersten Säule nachteilig aus (s. SRU, 2002,
Tz. 718 ff.). Über die erste Säule werden die direkten Ein-
kommensbeihilfen für die Landwirte finanziert, während
aus der zweiten Säule die Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raumes einschließlich der Agrarumweltmaß-
nahmen unterstützt wird. Für die Bundesregierung beste-
hen Spielräume für eine integrierte Agrarumweltpolitik
schwerpunktmäßig in der Mitgestaltung dieses EU-recht-
lichen Rahmens. Hier sollte die Bundesregierung sich im
Rahmen der Verhandlungen zur Weiterentwicklung der
Gemeinsamen Agrarpolitik bis zum Jahre 2006 konse-
quent für eine Umschichtung von Mitteln von der ersten
in die zweite Säule einsetzen (s. SRU, 2002, Tz. 724). Die
genauere Ausgestaltung einer revidierten Agrarpolitik
müsste in ihren Auswirkungen auf Naturschutz und Land-
wirtschaft aber zuvor genauer untersucht werden, um
Fehlsteuerungen zu vermeiden. Vonseiten des Natur-
schutzes sollten dazu Szenarien zu den Möglichkeiten
und Kosten der Umsetzung von Naturschutzzielen mit
verschiedenen Instrumententypen unter den derzeit dis-
kutierten Veränderungen der agrarpolitischen Rahmenbe-
dingungen beigesteuert werden.

Auf die weitere konkrete Ausgestaltung der aus der zwei-
ten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik kofinanzierten
Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des länd-
lichen Raumes kann die Bundesregierung derzeit eben-
falls Einfluss nehmen. Besonders wichtig für den Natur-
schutz ist in diesem Zusammenhang die Ausgestaltung
der Programme nach der VO(EU) Nr. 1257/1999 zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes. Die Förderschwer-
punkte dieser Verordnung umfassen sowohl die Verbesse-
rung der Agrarstruktur als auch sektorübergreifende
Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung sowie Agrar-,
Umwelt- und Ausgleichsmaßnahmen. Agrarumweltpro-
gramme bieten die Chance, die Förderung der Entwick-
lung des ländlichen Raumes unter der „Agenda 2000“ mit
Umwelt- und Naturschutzzielen zu verbinden. Auf der 
europäischen Ebene sollte sich die Bundesregierung für
eine Beseitigung von Erschwernissen für Agrarum-
weltmaßnahmen oder Naturschutzmaßnahmen nach der
VO(EG) Nr. 1257/1999 einsetzen. Eine Grundforderung
besteht darin, das Fördervolumen der Agrarumweltmaß-
nahmen anzuheben, sodass sie tatsächlich eine Alterna-
tive zur intensiven Produktion für eine Mehrzahl der Be-
triebe eröffnen können. Spezielle Hemmnisse in der
Abwicklung der freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen
können dadurch beseitigt werden, dass z. B. die Möglich-
keit einer pauschalen Anrechnung eines Anteils an Land-
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schaftsstrukturelementen zwischen 10 und 20 % der För-
derfläche gegeben wird (so genanntes Bayerisches Mo-
dell). Auch die Beschränkung der Mittelempfänger auf
Landwirte sollte zugunsten einer einfacher abzuwickeln-
den und offeneren Lösung aufgegeben werden.

Besondere Nachteile müssen Naturschutzmaßnahmen
(nach Artikel 16 VO(EG) Nr. 1257/1999 in FFH- und Vo-
gelschutzgebieten) und naturschutzorientierte Agrar-
umweltprogramme sowohl aufgrund von EU-Vorgaben
als auch aufgrund von nationalen Bedingungen hinneh-
men. Ein Grundproblem ist wiederum das insgesamt ge-
ringe Fördervolumen der naturschutzorientierten Agrar-
umweltmaßnahmen. Diese verfügen im Verhältnis zu den
in der Regel von den Landwirtschaftsministerien be-
treuten allgemeinen Extensivierungsmaßnahmen in den
meisten Ländern nur über einen kleinen Teil des Gesamt-
budgets der Agrarumweltmaßnahmen.

Darüber hinaus erschweren verschiedene Einzelprobleme
einen breiten und effizienten Einsatz naturschutzorientier-
ter Maßnahmen. So liegt – aufgrund von EU-Vorgaben –
der Höchstbetrag für Ausgleichszahlungen in FFH- und
Vogelschutzgebieten bei maximal 200 Euro/ha, während
für freiwillige Umweltmaßnahmen mehr als das Doppelte
gezahlt werden kann. Diese Benachteiligung sollte umge-
hend beseitigt werden. Auch im Rahmen der freiwilligen
Maßnahmen reichen die maximal zulässigen Beträge häu-
fig nicht aus, um speziellere aufwändige Naturschutz-
maßnahmen zu finanzieren. Die notwendigen „top ups“
(Zusatzzahlungen) erhöhen in unnötiger Weise den
Verwaltungsaufwand und die finanziellen Belastungen
der Länder. Ein großer Nachteil für naturschutzorientierte
Maßnahmen entsteht dadurch, dass sie nicht durch die
GAK kofinanziert werden können.

403. Eine Kofinanzierung über die GAK stellt einen er-
heblichen Anreiz für die Länder dar, da sie bei Inan-
spruchnahme der Programme nur noch 20 % selbst finan-
zieren müssen. Im Rahmen der GAK werden aber
lediglich auf die abiotischen Naturgüter bezogene, in vie-
len Fällen wenig anspruchsvolle Extensivierungsmaßnah-
men gefördert. Die Ausgestaltung der durch die GAK ko-
finanzierten Programme innerhalb der Vorgaben der
VO(EG) Nr. 1257/1999 wird durch die Bundesebene mit-
beeinflusst. In diesen Fällen sollte verstärkt vorgeschrieben
werden, dass Gebietskulissen – d. h. abgegrenzte Räume,
auf die die Förderung beschränkt werden soll – eine Len-
kung der Maßnahmen in umweltempfindliche Räume be-
wirken. Nur wenige Aktivitäten, wie der Verzicht auf
den Einsatz von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln
oder der ökologische Landbau, sollten flächendeckend
gefördert werden.

Insgesamt kann gegenwärtig noch nicht von einer aus-
reichenden Abstimmung des Instrumenteneinsatzes zwi-
schen Naturschutz und Landwirtschaft in der GAK
gesprochen werden. Dies gilt sowohl für flächendeckend
anwendbare Instrumente wie die einzelbetriebliche För-
derung als auch für Instrumente, die auf bestimmte
Gebietskulissen beschränkt sind, wie die Förderung in be-
nachteiligten Räumen oder auf die erwähnten Agrarum-
weltprogramme, deren Umweltorientierung noch weiter

gestärkt werden könnte. In einem national bedeutsamen
Vorrangraum des Naturschutzes kann es durchaus vor-
kommen, dass über die einzelbetriebliche Förderung die
Intensivierung eines Betriebes unterstützt und damit die
Umsetzung von Naturschutzzielen erheblich erschwert
oder verteuert wird. Das entscheidende Arbeitsforum im
Rahmen der GAK ist der PLANAK, der durch die 
Bundesländer dominiert wird. Parlamentarische Ein-
flussmöglichkeiten bestehen hier kaum. Da aber 60 % der
Mittel vom Bund aufgebracht werden und die Länder nur
40 % kofinanzieren, besteht im Falle der GAK eine unzu-
reichende Äquivalenz zwischen der Entscheidungsebene
und der Ebene der Mittelaufbringung. Zukünftig sollten
die Einflussmöglichkeiten des Bundes im Rahmen der
GAK genutzt werden, um dem Naturschutz widerspre-
chende Förderungen vor allem in bestimmten Ziel-
raumtypen zu unterbinden. Des Weiteren sollten die
Fördermöglichkeiten für naturschutzorientierte Agrarum-
weltmaßnahmen verbessert werden. Dies kann kurzfristig
durch eine verstärkte Ausrichtung auf multifunktionale
Maßnahmen geschehen, die sowohl den abiotischen als
auch den biotischen Naturgütern zugute kommen.

404. Sowohl im Rahmen von GAK-kofinanzierten Pro-
grammen als auch bei Naturschutzprogrammen der Län-
der sollte in Zukunft nicht nur eine Steigerung des Bud-
gets für Agrarumweltmaßnahmen angestrebt werden,
sondern auch eine Effizienzverbesserung des Mittelein-
satzes durch eine stärkere leistungs- und ergebnisorien-
tierte Honorierung (s. Tz. 240 ff.). Die bisherigen Öko-
punkte-Modelle verhindern allerdings nicht, dass ein
großer Teil der verfügbaren Fördermittel Mitnahme-
effekte erzeugt. Bei einem gegebenen Finanzierungs-
budget werden hierdurch die Möglichkeiten einer
ökologischen Leistungshonorierung und damit das ins-
gesamt realisierbare Leistungsergebnis eingeschränkt.

Der Umweltrat rät deshalb zu einer ergebnisorientierten
Leistungshonorierung der Landwirtschaft auf Basis eines
Ökopunktesystems mit einem speziellen Bieterverfahren,
das es ermöglicht, einen Teil der Renteneinkommen ab-
zuschöpfen. Vor der flächendeckenden Einführung eines
solchen Modells sind allerdings noch zahlreiche De-
tailfragen zu klären. Da jedoch durch die teilweise Ab-
schöpfung der Renteneinkommen je nach konkreten Pro-
duktions- und Kostenbedingungen bei gegebenem
Finanzierungsbudget eine erhebliche Steigerung der ge-
förderten ökologischen Leistungserstellung erzielt wer-
den kann, empfiehlt der Umweltrat eine zügige Erpro-
bung im Rahmen von Pilotprojekten.

405. Eine wichtige Voraussetzung für eine effektive
Umsetzung von Agrarumweltprogrammen ist die fach-
liche Beratung und Betreuung der teilnehmenden Land-
wirte oder von solchen, deren Teilnahme besonders er-
wünscht ist. Derzeit erfolgt die Beratung oft getrennt nach
Agrar- und Naturschutzbereich und gerade die natur-
schutzfachliche Beratung ist in vielen Bundesländern we-
nig bis gar nicht institutionalisiert (OSTERBURG, 2002).
Eine Neuorganisation des Beratungswesens ist deshalb
erforderlich. In einigen Bundesländern wurden mit einer
Auslagerung der Beratung und Betreuung aus der Ver-
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waltung heraus in eigenständige Organisationen gute Er-
fahrungen gemacht. Geeignet sind Ansprechpartner mit
naturschutzfachlichen Kenntnissen wie Biologische Sta-
tionen oder spezialisierte Fachberater (Beispiel Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz), die zwischen
Landwirten und Verwaltung vermittelnd tätig sind
(OSTERBURG, 2002). Die Institutionalisierung einer 
geeigneten Beratung in den Ländern wird dadurch ge-
hemmt, dass sich die Finanzierung der EU nur auf För-
dermaßnahmen, nicht aber auf den Aufwand in den Ver-
waltungen und die notwendigen Beratungsleistungen
erstreckt. Der Umweltrat sieht die Notwendigkeit, zu der
erforderlichen Kofinanzierung Mittel bereitzustellen, die
den Aufbau einer effizienten Struktur zur Betreuung von
Agrarumweltprogrammen ermöglichen. Dabei besteht
zugleich die Chance, zur Lösung der Aufgaben Interes-
sengruppen aus Landwirtschaft und Naturschutz zu
mobilisieren und somit auch die Akzeptanz für Agrar-
umweltmaßnahmen zu fördern.

6.4 Verbesserung der Rechts- und 
Finanzierungsinstrumente im 
Zuständigkeitsbereich des
Umweltressorts

406. Naturschutz und Landschaftspflege werden durch
eine Vielzahl von Instrumenten des Naturschutzgesetzes
sowie anderer Umweltgesetze umgesetzt, die überwie-
gend bereits seit langem gelten. Darüber hinaus gibt es je-
doch auch jüngere, von der EU-Ebene kommende Instru-
mente, die in die deutsche Praxis eingeführt werden
mussten oder noch müssen. Mit der jüngsten Novellie-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes ist damit begonnen
worden, das bestehende Instrumentarium zu modernisie-
ren und seinen präventiven Charakter zu stärken. Dieser
Weg sollte weiterverfolgt, eine frühzeitige Integration der
Naturschutzbelange in die Flächennutzungen gefördert
und die aktiv mitgestaltende Rolle des Naturschutzes aus-
gebaut werden. Dazu sollte auch die Verzahnung der alten
und neuen Instrumente verbessert werden. Ferner sollte
die Leitfunktion des Bundesnaturschutzgesetzes insbe-
sondere durch die Einführung genauerer Standards zur
Handhabung der Instrumente verstärkt werden. Die Ent-
wicklung einheitlicher länderübergreifender Vorgehens-
weisen ist aus der Sicht des Umweltrates bei denjenigen
Instrumenten vordringlich, mit denen europäische Ver-
pflichtungen erfüllt werden sollen oder die Entwicklungs-
und Investitionsbedingungen mit der Folge eines kontra-
produktiven Standortwettbewerbs maßgeblich beeinflusst
werden. Auch die Bereitstellung von Informationen über
Natur und Landschaft sollte länderübergreifend verein-
heitlicht werden. Ebenso sollten die Vorgaben für die Be-
wertung der Naturgüter bundesweit vereinheitlicht und
gebündelt dargestellt werden, um ein einheitliches an-
spruchsvolles Schutzniveau zu fördern, die Abstimmung
der Bundesländer zu verbessern, eine Basis für die na-
tionale Umweltbeobachtung zu schaffen und schließlich
auch, um bei raumbedeutsamen Vorhaben auf europä-
ischer Ebene die deutschen Schutzziele angemessen 
einbringen zu können. Die Konsequenzen dieser allge-

meinen Modernisierungsanforderungen für die einzelnen
Instrumente und ihr Zusammenwirken werden im Fol-
genden zusammengefasst.

Zusammenspiel der wichtigsten Instrumente 
zur Umsetzung des Naturschutzes

407. Instrumente des Naturschutzes setzen entweder auf
der konzeptionellen Ebene oder auf der Ebene einzelner
Vorhaben an. Die Landschaftsplanung ist das wichtigste
konzeptionelle Instrument des Naturschutzes. Sie konkre-
tisiert die Ziele des Naturschutzgesetzes im Raum und
fließt in die Raumordnung ein. Darüber hinaus werden in
Zukunft die Strategische Umweltprüfung (SUP) und die
EG-Wasserrahmenrichtlinie für die Integration von Na-
turschutzkonzepten in andere Fachpolitiken bedeutsam
sein. Auf den Einzelfall bezogene Instrumente sind die
UVP, die Eingriffsregelung sowie der Flächen- und Ob-
jektschutz.

Die Stärkung der aktiv mitgestaltenden Rolle des Natur-
schutzes betrifft vor allem Instrumente auf der konzep-
tionellen Ebene. Eine besondere Herausforderung stellt 
gegenwärtig die Integration und Ausgestaltung der Strate-
gischen Umweltprüfung (SUP) dar. In Ergänzung zur
Landschaftsplanung muss sie zu einem Instrument ausge-
staltet werden, das in einem frühen Planungsstadium
wirksamen Einfluss auf die Konzepte der Raumnutzung
nimmt. Landschaftsplanung und SUP müssen eng mitei-
nander verknüpft werden. Dann erfüllen sie gemeinsam
die Aufgaben der raumkonkreten Darstellung

– des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes,

– der Konsequenzen der Ziele des Bundesnaturschutz-
gesetzes im konkreten Fall,

– von Bereichen, in denen Sanierungen, vorsorgende 
Sicherungsmaßnahmen (wie der Gebiets- und Objekt-
schutz) oder Förderprogramme angebracht sind und

– der Beurteilung von Plänen und Programmen anderer
Landnutzungen.

Im Einzelfall kann auf der Grundlage dieser Informatio-
nen dann über den optimalen Instrumentenmix entschie-
den werden (s. auch Tz. 411 ff.). Auch die neu eingeführte
EG-Wasserrahmenrichtlinie setzt auf der konzeptionellen
Ebene an. Ihre Verknüpfung mit den anderen Instrumen-
ten ist noch ungeklärt. Um Doppel- und Parallelarbeiten
zu vermeiden, sollte die Bewirtschaftungsplanung nach
der EG-Wasserrahmenrichtlinie und dem novellierten
Wasserhaushaltsgesetz vor allem bei der Bestandsauf-
nahme, aber auch bei der Maßnahmenplanung soweit wie
möglich auf den Ergebnissen der Landschaftsplanung
aufbauen und mit dieser abgestimmt werden.

Weiterentwicklung der Landschaftsplanung

408. Zur besseren Verzahnung von Landschaftspla-
nung, Raumplanung und SUP sowie zur Stärkung der
bundespolitischen Leitfunktion sollte die Landschafts-
planung in einigen Bereichen ausgebaut werden.
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Handlungsbedarf besteht vor allem in folgender Hinsicht:

– Die Landschaftsplanung sollte teilvorlaufend oder pa-
rallel zur Raum- und Bauleitplanung sowie zu UVP-
und SUP-pflichtigen Fachplanungen erarbeitet bzw.
überarbeitet werden, damit ihre Inhalte ausreichend in
der Gesamt- und in der Fachplanung verankert werden
können. Der Umweltrat empfiehlt, eine entsprechende
Pflicht im Bundesrecht zu verankern (vgl. OTT, 2000,
S. 36). Auf der Grundlage einer solchen Parallelpla-
nung könnte die Landschaftsplanung auch wichtige
Funktionen der SUP und UVP übernehmen.

– Erfordernisse, die sich aus der Umsetzung der FFH-
Richtlinie, der Freiraumsicherung in Verdichtungs-
räumen und aus der Notwendigkeit von Gebietsku-
lissen für den Einsatz von Förderprogrammen im
ländlichen Raum ergeben, machen eine Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen Landschaftsplanung
und Raumplanung nötig. Fachplanerische, regional-
wirtschaftliche und förderpolitische Aspekte müssen
in der Raumplanung koordinierend zusammengeführt
und Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden
(MKRO, 1996). Insbesondere hinsichtlich der Durch-
führung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung
und der gemeindlichen Anpassungspflicht im Fall der
planexternen Kompensation ist die verstärkte Aus-
weisung von Entwicklungsflächen für Natur und
Landschaft in der Regionalplanung erforderlich. Die
Landschaftsplanung muss diese Aufgaben der Regio-
nalplanung unter Naturschutzgesichtspunkten besser
vorbereiten.

– Zur Etablierung eines einheitlichen Planungs- und
Aufgabenverständnisses ist es erforderlich, bundes-
weit geltende Mindeststandards im Bereich der Land-
schaftsplanung festzulegen (s. PLACHTER et al.,
2002).

– Die Verpflichtung zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei
der Aufstellung von Landschaftsplänen sollte in das
Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen werden.

– Planung sollte verstärkt als Prozess verstanden wer-
den. Die Weiterentwicklung von Plänen kann durch
den Einsatz neuer Technologien auf der Grundlage
von Erfolgskontrollen sowie im Rahmen der SUP
erfolgen.

Der Umweltrat empfiehlt seit langem die Erarbeitung und
räumliche Darstellung der Ziele des Naturschutzes von
bundesweiter und internationaler Bedeutung in einem
Bundeslandschaftskonzept (SRU, 1996, Tz. 262; SRU,
1987, Tz. 472). Ein solches Konzept zielt ab auf

– den durch die Länder zu implementierenden Schutz von
Naturressourcen und Gebieten, für die Deutschland
eine besondere Verantwortung übernimmt (s. Tz. 45),
sowie von Gebieten mit nationaler Bedeutung,

– die Koordinierung von Länderaktivitäten im Bereich
des Naturschutzes mit nationaler oder internationaler
Bedeutung und bei der Ausgestaltung des Biotopver-
bundes,

– die strategische Ausrichtung bundespolitischer Natur-
schutzaktivitäten durch die Förderung der gesamt-
staatlich repräsentativen Gebiete,

– die Integration von Naturschutzbelangen in andere
Politikfelder auf Bundesebene durch Erarbeitung von
naturschutzfachlichen Grundlagen für die Ausgestal-
tung von Gebietskulissen von Förderprogrammen und

– die Berücksichtigung deutscher Naturschutzbelange
in europäischen und internationalen Regelungen.

Die Verankerung eines – unverbindlichen – Bundesland-
schaftskonzeptes sollte in einer zukünftigen Revision des
Bundesnaturschutzgesetzes berücksichtigt werden. 

FFH-Verträglichkeitsprüfung

409. Zur bundeseinheitlichen, rechtskonformen An-
wendung der FFH-Verträglichkeitsprüfung sollten – ähn-
lich dem LANA-Gutachten zur Eingriffsregelung
(KIEMSTEDT et al., 1996a und b; KIEMSTEDT und
OTT, 1994) – zumindest auf Bundesebene, am besten je-
doch auf europäischer Ebene, klare Kriterien für die
Beurteilung der Erheblichkeit und der Festlegung von
Maßnahmen zur Sicherung des europäischen ökologi-
schen Netzes Natura 2000 erarbeitet werden.

Eingriffsregelung

410. Um die Belange des Naturschutzes in der Abwä-
gung der Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht zu 
stärken, sollte eine Prioritätensetzung bezüglich des Ge-
wichts der betroffenen Funktion von Natur und Land-
schaft in der Abwägung erfolgen. Der diesbezügliche An-
satz in § 19 Abs. 3 BNatSchG n. F. sollte aufgegriffen und
ausgebaut werden. Für die Abwägung sollte eine bundes-
weit einheitliche Prioritätenliste zur Beurteilung des Wer-
tes der Schutzgüter und Funktionen entwickelt werden,
die dann eine einheitliche Grundlage für die Gewichtung
gegenüber den entgegenstehenden Belangen der Vorha-
benträger böte.

Für die grundlegenden Begriffsbestimmungen der Ein-
griffsregelung (Vermeidung, Ausgleich und Ersatz) 
sollte ein Mindestmaß an Rechtseinheit in Deutschland
gewährleistet werden (vgl. BVerwG – 4 CN 6/99, Urteil
vom 31. August 2000). Aus Sicht des Umweltrates müs-
sen die Begriffsbestimmungen dazu noch weiter bun-
deseinheitlich konkretisiert werden. Analog dazu sollten
Standards für die beizubringenden Unterlagen im Zulas-
sungsverfahren festgelegt werden.

Zur Verbesserung der Umsetzung von Kompensations-
maßnahmen sollte eine Pflicht zur Einrichtung von Kom-
pensationsflächenkatastern verankert werden. Ebenso ist
ein Nachweis der Flächenverfügbarkeit und eine Umset-
zungskontrolle notwendig. Darüber hinaus muss sicher-
gestellt werden, dass Gelder zur Kompensation von Ein-
griffen (aus der Ersatzzahlung) nicht zur Finanzierung
von Maßnahmen genutzt werden, die nur noch einen ent-
fernten Bezug zu den verlorengegangenen Funktionen
aufweisen. Möglichkeiten zur Kooperation mit geeig-
neten Partnern (wie der Forst- oder Wasserwirtschaft)
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sollten auch bei der Realisierung von Kompensations-
maßnahmen genutzt werden, um Synergismen zu erzeu-
gen und die Basis des Naturschutzes zu erweitern.

6.5 Strategieempfehlungen zur Umsetzung

6.5.1 Naturschutzstrategien in der Umsetzung
vor Ort

411. Die vielfach anzutreffende Ablehnung von Maß-
nahmen des Naturschutzes durch die Betroffenen vor Ort
stellt hohe Anforderungen an die Vertreter des behörd-
lichen und ehrenamtlichen Naturschutzes. Um Umset-
zungsdefizite zu verringern und die Akzeptanz des Natur-
schutzes zu steigern, werden seit längerem große Hoff-
nungen auf „weiche“ Strategien gesetzt. Solche nicht
hoheitlichen Strategien umfassen akzeptanzfördernde
Maßnahmen, die Kooperation mit den Nutzern, z. B. in
gemeinsamen Vermarktungs- oder Tourismusprojekten,
oder das Bündnis mit Akteuren, die in Teilbereichen ähn-
liche Ziele verfolgen. Eine Öffnung des ehrenamtlichen
Naturschutzes wie auch der Naturschutzbehörden in diese
Richtung hat bereits begonnen. Sie ist unerlässlich, um
dem Naturschutz politische Schubkraft zu verleihen und
ihn aus der gesellschaftlichen Defensive zu bringen. Bei
vielen Adressaten von Naturschutzanliegen wie dem or-
ganisierten Sport, der örtlichen Bevölkerung oder den
kommunalen Behörden kann durch eine frühzeitige In-
formation, die Beteiligung an der Zielgestaltung und eine
transparente Handhabung rechtlicher Regelungen eine
höhere Akzeptanz von Naturschutzzielen erreicht werden.
Geeignete Maßnahmen können auch auf der Bundesebene
ergriffen werden. Beispielsweise können mit den Spitzen-
verbänden von Landschaftsnutzern Vereinbarungen ge-
troffen und gemeinsame Informationskampagnen über
Naturschutzanliegen initiiert werden.

412. Eine notwendige, aber nicht hinreichende Vo-
raussetzung für eine Behebung von Akzeptanzdefiziten,
die auf unterschiedlichen Wertvorstellungen beruhen
(Tz. 83), ist allerdings, dass die betroffene Bevölkerung
keine einschneidenden ökonomischen Nachteile in Kauf
nehmen muss. Außerdem ist eine Vielzahl weiterer Be-
dingungen notwendig, um erfolgreiche Naturschutzpro-
jekte zu initiieren (s. BRENDLE, 1999). Werden Maß-
nahmen ohne eine ausreichende finanzielle und rechtliche
Basis ergriffen, bleibt der Erfolg auf Einzelfälle mit 
günstigen Konstellationen beschränkt. Wenn Natur-
schutzvertreter „nichts anzubieten haben“, werden insbe-
sondere die Landnutzer kaum ein Interesse an einer Ko-
operation entwickeln, es sei denn, im Hintergrund kann
mit rechtlichen Maßnahmen gedroht werden. Solange die
intensive landwirtschaftliche Produktion mit einem Viel-
fachen der Finanzen wie die naturschutzgerechte Produk-
tion gefördert wird (SRU, 2002, Tz. 720) und der Natur-
schutz nur sehr marginal zum Gesamteinkommen in einer
Region beitragen kann, stellen Kommunikations- und
Kooperationsstrategien allein keinen Königsweg des 
Naturschutzes dar.

413. Deshalb ist die Bereitstellung ausreichender För-
dermittel ein wesentlicher Schritt, um die Grundlagen für
einen Naturschutz zu legen, der willkommen geheißen

wird. Zur Schaffung einer Basis für die Akzeptanz des Na-
turschutzes sind deshalb auf Bundes- wie auf Landes-
ebene politische Weichenstellungen vorzunehmen, die
eine breitere Honorierung von Umweltleistungen ermög-
lichen und Subventionen abbauen, die naturschädigendes
Verhalten honorieren (s. Tz. 395 ff.). Erst bei Erfüllung
dieser Voraussetzung können Strategien ansetzen, die
Vorurteile abbauen, Synergieeffekte durch Koalitionen
und Kooperationen nutzen und Sympathien für den 
Naturschutz erzeugen. Die bevorstehende Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik ist eine situative Hand-
lungschance, die der Naturschutz keineswegs ungenutzt
lassen sollte.

414. Ein wichtiges Strategieelement zum Abbau von
Akzeptanzdefiziten, die auf der Angst vor Bevormundung
durch den Naturschutz oder vor der Degradierung zu
Dienstleistern beruhen (s. Tz. 85 ff.), ist die Präsentation
der Naturschutzanliegen. Es muss verhindert werden,
dass Naturschutzziele als Forderung aufgefasst werden.
Stattdessen sollten Naturschutzziele, die im Rahmen einer
Integration von Schutz und Nutzung verfolgt werden, als
Angebot an die Landnutzer zur Honorierung eines Gutes
präsentiert werden, auf dessen Erhalt die Gesellschaft
großen Wert legt. Naturschutzleistungen wie die Neuent-
wicklung wertvoller Biotope, die Anreicherung der Land-
schaft mit Feldgehölzen oder die Anlage von Rainen kön-
nen durch die verschiedensten Nutzer und auf vielen
Flächen erfolgen. Hier sollte die gesellschaftliche Nach-
frage nach bestimmten Leistungen auf den entsprechen-
den Flächen dargestellt und ein Budget zur Honorierung
bereitgehalten werden. Bestimmte Leistungen eignen sich
auch für einen Ausschreibungswettbewerb.

Durch eine stärker ergebnisbezogene Honorierung wer-
den die Landnutzer zu einer größeren unternehmerischen
Innovationsbereitschaft und zur Weiterentwicklung ge-
eigneter naturschutzkonformer Nutzungssysteme ange-
regt. Wenn nicht mehr die Einhaltung bestimmter Auf-
lagen honoriert wird, sondern das erzielte Ergebnis
(RICHTER, 2001, S. 113 f.), könnte auch der Nebeneffekt
eintreten, dass Landnutzer sich stärker für die naturräum-
liche Ausstattung und für die lokale Biodiversität interes-
sieren. Voraussetzung für das Gelingen einer solchen Stra-
tegie ist, dass ergebnisorientierte Honorierungsmodelle
stärker in die Programmgestaltung der Bundesländer 
Einzug halten.

Die Berücksichtigung der Interessen der Betroffenen be-
reits im Vorfeld von Naturschutzmaßnahmen kann eben-
falls stark zur Versachlichung der Auseinandersetzungen
sowie zur Effektivierung des Naturschutzhandelns beitra-
gen (zur Berücksichtigung agrarstruktureller Bedingun-
gen siehe von HAAREN et al., 1999). Nicht immer finden
sich aber Lösungen, die dem Naturschutzanliegen genü-
gen und zugleich in die bestehenden Strukturen betrof-
fener landwirtschaftlicher Betriebe integrierbar sind.
Gegebenenfalls können Konflikte dann mithilfe der Flur-
neuordnung entschärft werden.

415. In Großschutzgebieten ist es notwendig, sich ein
genaueres Bild von der Art und Ausprägung der so ge-
nannten „Akzeptanzkrater“ zu verschaffen. Es ist durch-
aus wahrscheinlich, dass sich bei genauerer Analyse ört-
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licher Akzeptanzbedingungen häufig auch Interessen
identifizieren lassen (Naherholungsinteresse der Wohn-
bevölkerung, Tourismus), die zumindest teilweise mit Na-
turschutzzielen übereinstimmen. Deren Vertreter melden
sich als schweigende Mehrheit jedoch oft nicht zu Wort,
wenn das Thema in der öffentlichen Meinung frühzeitig
negativ besetzt wurde. Auf diesen naturschutzkonformen
Interessen sollten Koalitionsstrategien aufgebaut werden.

6.5.2 Qualitative und quantitative 
Veränderungen in der Ausstattung 
der Naturschutzinstitutionen

416. Der Einsatz von „weichen“ Naturschutzstrategien
erfordert in der Vorbereitung von Maßnahmen einen
höheren Personaleinsatz als ein hoheitliches Vorgehen.
Sind die Naturschutzbehörden schon mit der Bearbeitung
der hoheitlichen Aufgaben, Stellungnahmen zu Eingriffs-
vorhaben etc. ausgelastet, scheitert ein anderer Kom-
munikationsstil bereits an den mangelnden Personalres-
sourcen (s. Tz. 115 ff.). Die personelle Ausstattung der
Naturschutzbehörden lässt diesen vielfach nicht die Zeit,
eine eigene situationsangepasste Strategie zur Umsetzung
der Naturschutzziele zu erarbeiten. Parallel dazu stehen
auch keine finanziellen Mittel zur Verfügung, um externe
Beratung einzuholen (vgl. Abschnitt 5.1.2). Die Strategie-
fähigkeit der Vertreter von Naturschutzinteressen wird zu-
dem durch zumeist geringeren politischen Einfluss und
ein schwächeres Durchsetzungspotenzial im Vergleich zu
den Vertretern der Verursacherbereiche Land- und Forst-
wirtschaft, Wirtschaft, Bau, Verkehr, Transport, Sport und
Tourismus vermindert. Als Voraussetzung für jede neue
Form des Naturschutzhandelns müssen deshalb ausrei-
chende personelle und finanzielle Ressourcen, vor allem
durch die Länder und gegebenenfalls die Städte und
Kreise, bereitgestellt werden. Der Wandel hin zum „ko-
operativen Staat“ verlangt aber auch, dass den Behörden-
vertretern mehr Spielraum für Kooperation eingeräumt
wird (FÜRST, 2002). Dazu gehört eine großzügigere
Gestaltung der Entscheidungs- und Ermessensspielräume
nachgeordneter Behörden. Auch Zusatzqualifikationen,
wie insbesondere Management- und Kommunikations-
kompetenz, sind für Behördenvertreter hilfreich.

Die Bereitstellung ausreichender personeller Kapazitäten
für die neuen Strategien kann auf verschiedenen Wegen
erfolgen. Einerseits können weitere Kapazitäten in den
Naturschutzbehörden aufgebaut werden. Andererseits
wird von vielen Seiten gefordert, nicht die Naturschutz-
behörden aufzurüsten, sondern Naturschutzfachleute in
den anderen Fachbehörden bereitzustellen, wie in den be-
reits gegenwärtig relativ gut ausgestatteten Straßenbau-
behörden oder in der Landwirtschaftsverwaltung. Soll 
das zweite Konzept funktionieren, müssen allerdings
zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Es muss Naturschutzfachpersonal eingestellt werden;
die Beschäftigung von Verwaltungsfachleuten oder
die Übernahme von Mitarbeitern anderer Verwaltun-
gen wie von Straßenbauingenieuren reichen erfah-
rungsgemäß nicht aus.

2. Es müssen ausreichend große personelle Einheiten ge-
schaffen werden, um tatsächlich eine Umsetzung der
Naturschutzbelange innerhalb der Fachbehörde be-
wirken zu können.

Ein drittes, erfolgversprechendes Modell kann die Ausla-
gerung einer Vielzahl von Arbeitsfeldern aus der Behörde
sein. Während diese weiterhin die hoheitlichen Aufgaben
übernimmt, könnten neugeschaffene „Landschaftsagen-
turen“ insbesondere solche Aufgaben erledigen, die eine
hohe Flexibilität im Umgang mit Nutzern und anderen
Akteuren erfordern. Je nach Problemsituation in einer 
Region können diese Agenturen sehr unterschiedlich 
zugeschnitten sein. Mögliche Aufgabengebiete wären
Beratungstätigkeiten, Pflegearbeiten, Flächen- und Maß-
nahmenmanagement (für die Eingriffsregelung) ebenso
wie die finanzielle Verwaltung von Kompensationszah-
lungen, die Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen
Kooperationen in Wasserschutzgebieten, die Unterstüt-
zung von Verarbeitungs- und Vermarktungsinitiativen
oder die Akquisition von Fördermitteln. Auch für die Or-
ganisation und Konstruktion solcher Agenturen sind ver-
schiedene Modelle denkbar. Kommunen, der ehrenamt-
liche Naturschutz oder Wasserversorger können sich
ebenso beteiligen wie Vertreter der Landnutzer.

6.5.3 Das Konzept einer differenzierten 
Landnutzung als Grundlage 
der Strategiebildung

417. Während die vorgenannten Strategiebausteine un-
abhängig von räumlichen Zusammenhängen gelten, muss
ein effektives strategisches Vorgehen des Naturschutzes
darüber hinaus auch an die räumlichen Bedingungen an-
gepasst werden. Als Grundlage einer Naturschutzstra-
tegie, die unterschiedliche Raum- und Umsetzungssi-
tuationen für Naturschutzziele in Betracht zieht, eignet
sich das Konzept der differenzierten Landnutzung, wie 
es der Umweltrat mehrfach empfohlen hat (erst-
mals HABER, 1971, 1972, 1979; ODUM, 1969; auch 
SCHEMEL, 1976; SRU, 1987; auch SRU, 1996,
Tz. 13 ff.). Dieses Konzept sollte weiterentwickelt wer-
den, wobei Aspekte wie die Rahmenbedingungen der
Landnutzer, die problematische Akzeptanz von Na-
turschutzzielen und vor allem die Empfindlichkeit und
Funktionen des Naturhaushaltes zu berücksichtigen
wären.

418. Unter Zugrundelegung der Ziele des Naturschutzes
und seiner Ansprüche an Raumnutzung und -gestaltung
können drei Teilstrategien eines modifizierten Konzep-
tes differenzierter Landnutzung (Abb. 6-2) unterschieden
werden:

– Vorrangfunktion für Naturschutz mit a) Totalschutz
(keine oder nur sehr eingeschränkte Nutzung) und b)
mit eingeschränkter Landnutzung,

– Integration von Naturschutz und Nutzungen (umwelt-
schonende Landnutzung mit einzelnen Auflagen) und

– Vorrangfunktion für Nutzungen (Landnutzung unter
Beachtung der „guten fachlichen Praxis“).
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419. Die Strategiewahl sollte nach naturschutzfach-
lichen Kriterien unter Berücksichtigung des zu erhalten-
den Bestandes getroffen werden. In Situationen mit sehr
intensiver Nutzung sind in der Regel wenig Elemente mit
hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz vor-
handen, jedoch können erhöhte Empfindlichkeiten der
abiotischen Naturgüter des Bodens oder die Lage von
Flächen im direkten Einzugsbereich von Gewässern be-
sondere Nutzungseinschränkungen notwendig machen.
Darüber hinaus bestehen in solchen Räumen Möglichkei-
ten der Entwicklung von Natur und Landschaft. In der
Nähe von Siedlungen können vorzugsweise die Erho-
lungsfunktionen verbessert werden. Naturschutzziele, die
nicht bestimmte Standortbedingungen voraussetzen, kön-
nen schwerpunktmäßig dort umgesetzt werden, wo die
Nutzungsbedingungen dies begünstigen, häufig weil der
Nutzungsdruck ohnehin geringer ist. In der Regel fallen
dann auch geringere Umsetzungskosten für den Natur-
schutz an. Konflikte zwischen Naturschutz und Landnut-
zung müssen also in intensiv genutzten Gebieten nicht in
besonderer Schärfe auftreten. Auf einem Großteil der
Fläche würde in solchen Regionen die Einhaltung der
guten fachlichen Praxis ausreichen, um Grundforderun-
gen des Naturschutzes zu erfüllen. Die meisten darüber
hinausgehenden Naturschutzleistungen könnten von den

Landnutzern frei angeboten werden. Auch in der Förder-
politik sollte sich eine solche räumliche Differenzierung
spiegeln. Flächendeckend sollten lediglich Maßnahmen
zur Reduzierung von Schadstoffbelastungen durch Dün-
gemittel und Pflanzenschutzmittel (wie der ökologische
Landbau) und gegebenenfalls die Anreicherung der Feld-
flur mit Landschaftselementen gefördert werden.

In anderen Räumen muss der Naturschutz dagegen auf-
grund des hohen Wertes und der Empfindlichkeit der 
Naturgüter Vorrang erhalten, denn dort ist eine stärkere
Anpassung der Landnutzungen in der Regel auf ganz be-
stimmten Flächen notwendig. Auch hier ist anzuraten, auf
nicht prioritären Flächen die gesellschaftliche Nachfrage
nach Naturschutzleistungen lediglich bekannt zu machen;
die Landnutzer erhalten damit die Gelegenheit, freiwillige
Angebote zur Erfüllung der Leistungen zu machen. Die
Differenzierung von Prioritätsräumen, in denen der Na-
turschutz gegebenenfalls auch mit einschneidenden ho-
heitlichen Mitteln Mindestziele verfolgt, und weiteren
Räumen, in denen eine weniger spezifische bzw. dring-
liche Nachfrage nach Naturschutzleistungen dargestellt
wird, erhöht die Akzeptanz der Landnutzer. Wichtig ist
die transparente und einfach nachvollziehbare Einteilung
in die verschiedenen Kategorien.

Abbildung 6-2

Differenzierte Landnutzung und situationsangepasste Naturschutzstrategien
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420. In der öffentlichen Wahrnehmung ist vor allem der
Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz domi-
nierend. Die Zukunft der Landwirtschaft wird in vielen
Räumen mit ungünstigen Produktionsbedingungen je-
doch auch davon abhängen, ob es gelingt, Einkommens-
alternativen zu schaffen, denn eine am Preisniveau des
Weltmarktes orientierte Produktion dürfte nur auf den
Gunststandorten und bei entsprechenden Betriebsstruktu-
ren möglich sein. Das zunehmende Interesse der landwirt-
schaftlichen Betriebe an alternativen Finanzierungsmög-
lichkeiten wird die Konflikte zwischen Naturschutz und
Landwirtschaft verringern, wenn ausreichende Mittel zur
Finanzierung von Naturschutzleistungen verfügbar sind.

Die Aufteilung der Flächen in Gebiete mit unterschied-
lichen Vorrangfunktionen (s. Abb. 6-2, Seite 163) stellt
nur eine Einteilung für die großräumige Ausweisung von
Vorrangräumen und die Entwicklung entsprechender
gesamträumlicher Strategien dar. Bei genauerer Betrach-
tung durchdringen sich die Raumtypen kleinräumig, so-
dass bei großmaßstäbigen Planungen innerhalb von Vor-
rangebieten der Nutzungen auch kleinflächige Gebiete
berücksichtigt werden können, in denen der Naturschutz
Priorität hat.

6.5.4 Teilstrategien zur Umsetzung im Raum

6.5.4.1 Vorrangflächen für den Naturschutz
421. Natürliche Standortvielfalt und eine hohe Varianz
von Arten und Lebensgemeinschaften können nur in
großflächigen Gebieten angemessen erhalten werden.
Dynamische Prozesse in der Landschaft setzen Gebiete
voraus, in denen die verschiedenen Entwicklungsphasen
wiederholt nebeneinander vorkommen und ablaufen kön-
nen. Viele Tier- und Pflanzenarten benötigen für den 
Erhalt reproduktionsfähiger Populationen große, stö-
rungsarme Lebensräume, in denen zudem verschie-
dene Lebensraumtypen (Biotopkomplexe) vorhanden
sein müssen. Auch zu den Populationen in ähnlichen, 
benachbarten Gebieten müssen Austauschbeziehungen
möglich sein. Bei einer Reduktion der Flächengröße ver-
schiebt sich das Artenspektrum von den „Spezialisten“
(Arten mit besonderen Lebensraumansprüchen) oft hin zu
den migrationsfreudigen Generalisten (Kulturfolgern).
Hierdurch kommt es zu einem Verlust an biologischer
Vielfalt. Deshalb ist die Flächengröße der Schutzgebiete
in vielen Fällen sowohl bei nutzungsabhängigen Halb-
kulturbiotopen als auch bei eigendynamischen Lebens-
räumen entscheidend für die Erreichung gesetzter Ziele.

Totalschutz

422. Ein strategisches Ziel sollte es sein, die bundesweit
bedeutsamen naturnahen, weitgehend ungenutzten Le-
bensräume in einem System großflächiger Schutzgebiete
zu sichern. Die Fläche dieses Systems müsste die Flächen
der derzeitigen Nationalparke und gesamtstaatlich reprä-
sentativen Räume erheblich überschreiten. Weitere Zer-
schneidungen und Standortnivellierungen sind unbedingt
zu vermeiden. Hier bedarf es dringend abwägungsfester
Schutzpositionen, die nicht durch Kosten-Nutzen-Ana-
lysen relativiert werden dürfen (etwa bei Verkehrsprojek-

ten). Die Schutzbemühungen müssen sich auch auf 
die zum Schutz größerer Gebiete erforderlichen an-
grenzenden genutzten Randzonen erstrecken. Große zu-
sammenhängende ungenutzte Lebensräume müssen mit 
ausreichend großen Pufferflächen umgeben sein. Zo-
nierungskonzepte können die ungenutzten Lebensräume
vor unerwünschter Außeneinwirkung schützen. Bereits
zerschnittene (isolierte) oder abgetrennte Flächen sollten
verstärkt in den großflächigen Schutz einbezogen werden,
um einen ungestörten Artenaustausch zu ermöglichen.

423. Die meisten Waldschutzgebiete nach den Landes-
waldgesetzen besitzen noch eine zu geringe Flächengröße
(10 bis 50 ha). Wegen des hohen Lebensraumanspruchs
von Waldarten ist dadurch aus naturschutzfachlicher Sicht
eine ungestörte Entwicklung nicht hinreichend gewähr-
leistet. In Deutschland, als einem von Natur aus waldrei-
chen Land, sollten deshalb verstärkt große ungenutzte
Waldlebensräume geschützt werden. Die FFH-Richt-
linie enthält Vorgaben für den Schutz verschiedener 
Buchenwaldgesellschaften, Eichen- und Eichen-Hain-
buchen-Waldgesellschaften, Auwaldgesellschaften ent-
lang großer Flüsse sowie von Hang-, Bruch-, Sumpf- und
Moorwäldern. Zahlreiche der durch die FFH-Richtlinie
geschützten mitteleuropäischen Lebensraumtypen, für
die Deutschland weltweit eine besondere Verantwortung
trägt, sind unter Schutzgesichtspunkten deutlich unter-
repräsentiert. Insbesondere mangelt es zurzeit noch an ei-
nem großflächigen Schutz der für Deutschland besonders
charakteristischen mitteleuropäischen naturnahen Bu-
chenwälder verschiedener Ausprägung. Dieser sollte als
nationale Aufgabe verstanden werden. Ein Buchenwald-
Nationalpark kann auch der Forstwirtschaft zur Veran-
schaulichung natürlicher Entwicklungs- und Waldwachs-
tumsprozesse im Vergleich zu genutzten Wäldern dienen.
Der Umweltrat empfiehlt deshalb, die in Deutschland be-
sonders vielgestaltigen Buchenwaldgesellschaften auf ei-
ner angemessen großen Fläche im Status eines National-
parks unter Schutz zu stellen.

Auch die Auen der großen Flüsse sind als potenzielle Ge-
biete für die Entwicklung von großflächigen naturnahen
Auenökosystemen in ihrer Überschwemmungsdynamik
zu erhalten und zu entwickeln. An ökologisch bedeutsa-
men Flüssen und Flussabschnitten sollten keine weiteren
Ausbaumaßnahmen vorgenommen werden.

424. Wichtigstes Hindernis eines bundesweit abge-
stimmten Vorrangflächenschutzes ist die verfassungs-
rechtlich vorgegebene ausschließliche Länderkompetenz
für die Schutzgebietsausweisung der infrage kommenden
Schutzgebietskategorien „Nationalpark“, „Naturschutz-
gebiet“ und „Biosphärenreservat“, wobei in Kernzonen
von Biosphärenreservaten ebenfalls ungenutzte Natur-
schutzgebiete liegen können. Es ist nicht zu übersehen,
dass diese Länderkompetenz zunehmend zu internatio-
nalen und europarechtlichen Schwierigkeiten führt (bei
der Umsetzung der FFH-Richtlinie und von Natura 2000,
insbesondere der Gebietsauswahl und Gebietsmeldung; Ab-
schnitt 5.2.4). Einige Bundesländer mit besonders hohem
Naturpotenzial sind mit den finanziellen Konsequenzen
eines großflächigen, konsequenten Schutzes überfordert.
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Eine auf naturschutzfachlichen Erwägungen des Bundes-
amtes für Naturschutz basierende Konzeption für den
Schutz national bedeutsamer Gebiete ist sinnvoll, aber
wegen ihres lediglich empfehlenden Charakters nicht aus-
reichend. Der Umweltrat hält deshalb ein Mindestmaß an
Bundeskompetenz für national bedeutsame, ungenutzte
Vorrangflächen des Naturschutzes für erforderlich. Die
politischen Hürden für eine entsprechende Verfassungs-
änderung sind allerdings hoch, sodass zunächst andere
Wege wie der weitere Ausbau der Förderung von Natur-
schutzgroßprojekten zu verfolgen sind.

425. Geeignete Instrumente für die Umsetzung des To-
talschutzes sind Ausweisungen von Kernflächen in Na-
tionalparken und großen Naturschutzgebieten. In Ko-
operation mit der Forstwirtschaft ist ein Totalschutz auch
nach Bundeswaldgesetz bzw. den Waldgesetzen der Län-
der möglich (Bannwälder, Naturwaldreservate). Wegen
des Nutzungsausschlusses sollten sich die großen unge-
nutzten Flächen möglichst vollständig in öffentlichem Ei-
gentum (oder in der Trägerschaft von Naturschutzverbän-
den) befinden. Private Nutzer sollten im Zuge von
Flächenankauf oder Flächentausch im Rahmen von na-
turschutzbezogenen Flurbereinigungen aus den Gebieten
herausgekauft werden, soweit sie weiterhin Nutzungsin-
teressen verfolgen wollen.

Vorrangfunktion für den Naturschutz mit 
eingeschränkter Landnutzung

426. Eine große Zahl von schutzwürdigen ungenutzten
Flächen liegt außerhalb von Großschutzgebieten und ist
von geringer Größe. Dies betrifft viele der gesetzlich ge-
schützten Biotope (§ 30 BNatSchG n. F.) und der nach der
FFH-Richtlinie geschützten Lebensraumtypen. Über die
Art des Schutzes solcher kleinflächigen Sukzessions-
gebiete sollte im Rahmen eines Naturschutzgesamtkon-
zeptes innerhalb der Vorrangräume mit eingeschränkter
Landnutzung entschieden werden. Ansonsten steht in die-
sen Vorrangräumen des Naturschutzes die Erhaltung oder
Entwicklung einer naturschutzangepassten Landnutzung
im Vordergrund. Notwendig ist eine angepasste Landnut-
zung immer dann, wenn besonders bedeutsame Funktio-
nen des Naturhaushaltes oder der einzelnen Naturgüter
von der Nutzung der Landschaft abhängen. Dies ist der
Fall bei der Mehrzahl der derzeit existierenden schutz-
würdigen und gefährdeten Biotoptypen wie Halbtrocken-
rasen und Feuchtgrünland. Ein Vorrang des Naturschutzes
und eine Anpassung der Nutzungen kann allerdings nur
dann realisiert werden, wenn ausreichende Mittel zur Ver-
fügung stehen, um den beteiligten Landnutzern eine Ein-
kommensperspektive im Naturschutz zu eröffnen. Der
hoheitliche Schutz (als Biosphärenreservat oder Natur-
schutzgebiet) ist zwar in der Regel eine notwendige Vo-
raussetzung; er erfordert jedoch ebenfalls Entschädigun-
gen. Stehen die nötigen Mittel nicht zur Verfügung, müs-
sen die Naturschutzansprüche auf kleinere Flächen be-
schränkt werden. Besteht in Räumen mit geringem
Ertragspotenzial ohnehin keine ausreichende Einkom-
mensperspektive mehr für die Landnutzung, ist flächen-
scharf darzustellen und abzuwägen, ob und auf welchen
Flächen eine Sukzession zugelassen werden kann und wo

zur Erhaltung besonders bedeutsamer Lebensräume und
sonstiger Landschaftsfunktionen eine Pflege unerlässlich
ist. Als Allianzpartner des Naturschutzes für die Pflege
solcher Flächen und gegebenenfalls für die Offenhaltung
der Landschaft in den übrigen Bereichen bieten sich in-
nerhalb dieser Vorrangräume häufig der Tourismus, der
organisierte Sport oder die Wasserwirtschaft an.

427. Ein besonderes Problem kleiner Schutzgebiete
stellt die Gefährdung durch schädliche Randeinwirkun-
gen dar. Pufferzonen mit abgestufter Nutzungsintensität
können hier als Schutz dienen. Diese können bei Natur-
schutzgebieten verhältnismäßig leicht über die Schutzge-
bietsverordnungen eingerichtet werden. Bei den gesetz-
lich geschützten Biotopen und den Lebensraumtypen
nach der FFH-Richtlinie fehlt diese Möglichkeit, wenn
bei diesen nicht gleichzeitig auch ein Schutz als (Natur-)
Schutzgebiet vorliegt. Deshalb sollten auch die genutzten
Vorrangräume des Naturschutzes auf Bundes- oder Lan-
desebene großräumig ausgewiesen und der Mittelbedarf
für den Schutz von Natur- und Landschaft im Rahmen 
eines strategischen Umsetzungskonzeptes einkalkuliert
werden.

Nutzungseinschränkungen oder Nutzungsausschluss
auf belasteten Flächen

428. Eine weitere Kategorie von Flächen, auf denen aus
Natur- und Umweltschutzgründen ein Verzicht oder eine
weitgehende Einschränkung der landwirtschaftlichen
Nutzung angebracht ist, sind Flächen mit durch Schad-
stoffe kontaminierten Böden oder Flächen, die durch
Bergbautätigkeit beeinträchtigt sind. Entsprechende Ge-
biete finden sich zum Teil großräumig in Flussauen, im
Einflussbereich umweltintensiver Industrien, im unmit-
telbaren Randbereich von vielbefahrenen Autobahnen
(insbesondere Bleialtlasten), auf ehemaligen Rieselfel-
dern, Truppenübungsplätzen etc. Diese Flächen können
entweder der Sukzession überlassen werden oder sollten
zur Produktion von nachwachsenden Rohstoffen genutzt
werden.

429. Im Falle kontaminierter Böden, deren Belastung
bekannt ist, sind häufig vor Ort Allianzen zwischen Na-
turschutz und Landwirtschaft möglich, da auch die
Landwirtschaft ein Interesse an der Abgabe bzw. Umnut-
zung solcher Nutzflächen haben dürfte. Die Finanzierung
bestimmter Nutzungsänderungen kann über die EU-
Stilllegungsprämie erfolgen, die bisher auch den Anbau
nachwachsender Rohstoffe fördert. Problematisch ist al-
lerdings die Finanzierung der völligen Nutzungsaufgabe.
Sollen stärker belastete Flächen dauerhaft aus der Pro-
duktion ausscheiden und/oder sind Pflegemaßnahmen zur
Bodenreinigung anzustreben, ist mit erheblichen Kosten
zu rechnen. Die Verursacher können in der Regel nicht
(mehr) zur Finanzierung herangezogen werden. Deshalb
werden Flächen mit extremen Bodenbelastungen wie In-
dustrie-Altlastenflächen häufig von der öffentlichen Hand
durch Landesentwicklungsgesellschaften angekauft, sa-
niert und wieder weiterverkauft. Teilweise besteht die Sa-
nierung auch in einer bloßen Einkapselung wie bei dem
großen Projekt „Centro Oberhausen“. Länderprogramme
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existieren für diesen Zweck bisher nicht. Für die Finan-
zierung der Mehrzahl der notwendigen Flächenstilllegun-
gen verbleiben deshalb lediglich die Kommunen als mög-
liche Unterstützer. In diesem Problemfeld muss verstärkt
nach neuen Finanzierungswegen gesucht werden.

6.5.4.2 Integration von Schutz und Nutzung
430. Das Ziel einer Integration von Schutz und Nutzung
ist die Sicherung einer nachhaltigen Landschaftsnutzung.
Dabei geht es insbesondere um Nutzungen der Land- und
Forstwirtschaft und der Erholung. Eine Integrationsstra-
tegie wird großräumig dort verfolgt, wo die Schutzwür-
digkeit und Empfindlichkeit des überwiegenden Teils der
Landschaftsfunktionen weniger bedeutend ist als in den
Vorrangräumen des Naturschutzes. Auf kleineren Flächen
können aber auch innerhalb der Räume, in denen großräu-
mig eine gleichberechtigte Integration von Schutz und
Nutzung anzustreben ist, schutzwürdige kleine Vorrang-
flächen des Naturschutzes eingestreut sein. Eine Integra-
tionsstrategie des Naturschutzes sollte aktiv verfolgt wer-
den, wenn die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
der Wert der Lebensräume oder die Schönheit der Land-
schaft auf deren Nutzung beruht. Auch bioklimatische
Funktionen der Landschaft oder die Höhe der Grundwas-
serneubildungsrate sind von einer Offenhaltung der Land-
schaft abhängig und machen bestimmte Nutzungen unter
Wahrung von Schutzgesichtspunkten sinnvoll. Histori-
sche Kulturlandschaften mit Grünland, Acker, Feldgehöl-
zen und für die Erholung nutzbare Wälder lassen sich
nicht generell durch Urwald ersetzen. Eine Integration
von Schutz und Nutzung ist auch in solchen Landschaften
notwendig, in denen zwar die landwirtschaftliche Nut-
zung aufgrund natürlicher oder sonstiger günstiger 
Produktionsbedingungen hohe Priorität hat, die Emp-
findlichkeit des Naturhaushaltes (z. B. eine hohe Ein-
tragsgefährdung des Grundwassers) aber über die gute
fachliche Praxis hinausgehende Nutzungsbeschränkun-
gen erfordert.

431. Land- und Forstwirtschaft sind im Rahmen dieser
Integrationsstrategie die nächstliegenden Bündnispartner
des Naturschutzes. Staats- und Körperschaftsforst verfol-
gen gemäß ihrem Auftrag ebenfalls Naturschutzziele. Die
Bildung von Bündnissen vor Ort – oder auch von überört-
lichen strategischen Allianzen – mit der Landwirtschaft
kann auf verschiedenen Wegen erleichtert werden:

– Die Eröffnung von Einkommensalternativen in der
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung natur-
schutzkonform erzeugter Produkte oder im Bereich
des Ökotourismus ist für einige landwirtschaftliche
Betriebe attraktiv, erfordert aber einen hohen Zeit- und
Mitteleinsatz in der Organisations- und Startphase. In
der Regel ist bei weiter gehenden Ansprüchen des Na-
turschutzes an die Produktion auch bei einer Koppe-
lung mit Vermarktungsstrategien weiterhin ein Aus-
gleich notwendig.

– Besondere Bedeutung kommt der unter Tz. 200 f. an-
gesprochenen Nachfragestrategie des Naturschutzes
zu. Da die Naturschutzleistungen durch die Landnut-
zer in Gebieten mit einer Integration von Schutz und

Nutzung ganz überwiegend freiwillig erfolgen sollen,
müssen Akzeptanzhemmnisse ausgeräumt werden.
Solche Leistungen dürfen nicht als von außen auf-
gedrängte Pflicht oder Erwartung gesehen werden,
sondern als die freiwillige Befriedigung einer ge-
sellschaftlichen Nachfrage bzw. als „Produktion von
Naturschutzleistungen“ für den Markt. Landwirt-
schaftliche Betriebe, die auf Extremstandorten wirt-
schaften, können so erstmalig die dort vorhandenen
spezifischen Standortqualitäten „vermarkten“, indem
sie Biotopentwicklung statt landwirtschaftliche Pro-
duktion betreiben. Werden die Leistungen flächenun-
spezifisch – nicht von einem bestimmten Landwirt
und auf einer bestimmten Fläche – erwartet, können
solche Leistungen in größeren Räumen mit vielen 
Anbietern auch ausgeschrieben werden. Die güns-
tigsten Anbieter von Feldgehölzpflanzungen erhalten
dann Zahlungen aus einem dafür bereitstehenden
Budget.

Agrarumweltprogrammen kommt zur Finanzierung einer
solchen Integrationsstrategie eine besondere Bedeutung
zu, weil sie neben der Vermarktungsförderung das wich-
tigste Instrument sind, um eine solche freiwillige Pro-
duktionsumstellung anzureizen und zu unterstützen. 
Sie sollten, wo immer möglich, als ergebnisbezogene
Honorierungsmodelle in Kombination mit einem Bieter-
verfahren ausgestaltet werden. Überall dort, wo keine
speziellen Ziele des Naturschutzes verfolgt werden müs-
sen, stellt der ökologische Landbau eine attraktive Alter-
native zur Integration von Schutz und Nutzung dar.

6.5.4.3 Vorrang der Nutzung
432. In Gebieten mit geringer Schutzwürdigkeit und
Empfindlichkeit der Landschaftsfunktionen auf dem
überwiegenden Teil der Flächen und hohen Nutzungsan-
sprüchen tritt der Naturschutz hinter die Nutzungsan-
sprüche zurück. Vorranggebiete der Landwirtschaft, die
über ein hohes natürliches Ertragspotenzial verfügen, wie
die Börden, weisen aufgrund der wenig durchlässigen
Deckschichten und der nährstoffreichen Böden unter 
vielen Gesichtspunkten eine geringere Empfindlichkeit 
gegenüber Nutzungseinflüssen auf als Gebiete mit an
nährstoffarme Bedingungen gebundenen Lebensgemein-
schaften, durchlässigen Böden und einem geringeren Er-
tragspotenzial. In den für den Naturschutz nachrangigen
Gebieten geht es darum, die Einhaltung der guten fach-
lichen Praxis sicherzustellen und den Landnutzern darin
durch eine umweltbezogene Beratung Hilfestellung zu
leisten. Eine geeignete Möglichkeit zu einer noch weiter
gehenden und für den Naturschutz kostenneutralen um-
weltschonenden Landnutzung stellt auch hier der ökolo-
gische Landbau dar. Standorte mit hohem Ertragspoten-
zial eignen sich häufig in besonderem Maße für die
landwirtschaftliche Erzeugung unter Einsatz geringer
Mengen von schadstoffhaltigen Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln. Weiter gehende Ansprüche des Natur-
schutzes richten sich häufig auf kleinere Einzelflächen.
Diese Ziele sind mit Agrarumweltprogrammen und ge-
gebenenfalls auch mit Schutzgebietsausweisungen oder
Flächenankäufen umsetzbar. Auch können Landnutzer
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auf beliebigen Flächen Umweltleistungen anbieten. Sol-
che Leistungen könnten in der Neuanlage von Feldgehöl-
zen und Gewässerrandstreifen oder speziellen Leistungen
für den Arten- und Biotopschutz wie zum Schutz des
Feldhamsters bestehen. Koalitionspartner für solche Maß-
nahmen sind Jäger und Jagdgenossenschaften, Sport-
fischer und Landwirte, die nicht auf die Nutzung des letz-
ten Quadratmeters angewiesen sind.

Bei insgesamt stark limitiertem Budget wird von Natur-
schutzseite aber im Zweifelsfall der Einsatz von Förder-
geldern auf Vorrangflächen des Naturschutzes oder in
umweltempfindlichen stark gefährdeten Bereichen vorzu-
ziehen sein.

6.6 Umweltbeobachtung
433. Durch die Umsetzung der FFH-Richtlinie und 
der Vogelschutzrichtlinie sowie durch die Verankerung
der Umweltbeobachtung im Bundesnaturschutzgesetz
(§ 12 BNatSchG n. F.) ist die Verpflichtung zur Beobach-
tung von Natur und Landschaft dahin gehend gewachsen,
nicht nur allgemeine Umweltdaten zu erheben, sondern
auch vermehrt naturschutzbezogene und damit auch
naturgutübergreifende Detailinformationen bereitzustel-
len. Ebenso ist im Zusammenhang mit der vorgeschriebe-
nen Evaluation von Maßnahmen im Rahmen der EU-
Struktur- und EU-Agrarumweltprogramme, aber auch
aufgrund der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie
sowie der EU-Richtlinie über die Strategische Um-
weltprüfung ein erheblicher Bedarf an Berichterstattung
entstanden, dem zurzeit nicht auf der Grundlage einer
bundesweit vorliegenden Datenbasis befriedigend ent-
sprochen werden kann. Diese Entwicklung nimmt der
Umweltrat zum Anlass, erneut einige aktuelle Anforde-
rungen an die Inhalte einer solchen sektorübergreifenden
Umweltbeobachtung zu formulieren:

– Für naturschutzbezogene Aussagen ist sowohl eine
flächendeckende als auch eine repräsentative Doku-
mentation aller Schutzgüter, ihrer relevanten Eigen-
schaften und Funktionen und deren Veränderungen 
erforderlich. Dabei kommt einer flächendeckenden,
EU-weit vergleichbaren Erhebung von Naturschutz-
daten im Sinne einer politikfähigen breiten Daten-
grundlage hohe Bedeutung zu. Die repräsentative,
vertiefende Dokumentation von speziellen Schutz-
gütern darf darüber aber nicht vernachlässigt werden.
Der vielfältige, bereits vorhandene Datenbestand
müsste gebündelt, vernetzt und so ergänzt werden,
dass eine Einstufung der Schutzwürdigkeit und der
verursacherbezogenen Gefährdung der einzelnen
Schutzgüter möglich wird.

– Um umweltpolitische Zielsetzungen überprüfen zu
können, werden Beobachtungsdaten benötigt, die
Handlungsbedarf aufzeigen. Die noch fehlenden Indi-
katoren, die den Belastungszustand und die Verände-
rungen von Natur und Landschaft ausreichend abbil-
den könnten, müssen deshalb zügig erarbeitet werden.

– Die Daten zu Schutzgebieten, Biotopen und Biotop-
typen, Pflanzen- und Tierarten und deren Entwicklung

bedürfen, gerade mit Blick auf entsprechende Be-
richtspflichten von EU-Richtlinien, einer regelmä-
ßigen Aktualisierung.

– Nutzungseinflüsse des Menschen werden bislang zu
wenig in Kombination mit naturschutzbezogenen
Umweltdaten abgebildet. Deshalb ist die Untersu-
chung der Entwicklung auf verschiedenen Standorten
insbesondere im Hinblick auf den Stand von schlei-
chenden und wenig beachteten Problemen – beispiels-
weise Bodenverdichtung, Erosion, Stickstoffanreiche-
rung und die Degeneration von Grünlandbiotopen – zu
forcieren.

– Die Möglichkeiten einer prognostischen Abschätzung
der Effektivität von Naturschutzmaßnahmen im Rah-
men der Kompensation von Eingriffen oder der Pflege
und Entwicklung sollten verbessert werden. Dabei
sind Kenntnisse über die Auswirkungen von Eigen-
entwicklungen auf verschiedenen Standorten im Ver-
gleich zu gelenkten Entwicklungen erforderlich.

– Speziell für den Erfolg von Agrarumweltprogrammen
fehlen noch Basisdaten für die Beurteilung der Effek-
tivität der Maßnahmen und der Effizienz des Mittel-
einsatzes für den Naturschutz.

434. Eine flächendeckende Dokumentation der Knapp-
heit und von Veränderungen der Schutzgüter setzt voraus,
dass die Daten problembezogen und mit naturräumlichem
Bezug erhoben werden. Die verschiedenen repräsentati-
ven Lebensräume und Arten müssen entsprechend abge-
bildet werden.

Da wichtige Planungsentscheidungen für den Naturschutz
häufig auf der unteren Ebene gefällt werden, ist eine Zu-
sammenführung und fallweise Ergänzung der für diese
Ebene benötigten planungsrelevanten Daten unter Zuhil-
fenahme der (automatisierten) Satellitenbildauswertung
besonders dringlich. Ein weiteres Beispiel ist die Be-
reitstellung von planungsrelevanten Daten, die bei der
Kommentierung von Roten Listen und Verbreitungs-
karten gesammelt werden.

435. Bei der Beobachtung der Schutzgüter Wasser, 
Boden und Luft ist eine Ergänzung und teilweise Neuin-
terpretation der vorhandenen Daten unter Naturschutz-
aspekten erforderlich. Als Beispiel für eine erweiterte In-
terpretation von sektoralen Daten eines Bundeslandes ist
das Methodenmanagementsystem im Niedersächsischen
Bodeninformationssystem NIBIS zu nennen (Tz. 367).

Bundesweite Zustandskarten zum Nährstoff- und Säure-
Basen-Haushalt, zur Verdichtungs- und Erosionsgefähr-
dung und zum Bodenwasserhaushalt fehlen. Vorhandene
Daten zum Gewässerausbau und zur Gewässergüte müss-
ten um naturschutzrelevante Eigenschaften von Ge-
wässern und ihren Ufern ergänzt werden. Die bei der
Waldschadensbeobachtung gewonnenen Daten bedürfen
einer Erweiterung um Arten- und Biotopschutzaspekte.
Da viele Arten und Lebensräume (z. B. Moore und 
Magerwiesen) empfindlich auf Stickstoff reagieren, ist
eine Fortschreibung der indikatorbasierten Aussagen des
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Nitratatlas zu Stickstoffeinträgen und Stickstoffgehalten
in Ökosystemen erforderlich, die auch auf kleinräumige
Naturschutzaspekte eingeht.

436. Für die in der Land- und Forstwirtschaft typischen
Bewirtschaftungsformen sollten an repräsentativen Stand-
orten nutzungsbezogene Daten im Zusammenhang mit
Daten über Naturschutzmaßnahmen erhoben werden. Da-
durch können die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf
unterschiedliche Bewirtschaftungsformen (Intensivland-
wirtschaft vs. Ökolandbau) beurteilt werden.

437. Der Umweltrat empfiehlt eine Schwerpunktset-
zung bei der Erfassung von Kerndaten des Naturschutzes
und von Daten, die für nationale und internationale
Berichtspflichten des Bundes erforderlich sind. Das Bun-
desamt für Naturschutz hat eine entsprechende Bewer-
tungsmethodik für die Bestandsermittlung von Lebens-
räumen und Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie
entwickelt, die auch Grundlage eines bundesweit ein-
heitlichen Pflichtansatzes der kontinuierlichen Daten-
erhebung für die EU-Berichtspflichten werden sollte
(BALZER et al., 2002a und b; ELLWANGER, 2002;
KEHREIN, 2002;). Die Erhebung darf nicht – wie bis-
lang – allein auf Freiwilligkeit und einer entsprechend he-
terogenen Datenerfassung beruhen. Die im Rahmen der
verschiedenen Berichtspflichten (Natura 2000, Wasser-
rahmenrichtlinie, Agrarumweltprogramme) zu erheben-
den Daten und ihre Auswertungen sollten konzeptionell
aufeinander abgestimmt werden, sodass sie mehrfach ge-
nutzt werden können.

Ebenfalls werden naturschutzbezogene Daten zu Verän-
derungen in der genutzten Landschaft sowie darüber hi-
naus zu allgemeinen Umweltveränderungen an weni-
gen ausgewählten Standorten, in Biosphärenreservaten,
benötigt, die durch eine kontinuierliche ökosystemare
Umweltbeobachtung gewonnen werden können. Dieser
Ansatz sollte durch eine fragengeleitete Aufklärung spe-
zieller Umweltprobleme ergänzt werden, die zum großen
Teil Inhalt von Forschungsprojekten sein kann. Auf die
erforderliche Integration einer dauerhaften Beobachtung
gentechnisch veränderter Organismen in die ökologische
Umweltbeobachtung hat der Umweltrat bereits hingewie-
sen (SRU, 1998, Kapitel 3.2).

Auch die für planerische Zwecke erforderlichen Basisda-
ten des Naturschutzes sollten nach einheitlichen Kriterien
erhoben, bewertet und bereitgestellt werden, um eine ver-
besserte Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
zu gewährleisten.

Da die Flächeninanspruchnahme durch Zersiedelung und
Zerschneidung der Landschaft ein zentrales, ungelöstes
Problem für den Naturschutz ist und hierfür keine an-
gemessene naturschutzbezogene Datenbasis existiert,
empfiehlt der Umweltrat, verbindliche Indikatoren und
eine entsprechende Bewertungsmethodik für eine bundes-
einheitliche Datenerfassung zu erarbeiten.

6.7 Akzeptanzförderung des Naturschutzes
438. Akzeptanzsicherung und Konfliktbewältigung sind
Daueraufgaben von Naturschutz und Landschaftspflege

(SCHRÖDER, 1998). Eine erste Voraussetzung hierfür ist
es, dass „Natur“ in einer Weise thematisiert wird, die nicht
vorrangig Assoziationen an Verbote weckt, sondern Vor-
stellungen von Reichtum und Vielfalt auslöst. Verbots-
schilder am Eingang eines Naturschutzgebiets bewirken
wenig, wenn der (Seltenheits-)Wert der vorfindbaren Na-
tur nicht dargestellt wird. Im Hinblick auf wirtschaftliche
Vorteile (Tourismus, Naturreichtum als Standortvorteil)
ist die Vorstellung von Natur als „Tafelsilber“ der Region
oft durchaus angemessen. Eine weitere Voraussetzung
von Akzeptanz ist es, dass die in diesem Gutachten dar-
gestellte Konstellation von Fremdbestimmtheit (Tz. 85)
so weit wie möglich vermieden wird. Es ist keineswegs
so, dass Naturverbundenheit auf dem Lande erst von Na-
turschutzfachleuten verbreitet werden muss. Diese kön-
nen allerdings den besonderen Wert von vorhandenen Ar-
ten vor Ort verdeutlichen und so zu einem Naturschutz
durch die Einwohner selbst (einschließlich des nötigen
Kontrollverhaltens) beitragen. Eine besondere Erfolgs-
voraussetzung sind sinnvolle, begründbare Ziele. Einsei-
tige Vorstellungen von „Wildnis“ können, wenn es vor-
rangig um den Schutz traditioneller Kulturlandschaft
geht, die Akzeptanz für einen breit in die Fläche ausgrei-
fenden Naturschutz behindern (vgl. Tz. 94 ff.). Schließ-
lich ist es als Voraussetzung für eine Akzeptanz des Na-
turschutzes innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten
wichtig, dass von den derzeitigen Landnutzern keine
Einkommenseinbußen abverlangt und im Gegenteil mög-
lichst positive Anreize für den Naturschutz geschaffen
werden. Diese können auch in Verweisen auf best prac-
tice bestehen. Mittlerweile gibt es vielfältige ökonomi-
sche Vorteile des Naturschutzes, die diesen auch mit
materiellen Interessen vor Ort in Einklang bringen kön-
nen. Abgesehen vom Politikstil der Naturschutzakteure,
der Verdeutlichung des Wertes des überkommenen Natur-
vermögens und verbesserter Strategien vor Ort sollten Ak-
zeptanzprobleme des Naturschutzes vor allem durch eine
Verbesserung der Anreizstrukturen verringert werden 
(s. Tz. 251).

Die Bildung von strategischen Allianzen ist ein anderer
Ansatz, der insbesondere auf eine Verbesserung der
Handlungskapazität hinwirken soll. Eine spezielle,
konfliktbezogene Form der Akzeptanzförderung ist
schließlich der gezielte und professionell organisierte
Diskurs. Auf diese beiden Ansätze soll kurz eingegangen
werden.

6.7.1 Allianzbildung
439. Zur Stärkung ihrer Durchsetzungsfähigkeit sollten
die Naturschutzakteure verstärkt nach potenziellen Bünd-
nispartnern Ausschau halten. Diese müssen nicht iden-
tische Motive und Interessen haben. Es reicht, wenn sie
einen potenziellen Nutzen aus dem Naturschutzvorha-
ben erzielen können und dieses deshalb unterstützen
(BRENDLE, 1999). Diesen Nutzen zu identifizieren und
offensiv damit zu werben, ist nach Ansicht des Um-
weltrates eine wesentliche Erfolgsbedingung von Na-
turschutzpolitik, wobei dies Behörden und Verbände 
gleichermaßen einbeziehen muss. Im Fall der Wasser-
versorgung betrifft dies die geringeren Kosten für die 
Aufbereitung von Trinkwasser durch die Verhinderung
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von Grünlandumbrüchen, im Fall der Landwirtschaft die
Möglichkeit von Zusatzeinkommen zur Stabilisierung der
Einkommenssituation. Voraussetzung für solche Ange-
bote vonseiten des Naturschutzes sind allerdings in der
Regel ausreichende Fördermittel zur Honorierung von
Nutzungsverzichten bzw. Leistungen der Landwirtschaft.
Tourismusbehörden können über die Aussicht auf die
Steigerung von Einnahmen als Bündnispartner gewonnen
werden, Kommunen könnte die Perspektive eröffnet wer-
den, einen wirtschaftlich vorteilhaften Imagegewinn für
die Region und neue Einkommensquellen und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten infolge der Stärkung von regiona-
lem Handwerk, Gastgewerbe und Tourismus und der
Stabilisierung der Landwirtschaft zu erreichen. Eine sol-
che Allianzpolitik setzt allerdings auch ein verändertes
Selbstverständnis des Naturschutzes voraus. Verfechter
von Naturschutzbelangen sollten sich in solchen Situatio-
nen auch als Wahrer der Interessen des ländlichen Raumes
verstehen.

So kann – um ein Beispiel anzuführen – das Umwelt-
ministerium gemeinsam mit dem Bau- und Verkehrsmi-
nisterium auf ein Investitionsprogramm „Brücken für die
Natur“ (Tz. 396) hinwirken, um sowohl Zerschneidungs-
effekte durch bestehende Verkehrswege als auch Ver-
kehrssicherheitsprobleme durch Wildwechsel abzubauen.
Die Allianz kann sich eine breite gesellschaftliche Inte-
ressenbasis schaffen, indem sie Verbände einbezieht und
deren Allianzbereitschaft auf dem Wege einer Dialogstra-
tegie fördert. Denkbar ist auch die Institutionalisierung ei-
ner solchen Allianz, beispielsweise durch Gründung einer
Einrichtung, die (auch) private Mittel für den gemeinsa-
men Zweck der Aufhebung von Zerschneidungseffekten
bestehender Verkehrswege einwirbt und dabei zugleich
auch das weithin fehlende Bewusstsein für das Problem
einer Massenvernichtung von Lebewesen im Straßen-
bereich fördert (JÄNICKE und VOLKERY, 2002).

Naturschutz- und Umweltpolitik werden in Zukunft in
starkem Maße auf Sozialinnovationen des genannten 
Typus angewiesen sein. Dies gilt insbesondere dort, wo
die Handlungskapazität gegenüber starken Wirtschafts-
interessen bisher nicht ausreichend gewesen ist und „per-
sistente“ Probleme die Folge waren.

6.7.2 Diskursverfahren
440. Zur Überwindung der Akzeptanzprobleme des 
Naturschutzes in konkreten Konfliktfällen, insbesondere
in Nationalparken, sind in diesem Gutachten partizipative
Diskurs- und Mediationsverfahren vorgeschlagen worden
(Tz. 110 ff.). Die übergreifende Naturschutzstrategie ver-
langt hingegen die Akzeptanz der gesamten staatsbür-
gerlichen Öffentlichkeit. Es kommt daher wesentlich da-
rauf an, das Anliegen des Naturschutzes und die hier
vorgeschlagene Naturschutzstrategie nicht nur in den be-
reits bestehenden Fachöffentlichkeiten und Institutionen
(einschließlich der Naturschutzverbände) zu kommuni-
zieren, sondern sie zum Anlass eines gesamtgesellschaft-
lichen Naturschutzdiskurses zu nehmen.

Solche übergreifenden praktischen Diskurse können nicht
beliebig „erzeugt“ werden. Kommunikationsformen und
-medien sind aus guten Gründen einer direkten politi-

schen Steuerung nur begrenzt zugänglich. Vonseiten der
Politik können aber die Randbedingungen dafür verbes-
sert werden, dass sich die knappe Ressource der öffent-
lichen Aufmerksamkeit stärker und kontinuierlicher als
bisher dem Naturschutz zuwendet. Während der Umwelt-
rat in seinem Umweltgutachten 2002 unter dem Thema
„Bürger und aktivierender Staat im Umweltschutz“
(SRU, 2002, Kapitel 2.3, Tz. 73 ff.) Schwerpunkte auf
ökologische Markttransparenz und auf die juristische 
Dimension von Bürgerbeteiligung gelegt hat, soll hier 
abschließend auf Erfolgsbedingungen eines möglichen
Naturschutzdiskurses eingegangen werden.

Im Falle eines gezielten öffentlichen Naturschutzdiskur-
ses – am besten im Zusammenhang mit einer nationalen
Naturschutzstrategie – kann davon ausgegangen werden,
dass ein allgemeines Interesse an Naturschutzfragen in
der Bevölkerung vorhanden ist, eine intensive Fach-
debatte in den Wissenschaften, den Institutionen (BfN,
BMU, UBA) und den Verbänden (BUND, NABU u. a.)
geführt wird und Bedarf an programmatischer und ziel-
orientierter Politikformulierung vorliegt. Die Randbedin-
gungen für einen ambitionierten Naturschutzdiskurs, zu
dem das vorliegende Gutachten einen inhaltlichen Beitrag
liefern möchte, sind daher als insgesamt keineswegs 
negativ einzuschätzen.

441. In einigen Phasen wurden Umwelt- und auch Na-
turschutzprobleme in der deutschen Öffentlichkeit inten-
siv debattiert. Es handelte sich hierbei zumeist um
„dramatische“, gut politisierbare Themen wie das so ge-
nannte Waldsterben oder das Robbensterben in der
Nordsee. Auch die „Roten Listen“ hatten über ihre fach-
liche Standardfunktion hinaus eine alarmierende Funk-
tion in der Öffentlichkeit. Die Massenmedien, aber auch
der problemorientierte „Interventionsbürger“ treten ten-
denziell am ehesten auf den Plan, wenn Negativentwick-
lungen drohen. „Alarmistische“ oder „apokalyptische“
Kommunikationsformen sind aber kaum eine geeignete
Grundlage für einen breiten Naturschutzdiskurs. Sie im-
plizieren die Anprangerung von Akteuren (etwa der Land-
wirte), deren Teilnahme an der Problemlösung gesucht
werden muss, und können die Akzeptanzsituation ver-
schlechtern. Sie unterschätzen ebenso Art und Ausmaß, in
dem heute Naturschutz auch durch internationale Vorga-
ben gestärkt wird. Beispielsweise hat die deutsche Land-
wirtschaft längst – insbesondere angesichts des Einflusses
von WTO-Regelungen – keine Wahl mehr, die subventio-
nierte Mengenproduktion von Nahrungsmitteln zuneh-
mend auch durch die „Produktion von Naturschutz-
leistungen“ zu ersetzen bzw. zu ergänzen. Der für die
Problematisierung oft hilfreiche Negativdiskurs hilft auch
dort wenig, wo positive Ziele zu verwirklichen sind und
Natur nicht nur geschützt, sondern auch entwickelt wer-
den soll, wo es um eine „Wertsteigerung des Natur-
kapitals“ geht, die einem regionalen Standort auch öko-
nomisch zum Vorteil gereichen kann. Vor einem
„problemvergessenen“ Diskurs, der nur auf „positive Vi-
sionen“ setzt, ist gleichwohl ebenfalls zu warnen. Aus-
gangspunkt des Naturschutzes ist und bleibt bisher die
Gefährdung der Natur.

442. Erfolgreiche Politik bedarf eines Zusammenspiels
von „institutionalisierten Beratungen mit informell ge-
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bildeten öffentlichen Meinungen“ (HABERMAS, 1992,
S. 362). Die gegenwärtige Situation ist im Gegensatz
hierzu eher dadurch gekennzeichnet, dass der hochgradig
spezialisierte Expertendiskurs und das durchaus vorhan-
dene Interesse der breiten Öffentlichkeit häufig unvermit-
telt nebeneinander stehen. Viele Debatten spielen sich
aufgrund ihrer rechtlichen Aspekte primär im Binnen-
kreislauf der Expertenkulturen ab und dringen, wenn
überhaupt, dann nur stark verkürzt an die breite Öffent-
lichkeit. Daher droht der Naturschutz zu einer Angele-
genheit von Experten zu werden. Eine Diskursstrategie
muss gegenwärtig vor allem zwei einander komple-
mentären Gefahren entgegenwirken. Zum einen der „ex-
pertokratischen“ Gefahr, dass der Naturschutz zu einer
Angelegenheit von Wissenschaftlern, Experten, Verbän-
den und Behörden wird, deren Debatten und Dissense für
Laien kaum mehr nachvollziehbar sind. Zum anderen der
„populistischen“ Gefahr, dass der Naturschutz mit weni-
gen plakativen Zielen etwa im Artenschutz identifiziert
wird. Hier bestehen noch große Informationsdefizite. So
sind beispielsweise viele Bürger nicht mit dem System
der Schutzgebietskategorien (Tz. 290 ff.) oder mit den
Zielen des Naturschutzes (Tz. 82) und mit den Kriterien
der naturschutzfachlichen Wertstufen vertraut. Hinzu
kommt, dass dem vorhandenen Interesse am Naturschutz
eine schwindende Naturkenntnis, insbesondere im Bereich
der Arten und der Landschaftsformen korrespondiert.

Eine erfolgversprechende Diskursstrategie sollte daher
beiden Gefahren zugleich begegnen und versuchen, den
Graben zwischen Öffentlichkeit und Expertenkulturen 
zu überbrücken. Zentrales Ziel sollte es sein, auf hierfür
geeigneten Foren und in entsprechenden Arenen die kom-
munikativen Austauschbeziehungen zwischen den Ex-
pertenkulturen und der interessierten Laienbevölkerung
zu intensivieren.

443. Es bietet sich an, eine zentral initiierte Kommuni-
kationsstrategie durchzuführen, die einen Schwerpunkt
auf grundlegende Informationen und Problemvermittlun-
gen legt und im zweiten Schritt auf unterschiedliche
Adressatenkreise bezogen wird. Im Sinne naturschutzpo-
litischer Sektorstrategien (Tz. 395 ff.) kommt es dabei 
darauf an, dass die Sektoren, die an naturzerstörenden
Entwicklungen stark beteiligt sind (wie Verkehr oder
Landwirtschaft) gezielt und organisiert mit Langzeit-
folgen ihrer Tätigkeit konfrontiert und zur Mitwirkung 
an der Problemlösung aufgefordert werden. Derartige
Kommunikationsstrategien bedürfen jedoch der Ergän-
zung durch partizipative Kommunikationsformen, in de-
nen vor allem Laien vor Ort in die Lage versetzt werden,
aus einer staatsbürgerlichen Perspektive heraus zu einem
Urteil zu gelangen. Ansätze zu einer verstärkten Bürger-
beteiligung im Naturschutz wurden und werden in Kon-
zepten und Projekten einer regionalisierten Leitbildent-
wicklung bereits verfolgt. Eine andere Form sind so
genannte Bürgerforen und Konsensuskonferenzen, auf
denen Begründungen, Zielsysteme, Instrumente und Stra-
tegien des Naturschutzes insgesamt vorgestellt und disku-
tiert werden. Solche organisierten diskursiven Verfahren
sind gleichsam Knoten im Netz umfassender öffentlicher
Diskurse. Die einander ähnlichen Konzepte der Bür-
gerforen und der Konsensuskonferenzen sind im Bereich

der Technikfolgenabschätzung bereits in mehreren euro-
päischen Ländern (Dänemark, Niederlande, Schweiz,
Deutschland) mit insgesamt guten Ergebnissen zum Ein-
satz gelangt (hierzu SKORUPINSKI und OTT, 2000,
m. w. N.; vgl. auch Tz. 109 ff.). In Deutschland bietet das
mittlerweile dichte Netz der Natur- und Umweltzen-
tren, das von öffentlichen oder privaten Trägern betrie-
ben wird, eine gute Infrastruktur für die Diskussion 
der Naturschutzstrategie in der Form von Bürgerforen,
Tagungen usw. an.

6.8 Fazit
444. Die Naturschutzpolitik der letzten Jahre hat wich-
tige Teilerfolge erzielt. Gravierende Beeinträchtigungen
des Naturhaushaltes und ein Verlust an biologischer Viel-
falt konnten dennoch nicht verhindert werden. Mit dem
neuen Bundesnaturschutzgesetz ist nach mehreren ver-
geblichen Anläufen eine Stärkung und Modernisierung
des Naturschutzes angestoßen worden. Dennoch wird das
im Naturschutzrecht enthaltene Instrumentarium alleine
nicht ausreichen, die fortschreitende Beeinträchtigung
des Naturhaushalts aufzuhalten. Der nächste Schritt muss
eine stärkere strategische Ausrichtung des Naturschutzes
sein, die auch die europäischen und internationalen Vor-
gaben auf diesem Gebiet besser umzusetzen vermag.

Naturschutzpolitik muss heute weit über den traditionellen
Gebietsschutz hinausreichen und eine integrative Strategie
verfolgen. Notwendig ist die verstärkte Integration von
Naturschutzbelangen in Politikbereiche wie Landwirt-
schaft, Verkehr, Energie oder Tourismus. Ebenso erforder-
lich sind ambitionierte, breit akzeptierte Zielvorgaben, ein
erweitertes Instrumentarium und neue Institutionen.

Naturschutz muss strategiefähig werden und die Allianz-
bildung mit potenziellen Bündnispartnern anstreben. Ho-
heitliche und konsensuale Politikansätze sollten im Hin-
blick auf ihre Erfolgschancen kalkuliert miteinander
kombiniert werden. Auf hoheitliche Mittel kann der Na-
turschutz nicht völlig verzichten, weil andernfalls die 
notwendige Verhandlungsmasse und die Druckmittel im
Verhandlungsprozess fehlen würden.

Die Modernisierung der Naturschutzpolitik kann nicht
nur eine reine Länderangelegenheit sein. Ein verstärktes
bundespolitisches Engagement ist nötig, um die regio-
nalen Aktivitäten zu koordinieren und eine gemeinsame
Orientierung im Naturschutz anzustoßen. Aus diesem
Grunde regt der Umweltrat die Entwicklung einer natio-
nalen Naturschutzstrategie an, die die nationale Nachhal-
tigkeitsstrategie und die verschiedenen europäischen Stra-
tegieansätze für Deutschland konkretisiert und ergänzt.

Der Reichtum eines Landes bestimmt sich auch durch 
den Wert seines Naturvermögens. Naturschutz beinhaltet
letztlich auch eine Erhöhung der Lebensqualität. Das Na-
turschöne hat keinen geringeren Stellenwert als das
Kunstschöne. Dem Schutz von Natur und Landschaft 
sollten künftig eine der Bedeutung dieses Politikfelds
angemessene politische Aufmerksamkeit und entspre-
chende personelle und finanzielle Ressourcen gewidmet
werden.
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§ 1

Zur periodischen Begutachtung der Umweltsituation und
Umweltbedingungen der Bundesrepublik Deutschland
und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen um-
weltpolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der Öf-
fentlichkeit wird ein Rat von Sachverständigen für Um-
weltfragen gebildet. 

§ 2

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen be-
steht aus sieben Mitgliedern, die über besondere wissen-
schaftliche Kenntnisse und Erfahrungen im Umwelt-
schutz verfügen müssen. 

(2) Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für
Umweltfragen dürfen weder der Regierung oder einer ge-
setzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines 
Landes noch dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines
Landes oder einer sonstigen juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder
als Mitarbeiter eines wissenschaftlichen Instituts, ange-
hören. Sie dürfen ferner nicht Repräsentanten eines Wirt-
schaftsverbandes oder einer Organisation der Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer sein, oder zu diesen in einem ständi-
gen Dienst- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen,
sie dürfen auch nicht während des letzten Jahres vor der
Berufung zum Mitglied des Rates von Sachverständigen
für Umweltfragen eine derartige Stellung innegehabt 
haben.

§ 3

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen soll 
die jeweilige Situation der Umwelt und deren Ent-
wicklungstendenzen darstellen. Er soll Fehlentwicklun-
gen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder zu de-
ren Beseitigung aufzeigen. 

§ 4

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen ist nur
an den durch diesen Erlass begründeten Auftrag gebunden
und in seiner Tätigkeit unabhängig. 

§ 5

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen gibt
während der Abfassung seiner Gutachten den jeweils
fachlich betroffenen Bundesministern oder ihren Be-
auftragten Gelegenheit, zu wesentlichen sich aus seinem
Auftrag ergebenden Fragen Stellung zu nehmen. 

§ 6

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen kann zu
einzelnen Beratungsthemen Behörden des Bundes und
der Länder hören, sowie Sachverständigen, insbesondere
Vertretern von Organisationen der Wirtschaft und der
Umweltverbände, Gelegenheit zur Äußerung geben. 

§ 7

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen er-
stattet alle zwei Jahre ein Gutachten und leitet es der
Bundesregierung jeweils bis zum 1. Februar zu. Das Gut-
achten wird vom Rat von Sachverständigen für Umwelt-
fragen veröffentlicht. 

(2) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen kann
zu Einzelfragen zusätzliche Gutachten erstatten oder Stel-
lungnahmen abgeben. Der Bundesminister für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit kann den Rat von Sachver-
ständigen für Umweltfragen mit der Erstattung weiterer
Gutachten oder Stellungnahmen beauftragen. Der Rat von
Sachverständigen für Umweltfragen leitet Gutachten oder
Stellungnahmen nach Satz 1 und 2 dem Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu. 

§ 8

(1) Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für
Umweltfragen werden vom Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Zustimmung des
Bundeskabinetts für die Dauer von vier Jahren berufen.
Wiederberufung ist möglich.

(2) Die Mitglieder können jederzeit schriftlich dem Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit gegenüber ihr Ausscheiden aus dem Rat erklären. 

(3) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird ein neues
Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen
Mitglieds berufen; Wiederberufung ist möglich.

§ 9

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen wählt
in geheimer Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden für
die Dauer von vier Jahren. Wiederwahl ist möglich. 

(2) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen gibt
sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Genehmigung
des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit.

(3) Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gut-
achten zu einzelnen Fragen eine abweichende Auffas-
sung, so hat sie die Möglichkeit, diese in den Gutachten
zum Ausdruck zu bringen. 

Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sachverständigen für Umweltfragen bei dem 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Vom 10. August 1990
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§ 10

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen wird bei
der Durchführung seiner Arbeit von einer Geschäftsstelle
unterstützt.

§ 11

Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für Um-
weltfragen und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind
zur Verschwiegenheit über die Beratung und die vom
Sachverständigenrat als vertraulich bezeichneten Bera-
tungsunterlagen verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwie-
genheit bezieht sich auch auf Informationen, die dem Sach-
verständigenrat gegeben und als vertraulich bezeichnet
werden.

§ 12

(1) Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für
Umweltfragen erhalten eine pauschale Entschädigung so-
wie Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom Bundes-
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern
und dem Bundesminister der Finanzen festgesetzt.

(2) Die Kosten des Rates von Sachverständigen für Um-
weltfragen trägt der Bund. 

§ 13

Der Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sachver-
ständigen für Umweltfragen bei dem Bundesminister des
Innern vom 28. Dezember 1971 (GMBl 1972, Nr. 3, S. 27)
wird hiermit aufgehoben.

Bonn, den 10. August 1990

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Dr. Klaus Töpfer
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